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Vorwort

Die Empfindung innerer Befriedigung, die sonst den Ver-

fasser beim Abschlüsse eines umfangreichen Werkes belohnt,

bleibt in diesem Falle theilweise aus. Vielerlei Gründe haben

die rasche Durchführung gehemmt und acht Jahre sind seit dem

Erscheinen des ersten Bandes verstrichen. Vermag schon dieser

Umstand zahlreiche Ungleichheiten in der Behandlung des Stoffes

zu erklären, dessen Verarbeitung nicht mehr dem ursprünglichen

Plane entspricht, so haben daneben die Vorarbeiten für die den

Hauptzweck bildende Geschichte des deutschen Immobiliar-

eigentums wesentliche Aenderungen der früheren Disposition

hervorgerufen; diese Aenderungen betreffen nicht nur den Um-
fang, 1

) sondern auch den Inhalt des Werkes.

Es ist klar, dass ich mich nicht mit der Aufzählung und

Besprechung jener Erscheinungen begnügen durfte, für welche

directer römischer Einfluss mit mehr oder weniger Berechtigung

angenommen wird; ich musste vielmehr versuchen, dieWiderstands-

kraft der germanischen Rechtselemente im allgemeinen zu

prüfen; dies erklärt die Ausdehnung und den Charakter der den

Langobarden und Franken gewidmeten Kapitel. Gleichzeitig

erschien andererseits Einschränkung erforderlich; denn diese

Art der Behandlung war vom Standpunkte der mir vor-

schwebenden Hauptaufgabe (der Geschichte des Immobiliar-

eigentums) nicht für alle Völker geboten, nämlich nicht für jene,

deren ganze weitere Entwicklung durch die fränkische Ein-

wirkung derart bestimmt wurde, dass ihr gegenüber alles andere

zurückzutreten begann und die etwa vorhandenen römischen

Grundlagen keinen intensiven Einfluss mehr ausüben konnten.-)

Es musste daher, der ursprünglichen Disposition entgegen, die

Absicht, sämmtliche germanische Stämme des Festlandes in

•) Die auf etwa 40 Druckbogen veranschlagte Untersuchung ist, wie

man sieht, weit stärker ausgefallen.

a
) S. unten S. 346 ff.
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gleicher Weise zu berücksichtigen, aufgegeben werden, trotzdem

dies vom descriptiven Standpunkte thunlich und nützlich gewesen

wäre, überdies durch den diesen Untersuchungen gegebenen Titel

förmlich gefordert wird.

Die beiden in Aussicht genommenen Excurse sind eben-

falls weggeblieben. Excurs I sollte den Zusammenhang der

Landuahme einzelner Völker mit dem sog. Einquartierungs-

system behandeln; nachdem aber die Landnahme hier nur

historisch erwähnt und ihre juristische Bedeutung kaum gestreift

wurde, erschien es richtiger, diese Frage der Erörterung des

Immobiliarrechtes zuzuweisen. Excurs II sollte dor Besprechung

des sog. Personalitätsprincips gewidmet werden; in dem Rahmen
der vorliegenden Untersuchung hätte jedoch nur die Frage nach

der Analogie der im römischen Reiche geübten Schonung fremder

Rechte und der einschlägigen Erscheinungen des germanischen

Rechtslebens aufgeworfen werden können; dagegen bedarf der

wichtigste Ausgangspunkt dieses Problems, nämlich der Zu-

sammenhang zwischen Rechtsgenossenschaft und Territorium,

einer eingehenden Prüfung, die hier nicht vorgenommen werden

konnte und richtigerweise bei der Darstellung der öffentlich-

rechtliche;) Wurzeln des Immobiliarrechtes zu erfolgen hat.

Ich hoffte ursprünglich, sofort nach Abschluss des vor-

liegenden Werkes, mit der Geschichte des deutschen Immobiliar-

eigentums hervortreten zu können, da, wie erwähnt, die Vor-

arbeiten für dieselbe gleichzeitig geführt wurden und die

Durchführung dieser Untersuchung beeinflussten; dies war mit

ein Grund der Verzögerung des Erscheinens des III. Bandes,

dessen Druck schon 1904 begonnen hatte. Da sich diese Absicht

dennoch nicht verwirklichen Hess, 1
) durfte das Erscheinen dos

Es wurde nämlich inzwischen die Errichtung einer Lehrkanzel für

vergleichende Rechtswissenschaft in Lemberg in Angriff genommen und da

an mich der ehrenvolle Ruf erging, musste ich vor allem daran denken,

mich für diese, jedem Rechtshistoriker naheliegende, aber doch keinem ganz

heimische Aufgabe vorzubereiten. Zur selben Zeit wurde ich vom weltlichen

Qrossgrundbesitze in den Bukowiner Landtag gewählt, in dem wichtige

GesetzesVorlagen an den Juristen Anforderungen stellten, denen ein Recbts-

historiker an und für sich nicht gewachsen ist. Die Übersiedlung von

Ctemowitz nach Lemberg und die neue wissenschaftliche Aufgabe, die mich

jetzt und für die nächste Zeit ganz in Anspruch nimmt, haben die Fertig-

stellung der Geschichte des deutschen Immobiliareigentums verzögert.
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seit drei Jahren im Drucke befindlichen Bandes nicht weiter ver-

schoben werden.

Der Nachtheile dieser Sachlage bin ich mir natürlich bewusst.

Ein Werk, das im Hinblicke auf ein anderes verfasst wird, daher

manches, was in einem selbständigen Werke nicht fehlen dürfte,

nicht berührt, ja sogar manche zu erörternde Fragen, mit Rücksicht

auf das Hauptunternehmen, unbesprochen lässt, setzt sich, auch

wenn es auf einmal erscheint, grossen Gefahren aus; desto mehr,

wenn es theilweise und in grossen Zwischenräumen veröffentlicht

wird, oder gar, wenn die Drucklegung eines Theiles so lange

aufgehalten wird, wie dies hinsichtlich des III. Theiles aus den

obenerwähnten Gründen geschehen ist. Da müssen im Zeitpunkte

der Veröffentlichung des Schlusses, nicht nur die früheren Theile, 1

)

') So ist z. B. die wichtige Geschichte der Vandalen von L. Schmidt
and dessen Gesch. d. dtsch. Stämme bis z. Ausg. d. Völkerwand, schon

nach Pnbliciniug des I. Tbeiles dieses Werkes erschienen, während mir die

treffliche Arbeit Tamassia's (in Arch. stör, lombardo XI), die ich für die

Geschichte des Reiches Odovakars und der Ostgotheu hätte verwenden

können, thatsächlich entgangen ist. Ferner konnten, da sie nach 1899,

bezw. nach 1901, erschienen, nicht benützt worden: Rappaport: D. Ein-

fälle der Gothen in das röm. Reich bis Constantin, Sehmsdorf: D. Germ,

in den Balkanländern, Martroye: L’occident ä l’öpoque byzantine, Kunze:
D. Germ, in d. antiken Lit., Bang; D. Germ, im röm. Dienst, C. U.

Baale's Aufsatz über den Defensor civitatis, P. d. Giudice: Dne note all’

editto di Atalarico (1899), Conrat's Arbeit über den westgoth. Gaius, die

neueste Ausgabe des Cod. Theod , zahlreiche neuere Aufsätze über die

früheren Beziehungen zwischen Germanen und Römern (z. B. Dragendorff's
Okkupation Germaniens durch d. Römer, Haug's Germ. Einflüsse in d.

röm. Obergermanien, Gnndermnnn's Germ. Wörter bei Griecb. u. Römern,

Asbach; Z. Gesch. u. Kultur d. röm. Rheinlande u. s. w.), ferner L. Jordan’s

Stud. z. fränk. Sagen gesch ichte, J. Cramer's Verfassungsgesch. d. Germ,

und Kelten. Ebenso Rietschel's wichtige Untersuchung über die germanische

Tausendschaft, die für Th. I. von grosser Bedeutung gewesen wäre; zwar habeich

der Tausendschaft keine übermässige Bedeutung beigelegt (s. Th. I. S. 79, 141),

mich auch über ihre Herkunft nicht geäussert, hätte aber, wie Rietschel

m. R. ausstellt, auf die römischen Analogien eingehen sollen. — Alle diese

Schriften sind nach Erscheinen dos I. bezw. II. Theiles veröffentlicht worden,

so dass sie jetzt nur noch höchstens in den Anmerkungen der Ergebnisse

eine von jeder Debatte absehende Erwähnung hätten Anden können. Die

Resultate der neueren Ortsnamenforschung werden für die Darstellung

des Immobiliarrechtes verwendet werden.
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sondern sogar der jetzt erscheinende, 1
) literarische und sachliche

Lücken bieten.

So fällt es auch schwer, auf vielfache Einwendungen, die

mir, theils in Recensionen, theils privat, gemacht wurden, ein-

zugehen. Eigentümlicherweise ist ein Mangel, den ich selbst

am meisten empfinde, bisher nicht hervorgehoben worden; nfimlich

die Nichtberücksichtigung der späteren mittelalterlichen Ent-

wicklung, deren Verwendbarkeit für Rückschlüsse von Ficker

und in anderer Weise auch von E. Mayer dargethan wurde.

In einer Untersuchung, die fast das gesammte Rechtsleben

') Die 1904 begonnene nnd dann, wie erwähnt, unterbrochene Druck-

legung des III. Theilea erklärt ea, daas wichtige Erscheinungen, die der

Veröffentlichung dea letzten Bandes voran gegangen sind, dennoch nicht

ausgenützt wurden. So z. B. die neue Ausgabe des Cod. Theod., die

Conrat’scbe Beleuchtung des westgoth. Gaius, Seckel's Studien zu

Bened. Levita, E. Mayor's Aufsatz über L. Rom. Utin. Die betreffenden

Bogen waren dazumal schon gedruckt. Die Ausführungen M. Krammer's
konnten aus demselben Gründe erst S. 271. A. 1. überhaupt nur kurz er-

wähnt werden, während Hilliger's zweite Abhandlung (Hist. Vierteljahrschr.

1906) und Rietschel's Aufsatz (Ztschr. d. Sav. Stift. XXVII) überhaupt

nicht mehr verwendet werden konnten. Insbesondere hätten mich Krammer’s

und Rietschel’s Aufsätze zur Stellungnahme veranlasst, namentlich hätte ich

die Frage der Entstehungszeit der Lex Salica in der von dem zweitgenannton

Forscher angegebenen Richtung zu erörtern gehabt; die Unmöglichkeit dieser

Erörterung empfinde ich mit Rücksicht auf dasjenige, was ich S. 30. A. 3

anführte; aus R.'s Darstellung (1. c. 273. A. 1.) entnehme ich, dass R. geneigt

ist, den Aussagen der Prologe eine ähnliche Bodcutuug beizulegon, wie ich

es gethan habe. — Die wichtigen Werke Rübel's und Heusler’s er-

schienen ebenfalls erst in einem Zeitpunkte, der bloss ihre Erwähnung (s.

hier S. 119. A. 2., 131. A. 1., 248. A. 1.), aber keine Stellungnahme mehr

ermöglichte. Die neue Auflage von Brunner’s Rechtsgesch. konnte eben-

falls auf das vorliegende Werk keinen Einfluss mehr üben. Für die Be-

handlung der Privatherrschaften und der Immunität konnten wohl Seeliger's

Studie, aber v. Stengel’s Aufsatz erst während des Druckes (S. 136. A. 2.)

berücksichtigt werden und die durch Seeliger hervorgerufene Literatur über-

haupt nicht mehr; ebenso Rostowzew's Domänenpolizei (Philologus

Bd. 64.). Zu spät wurde mir die Abhandlung von F. Lot: Fidäles ou

vassaux (1904J bekannt, während die Arbeit Bolkenstein's Uber den

römischen Colonat und Fr. Gutmann's Soc. Gliederung der Bayern natürlich

nicht mehr benützt werden konnten. Die Untersuchung von Hans Fehr
über Tit. 58 der L. Sal. kam ebenfalls zu spät; sio hätte mir eine überaus

willkommene Unterstützung geboten; meine 1894 in den Grundlagen d.

dtsch. Immob.eigentums vertretene Auffassung fand hier endlich Zustimmung

und eine lichtvolle Weiterführung.
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betrifft, war dies natürlich unmöglich; in der Darstellung des

Immobiliareigentums darf dieser Mangel nicht eintreten, da er

bei Behandlung einer einzelnen Institution nicht entschuldbar

wäre. 1

) Der Grund der geringen Berücksichtigung der Urkunden

ist schon früher-) angegeben worden; es mag hier nur nochmals

darauf hingewiesen werden, welche Gefahr in einer nothwendiger-

weise unvollständigen Ausnützung des diplomatischen Materials

liegt; es ist überdies anzunehmen, dass das allgemeine Bild des

gegenseitigen Kräfteverhältnisses germanischen und römischen

Rechtes darunter wenig leidet, wenn auch selbstverständlich

manches Detail, das hier nur angedeutet werden konnte, bei

lückenloser Urkundenbenützung gewiss deutlicher hervorgetreten

wäre; dies gilt namentlich für jene eigenartige Verquickung

römischer Form und germanischen Inhaltes, für den Kampf von

Form und Inhalt überhaupt, der nicht nur im Obligationenrechte,

sondern auch im Sachenrechte, eine grosse Rolle spielt, und bei

Gelegenheit der Darstellung des Immobiliarrechtes eine eingehende

Behandlung erfahren wird.

Ausser diesen Mängeln, die sich aus der Aulage der vor-

liegenden Arbeit ergeben, darf man es vom Standpunkte der

Bearbeitung entwicklungshistorischer Probleme als Unzukömmlich-

keit empfinden, wenn durchwegs moderne, beziehungsweise

römische, Begriffskategorien angewendet werden, ja sogar die

übliche, entwicklungshistorisch unzutreffende, Grenze zwischen

öffentlichem und privatem Recht, theilweise beibehalten wird.

So lange aber Rechtsgeschichte und vergleichende Rechts-

wissenschaft noch keine eigene Systematik und keine ihren

wissenschaftlichen Bedürfnissen augepasste Terminologie hervor-

gebracht haben, ist es, schon wegen der Übersicht, schwer, an

Aenderungen zu denken. Neuerungen dieser Art konnten hier

desto weniger versucht werden, als die vorliegende Arbeit nicht

den Zweck hat, eine Dogmatik des römisch-germanischen Rechtes

zu liefern, sondern das gegenseitige Verhältnis beider Rechts-

anschauungen, sowie die Art des Einwirkens des römischen

Rechtes auf das germanische, unter Berücksichtigung historisch-

') Dasselbe gilt für das angelsächsische und nordische Recht, deren

Einbeziehung hier nicht unmittelbar geboten war, für die ErgrUndung des

Lmmobiliareigentums aber unerlässlich ist

*) S. Vorwort zu Th. ]I. S. XII; s. auch hier S. 101. Ä. 1.
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cultureller Umstände, zu besprechen. Diese allgemeine Aufgabe

bringt es mit sich, dass Specialforscher manches Detail vermissen

werden; aber sowohl der Zweck, wie auch der Umfang des

Werkes schliessen die Absicht eingehender Erörterung aller

Einzelthatsachen aus; man wird einsehen, dass es in diesem

Rahmen unmöglich war, jedes Institut monographisch zu be-

handeln; das Individuelle soll hier dazu dienen, das Allgemeine

hervortreten zu lassen; was dabei fremden Forschungen zu

danken ist, wurde stets genau hervorgehoben, selbst auf die

Gefahr hin, dass dem Werke compilatorischer Charakter oder

ungenügende Selbständigkeit in manchen Detailfragen vorgeworfen

werde. 1

)
—

Der Charakter dieser Untersuchungen erforderte ein Ein-

gehen auf den geschichtlichen Causalnexus. Wichtige Fragen,

wie die der Entwicklung des Immobiliareigentums, können nur

dann einigermaassen bewältigt w’erden, wenn sie eine entsprechende

Erweiterung erfahren; gewiss aber nicht bei isolirter Betrachtung,

die für psychische Vorgänge unzureichend ist. Kann aueh im

Verlaufe der Untersuchung eines rechtshistorischen Problems

die erwünschte breite Grundlage nicht so beibehaiten werden,

wie es eigentlich, wegen des Zusammenhanges der Rechts-

entwicklung mit dem gesammten Culturleben, erforderlich wäre,

so muss man doch wenigstens das Bewusstsein dieses Zusammen-

hanges wahren und allen Culturumständen nicht nur die Bedeutung

von Nebenumständen einräumen. Jede geistige Production

bietet eine verschiedenartig nützliche Handhabe für die Be-

urtheilung der in der Rechtsentwicklung wirkenden Kräfte.

Nichts ist unhaltbarer, als die genügsame und verlockende An-

nahme einfacher Ursachen, durch die man alles leicht, aber

falsch, erklärt.2) Freilich ist es unmöglich, die nöthige

') Man wird aber dennoch zugeben, dass schon durch die anders ge-

artete Fragestellung manchem Problem neue Seiten abgewounen wurden.

a
) Es genügt, auf die Art hinzuweisen, in der Pustel alles so einfach

interpretirt; man vergleiche damit dasjenige, was schon Arnold (Cultur

und Rechtsleben. 186b) Uber die Wechselwirkung zwischen Sprache. Kunst

u. s. w. einerseits und dem Rechte andererseits, gesagt hat. Die Rechts-

gesobichte darf Bich nicht damit begnUgen, eine chronologisirte Rechts-

dogmatik, d. h. eine historische Aufeinanderfolge der Formen der Rechts-

institute, zu bieten. Denn man kann das juristische Ereignis nicht von
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wissenschaftliche Oompetenz zu gewinnen, um über alle in

Betracht kommenden Umstände selbständig zu urtheilen; ebenso

unmöglich, dem Causalnexus auf den tiefsten Grund zu gehen,

ihn von Ursache zu Ursache zurückzuverfolgen. Man fühlt sich

da veranlasst, zu sagen, dass gerade das allerwichtigste nicht

analysirbar, ja nicht einmal wissenschaftlich fassbar ist; die

Kenntnis des Productes reicht nicht hin, um die Schaffens-

thätigkeit zu ergründen; von dem, was sich in den Tiefen des

Geistes, namentlich unbewusst und in vorhistorischer Zeit, ab-

spielt, kommt nur ein Theil zum Vorschein und auch davon

erhält nur ein Theil feste Form. Wir müssen uns damit

begnügen, das historisch beleuchtete zu behandeln, wenn wir

nicht Gefahr laufen wollen, incommensurable Grössen zu ver-

tier Totalität aller einwirkenden nnd mitwirkenden Kräfte loslüson; man
vermag nicht zu sagen, wo die Einwirkung der religiösen und sittlichen

Elemente aufhürt, nnd die der Rechtsidee beginnt; ebensowenig die Orenze

zwischen socialwirtschaftlichen Bedürfnissen und denen der Rechtsempfinduug

in den Anfangsstadien zu bestimmen. So wie die Philologie, im höchsten

Sinne des Wortes, für ihre Zwecke das ganze Gebiet geistiger Thätigkeit,

die ganze Gedankenwelt, der betreffenden Völker herauzieht, so darf sich auch

der Rechtshistoriker nicht auf die juristischen Gebilde allein beschränken,

ohne auf die primären Elemente (namentlich auf die ideellen) und auf alle

geistigen und historischen Begleiterscheinungen einzugehen. Wohl kann das

Recht, trotzdem es eine secundäre Schöpfung ist, als selbständiges Ganze

bezeichnet werden; denn es fasst die ihm vorangegangenen Elemente (sie

mögen praktisch -greifbar oder imponderabler Art sein) zu einem Gebilde

zusammen, das an und fiir sich eines primären Charakters nicht entbehrt,

das überdies auf der Stufenleiter menschlicher Schöpfungen höher stebt, als

jene Einzelelemente auf denen es unbewusst beruht; als unbewusste und

lebensvolle Ausgleichung und Ausprägung der lebensfähigsten Theile aller

ihm vorangehenden Elemente, ist das Recht eine praktische Synthese der-

selben. Dennoch muss der Rechtsbistoriker damit rechnen, dass die Imponde-

rabilien zu Erscheinungen individueller Art führen, die sich nicht juristisch

ergründen, sondern nnr ans der Gesammtlage erklären lassen, daher thunlichste

Einsicht in das ganze vorgeschichtliche und geschichtliche, materielle und

geistige, Leben erfordern. — Zu weit geht freilich v. lhering (Ent-

wicklgsgesch. d. rüm. R.), wenn er die Erforschung des Causalitätsgedankens

als den Hauptzweck bezeichnend, den äusseren Impulsen einen ungebührlichen

Vorrang einräumt. Weit maassvoller geht Brunner vor, dessen Rechts-

geschichte in der jetzt vorliegenden Neuauflage einen anzuerkennenden

Fortschritt in der Richtung der Gesammtbetrachtung des ganzen Lebens

bedeutet.
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binden, was nicht mehr Aufgabe rechtshistorischer Untersuchung

wäre. 1
)

Damit ist auch gesagt, dass das Gebiet rechtsvergleichender

Erörterungen in diesem Falle nicht direct betreten werden

konnte und dass ich es vorziehen musste, mich auf die Hervor-

hebung jener Umstände zu beschränken, die einen Ausblick auf

das rechtsvergleichende Gebiet gewähren. Bei dem allgemeinen

Charakter, der den „Ergebnissen“ gegeben werden musste, war

es desto dringender, auf Constructionen zu verzichten, die jedem,

der sich mit einem Stoffe längere Zeit beschäftigt, naheliegen,

aber befürchten lassen, dass man zur Unterstützung der Beweis-

führung, die sich auf die früheren Ausführungen beruft, Argumente

heranzieht, die im Verlaufe der Untersuchung weder erörtert,

noch angeführt werden konnten. Ich wäre vielleicht nicht in

der Lage gewesen, diese Entsagung zu üben, wenn ich mir

nicht Vorbehalten würde, in der Darstellung der Geschichte des

Immobiliareigentums rechtsvergleichende Gesichtspunkte zu ver-

treten und dieselben für diese specielle Frage besser zu begründen,

als es hier für einen so grossen Fragencomplex möglich wäre.

Dass trotz der erwähnten Einschränkung und trotz des

Bestrebens, kein wichtiges Detail, sowie keine in der Literatur

vertretene Meinung unbeachtet zu lassen, das Werk einen vor-

wiegend allgemeinen Charakter zur Schau trägt, entspricht dem

Gegenstände desselben und der hier S. XIV. A. 1. ausgesprochenen

Ansicht. Denn obwohl die Arbeit im Hinblicke auf eine andere

Untersuchung unternommen wurde, musste doch dem Umstande

Rechnung getragen werden, dass die hier besprochenen Vor-

gänge, an und für sich, einen grossen welthistorischen Process

bedeuten. Sie beruhen auf dem Eintreten neuer Völkermassen

in den alten Culturkreis, also auf der Überwindung einer welt-

l
) Die von Deist und v. Ihering unternommenen, gewiss selir an-

regenden Versuche, beweisen, dass sich eine Coinbination vorhistorischer und

rechtsbistorischer Forschung schwer durchführen lässt. Man könnte freilich,

da man es mit der Aufeinanderfolge von Vülkergruppen derselben Rasse zu

thun hat, leichter als in anderen Fällen, die allgemeine, weltrechtliche

Grundlage betreten; doch wäre diese Ausdehnung der Untersuchung nur

dann erfolgreich, wenn man sie sehr ausgiebig vornehmen und consequeut

durchführen würde, was enorme Weiterungen veranlassen müsste; kurze

Andeutungen wären ungenügend und könnten als willkürlich bezeichnet

werden. S. unten 8. H66. A. 1.
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geschichtlichen Stufe. Durch diese eigenartige Fortsetzung der

formell abgeschlossenen römischen Zeit, wird das Recht Wandlungen
ausgesetzt, die sonst nur in weit längeren Zeitspannen beobachtet

werden; das Verhältnis zwischen Beständigkeit und Veränderlich-

keit wird mehr als sonst erschüttert, das beiderseitige Recht den

schwersten Proben ausgesetzt, die die europäische Rechtsgeschichte

könnt; oft gewinnt man den Eindruck, als ob die Veränderungen

einen übermässigen Umfang annehmen würden, umgekehrt auch

den, dass die Veränderungen nur äusserliche waren. Durch die

innere Alterirung der beiden aufeinander stossenden Elemente

wird auch das Kampfobjeet betroffen; die eigene Rüstung wird

theilweise verstärkt, theilweise geschwächt, aber beiderseits

bleibt Vieles entwicklungsfähig, um sich ohne Rücksicht auf die

Provenienz, nach und nach, für den späteren Ausgleich, zu

entfalten. Diese allgemeine Bedeutung des ganzen Processes

überragt die Details; sie werden in den mächtigen Wirbel

hineingezogen, und müssen deshalb auch in der Darstellung

stellenweise zurücktreteu.

Eine mitunter grössere Bedeutung als die Einzelnheiten des

schon wogenden vollen Kampfes, der sich aus dem Zusammen-

stosse ergiebt, haben die früheren Complicationen, die dem Zu-

sammenstosse vorangegangen sind. Daraus ergab sich die Not-

wendigkeit auf die Vorgeschichte der Stämme einzugehen; denn

diese Vorgeschichte erklärt manche spätere Verschiedenheiten

besser, als es die Betrachtung der unmittelbaren historischen

Geschehnisse der fränkischen Zeit zu thun vermag. Man muss

die Gründe der Verschiedenheit der einzelnen Völkergruppen

sehr weit zurückverfolgen, 1

) allerdings in den meisten Fällen

auf die Aufklärung verzichten, da wir über das Recht der alten

Völker zu ungenau informirt sind und die späteren Stämme

schon eine Oulturmischung aufweisen, an der auch insbesondere

dasKeltentum betheiligt war, dessen Einflussjedoch nicht feststellbar

ist. Dabei ist auch mit dergrossen Schwierigkeit zu rechnen, die sich

aus der durch die Völkerpsychologie und die vergleichende Rechts-

wissenschaft beobachteten Verwandtschaft der Gegensätze ergiebt,

nämlich aus dem verborgenen Zusammenhänge, der zwischen gegen-

sätzlichen Erscheinungen besteht. Dadurch wird es unmöglich,

') S. unten S. 35« ff.
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eine sichere Grenze, sowohl gegenüber der sog. germanischen

Zeit, als auch gegenüber dem Römertum, zu finden; 1

) das

Völkerleben war schon in germanischer Zeit an gewissen

Fortschrittskeimen reich, ebenso wie die spätrömische Welt an

Zersetzungskeimen; nach beiden Richtungen bestand später An-

knüpfung, die berücksichtigt werden musste, da sic das Kräfte-

verhältnis beleuchtet. Die Erörterung des Kräfteverhältnisses

hat auch die Hauptaufgabe der den einzelnen Stämmen ge-

widmeten Kapitel gebildet. Wenn dabei die Langobarden und

Franken eine ausführlichere Berücksichtigung fanden, so bedarf

das wohl keiner Erklärung; der Kampf zwischen römischem und

germanischem Recht hat da die wichtigsten Früchte gebracht.
*

*

Als ich im J. 1899 den I. Theil dieses Werkes dem ehemaligen

St. Petersburger Strafrechtslehrer Wladimir von Spasowicz
widmete, musste ich mich dem Wunsche eines Mannes fügen,

der alle ihm anlässlich seines siebzigsten Geburtstages zugedachten

Ehrungen bescheiden zurückwies und konnte meiner Widmung
kein weiteres Wort hinzufügen. Nun hat er vor wenigen Monaten

das Zeitliche gesegnet und da darf auch hier das Schweigen

gebrochen und der Grund der Widmung erklärt werden.

In Wladimir Spasowicz erblicken die Juristen, Rechts-

historiker und Literaturhistoriker Polens und Russlands nicht

nur einen auf allen diesen Gebieten in beiden Sprachen verdienst-

voll thätigen Forscher, sondern vor allem auch den feinen Geist,

der sich über die grössten politischen Hindernisse hinwegsotzte,

um den inneren Fäden, die sich von Volk zu Volk schlingen,

uachzugehen und die jedem Volke, aber auch der gesummten

*) Das Bedürfnis bestimmter Begrenzung muss natürlich sowohl von

dem Germanisten, als auch von dom Romanisten empfunden werden. Von

einem höheren Standpunkte wird man jedoch diesen Mangel thoilweise ausser

Acht lassen können. Der ganze Process gehört in gleichem Maasse der

germanischen und der römischen Rochtsgoschichte an. Eb wird zwar dem

römischen Rechte, das verflacht und entkräftet wird, ein Stück seinos

Nimbus benommen ; ebenso dem germanischen Rechte dor (von der Wissenschaft

übrigens längst verworfene) Schein voller Selbständigkeit und Urwüchsigkeit.

Dafür treten beide Rechtsgescbichten in jene Verbindung, die thatsächlich

zwischen den beiden Rechten im Leben bestand, jedoch durch die gebutene

Trennung der Specialforschung verdrängt wird; (s. v. Möller: Die Trennung

dor deutschen und der röm. Rechtsgeschichte S. 72).
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Menschheit, wichtigsten Ideen, mit wissenschaftlichem Freimut

zu behandeln. Seiner Nation treu ergeben, gleichzeitig ein auf-

richtiger Freund aller slawischen Völker, hat er doch nicht nur

den Zusammenhang zwischen den letzteren, sondern auch die

inneren Beziehungen der slawischen Welt zum Westen, erfasst

und betont.

Im Kampfe für die akademische Freiheit und für den Fort-

schritt der russischen Strafrechtspflege, zu deren ersten wissen-

schaftlichen Vertretern er gehörte, musste er in jungen Jahren

seine Lehrkanzel einbüssen und es über sich ergehen lassen,

dass sein Lehrbuch des Strafrechtes, das erste dieser Art, dem
Verkehre entzogen wurde. Doch fand er Gelegenheit sein

juristisches, rechtshistorisches und psychologisches Wissen, als

Vertheidiger und später als Mitglied der Gesetzgebungs-

kommission zu verwerten, sowie den Muth, auf Schritt und Tritt

den juristischen Folgen der politischen Reaction entgegenzutreten.

Gleichzeitig bekämpfte er die Feindschaft der zwei grössten

slawischen Völker, insoferne dieselbe auf unrichtiger Auffassung

ihrer Beziehungen beruhte und durch eine wissenschaftlich ver-

tiefte Betrachtung behoben werden könnte. Scharf trat er den

selbstgefälligen Vorurtheilen jener Panslawisten entgegen, die

der reactionären Bekämpfung der liberalen Reformen Alexanders II.

publicistisch Vorschub leisteten, indem sie den westlichen Ein-

flüssen nur böse Folgen zuschrieben und die westliche Cultur

von Russland fernhalten wollten. An seiner Bahre bemerkte

ein hervorragendes Mitglied der ersten Duma, dass Spasowicz die

Völkergemeinschaft nicht nur als Zukunftsideal, sondern als

wissenschaftliche Realität betrachtete. So vertrat er denn auch

praktisch die Auffassung, der in Th. I. S. XVIII. dieses Werkes

Ausdruck gegeben wurde, dass die Völker nicht nur für sich

arbeiten und einen grossen Theil ihrer Mission dadurch erfüllen,

dass sie auf andere Völker anregend wirken.

Dem Evolutionsgedankeu treu, erfasste Spasowicz den

psychischen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Rechtes

und der gesummten geistigen Cultur. Diese Einsicht machte

ihn zu einem der bedeutendsten und originellsten Literatur-

historiker Polens und Russlands, der sein socialgeschichtliches

und völkerpsychologisches Wissen einem Gebiete zuführte, das

sonst von Juristen selten betreten wird. Er hat es leider ver-
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säumt sich theoretisch in umfassender Weise über die Stellung

des Rechtes im Bereiche der Geisteswissenschaften, insbesondere

aber über die Wechselwirkung zwischen Rechts- und Gesellschafts-

zuständen und der Kunst und Literatur zu äussern. Aber die

Sicherheit, mit der er psychologische und sociologische Gesichts-

punkte, sowohl in seinen juristischen, als auch in seinen literar-

historischen Arbeiten, geltend machte, beweist, dass er jedes

geistige Geschehen auf breitester Grundlage zu erfassen vermochte.

Lag auch der Gegenstand dieser Untersuchungen seinem

eigenen Arbeitsfelde ferne, so interessirte ihn doch das Zusamnien-

stossen des römischen und germanischen Elementes, wegen der

Analogien, die die spätere Berührung der romanisch-germanischen

und slawischen Welt bietet. Wissenschaftlich, aber auch politisch,

behandelte er öfters die Frage cultureller Fortentwicklung trotz

veränderter staatlicher Lage, sowie die Frage des Fortbestandes

von Recht und Cultur unterworfener Völker.

So waren denn nicht nur die aus dem Familienverhältnisse

sich ergebenden Bande, sondern auch die erwähnten wissenschaft-

lichen Berührungspunkte, für die Widmung bestimmend.

Lemberg, 1. Juni 1907
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VII. Das Reich der Franken.

(Fortsetzung.)

IV.

Wir haben uns mit der Frage befasst, 1

) inwiefern die Be-

rührung der Franken mit den Römern zu einer Beeinflussung

des fränkischen Rechtes Veranlassung und Gelegenheit gegeben

haben konnte und dabei den Zustand der römischerseits hiefür

in Betracht kommenden B’actoren untersucht.

Günstig war die Vorgeschichte der Franken in dieser

Hiusicht verlaufen, in Gebieten die nur formell römisch waren.

Die Völker rückten langsam vor, so dass ihre Eigenart weder

durch die verschiedenen politischen Bündnisse mit Rom noch

durch die unter vorteilhaften Umständen eingeleitete Reichs-

gründung in Gallien gefährdet wurde. Sie kamen nicht in die

Lage, sich von der alten Heimat vollständig zu trennen; un-

vermeidlich war eine Entwurzelung der ins Innere Galliens

vorgedrungenen Schaaren, aber es blieb eine ansehnliche Volks-

Reserve erhalten.

Das Schicksal hat den Franken freie Ausdehnung in grossem

Raume gewährt, dessen geographische Beschaffenheit die bequeme

Entwicklung eines Grossstaates förderte. Siegreicher werden

selbst schwere Gegensätze in umfangreichen Gebieten über-

wunden, als da, wo gegnerische Culturen sich eng berühren

und um jeden Zollbreit des Bodens kämpfen. Wohl reifen

Cultur und Recht in engem Raume, wo die dichte Bevölkerung

zu ihrem wirksamsten Träger wird, früher, doch vollzieht sich

dann die Entwicklung auf Kosten der Eigenart des erliegenden

geringeren Elements. Leicht ist es den Franken geworden,

das angrenzende, anfänglich römische doch frühzeitig von den

Römern verlassene Land, zu erwerben und nach der Reichs-

gründung in den Rheinlanden und in den anstossenden Theilen

') s. II Tlieil S. 221 ff. u. S. 26u ff.

v. Mal l>an, Köm. Kocht in «Ion gcrm. Volksstauton. III.
I

/'
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Galliens geräumige Ausdehnungsgebiete zu finden. Man ver-

gleiche damit die Lage der Ostgothen, Burgunder, Vandalen

und Langobarden, ja sogar der Westgothen.

Hinzu tritt das numerisch günstige Verhältnis. Hervor-

ragende Eigenschaften können ein Volk trotz geringer Kopf-

zahl befähigen, selbst in einem bevölkerten und culturell höher

stehenden Gebiete Grossartiges zu leisten und diese Leistungen

eine zeitlang zu behaupten. In fortwährendem Kampfe der im

kleinen Raume heftig auftretenden Gegensätze, namentlich wo

eine an Zahl überlegene Bevölkerung ihre Cultur und ihr Recht

vertritt, ermattet der verwegenste Eroberer; seine Eigenart,

die all diese Schwierigkeiten unmöglich auf die Dauer meistern

kann, erliegt. Den Franken kam die Erwerbung grösserer

Gebiete mit spärlicher Bevölkerung, der die neuen Herren an

Zahl überlegen waren, in hohem Grade zustatten, desto mehr

als die einheimische gallisch-römische Bevölkerung keine neue

namhafte Verstärkung zu erwarten hatte, mithin bloss auf die

natürliche Vermehrung angewiesen war, während den Franken

Nachschübe nicht fehlen konnten, die ihre numerische Ueber-

legenheit in denjenigen Theilen Galliens, in denen sie festen

Fuss fassten, für alle Zeiten sicher stellten. Dem Verhängnis,

welches das kleine Vandalenvolk, die Ostgothen, im geringeren

Grade die Burgunder, Westgothen, ja selbst die tüchtigen

Langobarden ereilte, waren die Franken in Nordgallien ent-

rückt. An und für sich hat ihre verhältnismässig grosse Zahl

das Selbstgefühl gehoben und die fortschreitende Entfaltung

gefördert. Jede rasche Entwicklung bedarf grosser Zahlen.

Manches kleine Volk, das auf niederer Stufe noch hätte gedeihen

können, hat, da es plötzlich vor höhere Aufgaben gestellt wurde,

für deren Bewältigung die kleine Zahl zu schwach war, in dem

Fortschritt seinen Tod gefunden.

Günstig war auch im allgemeinen 1

) der Übergang von alten

zu neuen Zuständen, denn er vollzog sich langsamer als bei

anderen Völkern. Es handelte sich zunächst um Gebiete, die

’) Wir müssen dabei vou der verfassuugsrecht liehen Entwicklung ab-

gehen, die gerade durch den Verlauf der Vorgeschichte eher erschwert

wurde ;
s. unten.
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auch vorher national gemischt und aus denen die Römer gewichen

waren; den dortigen Verhältnissen, in denen man aber dennoch

eine wortvolle Vorschule für bevorstehende Aufgaben fand,

konnte man sich leichter anpassen. In diesen Gebieten erfolgte

dichtere Ansiedlung und die Theilnehmer derselben hatten Gelegen-

heit an der Hand der materiellen Spuren der verscheuchten

höheren Cultur Fortschritte zu machen, ohne dabei in ihrer

Eigenait ernstlich gefährdet zu werden. Von da aus und mit

dem hier Erworbenen ausgerüstet, zogen unternehmungslustige

Scharen weiter; es dauerte noch lange bis spätere Eroberungen

die Franken vor schwerere Aufgaben stellten, und eigentlich

war dies erst nach Verdrängung der Westgothen der Fall.

So konnten die Franken, besser als andere Völker, eine langsame

Entwicklung durchmachen, Sitte und Recht schrittweise aus-

gestalten, bevor sie auf grössere Mengen römischer Bevölkerung

stiessen und in eomplicierte Verhältnisse eintraten. Wohl darf

man dem gegenüber an führen, dass andere Völker insofern besser

daran waren, als sie zur Zeit ihrer Reichsgründungen bereits

den Uebergang vom Heidentum zum Christentum vollzogen, auf

Kriegsfahrten grosse Theile des römischen Reiches kennen

gelernt und vielfach eine innere Consolidierung erreicht hatten.

Dennoch glauben wir bei gerechter Abwägung aller Momente,

die fränkische Entwicklung als eine für die allgemeine Aus-

gestaltung des Rechtes sowie für die Wahrung und Festigung

der Eigenart besonders günstige bezeichnen zu sollen. Und
auch als die Franken endlich nach allen Zwischenstadien mit

dem gallischen Romanentum in nähere Berührung traten, da

waren die Aufgaben, deren Lösung ihnen zufiel, unvergleichlich

leichterer Art als die der anderen Völker. War doch das

Romanentum, dem man im Centrum Galliens begegnete, bei

weitem schwächer als das südgallische und spanische zur Zeit

des Eindringens der Westgothen oder das afrikanische zur

Zeit der vandalischen Herrschaft, mit dem italischen vollends

nicht zu vergleichen. Es muss selbstverständlich trotz der

weiteren Ausdehnung der fränkischen Herrschaft von dem Süden,

der als Sitz romanischer Cnltur auch besonders für die Er-

haltung römischer Einrichtungen und römischen Rechtes in Frage

kommt, 1

) abgesehen werden. Denn es steht fest, dass sich der

') s. 11 Tbeil S. 240 u. passim.

1
*
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Einfluss des südgallischen Romanentums in den übrigen Theilen

des fränkischen Reiches wenig äussorte: sowohl hinsichtlich der

Cultur als auch hinsichtlich des Rechtes blieb das Meiste auf

den Süden selbst beschränkt, dem auch die wichtigsten und zahl-

reichsten Rechtsquellen angehören; 1

) weder der Umstand, dass

das römische Recht in den südlichen Gebieten, namentlich in der

Provence, so verbreitet war, noch der Umstand, dass man dort

sogar justinianisches Recht kannte, 5
) haben es hindern können,

dass in den andern Theilen Galliens der Verfall des römischen

Rechtes jene Dimensionen annahm, die wir an der Hand der

JBreviar-Literatur nachweisen konnten. 3
) Die Thatsache, dass

der spätere südfranzösiche Aufschwung des römischen Rechtes

mit der eigentlichen fränkischen Entwicklung gar nicht zusammen-

hängt, 4
) dass überhaupt bessere römischrcchtliche Producte

keine Verbreitung fanden, beweist, dass das südgallische Romanen-

tum keinen nachhaltigen Einfluss auf die nördlichen und centralen

Gebiete ausübte.

Das nördliche Gallien, der Schauplatz der fränkischen

Berührung mit dem Romanentum, das Land, in dem die königlichen

Residenzen lagen und von wo die Rechtsentwicklung ausgieng.

hatte von dem ohnehin schwachen römischen Einschlag viel

eingebüsst. Die geringe örtliche Vermischung von Franken und

Römern, die eigentlich nur in den Städten und am Königshofe,

nach der Christianisierung auch im kirchlichen Leben Platz

greifen konnte, war für eine wirksame Beeinflussung angesichts

des Uebergewichtes des fränkischen Elementes ungenügend; der

Umstand aber, dass die Franken sich nicht der arianischen.

sondern der katholischen Kirche zugewendet, benahm den Resten

des Romauentums den dazumal wichtigsten Grund abwehreuder

Isolierung und kräftigender Coneentration.

Die innere Schwäche des römischen Rechtes in diesen

Gebieten haben wir betont, 4
) auch wurde bemerkt, dass dasselbe

') 1. c, II. S>. 325, 32«*, 333, 335.

*) 1. C. II. 342 f.

>) 1. C. II. 328 ff.

*) 1. C. II. 347 f.

5
) 1. C. II. 322 f.
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in keiner Weise auf eine Eroberung im Bereiche des fränkischen

Rechtes ausgehen konnte. 1

) Durch den Wegfall römischer Ein-

richtungen, die hier eine viel geringere Rolle als z. B. im

westgothischen oder burgundischen Reiche spielten, hat das

römische Recht jede Activität verloren. Einen bleibend erfolg-

reichen Einfluss kann ein Recht nur dann auf ein fremdes Volk

ausüben, wenn die Kräfte, die dieses Recht hervorgebracht haben,

noch irgendwie in rechtsbildender oder rechtserhaltender Weise

wirken. An derlei Kräften fehlte es gänzlich und es konnte

sich in der Regel nur um eine Vertheidigung des römischen

Rechtes handeln, insoferne die betreffenden Bevölkerungskreise

an dessen Erhaltung interessiert und zu derselben befähigt

waren. Aber auch diese Vertheidigung wurde weder einheitlich

noch genügend kräftig geführt. Die schon vor dem Eindringen

der Franken eingetretene wirtschaftliche Rückbildung*) muss

nothwendigerweise eine Rückbildung des Rechtes bewirkt haben;

sind wir auch nicht in der Lage dieselbe zu verfolgen, so können

wir doch im allgemeinen eine weitgehende Zersetzung an-

nehmen, sowie eine Vermischung dieser Trümmer mit den

Resten des in den Provinzen neben dem römischen Reichsrechte

bestandenen Volksrechtes; in Verbindung mit dem Umstande,

dass von den ehemaligen römischen Bewohnern vorwiegend nur

die unteren Schichten zurückgeblieben waren, musste dies alles

die Stellung des römischen Rechtes schwächen. Wenn wir

bedenken, welche Folgen die Desorganisation des Romanentums

im italienischen Reiche der Langobarden gehabt hat, wo das

durch den politischen und religiösen Unterschied geschützte

Romanentum überdies an und für sich unvergleichlich kräftiger

und die Zahl der Germanen weit geringer war, dann können

wir leicht ermessen, welchen Umfang diese Desorganisation in

den fränkischen Gebieten annehmen musste und wie das

Verhältnis zwischen dem hier schon an und für sich schwächeren

Romaneutum und dem numerisch viel zahlreicheren Germanen-

tum beschatten war.

Bot doch selbst die Kirche in diesem Reiche dem Römer-

tum geringeren Schutz als anderwärts. Aus den von den Franken

>) 1. P, II. MU2 f.

I. C. II. 241 f.
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zunächst in Besitz genommenen Gebieten war sie verdrängt

worden nnd es hat lange gedauert, bis sie sich neuerdings auf-

richten konnte. Aber auch dann fehlte ihr die innere Kraft

zur Durchführung der Heidenbekehrung, die erst durch irische

und angelsächsische Hilfe gefördert wurde. Der Gesammtlage

nach war die fränkische Kirche zu schwach um den Roinanismus

zu stützen; da sie überdies nicht arianischen Germanen gegen-

über stand, fehlte der wichtigste Ansporn zur Vertretung

romanischer Interessen, die anderwärts mit den Interessen des

Katholicismus identisch waren. Das römische Recht hatte in

den Augen der fränkischen Kirche nicht jenen Wert, der ihm

anderwärts als dem Rechte der Katholiken beigelegt wurde : die

Kirche erwies sich germanischen Rechtseinflüssen zugänglich 1

)

und ihre Hierarchie nahm schon frühzeitig germanische Elemente

auf. Diese Stellung der Kirche hat die Intensität des römischen

Elementes wesentlich beeinträchtigt und ihm das wichtigste

Bollwerk benommen.

Manche Momente — vor allen die Gemeinsamkeit des

Glaubens — haben die friedliche Annäherung von Germanen

und Romanen im fränkischen Reiche erleichtert.
1
) Wäre das

Romanentum kräftiger gewesen, es hätte die vielfachen Berührungs-

punkte zur Ausübung seines Einflusses ausnützen können. Kraft-

mangel hat dies gehindert und friedliche Annäherung, sowie das

Fohlen schroffer Gegensätze, die Theilnahme der Römer am
Hof- und Staatsleben bewirkten vielmehr, dass man über die

Unterschiede leicht hinweg kam, ohne dem schwachen Romanen-

tum wesentliche Zugeständnisse zu machen. Alles spricht in

beredter Weise dafür, dass das Kräfteverhältnis, das für die

Ausgestaltung massgebend war, hier unvergleichlich günstiger

lag, als bei den andern germanischen Völkern in römischen

Provinzen. Die Sachlage war bedeutend einfacher und die

Entwicklung konute viel freier, unbehindert und unbeirrt durch

römisch-rechtliche Beeinflussung vor sich gehen. Allerdings

mussten sich aus demselben Umstande Schwierigkeiten anderer

Art ergeben, die namentlich für die Staatsverfassung in

Betracht kommen.

') 1. c. II. 311 f.

*) 1. C. II. 240 f.
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Unter den angedeuteten Umständen vollzieht sich der

wichtigste Theil der fränkischen Rcchtseutwicklung.

Für das Verständnis ihres geschichtlichen Verlaufes kommt

grundlegend die Lex Salica in Betracht. Will man ihrer

Bedeutung allseitig gerecht werden, ’ so muss man der

Brunner 'sehen Anregung 1

) folgen und die heillose Verwirrung

beseitigen, die durch die Vermischung der beiden Hauptfragen,

nämlich der Frage nach der Entstehung des Rechtsbuches

an und für sich und der zweiten Frage nach der Herkunft der

uns bekannten Texte, entstanden ist. Diese Verwirrung ist

noch immer nicht überwunden,*) wobei allerdings der Umstand,

dass wir keinen officiellen und überhaupt keinen vollkommen

verlässlichen Text besitzen, erschwerend mitwirkt.

Darüber, dass die uns bekannten Texte — selbst Text I

unmöglich als ursprüngliche Aufzeichnungen zu betrachten sind,

herrscht volle Uebereinstimmung. Alle Forscher geben zu, dass

es in sämmtlichen Texten Einschübe giebt, welche die Einheit*

lichkeit des Inhaltes stören. 8
) Somit erscheinen alle Texte

als Ergebnis von Umarbeitungen, die von älteren Vorlagen aus-

gehend zu verschiedenen Endzielen gelangten; es muss infolge-

dessen die Existenz älterer Redactionen angenommen und

behauptet werden, über deren Details jedoch nichts bekannt

ist. Daraus geht hervor, dass die vorhandenen Texte für die

Entscheidung der Frage nach den Entstehungsumständen der

verlorenen Vorlagen schwer herhalten können. Denn es ist von

vornherein anzunehmen, dass alles, was die bekannten Texte

an Anhaltspunkten für diese Frage bieten, nur die Entstehungs-

geschichte dieser Texte selbst betrifft, daher nur unter gewissen

Voraussetzungen für die Aufklärung der Entstehungsumstände

der verlorenen Vorlagen benützt werden darf. So ist z. B. die

Streitfrage, ob die Lex Sal. einheitliches Königtum voraussetzt,

') R. G. I. 297.

*) Dies trifft ebenfalls für meine frühere Behandlung dieser Dinge zu

;

s. meine: Eutst. d. dtsch. LmmobUiareigent. 198 f.

3
)
Es ist eine der stärksten Leistungen von Eustel de Coulanges,

wenn die Frage der Textverschiedenheiten mit den Worten ahgethan wird

:

les Variante* portent sur les expressions, non pas sur le fond de la loi

(s Monarchie franque p. 16).
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für die Entstehungsgeschichte des verlorenen Textes belanglos,

desto mehr, da man nicht einmal sagen kann, welches Geltungs-

gebiet das ursprüngliche Rechtsbuch hatte; dasselbe trifft für

die meisten übrigen Streitfragen zu. 1

) Es ist klar, dass man
bemüht sein muss, im Sinne der Brunner'schen Anregung vor-

zugehen, daher vor allem die Entstehungsnmstände der ältesten

Vorlagen ins Auge zu fassen hat. Nachdem dermalen die all-

gemeine Meinung*) die Grundlage der vorhandenen Lex Sal.

in die Zeit Chlodovechs versetzt, 8
) müssen wir, wenn von

älteren Vorlagen die Rede ist, den Chlodovech'schen Text

von eventuellen noch früheren unterscheiden, so dass es sich im

Anschluss an diese Frage um die Art der Chlodovech’schen

Tbätigkeit handelt.

Ein Chlodovech'scher Grundtext wird allgemein mit Recht

als Ausgangspunkt der vorhandenen Texte angenommen. Die

Frage dagegen, ob vor diesem König eine Aufzeichnung erfolgt

war, ist bestritten, oder eigentlich zu wenig behandelt. 1
)

Für die Frage betreffend eine vor Chlodovech ab-

gefasste Aufzeichnung kommen zunächst die Angaben der

Prologe in Betracht. Der Theil des Pro]. I. von „dictavernnt -

’) auch fUr di» Münzfrage; so lmt. z. U. in neuester Zeit Hi II
i ge

r

(I). .Schilling d. Volker, in Hist. Viert. Jahrschr. VI. 20») das Miin/.system

der L Sal. in die Zeit, nach 57B versetzt und sodann (I. c. 4f>5) die Ent-

stehungszeit der Lex selbst demgemäss sehr spät angesetzt.

*) wenn man etwa von Fall Ib eck und llilliger alisieht.

a
) Bestritten ist bekanntlich, für welche Zeit der Regierung dieses

Königs man sich auszusprechen habe.

4
) Brunner 1. c. I. 302 meint, man scheine hei der nhlodovecli’schen

Redaction Aufzeichnungen älterer Weistiimer benützt, z. Th. wohl auch

unverändert übernommen zu haben. Secliger (Hist. Vierteljahrsclir. I. li ff)

spricht sich für eine Gesetzgebung vor Ghlodovech aus; mit noch grösserer

Bestimmtheit tliut dies Dippe (in dors. Zsclir. II. 170). v. Amira (hei

Faul IIP OB) ist geneigt, die Existenz alter Weisliiiuer aiizunebmen,

bezweifelt aber ihre schriftliche Abfassung, während Schröder (R. G. 4 234)

die Möglichkeit eines Zurückgeheus auf ältere Weistiimer zugiebt, sich im

übrigen aber über diese Frage nicht ausspricht. Gandenzi: Salica legge

(in Big. italiano) $ 13 spricht sich klipp und klar gegen frühere Weistiimer

aus und will nicht nnnehmen, dass die Franken stückweise Aufzeichnungen

vorgenommen hätten. Die äussere Veranlassung der Rechtsaufzeichnung

sucht Gaudenzi in dem Beispiele der Westgotheu und schliesst auch aus

diesem Grunde eine vorcbiodovech'sche Aufzeichnung aus.
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bis „hoc modo“ wird mit Recht als älterer Kern betrachtet,

der später in ein poetisches Kleid gehüllt wurde. ') Die all-

gemeine Glaubwürdigkeit seiner Angaben resultiert daraus, dass

es dem verhältnismässig spät schreibenden Verfasser vom

epischen Standpunkte gewiss näher gelegen gewesen wäre, das

Werk einer hervorragenden Persönlichkeit zuzuschreiben;*)

selbst wenn mehrere Könige das Rechtsbuch verfasst hätten, 3
)

wäre es dem Verfasser schwer gefallen, ihre Namen zu ver-

schweigen und der Entstehung der ältesten Aufzeichnung einen

so hervorragend volkstümlichen Charakter aufzuprägen. 4
) Da

dies allen epischen Gepflogenheiten entgegen geschieht, darf

man darin den Beweis für das Vorhandensein einer alten und

verbürgten Tradition erblicken, von der der Verfasser des

Prologs nicht abgehen konnte. Die alles frühere überschattende

Persönlichkeit Chlodovech’s hätte es leichter möglich gemacht,

ihn direct zum Verfasser zu stempeln, als neben oder sogar vor

ihm anderen Factoren die Hauptrolle einzuräumen. Der Prolog

giebt den 4 viri electi nicht nur einen zeitlichen, sondern auch

einen sachlichen Vorrang und niemand kann sich dem Eindruck

verschliessen, dass diese 4 Männer als Verfasser genannt werden,

Chlodovech aber in ganz anderer Eigenschaft auftritt.
:
‘) Die

Nachricht des Prol. IV., wonach die Lex ursprünglich bis zum
Titel „de mitio“ gereicht haben soll, welcher Titel bekanntlich

dem c. 1. des 1 Gapitulars entspricht, bietet, eine weitere

Stütze für die Wahrscheinlichkeit der Existenz einer älteren

vor Chlodovech erfolgten Aufzeichnung, die der Thätigkeit

dieses Königs und der zwei anderen in Prol. I. erwähnten

Könige zu Grunde lag.

’) Dippe 1. c. 158.

*) Die» eine richtige Bemerkung Dippe'g 1. c. IJO.

•) wie Schröder in Mnnatsschr. f. d. Gesell. Westdtsrhl. VI. 471 ff

annahm; s. auch »eine Abhandlung in Savigny-Zschr. II. 3*.

‘) Denn selbst wenn man dem Königtum hiebei jene Rulle zuspricht,

die ihm Sicke): Freistaat 17s (Anm. Absatz d.) zuweist, so beschränkt

sich dieselbe doch nur aut die Bestimmung der Rechtskundigen.

*) Dennoch glaubt Gandonzi I. c. S 13, dass die 4 Männer zur geil

Ohlodovech's gearbeitet hätten. Rr tritt aber klar und überzeugend, mit

theilweise neuen Argumenten (1. c. § 2ä) für den volksrechtlichen Charakter

der Lex ein.

S
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Vergleicht man den Prolog mit den Epilogen, so begegnet

man scheinbaren Widersprüchen. Während nämlich in Prol. I,

nach Erwähnung der ursprünglichen Aufzeichnung, drei Könige

anscheinend in gleicher Linie als Verbesserer des Rechtsbuches

genannt werden, wird die Thätigkeit des „primus rex Francorum“

in den Epilogen mit „.statuit“ bezeichnet, von der Thätigkeit

der zwei anderen Könige genau unterschieden, eine frühere

Aufzeichnung aber gar nicht erwähnt. J

) Allerdings schenkt schon

der Prolog der Thätigkeit Chlodovech's grössere Beachtung,*)

als der der zwei anderen Könige, aber doch nicht in der Alt,

dass dadurch die Ausdrucksweise der Epiloge gerechtfertigt

wäre. Wir stehen somit vor einem Widerspruche, dessen Lösung

für beide Hauptfragen, nämlich für die Frage nach der Existenz

einer früheren Aufzeichnung und für die Frage der Thätigkeit

Chlodovech's in gleichem Maasse wichtig ist. Es kommt hiebei

Folgendes in Betracht:

1. die Äusserung des Prol. I., die nach spezieller Hervor-

hebung Chlodovechs, den begonnenen Satz ablenkend, diesem

Könige — aber auch den zwei anderen — ein „lucidius

emendatum“, dessen was „minus in pactum habebatur idoneo“

zuschreibt;

2. die Äusserung des Epil. I. „primus rex Fr. statuit

a primo titulo usque LXII disposuit iudicare. Postmodo autem

ternpus cum optimatis suis a LXIII titulo usque ad LXXVII1
addedit“;

') Sehr ii der ( Monatschr. f. d. Gesell. WestdUchl. VT. 179) erblickt inden

Epilogen eine einfache Fortsetzung der Prologe und findet darin die

Bestätigung der von ihm entschieden vertretenen Entstehung der L. Sal.

unter Chlodovech. E am ein: Cours elem. d'hitt. du droit fr.* 105 verbucht

eine andere Lösung, indem er u. zw. unter Chlodovech eine Kedaction

und sodann eine Revision, also zwei zeitlich und sachlich verschiedene

Handlungen annimmt. Seeliger 1. c. 17 versucht den Widerspruch zu

lösen, indem er die Aeusserung des Prologs als eine kurzgefaaate. aber

dennoch die beiden in den Epilogen geschiedenen Thätigkeiten Chlodovech's

zusamuenfassende Meldung bezeichnet.

f
)
Chlodovech wird nämlich zweimal erwähnt. Überdies macht der Satz

,At ubi Deo favente rez Fr. Chi “ den Eindruck, als ob er nicht vollendet,

sondern unterbrochen und abgelenkt wäre; er geht unvermittelt auf das

.lucidius emendatum“ ein.

Digitized by Google



11

;j. die Äusserung des Epil. II. „Quem vcro rex Fr. statuit

et postea una cum Francis pertractavit, ut et a tres titulos

aliquid amplius adhesit sicut a primo ita usque ad LXXVIII
perduxerit;“

4. die Meldung, dass der älteste bekannte Text, bis zum

Titel de mitio (jetzt Tit. 66) reicht;

5. die Thatsache, dass Tit. 66 bis 78 des späteren Textes

sich mit Capitularien, die allerdings nur theil weise diesem

Könige zugesprochen werden können, decken.

Quellenmässig unanfechtbar geht daraus zunächst hervor,

dass (Jhlodovech ebenso wie die zwei andern Könige Zusätze

gemacht hat, und zwar auch solche, die ausserhalb des

eigentlichen Textes gestellt wurden. Das strittige Territorium

wird in zwei Richtungen begrenzt. Erstens handelt es sich

darum, ob und inwiefern dieser König mehr gethan als seine

Nachfolger, da doch Prol. I. ihn coordiniert, während die

Epiloge ihm überdies durch die Worte „statuit“ und „disposuit

jndicare“ offenbar eine ganz andere Rolle zutheilen, zweitens

darum, ob die beiden andern Könige denen die Epiloge nur

Zusätze (und zwar den sog. pactus pro tenore pacis) zuweisen,

angesichts ihrer mit Chlodovech im Prologe coordiniertcn

Stellung wirklich nur auf diese Rolle zu beschränken sind.

Überdies deuten die Epiloge noch eine specielle Geschichte

dreier Titel an.

Die Aussage des Prol. I. über Bord zu werfen oder zu

Gunsten der Epiloge zurückzustellen, 1

) erscheint unthuulich,

weil man damit dem Prolog den allgemein anerkannten Wert
absprechen müsste, wras aus den oben erwähnten Gründen

ungerechtfertigt wäre. Es muss schon ans allgemeinen Er-

wägungen eine Meldung, die noch in der Hälfte des VI. Jh.

trotz der Persönlichkeit Chlodovech’s an der Tradition über

frühere Verfasser festhielt, gegenüber einer anderen, die der

Persönlichkeit des mächtigen Königs alles opfert, sehr gewichtig

erscheinen. Daher muss der Versuch unternommen werden, den

Gegensatz zwischen dem „lucidius emendatum“ des Prol. I. und

*) wie es Schröder in der oben S. 10 . A. 1. angeführten Abhandlung

S. 473 versucht.
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dem „statnit“ und „disposuit judicare“ der Epiloge durch eine

derartige Interpretation der letzteren Ausdrücke zu lösen, dass

dabei weder die Bedeutung der ersteren noch die der zweiten

Ausdrucksweise vergewaltigt werde.

Man darf da vor allem darauf aufmerksam machen, dass

Chlodovech's Eingreifen, nach Allem, was die reichen Unter-

suchungen erbracht haben, auf die Ereignisse von 480 und ihre

Folgen zurüekzufTihren ist. Die Ausdehnung des Reiches war

für das salische Recht von grosser Tragweite; ebenso die An-

gliederung von Gebieten, in denen die Gallo-Romanen in ganz

anderem Maasse vertreten waren, als in den bisher besetzten

Territorien.

Hat es schon früher eine Aufzeichnung gegeben, so handelte

es sich jetzt darum, dieselbe in ganz neuen Ländern einzuführen;

ist sie früher volksmässig zustande gekommen, so musste sie in

neuen Gebieten, die an ihrer früheren Abfassung gar nicht

betheiligt waren, durch königlichen Befehl eingebürgert werden.

T)a war es also der König, der sie den neuen Reichstheilen

als Gesetz gab und die Gerichte aufforderte darnach zu urtheilen.

Da war das „statuit“ richtig angewendet und gegenüber

dieser königlichen Thätigkeit durfte offenbar die Thätigkeit

früherer Verfasser als eine für diese Gebiete belanglose un-

erwähnt, bleiben. Aber die Einführung des salischen Rechtes

in neuen, von Gallo-Rümern bewohnten Gebieten, musste mit

wesentlichen Änderungen des alten Rechtes verbunden sein und

den eine derartige Ausdehnung des Reiches überhaupt begleitenden

Umständen musste auch Rechnung getragen werden: da erschien

manches „minus idoneum“, wie Prol. I. sagt, und musste gewiss

„lucidius emendatum“ werden, wodurch wieder die Aussagen

des Prol. I. gerechtfertigt erscheinen. 1

)

Somit hat Chlodovech mehr gethan, als die ihm im Prologe

coordinierten Könige und deshalb stellen die Epiloge seine

Thätigkeit anders dar, • als die der Nachfolger. Der Prolog

’) Mim sieht, dass diese Auffassung mit der Esmeins (s. oben S. 10.

A. I.) verwandt, ist; denn auch dieser Gelehrte hat in der erwähnten

Bemerkung richtigerweise zwei Handlungen unterschieden ;
allerdings dachte

er un Kcdaction und Revision, während u. E. Revision und Ausdehnung

des Geltungsgebietes in Frage kommen.
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dagegen, der nicht den fränkischen Staat, sondern bloss das

fränkische Volk und sein einheimisches Recht ins Auge fasst,

interessiert sich nicht für dasjenige, was in den Epilogen mit

„statuit“ ausgedrückt wird, denn an dem Wesen der Lex wurde

durch Ausdehnung ihres Geltungsgebietes nichts geändert. Für

den Standpunkt, den offenbar der Prolog einnimmt, kommen
nur die von Chlodovech vollzogenen Textesänderungen in

Betracht und zwar begreiflicherweise vor allem die Bereicherung

des Textes: in dieser Hinsicht waren auch spätere Könige thätig,

so dass sie insoferne mit Chlodovech in einer Linie genannt

zu werden verdienten. Dass er aber auch in dieser Hinsicht

mehr gethan hat als die neben ihm genannten, kommt in der

ihn besonders auszeichnenden Erwähnung doch einigermassen

zum Ausdruck.

Bei dieser Lösung haben wir keinen Grund, die Nachricht

über eine alte, ohne sichtbares Zuthun des Königtums zustande

gekommene Aufzeichnung zu verdächtigen. Die Annahme der

Existenz einer älteren vor Chlodovech erfolgten Aufzeichnung

erklärt, warum der uns bekannte Text — selbst der beste —
nicht homogen ist, sie erklärt auch die gesammte Anlage der

Lex Sal. Wäre dieselbe unter Chlodovech als ganz neue Auf-

zeichnung abgefasst worden, sie wäre nicht nur viel einheitlicher,

sondern auch viel reichhaltiger ausgefallen. Die mangelnde

Einheitlichkeit ist allerdings nicht zu scharf zu betonen, da wir

ja auch den Chlodovech’schen Text nicht in unveränderter

Gestalt besitzen, mithin dieser Mangel auch dann möglich

gewesen wäre, wenn die Lex wirklich erst zu seiner Zeit zu-

stande gekommen wäre; aber die eigenartige Beschränkung des

Inhaltes wäre in einem zu dieser Zeit neu abgefässteu Rechts-

buche unerklärlich und sie findet ihre beste Erklärung eben

darin, dass man auf Grund einer alten Vorlage arbeitete, die

man den neuen Anforderungen leidlich anpasste.

Die durch die angeführten Umstände gerechtfertigte

Annahme einer vor Chlodovech zustande gekommenen Rechts-

aufzeichnung ermöglicht, wie wir gesehen haben, auch das

Eingehen auf die zweite Frage, betreffend die von diesem Könige

entwickelte Thätigkeit. Bevor wir aber an diese Frage heran-

treten, * müssen wir uns mit dem Problem der Entstehungszeit

der vorchlodovech'schen Aufzeichnung befassen. Die Feststellung
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dieser Zeit, erscheint unmöglich. Die geistreiche Combination

Dippe's 1

) ist leider nicht überzeugend gewesen. Die von ihm

betonten drei chronologischen Merkmale werden aus dem

poetischen Inhalte der Prologe abgeleitet und es geht kaum

an, diesen Theil der Quelle, in dem gerade die präcisesten

Angaben einen bloss symbolischen Charakter haben, 5
) in einem

Athem wieder zur Grundlage chronologischer Schlüsse machen

zu wollen — abgesehen davon, dass die Prologe, so wie sie

vorliegen, eine verhältnismässig spate Überarbeitung der

Entstehungssage enthalten, die keinen geeigneten Boden für

noch so scharfsinnige Folgerungen bietet. Weder der terminus

ante quem noch der ad quem lassen sich in der von Dippe
versuchten Weise feststellen *).

*) 1. c. 1 70 ff.

5
) hinsichtlich der 4 Männer und der :t Orte.

*) So logt Dippe I. c. Werth darauf, das» die Prologe keinen alten

Volksuaraen benützen und »ich der allgemeinen Bezeichnung „Pranken*

bedienen; er übersieht, da»» diese Gesammtbezeichnung für die Zeit, in der

der Prolog verfasst wurde, pa»st, für die Bestimmung des Alter» der iui

Prologe angeführten Geschehnisse aber uioht verwendbar i»t. — Der Um-
stand. das» im Prologe das Stammeskönigtum keine Holle spielt, hat eben-

falls für die Zeitbestimmung keine wesentliche Bedeutuug; denn es ist

immerhin denkbar, dass selbst neben dem Königtum andere Kactoren, z. B.

(ianfiirsten eine ebenso erhebliche Rolle spielten, wie die langobardischen

Duces; der Ausdruck „rectores“ ist doch sehr vieldeutig. Ueberdies ist es

unbekannt, für wie viele Viilker jene ursprüngliche Aufzeichnung bestimmt

war; schliesslich wissen wir über die Intensität der Königsmacht C'hlogios

oder Childerich's nichts. Rs kann niemand sagen, zu welcher Zeit die

fränkische Königsgewalt noch zu schwach war, um eine Kechtsaufzeichnung

durchzuflihreu, ebenso wenig den Zeitpunkt ihrer derartigen Erstarkung

anzugeben, in welchem ihre Ignorirung durch eine Sage .schon unmöglich

geworden wäre. Man kann nnr behaupten, dass zur Zeit der Entsteh nug

jener Aufzeichnung, auf die sich die Aussage des Prol. bezieht, die Königs-

gewalt — mag sie bestanden haben und einheitlich gewesen sein — noch zu

schwach war, um die Rechtsaufzeicbuung zu vollziehen; wann dies der

Fall war, lässt sich chronologisch nicht bestimmen. — Grösseres Gewicht

bat das dritte von Dippe hervorgehobene chronologische Merkmal, nämlich

die Sesshaftigkeit. Für die Zeitbestimmung ist es aber ebenfalls nicht gut

verwertbar, da niemand anzugehen vermag, wann diese innere Umbildung

begonnen und wie lange sie gedauert hat.
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Auch das eingehendst« Studium der M a 1 berg 'scheu Glosse 1

)

«riebt keinen Anhaltspunkt für die Bestimmung der Entstehungs-

zeit der älteren Aufzeichnung. Selbst wenn man der Holtz-

mann-Kern'scheu Ansicht beitreteii und die Malbergsche

Glosse als Ueberrest einer älteren in iränkischer Sprache ab-

gefassten Redactiou betrachten wollte, was aber aus den von

Brunner 5
) hervorgehobenen und durch die neueste, im übrigen

sehr belehrende Untersuchung V an Helten’s 3
) durchaus nicht

entkräfteten Gründen kaum anzunehmen ist, wäre auch damit

für die Zeitbestimmung nichts gewonnen. Man könnte aller-

dings sagen, dass, wenn die Lex Sal. in der That ursprünglich

in fränkischer Sprache abgefasst war, dies auf eine Zeit hin-

weise, wo den Franken die lateinische Sprache noch fremd

war. Solche Schlussfolgerung wäre aber verfehlt. Denn die

lateinische Sprache war den Franken schon sehr früh bekannt, 4

)

andererseits sind ja auch die späteren Zusätze zur Lex, die

bestimmt aus dem VI. Jh. stammen, theilweise mit Malberg scher

Glosse versehen. Man kann also ebensowenig die Zeit voll-

ständiger Unkenntnis des Lateins als auch die Zeit des Auf-

gebens des Gebrauches der fränkischen Sprache zu Gunsten des

Lateins genau bestimmen ; die Zeit aber, in der beide Sprachen

parallel benützt werden konnten, ist eine zu lange, als dass

auf dieser Basis Schlüsse gebaut werden könnten. Es ist klar,

dass selbst, wenn man eine ursprüngliche Abfassung in fränkischer

Sprache annimmt, dieselbe ebenso gut vor Chlogio, als nach

ihm, ja selbst noch zur Zeit Chlodovech's hätte erfolgen können.

Besonders wichtig erscheint, dass Van Helten, der in ener-

gischer Weise für die Holtzmann - Kern'sche Auffassung

eintritt, dennoch keinen sprachlichen Unterschied zwischen den

älteren und neueren Glossen zu finden vermag*). Damit erscheint

') Die Literatur jetzt bei Sch rüder H. G. 1 235. A. 7.

*) R. G. I. 296. A. 22.

’) e. Vau Helten: Zu den Malberg. Glossen (Zscbr f. d. Gesell, d.

dtsch. Spr. XXV. S. 522 ff.j

4
) Lindeschiuidt: Hdbuch. d. dtsch. Altertumskunde 102 ff. weiat

alte fränkische Siegelringe mit lateinischen Inschriften nach, ebenso lateinisch

geschriebene altfränkische Grabsteine zwischen Worms und Külti

*) s. 1. c. 524.
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jeder Versuch, die Glossen für die Geschichte der Lex zu ver-

wenden, ausgeschlossen.

Ob das Rechtsbuch thatsächlich je in fränkischer Sprache

oder sofort in der lateinischen abgefasst worden ist, entzieht

sich jeder wissenschaftlichen Erörterung; nicht als ob man
fränkische Abfassung aus allgemeinen Gründen auszuschliessen

hätte, sondern einfach deshalb, weil man nicht in der Lage ist

auch nur eine einzige Stütze für eine derartige Behauptung

anzuführen. 1

) Die scheinbar ansprechende Vermuthuug Cal-

mette's, 2
) der in den Glossen Citate eines früheren fränkischen

Rechtsbuches vermuthet und die Kern "sehe Hypothese zu

beweisen versucht, war nur dank dem Umstande möglich, dass

der Verfasser sich nicht die Mühe nahm, zu prüfon, ob der Text

seine Auffassuug rechtfertigt; nur so ist es erklärlich, dass er

am Schlüsse auffordert, die glossierten Stellen als älteren

Bestand auszusondern und die nicht glossierten als neuere Zusätze

zu betrachten: er hätte doch bemerken müssen, dass sogar

Bestimmungen, denen man die neuere Entstehung anmerkt,

dennoch glossiert sind. 3
) Die gründliche Untersuchung Van

Hel tens schliesst trotzdem, dass der Verfasser der Korn 'sehen

Ansicht grosse Sympathieen entgegen bringt, eigentlich mit

einem non liquet, indem nebst der von Kern vertretenen Auf-

fassung, auch die Ansicht, dass die Glosse auf mündlicher

Tradition beruhe, als annehmbar bezeichnet und sogar die

Möglichkeit, dass der jedesmalige Verfasser des Textes auch

Glossator desselben war,*) ausgesprochen wird.

’) Sehr richtig sind die gegen eine in germanischer »Sprache abgefasste

Kedaction von Gaudenzi (1. e. § 24) vorgebrachten Ausführungen.

*) Observation» sur les giosses malbergii|ues. (Hihi, de l'Ecule des

chartes. IM. 60. 307 ff.)

*) Überhaupt ist es wohl nicht mehr zulässig, Uber die L. Mal. so

flüchtige Arbeiten zu liefern. Bei der zu weitgehenden Schlüssen verwen-

deten Glosse „leodardi" lmt Oiilmettc übersehen, dass dieselbe in L. S. 11. I.

(Diebstahl), 15. (Mord), 20. 1. (Frauenbeleidigung) steht, was seiner (1. c. 406)

aufgestellten Behauptung hinlänglich widerspricht.

*) v. Amira (bei Paul IIP 72) erblickt in den Glessen eine Privat-

interpretation des VI. Jh., während Dippe 1. c. 173 zwar vorsichtig, aber

doch, an die Abstammung der Glossen aus einem älteren germanisch

abgefassten Texte denkt.
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Ist es also unmöglich die Entstehungszeit der ersten

Redaction anzugeben und unmöglich festzustellen, welcher

Sprache man sich hiefttr bedient hat, so wird man sich dennoch

der Eindrücke der Prologe nicht erwehren und bei noch so

kritischer Betrachtung der Ausführungen Dippe’s die erste

Abfassung vor Chlodovech setzen dürfen. Und man wird

abgesehen von diesem Eindrücke sagen müssen, dass wenn die

erste Redaction nicht lange vor Chlodovech erfolgt wäre, eine

Revision kaum nothwendig geworden wäre; es hätte sich viel-

mehr der König mit der Erlassung jener Bestimmungen, die

durch die Angliederung neuer Gebiete und durch die Rücksicht

auf römische Einwohner geboten waren, begnügen können. Da
wir aber sehen werden, 1

) dass die Revision Chlodovechs eine

sehr eingehende war, so spricht dies entschieden dafür, dass er

es mit einem veralteten Rechtsbuche zu thun hatte, welches er

mit Rücksicht auf die Tradition nicht abschaifen konnte.

Wir werden somit vor die Frage gestellt, wieso es bei

den Franken in einer relativ so frühen Zeit zu einer Rechts-

aufzeichnung kommen konnte; die Beantwortung dieser an und

für sich wichtigen Frage giebt gleichzeitig die Möglichkeit,

wenigstens die historische Entwicklungsstufe, auf der sie erfolgt

ist, nachzuweisen.

Brunner*) stellt das allgemeine Princip auf, dass die

Einwirkung christlich-römischer Cultur den Impuls zur Redaction

der Volksrechte gegeben habe. In einem höheren Rinne,

namentlich aber mit der Ergänzung Dahns, 3
) der mit Recht

den Eintritt in die römischen Wirtschaftsverhältnisse als einen

hochwichtigen Ansporn hervorhebt, mag das angenommen

werden. Nur ist auch damit keine Erleichterung der Zeit-

bestimmung geschaffen, denn wir sehen einerseits, dass die

Völker eine verschieden lange Zeit zwischen dem Eintreten in

römische Provinzen und der Aufzeichnung ihrer Rechte ver-

streichen Hessen, und andererseits wissen wir nicht, wann den

Franken dieser Impuls fühlbar wurde. Die Gebiete, die sie

zunächst besetzten, gaben zu wenig Gelegenheit zu einer erheb-

*) s. »uteu.

•) KG. I. 283.

») K Ke Vif. II. 49.

v. lialban. Krim. Kccht in den germ. Vidksslaaton. 111. 2
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liehen Einwirkung römisch-christlicher Cultur, da in ihnen

Christentum und überwiegend Römertum verdrängt war, und

höchstens kleine Schaaren in Gegenden gelangten, in denen

eine solche Einwirkung möglich war. Jedenfalls war dieser

Impuls selbst in den südlichst gelegenen Theilen des vor-

chlodovechschen Staates viel geringer als im westgothischen oder

langobardischen Reiche, wo dennoch ein halbes Jahrhundert

verstrich, bevor es zui- Aufzeichnung kam. Eher kann man an

den Einfluss des Eintritts in römische Wirtschaftsverhältnisse

denken, weil sich derselbe auch in den Gebieten, die schon von

den Römern verlassen waren, ja sogar in denen, die niemals

wirklich romanisiert wurden, äussern konnte; selbstverständlich

aber war die Einwirkung Vorgefundener römischer Wirtschafts-

verhältnisse in solchen Ländern weit geringer als in Südgallien

oder Italien, wo diese Verhältnisse durch die Anwesenheit

römischer Bevölkerung belebt wurden. Nur insofern könnte

man dem Eintritte der Frauken in die neuen Verhältnisse eine

weiter als bei anderen Völkern gehende Bedeutung beilegen,

als sie die einzigen waren, die noch als Heiden in einer römischen

Provinz ihr Reich gründeten. Doch verliert auch dieser Umstand

an Wichtigkeit, wenn man bemerkt, dass sie zunächst Gebiete

bezogen, in denen es kein Christentum mehr gab.

Wir stehen vor der Thatsache, dass von den gewöhnlich für

die Aufzeichnung der Volksrechte angenommenen Beweggründen,

in diesem Falle der eine Grund, nämlich der unmittelbare Ein-

fluss christlich-römischer Cultur bis Chlodovech so ziemlich fehlte

und der andere, die Einwirkung der römischen Wirtschafts-

verhältnisse, in viel geringerem Grade vorhanden war, als bei

den übrigen Völkern — dass aber dennoch die Aufzeichnungen

viel früher begannen als anderwärts. Somit haben hier nicht

die gewöhnlich ins Treffen geführten Gründe den Ausschlag

gegeben 1

) und man könnte eher die Vermutung äussern, dass

vielleicht gerade der Mangel der aus einer intensiven Berührung

mit christlich-römischer Kultur sich ergebenden Complicationen

die rasche Aufzeichnung erleichtert habe.

’) Schon v. Hethinann- Holl weg hat 1. c. IV. 127 wahrgenouimen,

(lau» die fränkische Kecditsaufeeichnung hinsichtlich der sie bestimmende»

Gründe nicht unter das gewöhnlich angenommene Schema fällt.
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Suchen wir nach den Ursachen, die eine relativ so frühe

und von den gewöhnlich angeführten Umständen wenig beein-

flusste Aufzeichnung hervorgerufen haben dürften, so ist als

einzig zuverlässige Richtschnur der Zweck ins Auge zu fassen,

dem die Aufzeichnung zu dienen hatte. Alle Aufzeichnungen

dieser Art streben entweder die Anpassung oder wenigstens

doch die Erhaltung des Rechtes in den neuen Verhältnissen an,

und wenn wir uns nach den Gründen umsehen, die in diesem

Falle eine Änderung der Verhältnisse hervorgerufen haben

konnten, so ist angesichts dessen, dass wir, wie erwähnt, hier

an den Einfluss der römisch-christlichen Cultur nicht zu denken

haben, nur des von Fahlbeck 1

) und Dippe 4
) in Betracht

gezogenen Umstandes Erwähung zu thun — nämlich des Zu-

sammenschlusses mehrerer bis dahin getrennten Völkerschaften.

Es ist klar, dass, so lange eine Völkerschaft ein ganz selbst-

ständiges Rechts- und Verfassungsleben führte, sie auch mit den

altherkömmlichen und Allen bekannten Normen auskommen

konnte, ohne dieselben schriftlich zu fixieren. Erst eine enge

und staatsrechtliche Verbindung mehrerer Völkerschaften lässt

das Bedürfnis schriftlicher Aufzeichnung aufkommmen und zwar

musste sich dieses Bedürfnis in sehr verschiedenem Grade

äussern, jenachdem ob die zusammengetretenen Einheiten mehr

oder weniger homogen, in mehr oder weniger gleichen Ver-

hältnissen aufgewachsen und zu mehr oder weniger gleichen

Rechtsanschauungen gelangt waren. Die fränkische Vorgeschichte

spricht dafür, dass die einzelnen Völkerschaften selbständig ent-

wickelt und von einem Particularismus beseelt w'aren, wie er

sich weder bei Gothen noch bei Burgundern oder Langobarden

in diesem Maasse äusserte. Denn bei diesen Stämmen ist schon

auf früherer Stufe eine Einigung erfolgt, durch welche sogar

die Namen der einzelnen Völkerschaften unterdrückt wurden;

bei den Franken lebt der völkerschaftliche Particularismus noch

in historischer Zeit fort, so dass selbst die eng und staats-

rechtlich verbundenen Völker das Bewusstsein ihrer Verschieden-

heit bewahrt hatten und diese Verschiedenheit nur durch eine

Rechtseinigung überbrückt werden konnte.

*) I. c. 272 f.

*) 1. c. 173.
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Von allen denkbaren Gründen kann wohl nur dieser für

die frühe fränkische Reehtsaufzeichnung in Betracht kommen.

Damit ist aber natürlich noch immer kein Anhaltspunkt für die

von Fahlbeck und Dippe versuchte Datierung gefunden.

Denn niemand kann angeben, wann der Zusammenschluss

mehrerer Völkerschaften eine das Bedürfnis schriftlicher Auf-

zeichnung begründende Intensität erlangt habe: möglich, dass

t
schon der Zusammenschluss weniger Völker liiefÜr genügte,

ebenso möglich, dass erst die Verbindung einer grösseren An-

zahl zur Aufzeichnung trieb; 1

) es ist denkbar, dass eine Auf-

zeichnung sehr schnell nach der Einigung nöthig wurde 4
) aber

ebenso möglich, dass die geeinigten Völker noch eine geraume

Zeit lang ohne Aufzeichnung lebten. Wir kennen weder die

inneren Zustände dieser Völker noch die Kraft des sie gemein-

sam umschlingenden Bandes, wir wissen nichts Uber die eventuellen

Rechtsunterschiede zur Zeit da ihre Einigung begann und nichts

über die Zeitdauer, die nothwendig war, um den ursprünglich

gewiss lockeren Verband zu einem solchen nmzugestalten, der

die Nothwendigkeit gemeinsamen Rechtes wachgerufen hätte.

Es kann also, wie schon vorausgeschickt wurde, auch die Er-

wägung der Gründe, die zur Aufzeichnung geführt haben dürften,

nur zur Feststellung der betreffenden Entwicklungs-Stufe,
aber nicht zu chronologischen Ergebnissen führen. Wir können

sagen, die Aufzeichnung entspricht am besten den Bedürfnissen

dieser Stufe, halten aber jede Combination darüber, wann und

welche salische Völker die betreffende Stufe erreicht haben, für

aussichtslos. Doch kann Eines daraus geschlossen werden; nach-

dem nämlich eine Zeit in Betracht kommt, in der die Vereinigung

mehrerer Völker so weit gediehen war, dass eine Rechtsaus-

gleichung nothwendig wurde, in den bis 486 bevölkerten Gebieten

*) Dabei kommt in Betracht 'lass wir, wie schon erwähnt, über das

Geltungsgebiet der ältesten Aufzeichnung nichts wissen können. In An-

lehnung un Sickel vertritt Hubrich (Fr. Wahl- u. Erbkönigtuni S. 4.

A. 14) die Auffassung, dass die L. S. für drei verbündete Völkerschaften

bestimmt war.

Dies in dem Falle, wenn die einzelnen Völker schon vor der Einigung

zu einer gewissen Krystallisierung ihres Rechtes gelangt, sind, weil dann

natürlich erhebliche L'uterscbiede zwischen deu einzelnen Rechten vor-

liegeu konnten.
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aber der römisch-christliche Einfluss zu schwach war, um eine

Aufzeichnung bestimmen zu können, hat offenbar in der fraglichen

Zeit die fränkische Rechtsentwicklung die hiezu nöthige Reife

schon selbständig erreicht, so dass ohne ein merkliches Ein-

greifen des Königtums und ohne Mithilfe fremder Elemente eine

in diesem Palle wirklich volkstümliche Rechtsaufzeichnung 1

)

zustande kommen konnte.

Nur zu streifen wäre da noch die Frage, ob diese ver-

schollene älteste Aufzeichnung in der Zeit zwischen ihrem

Entstehen und der Chlodovech'schen Revision Umänderungen

erfahren habe. Eine Antwort wird darauf wohl nicht zu er-

warten sein. Aus allem, was wir über das Eingreifen Ohlodovechs

ermitteln können, darf höchstens geschlossen werdeu, dass dem

Könige blos ein Rechtsbuch und nicht mehrere Vorlagen; ob

aber dasselbe in der Zwischenzeit Änderungen und Bereicherungen

erfahren, entzieht sich natürlich jeder Beurteilung. —
Wir treten nunmehr an die zweite Hauptfrage, nämlich an

die Frage betreflend das Eingreifen Ohlodovechs, heran.

Dass er sich nicht darauf beschränkt hat zur Lex Salica

Zusätze zu erlassen, sondern dass er, ihr Geltungsgebiet aus-

dehnend, das Rechtsbuch auch verändert hat, erscheint nach den

bisherigen Erörterungen unzweifelhaft. Auf diesen Theil seiner

Thätigkeit bezieht sich das „lucidius emendatnm“ des Prologs,

und auch die oben vorgeschlagene Deutung des „statuit“ der

Epiloge steht dem nicht entgegen.

Die allgemeine Ansicht geht ja dahin, dass die L. Sal. der

Zeit dieses Königs am besten entspricht. Nur hat man, wie

erwähnt, die beiden Hauptfragen nicht genügend unterschieden.

Geht man aber von der Annahme des Bestandes einer verlorenen

älteren Aufzeichnung aus, dann darf man alles, was für die

vermeintliche Entstehung der Lex zur Zeit Chlodovech's ange-

führt wird, für die Umarbeitung durch diesen König gelten lassen.

Bekanntlich hat schon v. Sy bei diese Revision behandelt
'

3

)

') Für den volkstümlich»!! Oharacter ist u. A. Uaudonzi 1. c. S --

energisch eingetreten. Dass selbst die Sickel'sche Interpretation gegen

den volksmässigen Charakter wenig in's Gewicht fällt, ist schon oben 8. 9,

A. 4. erwähnt worden.

*) 1. c. 308 ff.
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und eine ähnliche Thätigkeit des Königs nahmen Seeliger')

und Dippe’) an, während die meisten übrigen Forscher Chlodo-

vech's Thätigkeit ganz überwiegend in den Vordergrund treten

lassen, indem sie ihm nicht eine Revision sondern die Abfassung

des Rechtsbuches zusprechen.“) Die Gründe, die mit Recht für

die Versetzung des uns bekannten Textes in die Zeit Chlodovech's

geltend gemacht werden, hier einzeln zu besprechen, würde

Zweck und Rahmen dieser Untersuchung überschreiten. Doch

wäre zu erwähnen, dass genau dieselben Gründe für die Notli-

wemligkeit einer Umarbeitung einer eventuellen älteren Auf-

zeichnung sprechen. Die Revision bezweckte offenbar eine

Anpassung des älteren Rechtes an die veränderten Verhältnisse

und wenn die auf diese Weise zustande gekommene Redaction

(der Grundtext), die aus den verschiedenen vorhandenen Texten

theilweise construiert werden kann, dennoch in diesen abgeleiteten

Texten so vielfach ein merkliches Gepräge Chlodovech'scher Zeiten

verräth, so muss geschlossen werden, dass die angestrebte

Anpassung erreicht wurde. Sie ist offenbar so gut gelungen,

dass sie trotz aller Änderungen, denen die Texte später unter-

worfen waren, noch immer hervortritt.

Im übrigen fällt aber manches auf, was ohne die Annahme
der Benutzung einer älteren Vorlage kaum erklärlich wäre.

Schon der Vergleich zwischen den besten Texten und den

ältesten Capitularien liefert den indireeten Beweis dafür, dass

es sich nicht uni die Schaffung eines neuen Werkes und auch

nicht um völlige Beseitigung älterer Vorlagen handelt. C. 1.

des sog. I. Oapit. befasst sich mit einer Polizeieinrichtung, die

dem Rechtsbuche unbekannt ist; wichtiger erscheint, dass in

dem vielleicht späteren, aber doch traditionell dem ersten Theile

angefügten zweiten Theile desselben Oapit. (cc. 5— 8.) das

Königsrecht stärker hervortritt; in c. wird der Umstand, dass

die Lex den Thatbestand einer Ehe freier Frauen mit eigenen

Sklaven nicht berücksichtigt hat, dazu benützt, die Interessen

des königlichen Fiscus zu fördern; diese Tendenz ist auch in

c. 6. bemerkbar, ebenso in c. 7., wo sich der Fiscus des achasius

') 1. c. 17 ff, lmmeutlich Amu. I.

“)
I. c.

*) s. obeu S. ». A. -t.
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bemächtigt. Überdies tritt hier der königliche Graf als Richter

auf, was der in der Lex. Sal. gegebenen Sachlage nicht ent-

spricht: die Änderung aber erscheint an dieser Stelle nicht

mehr als Neuerung, so dass man die betreffende Wandlung als

eine schon früher erfolgte betrachten muss. Das beweist, dass

man bereits in den ältesten Zusätzen, die zum Theil auf

Cblodovech selbst zurückreichen, wesentlich weiter ging, als

bei der Revision der Lex, die offenbar vorwiegend conservativ

vorgenommen wurde. Man hat es vorgezogen weitergehende

Änderungen entweder via facti oder durch separate Normen zu

besorgen. Für die Beschränkung, die man sich in dieser

Hinsicht auferlegte, spricht ferner der Umstand, dass man viel-

fach im Absterben begriffenes Recht, welches kurz darauf seine

Geltung einbüsste, aufnahm, wie aus dem Vergleich mit den

Capitularien und der Lex Ribuaria zu entnehmen ist.

Wenn man also behufs genauer Datierung des Chlodovech-

sehen Werkes immer wieder die Äusserungen der Königsgewalt

und die Stellung der Lex Sal. zu Heidentum und Christentum ins

Treffen führt und sodann, je nachdem wie die Interpretation aus-

fällt, ein früheres oder ein späteres Stadium der Regierung

Chlodovech's als Entstehnugszeit bezeichnet, so übersieht man

dabei den Charakter der rechtsbildenden Thätigkeit des Königs.

Wir sehen davon ab, dass, wie schon v. Sy bei 1

) bemerkt hat,

die Aufnahme eigener Normen hinsichtlich der Königsgewalt

und des Christentums ausserordentlich inopportun gewesen wäre

und möchten eher betonen, dass man auch in viel späteren

Rechtsbüchern nicht ausführlich vorging und nur selten Dinge

berührte, die mit dem Hauptinhalte nicht unmittelbar zusammen-

hingen. Darf man sich auf den Eindruck der Prologe stützen,

so war die ursprüngliche Lex Sal., wie alle Volksrechte im

allgemeinen, ein Rechts- und Gerichtsbuch*) und zwar im Gegen-

satz zu manchen anderen Leges nur ein Rechtsbuch für das

') I. c.

*) Man kann zwar nicht auf jedes Wort der Prologe Uewicht legen;

es erscheint aber doch zutreffend, wenn Prol. II. als den Hauptzweck der

Aufzeichnung angiebt: „pro servando inter se pacis studio .... riiaruui

odia resecare deberent"; Prol. I. spricht von causae, die mit den judicia

Zusammenhängen (Vgl. Ksmeiu I. c. 106. A. 3.)
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Volksgericht 1

) Der König hätte wählen und sich entweder auf

eine Revision des alten Rechtes beschränken oder davon ahsehen,

eventuell daneben eine selbständige Aufzeichnung auf breiterer

Grundlage vornehmen müssen; dann hätte er staatsrechtliche

Fragen mitberücksichtigen können. Die Schwierigkeit einer

Hereinziehung staatsrechtlicher Probleme ist einleuchtend; man
muss sofort einsehen, dass dies nicht nur inopportun, sondern

geradezu unmöglich gewesen wäre. Der König durfte von

seinem Standpunkt zufrieden sein, wenn die Lex nichts enthielt,

was die Entwicklung der Königsgewalt gehindert hätte, beziehungs-

weise wenn es ihm gelang der inzwischen schon erfolgten Ent-

faltung seiner Autorität Geltung zu verschaffen. Dies ist

geschehen, denn es ist der König neben 8
) die Volksgewalt,

theilweise sogar an ihre Stelle getreten, 3
) den fiscalisehen Inter-

essen des Königs wird Rechnung getragen, 4
) der Königsbefehl')

und der Königsschutz*) fordern ihr Recht, ebenso der Königs-

dienst.
7
) Anderweitige Rechte des Königs oder Pflichten der

Unterthanen sind nicht erwähnt, weil ja auch kein Recht des

Volkes und keine alten volksrechtlichen Pflichten angeführt

werden; wäre letzteres der Fall, dann hätte man diese

Gelegenheit vielleicht benützen können, um die inzwischen er-

folgten Änderungen zu berücksichtigen; so aber liegt hiefür

kein Grund vor. 8
) Dasselbe gilt für die Berücksichtigung

') Mit Recht betont Gaudeuzi (1. c. $ 28) dass die L. Sal. nur für

das Volksgericht bestimmt war; es fehlt Strafe für Königsmord, für Landes-

verrat u. s. w. (S. auch Tboaissen: L'organis. judiciaire de la Lei sal.

29 u. mein: Immobiliareigent. 210 f.). Die einzige öffentliche Strafe, die

in der L. Sal. vorkommt (tit. 56) wird nebenbei erwähnt, da es sich um dun

Abschluss des volksgerichtlichen Verfahrens handelt.

*) L. S. 46 ante rege aut in mallo.

*) L. S. 18 lässt Klagen an den König direct zu; 26 Freilassung vor dem
König; 56 Friedloslegung.

4
) L. S. 53. 4 und 6. lässt deu Kredos an den Grafen zahlen

; 62. 2

lässt deu Fiscus erben; 56 (in fine) Confiscation.

k
) L. S. 1. 1; 14. 4; 45. 2; 60. 3; 61. 1.

*) L. 8. 13. 6.

’) L. 8. 1. 4; 13. 7; 41. 3; 42. I, 3 n. 5; 54. I u. 2; 63. 1 u. 2.

’) Damit finden die meisten Erörterungen hinsichtlich des Königtums

in der L. Sal. ihre Erledigung. Es ist bekannt, welche Rolle die Frage,

ob in der L. 8. einheitliches und kräftiges Königtum vorkounut, in der
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beziehungsweise Niehtborftcksichtigung des Christentums. Auch

diese Frage lag offenbar ganz ausserhalb des Programms der

Lex Sal. Als Rechts- und Gerichtsbuch enthielt sie nichts,

was zur Festigung des Heidentums beigetragen hätte, es lag

also kein Anlass vor, dein Christentum Geltung zu verschaffen,

namentlich da die Entwicklung desselben durch keine Bestimmung

behindert wurde. Es darf somit angesichts des eng begrenzten

Programms unserer Quelle an der Nichtberücksichtiguug des

Christentums und an der Beibehaltung ganz inoffensiver Spuren

des Heidentums 1

) kein Anstoss genommen werden. 2
) Hin-

Literatur spielt. Es genügt Fahlbeck (1. c. 272), Schröder (Sav. Zsclir.

II. 36 ff.), Brunner (RG. I. 299), Dippe (1. c. 172), Dahn (l. c. VII.

II. 52. A. 6.) anzufuhreu. Man Ubersieht, dass die L. 8 . gar nicht die Ab-

sicht hatte, sich mit dem Königtum zu befassen und dass infolgedessen

einzelne Äusserungen der königlichen Gewalt nur mittelbar auftreten konnten;

wie viel davon auf Rechnung der Abschreiber kommt, lässt sich natürlich

nicht entscheiden.

Materiell könnte man sich für einheitliches Königtum in der L. 8. eher

deshalb aussprechen, weil die jedenfalls erhebliche Rolle desselben wohl nur

durch die breitere Grundlage eines grösseren Staatsweseus erklärt werden

kann. Der Umstand aber, dass in der L. S. nur ein König erwähnt wird,

beweist au uud für sich nichts, da man nicht weiss, ob die Lex schon ursprünglich

für alle salischen Völker gegolten hat. Wenn man da also behaupten will, die

erste Aufzeichnung sei z. B. unter Chlogio erfolgt, weil er schon über mehrere

Völker regierte, so heisst das aus zwei Voraussetzungen, von denen eine

(einheitliches Königtum) zweifelhaft, die andere aber (Geltungsgebiet der

Lex) ganz unbekannt ist, eine logische Schlussfolgerung ziehen zu wollen.

') Spuren des Heidentums erblicken wir mit Dahn 1. c. VII. II. 52 ff.

in L. 8. 46 (Haferbrei), 58 (Ritus bei der Chrenecruda), 60 (Erlenstab),

ebenso im Waffeneide. Was den majalis votivus betrifft, glauben wir trotz

der Ausführnngen Brunner' s I. c. I. 299 dennoch an seinen heidnisehen

Charakter. Es ist allerdings zweifellos, dass auch das Christentum diesen

Brauch Übte ; in einem Rechtsbuche aber, das sonst gar keine christlichen

Züge aufweist, muss man wohl eine Sitte, die heidnisch und christlich ist,

doch eher auf heidnische Traditionen zuriickführen. Zur Zeit der Emendata

bat man angesichts des Umstandes, dass diese Bitte auch christlich war. an

die heidnische Wurzel vergessen und konnte sie ruhig beibehalten.

•) Deshalb verstehen wir nicht, warum Gaudenzi I. c. § 14 eine

Ausmerzung der heidnischen Sätze aus der L. Sal. anuimmt. Gerade auf

Grund seiner klaren Ideen über das Programm der L. Sal. muss mau zur

Ueberzeugung gelangen, dass es hier für Religionsfrageu keinen Raum gab.
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sichtlich aller Fragen des Staatsrechtes hat v. Amira 1

) das

Richtige getroffen, indem er der Praxis und nicht der Lex die

Erledigung grosser Principienfragen zuwies.

Inhalt und Anlage des Rechtsbuches gaben Gelegenheit,

die erfolgten wirtschaitlichen Fortschritte zu berücksichtigen,

insofern, als dadurch fteue Angriffs- und Schutzobjecte entstanden

und eine Reihe neuer Delictsthatbestände den alten angeschlossen

werden mussten. Das Gleiche gilt von der Art, wie sie mit

den Römern rechnet: in den Gebieten, die der König nunmehr

beherrschte, kamen zahlreiche Römer vor, sie konnten angegriffen

und mussten durch entsprechende Strafsätze geschützt werden.

Eine passende Gelegenheit zur eventuellen Berücksichtigung des

schon aufkommenden neueren Grossgrundbesitzes hat offenbar

gefehlt: er wäre vielleicht ebenso wie manches andere irgendwie

behandelt worden, wenn man ohne ältere Grundlage ein selb-

ständiges neues Rechtsbuch verfasst hätte.

Nur von diesem Standpunkte kann man das Eingreifen

Chlodovech's beurtheilen; was im Rahmen der älteren Vorlage

geändert werden musste, ist geändert worden, sodass die Lex

in denjenigen Fragen, die sie behandelte, den thatsäehlichen

Verhältnissen möglichst angepasst wurde. Gesammtnormierung

der Rechtszustände des fränkischen Reiches war nicht beabsichtigt

und konnte nicht beabsichtigt sein.

Die zuerst von Brunner hervorgehobene Verwandtschaft

zwischen salischem und westgothischem, beziehungsweise auch

burgundischem Recht, kann ebenfalls in diesem Zusammenhänge

als Unterstützung unserer Auffassung herangezogen werden.

Man mag immerhin darauf hinweisen, dass auch vor jener

Gebietserweiterung, die das fränkische Volk zum Nachbarn

des westgothischen gemacht- hat, westgothische Einflüsse sich

hätten äussera können: wahrscheinlich ist dies doch nicht.

Denn es muss von vornherein annehmbar erscheinen, dass

solchen Einflüssen erst bei einer zielbewussten Neuredaction

der Zutritt gewährt werden konnte. Und gerade die Aufgabe,

die dem fränkischen König nach 486 zufiel, nämlich die Organi-

sierung eines Gebietes mit gallo-römischer Bevölkerung, kann

cs ihm nahe gelegt haben, der westgothischen Gesetzgebung,

’) Bei Paul UI.* 61 .
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die schon früher und in höherem Grade vor eine solche Aufgabe

gestellt worden war, näher zu treten und westgothische Muster

in Betracht zu ziehen. Insoferne darf man in der Verwandt-

schaft des salischen und westgothisehen Rechtes auch einen

Pehelf für das Studium der Textgeschichte der L. Sal. erblicken;

denn es ist mehr als wahrscheinlich, dass die meisten Stellen,

die eine solche Verwandtschaft aufweisen, durch die Chlodo-

vech'sche Revision berührt worden sind. 1

) Der Umfang dieser

weiter unten zu besprechenden Verwandtschaft bestätigt mittelbar

die vorhin geäusserte Auffassung hinsichtlich des Charakters

und des Umfanges der Chlodovech’schen Revision. Schon im

ältesten westgothisehen Rechte hätte der König reichliches

Material für einen sehr weitgehenden Ausbau des Rechtes finden

können, namentlich für eine Reihe von Verhältnissen, die auch

später in der L. Sal. noch nicht besprochen wurden. Und doch

hat man dieses Material nicht benützt. Die Beschränkung, die

man sich da auferlegte, erstreckt sich nicht nur auf inopportune

staatsrechtliche Fragen, sondern auch auf processuale und

privatrechtliche Verhältnisse, so dass der Grund dieser engen

Grenzen, in denen sich die Thätigkeit Chlodovech's bewegt, nur

in dem Festhalten an dem Programm der älteren Lex gefunden

werden kann.

Die Gesammtheit der durch den König bewirkten Änderungen,

wird man wohl niemals bestimmt angeben können. Es ist zwar

seit Waitz anerkannt, dass selbst der beste Text Einstreuungen

aufweist und viele derselben sind als solche festgestellt. Abei'

der Versuch einen gänzlich einheitlichen Text herzustellen, ist

bisher nicht gelungen und kann mit Rücksicht darauf, dass in

einem durch Umarbeitung älterer Vorlagen entstandenen Werke
wahrscheinlich von Haus aus keine Einheitlichkeit vorhanden

war, kaum gelingen. Selbst, wenn dies möglich wäre und mau

die früheren Bestandtheile von den durch Chlodovech verur-

sachten Neuerungen und diese wiederum von den späteren

Zusätzen genau zu unterscheiden vermöchte, könnte man dennoch

die ganze Tragweite der Umarbeitung kaum ermessen. Denn,

’) Dass tf audeuzi 1. c. Vj 13 die Verwandtschaft der L. Sal. mit dem

westgothisehen Rechte ebenfalls für die tieschichte der L. Sal., aber in ganz

anderer Weise heranzieht, ist schon erwähnt worden; s. oben S. 8. A. t-
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um dieselbe beurtheilen zu können, müsste man zunächst wissen,

wie die von Chlodovech geänderten Bestimmungen vorher gelautet

haben, was eben angesichts des Umstandes, dass wir keinen

Theil der ursprünglichen Aufzeichnung besitzen, unmöglich ist.

Über die Personen, denen der König etwa die Durch-

führung der Revision übertragen haben mag, ist natürlich nichts

bekannt. Pott') hat auf die zahlreichen Romanismen der Lex
Sal. hingewiesen und in sehr überzeugender Weise ausgeführt,

dass auch schon die ältesten uns nicht erhaltenen Handschriften

ein den späteren Schreibern schwer verständliches Volkslatein

mit romanischen Ansätzen benützt haben dürften. 3
) Daraus

könnte vielleicht gefolgert werden, dass nicht Römer und jeden-

falls nicht Kleriker zur Redaction herangezogen wurden, sondern

eher Pranken, die sich das gallische Volkslatein angeeignet

hatten. Die vielen Germanismen sind ebenfalls durch fränkische

Nationalität der Schreiber zu erklären und das Studium der

Texte lehrt, dass diese Germanismen keinesfalls den Abschreibern

zur Last zu legen sind. Die Verketzerung der malbcrgschen

Glosse beweist im Gegentheil, dass die späteren Abschreiber

vom germanischen Ausgangspunkt weiter entfernt waren als

die ältere Redaction. Man wird wohl in dieser Hinsicht niemals

über unsichere Vermutungen hinaus kommen; dem Gesammtein-

drucke aber entsprechen dieselben doch, denn Kleriker oder über-

haupt irgendwie gebildete Romanen hätten unwillkürlich das

Inhaltsprogramm der Lex erweitert oder wenigstens zahlreiche

technische Rechtausdrücke eingeflochten.

Auch die Zeit, in welche der Eingriff Chlodovech’s lallen

dürfte, ist nicht mit Sicherheit testzustellen. Das meiste kann

für die Zeit unmittelbar nach 486, also für jene Epoche, in die

Schröder die Entstehuug der Lex verlegt, geltend gemacht

w'erden. Die Bedeutung, die wir dem „statuit“ und „disposuit

iudicare“ der Epiloge beilegen, spricht dafür, dass die Revision

') in Hüfer's Ztschr. f. d. Wiss. d. Sprache 111 (1851).

*) 1. e. 118. Vorsichtiger spricht sich (lau 1: Roman. Element« iu dom

I,Klein der L. Sal. (Giessen 1888) aus. Er bezeichnet die L. Sal. als ein

Document der Zeit, in der die lebende lateinische Sprache so ziemlich auf

der tiefsten Stufe augelaugt war, halt es abor dennoch für möglich, dass

der Urtext in gutem Latein abgefasst war und durch die Abschreiber

verändert wurde. (1. c. 8 f.)
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anlässlich der Ansdehnung des Gebietes erfolgt war. Ob aber

sofort oder erst nach mehreren Jahren, bleibt unentschieden,

ebenso wie die Frage, ob die Änderungen auf einmal dureh-

gefilhrt oder vielleicht später noch weiter fortgesetzt wurden.

Allerdings unterscheiden die Epiloge die erste Thätigkeit des

Königs von Zusätzen, die sie in eine spätere Zeit verweisen; 1
)

dies ist theilweise deshalb glaubwürdig, weil sonst die sach-

lichen Unterschiede zwischen der schon modificierten Lex und

den ältesten capitularienmässigen Zusätzen schwer verständlich

wären.*) Trotzdem kann man über einen eventuellen zeitlichen

Abstand zwischen der Hauptthätigkeit und den ersten Capi-

tularien keine Klarheit erreichen; ebenso wenig vermag man
angesichts des Umstandes, dass uns kein officieller Text der

Lex Sal. vorliegt, zu sagen, ob nicht seit 48 1> noch weitere

mehr oder weniger eingehende Revisionen stattfanden. Letzere

Annahme kann nur in Form einer Hypothese ausgesprochen

werden; wenn man aber bedenkt, dass unter den in der Literatur

hinreichend discutierten Gründen, die einen für die früheren

die anderen für die späteren Regierungsjahre Ohlodovechs

sprechen, sodass ein unanfechtbares Resultat kaum möglich

erscheint, so wird man vielleicht die texthistorische Grundlage

dieser Unsicherheit in der Annahme mehrmaliger Revisionen

suchen dürfen: denn so wäre es am besten zu erklären, warum

in einem und demselben Texte Argumente für eine frühere und

für eine spätere Redaction gefunden werden können.

Der auf diese Weise zustande gekommene Text liegt nicht

vor, es ist auch nicht bekannt ob Chlodovech eine officielle

Publication vorgenommen hat; diese Frage wäre eher zu ver-

neinen. 3
) Dennoch scheint sich dieser Text einer grossen

Autorität erfreut zu haben. Hartmann hat nachgewiesen, 4
)

dass Tit. 56. des Textes I., welcher als der dem Chlodovech'schen

’) Postinodo autetn tempus (Epil. I); postea (Epil. II).

*) .Selbst wenn man den zweiten Th eil des (’apit I in eine spätere

Zeit verlegt, ist doch der inhaltliche Abstand zwischen einzelnen Bestiiu

mungen des (Japitalars und den betreffenden Stellen der L. Sal. ein zu

grosser, als dass man nicht an eine grosse Zeitdifferenz zu denken hätte.

’) s. Gaudenzi 1. c. § 23.

*) in Forsch, z. dtsch. Gesch. XVI. C17.
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nächste betrachtet werden kann, schon zu Beginn des VI. Jh.

in dem uns bekannten Wortlaute vorlag und theilweise wahr-

scheinlich gemacht, dass dieser Text überhaupt zu Beginn des

VI. Jh. diese Form hatte. Sie ist aber auch durch das Erlassen

der ersten Capitularien 1

) nicht geändert, ja sogar durch das

Aufkommen der später reichlich vermehrten Texte nicht ganz

verdrängt worden: gerade diese Textform scheint ja bei der

Abfassung der Lex Ribuaria benützt worden zu sein,*) obwohl

es dazumal an anderen Texten nicht fehlte. Eine so hervor-

ragende Bedeutung gerade dieses Textes hängt wohl mit der

Ohlodovech'schen Revision zusammen. 8
)

) Kr ist allgemein anerkannt, dass das sog. Capit. II altertümlichen

Charakter hat. E. Mayer: Z. Entst. d. Lei Rib. S. 87. A. setzt die cc.

4— 10 dieses Capitulars chronologisch vor die cc. 5—8 des Capit. I.

s
)
Dies ist allerdings von E. Mayer bestritten worden.

*) Es bandelt sich schliesslich in diesem Zusammenhänge noch um jene

3 Titel, deren separate Stellung Epilog II andeutet.

Während Epil I offenbar einen Text von 03 Titeln meint, der durch

Zusätze Clilodovccbs auf 78 gestiegen ist, spricht Epil. II in leider sehr

verworrener Weise noch von 3 Titeln und scheint den Grundtext, dessen

Titelzahl er nicht angiobt, von diesen 3 Titeln zu unterscheiden und die-

selben ihrerseits wieder von den weiteren Zusätzen zu trennen. Die

tiesanmitsumme (78) ist beiden Epilogen gemein.

Die Aussage des Frol. IV, wonach die Lex ursprünglich bis zum Tit.

de mitio gereicht hätte, bedeutet, wie schon erwähnt, natürlich nicht, dass

die alte Lex CD Titel umfasst hätte; dies hat schon Waitz (D. alte

R. 21) bemerkt. Denn wenn sie auch bis zu dem späteren Tit. 00 reichte,

so kann doch sehr wohl die Anzahl 05 gerade erst durch eine sepa-

rate Einfügung von 3 Titeln entstanden sein. Es handelt sich nlso

um Zusätze, die aber nicht ausserhalb der Lex blieben, sondern in Form

von H Titeln in das Rechtsbuch eingefügt wurden. Deshalb ist anzunehmen.

dass diese Einschiebsel weder bei der mit „statuit“ bezeichncten Textrevision,

noch bei der Erlassung der ausserhalb der I/ex stehenden Zusätze, sondern

bei irgend einer andern Gelegenheit entstanden sind. Nimmt man dies an,

dann könnte dadurch dio Vermutung, dass es mehrere Revisionen gab, eine

Stütze finden.

Schröder (Sav. Zschr. II. 39. A. 2.) wollte diese 3 Titel in dem

sog. Capit. III finden. Er ging dabei von der Auffassung aus, dass

Epil. II dem Könige nur 3 Titel zuschreiht. Epil. I dagegen 15. Wir sehen

aber, dass beide Epiloge die Zusätze bis Tit, 78 demselben Könige zu-

schreibeu und der Unterschied nur dnrin besteht, dass Epil. I eine Anfangs-

grenze (a 03 titulo) angiebt. Mit Rücksicht auf Pro). IV ist als Anfang
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Trotz dieser Autorität, die auch durch die Epiloge bestätigt

wird, ist doch eine weitere Bereicherung und Änderung der

iler Zusätze Tit. de mitio c. 1. des I. Capit. anzunehmen. Diese Zusätze

sollen dann gemäss Epil. I bis Tit. 78 reichen. Nach .Schröders Rechnung
sollten laut Cod. Par. 4404 auf das sog. Capit. I die Tit. 66—70 und auf

das sog. Capit. III Tit. 77 entfallen; bei dieser Berechnung fehlen aber, da

sie nur 11 Titel ergiebt, noch 3 Titel, also gerade so viel, wie viel Epil. II

speciell anfUhrt; dabei ist es doch sehr fraglich, ob man das sog. Capit. III

auf Chlodovech beziehen darf; als Tit. 77 ist es nicht überliefert und

Schröder selbst scheint diese Auffassung jetzt aufgegeben zu haben, da

er (R. G. 4 236 A. 9) über dieses Capitulare keine Vermutung ausspricht.

Also selbst wenn wir trotz der Brunuer'schen Bedenken (g. Berl. Sitz.-Ber.

1894 S. 669) an der bisherigen Reihenfolge der Zusätze festbalten wollten,

müssen wir doch die 3 fehlenden Titel nicht ausserhalb, sondern innerhalb

der Lex suchen.

Zu dieser Ueberzeugung ist auf anderem Wege schon Gaudenzi
(1. c. § 14. A. 2.) gelangt, der für diege Frage die Tit. 63, 64 und 66 in

Betracht zog und die Ansicht ausspracb, dass diese Titel unpassend einge-

stellt sind, daher als Zusätze zu bezeichnen wären. Die Argumente Gau-

denzi's erscheinen wenig überzeugend; insbesondere ist die mehr oder

weniger passende Einstellung eines Titels angesichts der mangelhaften An-

ordnung des Stoffes in der L. Sal. nicht genügend gewichtig. Will man

eine Lösung dieser Frage versuchen, dann muss man unter denjenigen

Titeln Umschau halten, die ganz besonders das Gepräge Chlodevech'scber

Revision aufweisen und es kämen vor allem jene in Betracht, die uicht nur

als revidiert, sondern eher als neu geschaffen bezeichnet werden dürften.

Aber auch da ist die Wahl schwer. Bo z. B. scheinen L. S. 14. 2,

3 u. 4, sammt dem in Cod. 2 eingeflochtenen Zusatze (dort 14. 2.) auf einem

Gesetze Chlodovech's zu beruhen, dem auch 16. 3 in Cod. 2. angehört haben

dürfte (s. Behrend 1. c. 19); aber die betreffenden Titel sind nicht ein-

heitlich und überdies fallen gerade die erwähnten Bestimmungen unter den

Gesichtspunkt der Anpassung des alten Rechtes an die nach 486 veränderten

Verhältnisse, gehörten also offenbar zu den Ergebnissen der Textesmodi-

fication. Naheliegend wäre es Tit. 1 als einen der gesuchten 3 Titel zu

betrachten, da ohnehin manches dafür spricht, dass er ein Königsgesetz ist

(s. Brunner: R.-G. I. 296 A. 18); doch ist anzunehmen, dass derselbe an

die Stelle einer anderen, älteren Bestimmung getreten ist, folglich seino

spätere Textirung auf die Gesammtzabl der Titel keinen Einfluss übte.

Die Tit. 41 und 42 weisen überwiegend modernere Züge auf, enthalten

jedoch daneben Sätze, die dem älteren Rechte angehört haben konnten.

Einon anderen Eindruck machen folgeude Titel: Zunächst 39. Er

hebt sich, wie Hartmann (Forsch, z. dtsch. Gesell. XVI. 614) tieffend

bemerkte, gegenüber 10 und 32 ab; wäre er gleichzeitig mit ihnen entstanden,

er hätte anders lauten müssen, oder er wäre überflüssig geworden, man hätte
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Chlodoveclfsehen Redaction nicht ausgeschlossen worden. Zu

den vielen Unterschieden, durch welche das salische Rechts-

liuch von anderen ähnlichen Aufzeichnungen absticht, kommt

als besonders wichtig hinzu, dass es durchaus keine exclusive

Geltung anstrebt; eine Bestimmung, wie die der L. Vis. II.

1. 11, oder der L. Burg. pr. const. § 10 fehlt, und nichts spricht

dafür, dass man es den Gerichten von vornherein zur Pflicht

gemacht hätte, die in dem Rechtsbuche nicht entschiedenen

Fälle vor den König zu bringen. Wenn auch durch spätere

(,’apitularien eingeschärft wurde nach geschriebenem Recht zu

urtheilen, 1

) so ist doch für zahlreiche Fälle, in denen das ge-

einfach iIhs Thema durch Ergänzung der Titel 10 und 32 erledigen können.

Daher iit mit Hartmann anzunehmen, dass Tit. 39 später, als man die

LUcke bemerkte, eingeschaltet wurde, Tit. 10 und 32 aber trotzdem stehen

blieben. Weiter gehören hierher Tit. 18 und 54, die ohne jegliche Ver-

quickung mit andern .Stoffen, Dinge behandeln, die man zweifellos als

relativ neue bezeichnen darf; speciel! Tit. 54 macht nicht den Eindruck,

dass er an die Stelle älterer Restimmungen getreten wäre, was hei Tit. 18

vielleicht doch möglich wäre. Schliesslich ist in diesem Zusammenhänge

auf Tit. 44 binzuweisen, der seit llrunner's scharfsinniger Untersuchung

(Berlin. Sitz.-Ber. 1894 S. 1295) nicht mehr als Bestandtbeil des ältesten

Rechtes zu betrachten ist, sondern wegen des inneren Zusammenhanges mit

den Bestimmungen Uber den achasius (Capit. I. c. 7) als eine specielle Neuerung.

Von den erwähnten Titeln (18, 39. 44 und 54) sind 39 und 54 mit

ziemlicher Sicherheit als solche zu nennen, die nicht an die Stelle früher

vorhandener Rechtssätze traten, sondern einem schon fertigen Rechtsbuche

nachträglich eiuverloibt wurden. Da sie in allen Texten an derselben Stelle

Vorkommen und zwar Tit. 54 ohne Varianten, Tit. 39 zwar in Dodd. 2, 3

und 4 mit Vermehrungen, die aber nach Hehrend's Ansicht (1. c. 23)

schon zum ältesten Texte dieses Titels gehört haben dürften, so kann ihr

Auftreten mit vollem Recht auf die in] Epilog vermerkte Einschaltung dreier

Titel znrUckgefUhrt werden. Den dritten Titel aber zu bestimmen, fällt

schwer. Wir hätten die Wahl zwischen 18 und 44; beide machen relativ

moderneren Eindruck, aber bei beiden ist es nicht ausgeschlossen, dass sie

an die Stelle frttherer Bestimmungen getreten sind, in welchem Falle sie

für die Zählung gegenstandslos wären. Wir vermögen uns da nicht bestimmt

zu äussera, wären aber eher geneigt, Tit. 44 als einen ganz neuen zu be-

zeichnen, namentlich wegen der von Brunner (1. c.) nachgewiesenen

inneren Verwandtschaft zwischen diesem Titel und cc. 6—8 des I. Uapi-

tulars. Somit kämen 39, 44 nnd 54 als jene Titel in Betracht, die der

Epilog apeciell erwähnt.

') Brunner: R.-(i. I. 291 A. 23.
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schriebene Recht versagte, nicht vorgesorgt worden und unter

solchen Umständen musste die Rechtsprechung nothwendiger-

weise das geschriebene Recht ergänzen. Solche Fälle mochten

oft eintreten. Daher haben die westgothischen und lango-

bardischen, wahrscheinlich auch die burgundischen Könige von

Zeit zn Zeit Nachträge erlassen, die sich an das frühere Recht

anschlossen und offenbar den Zweck hatten, die wahrgenommenen
Lücken auszufüllen; es wurden bei den Westgothen die un-

brauchbar gewordenen Normen umgearbeitet oder durch neue

ersetzt: bei den Langobarden war der äussere Vorgang ein-

facher, man erreichte aber praktisch dasselbe Resultat, ohne

das alte Recht in Vergessenheit geraten zu lassen. Anders

bei den Franken. Sieht man von der Revision Chlodovechs
•

ab, so geschah nichts, um veraltete Bestimmungen der Lex

Sal. durch neue zn ersetzen. Die ältesten Capitularien wurden

zwar mit der Lex vereinigt, aber nicht systematisch; ') es

wurde weder die westgothische noch die langobardische Methode

angewendet und in noch höherem Grade gilt dies für die späteren

Capitularien. Materiell sind viele Bestimmungen des Rechts-

buches durch Königsgesetze ersetzt worden , ausgesprochen

wurde dies aber nicht; man Hess den alten Text bestehen und

überliess die Aufgabe beziehungsweise Verwendung späterer

Gesetze privater Thätigkeit. Das gab den Schreibern die

Möglichkeit, den ursprünglichen Text zu bereichern, ohne dass

sie hiezu verpflichtet gewesen wären und ohne dass sich

jemand darum olficiell gekümmert hätte.

Man spricht oft von privaten Zusätzen. Dies erscheint

unrichtig. Aul Privatthätigkeit und Schreiberwillkür kann inan

stylistische Änderungen und fehlerhafte Wiedergabe der Vor-

lagen, Umstellungen, allenfalls auch noch das Auslassen evident

überflüssiger Sätze, aber niemals neue Normen mit Strafbestim-

mungen zurückführen. Die Autorität, Strafen zu dietieren hatte

niemand, ausser den rechtsbildenden Gewalten, und hätte sich

ein Abschreiber diese Autorität willkürlich beigelegt, so hätte

sicli ihm schwerlich jemand getilgt. Die Frage, wem die vielen

Zusätze der Lex Sal. zuzuschreiben sind, ist deshalb schwer

•j s, Boretius: Z. Capitularienkritik 17.

v. llalbun. Rüm. Recht in den trenn. Volks?iaaten. III. 3
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zu beantworten, weil mau trotz der eingehenden Untersuchungen

von Waitz, ') Behrend 4
) und Schröder 8

) nicht mit der er-

wünschten Sicherheit und lange nicht in allen Fällen zu sagen

vermag, was als Zusatz und was als möglicherweise von den

besten Texten weggelassener echter und alter Bestandtheil der

Chlodovech’schen Redaction in Betracht kommt. Es muss in

vielen Fällen, wie ja auch Behrend zugibt, damit gerechnet

werden, dass manche in späteren Texten auftauchende Stelle

dennoch schon dem älteren Texte angehört hat, 4
) mithin nicht

als Zusatz zu betrachten ist. Erst wenn es möglich wäre, die

späteren Zusätze reinlich auszuscheiden, könnte die Frage der

Provenienz der einzelnen Stücke aufgeworfen werden. So aber

ist nur die Muthmaassung zulässig, dass Zusätze, namentlich in-

soferne sie Strafen auferlegen, auf thatsächlichen Urtheilen be-

ruhen
,

s
) die wiederum ihrerseits auf der durch die Recht-

sprechung durchgeführten Verarbeitung königlicher Gesetze,

eventuell auf den Beispielen der Urtheile des Königsgerichtes

fussen, oder aber auf gewohnheitsrechtliche Entwicklung oder

schliesslich auf verschollene Gesetze zurückgehen. *) Es würde

somit nur die Einschaltung dieser Zusätze privaten Charakter

haben, ihr Inhalt aber materiell als ein von den couipetenten

Autoritäten ausgehender zu betrachten sein. Wenn nun zwischen

>) D. alte Recht, S. 10, 22 f„ 171.

*) Ztschr. f. R. 0. XIII.
s
) Sav. Ztachr. II. 36 ff., 39. A. 1. s. auch E. Mayer: Z. Entst. <1.

L. Rib., 8. 81. A. 11. Nr. 3.

*) So bat z. B. Behrend ]. c. 18 ff. wahrscheinlich gemacht , dass

die in Cod. 2 als 14. 2 u. 3, 16. 3, 41. Zus. 3. (Hessels Col. 263)

aufgenommenen Sätze als alte Begtaudtheile zu betrachten sind. Der »rate

Satz von fit). 4 ist nach Behrend 1. c. 21 als Einschiebsel zu bezeichnen,

während er u. E. zum alten Texte zn rechnen wäre.

‘) So z. B. in Codd. 2, 3, 4 u. ff. die speciellen Timt bestände in

6. 2 nnd 9. 8. Hierher gehört auch 40. 10 in Cod. 2. Besonders zahlreich

sind solche Urtheile in Codd. 6 u. 5; vgl. Behrend I. c. 22 ff.

•) Auf Königsgesetzen scheinen zu beruhen in Codd. 2, 3 u. 4 folgende

Zusätze: 10. Zus. 4 (vgl. Behrend 1. c. 23c.), 14. Zus. 4 (vgl. Hessels

14. 18; s. Behrend 1. c. 23 d.), 24. 5 u. 6 (vgl. Cap. I. c. 4.), augen-

scheinlich auch 39. 2 u. 3. Hierher gehören ferner 55. 6 u. 7 in Codd. 6

u. 5. — Vgl. schliesslich Brunner, R. G. I. 302 f., namentlich Anm. 49,

sowie Uber Tit. 60 . R G. II. 453 f. A. 8.
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den Handschriften hinsichtlich der meisten als Zusätze in Be-

tracht kommenden Stellen so grosse Verschiedenheit besteht,

so ist dieselbe — abgesehen von dem Umstande, dass auch be-

züglich der als integrierende betrachteten Bestandteile ebenfalls

Verschiedenheit besteht — damit zu erklären, dass die ver-

schiedenen Schreiber nicht in der Lage waren, Vollständigkeit

anzustreben und nur die zu ihrer Kenntnis gelangten, etwa die

in ihrer Heimat gefällten oder die ihnen wichtiger erscheinen-

den Gerichtssprüche, ebenso nur die ihnen bekannten und wichtig

scheinenden Gesetze berücksichtigten. Kurz aber zutreffend hat

v. Amira 1

) zu dieser Frage Stellung genommen mit der Be-

merkung. dass die geschriebenen Gesetze als „Gesetzes — aber

nicht als gesetzliche Texte“ gelten: ebenso wie der (Jorapilator

älteren Gesetzen neue anreiht, ebenso hält er es für zulässig,

alte Gesetze auf Grund neuerer Anordnungen oder neuerer

Gewohnheitsrechte umzuarbeiten, 5
) desgleichen aber auch neue

Gerichtssprache aufzunehmen. Er hält sich für berechtigt,

Königsgesetze einmal anhangsweise als Ganzes, ein andermal

aufgetheilt und ohne bestimmte Bezeichnung einzuflechten; die

betreffende Technik ist eine confuse und ganz ungenügende.

Dem allen hätten nur von Zeit zu Zeit wiederholte obrig-

keitliche Textesrevisionen abholfen können, an denen es aber

fehlte. Es ist zwar von Dippe“) die Vermutung geäussert

worden, dass die Erlassung des pactus pro tenore pacis zu einer

neuen „Ausgabe“ der Lex geführt habe, diese Vermutung ist

aber durch nichts begründet. Prol. I. nennt allerdings die

beiden Könige neben Chlodovech und zwar so, dass kein merk-

licher Unterschied in dieser Hinsicht besteht; diese rein nega-

tive Ähnlichkeit genügt jedoch nicht, um weitere, von anderen

Königen veranlasste Revisionen anzunehmen. Umständlich er-

zählen die Epiloge das Zustandekommen des pactus pro tenore

pacis, erwähnen aber mit keiner Sylbe eine anderweitige Thütig-

') Bei Paul III4 70.

Wir können sogar auf (irund der bekannten Texte ein derartiges

Einschieben von KünigsgeuPtzen in die Lex beobachten; s. Brunner in

Feetg. f. Beseler. 22. A. 1. Auch das sog. Cap. III ist tlieil weise in den

Herold’schen Text aufgenommen worden.

*) 1. C 162.

3*
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keit dieser Könige; für die Annahme späterer Revisionen fehlt

vollends jeder Anhaltspunkt. Es hätte aus solchen fortgesetzten

Umarbeitungen doch endlich ein officieller Text hervorgehen

müssen und mau hätte dabei die Gegensätze zwischen einzelnen

Stellen der Lex und den Capitularien beseitigt. Es geschah

weder das eine noch das andere — Beweis genug dafür, dass

man sich der Mlilie neuerlicher Verbesserungen nicht unterzog.

Dadurch wurde die vorher erwähnte Textentwicklung und Ver-

schiedenheit ermöglicht, die sonst ausgeschlossen gewesen wäre.

Erst die Lex Emendata kommt in dieser Beziehung in Betracht,

aber in einem so ungenügenden Maasse, dass sie nicht einmal

die weitere Textentwicklnng zum Stillstände brachte. Diese

schwankende Gestaltung des Textes hat wohl zu der geringen

Anwendung der Lex Salica viel beigetragen.

Wir glauben auf Grund dieser Erörterungen mit folgenden

ThatSachen rechnen zu sollen;

1. Dass die fränkische Rechtsentwicklung in einer Zeit,

die man chronologisch nicht feststellen kann, von der man aber

sagen muss, dass sie einer frühen Entwicklungsstufe angehört,

also jedenfalls in einem relativ früheren Stadium als bei anderen

Völkern, eine Rechtsaufzeichnung hervorgebracht hat;

2 . dass diese Rechtsaufzeichnung volkstümlich und ohne

jene mächtige königliche Ingerenz erfolgt ist, die wir bei anderen

Völkern wahrnehmen:

:t. dass sie abseits von römisch-christlicher Beeinflussung

entstand, daher auch uinthmaasslich rein fränkisches Hecht

enthalten hat, sich aber dennoch einer hohen Autorität erfreute,

so dass sie selbst bei fortschreitender Entwicklung als Grund-

lage der Thätigkeit Ohlodovechs benützt wurde;

4. dass Ohlodovech eine durchgreifende Revision und Er-

gänzung des Textes, theilweise unter Zuhilfenahme fremden

Rechtes vollzogen
,

das Geltungsgebiet des Rechtsbuches er-

weitert. dabei aber den allgemeinen Rahmen der älteren Auf-

zeichnung nicht überschritten, es vielmehr vorgezogen hat,

weitergehende Neuerungen der Praxis und späterer Ausgestal-

tung zu überlassen;

5. dass auch spätere Könige diesem Beispiele folgten und

es vorzogen ,
ihre Neuerungen ausserhalb des Rechtsbuches zu

stellen, ohne aber hiebei den Zusammenhang mit der Lex ganz
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ausser Acht zu lassen , dass vielmehr ein Theil der neuen

Normen dem Rechtsbuche angeschlossen und förmlich unter

dessen Namen gestellt wurde;

6. dass aber gerade durch Unterlassung ofticieller Publi-

ration und jeweiliger Verbesserungen der Lex
,

Privat -Ände-

rungen nicht hintangehalten, sondern gerade erleichtert wurden,

wodurch das Rechtsbuch in seiner allgemeinen Bedeutung eine

Erschütterung erfahren musste. —
So wie die Lex Salica vorliegt , ist dieselbe trotz der

Wandlungen, die sie seit ihrer Entstehung, vor Allem zur Zeit

Chlodovecbs , aber auch später noch, durchgemacht hatte, den-

noch von fremden Einflüssen so wenig berührt, dass sie

unter den germanischen Aufzeichnungen mit Recht einen Ehren-

platz einnimmt.

Dies betrifft zunächst ihren Gesammtinhalt. Wir dürfen

mit Rücksicht auf das früher Erwähnte annehmen , dass trotz

aller Aenderungen und Ergänzungen der Hauptinhalt bestimmend

blieb, so dass ganz neue Materien kaum zur Behandlung ge-

langten und vielmehr anderweitiger Regelung überlassen blieben.

Ein Blick genügt, um sich zu überzeugen, dass das salische

Rechtsbuch inhaltlich hinter dem westgothiseben und burgnu-

dischen, ebenso hinter dem Edict Rothars zurückbleibt. Es ist

das denkbar einfachste Rechts- und Gerichtsbuch ausschliesslich

für die Gerichtspraxis bestimmt. Dies äussert sich auch im

System der Lex. Sie geht aus von der Vorladung und be-

handelt daun nacheinander alle möglichen Gegenstände, die in

einer Gerichtsversammlung zur Sprache kommen können, ent-

weder weil es sich um eine Klage und ihre Consequenzen

handelt, oder weil das Rechtsgeschäft so wichtig ist, dass es

nicht auf privatem Wege erledigt werden kann.') Nur Tit. 5«

erscheint von diesem Standpunkte befremdend, obwohl auch er

— wenigstens mittelbar — in den von der Lex festgchaltcuen

Zusammenhang gehört. Abgesehen von dieser Richtschnur, die

der Lex Sal. schon in ältester Zeit eigen sein konnte, ist keine

Spur systematischer Gruppierung des Stoffes wahrzunehmen.

•1 Richtig beurlhcilt traudenzi I. c. § 20 das Systoni der L. Sal. als

ein durch Ideenassociationen hervorgebrachtes.
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Sie ist eine typische Aufzeichnung subjectiven Rechtes, insofern

dasselbe eines allgemeinen Schutzes bedarf.

Dieser Systemmangel , der gegenüber dem westgothisehen

ja sogar dem langobardischen Rechte absticht, sowie die aus

der ganzen Anlage hervorgehende inhaltliche Beschränkung

sind auch später nicht behoben worden. Wir werden vielleicht

nicht fehlgehen, wenn wir in diesen Eigenschaften eine der

Schutzwehren gegen durchgreifende Bethätigung fremder Ein-

flüsse erblicken. An und fiir sich hätten natürlich diese Eigen-

schaften nicht genügt, um einen solchen Erfolg herbeizuführen

:

aber im Zusammenhänge mit allen Umständen, welche die

Wahrung fränkischer Eigenart gefördert haben, trägt auch

dieser Umstand zum Schutze des alten fränkischen Rechtes vor

weitgehender Beeinflussung durch fremde Rechte bei. Der
Boden, auf dem sich solche Einflüsse hätten festsetzen können,

war hier zu sehr beschränkt und die zur Behandlung gelangen-

den Rechtsfragen boten wenig Anlass zu wesentlicher Beein-

flussung von auswärts, noch weniger zu einer die weitere Ent-

wicklung bestimmenden Befruchtung.

Thatsächlich ist der Einfluss fremder Elemente hier ge-

ringer als anderwärts. An Nachwirkung keltischen Rechtes

im fränkischen Reiche ist bekanntlich kaum zu denken. ') Be-

ziehungen zwischen fränkischem und friesischem Rechte

äussern sich eigentlich erst später, 2
) sind daher für das ältere

Recht der Lex Sal. und der sie ergänzenden Capitularien

gegenstandslos. Es ist anerkannt und neuerdings auch durch

die Fick er' sehen Forschungen wieder bewiesen, •’) dass das

fränkische Recht die wenigsten fremdrechtlichen Spuren auf-

weist und der Beinflussung durch ursprünglich nicht näher ver-

wendete Rechte am kräftigsten widerstand, was gewiss mit

der Vorgeschichte der Franken eng zusammenhängt.

In dem neuen Reiche begegnen die Franken dem westgothi-

scheu, dem römischen und kirchlichen, sowie stellenweise dem bur-

gundischen Rechte. Eine Einwirkung des letzteren Elementes ist

*) s. Ficker in Krbuufolgu IV. -loitf.

*) I. c. H. 10.

») 1. c. II. 1».
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nicht zu constatieren ; es hat die spätere Entwicklung in einzelnen

Gebieten wohl beeinflusst, ist aber dabei nur mit dem west-

gothischen und im Einzelnen auch mit dem römischen Rechte 1

)

in Collision getreten, hat aber seine Wirksamkeit auf das frän-

kische Recht nicht ausgedehnt; 2
) es äussert seine Wirkung

oben nur local, indem es von dem eigentlich burguudischen

Gebiete auch auf das ehemals westgothische Übergriff, wo

burgundische Einwanderung, wenn auch nicht in hohem Maasse,

nachweisbar ist.

Für das salische Recht kommt bekanntlich zunächst der

Einfluss des zeitweise benachbarten westgothischen Rechtes

in Betracht. :l

) Dasselbe konnte an und Für sich durch seine

höhere Entwicklung dem alten fränkischen Rechte zu wesent-

lichen Fortschritten verhelfen, ihm überdies, da es bereits vom

römischen atficiert war, römisch-rechtliche Elemente vermitteln.

Für die Beurtheilung dieses Einflusses ist eine Reihe von Stellen

ins Auge zu fassen:

L. Sal. t> erinnert an L. Burg 97; der Anklaug ist aber

schwach; 4
) L. Sal. 7. I und 2 weist eine ebensolche Ver-

wandtschaft mit L. Burg. 98 auf;-’) überraschend ist, trotz ge-

ringer Aehnlichkeit, der Umstand, dass in beiden Fällen dieselbe

Reihenfolge begegnet, die überdies in der L. Baj. wiederkehrt,

woraus zweifellos auf gemeinsame Grundlage zu schliesson ist.

Die Reihenfolge ist es auch, die für eine Beeinflussung von

L. Sal. 8 spricht; diese Stelle kann mit L. Vis. VIII. fl. 3.

nicht unmittelbar verglichen w'erden, weil letztere nicht mehr

in ursprünglicher Fassung vorliegt
,

sondern in einer aut der

Antiqua beruhenden Überarbeitung; aber L. Baj. 22 befasst

’) So z. B. hinsichtlich der Auffassung der fälcidischen l^uart, s.

Xeurner in Sav. Ztsclir. IX. 20 ff. Andererseits ist wieder die L. Koni.

Burg, durch das Breviar verdrängt worden; ». (Jon ra t 1. c. I. 42. Burguu-

dische Beeinflussung des römischen Hechtes in Siidgallieu erwähnt Ficker

1. c. IV. 94 f.

*) a. Ficker I. c. 5211. Des allgemein culturellcn Kiuflusses des

Imrgundischen Elementes auf die Frauken ist oben 11. 240. A. 1. gedacht

worden.

*) s. besonders Ficker 1. c. I. 101 ff.

4
)

vgl. L. Baj. 20 und L. Alain. 7s.

J
) vgl. L. Baj. 21.
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sich mit derselben Frage. 1

) L. 8a 1. n. l und 2 erinnert

einigennaassen an L. Vis. VIII. 3. 13 und 16;*) doch ist die

Aehnlichkeit zwischen dieser Stelle des westgothischeu Rechtes

und L. Burg. 23 wesentlich grösser und überdies weicht

L. Sal. 9 auch materiell :i

) von dem westgothischeu Vorbilde

ab. In höherem Grade lehnt sich L. Sal. 9. 5 an L. Vis.

VIII. 3. 1 4;
4
) namentlich tritt die Aehnlichkeit in der Styli-

sierung von Cod. 2 auf. L. Sal. 9. 8 (Cod. 2*) erinnert ziem-

lich stark an L. Vis. VIII. 3. 10“) und L. B. 27. 4 und 5.

Grosse Selbständigkeit trägt dagegen L. Sal. lii im Vergleiche

mit L. Vis. VIII. 2. 1. zur Schau; ’) allerdings scheint L. Vis.

VIII. 2. l. stark modernisiert zu sein. Selbständigen Eindruck

macht auch L. Sal. 22 gegenüber der L. Vis. VIII. 2. 12 7")

L. Sal. 23 erinnert an L. Vis. VIII. 4. 1 ®) und au L. Burg.

4. 7. Ebenso L. Sal. 27. 1 und 2 an L. Vis. VII. 2. 11: ”)

dennoch fällt hier Verschiedenheit der Thatbestände und der

Strafsätze auf; insbesondere tritt die Verschiedenheit hervor,

wenn man diese Stelle der L. Sal. mit L. Baj. 9. 1 1
,0
) ver-

gleicht. Die zwei folgenden Normen, L. Sal. 27. 3 und 4

dagegen sind mit der gemeinsamen Vorlage von L. Vis. VIII.

') Es entsteht also eine Reihenfolge

L. Sal. ö — L. Burg, 97 — L. Baj. 20

. . 7 — „ .98 - „ . 21

„ . s — L. Via. VIII. 6 . 3 - . „ 22.

J
) Hier ruht-L. Vis. vielleicht auf Enriciauischer Grundlage; s. Zcumer

(neue Auag. 326. A. 1.)

“) s. Brunner in R. ö. II. 632. A. 3.

*) Die vorliegende Fassung, zwar als Antiqua bezeichnet, scheint doch

geändert zu sein; s. Zentner 1. c. 327. A. 3.

•"’) Diese .Stelle fehlt in Cod. 1 ; derselbe enthält Aehuliches in 27. 5.

«) Vielleicht. Euricianisches Recht; s. Zeutner I. c. 325. A. 1.

’) a. Brunner I. e. II. (555 und Goffcken in der Ausgabe der I,. Sal.

S. 126 ft.

t«) Über die Verwandtschaft dieses Tii. mit dem westgothischeu Rechte

s. Kooluie: I>. Recht d. Mühlen, S. 35 ft'.; derselbe macht überdies 1. c.

26 f. auf eine wahrscheinlich frühe Aenderung dieses Tit. aufmerksam

“l vgl. Zcumer 1. c. 331. A. 2.

*) vgl. L. Bnrg. 4. 5 und Ed. Roth. 289.

•»j In Ze um er ’s Restitution 3.

Digitized by Google



41

4. I und L. Burg. 4. 6 offenbar näher verwandt, ') wie be-

sonders der Straffolge in L. Sal. 27. 4 entnommen werden

kann. Interessant ist der Vergleich von L. Sal. 27. 5 2
) mit

L. Vis- VIII. 3. 10, welche Stelle wir vorhin für den Ver-

gleich mit L. Sal. 9. 8 (Cod. 2) herangezogen haben; die Selb-

ständigkeit des salischen Rechtes ist auch hier grösser als die

der betreffenden Bestimmungen der L. Burg. L. Sal. 27. 6

ist verwandt mit L. Burg. 25. 1 ,
wogegen die Aehnlichkeit

mit L. Vis. VIII. 3. 2. eine äusserst schwache ist: *) noch

schwächer der Anklang von L. Sal. 27. 12 an L. Burg. 27. 7

und 103. 1. L. Sal. 29. 1 hält Brunner 4
) für einiger-

maassen verwandt mit L. Vis. VI. 4. 3; da aber diese Stelle

durch Chindaswind offenbar sehr modernisiert ist, erscheint die

Durchlührung eines Vergleiches schwer. L. Sal. 32. 1. weist

hinsichtlich des Thatbestandes eine Verwandtschaft mit I*. Burg.

22 auf. L. Sal. 38. 8 erinnert, wenn auch schwach, an L. Burg.

73. 3 und an L. Vis. VIII. 4. 3; in demselben Grade L. Sal.

38. 12 (Cod. 2) an L. Vis. VIII. 4. 4.
a
) Es kommen schliess-

lich noch drei Stellen n
) der L. Sal. in Betracht, nämlich L. 8al.

') Audi hier fallt wieder die Reihenfolge auf:

I-. Sal. 2«. 1 und 2 — L. Burg. 4. 5.

* , 27. 3 . 4 - . . 4. fi.

-) *. obeu Amu. 5.

*) vgl. L. Baj. 9. 12.

*) I. c. I. 295. A. 17.

•') Hier ist auch die Reihenfolge überraschend, obwohl durchaus nicht

maussgebend; denn es liegen /.war zwei unmittelbar aufeinander folgende

Stellen der L. Vis. vor, alter die entsprechenden Stellen der L. Sal. ge-

hören verschiedenen Teitformon an.

“) Ausser den im Texte angeführten und den drei noch zu besprechen-

den Stellen ist Tit. 20 zn erwähnen, weil Tamassia (Nozzc Polaeco-

I.uzatto, p. 10 ff.'» hier einen Zusammenhang mit L. Vis. V. 7. 2 annehmen

zu sollen glaubte. Oer italienische Gelehrte unterschätzte offenbar bei dem

Vergleiche zwischen I.. R. Vis. C. Th. IV. 9. 1, L. Vis. V. 72 und T<. Sal. 20

die wichtigen Unterschiede; der L. Vis. ist mit L. R. Vis. die Ungiltigkeit

der Freilassung gemeinsam, doch fehlt die uiauumissio ante principem;

L. Sal. gibt im Gegensätze zu ihrem vermeintlichen Vorbilde die Giltigkeit

der Freilassung zu und spricht von einer Freilassung ante regern. Oer

Unterschied in den Rechtsfolgen und im Thatbcstande achliesst wohl die

Annahme einer Entlehnung aus ; mau darf auch die in westgothischeu

Formeln vorkommenden 5 immun nicht heranziehen ; denn dort wird das

Geld angenommen, beim Schntzwnrf der 1, Sal. dagegen aligewieseu.

Digitized by Google



42

39
,
42 . ft und 44 . die jedoch wegen ihrer speciellen Bedeutung

in anderem Zusammenhänge gewürdigt werden müssen.

Die Durchführung eines genauen Vergleiches zwischen den

in Frage kommenden Stellen der Lex Sal. und des west-

gothischen Rechtes muss selbstverständlich auf Grund der vor-

handenen Texte als unmöglich bezeichnet werden, da weder das

alte westgothische Recht, noch die älteste Form des salischen

Rechtes vorliegen, während für einen solchen Vergleich mit

den langobardischen Edicten wenigstens die letzteren in zuver-

lässiger Weise herangezogen werden können. Diese Schwierig-

keit wird theil weise dadurch vermindert ,
dass wir bemerken

können, dass die überwiegende Anzahl der westgothisch beein-

flussten Stellen der Lex Salica dem I. Text derselben augehört:

es ist kein Grund anzunehmen, dass diese Stellen durch Ab-

schreiber oder auf andere Weise eine eingehende Aenderung

erfahren hätten; trotzdem ist die Quellenlage in diesem Falle

eine wesentlich unbequemere als für den Vergleich des lango-

bardischen und westgothischen Rechtes.

Dennoch ist selbst aus diesem unter so erschwerenden

Umständen durchgeführten Vergleiche zu entnehmen, dass der

Beeinflussung des salischen Rechtes durch das westgothische

vorwiegend Euricianisches Recht zu Grunde liegt. Im Ganzen

ist aber die Beeinflussung eine viel geringere als man mit

Rücksicht auf die gesammte Situation anzunehmen geneigt, sein

könnte. Denn es ist zu bemerken , dass die Xothwendigkeit

oder Nützlichkeit der Heranziehung fremder Vorlagen hier an

und für sich in höherem Grade vorlag als z. B. bei den Lango-

barden, die erst lange Zeit nach der Eroberung Italiens zur

Aufzeichnung schritten, dennoch aber westgothisches Recht in

zahlreicheren Fällen benutzten als die Franken. Hauptsächlich

entlehnt erscheint dasjenige, was im VIII. Buche der L. Vis.

Aufnahme fand, was mit Rücksicht auf die von Zeumer 1

) be-

leuchtete Stellung dieses Buches hervorgehoben werden muss.

Betrachtet man die Materien, für welche westgothische Ein-

flüsse in Betracht kommen, so findet man, dass gerade in den

wichtigsten Fragen die Lex Salica selbständig vorgeht und nur

'J Neues Areli. XX1I1. WO.
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für weniger wichtige der westgothischen Vorlage folgt. Man
sieht schliesslich, dass in keinem Palle die Beeinflussung von

inhaltlicher Bedeutung ist, denn man findet keine Bestimmung,

bei der man sagen müsste
,

dass die Franken sie ohne west-

gotliisches Beispiel nicht hätten fassen können. Es liegt tech-

nische, aber nicht juristische Anlehnung vor und man

findet die von Brunner 1

) ausgesprochene Ansicht bestätigt,

wonach Eurich's Gesetze bei der Abfassung — richtiger gesagt

bei der Chlodovech’schen Revision — der L. Sal. in der Weise

benutzt wurden, dass man im Anschlüsse an die gothische Vor-

lage die betreffende fränkische Rechtsansicht niederschrieb.

Schon früher -) ist erwähnt worden, dass man sich dabei eine

sehr auffallende Beschränkung auferlegte, indem mau wichtige,

von Euricli behandelte Fragen, die aber offenbar in der älteren

Lex Sal. nicht berührt waren, auch jetzt nicht berücksichtigte.

Man kann angesichts dieser Wahrnehmungen sagen, dass das

fränkische Recht in dem Augenblicke, wo es mit dem west-

gothischen zusammenstiess
,

bereits zu hoher Reife gediehen

war und dass es eine Resistenzfähigkeit zeigte, die sogar über

die des langobardischen Rechtes hinausging. Dies ist desto

auffallender, als gerade das westgothiscbe Recht in Gallien eine

hervorragende Stellung einnahm und besonders für die Kirche

und die Römer dieses Landes die westgothischen Rechtsquellen

maassgebend geblieben waren. Nicht nur das Breviar, sondern

auch das westgothiscbe Recht war der Kirche geläufig, denn

es erscheint sogar bei Benedictus Levita, und J’seudo-lsidor.

benützt :i

) ebenso für die fränkischen Synoden verwendbar *) und

noch in der Praxis des VIII. und IX. Jahrh. concurriert es in

Südgallien erfolgreich mit dem römischen Recht. ’) Man könnte

>} 1. c. I. 30».

*) s. oben S. *26 ff.

’) s Conrat 1. c. 300, 806.

l
) g. Hänel iu L. Rom. Vis. 465 und hiezu Conrat I. c. 1. 7. A. 4

und *20. Ueber das Concil von Kauze s. iu diesem Werke II. 294. A. 4.

— Dass der erhöhte Schutz der (.Teistlicbkeit im fränkischen Reiche auf

westgothischen Einfluss zurückzufülireu ist, hat Dahn I. c. VIII. V. 256

bemerkt. — Auch die Epit. Lugdun. benützte westgothisches Recht; vgl.

oben II. Theil, S. 336.

s
) s. Brunner I. c. I. 292. A. 24.
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also auf Grund dieser Stellung des westgothischen Rechtes einen

viel weiter gehenden Einfluss desselben , namentlich zur Zeit

Chlodovech’s vermuthen und es gewinnt das besprochene Ergebnis

von diesem Standpunkt eine desto grössere Bedeutung.

Ebenso wichtig ist der Umstand, dass der westgotbisulie

Einfluss zu keiner erheblichen Ronianisierung des fränkischen

Rechtes führte. Während das westgothische Recht dem lange-

bardischen zweifellos römische Elemente vermittelte, 1

) kommen
in dieser Hinsicht höchstens drei Stellen der Lex Salica in

Betracht, nämlich Tit. 39, 42. 5 und 44, also diejenigen drei

Stellen, die wir bei Besprechung der Verwandtschaft zwischen

westgothischem und salischem Rechte zunächst unberücksichtigt

Hessen.

Am wenigsten fällt L. Sal. 42. 5 ins Gewicht. Tamassia'-)

hat sich hier für eine Anlehnung an L. R. Vis. Paul. V. 3,

§ 3 ausgesprochen : man könnte überdies an eine Verwandtschaft

mit eigentlichem Westgothenrecht, nämlich mit L. Vis. VIII 1.

3— ti denken; aber beide Verwandtschaften erscheinen so schwach,

dass man sie — selbst wenn man sie gelten lässt — als ganz

unwesentliche bezeichnen muss.

Für Tit. 39 hat Hartmann 3
) römischrechtliche Beein-

flussung angenommen und eine Verwandtschaft mit L. Vis. VII.

3. 2 und 3 abgelehnt. So sehr wir der gesummten Behandlung

dieses Titels durch .den genannten Forscher beipflichten, müssen

wir doch betonen, dass es ihm nicht gelungen ist, eine bestimmte

römischrechtliche Norm namhaft zu machen, aui die Tit. 39

der L. Sal. zurückgeführt, werden könnte. Es muss dagegen

hervorgehoben werden, dass L. Vis. VII. 3. 3, trotz der durch

Chindaswind vollzogenen Modificierung, auffallende Aehnlichkeit

mit L. Sal. 39 aufweist; auch sie wendet das Wort „sollicitare“,

allerdings in anderem Sinne, an und die Strafe ist dieselbe wie

in li. Sal. 39. 2. Somit ist mit aller Wahrscheinlichkeit auzu-

nehmen, dass der sich hier äussernde römische Einfluss thal-

sachlich auf westgothische Vermittlung zurückgeht.

') 8. oben II. 104. A. I.

*) Konti dell’ Editto 44.

*) In Forsch. z deutsch. Gesell. XVI. CH.
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L. Sal. 44 beruht, wie Brunner 1

) nachgewiesen hat, auf

einem Gedankengange, den man auch anderwärts findet, nämlich

auf der Absicht, die Wiederverheiratung der Witwe von dem

Eigennütze derjenigen, die an ihrem Vermögen interessiert

wären, unabhängig zu machen. Die hiefür gefundene Lösung

weicht von den ähnlichen Lösungen germanischer Rechte ab

und lehnt sicli an C. Th. HI 7. 1 und die dazu gehörige Inter-

pretation an. Wir hätten es also mit einer durch westgothische

Vermittlung bewirkten römischrechtlichen Beeinflussung der

li. Sal. zu thun.

Betrachten wir aber die Ausgestaltung in dem einen und

iu dem anderen Falle, dann können wir Unterschiede wahr-

nehmen. die zweifellos beweisen, dass das salische Recht, selbst

in diesem Falle, der fremden Führung durchaus nicht blind

folgt. Während das römisch-westgothische Vorbild nur minder-

jährige Witwen schützt, fasst L. Sal. 44 alle Witwen ins Auge;

das römische Vorbild weist den Richter an. den Ratli der niclit-

erbenden Verwandten zu hören und im Notfälle zu entscheiden.

L Sal. 44 dagegen bestimmt ganz selbständig, dass der Richter

nicht zu entscheiden , sondern die formelle Ueberwachung zu

führen hat: und auch die zum Empfange des Reifgeldes be-

rechtigten Verwandten haben nicht zu rathen, sondern nur das

Geld zu empfangen.

Es ist somit festzustellen . dass ebenso wie der west-

gothische Einfluss im allgemeinen — auch der durch west-

gothische Vermittlung eindringende Einfluss des römischen

Rechtes die Widerstandskraft des salischen Rechtes nicht zu

brechen vermochte und zu keiner blinden Unterwerfung, sondern

zu selbständiger Lösung der betreffenden Fragen führte. In

anderem Zusammenhänge 2
) haben wir die Vermuthung ausge-

sprochen, dass Tit. :tt» und 44 zu den drei von Ohlodovech

speciell eingeschalteten gehören. Trifft diese Vermuthung zu,

dann erscheint der fremdrechtliche Einfluss in diesen zwei

Titeln noch weniger auffällig; aber auch ohne diese Erklärung

vermag er an dem Gesammteindrucke der Lex Sal. nichts zu

ändern.

') Bert Sitz.-Ber. 1S94, S. 1294 ft

*) ». oben Anin. :t zu S. so.

/
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Selbstverständlich bringt schon die Benützung der latei-

nischen Sprache äusserliche Romanisiernng des fränkischen

Rechtes mit sich
,

die man aber natürlich nicht überschätzen

darf, da es sich doch vor Allem lediglich um die Ausdrncks-

weise handelt. So hat schon Gierke 1

) betont, dass „Fiscus“

in den germanischen Volksrechten nicht in römischem Sinne

angewendet wird, vielmehr Königsgut bedeutet. Dagegen hat

Brunner 2
) die salische Bezeichnung „fides facta“ aut den für

die römische Stipulation üblichen Sprachgebrauch zurflekführen

zu sollen geglaubt und Tamassia :1

) hat diese Ansicht in ein-

gehender Weise unter Heranziehung reichen Materials weiter

ansgeführt. Dennoch glauben wir mit E s m e i n 4
) auch hier

nur eine lateinische Bezeichnung des dem fränkischen Rechte

angehörenden Begriffes annehmen zu dürfen.

Die in den späteren Texten vorkommenden Zusätze weisen

ebenfalls eine Reihe von Ausdrücken auf. die von römischrecht-

licher Beeinflussung zeugen; durchgreifender Einfluss ist aber

nirgends zu bemerken. 1/ Sal. 9. 7 u. 8 ’) (Cod. 2 beziehungs-

weise 6 und 7 in Oodd. 3 und 4) spricht von damnum estimatum

und Tardif®) denkt hier an L. R. Vis. Sent. Pauli I. 15. § 1.

Die Aehnlichkcit ist sehr geringfügig ’) und sachlich fehlt jeder

Grund, an römischrechtlichen Einfluss zu denken. Die Be-

stimmung L. Sal. 13. 11 (in den Hss. der zweiten Familie)

beruht, wie v. Savigny s
) und Conrat*) bemerkt haben, auf

der Interpretation zur Breviarstelle C. Th. III. 12. 3. Doch

hat Brissaud 10
) wahrscheinlich gemacht, dass die L. .Sal. in

') Genoss. K. II. '»05 ff.

') K. G. <t. Urk. I. 222. A. 9.

s
)
.Fiilem facere“ in Arch. giuriil. Filippo Serafini. Hd. XI, Heft 2

(190#).

*) Nouv. Kev. hist, de dr. fr. et etr. VI. 39 f.

») Auf die allerdings schwache Verwandtschaft zwischen I». Sal. 9. s

und L. Vis. Vni. 3. 10 ist oben S. 39 hingewiesen worden.

“) 1. e. 157.

’) Darauf hat schon Brissaud: l,a loi salique et le droit roiuain

(Mein de t'Acad. des Sciences de Toulouse IX ser. t. III 213.) hingewiesen

und besonders die inhaltliche Verschiedenheit betont.

») 1. c. II. 95.

•) 1. C. I. 2.

>«) 1. c. 212.
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diesem Falle ihren römischen Inhalt kirchlicher Beeinflussung'

verdankt und auf die Beschlüsse des II. Concils von Tours

(567) verwiesen.

1

) In L. Sal. 40. 10 (Ood. 2) kommt qua-

druplum vor, auf dessen Bedeutung So hm -) aufmerksam ge-

macht hat: wir haben erwähnt, 3
) dass in diesem Falle aller

Wahrscheinlichkeit nach ein Urtheil vorliegt, so dass wir es

mit einer Specialentscheidung zu thnn hätten.

4

) Die Bestrafung

der Grabschändung und des Kirchenfrevels in L. Sal. 55. 6

und 7 (Hss. der zweiten Familie) beruht zweifellos auf kirchlich-

römischer Einwirkung.') Im Herold’sehen Text 50. 5 erscheint

die Ansdrucksweise „non per stirpes, sed per capita“ römisch:

sie ist desto überraschender, weil im Decr. Childeberti 11 (595)

c. 1 dieser Begriff noch umschrieben werden musste.*) Das
ist aber auch alles. — Wenn wir nun von der mehr als frag-

lichen Beeinflussung in Tit. 0 absehen, bleiben unter den spä-

teren Zusätzen im Ganzen vier Stellen, von denen zwei eher

unter kirchlichem als römischem Einflüsse stehen, 7
) eine offenbar

auf einem vielleicht in romanischer Gegend gefällten Urtlieile

beruht und eine nur stilistische Beeinflussung aufweist. Wenn
wir bedenken, dass eine Anzahl von Handschriften der L. Sal.

in romanischen Gegenden entstanden ist *) und dass das Rechts-

buch auch in kirchlichen Kreisen benützt wurde, erscheint dieser

ganze romanistische Nachschub so geringfügig, dass er gerechter-

weise gar nicht in die Wagschale fällt. *)

l
) vgl. E. Mayer: Z. Entst. d. Lex Kib. 82. Amn.

*) R. u. G. Verf. I. 226. A. SO.

3
) ». oben 8. S4. A. 2.

4
)
E. Mayer 1. c. 54 versucht

,
eine andere Lüftung zu finden, die

»her nicht stichhaltig ist; man kann an die Regelung der Dilatura hier

schon deshalb nicht denken, weil ohnehin für die Dilatura gesorgt ist.

vgl. Brunner: R. G. I. :iOO. A. 40.

*) s. Hartmann Le. 612. A. 2. — Trotzdem ist aber der Inhalt

der Bestimmung des Herold'schen Textes germanisch; Tit. 59 geht hier,

wie Dult zig CD. dtsche. Grunderbrecht 74) mit Recht bemerkt, von der

Voraussetzung der germanischen Gesammthand aus.

7
) Tit. 18. 11 und 55. 6 und 7.

•) s. Kaufmann 1. c. XI. 019, Brunner 1. c, I. 29ö. A. 6.

*) Die von Tardif La 157 ff. hervorgebobenen Analogieeu zwischen

altrömischem Rechte und der L. Sal. gehören in den Bereich der vergleichen-

den Rechtswissenschaft indoeuropäischer Völker; es ist geradezu unglaublich,

dass der genannte Forscher hier einen directen Zusammenhang annehmen konnte.
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Dem Angeführten ist zu entnehmen, dass der römisch-recht-

liche Einfluss, der überhaupt und sogar in den späteren Texten

sehr gering ist, da, wo er einigermaassen erheblicher erscheint,

auf westgothischer oder kirchlicher Vermittlung beruht. Die

letztere kann in 2 Fällen ganz bestimmt behauptet., in einigen

anderen 1

) mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

Directer römischer Einfluss fehlt: er könnte höchstens in

Tit. 89 constatiert werden und sogar in den späteren Texten,

selbst in denjenigen, die in römischer Umgebung entstanden,

ist es — etwa mit Ausnahme des Tit. 40 — eigentlich nur

zur Beeinflussung der Ausdrucksweise gekommen. An diesem

Eindruck festhaltend, müssen wir aber doch sofort daraut hin-

weisen, dass auch dieses im Vergleiche mit manchen andern

germanischen Rechtsaufzeichnungen überraschende Ergebnis, zum

grossen Theile in der inhaltlichen Beschränkung der L. Sal.

seine Erklärung findet. Denn wie erwähnt, bot der durch die

Lex behandelte Stoff wenig Gelegenheit zu fremder Beein-

flussung. von welcher Seite sie auch immer stammen mochte.

Es mag die geringe Rolle, die die fremden Einflüsse hier spielten,

aus diesem Grunde an und für sich weniger anfl’allend erscheinen,

doch muss man andererseits den Umstand hervorheben, dass cs

trotz der Berührung mit westgothischen und kirchlich-römischen

Elementen dennoch zu keiner Ausgestaltung und Bereicherung

dieses preeären Inhaltes kam und muss eben darin einen voll-

giltigen Beweis für die Resistenzfähigkeit des sulischcn Rechtes

erblicken. —

Wir gehen zu den Capitnlarien über. Hier hatte das

Königtum doch freiere Hand. W ar es unmöglich oder unthuu-

lich, anlässlich der Chlodoveclfschen Revision den Inhalt der

Lex auszudehnen und fremden Einflüssen bedeutenden Spielraum

zu geben, so boten ja gerade die Capitularien
,

die der notli-

wendigen RechtsentWicklung Ausdruck verleihen sollten, den

besten Anlass für die Verwendung fremder Vorlagen: als solche

') So namentlich fUr Tit. 44, weil die Kirche stich für die Freiheit der

Eheschliessung interessieren musste.
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aber kamen natürlich wieder das westgothisclie und römische

Recht in Frage.

Prüfen wir zunächst die Mcrowingischen Capitularien, ')

so sind folgende Stellen in Betracht zu ziehen:

Capit. I. c. 5 s
) ist mit L. Vis. III. 22 (Ant.) und auch

mit L. R. V. C. Th. IX. 6 verwandt. Eingehender Vergleich

lehrt, dass man sich eher für die Verwandtschaft der fränki-

schen Bestimmung mit der westgothisehen als mit der Breviar-

stelle auszusprechen hätte, was übrigens insofern nebensächlich

erscheint, als auch die betreffende Stelle der L. Vis. scholl

römischen Einfluss aufweist. ’) Capit. I. c. 6 lehnt sich an

L. Vis. III. 3. 4 (Ant.) an, welche Bestimmung ebenfalls

römischen Einfluss aufweist; die Selbständigkeit der fränkischen

Auffassung ist jedoch in dom Strafsatze ersichtlich. Die beiden

folgenden cc. 7 und 8 beruhen theilweise auf L. Eur. 321,

theilweise auf römischem Vulgarrecht. Die fremde Beeinflussung

ist in diesem Falle eine sehr beträchtliche, doch treton auch

’) Unter diesen Begriff fallen auch die Zusätze zur L. Sal. Rin

sicheres Kriterium ist allerdings nicht zu finden; denn es sind einerseits

schon in der Lex Zusätze verarbeitet, die späterer königlicher Gesetzgebung

ihre Entstehung verdanken und andererseits ist es nicht ausgeschlossen,

dass unter deu ausserhalb der Lex stehenden Zusätzen Normen Vorkommen,

die nicht auf königlicher Gesetzgebung, gondern auf Urtheilen beruhen. —
Die Reihenfolge dieser Zusätze steht bekanntlich auch nicht fest; s.

Schröder in Sav. Ztscbr. II. 39 f., R. G. 4 ‘235. A. 9, Hartmann 1. c.

609, Geffcken in Vorr. zu seiner Ausg., S. X. Insbesondere hat. Brunner
(Berl. Sitz.-Ber. 1894, S. 669) die cc. 6—8 des sog, Capit. I von dem ersten

und dritten Theile desselben getrennt, so dass man es in diesem Falle mit

mehreren verschiedenen Gesetzen zu thun hätte, deren ursprüngliche Gestalt

unbekannt wäre. Sehr wahrscheinlich hat Brunner 1. c. gemacht . dass

diese Capitei einem nenstrischen Gebiete gegolten und zur Regelung der

Ehen der dort wohnenden Salier mit Römerinneu bestimmt waren. Ob sie

deshalb erst in die Zeit nach Chlodovech zu setzen seien, ist aber vielleicht

doch fraglich, denn schon dieser König hat mit der Existenz der Römer
gerechnet und es ist ganz gnt anzunehmen, dass er auch speciell ffir ge.

mischte Ehen Nonnen erliess. Die ebenfalls von Brunner (1. c. 1294 ff.)

beleuchtete innere Verwandtschaft dieser Capitei mit L. Sal. 44 kommt

auch in Betracht.

Wir halten trotz der Hrunner'scheu Ausführungen an der üblichen

üezeiclmnng fest. Weil sie in den meisten Ausgaben verbreitet ist.

a
) s. Brunner: R. G. II. 669. A. 27.

v. Ha! btt n, ROtn. Rocht in den germ. Volksstaaten. III. 4
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wesentliche Unterschiede hervor, die eine selbständige Um-
bildung ersichtlich machen. Brunner 1

) bemerkt mit Recht,

dass c. 7 den Zweck verfolgt, „die salische Herausgabe des

Federw'at mit dem römischen Grundsätze der Halbtheilung da-

durch in Einklang zu bringen, dass die der Witwe verbleibende

Dos um den durchschnittlichen Wert des Federwat vermehrt,

der Halbtheil auf i
jt der Dos erhöht wurde.“ Eine demselben

Gedankengange entsprechende Umbildung liegt in c. 8 vor.

Man sieht ferner, dass die hier vorliegenden Bestimmungen

nicht so weit gehen wie Ed. Chilper. c. 5, in welchem erst der

Abschluss dieser Frage erfolgt, lieberdhs schwächt der Um-
stand. dass dieses Capitulare, wie erwähnt,*) Tür die auf roma-

nischem Boden lebenden Salier erlassen war, vor allem aber

die Erwägung, dass es nur dispositives Recht enthielt, welches

durch entsprechende Verabredungen jeweils geändert werden

konnte
,

die Bedeutung der hier vorliegenden Anlehnung an

römisches Recht ab. Aus den von Brunner*) angeführten

Formeln ist die häufig abweichende Praxis zu ersehen.

Ed. C h i 1 p e r i c

i

c. 5 führt das soeben besprochene zu

Ende, lehnt sich also in noch höherem Grade an das römische

Vulgarrecht an. Es findet insbesondere die vulgarreehtliche

Ausdehnung der Grundsätze über die Theilung der Dos aut die

„donatio ante nuptias, in dotem redacta“ sehr scharfen Aus-

druck. Aber auch dieses Capitulare ist für Neustrien erlassen

und enthält ebenfalls dispositives Recht.

Die Decr. Cliildeb. II. behandelt in c. l das Repräsen-

tationsrecht und Tardif 4
) denkt an Entlehnung aus L. R. Vis.

Gai. II. 8. § 2, was aber näherer Betrachtung nicht Stand

hält, obwohl man aus allgemeinen Gründen fremde Einwirkung

annehmbar finden darf. C. 2 desselben Oapitulars steht that-

sächlich unter dem Einflüsse von L. R. Vis. C. Th. III. 12.

2— 4, der hier kirchlichem Interesse entsprach. Fremde Be-

einflussung lässt auch die Unterscheidung der Thatbostände, die

vor oder nach Erlassung des Gesetzes sich ereigneten, an-

|. c. 5Gft.

-’) *. oben S. 49. A. I.

I. e. 570 .

*) I. c. HS.
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nehmen. ') Die Behandlung der Verjährung iu c. 3 mag an

L. R. Vis. 0. Th. IV. 12. 1 und 2, sowie 13, ferne: an L. R.

Vis. Nov. Valent. VIII stark erinnern, was uns aber nicht

hindern darf, auch die Unterschiede zu berücksichtigen. 5
)

Praeceptio Chlotharii II fordert in der Einleitung

zu einem Vergleiche mit L. R. Vis. Nov. Valent. VIII her-

aus; 3
) c. 2 derselben erinnert an L. R. Vis. C. Th. I. 2. 1;

in beiden Fällen handelt es sich natürlich um Stylistisches.

C. 3 weist einen ganz vagen Anklang an L. R. Vis. Paul. V.

5. § 9 auf. C. 4 erinnert schon besser an Praef. ad Gundob.

c. 7. Cc. 5 und !• weisen ebenfalls eine wesentliche Aehnlich-

keit mit L. R. Vis. C. Th. I. 2. 4 auf. C. 6 geht auf kirch-

lichen Einfluss zurück, ohne auf einer bestimmten Stelle zu

fnsscn: kirchlichen Character haben auch c. 7 4
) und c. 8, ebenso

cc. 10, 11 und 12. Zweifellos muss man in c. 13 neben römi-

schem Einflüsse an kirchlichen denken, ja sogar den letzteren

in den Vordergrund treten lassen ;'•) denn ein Vergleich mit L.

R. Vis. C. Th. IV. 13. 1 und Paul. V. 24. interpr. lehrt, dass

das Capitulare von dem römischen Vorbilde abweicht und

Lüning hat mit Recht hervorgehoben ,*) dass die Kirche an

dieser Aenderung interessiert war. — Die Praeceptio Chlothars

1 1 ist ein römisch-kirchliches Gesetz, 7

) das , kirchlichen Inter-

essen Rechnung tragend, gleichzeitig den Bestand des römischen

Rechtes wahrte. Der fremdrechtliche Einfluss, der hier auf

Schritt und Tritt begegnet, darf also weder überraschen, noch

verallgemeinert werden. Betrachten wir überdies das Ueber-

gcwicht des kirchlichen Rechtes Uber das römische, so gelangen

wir zur Ueberzengung, dass selbst dieses (Japitular der Annahme

) a. A'folter: ttesch. d. intertemporalen Privatrechtes I, 120 .

*) s. v. Savigny 1. c. II. 97 ff. und Dahn I. c. VIII. III. 8. A. 4.

U. 4 des». Unpit. soll nach Brunner (s. ölten S. 49. A. 8) römischen Ein-

fluss aufweisen.
a
J ». Lüning I. C. II. 287. A. 3.

*j vgl. nebst L. R. Via. (t Th. III. 10. 1 auch Conc. Orleans IV. c. 22.

*) a. v. Savigny 1. c. II. 97. A. c.; Lüning 1. c. II. 287. A. 3;

Dahn 1. c. VII. III. 290; Boretius in der Oapitt. Ausg. I. 19. A. 7.

•) I. c. 296.

’) s. Boretius. Beitr. z. Unpitularienkritik 21 f. Verf betont mit

Recht auch die Benutzung der Bezeichnung „praeceptio“.

4 *

Digitized by Google



starker Beeinflussung des fränkischen Rechtes durch das römische

keine Basis bietet.

Dasselbe gilt und zwar in noch hollerem Grade von den

späteren Capitn larien, die bekanntlich in das Schlepptau

des kirchlichen Rechtes genommen werden, so dass sie förmlich

als wichtige Quellen desselben zu betrachten sind. Direete

römische Beeinflussung bleibt vollständig aus, man merkt viel-

mehr den offenbaren Rückgang derselben. 1
) Spuren des Vulgar-

rechtes, denen man noch in merovingischen (’apitularien be-

gegnen konnte, fehlen in den karolingischen Gesetzen und selbst

die Bedeutung, die Karl d. Gr. dem Breviar beilegte,-) hat

keine direete Benützung desselben hervorrufen können. 3
) Erst

ilie falsche Capitulariensammlung des Benedictus Levita hat in

höherem Maasse römisches Recht herangezogen: doch liegt ihre

Bedeutung bekanntlich so überwiegend auf kirchenrechtlichem

Gebiete, dass ihre romanistischen Bestandtheile für unsere

Untersuchungen gegenstandslos sind. *)

Man muss zugeben, dass dieser Nachschub fremder Rechts-

einflüsse ein überraschend geringer ist, desto mehr, weil man

bei Betrachtung der Art, in der das fremde Recht hiebei auf-

t ritt, zur Ueberzeugung gelangt, dass im allgemeinen das Ueber-

gewicht dem kirchlichen Einflüsse zukommt und dass das

römische Recht in den allermeisten Fällen nachweisbar durch

kirchliche Vermittlung, in denjenigen Fällen aber, in denen dies

nicht nachweisbar ist, doch wahrscheinlich dank derselben Ver-

mittlung Eingang gefunden hat. Es handelt sich also im Grunde

') Diese Auffassung vertritt, auch Dahn 1. c. VIII. III. 7 f., indem

er mit Recht erklärt, dass römisches Recht nur durch kirchliche Vermittlung

Hingang findet.

i
) Conrat 1. c. I. 14.

:l

) Die von Hänel: L. Rom Vis. B. HU zusaramengestellten Breviar-

sätze , darunter auch solche, die in Capitularien autgt nommen wurden,

kommen nicht alle in Betracht; Hänel hat nämlich, wie aus seiner Zu-

sammenstellung ersichtlich ist. auch unechte ( 'apitularien berücksichtigt,

nämlich diejenigen, die zu seiner Zeit noch nls echt galten, v Wretschko
giebt neuerdings in der der Mommsen'schen Ausgabe des Breviars bei-

gegehenon Abhandlung p. CCCXXIV eine kritische Zusammenstellung.

*) Ueberdies handelt es sich um literarische Products
, deren Einfluss

über die uns interessierende Zeit hinausgeht.
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genommen nicht uni Concessionen an das römische Hecht,

sondern um Zugeständnisse an das kirchliche Interesse

und es liegt nicht etwa ein siegreicher Einzug fremden Rechtes,

sondern nur Berücksichtigung der kirchlichen Rechtslage vor.

Ihr eigenes Recht schützend und festigend wirkt die Kirche

indirect für die Aufnahme derjenigen römischen Rechtssätze,

auf deren Beibehaltung und Entwicklung sie dringen musste.

Nur wenige Stellen der merowingischen Capitularieu verrathen

einen römischen Einfluss, an dem die Kirche nicht unmittelbar

betheiligt gewesen wäre; sie dürfte aber selbst an diesen Neue-

rungen wenigstens interessiert, daher mittelbar betheiligt ge-

wesen sein.

Die geringe römischrechtlichc Beeinflussung der Dapitu-

larien erscheint desto wichtiger, wenn man bedenkt, dass die-

selben zum grossen Theile bestimmt waren. Reichsrecht zu

schaffen und den Gegensatz zwischen verschiedenen Völkern,

mithin auch den Gegensatz zwischen Germanen und Romanen,

zu überbrücken. In dieser Hinsicht hatten sie einen ähnlichen

Zweck wie die spätere westgothische Gesetzgebung; denn wenn

sie auch das römische Recht nicht ausschlossen, so verfolgten

sie doch immerhin das Ziel einer Rechtsausgleichung auch

gegenüber der Kirche und den Römern. Von diesem Stand-

punkte muss ihr geringer romanistischer Einschlag gewürdigt

werden. Man sieht, wieviel kirchliches Recht sie anfuahmen

und muss sagen, dass, abgesehen von dem kirchlichen Rechte

die Rechtsausgleichuug hier nicht auf Kosten des germa-

nischen, sondern auf Kosten des römischen Rechtes

erfolgte. Jene Capitularieu, die das Stammesrecht ausbauen

sollten und dessen Fortschritt bezweckten, haben für diese Auf-

gabe ebenfalls sehr wenig römisches, weit mehr kirchliches

Recht verwendet. Der kirchliche Einfluss weist überhaupt in

den Capitularieu eine steigende Tendenz auf. aber wir begegnen

keiner Erscheinung, die geeignet wäre, dasjenige, was wir über

die Kirche als Stütze des Romantentums im fränkischen Reiche

vorgebracht haben, 1

) zu entkräften. — Denn auch dasjenige,

was in den Capitularien des IX. Jahrh. verkommt,-) ist zu

') tu Theil II. hi s.

s) g. Courat 1. c. I. 4. Amu. 3 — 5; Tardif L c. 153 ff.
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geringfügig, als dass man daraufhin eine wirksame und dauer-

hafte Beeinflussung der fränkischen Gesetzgebung durch das

römische Hecht anzunehmeu hätte.

Somit konnte auf Grund des bisher Besprochenen nur der

Einfluss eines fremden Rechtes, nämlich des kirchlichen, als

wichtig zugegeben werden, also jenes Rechtes, welches, wie wir

an anderer Stelle 1

) erwähnten, vielfach Gelegenheit fand, die

fränkische Rechtsentwicklung zu fördern und zu bereichern:

dass es andererseits in mancher Hinsicht wieder vom fränki-

schen Rechte beeinflusst wurde, so dass auch hier der Ausgleich

nicht ganz auf Kosten des germanischen Elementes erfolgte,

ist ebenfalls erwähnt worden.

Die Lex Ribuaria bestätigt diesen Eindruck. Wir

wollen auf die besonders durch E. Mayer 2
) angeregten Fragen

hinsichtlich ihrer Entstehungszeit nicht eingehen, denn dieser

Fragencomplex erscheint für unsere Zwecke nebensächlich.

Wann und wo 1

) immer die Lex Ribuaria entstanden sein mag,

für uns kommt vor Allem der unbestrittene Umstand in Be-

tracht, dass sie sich in wichtigen Theilen an die L. Sal. anlehnt

und sehr häufig eine Fortbildung derselben bedeutet; dass

Königsgesetze hiebei eine wesentliche Rolle spielten und dass

sich die gesammte Fortentwicklung der Verhältnisse in der L,

Rib. äussert, steht ebenfalls fest. Diesen Umständen ist nicht

nur ihr vielfaches Abweichen von der L. Sal. zum grossen

Theile zuzuschreiben, sondern auch die weitgehende Behandlung

staatsrechlicher Verhältnisse. Es wäre also von vornherein an-

zunehmen, dass der erweiterte Rahmen auch den Spielraum

') Theil II. 304, an.

*) Z. Entst. d. L. Rib. Vgl. auch Brunner in Krit. Vierteljahrschr.

N. F. X (1887) 167 ff. und v. Salis in üött. gel. An*. 1886, S. 976 ff ;

überdies jetzt noch Billiger in Hist. Vierteljahrschr. VI. 465, der aus

münzhistorischen Ciriindeu den I. Theil der L. Rib. als den jüngsten be-

trachtet.

3
) s. hierüber namenllich Ficker in Krgltd. zu Mitfli. d. Inst. f. iist

Besch. V. 52 ff.
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fremdrechtlicher Einflüsse vergrösserte. namentlich, da iin ribua-

rischen Gebiete die römische Bevölkerung uoch immer nicht

unbedeutend blieb. ') Diese Erwartung trifft aber nicht zu.

Moderner in einzelnen Fragen, inhaltlich durch die Heranziehung

des öffentlichen Rechtes reicher, trägt dennoch das Recht der

L. Rib. trotz der offenbar intensiv durchgeführten königsrecht-

lichen Revision des Textes und trotz des jüngeren Gesammt-

charakters eine auffallende Widerstandskraft zur Schau-, es ist

überraschend, dass sogar das meiste davon, was in der L. Sal.

auf fremden Einflüssen beruht, in der L. Rib. gänzlich fehlt. ’)

Es ist bemerkt worden,*) dass die Lex Ribuaria bei Benützung

der salischen Vorlage sowohl die veralteten, als auch die den

Ribuariem fremden Institute unberücksichtigt gelassen hat.

Bei detailliertem Vergleiche findet man die Richtigkeit dieser

Wahrnehmung bestätigt und es zeigt sich, dass die L. Rib.

nicht nur da. wo das salische Volksrecht schon überholt war,

von demselben abgeht, sondern überhaupt ihre eigene Rechts-

anfl'assung auch gegenüber dem noch nicht veralteten Rechte

wahrt. Man kann dieses Vorgehen und den Grad der Anlehnung

mit demjenigen vergleichen, dem man in der Beziehnug zwischen

salischem und westgothischem Rechte begegnet. Da ferner

diese Wahrung eigener Rechtsauflassung nicht nur in den Fällen

vorliegt, wo die L. Sal. unter fremden, wenn auch wenig inten-

siven Einflüssen stand, 4
) sondern selbst da, wo sie urwüchsig

fränkisches Recht vertrat,') so gewinnen wir dadurch einen

wichtigen Maassstab für die Beurtheilung ihrer Widerstands-

kraft im Allgemeinen und mittelbar einen werthvollen Einblick

') Es ist bekannt, dass gerade die L. Rib. an der Anwendung de«

römischen Rechtes ttir Römer fest hält; s. aber doch 06. 2, wo der Römer

dem Beweise mit Eidesbelfern Unterworten wird.

'•') Bo x. B. Tit. 44 ide reipus\ Zu vergleichen auch I,. Sal. :t» mit

h Rib. 16. — Von allen Stellen der L. Sal., die westgothische Beeinflussung

aufweisen. sind für die L. Rib. nur Tit. 23 (L. Rib. 40), Tit. 32 (L Rib.

4t) und Tit. 9 L. Rib. 82) herangezogen worden. — Das ribuarische

Rochtsbucli wahrt also seiue Selbständigkeit sehr stark.

3
) Brunner I. c. I. 306.

*) s. liier A. 2.

J
)
Es genügt, auf die Behandlung des Diebstahls , vieler processueller

Fragen u. ». w. zu verweisen.
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in die gesammte innere Entwicklung der Frauken. Denn nichts

spricht so klar für die Resistenzkraft eines Rechtes, wie dieses

Verhalten gegenüber dom Rechtsbuche des mächtigsten Theiles

des eigenen Stammes und es könnte kaum eine andere That-

sache von grösserer Bedeutung für die Rechtspsychologie sein.

Es ist klar, dass dies mit dem Verlaufe der fränkischen Vor-

geschichte eng zusammenhängt; die Wichtigkeit des betreffen-

den Verlaufes 1

) wird dadurch in hervorragenderWeise bestätigt,

denn wir sehen, dass die Nachwirkungen desselben durch nichts,

nicht oinmal durch lange staatliche Gemeinschaft vereitelt

werden konnten.

So muss denn angenommen werden, dass, ebenso wie die

Salier, auch die Ribuarier mit ziemlich ausgereiftem, daher

schwer zu entwurzelndem Rechte in den fränkischen Grossstaat

eiugetreten sind. Und da dieses festbegründete Recht nicht

einmal salischem Einflüsse leicht nachgab, so darf es noch

weniger auffallen, dass es dem römischen Rechte gegenüber

so wenig zugänglich war.

In der That kommt anscheinend römischer Einfluss nur

hinsichtlich des Urkundenwesens und der kirchlichen Freilassung

in Betracht. Ohne hier des näheren auf die Gestaltung des

fränkischen Urkunden- und Ständewesens einzugehen, müssen

wir doch bemerken, dass für das erstere wohl eine Anlchuung

au die spätere römische Praxis, aber doch auch eine eigene

Ausgestaltung vorliegt*) und dass speciell die Ansicht Tardif’

s

s
),

der in L. Rib. 37. 1 eine Benützung der L. R. Vis. C. Th.

III. 5. 2 vermutet, ganz unzutreffend erscheint; im Gegeutheil

wird L. Rib. 37 der altfränkischen Auffassung des ehelichen

Güterrechtes zweifellos besser gerecht als die unter fremden

Einflüssen entstandenen Stellen des sog. I. Oapitulars .

4
) Die

Betonung der Bedeutung der Schriftlichkeit entspricht wohl

*) s. Theil 11. SIS.

J
) Das öffentliche Schreiben der Urkunden in L. Kill. ft». 1 hängt mit

der vulgarrechtlichen Uebereiguuug durch traditio cartae zusammen : vgl.

Brunner: li. G. d. Urkd, I. 113 ff. und Forschgg. 617. Die dupla repeticio

in 6it. 3 erinnert an die römischen Strnfcluusein.

3
) 1. c. 168.

*) vgl. Brunner in Berl. Sitz.-Ber. lsui, X. bin ff.
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jener Ueberschätzung der Schriftfoim, die wir im spätrömischen

Hechte finden, geht aber auf keine bestimmte Quelle zurück.

Auch hinsichtlich der Rechte, die der Kirche in Bezug au)

ihre Freigelassenen zugestanden werden, ist die von Savigny 1

)

behauptete Anlehnung der L. Rib. 58. 1 an L. R. Vis. C. Th.

IV. 7. I von Conrat-) mit Recht in Zweifel gezogen worden;

dennoch kann hier römischrechtliche Einwirkung angenommen

werden 11

) und Löning 4
) hat überhaupt auf den Zusammenhang

zwischen L. Rib. 58. 4 und einer Valentinianischen Novelle

aufmerksam gemacht.

Daraus geht aber wieder hervor, dass, wie schon bemerkt,

nicht der römische, sondern der kirchliche Einfluss in den

Vordergrund tritt, wie ja überhaupt eine der Hauptfragen, die

in der L. Rib. einer vielfach neuen und von der L. Sal. unab-

hängigen Behandlung unterzogen wurden, die Rechtslage der

Kirchenleute ist. Die ganze Behandlung dieser Angelegenheit

bedeutet eine Concession an die Kirche, 4
) und man hat hierfür

nicht nur einzelne, von der Kirche festgehaltene rümischrecht-

lichc Sätze, sondern in noch höherem Grade gallische (Joncilien-

beschlüsse des V. und VI. Jahrh., sowie Königsrecht ver-

wendet.") Unter fremdem Einflüsse in der L. Rib. hat mau

also durchwegs den kirchlichen zu verstehen. Dass es sich

aber dabei nicht so sehr um eine materielle Beeinflussung des

ribuarischen Rechtes und Umänderung seines Charakters, als

vielmehr um die Sicherung des von der Kirche Beanspruchten

handelt, ist ziemlich klar.’) Man wird daher das Aufnahmen

’) I. c. II. 05.

»I 1. c. I. 2. A. «.

ä
) 8. jedoch Brunner: Forschgg. t>2«.

*
I. c. II. 23«. A. 4.

*) Dies ist darau.« zu entnehmen
,

dass homo eccleeiasticua durchweg«

dem homo regius gleichgestellt wird.

*) 9. .Sohin in Ztsclir. f. K. U. V. 43t> f.

T
) Brunner hat (K. ti. I. SOS. A. 13) mit Recht bemerkt, das» die

I.. Rib. der Kirche grössere Zugeständnisse macht als (Jblothar's II. (.leset x

vom Jahre U14. Wie erwähnt (hier, A. h) wurden Kircbenleute den

Königsleuten gleichgestellt, lieber die Uleichstellung kirchlicher Sachen

den königlichen s. Brunner I. c. II. 54. A. 3it, Löning I. u. II. 750;

über die Vorrechte der Kirche hinsichtlich ihrer Knechte s. Löning I. e.

74sf.; über das Wergehl der Kleriker s .Sohin (in der Ausgabe), Brunner
I. c. I. 304. A. 2 und Löning I. c S97.
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der die Kirche betreffenden Vorrechte nur vom politischen

Standpunkte und nicht vom Standpunkte der inneren Entwicklung

des ribuarischen Rechtes zu beurtheilcn haben; dann muss man
aber zugeben, dass die Art und Weise, wie sich liier der kirch-

liche Einfluss geltend machte, keineswegs geeignet ist, das Ur-

theil über die Widerstandskraft des ribuarischen Rechtes zu

beeinträchtigen ; dies destomehr, als der bedeutendste Theil jener

kirchlichen Einflüsse sich in den Capiteln äussert, die als ein-

geschobenes Königsgesetz angesehen werden und überdies die

ganze Lex bekanntlich nach der uns vorliegenden Textgestaltung

eine starke karolingische Revision verräth. Mau könnte sich

eher darüber wunderu, dass angesichts all’ dieser Umstände

fremde Einflüsse nicht mehr überhand genommen haben.

Westgothischer oder burgundischer Einfluss fehlt gänzlich.

Ist auch der erstere Mangel wenig auffallend, so dürfte nament-

lich mit Rücksicht auf die nach Picker’s 1

) Ergebnissen anzu-

nehmenden Beziehungen zwischen ribuarischen Frauken uud

Burgundern der Mangel jeder Anlehnung an burgnndisches

Recht einigermaassen überraschen;'*’) es ist dies wieder ein

Beweis grosser Selbständigkeit : das ribuarische Recht hat viele

andere beeinflusst,*) ist aber selbst von fremden Einflüssen

auffallend frei.

Auf die Ewa < 'hainavoruui 4
) einzugehen, liegt für uns

kein Grund vor Sie erscheint in diesem Zusammenhänge nur

') I. c.

3
J Die von Brunner 1. c. IT. 162. A. angeführte Verwandtschaft

zwischen I,. Kili. ss mul I,. Kur”. I constit. $ 1 ändert daran nichts; denn

es handelt »ich um ein fiir den Charakter der L. Kib. unwesentliches Detail.

:l

)
». liru n ne r I. c. I. 343. 345, 36t.

Sohin’» Ausführungen in der Vorrede zu seiner Ausgabe dürfen

als abschliessende bezeichnet werden. Es wäre also überflüssig , auf den

Charakter dieser Keehtsquello einzugebeu, wenn nicht ein .Schüler Kustel»

de Ooulauges. Froidevaux im Jahre 18111 es fiir dringend notwendig er-

achtet hätte, seine 232 Seiten »tnrke „Ktude »ur In l.ex dicta Franc.

Chatnavorum“ zu veröffentlichen. Der Verl, gibt »ich den Anseliein, als ob

er auf dieaem (tebiete enorm Neue.» zu sagen hätte. Kr will (». Vorwort)

die Kahl der wichtigen lrrtümer mindern,' er findet «» nötig, dass dieser

von deutschen (Mehrten studierte Text auch von einem Franzosen be-

sprochen werde und „füt ramene it »a juste valeur*. Dies wäre ja sehr

löblich, wenn nicht schon Sohin die „juste valeur“ gefunden hätte! In
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insoferne wichtig, als wir aus ihren Entstehungsumständen und

ihrem Inhalte entnehmen müssen . dass die mangelnde Einheit-

lichkeit des fränkischen Rechtes sich nicht nur in der Ver-

schiedenheit des salischen und ribuarischen äussert, sondern

überdies zu einer dritten Aufzeichnung Anlass gab : wir sehen,

dass noch in so später Zeit die mehrmals erwähnten Ergebnisse

der fränkischen Vorgeschichte kräftig hervortreten. Ist auch

die Lex Chamavorum weniger bedeutend und weniger verbreitet

gewesen als die zwei anderen fränkischen Aufzeichnungen, so

giebt sie doch einen Begriff von dem unüberwindlichen Rechts-

particularismus , der auf ein grosses Beharrungsvermögen bei

den einzelnen Theilen des fränkischen Stammes schliesseu lässt.

Diese Eigenart des fränkischen Rechtes hat natürlich zu

einer literarischen Verarbeitung 1

) desselben keine Ge-

legenheit geboten. Wenn auch die Lex Salica mehr als andere

(h|i 11 1 (los differeutes theorie.» sur In nature de la L. Cliain., p. 23 ff.

)

bespricht Froidevaux die in der Literatur vertretenen Meinungen von

Baluze, Pertz und Gaupp, wobei er die letzterwähnte ad hoc übertreibt;

Brunner wird nicht erwähnt, Sohm aber auf S. 2». A. 2 missverständlich

angeführt. So wird ein künstlich construirter Gegner geschaffen, es wird

uns nämlich allen Kruste» erzählt, dass die communis opinio in der L. Cham

ein Volksrecht erblickt! Nun folgt ein energischer Kampf gegen die vom

Verf. selbst errichtete Windmühle, nämlich gegen die längst überwundene

Betrachtung der L. Cham, als Volksrecht. Nach mühevollem Kampfe ge-

lingt es dem Verf., auf S. 22fi zu der Offenbarung zu kommen, mau habe

in der L. Cham. Je resultat d une eugucte faite par les tnissi dans le pays

d'Amor“ zu erblicken; in eine bescheidene Anmerkung wird das Geständnis

verbannt, dass . . . auch Sohm dies sage.

Um dies längst feststehende und im ersten Theile der Schrift (S. 2 st

J

leichtfertig ignorirte Ergebnis Sohrn's zu verkünden, hätte sieb Froidevnui

wahrlich nicht zu einem Buche von 288 Seiten verleiten lassen sollen ; er

hätte sich dann auch Detailfehlcr erspart. Die ganze Schrift , vor allem

ihre Anlage, beweist, dass es nicht genügt, ein Schüler Kustels de Coulanges

zu sein und die gesummte, namentlich die fremdsprachliche Literatur zu

verachten, besonders, wenn man weder das Wissen . noch die Gestaltuugs-

gabe Fustels besitzt. Kroidevaux repräsentiert alle Fehler der Arbeitsweise

Fustels, natürlich ohne die Vorzüge seines hei allen Mängeln eigenartig

talentvollen Meisters.

') s. darüber Brunner: R. G. I. 303, v. Atnira (bei Paul 2 III. 7ttf.)
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Volksrechte der Privatthätigkeit zugänglich war, so äussert sicli

doch dieselbe vorwiegend in der schon erwähnten Einschaltung

von Zusätzen, für welche verschiedenartiges Material verwendet

wurde. Irgend ein systematisches Vorgehen ist darin nicht zu

finden, ebenso wie in den Glossen, 1

) die ausschliesslich

sprachlicher Erklärung dieueu konnten; keine derselben zeigt

ein Streben nach juristischen Fortschritten.*) Ebenso kann

man keiner der anderen bekannten Bearbeitungen einen juri-

stischen Wert beilegeu. Das Remissorium lneipiunt ehunnas
bietet nur eine Tabelle zur Umrechnung der Bussen; die

Septem causas stellten lediglich die mit gleicher Busse be-

drohten Vergehen übersichtlich zusammen und demselben Zwecke
dienen die Recapitulatioues, die mitunter den Eindruck

blosser Zahlenspielerei machen. Das einzige Stück, das einen

selbständigen und das Rechtsmaterial beherrschenden Eindruck

macht, ist die titellose, gewöhnlich als Extravag. B. bezeichnete

Arbeit, die in 12 Capitoln vornehmlich processuale Fragen be-

handelt. Diese Arbeit ist aber italienischen Ursprungs und

gehört erst der Mitte des IX. Jahrh. an; sie sollte den Be-

wohnern Italiens die praktisch wichtigsten Fragen des fränki-

schen Rechtes näher bringen.")

Im IX. Jahrh. ist zwar auch eine weitergehende Bewegung

hinsichtlich der Behandlung des fränkischen Rechtes wahr-

nehmbar: sie beschränkt sich aber auf die Capitularien. Ansegis

hat dieselben insofern in eine gewisse < trdnung zu bringen ver-

sucht, dass er die einzelnen Stücke nach ihrem kirchlichen und

weltlichen Inhalte schied; abgesehen davon ist seine literarische

Thätigkeit höchstens noch in der Anfertigung von Ueberschriften

zu erblicken: eine juristische, interpretierende oder zusammen-

fassende Behandlung fehlt und Ansegis hat keinen Versuch

gemacht, nach sachlichen Gesiehtspuncten vorzugehen oder gar

das Recht der Capitularien mit dem übrigen in Zusammenhang

zu bringen. Die grosse Fälscherbewegung hat sich des fränki-

schen Rechtes ebenfalls bemächtigt und dasselbe in der Samm-

lung des Benedict us Levita verwertet; auch in diesem Falle

*) !>. in Merkel’» Ausgabe, M. 101— 103.

2
) Dasselbe gilt für «lie (ilo»»e /.nr L. Rib. ». M. U. 11. LL. V. 277.

•'J
s. Brunner: K. (i. I. 303. A. f>3.
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hat man nur C'apitularienrecht verarbeitet. ') Es ist überdies

besonders interessant, dass man zu Fälschungszwecken west-

gothisches und bairisches, aber nicht fränkisches Volksrecht

benützte. 2
) Andere literarische Producte dieser Zeit können

nicht zur Literatur des fränkischen Rechtes gezählt werden,

wenn sie auch, wie vor allem Hinkmar's Schrift „I)e online

palatii“ und seine rechtspolemischen Schriften, begreiflicher-

weise dem fränkischen Rechte Vieles entlehnen und auf frän-

kische Verhältnisse eingehen. Dasselbe gilt von Agobard. —

•

In allen diesen Fällen handelt es sich nicht um Bearbeitung

des fränkischen Rechtes an und für sich, sondern um Beleuchtung

der kirchenpolitischen Fragen, also nicht um eine Förderung

und Ausgestaltung des Rechtes, sondern um etwas wesentlich

Verschiedenes. Diese Literatur brachte weder dem eigentlichen

fränkischen Rechte, noch auch seiner Anpassung an die zu

derselben Zeit sich vollziehenden Umwälzungen irgend einen

Vortheil.

Vom Standpuncte der allgemeinen Rechtsgeschichte und

ebenso culturhistorisch wichtig ist die Wahrnehmung, die wir

hier machen können: das fränkische Recht hat keine juristische

Entwicklung begründet, wie sie uns im Gebiete des lango-

bardischen Rechtes begegnet, was natürlich nicht nur der Ver-

schiedenheit der politischen Verhältnisse, sondern vor Allem der

in beiden Fällen gründlich verschiedenen Intensität des römi-

schen Einflusses, daneben aber zweifellos den verschiedenen

Eigenschaften beider Rechte und dem particularistischen Zuge

der fränkischen Rechtsentwicklung /.uzuschreiben ist.

') Allerdings hat man dasselbe römischrechtlich bereichert Bekannt-

lich haben ältere Capitularien -Ausgaben manche Theile für echt, gehalten

nnd go kommt, es, das» Hänel: L. R. Vis. 4<> i eine Anzahl von Oapitu-

larienstellen auf römischen Recht zurttckführte, die heute nicht mehr in Be-

tracht kommen; ». in Theil II. 32». A. 4 und hier oben S. 52. A. 3.

a
)

8. Conrat 1. c. 300. Dio in N. Arch. XXIV. 5 angekündigte

l'ntersuchung über die (Quellen de» Bened. Levifa von Seckel wird darüber

voraussichtlich volle Klarheit bringen.
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Die Formeln werden theilweise zur Literatur gerechnet 1

i

und von diesem Standpuncte hat sie auch Fitting 5
) in den

Kreis seiner Betrachtungen gezogen. Erscheint diese Auf-

fassung wegen der stellenweise hervortretenden theoretischen

Tendenz bis zn einem gewissen Grade begründet, so darf man
doch andererseits nicht verkennen, dass theoretische Phrasen

auch in Rechtsbüchern und Königsgesetzen eine Rolle spielen

und muss überdies bei der Beurtheilung den eminent praktischen

Zweck der Formelsammlungen allen anderen Erwägungen vor-

anstellen. Von diesem Standpuncte wollen wir ihnen näher

treten, um den Einfluss der römischen Rechtsüberlieferung auf

diesen Theil der fränkischen Praxis ins Auge zu fassen und an

der Hand der Formelsammlungen zu prüfen, in wie ferne auf

diesem Wege eine Beeinflussung des fränkischen Rechtes durch

das römische erfolgt ist.

Wir müssen betonen, dass es sich hier um jenen Theil des

Rechtslebens handelt, für welchen die Berührung mit dem römi-

schen Rechte von unvergleichlich grösserer Wichtigkeit sein

musste als z. B. für Rechtsaufzeichnung oder Rechtsprechung, denn

während Rechtsaufzeichnung und Rechtsprechung schliesslich

keinem Volke ganz fehlen konnten, ein fremder Einfluss auf

diesen Gebieten nur Aenderungen von grösserer oder geringerer

Tragweite hervorzurufen vermochte, ist das Urkundenwesen ein

dem germanischen Rechte gänzlich neues Gebiet und überdies

ein solches, auf dem die Form vielfach den Inhalt nicht nur

beeinflussen, sondern sogar zu bestimmen vermag. Die Wider-

standskraft des eigenen Rechtes war also auf keinem Gebiete

vor eine nur annähernd so schwere Aufgabe gestellt wie in

diesem Falle, wo doch durch das Aufkommen der Schriftform

ein dircctes Bedürfnis weitgehender Anlehnung an fremde Vor-

lagen entstand. Man könnte selbst nach den schon besprochenen

Proben der Resistenzkraft der fränkischen Rechtsaufzeichnungen

gegenüber dem römischen Rechte, dennoch hier auf ein Unter-

liegen des germanischen Elementes gefasst sein. Dies umso-

mehr, als die Gegenden, aus denen die wichtigsten Formel-

') So bei Conrat 1. c. I. 293; s. auch v. Amira bei Paul * IX I. 72 ft\

*) i meine Ausführungen in Theil II. 300.
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Sammlungen stammen, mich starken römischen Einschlag hatten. 1

)

Es kommt ferner in Betracht, dass oft städtische, noch häutiger

kirchliche Verhältnisse, namentlich Rechtsverhältnisse, an denen

die Kirche sehr interessiert war — kirchliche Freilassungen,

Testamente, Vergabungen an die Kirche. Praecarium — in den

Formeln berücksichtigt werden
,
und ferner ist zu bemerken,

dass einzelne Rechtsgeschäfte — Mandat, Testament, Haftung

für Eviction u. s. w. — mit denen sich die Formeln befassen.-)

den Germanen von Haus aus unbekannt waren, so dass die-

selben aus dem fremden Rechte entlehnt werden mussten. Die

zum Theii [danmassige Anlage?) vieler hierher gehörenden Samm-
lungen lässt dieselben als eine Art Wegweiser für die Praxis

«ler betreffenden Teiritorien erscheinen und der kirchliche Ur-

sprung, 4
) sowie die in einzelnen Fällen ersichtliche Bestimmung

für kirchliche Vermögenszwecke, lassen eine starke Anlehnung

an römisch-kirchliche Tradition, ’) daher ein Hinausgehen über

das Maass des praktisch nothwendigen vermuthen.

Betrachten wir aber die einzelnen Sammlungen, so finden

wir diese aprioristische Annahme wenig bestätigt und eine

Ueberschätzung des romanistischen Charakters'1

) dieses Materials

durchaus nicht gerechtfertigt. Man muss vielmehr jener Aeusse-

rnng Brunner's 7

) gedenken, wonach der Mangel von Formel-

1 >ilchern in Italien auf die dort bestandene Notari&tsLraditiou

zuriiekzuttihren ist und analog in den zahlreichen fränkischen

’) Angers, Auvergne, Meaux (Marknlf), Tours. Bourges, Sens, Bur-

gund (Form. Flavinincenses).

*) s. v. Savigny 1. c. II. 127 ff.

J
) s. Zeumer in Oött. gel. Anz. 1H82, S. I393f.

*) Selbst diejenigen Fonnein, die aller Wahrscheinlichkeit nach von

I,aien abgetanst worden sind, wie /.. B. Form. Andegavenses und Turonenses.

sind doch auf kirchliche Verhältnisse eingegangen. Besondere Bedeutung

hat in dieser Hinsicht Markult, dessen Sammlung für klösterliche Schreiber-

sehulen, mithin also vor allem für geistliche L'rkundenschreiber, bestimmt

war. Stouff. De iormulis, S. 21 betont, dass die Kirche sich des Formel-

wesens besonders annahm.

*) Hiefür namentlich die üitate aus der heil, Schrift wichtig. Inter-

essant ist, wenn Form, ßituric. 15 das römische Hecht als Eingebung des

heil. Oeistes bezeichnet.

•) So bei Tardif I. c. 171 ff.

’t K. li. I. 2H5; s. bei mir 11. Theii. S. 300.
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Formelsammlungen eher den Beweis Ihr deu Rückgang des

römischen UrkundenWesens in Gallien erblicken; diese schwin-

dende Tradition sollte auf diese Weise festgehalten werden; 1

)

es genügt, die meisten fränkischen Formeln mit denen Gassiodor' s,

ja sogar mit den westgothischen zu vergleichen, uni einen Ver-

fall bemerken zu können.

Dass trotzdem die römisch-rechtliche Tradition die Grund-

lage der fränkischen Formeln und zwar auch in materieller

Hinsicht bildet, ist unzweifelhaft. Ganz unzweideutig äussert

sich an vielen Stellen die Sucht, dieser Tradition gerecht zu

werden, ohne dass dabei die praktische Anwendbarkeit zur

alleinigen Richtschnur gedient hätte. Der mit grösster Wahr-

scheinlichkeit anzunehmende Rückgang der römischen Notariats-

praxis genügt nicht, um die romanistische Enttäuschung, die

uns die Formeln bereiten, zu erklären: denn wir finden vieles,

was mit der Schwächung der römischen Notariatstradition nichts

zu thun hat und was mit Rücksicht auf die Entstehungs-

umstände der Sammlungen, ihre Tendenz und die zur Behand-

lung gelangenden Rechtsgeschäfte auffallen muss. Das fränkische

Recht zieht siegreich durch dieses in jeder Hinsicht romanische

Rechtsgebiet und bereitet dem römischen Rechte in dieser

zweifellos römischen Domäne bemerkenswerte Niederlagen.

Die Formulae Andegavenses*) gehören einem Gebiete

an, in dem römische Einrichtungen nicht ganz fehlten

-

!

l und in

dem speciell die Kirche weitgehenden Einfluss übte, wie er

besonders aus ihrer Gerichtsbarkeit, die übrigens romanische

Wurzel haben dürfte, 4

) und aus ihren Besitzverhältnissen , die

ebenfalls auf römische Grundlagen zurückgehen, ersichtlich ist.

Ihrer Reichhaltigkeit wegen und weil sie vermutldich wenigstens

zum Theil auf älteres Material zurückgeht, 5
) erscheint diese

Sammlung in hohem Grade beachtenswert. Ihr Inhalt ist als

•) So (!onrnt I. c I. 2SU.

J
) lieber ihre Kntstehungszeit s. Zeumer in N. Arch. XI. Slftff.

:,

J So namentlich die städtische Curie

4
| ». Brunner in Snv. Ztachr. V. 72 fl'.

') ». üeuitifr l.o. »88; Schröder in Sav. Ztschr. IV, 77 ist be-

sonder« für früheren Ursprung eiugetrercn.
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gemischtrechtlich *) anerkannt; es ist nicht uninteressant, diese

Mischung eingehender zu betrachten.

Da ist vor Allem zu bemerken, dass nur in vier Fällen

römisches Recht direct erwähnt wird 4
) und eigentlich kommen

nur drei Fälle in Betracht; 3
) sehen wir näher zu, so wird nicht

nur keine bestimmte Stelle ins Auge gefasst, sondern überdies

die Berufung auf römisches Recht förmlich entwertet. *) Wichtig

ist, dass in drei von diesen vier Fällen die betreffenden Rechts-

geschäfte Grundstücke zum Gegenstände haben, die von der

Kirche in Erbpacht gegeben waren,*) während im vierten Fall*)

eine Schenkung an die Kirche vorliegt. Es handelt sich also

in sämmtliclien Fällen, in denen die F. Andeg. römisches Recht

erwähnen, um kirchliche Besitzverhültnisse. Selbst wenn man

diese Berufungen auf römisches Recht überschätzen wollte,

muss man bemerken, dass in f. 46 die besondere Betonung

des Erworbenen 7
) germanischen Eindruck macht

,
ebenso wie

die Strafclausei „sociante fiscoV) und dass überdies diese

Formel einen bedenklichen Fehler enthält. 8
) Viele Stücke dieser

Sammlung beziehen sich auf römische Rechtsgeschäfte und Ver-

hältnisse, verrathen jedoch daneben germanischen Einfluss. So

sehen wir, dass in der römischen Mandatsformel 1 b von „alodis“

') s. Conrat 1. c. I. 294.

») Ff. 40, 46, 54, 58.

®) Ff. 46, 54, 58, weil in f. 40 das römische Recht nicht dem Rechts-

geschäfte zu (irunde liegt, sondern nur der Abschluss einer römischen Ehe

erwähnt wird.

4
) Dadurch, dass man sich neben dem römischen Rechte auch noch

auf Anderes stützt; in f. 46: Lex Rom. et antiqua consuetudo exposcit;

in f. 64: Lex felicitatis adsatis adsuntit, et lex Rom. edocit, et consuetudo

pagi consentit, et principalis potcstas non prohibet, ähnlich in f. 58. Eine

analoge Ausdrucksweise: lex rnanet et consuetudo, begegnet in f. 87, wo

kein römisches Recht citiert wird.

•) Ff. 40, 54, 58.

*) F. 46.

*) Offenbar im Gegensätze zu ererbtem Oute.

*) s. darüber unten; dieselbe Strafclausei kehrt in Ff. 54 und 58 wieder.

») „quia malimus te . . . quam reliquis beredibus nostris*, ein Satz,

der sonst nur für Schenkungen für den Todesfall gebräuchlich ist, während

hier eine Scheukung ab bac die vorliegt.

v. Halben, Rom. Recht in (len senn. VolksMaalcn. III. 5
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und „admallare“ die Rede ist; ') ebenso in der für die städtische

Actenführung bestimmten f. 1 a; desgleichen hat die Testaments-

formel 41, die viele römische Sätze enthält und auf die städtischen

Acten Rücksicht nimmt, die Bezeichnung „alodis“ aufgenommen,

das Ererbte vom Erworbenen unterschieden und Verträge als

Erwerbstitel angeführt: f. 30 behandelt eine „colonia partiaria“,

rechnet jedoch mit Eideshelfern und f. 22 betrifft eine kirchlich-

römische Erbpacht, lässt aber ein Nutzungspfand an ihr zu;

das römische Appennis -Verfahren (tf. 31. 32. 33) erscheint be-

kanntlich hier in einer von den römischen Gepflogenheiten stark

abweichenden Art. *) Man sieht, dass nicht einmal die Formeln,

die mit Rücksicht auf ihren Gegenstand römischen Charakter

haben sollten, von germanischem Einflüsse frei geblieben sind.

Es ist bekannt, dass die F. Andeg. in processualer Hin-

sicht nicht mehr römisch sind; 3
) was aber am meisten auffällt,

ist, dass selbst in den Formeln für die auf römischer Grundlage

beruhenden Gerichte der Kirchenobern fränkische Ausdrücke

und Einrichtungen Vorkommen. 4

) Hinsichtlich des Strafrechtes

entsprechen die Formeln bekanntermaassen gänzlich dem fränki-

schen Recht. 4
) An privatrechtlichem Inhalt verdanken

diese Formeln dem römischen Rechte die Stellvertretungs-

mandate mit dem bekannten römischen Satze;*) auf römischem

') Ebenso in 4s, 51 und 52.

*) s. Zeumer in 8av. Ztscbr. 1. lui ff. und mein Aufsatz: Quelques

mots sur la refection des titres perdu« cliez les Kranes (Nouv. Rev. hist,

de dr. fr. et etr. XV, 8. 329 ff.'.

*) g. Brunner: R. (1. I. 403.

*) Ff. 10a, 11a. 24, 30 kommen Eideshelfer, 2s und 29 überdies (je-

meindezeugeu vor; in 13, 14, 16 und 53 kommt „solsadire“, in 13 und 14 über-

dies .sonia* vor; in 47 begegnen wir den „boni boraine»“ und dem .revestire*;

über die in 11 b ersichtliche Anlehnung au salisches Recht s. Zeumer in

der Ausgabe, S. 8. A. 4 und 5; über .antericium“ in 47 vgl. 1. c. 21. A. 2.

b
) So die „securitas" in ff. 5, 6, 39 und 42; in 24 .quidquid lex de

tale causa edocet, emendare studiat“; 111 uh me: Die llekräftigungsformelu

im Jabrb. d. gern Rechts III. 214, hat hier fälschlich an die Lex Aquilin

gedacht; ähnliche Ausdrücke in 50 a und 53; in 28 satisfacere debeat; iu

29 per lege emendare studiat; 44 erwähnt ausdrücklich den Empfang der

compositio.

*) „quiquid exiude ad vicera uostram egeris, feceris, gesserisve, eteuim

me kabiturum esse cognoscas raium"; s. ff. 1b, 48, 51 und 52.
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Rechte beruht die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der

confectio actorum für die Eheschenkungen; 1

) ungermanisch ist

die Verabredung des zu zahlenden Kaufpreises in f. 2 ebenso

die Nichterwähnung des Preises in f. 3; 2
) römischem Rechte

entspricht das Praeearium in f. 7, obwohl dieses Rechtsgeschäft

in jener Zeit schon allgemein üblich war; römisch ist in f. 10a

die 30 jährige Verjährung, 3
) ferner die colonia partiaria in f. 30,

der Ausdruck „aequa lance“ in f. 37, das Testament in f. 41,

sowie die mehrfach auftretende Erleichterung der Vergabungs-

freiheit. Dem römischen Rechte gehören auch die häufig er-

wähnten Erbpachtverhältnisse an; da wir aber ihre frühere

Form nicht kennen, kann auch nicht gesagt werden, ob die

betreffenden Formeln diesen Gegenstand richtig und ohne

Aenderung behandeln.

Diesem durchaus nicht übermässig reichen Inhalte römischer

Provenienz, der übrigens, wie erwähnt, stark verketzert ist,

stehen selbst auf dem Gebiete des Privatrechtes wichtige Er-

scheinungen germanischer Art gegenüber. F, 11a kennt die

germanische Haftung für den Sohn,*) f. 22 das Nutzungspfand,

f. 25 wendet „haeres“ in dem unrömischen Sinne von Nach-

kommenschaft (nicht Erbe) an; ff. 45 und 59 sprechen von dem

Errungenschaftsdrittel, ff. 41 und 4fi unterscheiden, wie schon

erwähnt, das Erworbene vom Ererbten, f. 47 benützt den Aus-

druck „revestire“. 3
) Dass die zahlreichen Selbstverknechtungen,

unter denen namentlich die hinsichtlich der Zeit *) und des Aus-

maasses 7

) beschränkten hervorragen, dem germanischen Recht

angehüren, ist bekannt. An den Umwandlungen des ehelichen

Güterrechtes, unter denen die dem germanischen Begriffe ent-

sprechende Anwendung des Wortes „dos“ zu berücksichtigen

') F. 1; vgl. Epit. Aeg. III. 51.

•) Die Selbstverknechtung erfolgt zur Tilgung einer früher eontra-

liierten Schuld.

3
) Aber in derselben Formel kommen Eideshelfer vor.

*) s. Siegel: Gesch. d. dtsch. Ger.-Verf. I. 181. A. 13.

*) s. Brunner: R. G. d. Urk. I. 280.

*) F. 18; inter annis tantus, qualecuuque ei servicium injunxerit.

’) F. 38: in loco pignoris emitto vobis statum meum medietatem, ut

in unaquisque septimana ad dies tautis . . . operem . . . facere debiamus.

5*
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ist, hat schon das spätrömische Recht seinen Antheil gehabt 1
)

und es ist dadurch zufällig eine Annäherung erfolgt, mit der

sich das germanische Rechtsbewusstsein zufrieden stellen konnte,

so dass eine darüber hinausgehende Aenderung in den Formeln

unterbleiben durfte; darin findet die Erhaltung römischen

Brauches in den betreffenden Stücken seine natürliche Erklärung.

Was die reiu formalen Bestandteile betrifft, ist begreif-

licherweise römische Urkundentradition wahrnehmbar. Zu der

schon erwähnten Maudatsformel tritt hinzu die Formel für die

Genehmigung des Kaufpreises,*) sodann die als Einleitung zu

Testamenten gebräuchliche Formel 3
) und die bei Schenkungen

für den Todesfall übliche Phrase, 4
» obwohl speciell in dieser

Hinsicht Unklarheit herrscht; 4
) auch entspricht die Benützung

des Wortes „manus“ römischer Tradition, H
) andererseits geht

der Verfall der städtischen Actenftihrung aus dem Schlüsse der

f. 52 hervor. 7
)

Eine besondere Würdigung verdienen die Strafclauseln

und zwar sowohl in materieller als auch in formeller Hinsicht.

Sie sind bekanntlich aus der römischen Conventionalstrafe her-

vorgegangen. s
) Es darf auch als feststehend angenommen

werden, dass die bei allen germanischen Völkern begegnende

Umbildung der römischen Strafformeln darauf zurückzuführen

ist, dass man das Bedürfnis empfand, das ungenügende germa-

nische Obligationenrecht zu ergänzen und namentlich dem Kauf-

und Tauschgeschäfte, die lediglich dingliche Uebereignuugs-

geschäfte waren, darüber hinansgehende obligatorische Folgen

') «. Brunner; 1). fr. roniMii. Dos. (Berl. Sitz.-Ber. 1894. S. 648).

*) in quod mihi complaeuit (ff. s, 4, 19, 21, 26, 27) vgl. Stouff I. e.

36. A. 2.

*) Sana mente, sanoque consilio (f. 41); vgl. Stouff 1. c. 81. A. 2.

*) M&lit te quam me, te quam relicus heredibus meis (f. 41); vgl.

Zentner in der Ausg. S. 19. A. 1.

') In f. 36 fehlt dieser Satz, in f. 46 ist er unrichtig augeweudet.

*) Pf. 17, 18, 42, 46, 56; vgl Zeurner 1. c. S. 10. A. 4.

’) s. Brunner: R. G. d. Urk. I. 144.

") ». Löning: Ueber den Ursprung und rechtl. Bed. d. altdtsch.

Strafclauseln. Sjögren: Ueber d. röm. Conventionalstrafe u. d. Straf-

clauseln d. fr. Urk. 89 ff., sowie die erwähnten Schriften von Bluhme und

S t o n f f

.
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zu verleihen. 1

) Aber während diese Umbildung, an der auch

die spätrömische Urkundenpraxis betheiligt war, sich doch noch

an das römische Urknndenwesen anlehnte und namentlich in

Italien verbreitet war
,

ist eine weitergehende Verbildung da-

durch gekennzeichnet, dass man die ans der Conventionalstrafe

hervorgegangene Strafdrohung sogar gegen dritte, am betreffen-

den Rechtsgeschäfte nicht betheiligte Personen richtet, wodurch

der Zusammenhang mit der Conventionalstrafe abgebrochen

und der Strafclausel der Charakter eines objectiven Rechtssatzes

gegeben wird ; an dieser im Anfechtungsfalle zu zahlenden Geld-

strafe wird überdies auch der „Fiscus“ betheiligt. 2
) Es ist fest-

gestellt wordeu, dass so geartete Strafclauseln, die materiell von

der römischen und von der langobardischen Conventionalstrafe

gänzlich verschieden sind
,

germanisch - rechtlichen Charakter

haben und der fränkischen Urkundenpraxis entstammen. 3
)

Die F. Andeg. schliessen sich diesem Brauche an und ver-

lassen in dieser Hinsicht den Boden des römischen Rechtes

ganz; nur ausnahmsweise kommt es vor, dass sie sich der

römischen Praxis gemäss auf die betheiligten Personen 4
) und

ihre Stellvertreter beschränken; 1

') in der Mehrzahl aber ist die

Strafdrohung gegen jede dritte Person gelichtet. Der fränki-

schen Sitte accomodieren sich die F. Andeg. auch hinsichtlich

) Wir schliessen uns in dieser Frage den Ausführungen A. Schultze's

an; s. Sav. Ztschr. XVLI. 178.

') Es soll damit, wie Bluhnie 1. c. 221 bemerkte, der germanischen

Auffassung, wonach ein Theil der Busse dem Kichter zu fiel , Rechnung ge-

tragen werden. Man hätte also unter „Fiscus“ den Richter zu verstehen;

es wird auch thatsächlich in f. 57 der Richter, in ff. 21 und 58 der Itn-

munitätsrichter als empfangsberechtigt genannt. Die Analogie mit dem

Friedonsgelde liegt deshalb nahe, weil vielfach die Thatbestände (ff. 5, 42,

43, 44, 57) solcher Art sind, dass sich ein zur Auferlegung von Bussen

führendes Verfahren daran knüpfen konnte. Es soll überdies durch die

Weckung des richterlichen Interesses eine desto grössere Sicherheit er-

langt werden.

*) s. darüber und über die Ursachen dieser Umbildung Sjögren 1. c.

121 ff., 143 ff.

*) Ff. 8, 66, 57.

*) Ff. 4, 6, 23, 34, 36, 36, 59: „obposita persona“; 6 und 43; „aliijua

persona ad vicem“; 46 nur gegen die Erben. Es ist übrigens fraglich, ob

hier die „obposita persona“ wirklich im römischen Sinne zu verstehen ist.
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der Betheilignng des Fiseus; 1
) sogar bei Rechtsgeschäften, die

kirchliche Erbpacht betreffen, kommt eine solche Theilung der

Strafe, allerdings nicht zu Gunsten des Staates, vor.’) Die

Stipulation spielt in diesen Formeln eine geringe Rolle 3
) und

hat die übliche falsche Bedeutung, 4

) desgleichen die „stipulatio

Aquiliana“. 5
) So liegt auch in dieser Hinsicht eine Anpassung

an die unrömische fehlerhafte Praxis vor. Die Strafe des

Duplum a
) aber, namentlich mit dem üblichen römischen Zu-

satze, 7
) erinnert zweifellos an römisches Recht; hierher gehört

vielleicht auch die „mulcta legis“ 8
), obwohl es zweifelhaft ist,

ob dabei nicht an fränkische Strafe gedacht wird. Römischer

Tradition entspricht ferner die Strafdrohung „ad pare suo amittat“ “)

und einer ganz logischen Umbildung des römischen Rechtes

durch das kirchliche ist die Androhung göttlicher Strafen in

') Ff. 2, 6, 9, 19, 27, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 54, 57.

*) Ff. 21, 68.

>; Ff. 27, 66.

4
) Die Bedeutung der Stipulation in den fränkischen Urkunden ist

nunniebr durch Brunner: R. G. d. Urk. I. 220 ff. klargestellt. Zu er-

innern wäre nur iin Anschlüsse an Bluhine 1. c. 204 f„ dass schon die

Interpretation und die Epitomen au L. R. Vis Paul. II. 3. l arge Miss-

verständnisse verrnthen; eine besondere Verwirrung anzurichten, war L. R.

Vis. Paul. II. 23. 2 geeignet; Paul. V. 8. 1 ist weder interpretiert noch

epitomiert. Der Brunner'schen Ansicht treten bei: Seuffert in Sav.

Ztschr. II. 120, Schröder in Hist. Ztschr. Bd. 48, S. 507 und Sav. Ztschr.

IV. 104; s. auch Stouff I. C. 39, 69, 82 f.

») F. 37; vgl. Bluhme 1. c. 212. A. 67; v. Savigny 1. c. II. 128.

A. f. führt hier die Lex Aquilia auf L. R. Vis. Pani. I. 1. 3 zurück; es

wäre eher an die schon vollzogene Verkettung aller Missverständnisse zn

denken, an der namentlich die Interpr. zu L. R. V. Paul. I. 19. 1 die

Schuld trägt.

•) Ff. 4. 21, 38, 40, 45, 60.

7
) Quantum res eo tempore meliorata valuerit; s. ff. 1 c, 25; vgl. über

diesen Zusatz Stouff 1. c. 38.

•) Ff. 8 und 20.

*) Ff. 8 und 55. Der Verlust aller Vortheile aus dem Rechtsgeschäfte

wird gegen den Vertragsbrüchigen Theil in L. R. Vis. C. Th. II. 9. 1 aus-

gesprochen; daneben auch Infamie und zwar gilt dies fiir Rechtsgeschäfte,

die unter Anrufung Gottes geschlossen wurden. In der späteren Praxis

scheint man die beiden Straffolgen zn tronnen und auch an der Voraus-

setzung der Anrufung Gottes hält man nicht fest.
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manchen Strafclausein 1

) zuzuschreiben.'5

) Die Exactionsclansel,

die vereinzelt der Strafclausei angehängt wird, 8
) oder auch ohne

dieselbe vorkommt 4
) und bestimmt ist, nöthigenfalls die dem

fränkischen Rechte fremde Processvertretung zu ermöglichen,

entspricht bekanntlich einem germanischen Rechtsbedürfnisse. Ä
)

Sie war zwar der spätrömischen Urkundensprache bekannt, hat

aber doch erst in den germanischen Staaten eine neue, von dem

römischen Rechte abweichende, praktische Bedeutung gefunden. 8
)

Mit Rücksicht darauf ist sie formell römisch, materiell aber ist

ihr Vorkommen eher dem germanischen Bedürfnisse zuzu-

schreiben, ’) was allerdings angesichts des Umstandes, dass die

F. Andeg. die Stellvertretung kennen, nicht bestimmt ent-

schieden werden kann.

Vergleicht man die verschiedenen Elemente, die hier auf-

treten, so gelangt man zweifellos zur Ueberzeugung, dass das

römische Recht und die diesem Rechte entsprechende Urkunden-

praxis, gegenüber den Anforderungen des fränkischen Rechtes

znrückgetreten ist. Das fränkische Straf- und Processrecht ist

durchwegs, das Privatrecht zum grossen Theile durchgedrungen,

und selbst das Formelle ist so umgestaltet, dass es einer langen

Kette von Missverständnissen bedurft hat, um von der römischen

Urkundenpraxis aus zu dem hier vorliegenden Resultate zu ge-

langen-, diese Missverständnisse aber sind ganz offenbar durch

den Einfluss des germanischen Rechtes, wenn auch nicht direct

>) Ff. 20, 23, 46. 49, B8.

J
) Es liegt offenbar eine an» der Umwandlung der römischen Infamie

hervorgegangene Strafdrohung vor; die kirchlich beeinflusste Umbildung (».

Bl uh me 1. c. 220. A. 89) hat an die Infamie ankniipfen können, die, wie

erwähnt, in L. R. Via. 0. Th. II. 9. 1 vorgeaeheu war.

3
) Ff. 38 und 60.

*) F. 22.

s
) a. Brunner: Forachgg. 600, 606.

*) Brnnner 1. c. 607.

’) Besonder» überrascht, dass in diesen Formeln keine absolute (d. h.

gegen dritte Personen gerichtete) Strafclauseln Vorkommen. Daran» hat

Sjögren I. c. 132 richtig geschlossen, das» hier eine germanisch rechtliche

Scheidung der Rechtsgeschäfte zu Gründe liegt. Die Hrunner’sche Ansicht

über den germanischen Charakter der Exactionsclansel gewinnt dadurch an

Bedeutung.
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verursacht, so doch gefördert worden und sie entsprachen nicht

dem Charakter des römischen Rechtes und auch nicht seiner

natürlichen EnWicklung, sondern im Gegentheil ausschliesslich

den Bedürfnissen des neuen Rechtes. —
Die Formulae Arvernenses l

) machen, wenngleich es

bei ihrem fragmentarischen Charakter unmöglich ist, zu einem

allgemeinen Ergebnisse zu gelangen, einen ähnlichen Eindruck.

Dies ist desto merkwürdiger, als ihre Heimat seit jeher eine

gewisse Selbständigkeit hatte und auch unter fränkischer Herr-

schaft das ganze VI. «Tahrh. hindurch durch Grafen römischer

Abkunft verwaltet wurde. 2
)

Man beruft sich zwar in einem Falle auf einen bestimmten

römisch - rechtlichen Text,, 8
) jedoch in einer Art, dass man

directe Benützung keineswegs annehmen kann. 4
) Die übrigen

Berufungen auf römisches Recht stehen auf derselben Höhe

wie in den F. Andeg.; 5
) dagegen steht das Appennisverfahren

in f. 1 dem römischen Rechte zweifellos näher als das be-

treifende Verfahren in der vorherbesprochenen «Sammlung, ") wie

überhaupt die Formel den altertümlichsten Eindruck unter

allen fränkischen Formularen macht. Im übrigen aber ist nicht

viel Bemerkenswertes zu finden. Das Mandat in f. 2 a ist

römisch, trotzdem aber unterscheidet man erworbenes Gut; die

Bezeichnung „Alod“ kommt in dieser Formel, sowie in zwei

') a. Zentner in N. Archiv XI. 334 ff.

a
) a. Kurth: Les ducH et lea comtos d’Auvergne (Rev. d 'Auvergne

1900. S. 383 ff.). Dass in dieser Zeit auch die Bevölkerung der Auvergne

römisch war, hat derselbe Forscher wahrscheinlich gemacht (s. Bull, de

l’Acad. de Belg. Classe des lettros 1900, p. 237 ff.)

s
) F. la; s. Zeumer in Sav. Ztschr. I. 93 ff.

') Ueher die missverständliche Art und Weise, wie diese verschollene

Kaiserconstitution hier citiert wird, vgl. Co n rat 1. c. I. 84. A. 1. Die

Verunstaltung der Formel beweist auch, dass sie missverstanden wurde;

s. Zeumer in N. Arch. XI. 337.

5
) Die Einleitung in f. 2a entstammt keinem bestimmten Texte; s.

C o n r a t 1. c. I. 295 A. 4 ;
es dürfte hier eine Xotariatsphrase vorliegen.

In f. 3 ist L. R. Vis. Gai. I gemeint, aber gewiss nicht unmittelbar be-

nützt. In f. 0 wird zur Begründung der Vergabungsfreilieit „lex beneficinm“

angeführt, ohne Bezug aut eine bestimmte Norm.

*) s. in meinem Aufsätze.
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anderen vor. 1

) ebenso die germanische Bezeichnung „leti-

moninm“. 2
) Es fehlt nicht an Beweisen für einen starken

Rückgang der römischen Praxis, und zwar selbst in Formeln,

die zum Theile kirchlichen Charakter aufweisen. 3
) Strafdrohung

liegt nur in einem Falle vor, 4
) da ist sie aber auch gegen

dritte Personen gerichtet, lässt den Fiscus an der Strafe theil-

nehmen und ist mit einer zwar wortreicheren, aber in üblicher

Weise missverständlichen Stipulationsclausei *) versehen; die

Duplumstrafe fehlt. —
Besondere Bedeutung wird mit Recht den F o r m u 1 a e

Turonenses®) beigelegt, die in Verbindung mit der L. Rom.

Vis. und der L. Sal. in 99 Titeln gewissermaasseu ein Rechts-

buch für das Gebiet von Tours bildeten 7
) und, wie aus der

planmässigen Anlage sowie den Ergänzungen geschlossen werden

darf, von den Zeitgenossen sehr geschätzt wurden. Der Um-
stand, dass sie, wie es scheint, überwiegend die Bedürfnisse

des weltlichen Urkundenwesens ins Auge fassten und sodann

für kirchliche Zwecke vervollständigt wurden
,
*) sowie die

Wahrscheinlichkeit, dass der grössere Theil der Grafen von

Tours im VI. Jahrh. und vielleicht noch später Gallo-Römer

waren,®) erhöht selbstverständlich ihren Wert. Was sie ferner

interessant macht, ist das häufige Oitieren des römischen Rechtes;

die Bedeutung dieser Citate ist schon von Zeumer 10
) richtig

') Ff. 4 und 6.

*) Ff. 3 nnd 4.

s
) F. 3 benützt in der Einleitung zur Freilassung die sp&trömische

Testamentseinleitangsformel (vgl. Zeumer in N. Arch. XI. 336), verbindet

überdies die Freilassung per vindictam nif» der kirchlichen und heieichnet

die rümischen Arten der Freigelassenen missverständlich.

4
) F. 5; in ff. 3 nnd 4 ist sie bloss mit „snne siquis“ angedentet, in

f. 0 fehlt, das Ende.

*) „spondo vel subter firmavi“; am Schluss: „stihulant stipnlatus in

omnibus sum“.

*) s. Zeumer in N. Arch. VI. 50ff., in der Ausgabe 128 ff„ Schröder
in der Sav. Ztschr. IV. 81 f.

") 8. Zeumer 1. c. 59.

®) Zeumer 1. c. 63 f.

*) s. Kurth: Bull, de l'Acad. de Belg. (Masse des lettres 1900,

p. 882.

,u
) In der Ausgabe S. 130.
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beurtheilt worden; Co n rat 1

) scheint in der Bewertung zu

weit gegangen zn sein und eine Ueberprüfung bestätigt voll-

kommen das Zeumer'sche Urtheil.

Das römische Recht wird entweder ohne genauere Be-

zeichnung 2
) oder als L. Rom. :!

) oder in noch bestimmterer

Weise angeführt 4
) und überdies beginnen manche Formeln,

ohne es hervorzuheben, mit Sätzen des römischen Rechtes/')

Es ist schon zum grossen Theile nachgewiesen worden, 6
) dass

viele dieser Berufungen und Entlehnungen einfach falsch an-

gewendet sind ; noch wichtiger erscheint, dass in keinem einzigen

Falle directe Benützung der Quellen vorkommt, sondern über-

wiegend die Interpretation, in drei Fällen sogar bloss die Epi-

tome Aegidii, 7
) in zwei Fällen überhaupt keine nachweisbare

Quelle benützt wurde; 6
) es kommt auch Uebereinstimmung mit

der L. Rom. Curiensis vor, 1
') was offenbar gemeinsamer urkund-

licher Grundlage zuzuschreiben ist. Ueberdies kommen im

Texte mancher Formeln römisch-rechtliche Sätze vor, die aber

durchwegs der Interpretation angehören. Dieses Prunken mit

vielfach missverstandenen Brocken der Interpretation, die viel-

leicht überhaupt nur mittelbar von anderen Vorlagen übernommen

wurden
,

ist wenig geeignet
,

diese Formelsammlung als ein

') 1. c. 1. 296 f.

*) F. 4: latores legum sanxernnt; f. 14: lex et ennsnotndo exposcit;

f. 30: auctoritate legis praeceptntn est; App. f. 2; latores legis edocerunt

et untiqua congiietudo edoeet.

*) Ff. 16, 17, 20, 22. 24, 25, 29, 32, App. 4

*) F. 11: ex corpore Theodosiaiii liliri V; App. f. 2: sicut in Theodo-

siano codice.

*) Ff. 10, 19, 21.

*) Zeurner in der Ausg. 130.

1
) Ff. 11. 10, 29.

s
) Die Einleitung zn f. 4, die nach Zenmer (Ansg. 1.H7. A. 1) an

die Justinianischen Institutionen II. 7. 2 erinnert, würe wohl eher auf die

irgendwie mittelbar erfolgte Benützung der Interpr. zu L. R V. C. Th. IV. 18. 2

zuriiekzuftihren ;
s. C o n r a t 1. c. I. 290. A. 0. In App. f. 2 kann es sich nur

um jene praktische Auffassung handeln, die sich an C. Th. III. 5. 5 knüpfte,

aber nicht um directe Benützung; der betreffende Satz: „latores legis edo-

cernnt . . . ut prius arrnrutn conjugiae, postmndum naculnm intereedentis*

;

s Zeutuer (Ansg.) 183. A. fi.

*) s. Conrat 1. c. I. 297. A. 2.
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auf der Höhe des römischen Rechtes stehendes' Product er-

scheinen zu lassen.

Ueberdies hat der romanistische Aufputz im allgemeinen

den Rechtsinhalt der einzelnen Stücke nicht wesentlich bestimmt

und das Hervortreten des germanischen Einflusses nicht ge-

hindert. Dies äussert sich schon in der Ausdrucksweise der

auf römisches Recht verweisenden Formeln, 1

) noch mehr aber

darin, dass häufig Citierung des römischen Rechtes und An-

wendung des germanischen Hand in Hand gehen;'2) auch von

formellen Verstüssen gegen die römische Urkundenpraxis sind

diese Formeln nicht frei geblieben. 3
)

In vielen Fällen werden Angelegenheiten behandelt, die

materiell zweifellos dem römischen Rechte angehören. Wenn
da auch wirklich mit diesem Rechte gerechnet wird, so ist

doch trotzdem theils Verfall, 4
) theils directer Einfluss des neuen

Rechtes wahrnehmbar, 3
) sodass dem römischen Rechte nur

’) F. 14 unterscheidet Alodis und Erworbenes; s. mich f. 22 und in

App. ff. 2 und 30.

*) So in f. 10 (vgl. Zeumer in der Ausgabe S. 129). wo dio römische

Strafe in eine germanische Busse umgewandelt wird; ebenso in f. 32; noch

merkwürdiger die ff. 24 (vgl. Zonmer 1. c. 130, 148. A. 3 und Conraf.

1. c. I. 297. A. 4) und 30 (vgl. Zeumer I. c. 130).

3
) F. 4 hat. für Schenkung (Cession) die Formel, die eigentlich nur

für Donatio mortis causa passt; ebenso ff. 17 und 20; dagegon fehlt, in

f. 22 die übliche römische Testamentsformel.

t) In f. 3 haben „Gesta“ die Bedeutung von Urkunde; in f. 7 be-

gegnet die irrtümliche Auffassung, als ob man ein Praecariutn alle 5 Jahre

zn erneuern hätte; f. 15 spricht von „introductio locorum secundmn legem

Rom.“, was höchstens einem späteren Gewohnheitsrechte entspricht ;vgl.

Stonff I. c. 75); f. 17 interprotirt falsch die betreffende Stelle des Paulus,

wo von scriptura keine Rede ist, spricht überdies von der Quarta in sinn-

widriger Bedeutung, was desto auffallender ist, dass diese Formel laut

Ueberschrift für die Gesta bestimmt war; f. 19 verwendet in der Einleitung

eine Stelle, die sich auf verschuldete Ehescheidung bezieht, obwohl es sich

im vorliegenden Falle um einverständliche Scheidung handelt; ebenso falsche

Anwendung des römischen Rechtes in f. 25 (vgl. Zeumer 1. c. 130) und

in App. f. 2 (vgl. oben S. 74. A. 8), wo Cod. Theodos. ungerechtfertigt

citiert wird (vgl. Stouff 1. c. 04) und oscutnm in der üblichen falschen

Auffassung verkommt; hierher gehören schliesslich die Eheschenkungeu.

s
) So besonders f. 24, wo die Vormundschaftsbestellung starke germa-

nische Einflüsse anfweist (vgl. hiezu oben A. 2) ; in f. 28 Appennis

fränkischer Art; noch mehr Addit. 7.
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weniges entspricht. 1

) Strafrechtlich 2
) und processuelP1

)

gehören die P. Turon. gänzlich dem fränkischen Rechte an.

Aber auch das fränkische Privatrecht kommt zur Geltung,

allerdings vielfach in der der Kirche geläufigen Weise. 4
) Ver-

gleicht man das Auftreten der beiden Elemente miteinander,

so gelangt man zur vollen Bestätigung der eingangs erwähnten

Zeumer’schen Ansicht. Es liegt hier ebenso wenig wie in

den F. Andcg. ein Sieg des römischen Rechtes über das frän-

kische, sondern viel eher das Gegentheil vor. Auch in formeller

Hinsicht gewinnen wir den Eindruck grosser Decadenz; — zu

dem bei Besprechung der F. Andeg. Gesagten kommt hinzu, dass

die missverständlich angewendete Stipulation '’) überdies mit den

Unterschriften der „boni homines“ verbunden wird, 8
) die hier

überhaupt häufig genannt werden. 7
) Die Strafclausein weisen

•) 8. in f. S Verkauf eine» Erbpachtgrundstiickes „salvo jure Sancli*

;

ähnlich in f. 42; in f. 9 Garantie fiir Fehlerfreiheit des Sklaven; richtige

Anwendung de» römischen Rechtes in ff. 20 und 81, t heilweise auch (aller-

dings mit dem S. 75. A. 8 vermerkten Mangel) in f. 22; sodann kommt in

He trächt f. 23 und schliesslich die Stellvertretung in IV. 2, 20, -15 und

Addit. 4.

a
) In f. 16 Umwandlung dor römischen Strafe fiir Raptus in eine germa-

nische; ähnlich f. 32, obwohl am Schlüsse wieder Anlehnung an römisches

Recht; f. 38 ist ganr. germanisch.

a
) s. f, 29 (trotz äusserlich römischen Charakters), ebenso f. 30; die

ff. 31, 33, 39, 40, 41 und Addit. 6 sind ganz germanisch; der dreissigjährige

Besitz in f. 39 beruht auf dem Capitularienrechte.

4
) In ff. 1 und 37 Schenkung an die Kirche „deducto usufruetn*; in

f. 6 Verkauf an die Kirche, ebenfalls ded. usufr. und zur Bekräftigung des

Rechtsgeschäftes Verpfändung eines zweiten Gutes unter Vorbehalt des

Besitzes; f. 10 Helbstverknechtung; f. 11 erinnert an F. Andeg. 49; f. 12

kirchliche Freilassung; zu f. 13 s. Brunner: Forschgg. 526 f.; f. 27 ent-

hält das fränk. praeceptnm de cartis deperditis; in f. 43 Commendation in

innndebnrdium; Addit. 1 kirchlich stylisierte Schenkung au die Kirche;

Addit. 3 kirchliches Rechtsgeschäft mit lideg facta; Addit. 6 erwähnt die

festuca.

5
) Auch die Aquiliana fehlt nicht; s. f. 17; vgl. Bluhme 1. c. 210.

«) Ff. 4, 12, 14, 17. 18, 38, App. 2. App. 3.

") Selbst im Mandat; s. ff. 3 und 24; ebenso in der mit römischen

Oitaten anfgepntzten f. 24. Allerdings betrachtet Dahn I. c. VII. I. 169 die

„boni homines“ als vnlgarrömi»ch
;

dies erscheint jedoch sehr zweifelhaft.;

a. Sa) eil) es in Rev. histor,, Bd. 40. S. 292.
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theil weise bessere Züge auf: denn trotz des auch hier vor-

herrschenden Uebergewichtes der gegen jede dritte Person ge-

richteten Strafdrohung kommt doch auch die dem römischen

Rechte entsprechende C’onventionalstrafe zum Vorschein; 1
) in

einem Falle erinnert man sich der Unanwendbarkeit der Con-

ventionalstrafe bei Schenkungen, 2
) und die germanische Auf-

theilung der Strafsumme zwischen Partei und Fiscus kommt

nur einmal :!

) vor.

Dies ist natürlich nicht genügend, um den gesammten Ein-

druck zu ändern, ebenso wenig, wie die in Appendix ff. 2 und

3 gegenüber den ff. 14 und 15 eingetretene Verstärkung des

römischen Rechtes; sie berührt ja, wie Zeumer bemerkt

hat, 4
) nicht den Inhalt, und hat nur stylistische Bedeutung. —
Unter den Formulae Bituricenses verdienen bekanntlich

die sieben ersten besondere Beachtung 5
) und es lässt sich nicht

leugnen, dass ff. 1— 5 und 7 schon sprachlich und stylistisch

günstig wirken. 8
) Die Gesta erscheinen noch sehr actuell und

das in f. 7 behandelte Appennisverfahren weist den älteren

Typus auf. 7
) Dennoch kommen auch hier sowohl wichtige Be-

weise der Decadenz wie auch fränkischer Einfluss zum Vor-

schein. Die Stipulation ist durchwegs falsch aufgefasst, 8
) es

kommt sogar die lex Aquiliana vor a
) und natürlich die Theilung

der Strafsumme zwischen Partei und Fiscus. l0
) Das Schwinden

römischer Rechtskenntnisse geht daraus hervor, dass man auch

die irrige Auffassung findet, eine Praecaria müsse von Zeit zu

') So in ff. 13, 15, 43; in den ff. 25 und 26 erstreckt sich die (Jou-

ventionalstrafe auf die Erben der Parteien.

-

1

Addit. 1; vgl. Bluhme 1. c. 212. A. 67.

3
) In f. 38.

*) s. N. Arch. VI. 66.

3) s. Zeumer: N. Arcb. XI. 314 f., Brunner 1. c. I. 405 f., (Jourat

1. c. I. 298.

*>) In f. 1 altrütnische Formel (vgl. Brunner 1. c. 405. A. 22); ff. 2,

3 und 4 bieten sehr gute Texte, in f. 4 überdies .sacratissimus fiscus".

*) s. in meinem citierten Aufsätze.

"1 Mau wendet sie sogar in f. 7 für Appennis an.

3) In f. 2; allerdings bat man doch die Empfindung, dass sie von der

gewöhnlichen Stipulation unterschieden wird.

*•) In f. 4.
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Zeit erneuert werden. *) Fränkisch sind die „boni homines“ 2
)

und die „ambastia“. 3
) Der Umstand, dass die vorliegende

Sammlung überwiegend kirchlichen Charakter hat, 4
) mag das

auffallende Fortleben mancher romanistischen Details erklären;

noch mehr trägt hiezu der Umstand bei, dass die hier be-

handelten Materien zu weitergehenden Aeusserungen des fränki-

schen Rechtes sehr wenig Gelegenheit boten. Die Ueber-

lieferungsart der Formeln spricht gegen die Annahme grosser

Verbreitung oder erheblicher praktischer Benützung.

Die übrigen Stücke dieser Sammlung gehören bekanntlich

späterer Zeit an und enthalten theilweise wertlose kirchliche

Briefmuster; 5
) aber auch sonst sind sie, mit einer einzigen

Ausnahme,") für den Rechtsverkehr der Kirche bestimmt. Die

juristische Ausbeute ist also im allgemeinen gering, aber doch

genügend, um darzuthun, dass auch diese Formeln die uns be-

kannte Höhe nicht überschreiten.

Anführung des römischen Rechtes kommt vor; 7
) einmal

>) In f. 2 .

*) In f. 1.

In f. 2.

4
)

lu f. 2 ist von Actores dio Itede; offenbar bandelt es sich um kirch-

liche Actores; das Mandat in f. 3 ermächtigt zu Schenkungen an Klöster;

die sccuritas in f. 4 schätzt gegen Anfechtungen seitens der Erben, „vel

Ecclesiae nostrae succesaoribus“
; f. & ist so speciell kirchlich, dass

schon mit KUcksicbt darauf die ganze Sammlung, der diese Formeln ent-

stammen. als eine kirchliche erscheinen könnte; in f. 6 ist wieder die Rede

von einer Schenkung an die Kirche; in f. 7 tritt der Clerus 8. Stephani

unter den Publicitätspersonen auf: weltlich scheint nur f. 1 zu sein.

s
) Ff. 10—13, 16—18.

«) F. 15.

7
) In f. 9 .lex Rom. declarat“; gemeint ist L. R. Vis. Uai. I. Conrat

1. c. 298. A. 3 meint, dieses Citat beruhe nicht auf der L. R. Vis., soudern

auf anderweitiger römischer Phraseologie: jedenfalls liegt keine directe

t^uellenbenützung vor. In f. 15 .Spiritus sanct. per sacrorum iroperatorum

sensit auctoritas“ ;
das Citat bezieht sich auf den Ood. Theodos. (vgl.

Zeumer in der Ausg. 174. A. 7). Das Citat ist natürlich unpassend;

auffallend ist die Verbindung der Erwähnung von Rechtssätzeu , die sich

gegen inlicita conjuuctio wenden, mit der in dieser Formel behandelten Ehe-

schenkung. Möglich, dass ein Versehen vorliegt; nicht ausgeschlossen ist

aber, dass hier jeue Auffassuug begegnet, die man in Nenon. App 1 a findet,

wo die Kinder aus einer ohne libellum dotis geschlossenen Ehe als naturales

bezeichnet werden, wodurch zweifellos auf eine derartige Verbindung der
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sogar Berufung auf ein Gesetz Constantin d. Gr., 1

) was aber

durchaus nicht den Eindruck directer Benützung macht, Ver-

stösse nicht hindert 2
) und fränkische Beeinflussung nicht ab-

wehrt. 3
) Es ist bemerkenswert, dass gerade die Formel, in der

Constantin d. Gr. citiert wird, durch stylistischc Verworrenheit

auffallt, während die andere (15), die das römische Kaiserrecht

auf den heiligen Geist zurückführt, das „osculum“ in falscher

Auffassung bringt. 4
) Gesta erscheinen auch hier actuell; wir

verdanken dieser Sammlung die viergliedrige Formel, die uns

das ganze Verfahren der Allegation veranschaulicht; man kann

aber gerade dabei eine interessante Verwirrung beobachten;

sie äussert sich in der überschwänglichen Benützung der Stipu-

lation, welche nicht nur für das den Gesta anzuvertrauende

Stück, sondern sogar für das Mandat des fungierenden Stell-

vertreters 5
) und, was noch abnormer ist, für die Anzeige des

Stellvertreters an den Mandanten 8
) benützt wird. Die absolute

Strafdausel ist schon so selbstverständlich geworden, dass man
sie der richtiger abgefassten noch hinzufügte; 7

) die Theilung

der Strafsumme zwischen die Partei und den Fiscus ist eben-

falls gebräuchlich. 3
) Die Verwünschungsformel “) dagegen ist

jener römischen Umbildung zuzuschreiben
,

die oben 111

) erwähnt

wurde.

Schatten des Unerlaubten fallt. Da Sen. App. la, trotzdem dort diese un-

römische Auffassung vertreten wird , mit römisch - rechtlichem Aufputze

prunkt, kann angenommen werden, dass auch in Bitur. 15 derselbe Ge-

dankeugang besteht.

l
) In f. 9; vgl. L. H. Vis. C. Th. IV. 7; s. Co n rat 1. c. I. 298. A. 4.

*) „vindicta liberare“ bei kirchlicher Freilassung in f. 9.

’) In f. 15 Unterscheidung von Alod und Erworbenem.
4
) Noch dazu als „osculum pacis“.

5
) In f. 16 b; offenbar deswegen wird dann in 16 c dieses Mandat als

„sollemniter roboratum* bezeichnet.

®) In f. 16b und 15d.

~) ln f. l&a heisst es: „Siquis . . de hervdibus . . vel ulla interposita

persona“; dann aber noch: „vel quislibet . . . quis fecerit“. Augenscheinlich

sind zwei Formeln vermengt; die urstere entstammt einer besseren Vorlage,

schien aber dem Schreiber ungenügend.

®) Ff. 9 und 15 a.

») In f. 9.

*•) oben S. 71. A. 2.

Digitized by Google



80

Weisen schun diese Umstände auf denselben Niedergang

des römischen Rechtes hin, dem wir auch sonst begegnen, so

macht speciell f. 14 einen ganz fränkischen Eindruck. Es

handelt sich um den Königsschutz für Klöster und die Bitte

geht auf Revestition. Somit stimmt auch diese Sammlung mit

allem, was wir über den Rückgang des römischen und das Ein-

dringen des fränkischen Rechtes im kirchlichen Rechtsleben

wissen. —
Der älteste Theil der Formulae Senonenses (nämlich

der Appendix 1
) vermag ebenfalls keine Aenderung des bisher

gewonnenen Eindruckes hervorzurufen. Die wichtigste vier-

gliedrige f. 1 erinnert auffallend an die besprochene F. Bitur.

15, steht aber hinter derselben zurück, ln der Berufung auf

die lex et consuetudo hat Zeumer 2
) mit Recht eine Anrufung

des römischen Gewohnheitsrechtes erblickt und die Bezeichnung

der Kinder aus undotierter Ehe als „fllii naturales“ entspricht

trotz der Einwendung Conrat’s 3
) doch zweifellos germanischer

Auffassung; mit der F. Bitur. lft hat unsere Formel die ver-

schwenderische Benützung der Stipulationsclauscl und die ger ma-

nische Unterscheidung zwischen ererbtem und erworbenem Gut

gemein. In f. 3 begegnet wieder die Berufung auf römisches

Recht und auf Constantin d. Gr., 4
) ja sogar die römische

Datierung, 5
) was aber nicht hindert, dass man die kirchliche

Freilassung mit der per vindictam vermischt. Die Selbstver-

knechtung in f. 6 hat germanischen Charakter.

Die eigentlichen Cartae Senonicae bieten bekanntlich 8
)

eine Reihe wichtiger Beweise germanisch - rechtlichen Ein-

flusses, 7
) darunter solche, denen mau in den bisher besprochenen

Formeln nicht begegnet 3
) und wenn dennoch ab und zu bessere

') s. Ausgabe S. IS».

*) 1. c. 208. A. 1.

*) 1. c. I. 298. A. 7; s. insbesondere Koelino: Die Ueschlecbtaverbin-

düngen der Unfreien im fränkischen Recht S. 6. Amn. 18.

4
) Es handelt sich um die kirchliche Freilassung.

5
)
Nach Indictionen.

*) s. Zeumer in der Ausgabe 8. 185.

») vgl. ff. 7, 8, 10—12, 17- 19, 22, 26—28, 30, 34—37, 42, 45, 48, 51.

X) z. B. in ff. 7, 17, 22, 28, 34, 45.
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römische Reminiscenzen Vorkommen, 1

) so kann dies doch nicht

viel beweisen, namentlich da solchen Erscheinungen wieder

auch arge Verstösse 2
) gegenüberstehen. —

Es ist natürlich unmöglich, auf alle Formelsammlungen

einzugehen. :i

) Beachtenswert erscheint aber, dass selbst bur-

gundische Formeln, die in der Coli. Flaviniacensis vorliegen,

in den Fällen, in denen sie Originelles bieten, hinsichtlich des

römischen Rechtes einen kläglichen Eindruck machen; sie ent-

halten weit weniger Spuren des römischen Rechtes, als die

bisher besprochenen, und nicht eine einzige der interessanten

Reminiscenzen. —
Es ist von ganz besonderer Bedeutung, dass die Formeln,

die flu- das germanische Rechtsleben bestimmt waren, ein ganz

ähnliches Bild zeigen, wie diejenigen, die man mit Rücksicht

auf ihr Entstehungsgebiet und mit Rücksicht auf die häufigen

romanischen Anklänge als Denkmäler römischrechtlichen Lebens

hinzustellen geneigt wäre. Es hat sich eben ziemlich rasch

(>ine Gemeinsamkeit ausgebildet, die den Anforderungen des

fränkischen Rechtes vollauf Rechnung trug, wobei die romanischen

Formeln mitgeschleppt wurden, weil sie stylistisch brauchbar

und materiell nicht hinderlich waren.

Es genügt, die salischen Formeln mit den bisher be-

sprochenen zu vergleichen, vor allem also die Formulae

') So in f. 2, wo das Duplura de« eventnell meliorierten Werthe« an-

gedroht wird. — lieber die Quelle der in Gurt. Sen. App. herausgegebenen

Formeln ä. Co n rat. in Sav. Ztschr. Rom. Abth. X. 140.

*) So in f. IS, wo die Mandatsformel mit der Formel für Donatio

mortis cauia verbunden ist, ohne dass speciell in diesem Falle an das von

Zentner (Ausg. 190. A. 2) angeführte „maudatum donationis loco* zu

denken wäre; auch das Mandat in f. 50 ist absonderlich abgefasst. Laut

f. 32 soll eine Praecaria alle r> Jahre erneuert werden. Das Apennis-

verfnhron in f. 38 entfernt sich von dem römischen noch mehr als in andern

Sammlungen. Vgl. auch f. 46.

s
) So gehen wir insbesondere anch auf die Fonn. Extravagantes

(Zeumer's Ausg. 633 ff.) nicht ein. Viele von ihnen enthalten Interessantes;

es kommen sogar processuule römischrechtliche Reminiscenzen vor. Doch

erscheint es unmöglich, aus versprengten und vereinzelten Formeln Schlüsse

zu ziehen. Selbst wenn man einigen von ihnen eine besondere Bedeutung

beilegen würde, so stehen sie doch, mit Rücksicht auf ihre geringe Ver-

breitung, hinter den Sammlungen zurück.

r. Halban, Rum. Recht in den eorm. VoUcsstaaten. III. 6
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Salicae Lindonbrogianae. 1

) Es kommen auch da jene

usuellen Satze vor, denen inan in den bisher besprochenen

Sammlungen so häufig begegnet. Die wichtigste Eigentümlich-

keit besteht darin, dass in den meisten Fällen nebst den

Urkunden „fistuca“ und „andelang“ erwähnt werden,'*) die Be-

nennung „adfatimus“ vorkommt *} und dass anstatt der mehr oder

weniger unpassenden Berufungen auf römisches Recht die Lex

Salica angeführt wird,4) was aber nicht hindert, dass in F. 20

trotz Berufung auf salisches Recht von einer römischen Frei-

lassung die Rede ist.
5
) Auch sonst werden neben germanischen

Rechtsausdrttcken in einem Falle die latores legum erwähnt,6)

es kommt die bekannte römische Formel über den Empfang

des Kaufpreises vor,') ja sogar die Formel Uber die Fehler-

freiheit des Sklaven,8) die Stipulation ist sehr gebräuchlich, auch

die Drohung mit dem Duplum,8
) sogar mit dem gut römischen

Zusatz,10
) allerdings meist in falscher Verbindung, 11

) fehlt nicht;

die Drohung mit der kirchlichen Strafe nebst der Geldstrafe ist

sehr häufig; 12
) zu erwähnen wäre schliesslich auch das Vor-

kommen der irrigen Auffassung von der NothWendigkeit der

Erneuerung des Praecariums. 15
)

Dasselbe gilt von den Form. Salicae Bignonianae. 14
)

Sie bieten trotz überwiegend germanischer Ausdrucksweise

dennoch gut römische Bestandteile; so z. B. die Formel für

den Empfang des Kaufpreises, 15
) die Formel betreffs Fehler-

') «. Zeumer in der Au*g. S. 265 f., Schröder in Sav. Ztschr. IV. 99

nnd Brunner: R. ö. I. 409.

S. ff. I, 2, 6-8, 12, 16, 18.

>) In f. 13; in f. 19 leudis.

*) Ff. 7, 20, 21.

*) Freilassung zum Ci vis Romanus kommt auch in f. 10 vor.

*) In f. 6; vgl. F. Turon. 4.

’) In ff. 8 und 15.

<0 F. 16.

>) F. 6.

,s
) Quantum res meliorata valuerit, s. f. 6.

") Ff. 6, 12, 14, 16.

“) Ff. 1, 2, 7, 10, 14.

**) Ff. 3 uud 4.

M
) s. Zeumer in der Aosg. 227 f. und N. Arch. VI. 85 ff

15
J Ff. 3 uud 4.

Digitized by Google



83

freibeit des Sklaven, 1

) die Stipulation,2) und was am meisten

auffällt, die römische Tradition durch Übergabe der Schlüssel.3)

Hierher gehören dann die weniger selbständigen Form.

Salicae Merkelianae,

4

) deren I. und II. Theil jedenfalls für

Gegenden mit starker salischer Bevölkerung bestimmt waren.3
)

Wir begegnen wieder der irrigen Auffassung von der Noth-

wendigkeit fünfjähriger Erneuerung des Praecariums,'1

) der

römischen Freilassung,

7

) der römischen Kaufpreisbestätigung,s)

der Duplumdrohung,9
) einmal sogar mit der Meliorationsclausei;

die Strafclauseln sind zum grossen Theil nicht ansgeführt,

Stipulation nur einmal ausgesprochen. 10
)

Es soll selbstverständlich nicht geläugnet werden, dass

dennoch zwischen den drei letzterwähnten Formelsammlungen

(die beispielsweise keine Stellvertretungs-Mandate enthalten) und

den früher besprochenen Unterschiede bestehen; dennoch sind

dieselben zum grossen Theile quantitativer und nicht

qualitativer Natur. Es fehlen Berufungen auf römisches Recht 11
)

und Anlehnungen an dasselbe; an ihre Stelle treten Berufungen

auf die Lex Salica und Anlehnungen an das Evangelium, sowie

überhaupt eine Steigerung der kirchlichen Stylistik: auch kommen
die einzeln angeführten römischen Bestandteile nicht so häufig

vor; andererseits aber sind eben deshalb die oft wahrnehmbaren

M issgriffe, die wir bei Benützung römisch-rechtlicher Reminiscenzen

sehen konnten, in diesen Sammlungen fast verschwunden. Im
allgemeinen gewinnt man den Eindruck, dass ein Usus communis
vorliegt, der sich durch die Übernahme der römischen Schriftform

im fränkischen Rechtsleben eingebürgert hat; die einen Formeln

putzen sich mit römischem Rechte mehr, die anderen weniger

l
) Ff. 3 und 6.

“) F. 1 ;
viele Strafclauseln sind nur angedeutet, aber nicht ansgefUhrt,

=>) F. 14.

4
) s. Zentner in der Auag. 239, N. Arch. VI. 91; vgl. aber Schröder

in Sav. Ztschr. IV. 93.

6
) s. Brunner: 1. c. L 408, Schröder 1. e.

«) F. fi.

’) Ff. 13, b. und 43.

0) Ff. 9—12.

*) Ff. 9 und 10.

I0
) In f. 9. .atipulationc iuserta.*

") Mit Ausnahme von F. Sal. Lindenbr. ti.
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auf; — aber ebenso, wie der römische Aufputz jener Formeln,

die ganz bestimmt salische Rechtsverhältnisse ins Auge fassen,

ihren eigentlichen Charakter in keiner Weise alteriert, ebenso

wenig konnte eine etwas reichlichere Heranziehung römischer

Phrasen das fränkische Rechtsleben stark beeinflussen. Einen

wichtigen Beweis für die Ausbildung dieses Usus communis,

also auch für die Ausgleichung des Rechtes, erblicken wir in

dem Umstande, dass Formelsammlungen verschiedener Gebiete

dennoch manches von einander entlehnen. Am auffälligsten

kann da die Benützung der Form. Turon. in den Form. Sal.

Merkel, erscheinen.

Im Mittelpunkte dieserBewegung steht bekanntlich M ark u 1 f

,

dessen Benützung in vielen Sammlungen auffällt. Westliche,

nördliche und östliche Formeln enthalten manches, was mit

Markulf verwandt ist und seine Brauchbarkeit in verschiedenen

Gegenden beweist. 1

) Markulf 's Sammlung gehört, wie man als

ganz wahrscheinlich annehmen darf, einem romanischen Gebiete

an und fällt in das Ende des VII. Jh.2) Sie hat ebenso wie

andere Sammlungen privaten Charakter, zeichnet sich aber

dadurch aus, dass sie sowohl praktischen Zwecken, als auch

der Bildung von Anfängern dienen sollte. Es überwog wohl

in vielen Fällen die Absicht, stylistische Traditionen vor Ver-

gessenheit zu bewahren, namentlich, wenn diese Stylistik den

Anforderungen des Lebens nicht widersprach. So konnten die

Markulfschen Formeln verschiedenen Bedürfnissen genügen und

sowohl von den Anhängern romanistiseher Überlieferungen, wie

auch von denen, die mehr auf das unmittelbar Praktische bedacht

waren, benützt werden.

Betrachtet man diese Sammlung näher, so fällt es schwer,

sich darüber auszusprechen, ob sie mehr auf Grundlage des

römischen oder des fränkischen Rechtes beruht; 2
) doch darf man

’) So nicht mau schon in den F. Arvern., sehr stark aber in den

F. Turon. Marknlf benützt; ebenso in den snlischen.

*) s. Zentner in N. Arch. VI. IS ff., XI. 338 ff., Brnuner 1. c. I. 404 f.,

Schröder in Sav. ZUchr. IV. 70.

*) Brunner 1. c. sagt: Ben Formeln liegt im allgemeinen salische*

Recht zu Grunde, doch wird in einzelnen Stücken nuf die lex oder

consuetudo rotnana Bedacht genommen. Ähnlich iiussert »ich Conrat

I. c. I. 20&. Grosser Überschätzung der rouianistischen Elemente macht

sich Tardif I. c. 172 ff. schuldig.
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nach dem, was wir an den andern Sammlungen bemerkten,

diese Frage nicht in dieser Art stellen. Es kann sich vielmehr

nur darum handeln, ob die Markulf'schen Formeln zu einem

Festhalten an römischem beziehungsweise zu einer Romanisierung

des fränkischen Rechtes Gelegenheit boten.

Das I. Buch hat von diesem Standpunkte nur gelinge Be-

deutung. Es war Tardif 1

) Vorbehalten, auch hier zahlreiche

Spuren römischen Rechtes zu suchen und zu linden, was ganz

unzutreffend ist. Die Königsurkunden, denen dieses Buch ge-

widmet ist, bieten zwar eine reiche vielfach kirchliche Phraseologie,

aber, soweit wir sehen, keine directe Befolgung römischer Muster; 2
)

es lagen für derlei Angelegenheiten keine brauchbaren römischen

Muster vor und es hätte höchstens Cassiodor mit einigem Erfolg

benützt werden können, was aber nicht geschah. Ganz anders

sehen die Urkunden 3
) des II. Buches aus. Da tritt uns die

erwähnte Vermischung römischer Bestandteile mit neueren

Sätzen, überhaupt jener Usus communis auf Schritt und Tritt

entgegen. Wir begegnen einer Berufung auf römisches Recht, 1

)

obwohl die betreffende Formel auch germanisches Recht kennt ’)

und sogar einem Citate.“) Auch anderweitige Benützung des

römischen Rechtes fällt auf

;

:
) das Mandat ist römisch ;

8
) römische

') 1. c. 173 ff. Tardif sucht römisches Recht in I. ff. 10, 11, 13,

obwohl gerade da lesewerpitio vorkommt.

a
) Im Uegentheil ist z. B. die Elleschenkung in I. f. 1- dem Standpunkte

der L Kib. 48 angemessen; die Freilassung in I. f. 22 erfolgt vor dem

König per denarium, nach saliscbem Hecht; das Mandat in I. f. 21 ist eine

cominendatio causao nnd ebenso weicht das Mandat iu L f. 36 von den

römischen Mustern für private Stellvertretuugsmandate ab.

3) Wir sehen natürlich von den zahlreichen Briefmustern ab, die

juristisch belanglos sind.

*) II. f. 17: Rom. legis decrevit auctoritua; vgl. L. R. Vis. Paul. IV. 6.

5
) Sie unterscheidet die fränkische Errungenschaft.

*) Zur Einleitung zu II. f. 19 vgl. Interpr. zu L. R. Vis. Paul. II. 18. 10.

’) So die falsche Anlehnung an die Lex Julia iu II. f. 10; vgl. dazu

Zentner in der Ausgabe S. 8h. A I. In II. f. 16 erinnert man sich der

römischen Todesstrafe tur Entführung (vgl. Conrat 1. e. I. 295. A. 9.),

aber dieselbe Formel spricht auch von dem fränkischen contuberninm (vgl.

L. Sal. 13.).

») II. f. 31.
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Erinnerungen kommen vielfach vor; 1

) es wird die römische

Formel für den Empfang des Kaufpreises mehrmals benützt,2)

ebenso die Formel über die Fehlerfreiheit des Sclaven 1

) und

die römische Testamentseinleitung; 4
) falsche Auffassung von

der Notwendigkeit der Erneuerung des Praecariums 5
) finden

wir ebenfalls. Die Haftung für Eviction 6
) ist römisch, auch

die einverständliche Ehescheidung 7
) macht denselben Eindruck,

während das Repräsentationsrecht 8
) ganz wohl auf germanische

Entwicklung zurückgeführt werden kann, ebenso, wie die Um-
stürzung der erbrechtlichen Bonachtheiligung der Töchter.9)

ln den Schlussclausein kommt die Stipulation fast durchwegs

vor; wichtiger ist die häufige Anwendung der Duplumstrafe, 10
)

sogar mit der Meliorationsclausei; 11
) auch reine Conventional-

strafe ohne Ausdehnung auf dritte Personen, also in der dem

römischen Rechte entsprechenden Weise, kommt vor. 12
) Gesta

kennt Markulf ebenfalls. Ist auch die Erwähnung in II. f. 3.

sehr problematisch, 13
) so tritt doch die Anwendbarkeit der Gesta

in II. f. 17. klar hervor und überdies sind zwei Formeln 14
)

diesem Gegenstände speciell gewidmet. Aus der Überschrift „gesta

juxta consuetudinem Romanorum“ (in II. f. 37) ist zu entnehmen,

dass Markulf die städtischen Aktenbücher als römische Einrichtung

betrachtete. Wenn er sie dennoch berücksichtigte, so ist daraus

zu schlossen, dass er sein Werk nicht nur für Frauken, sondern

') 8. II. f. 4 (liceat in cessiouibus etc), II. f. 7. (vgl. Conrat 1. e. 205.

A. ».); viele Stellen in II. f. 17; die Einleitung in II. f. 15. d., in II. f. 20

„iiuaginario jure“ (vgl. Tardif 1. c. 176); in II. f. 26 spondeu; zu II. f. 80

vgl. Tardif 1. c.

*) II. ff. 19—22.
3

> II. f. 22.

*) II. f. 17.

*) II. ff. 5, 9, 41.

•) II. f. 19; vgl. Zeumer in der Ausg. 8. 89. A. 4.

7
) II. f. 30; vgl. Tardif 1. c. 176.

*) II. f. 10.

®) II. f. 12.

'») II. ff. 17—20, 25, 26.

') II. ff. 19 und 20; in f. 22 ist Mvliuratiousclauscl ohne Duplum.
,ä
) II. ff. 14, 23, 24, 30.

IS
) 8. Zeumer in der Ausgabe 8. 75. A 2.

'<) Ff. 37 und 38.
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auch für Römer, überhaupt als ein allgemeines Formelbuch

abfasste, welches sowohl für die königliche Kanzlei, als auch

für Kirche und Laien beider Nationalitäten ausreichen sollte.

Diese Übersicht der Markulf'sehen Formeln zeigt am

besten, wie gebräuchlich das Meiste war und erklärt, warum

diese Sammlung so grosse Verbreitung finden konnte. Aber

gleichzeitig sehen wir auch, dass man den römischen Bestand-

theilen durchaus keine übermässige Bedeutung beilegen darf;

es geht doch nicht an, ein und dasselbe in dem einen Falle

anders zu beurtheilen, als in einem anderen; Markulfs Werk
wird man unter keiner Bedingung als ein romanisches Product

bezeichnen wollen, oder als einen Beweis für das kräftige

überleben des römischen Rechtes und iür eine starke Be-

einflussung des fränkischen. So darf man auch diejenigen

Sammlungen, in denen der römische Aufputz stärker vertreten

ist, nicht anders bewerthen. Keine einzige Sammlung fusst

auf römischem Recht; jede fügt sich dem Eindringen des

germanischen; die eine mehr, die andere weniger, ebenso wie

sich jede der römischen Stylistik mit mehr oder weniger

Geschick bedient. —
Die Formeln — und dasselbe gilt auch von den Urkunden 1

)

— sind also gemischten Charaktere. Es entspricht dem Kräfte-

verhältnis auf diesem specielleu Gebiete, dass, nachdem die

Urkundenpraxis als solche bei den Germanen römischen Ursprungs

ist, formell das römische Element überwiegt: die grössere Lebens-

kraft des fränkischen Rechtes äussert sich aber darin, dass

dennoch materiell von dem römischen Rechte wenig zu spüren

ist. Dies lallt desto mehr auf, weil in den Formeln das sog.

Personalitätsprincip keine grosse Rolle spielt und nur ausnahms-

weise angegeben wird, es sei die betreffende Formel speciell

für Römer zu benützen. Man hätte die Formeln ganz gut in

kirchliche und weltliche scheiden können, denn kirchliches und

’) Über römisches Hecht in fränkischen Urkunden s. v. Saviguy

1. c. II. 106 ff., Tardif 1. c. 17« ff., Sohin in Sar. Ztschr. I. 70 (behandelt

besonders die Investitur). Über den Verfall der gerichtlichen Insinuation

der Schenkungen s. Lüning 1. c. II. 661. A. 4. Über den allgemeinen

Rückgang des römischen Rechtes in der Praxis s. Stuuff: De Formulis

lOo ff., besonders aber iu Nouv. Rev. hist, de dr. fr. et etr. I8»7. S. 249 ff.

8. auch Brunner, R. G. I. 267 und K. U. d. Urk. (passim).
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weltliches Urkundenweson lässt sich praktisch auseinanderhalten;

aber auch das geschah nicht genügend, so dass selbst kirchliches

Urkundenwesen vor fränkischer Beeinflussung nicht bewahrt

wurde, was wieder beweist, dass das kirchliche Recht auch in

praktischer Anwendung die römische Grundlage theilweise

verliess, so dass auch von dieser Seite her die Geringfügigkeit

der Stütze beleuchtet wird, die die fränkische Kirche dem
römischen Rechte geboten hat. Im übrigen ist nicht anzu-

nebmen, dass die Partei in einzelnen Fällen die nöthige Formel

wählte oder auf die Anwendung gewisser Sätze Gewicht legte.

Die Partei überliess das dem Schreiber, und es war ihr gleich-

giltig, ob derselbe mehr oder weniger römische Phrasen ver-

wendete, wenn nur der Zweck erreicht war. Das gedankenlose

Abschreiben, das sogar in der königlichen Kanzlei blühte, 1

)

kann uns einen beiläufigen Begriff davon geben, was alles bei

Privaturkunden möglich war. Es erscheint also unstatthaft,

die Formeln und Urkunden wörtlich zu nehmen und ihren

äusserlichen Romanismus zu überschätzen.

Wir konnten wahrnehmen, dass selbst da, wo römisches

Recht ausdrücklich angeführt wird — abgesehen von den vielen

missverständlichen Citaten — durchwegs die Benützung der

Interpretation vorliegt, wirkliche Fühlung mit den Quellen

fehlt, und die Lex Romana vielfach mit der consuetudo zusammen-

gestellt oder überhaupt als eine allgemeine Motivierung für alles

mögliche angeführt wird, ohne dass man sich thatsächlich in dem
betreffenden Falle an eine bestimmte römische Norm gehalten

hätte. Und selbst wo Anlehnung an bestimmte Quellen nach-

weisbar ist, erscheint der Quellenkreis sehr beschränkt. Wir
haben gesehen, dass es sich durchwegs nur um das Breviar,

beziehungsweise um seine Interpretation und Epitomen handelt,

während Justinianisches Recht niemals herangezogen wird.2)

Dasselbe gilt für die Urkunden. 11

) Eine Ausnahme scheint

*) 8. Sickel: Acta Karo!. 1. ISO.

a
) v. Savigny 1. c. II. 130 f. hat Entlehnungen aus dem Justinianischen

Kochte nachzuweisen versucht, wogegen Stouff 1. c. 56 ff. und Conrat
I. c. I. 89. A. 3. mit Recht aufgetreten sind.

s
) Die von Stouff I. c. 47. A. 4. erwähnten Urkunden, in denen

Theodosianisches Recht vorkommt, beruhen ebenfalls auf dem Breviar. —
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bloss F. Arvorn. I. zu bilden. Man muss daher, um den

Romanismus der Formeln gerecht zu beurtheilen, die technische

Disposition und das äussere Kleid von dem Inhalte scharf

trennen. Die Disposition ist natürlich überwiegend römisch;

deshalb sind, und zwar gewiss ohne besondere Absicht, solche

Sätze, wie der über den Kaufpreis oder über die Fehler-

freiheit u. s. w., als herkömmliche Bestandtheile eingeflochten

worden. Kommt es doch bekanntermasseu noch in sehr

später Zeit vor, dass man z. B. in Urkunden von den Gesta

spricht, obwohl es keine mehr gab. 1

) Aehnliches ist schon in

den Formeln vorgekommen, wie z. B. die Unterscheidung des

lateinischen Rechtes vom römischen, dieVermischung verschiedener

Freilassungsarten, und ein typisches Beispiel ist die falsche

Anwendung der Stipulation, ebenso die ganz falsche Auffassung

von der Lex Falcidia2
) oder von der Lex Julia; 3

) die Anzahl

solcher Irrtbümer war aber zweifellos noch viel grösser, denn

nicht immer ist es möglich, sie genau wahrzunehmen.4
) Dass

einzelne Formeln, die scheinbar einen materiell wichtigen Inhalt

bieten, dennoch keinen materiellen Wert haben, darf ohne

weiteres mit Rücksicht auf den vielfach benützten Satz über

die donatio mortis causa und manches andere behauptet werden.-’)

Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass, wie schon an-

gedeutet, die Formeln und mit ihnen viele Urkunden bestrebt

sind, das Maximum der noch vorhandenen Erinnerungen zu

bringen. Wir haben gesehen, wie dieses Maximum aussieht

und können von da aus auf das thatsächlich Vorhandene
und Verstandene schliessen.

Neuerdings stellt r. Wretschko; De usu breviarii Alariciani (im Anbange

zu der von Honimsen vorbereiteten Ausgabe des Breviers) |>. tX'CXXJI

alles zusammen, was die Formeln dem Breviar entlehnt haben.

') Die von Stouff 1. c. .12. A. 5. angeführte Urkunde kenut sogar

noch den Unterschied zwischen jus civile und prätorischein Hecht.

2
) s. Zeumer in Sav. Ztschr. IX. 31 ff. Stouff in Nouv. Rev. bist,

de dr. fr. et etr. XI. 278 A. 2.

3
) s. Stouff: De Formulis SS.

4
) s. darüber Stouff I. c. 67, 71 und passim.

4
) v. Savigny 1. c. II. 127 ff. stellt alles zusammen, was seiner

Ansicht nach in den Formeln riimischrechllich ist; vieles ist nur von

styliatiscber Bedeutung.
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Wir glauben somit unsere Auffassung von dem Siegeszuge

des fränkischen Rechtes auf diesem Gebiete gerechtfertigt zu

haben, ebenso die Meinung, dass die Formeln zu den fränkischeu

und nicht zu den römischen Rcchtsquellen zu rechnen sind.

In wie fern sich in ihnen und überhaupt im ganzen fränkischen

Rechtsleben Änderungen vollzogen haben, die auf gewisse unter

verschiedenen Einflüssen — also theilweise auch unter dem
römisch rechtlichen — beruhende Fortschritte der Entwicklung

hinweisen, wird bei Besprechung der einzelnen Theile des

Rechtslebens zu erwähnen sein. Das an der Rand der Leges,

Capitularien und Formeln beobachtete, stimmt vollkommen mit

den Ergebnissen überein, zu denen wir bei Behandlung der

römischen Rechtsquellen im fränkischen Reiche gelangt sind. 1

)

Wir sprachen von einer Defensivstellung des römischen Rechtes

und habeu bemerkt, dass auch die Defensive nicht einheitlich

geführt werden konnte. Die Art und Weise, wie die Quellen

des römischeu Rechtes im fränkischen Reiche misshandelt

wurden, die Missverständnisse und Ungenauigkeiteu in Glossen

und Epitomen des Breviars,-) jenes Übergewicht des juristisch

minderwertigen Materials, das sich in der Bevorzugung der

Epitoineu äussert, die sich ihrerseits wieder mehr an die

Interpretation als an das ßreviar selbst halten,”) das alles

kennzeichnet in unzweideutiger Weise eine gewaltige Decadenz

des römischen Rechtes, die weder durch die officielle Geltung

desselben für Romanen, noch auch durch die Kirche aufgehalten

wurde.4
) Bei dieser Sachlage war eine erhebliche Beeinflussung

der fränkischen Rechtsquellen nicht zu erwarten. Wir haben

aber gesehen, dass selbst in den Formeln die Defensivstellung

des römischeu Rechtes eine schwache war und ein rasches

Vordringen des fränkischen nicht zu hindern vermochte. —

•) 8. n. Theil. 8. 363.

a
j L c. II. 3t9 ff., 851 ff.

3
) Trotzdem, dass man das Breviar häutig ahstdirieb und sogar mit den

germanischen Volksrechteu häutig in Verbindung brachte.

4
;
Es ist daher ziemlich gegenstandslos, ob wirklich Karl d. Gr. dem

Brcviar officielle Geltung eiugeräumt bat oder uicht; s. darüber jetzt die

Ausführungen, die v. Wretschko in seiner der neuen Ausgabe des Breviars

beigegebenen Abhandlung 8. CC'UXIII. ff. bietet.
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Ein ähnliches Vordringen des fränkischen Rechtes kann

man übrigens an den früher besprochenen Producten des

römischen Rechtes beobachten. Hand in Hand mit ihrer

romanistischen Schwäche geht das Eindringen des fränkischeu

Rechtes in die Breviarliteratur. Aehnlich wie in Formelu

und Urkunden ringen auch hier beide Elemente miteinander,

allerdings nicht mit demselben Erfolge. Denn während die für

die Praxis bestimmten Formeln den neuen Bedürfnissen und

Verhältnissen in höherem Grade Rechnung tragen mussten,

war es der Breviarliteratur leichter, veraltetes Recht, soweit es

der betreffende Compilator verstand, mitzuführeu, event» auch ganz

gedankenlos beizubehalten, ohne die praktische Bedeutung zur

Richtschnur zu nehmen. Zahlreiche Missverständnisse belehren

uns darüber, was wir von diesem Aulnehmen antiquirter Stoffe

zu halten haben. Durch das unmittelbare Zurückgehen auf

theilweise gute römische Vorlagen und durch den Mangel

vernünftiger Anpassung an thatsächliche Verhältnisse kenn-

zeichnen sich diese literarischen Produete als Literatur römischen

Rechtes und sie sind deshalb schon in einem anderen Zusammen-

hänge besprochen worden.

Es erübrigt nur noch, zu fragen, inwiefern diese Literatur

auf die fränkische Rechtsentwicklung Einfluss üben konnte,

beziehungsweise inwieferne sie sich selbst dem fränkischeu

Rechte unterwarf. Die Beantwortung der ersten Frage geht

aus dem früher Behandelten hervor; es ist klar, dass so geartete

literarische Produete auf die fränkische Rechtsentwickelung so

gut wie gar keinen Einfluss ausüben konnten; sie beruhten auf

zu schwachen Grundlagen, es fehlte ihnen jede innere Kraft:

selbst in den Formeln ist die Benützung der Epitomen des

Breviars eine derartige, dass von einer Gefahr für das fränkische

Recht keine Rede sein kann. Desto wichtiger ist die Frage

hinsichtlich des Einflusses des fränkischeu Rechtes in der

Breviarliteratur.

Da kommt zunächst die Glosse in Betracht, die sich

grammatisch und sprachlich au den Text hielt, in dieser

Beziehung nicht unbedeutend war, 1

) dennoch aber germanische

') 8. II. Theil. S. 331. A. 3.
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Einflüsse nicht abzuwehren vermochte; 1

) die Beeinflussung

betrifft nicht nur Gerichtsverfassung und Process,2) sondern

auch Sachenrecht 3
) und sogar Familienrecht.4

) Im allgemeinen

gab das Breviar wenig Gelegenheit zur Berücksichtigung

fränkischer Rechtsverhältnisse; die Glosse konnte daher

fränkischen Einfluss nur nebenbei venathen, nämlich bei Ge-

legenheit der Erklärung einzelner Worte; auf genauere,

namentlich juristische, Erklärung des Inhalts geht die Glosse

bekanntlich nicht ein. Sie hat es aber doch nöthig gefunden,

technische Rechtsausdrücke der Quellen durch germanische zu

übersetzen, obwohl sich die beiden Terminologieeu begrifflich

durchaus nicht decken. Dies beweist, dass in allen diesen

Fällen nicht nur der germanische Ausdruck an die Stelle des

römischen trat, sondern auch der germanische Begriff den

römischen verdunkelte. Man muss sich allerdings voreiliger

Schlüsse enthalten; wissen wir doch, dass umgekehrt auch die

Germanen für manches Rechtsverhältnis römische Benennungen

benützten, obwohl die betreffende germanische Institution von

der römischen, deren Benennung man entlehnte, weit entfernt

war; es könnte also die soeben gemachte Bemerkung als eine

voreilige gelten. Da müssen wir aber auf einen wichtigen

Unterschied aufmerksam machen; während nämlich die Germanou,

wenn sie sich der lateinischen Sprache überhaupt bedienen

wollten, die lateinische Terminologie annehmen mussten,5
) lag

für die lateinische Glosse einer römischen Rechtsquelle diese

Notwendigkeit nicht vor; thut sie es trotzdem, dann liegt darin

der Beweis, dass sie den zeitgenössischen Romanen ein Ver-

ständnis römischer Rechtsausdrücke nicht mehr zutraute und

') Die betreffouden Stellen bei Con rat 1. o. I. 249 und das. A. 4.

*) Die Glof.se kennt den Mallus, den Bann u. s. w. In Gl. zu C.

Th. II. 1 . 7, ist das gerichtliche Auftreten der Frau ganz germanisch;

vgl. Conrat 1. c.

3
) Häutig kommt die Bezeichnung „alodis“ vor; die Verpfändung wird

als iuguadiatio bezeichnet; auch von vestitura ist die Kede.

*) Zu L. R. V. C. Th. III. 5. 5. _si vero osculum non iutervenerit“

sagt Gl.: „i. e. si carta huius donntionia non fuerit facta*. Allerdings

kann man hier an Vulgarrecht deukeu.

5
) ausser, wenn sie es dennoch vorzogeu, in den lateinischen Text

germanische Brocken aufzunehmeu.

Digitized by Google



98

sich gezwungen sah, Bezeichnungen anzuwenden, die nicht nur

einer anderen Sprache, sondern gleichzeitig einer fremden Rechts-

auffassung angehörten. Unter solchen Umständen muss man
nicht nur einen Rückgang der Sprachkenntnisse, sondern auch

eine Aenderung des Rechtes unter fränkischem Einflüsse annehmen.

Die Epitomen gehen in dieser Hinsicht nicht so weit,

was leicht erklärlich ist. Eine Epitome kürzt den ihr vor-

liegenden Text und es liegt ihr nahe, sich dabei der Worte

des Textes zu bedienen; sie braucht nicht nach Worten zu

suchen. Der Glossator hingegen muss ein Wort, das seines

Erachtens dem Leser unverständlich sein könnte, erklären, um
das Benützen der Quelle zu erleichtern: diese Erleichterung

gewährt er, indem er römische Worte durch modernere ersetzt,

wenn auch auf Kosten der Bedeutung. Deshalb findet man
in den Epitt. wohl sprachliche Modernisierung, aber doch ver-

hältnismässig wenig Anlehnung an fränkisches Recht.')

Nur eine Epitome macht hievon eine überraschende

Ausnahme; cs ist die Lex Romana Curiensis;-) ihr Vorgehen

in dieser Beziehung steht mit ihrer Eigenartigkeit 1

) in Zusammen-

hang, beleuchtet aber gleichzeitig die Gründe des geringen

fränkischen Rechtseinflnsses in den andern Epitt.

Die L. Rom. Cur. stimmt mit den andern Epitt. in ihrer

Anlage überein, da auch sie sich an das Breviar hält und

infolge dessen solche Rechtsverhältnisse, die im Breviar nicht

') Die .Spuren germanischen Rechtseinflusse* in den Epitt. hat Conrat

I. c. zusammengestellt. Epit. Aeg. scheint «len Sippenbegriff zu kennen

(vgl. Conrat 1. c. I. 223. A. 10); die Epit. Ouelph. benützt compoaitio in

germanischem Sinne (1. c. 232. A. I.); Epit. Paris, spricht von mnnua vestita

(1. c. 2*9. A. 7); über Epit. Honachi s. 1. c. 239. A. 8. — Dass die Epitt.

vielfach die Dos in germanischem Sinne verstehen, während das Breviar die

römische Auffassung vertritt, hat Brunner nachgewiesen (s. Berl. Sitz,

her. 1894 S. 546); es genügt auf Epit. Aeg. und Epit. Paris, zu C. Th.

III. 5. 1., auf Epit. Ouelph. zu C. Th. III. 8. 1. und auf Epit. Lugd. zu

0. Th. XL 32. 3. zu verweisen.

ä
) Dahn: Kge. IX. behandelt die L. R. Cur. als ein Denkmal

alainnnnischer Rechtsentwicklung. Oeographisch stimmt dies wohl, rechts

historisch aber nicht. Sowohl ihre Vorlage (L. R. Vis.) als auch die in

ihr sichtbare germanische Beeinflussung rühren ans dem fränkisi'hen Oebieto

her; zur Zeit ihrer Abfassung war Khätien schon fränkisch.

») s. II. Theil. S. 338 ff
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berücksichtigt sind, nicht bespricht, andererseits aber durch

das Programm des Breviars veranlasst wird, sich auch mit

veralteten Rechtsverhältnissen zu befassen. Dennoch ist es

klar, dass ihr Verfasser weit mehr als andere Epitomatoren 1

)

an die praktische Anwendbarkeit dachte. Diese Epitome ist

gleichzeitig Glosse, stellenweise sogar Exegese und verräth

deutlich die Absicht, den Text verständlich zu machen, wobei

sie — offenbar aus denselben Gründen wie die vorher erwähnte

Glosse — Veranlassung findet, römische Ausdrücke durch

germanische zu ersetzen und infolge dessen auf Abwege kommt.

Ohne die Absicht zu haben, ein modernes oder gar selbständiges

Rechtsbuch zu liefern,2) hat uns der Epitomator unwillkürlich

und vielleicht unbewusst, wichtige Aufschlüsse über die inzwischen

erfolgten Umwandlungen geliefert: in diesen Umwandlungen

äussert sich neben dem Verfalle des römischen Rechtes auch

directer Einfluss des fränkischen.

Der Rückgang des Verständnisses des römischen Rechtes,

der an anderer Stelle schon erwähnt wurde,3) ist natürlich auch

der Einwirkung der neuen Rechtsverhältnisse zuzuschreiben.4 )

Für die uns hier beschäftigende Frage sind aber die Symptome

des Eindringens des fränkischen Rechtes von besonderer Be-

deutung.

Schon im I. 1 . 3. liegt ein grober Fehler vor, der ein

merkwürdiges Missverständnis des römischen intertemporalen

') Hinsichtlich derselben haben wir (Th. II. S. 337) bemerkt, dass sie

weder zum Verständnis des Textes, noch zur Anpassung des Rechtes an

neue Verhältnisse genügend beitragen konnten, da sie keine Erläuterung,

sondern nur eine Kürzung anstrebten.

a
) s. in Tb. II. 339.

J
) in Th. II. 8. 340.

‘) So kann man in der Gerichtsverfassung der L. Rom. Cnr. trotz der

vielen spätrömischen Symptome (s. Salis in Sav. Ztschr. VI. U>K) doch

einen Verfall wahrnehmen, der nnr dnreh doli Einfluss der germanischen

Gerichtsverfassung zu erklären ist; s. Stob he; De lege Rom. ITtin. 40 ff.

und Sohin: R. u. Ger.-Verf. I. 300 f„ sowie in Sav. Ztschr. 1. 17. A. 15.

Dasselbe gilt für die socialen Verhältnisse; s. Zanetti: La legge romana

retica 79 ff. und Besta in Riv. ital. per le scienze giurid. XXXI. 3 ff

Über die priucipes s. bei mir II. Th. S. 340. A. 3., über die curiales daselbst.

II 876. A. 1.; vgl. Zentner in Sav. Ztschr. IX. 19. A 4
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Rechtes bedentet und germanischen Einfluss aufweist: 1

) I. 2.2.

bietet, wenn auch zuzugeben ist, dass es sich nicht um Erb-

lichkeit von Leben handelt,2) eine interessante Ueberarbeitung

der Vorlage; I. 3. bezieht die mandata principum auf königliche

Ehebefehle: I. 4. 1. wendet gar die Bestimmungen über responsa

prudentium auf den Zeugenbeweis an; I. 9. 2. berücksichtigt

das Reclamationsrecht der königlichen Schützlinge. Ebenso

rechnet II. 1. 5. mit dem Reclamationsrechte; II. 1. 6 schliesst

die Competenz des höheren Richters gegenüber der des niederen

ab und schützt die letztere, was allerdings römischen Eindruck

macht, aber doch mit Rücksicht auf das Verhältnis des L. R. Cur.

zu ihrer Vorlage als eine fränkisch beeinflusste Umwandlung
zu bezeichnen ist

;

;l

) aus dem actor (Kläger) wird in II. 1. 9.

ein Verwalter; II. 16 wandelt die venia aetatis in Commcndatinn

um; in II. 16. 2. tritt an die Stelle des principale negotium

das fredum; 4
) in II. 17. l.carta an die Stelle von testamentum;5

)

II. 21. rechnet mit dem Bifang; II. 27. rechnet die Knechte

zu Immobilien.8) III. 1. 6. deutet die Miteigentümer (consortes)

als Erben: III. 6. 2. und 3. wandeln die donatio sponsalicia in

dos um; 7
) III. 10. ersetzt den römischen Begriff gradus durch

genuculum; III. 19. 2. interpretiert die Emphytense als Königs-

schenkung.8
) IV. 6. 1. gebraucht die germanische Bezeichnung

„ornungus“; 9
) in IV. 8. 1. wird mulcta in fredum umgewandelt.:

ebenso in IV. 13. 2. sumptus litis: IV. 20. benützt revestire.

In VIII. 5. 1. wird Tradition von Immobilien getrennt behandelt

und für dieselben Schriftlichkeit und Öffentlichkeit gefordert.

TX. 8. 1. bietet eine interessante von Horten 10
) gut beleuchtete

>) s. Affolter: Intertempor. Privatr. I. 139.

*) ». Zeumer in der Ausgabe S. 30ß. A. 1.; and. Meinuug He st a I. e. 7.

3
) so gegen Salis (1. c. 157) Zeumer 1. c. 313. A. 2.

4
) ebenso in IX. 19. 1.

5
) ebenso in XXIII. 12. fberhaupt ist der Begriff des römischen

Testaments stark getrübt; s. Salis 1. e. 143. A. 2.

*) ebenso VIII. 5. 1.

7
) ebenso III, 16. 1. und überhaupt häufig; s. IX. 32. 3., XXIV. 20.

1. und 2., XXVI. 1. 1.

b
) auch X. 5. rechnet mit der Künigsschenkung; dass hier nicht Lehen

vorliegt, scheint wohl richtig zu sein; s. Zeumer in Sav. Ztscbr. IX. 43.

») s. Brunner in Sav. Ztscbr. IV. 266.

19
j Personalexecutiou II. 16S.
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Verdrehung; IX. 19. 1. spricht von Composition; IX. 30. 2.

rechnet mit Immunität. X. 1. 1. gebraucht fiscalis causa im

Sinne von Königsgut ;*) X. 10 . behandelt irrtümlich Schatzgräbern

während es sich in der Vorlage um Bergbau handelt. XI. 1.

scheint (so wie II. 21.) Bifang ins Auge zu fassen; 2
) XI. 6. 3.

passt jedenfalls eher aufUrteilschelte als auf römische Appellation; 1

)

XI. 13. entspricht der Inquisitio per testes; XI. 14. kennt Be-

eidigung der carta.4) XVII. 9. ist der germanischen Urkuuden-

praxis angepasst.5) XVIII. 1. scheidet streng die Verfügungen

über Mobilien und Immobilien und die Rechtsfolgen solcher Ver-

fügungen. XXII. 6. setzt an die Stelle der Emancipation die

Commendation und anerkennt die sog. emancipatio germanica; 0
)

in XXII. 12. wird das römische Fideicommis in die fränkische Fide-

jussio umgewandelt. XXIII. 5. 3. und 4. beruht auf gänzlichem

Missverständnis der negotiorum gestio; XXIII. 6. 1. fügt selbst-

ständig den Eid hinzu;7) XXIII. 7. 1. gestaltet die negotiorum gestio

in eine Commendation um; XXIII.9.4. und ft. kennt die fides facta;

XXIII. 21. acceptirt den Ganerbenbegriff
; XXIII. 26. wandelt

die Bttrgenhaftung in germanischem Sinne um; XXIII. 27. be-

rücksichtigt die Gesammthaftung der Verwandten des Verstorbenen

und fügt selbständig den Eid des Klägers hinzu. XXIV. l. l.

kennt Eideshel fer;°) XXIV. 2. kennt ein Sicherheitsgelöbnis

mit festuca 8
) und fasst die Stipulation als Exfestucation auf;

XXIV. 4. lässt an die Stelle des jus distrahendi pignoris den

germanischen Pfandverfall treten und auch 5. accomodiert. sich

dem germanischen Pfandrechte; XXIV. 15. beschränkt selbständig

>) 9. So hm: H. u. Oer. V. 420. A. 94.

J
) and. Meinung Zentner in der Aitsg. 883. A. 1.

•*) a. Brunner: R. (t. 11. 35s. A. 2G.

*) h. Zentner 1. c. 880. A. Brunner 1. c. II. 424 f.

5
) s. Brunner: R. (1. d. Urk. I. S. 2H. A. 1. und 37.

«) ebenso wie XXIII. 7. I und 2. und XXIV. S, 1. Wagner (Sav.

Ztsehr. IV. GO f.) denkt liier an byzantinischen Einfluss, was wohl mit

Recht abgelehnt werden darf; s. Balis I. c. IG9. und Zentner das. IX. 33;

vgl. lieguelin: tes fondements du reginie feod. dans la L. R. (Jur. (Paris 1«93.)

53 fl', und Besta 1. c. (Rivista ital. per le seien*»» giurid. XXXI) B fl

7
) ebenso XXIII. 27.

°) s. Brunner: R. 6. II. 3ss. A. 73.

“) s. Brunner I. e. 444. A. 19.
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die Handlungsfähigkeit des Altersschwachen. XXV. 9. 4. bietet

merkwürdige Missverständnisse des römischen Erbrechtes.

XXVI. 9. 1. räumt den väterlichen Verwandten in germanischer

Weise erbrechtliche Vorrechte ein; XXVI. 9. 5. lässt das

spätere Testament zu Gunsten des früher abgefassten zurück-

treten. 1

) In XXVII. l. 3. tritt Commendatio an die Stelle

von Verknechtung; 2
) die conventio per sigillum in XXVII. 9.

ist natürlich germanisch; 3
) XXVII. 12. behandelt die Prekarie

missverständlich, aber doch so, dass man den fränkischen

Einfluss merkt.4
)

Wir haben da nur das juristisch wichtigste hervorgehoben

und uns nicht an blosse Worte geklammert,5
) überhaupt nur

jene Fälle berücksichtigt, in denen das Abgehen von der Vorlage

zweifellos germanischen Einflüssen zuzuschreiben ist6) und

nicht etwa auf Lesefehlern oder einem anderweitigen Miss-

verständnisse der Vorlage beruht; 7
) man könnte sonst leicht

die Anzahl der dieser Epitome eigentümlichen Erscheinungen

sehr bedeutend vermehren. Aber auch das, was wir anführten,

genügt zur Beurtheilung des Umfanges und der Intensität des

fränkischen Einflusses in der L. Rom. Cur., wobei man bedenken

muss, dass Churrätien dank seiner Lage und seiner besonderen

Verfassung dem Romanentum eine bessere Bewegungsfreiheit

ermöglichte,8
) überdies aber das rätische Rechtsbuch, das in Be-

handlung kirchlicher Fragen sogar über die Vorlage hinausgeht,*)

') Stobbe: L. Rom. Utin. 77. nimmt m. R. an, dass es sieb offenbar

um einen Erbvertrag handelt.

J
) Vgl. Form. Turon. 43.

5
) s. Brunner 1. c. II. 337.

4
) s. Brunner 1. c. I. 201. A. 38.

6
) Zu erwähnen wäre immerhin das häufige admallare ; s. II. 1. 2.

II. 6. 4., IV. 15. t., IV. 16. 1., IX. 1. 4., XIX. 1. Tamassia: Nozze

Polaceo - Luzzatto p. 14 führt die Worte „ante principem“ in IV. 9. 1. auf

L. Sal. 26 zurück.

•) Die eigenartige Behandlung der Quarta Falcidia beruht nicht auf

germanischem Einflüsse; s. Zeumer in Sav.. Ztschr. IX. 20 ff.

7
) a. darüber Besta 1. c. 319 f.

“) Dies äussert sich stark in dem rätischen Urkundenwesen ; s. Brunner
R. G. d. Urk. I. 246 ff.

•) s. Conrat 1. c. I. 288. A. 5.; Salis 1. c. 147. A. 2. stellt die

Fälle zusammen, in denen L. R. Cur., ohne dazu durch die Vorlage bestimmt

gewesen zu sein, kirchliche Sachen berührt.

v. llalban, Köm. Recht in den gerat. Vollcsstaaten. 111. 7
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offenbar Vertrautheit mit kirchenrechtlichen Materien aufweist:

man darf daraus einen Schluss auf die Beeinflussung des

römischen Rechtes in andern fränkischen Gebieten 1

) ableiten.

Die einzige praktisch verwendbare Epitome des Breviars unter-

liegt in diesem Daseinskämpfe der Wucht des fränkischen

Rechtes und bestätigt den Eindruck, den das Studium der

Formeln macht.2
)

Selbständiger treten die Capitula Remedii auf; sie

lehnen sich nicht direct an eine römische Vorlage an. Diese

Compilation verfolgt vielmehr in bewusster Weise den Zweck,

das römische Strafrecht abzuändern, an seine Stelle aber nicht

reines germanisches Strafrecht, sondern eine neue üombination

beider Rechte zu setzen.3) Der Verfasser der Cap. Rem. tritt

sowohl dem römischen, als dem germanischen Strafrechte

selbständig entgegen, wendet germanische Strafen an, steht

aber dabei vielfach unter römisch -kirchlichem Einflüsse. Auf

diese Weise kommt es zu einem lehrreichen Ausgleiche, dem

wir, ebenso wie der L. Rom. Cur., entnehmen dürfen, dass man
praktisch mit dem römischen Rechte nicht auskam, das ein-

gedrungene germanische Recht römischerseits nicht ignoriren

konnte und selbst da, wo die Möglichkeit bestand, freier vor-

zugehen, von dieser Freiheit nur bescheidenen Gebrauch machte

und für die Anpassung des römischen Rechtes an die Bedürfnisse

der Praxis germanisches Recht verwendete.

So stimmt Alles mit dem Eindrücke überein, den wir schon

früher bei Behandlung der Ueberreste römischer Einrichtungen,

bei Besprechung der Stellung der Kirche, sowie bei dem Studium

der Quellen und Bearbeitungen des römischen Rechtes im

fränkischen Reiche gewonnen haben. Die Begegnung zweier

') natürlich mit Ausnahme des Südens.

*) Dass die socialen Verhältnisse in der L. R. C. die allgemeinen

fränkischen Wandlungen durchgemacht haben, hat aocb fiesta 1. c. (Riv.

ital. XXI. 1 ff.) nicht läugnen können.

s
) Sehr zutreffende Charakteristik bei Ze um er in Sav. Ztscbr. IX 48 {.;

Uber Einzelheiten s. Brunner: R. G. II. 607. A. 37., 630. A. 30, 31.,

660. A. 14.
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Rechte, von denen das eine bereits zur Zeit, als es in das neue

Reich einzog, auf alten und festen Grundlagen beruhte, das

andere aber schon vorher zersetzt war, konnte nicht anders

ausfallen, namentlich da das fränkische Recht, wie wir gesehen

haben, nebst seinen alten Grundlagen eine seltene Widerstands-

kraft besass, die sich nicht nur gegen fremde, sondern sogar gegen

sehr verwandte Einflüsse standhaft erwies, das römische dagegen

jeder Gemeinsamkeit entbehrte; war doch nicht einmal sicher,

welches römische Recht man anwenden sollte, da im Gegensätze

zu dem westgothiscben und burgundischen Staate im fränkischen

keine ofBcielle Sammlung des römischen Rechtes bestand. Hinzu

tritt der Umstand, dass das fränkische Recht von grossen Volks-

mengen getragen und durch den staatlichen Apparat geschützt

wurde, während das römische weder durch innere Kraft, noch

durch ein organisirtes Volk, ja nicht einmal durch eigene Ge-

richte 1

) vor dem schon früher begonnenen Rückgänge gewahrt

wurde.

An diesem Kräfteverhältnisse konnten politische Umstände

nichts ändern. Die Römer mochten in ihren Besitzverhältnissen,

in Freiheit und Vermögen unbeeinträchtigt bleiben, zu Staats-

ämtern, zur Theilnahme an der Gefolgschaft, an Heer und

Gericht, zugelassen werden. Für die Wahrung des römischen

Rechts bedeutete dies gar nichts; sie mögen, namentlich anfangs,

die germanischen Eindringlinge und ihr Recht geringschätzend

betrachtet haben; 2
) ihrem Rechte vermochten sie dadurch zu

einem Siege nicht zu verhelfen. In der kirchlichen und staat-

lichen Gemeinsamkeit der Römer mit den Germanen musste es

zu einem Ausgleiche des beiderseitigen Rechtes kommen, aber

angesichts des erwähnten Kräfteverhältnisses und der Wider-

standskraft des fränkischen Rechtes musste die Ausgleichung

zur Verdrängung des römischen Rechtes führen.

Allerdings wehrte man den Römern nicht die Anwendung
ihres Rechtes untereinander. Haben doch sogar fränkische

Grafen das Strafverfahren mit inscriptio vornehmen lassen; 3
)

*) mit Ausnahme des Restes der städtischen Gerichtsbarkeit ausser

Streitsachen (s. oben II. Theil S. 280.) und etwa noch der Schiedsgerichte,

vgl Fustel de Coulanges: Monarchie fr. 348 ff.

*) s. Brunner: R. G. II. 9.

*; S. z. B. Form. Extrav. I. 5.; vgl. Zeumer in der Ausg. S. 536.

7*
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wo grössere Massen römischer Bevölkerung vorhanden waren,

wurde überhaupt römische Gerichtspraxis, wenn auch nicht

ohne gewisse germanische Beeinflussung, weiter geübt. 1

) In

noch höherem Grade gilt dies für den privatrechtlichen

Verkehr, aber dennoch haben weder Kirche 2
) noch Private 5

)

ihr römisches Recht von fränkischen Aenderungen frei erhalten.

Die grösste Widerstandskraft hat, aus naheliegenden Gründen,

das römische Erbrecht, namentlich das Testamentsformular an

den Tag gelegt,4
) daneben das Familienrecht,5) während im

Vertragsrechte, abgesehen von der beharrlich festgehaltenen

Stellvertretung, eine starke Umbildung des römischen Rechtes

eingetreten ist.
6
) Ein genauer Überblick ist bekanntlich un-

möglich, da es dem gallischen Rümertum in allen diesen Be-

ziehungen an Einigkeit fehlte. Es müsste also der gesammte

Urkundenvorrat nach Gebieten geordnet und sodann für jede

>) 9. Kien er I. c. 71, 73 ff.; vgl. auch oben II. Theil S. 291. Dass

der germanische Process ganz überwiegend auch auf Römer angewendet

wurde, ist. bekannt; s. van Wetter: Le droit romain et le dr. gern. 15 f
.

;

zweifellos gilt dies für das Beweisrecht, namentlich in Mischfüllen;

s. Brunner; R. 0. I. 260. A. 5., Dahn 1. c. VII. III. 9. ff. Die Sitte

hat das Übrige getlian; denn wenn Römer sogar Fehde übten (s. Brunner
1. c. 220) ferner durch Bussen geschützt wurden, so musste das auf die

strafrechtliche Praxis einwirken. Die Appendices, namentlich die Eiu-

schaltung der berühmten Formel .de trina conventione“ in App. II. beweisen,

dass man bemüht war, für den Process römische Grundsätze zn retten.

Diese wertvolle, schon an anderer Stelle (II. 327) erwähnte Formel ist auf

Qrund von L. R. V. Nov. Valent. III. 12. Interpr. selbständig gearbeitet

und zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Beherrschung des Stoffes aus;

vgl. v. Bethmann-Holl weg 1. c. IV. 200 f. und Zensier: Formulae 534 f.

*) s. oben II. Theil S. 312.

*) wie aus den Formeln zu ersehen ist

4
) s. Brunner: R. G. I. 392. A. 2., Löning 1. c. II. 671. A. 3.

Die Appendicos (s. bei mir II. Theil S. 327) enthalten auch einige erb-

rechtliche Zusätze aus Paulus, was für eine relativ grössere Anwendbarkeit

des römischen Erbrechtes sprechen könnte.

6
) S. über Einzelnheiten Dahn 1. c. VIII. IV. 208 ff. Es ist erwähnt

worden, dass auch die Formeln Vieles enthalten, was dem römischen ehel.

GUterrecht, beziehungsweise dessen vulgarreehtlicher Umbildung entspricht.

s
) Zu dem, was wir bei Besprechung der Formeln hervorhebeu konnten,

s, noch Stouff: De formuiis 106 ff. und in Nouv. Rev. bist, de dr. fr. et

etr. 1887. S. 249 ff., ferner Sohm in Sav. Ztschr. I. 70.
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Rechtsfrage besonders dnrchgeprüft werden. 1
) So lange dies

nicht geschehen ist, muss man sich eben mit einem allgemeinen

Eindrücke begnügen. Derselbe kann jedoch vorläufig hinreichen,

wenn er mit den übrigen Ergebnissen übereinstimmt, was eben

in unserem Falle zu trifft.

Die Betrachtung des gegenseitigen Kräfteverhältnisses lässt

es als ganz selbstverständlich erscheinen, dass sich die ganze

Entwicklung und der Rechtsausgleich in verschiedenen Gebieten

verschieden gestalten musste. Dies wird auch durch die quellen-

mässigen Nachrichten vollständig bestätigt. Denn wir haben

wahrnehmen können, dass in Südgallien das römische Recht

eine wesentlich andere Bedeutung beibehalten hat.2) Da hat

der Ausgleich beider Elemente zu einem Übergewichte des

römischen Rechtes über das germanische geführt 1

) und dieses

Übergewicht gipfelte darin, dass im IX. Jh. das römische Recht

eine energische Offensive ergreifen, territorialen Charakter an-

nehmen und das germanische unterdrücken konnte, während im

Norden der Sieg des fränkischen Rechtes über das römische

schon im VIII. Jh. so vollkommen war, dass der südgallische

Aufschwung des letzteren localisiert blieb und die Domäne des

’) Dag gewöhnlich übliche Verwenden von verschiedenen Urkunden,

ohne Rücksicht anf Zeit und Gebiet, denen sie entstammen, ist zwar mit-

unter bequem, da es die Möglichkeit bietet, für jedes Problem urkundliche

Belege zu finden, trägt aber, wie man zugestehen muss, eher zur Verwirrung,

als zur Klärung der Sachkenntnis bei. Vor allem aber führt es zu Ver-

allgemeinerungen, die besonders für die hier behandelten Fragen gefährlich

sind. Man darf doch daraus, dass in irgend einer Urkunde ein Symptom

des römischen Rechtes vorkommt, nicht schliessen, dass die diesem Symptome

zur Basis dienende Rechtsauffassang wirklich verbreitet war. Es hätten

wohl weder Fitting noch Tardif zu ihren weitgehenden Ergebnissen

gelangen können, wenn sie den Unterschied des Sporadischen von dem

Allgemeinen beachtet hätten. Auch Stouff thut dies nicht genügend,

während Brunner's R. Gesch. d. Urk. von diesen Mängeln frei ist. —
Diese Frage ist schon in der Vorrede zum II. Theile S. XII f. gestreift

worden.

*) s. oben II. 326, 342 ff.

9
) Es kommt auch in den aus dem Süden stammenden Handschriften

vor. dass häufig römische Bruchstücke unter germanische Rechtsquellen

gemischt werden. S. die Zusammenstellung in Hänel's Vorr. zur L. R.

Vis. Ferner Conrat 1. c. I. 42. A. 12. uud 266 f.
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fränkischen Rechtes nicht berühren konnte. 1
) Das sog.

Person alitätsprincip hat sich in dieser Beziehung praktisch

nicht bewährt; es vermochte da, wo Germanen in starken

Massen wohnten, das römische Recht nicht zu retten, ebenso-

wenig das germanische in den durch überwiegende romanische

Bevölkerung besiedelten Gebieten.

Dass dieser Erfolg nicht früher, sondern erst gegen Ende

der fränkischen Zeit eintrat, lässt uns ein hartnäckiges Ringen

vermuten, dessen Verlauf aber aus den schon 2
) erwähnten

Gründen nicht genau verfolgt werden kann, für die Haupt-

aufgabe dieser Untersuchungen überdies nicht direct in Betracht

kommt.

Wir werden für die Beurtheilung der einzelnen fränkischen

Rechtsinstitute und für die Frage, inwiefern in ihnen römisch-

rechtlicher Einfluss wahrnehmbar ist, mit den gewonnenen

Resultaten rechnen müssen, werden aber nicht ausser Acht

lassen dürfen, dass trotz der Kraftverschiedenheit beider Elemente

zwischen beiden Rechten wichtige Beziehungen bestanden, die

sich schon aus der Thatsache ihrer Begegnung ergeben mussten.

Selbst wenn die Trümmer des zersetzten römischen Rechtes zu

schwach waren, um sich in den fränkischen Hauptgebieten auf

die Dauer zu behaupten, dem fränkischen Buchte zu wider-

stehen oder gar dasselbe zu romanisieren, — für die Entwicklung

des fränkischen Rechtes auf neuem Schauplätze mussten sie

doch in die Wagschale fallen. In mancher Beziehung bot das

verfallende römische Recht, gerade weil es von seiner Höhe
herabgestiegen und von seiner Vollkommenheit Vieles eingebüsst,

Anregungen für die Förderung des fränkischen. Das absterbende

römische Recht bringt Vergröberungserscheinungen hervor, Rück-

bildungen, die uns greisenhaft anmuten, weil wir eben wissen,

dass es Rückbildungen sind, — die aber, bei äusserlicher und

von der Vergangenheit absehender Betrachtung, ebensowohl

als Verjüngungen betrachtet werden können und Anknüpfungs-

punkte für das aufstrebende germanische Recht bilden.

') s. Dahn 1. c. VIJL IV. 25. 29; vgl. tan Wetter 1. c. I«. A. 1.

*) s. & 101. A. 1.
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Die Umstände, die dem fränkischen Rechte schon auf

früher Entwicklungsstufe zu grosser Widerstandskraft verholfen

hatten, waren der Entfaltung des fränkischen Staatsrechtes im

neuen Reiche ungünstig. Vielherrschaft und andere Momente,

die die Wahrung des fränkischen Wesens fremden Einflüssen

gegenüber erleichterten, haben die Lösung staatlicher Aufgaben

unter den neu gearteten Verhältnissen erschwert. Und fehlte

es auch nicht an Berührungspunkten zwischen dem mächtig

aufstrebenden Volke und demjenigen, was es in Gallien nach

und nach vorrückend, vorfand, ') so galt dies doch vornehmlich

für actuelle, wirtschaftliche, folglich auch zum grossen Theile

für verkehrsrochtliche Fragen, aber nicht für die Bildung des

neuen Staatswesens.

Da ist im Gegentheil eine Kluft bemerkbar. Das fränkische

Reich wächst territorial mächtiger als irgend ein anderes und

nimmt in der Zeit, die kaum genügt hätte, um ein germanisches

Volks- und Staatswesen in einen Stammesstaat umzuwandeln,

den Umfang eines Weltreiches an. In dem Jahrhundert zwischen

Clilogio und den 8öhnen Chlodovech's sind so viele und so ver-

schiedene Territorien der ursprünglich bescheidenen salfränkischen

Herrschaft unterworfen worden, dass eine folgerichtige Ent-

wicklung staatsrechtlicher Art diesem Länderzuwachse unmöglich

Schritt halten konnte. Die weitausgreifenden fränkischen

Eroberungszüge hingen überdies mit keiner Massenwanderung

des Volkes zusammen; die Grenzen des geschlossenen Vorrückens

der Franken sind im Vergleiche mit den Grenzen ihrer Herrschaft

zurückgeblieben; dies bot zwar einen wichtigen Schutz gegen

die Romanisierung der Hauptmasse des Volkes, bereitete aber

zugleich dem staatsrechtlichen Ausbau verhängnisvolle Schwierig-

keiten.

Der Expansion entsprach selbstverständlich ein qualitatives

und quantitatives Anwachsen staatlicher Aufgaben, dem die

kleinstaatlichen Verhältnisse unmöglich entsprechen konnten.

Sie hätten gänzlich umgebildet werden müssen; dazu aber hätte

es langer Zeitund langsamer Staatserweiterung, sowie geschlossenen

Vorgehens und massenhaften Eindickens organisierter Gruppen

in alle neu erworbenen Länder bedurft.

•) h . in Theil II. S. 240 und hier oben S. 3 ff.
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Was nun eine Umbildung kleinstaatlicher Verhältnisse und

elastische Anpassung an die neuen Anforderungen betrißt, so

muss besonders der Umstand in Betracht kommen, dass den

Franken der Übergang vom altgermanischen Volksstaate

zum Stammesstaate versagt blieb. Es ist bekannt, dass die

Ausdehnung des salischen Gebietes durch königliche Eroberungen

noch vor der Einigung aller Salier begonnen hat. Das Heraus-

treten aus dem engen und für spätere Verhältnisse unzureichenden

Rahmen altgermanischer Staatsverfassung ist erfolgt, bevor man
an eine staatsrechtliche Organisation aller salischen Völker

denken konnte. 1

) Wir begegnen da einem unvermittelten oder

jedenfalls ungenügend vermittelten Sprunge vom Kleinstaat«

zum Grossstaate, was eben zu den schwerwiegendsten staats-

rechtlichen Consequenzen führen musste; denn nirgends ist ein

solcher Sprung ohne ernste Gefährdung der staatsrechtlichen

Grundlagen gemacht worden , deren plötzliche Ausdehnung

einfach unmöglich ist.

2

) Der salische Staat bestand schon früh-

zeitig aus Gebieten, die noch in alter Weise volksrechtlich

organisiert waren und aus eroberten Gebieten, auf die jene alte

Verfassung nicht angewendet werden konnte. Es kam aber

nicht einmal zu einem vollen Bewusstsein des Gegensatzes, dem

nur eine Doppelverfassung'1

) entsprochen hätte; denn auch dazu

war die Entwicklung zu rasch und überdies haben andere

Umstände eine derartige Sonderung des Stammlandes und der

eroberten Länder verhindert
;
eine verfassungsrechtliche Scheidung

des Stammlandes von den eroberten Gebieten, mit Aufrecht-

l
) Nimmt man mit Hubrich (Fr. Wahl u. Erbkgtum S. 4. A. 14)

an, dass schon die Lex Sal. für drei verbündete Völker abgefasst wurde

nnd berücksichtigt man, dass noch zur Zeit Cblodovechs (s. Oreg. Tnr.

II. 27. 11.) anch nur ein Bundes verh ä ltnis dreier salischer Königreiche

bestand, so gelangt man zur Überzeugung, dass die fränkische Stammes-

entwicklung auf der Stufe internationaler Verbindung stehen blieb
; die

weitere Entwicklung hatte nicht mehr organischen Charakter; der Bund hat

nicht von selbst staatsrechtliche Bedeutung angenommen; er hat sie ge-

waltsam erhalten.

*) Wir sehen beispielsweise, dass Rom Übergangsstufen durchmachte;

eine solche Übergangsstufe war z. B. der latinische Bund.

3
) etwa wie im römischen Reiche für Italien und die Provinzen, beziehungs-

weise Senatsprovinzen und Kaiserprovinzen.
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erhaltung der alten Verfassung für das Stammland und separater

Regelung der Verhältnisse in den neuen Ländern, hätte an und

für sich nur durch einen seiner Aufgaben im vorhinein bewussten

Staat vorgenommen werden können. Abgesehen davon kommt

noch in Betracht, dass gerade die neu erworbenen Gebiete die

wertvolleren waren, dass somit durch das Hinaustreten aus

dem alten Rahmen gleichzeitig der Schwerpunkt des Staates

verschoben wurde; das Stammland sank immer mehr zu einer

Provinz gegenüber diesen reicheren und ausgedehnteren Er-

werbungen herab. Welche Bedeutung eine solche Verschiebung

des Schwerpunktes gerade für das Staatsrecht hat, bedarf keiner

näheren Ausführung.1
)

Es ist ferner zu erwägen, dass, wenn auch die ersten

Eroberungszüge eine grosse Menge von Franken in die an das

Stammland grenzenden Gebiete verpflanzten, diese Eroberungen

dennoch nicht denselben volksmässigen Charakter hatten, wie

anderwärts. Fehlen uns auch darüber nähere Nachrichten, so

müssen wir doch — angesichts des Zurückbleibens grosser

Volkstheile in den früheren Sitzen — annehmen, dass die in

die neuen Gebiete eintretenden Franken überwiegend Leute

waren, die den Zusammenhang mit ihren ehemaligen volks-

mässigen Verbänden aufgegeben hatten, um an dem Zuge theil-

zunehmen und sich ferne von der Heimat anzusiedeln. Wenn
sie dann auch neuerdings Gruppen bildeten, die der alten

Tradition entsprachen, so konnte denselben doch nicht mehr

jene Zähigkeit innewohnen, die den früheren Gruppen im Stamm-

lande eigen war. Man hat mit Recht die auffallende fränkische

Verrohung des VI. Jh. auf diese Lockerung der ehemaligen

Verbände zurückgeführt, namentlich, da die solchermaassen

') Es ist bekannt, dass z. B. die römische Republik durch das Hinaus-

treten des Staates aus Italien untergraben wurde. Die Provinzen, Ton

denen manche zu übergrosser Bedeutung gelangten, konnten nicht mit dem

republikanischen Rüstzeug regiert werden und je mehr Bedeutung sie für

den Qesammtstaat erhielten, desto mehr musste dasjenige, was für die

Provinzen passte, zur Regel für das ganze Reich werden.

Im fränkischen Reiche aber gelangten die neuen Gebiete zu weit

grösserem Übergewichte, als die Provinzen im römischen Reiche. Und über-

dies bot die römische Verfassung doch ein unvergleichlich besseres Werkzeug

zur Regierung eines Grossstaates, als die altgermanische, weil die römische

Verfassung sich stufenweise entwickelt hatte.
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entwurzelten Kriegsschaaren in Gallien keinen geeigneten

Stützpunkt fanden; 1
) sie begegneten vielmehr einem ebenfalls

desorganisierten Römertom.

Nun kommt noch hinzu, dass man diese Römer anders als

im westgothischen, burgundischen oder langobardischen Staate,

in den Staatsverband als politisch gleichberechtigte Bürger

aufnahm, sich von ihnen nicht absonderte, wodurch ein streng

germanisches Gepräge der Verfassung erschwert wurde.

Alle diese Umstände, der Mangel einheitlicher Stammes-

verfassung, das nicht in volksmässigen Gruppen erfolgende

Einrücken in die neuen Gebiete und das Aufnehmen von Römern

in den gemeinsamen Reichsverband, sowie die Verschiebung

des Schweipunktes des Staates aus dem Stammlande in die

eroberten Länder, haben eine folgerichtige Ausbildung des alten

Staatsrechtes unmöglich gemacht; eine einfache Fortsetzung

der alten staatsrechtlichen Zustände im neuen Reiche war aber

ausgeschlossen, da dieselben sogar für einen rein germanischen

Grossstaat hätten versagen müssen, für die in Frage kommenden

Gebiete mit gemischter Bevölkerung daher vollends unzureichend

und unanwendbar waren, übrigens nicht einmal durch ent-

sprechende fränkische Verbände vertreten werden konnten.

Als dann später die Einigung aller salischen Kleinstaaten er-

folgte und Chlodovech sämmtliche Nebenkönige beseitigt hatte,

wäre es wohl möglich gewesen, an den Ausbau einer, den

heimischen Grundsätzen entsprechenden Verfassung für den

ganzen Stamm zu denken. Da war es aber zu spät. Die

mittlerweile eingetretene onorme Ausdehnung des Reiches Hess

die Einigung der Salier, im Vergleiche mit den andern Erfolgen

und angesichts des Übergewichtes der nichtsalischen Gebiete,

als ziemlich nebensächlich erscheinen. An eine Reconstruction,

an einen sinngemässen Ausbau der alten Volksverfassung für

den fränkischen Stamm zu gehen, hat Clodovech keinen

Anlass mehr gehabt. Das Streben nach Staats- und Gewalts-

einheit, das wir an dem fränkischen Königtum beobachten

können, stand der Ausgestaltung einer speciellen Stammes-

verfassung entgegen
;

2
) eine solche hätte die königliche Gewalt

*) 8. Tlieil II. S. 248.

*) 8. oben S. 104. A. 1.
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beschränken müssen, woran natürlich das auf dem Gipfel seiner

Macht stehende Königtum gewiss kein Interesse hatte. Es

mag trotzdem im Stammlande die alte Verfassung theilweise

noch fortbestanden haben; für die Gesamtentwicklung war sie

nebensächlich geworden, da sie auf die wichtigeren und grösseren

fieichstheile nicht anwendbar war. Wir gelangen somit zur

Überzeugung, dass eine Continuität für die staatsrechtlichen

Fragen aasgeschlossen war, da der einzig mögliche Ausgangs-

punkt, nämlich eine Stammesverfassung, fehlte.

Von diesen Betrachtungen ausgehend, wollen wir die

einzelnen staatsrechtlichen Institute in's Auge fassen. —
Dass der Volksverband, die Grundlage germanischer

Verfassungszustände, verkümmern musste, ist klar. Er beruhte

bekanntlich auf der formellen Gleichstellung aller Freien in

socialer und rechtlicher Beziehung und äusserte sich in der

Identität von Volk, Staat und Heer, sowie in der Bolle, die

einzelnen Verbänden zufiel. So einfach er war, setzte er doch

das Gleichgewicht aller für das öffentliche Leben in Betracht

kommenden Bestandtheile voraus. Nun ist zwar dieses Gleich-

gewicht natürlich bei keinem der bisher besprochenen Völker

ungestört geblieben nnd überall haben Wanderung und Staats-

gründung, vor allem aber der Übergang vom Kleinstaat« zum

Stammesstaate, eine Lockerung der Sippenverbände, eine

Änderung der Ansiedlungsverhältnisse, ja sogar oine Alterierung

der socialen Schichtung, hervorgerufen. Da aber alle andern

Staatsgründungen durch organisierte Stämme vollzogen wurden,

konnte doch eine gewisse Geschlossenheit erhalten bleiben, die

sich namentlich im Heerwesen geltend machte, so dass die

Tradition volksmässiger Verbände nicht ganz in Vergessenheit

geriet, wogegen die fränkischen Eroberungszüge — namentlich

die späteren, theilweise aber gewiss auch die früheren — wie

schon erwähnt, zahlreiche Volksgenossen aus ihren Verbänden

gerissen und dadurch nicht nur die im Stammlande verbliebenen

Verbände geschwächt, sondern die auf solche Art ausgeschiedenen

Individuen ihrer bisherigen Basis beraubt haben, ohne ihnen

eine andere staatsrechtlich gleichwertige zu bieten. Dieselben

Eroberungszüge haben überdies die Bedeutung des Königsdienstes

erhöht, dem Königtum überhaupt zu einer von Erfolg zu Erfolg

fortschreitenden Machtfülle verholfen, die in neuen Gebieten,
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in denen es keine volksrechtlichen Schranken mehr gab, un-

gehindert gefestigt werden konnte. Sie haben ausserdem eine

intensive Entwicklung der Grundherrschaft angebahnt und dadurch

die sociale Gruppierung in verhängnisvoller Weise beeinflusst.

So hat das Heraustreten aus den bisherigen Verhältnissen nicht

nur die Ausbildung einer Stamtnesverfassung gehindert, sondern

insbesondere eine grosse Anzahl von Volksgenossen ausserhalb

des Volksverbandes gestellt. 1

)

Diese tibergangslosigkeit, die im Gegensätze zu andern,

von geeinigten Stämmen vollzogenen Reichsgründungen die Be-

gründung des fränkischen Reiches kennzeichnet, hat dem Volks-

verbande die Rolle einer staatsrechtlichen Grundlage für das

neue Staatswesen benommen. Der Umstand, dass die fränkische

Reichsgründung nicht als Werk des Volkes, sondern des König-

tums zu betrachten ist, hätte an und für sich noch nicht genügt,

um das Staatsrecht auf eine wesentlich neue Basis zu stellen; 2
)

denn wäre der Reichsgründung eine Stammesorganisation voran-

gegangen, dann hätte das Königtum trotz aller Erfolge zu dem
Stammesverbande und seinen volksrechtlichen Bestandtheilen

Stellung nehmen müssen und es hätten die Eroberungen trotz

königlicher Initiative die volksrechtlichen Grundlagen nicht in

diesem Maasse zu erschüttern vermocht. So aber konnte das

Königtum weder mit dem alten kleinstaatlichen Volksverbande,

der für das neue Reich gegenstandslos war, noch mit einem

Stammesverbande, der bei den Franken niemals zu staatsrecht-

licher Bedeutung gelangt war, rechnen*) und es vermochte

’) Überdies war das fränkische Reich nicht in dem Maasse bedroht,

wie i. B. das langobardische; es fehlte also der äussere zwingende Grund

für die Aufrechterhaltung der volksmässigen Heeresverfassung und der

volksmässigen Grundlagen überhaupt. Als die Araberkriege dazu Anlass

boten, war es natürlich hiefiir zu spät.

a
) Dieser Umstand wird bekanntlich als der für die Entwicklung des

fränkischen Staatsrechtes maassgekende betrachtet; wir glauben die erwähnte

Übergangalosigkeit, nämlich den Mangel einer Stammesverfassung als einen

mindestens ebenbürtigen Grund anführen zu sollen.

*) Das was Sohm: R. u. Gor. Verf. I. 10 über die Stellungnahme des

fränkischen Königtums zu dem Stammesverbande vorbringt, trifft, nur für

die ausserlränkischeu, später unterworfenen Völker zu.
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in dem Volksverbande kein Material für den nenen Bau zu

finden. 1
)

Die wichtigste ßeth&tigung des Volksverbandes war die

Volksversammlung. Sie ist mangels entsprechender Um-
gestaltung für den Grossstaat unmöglich geworden, was ja über-

wiegend auch für andere germanische Staaten zutrifft. Wenn
man aber wahrnimmt, dass die merovingische Verfassung nirgends

mit Versammlungen rechnet, dann gelangt man mit Sickel 2
)

zur Überzeugung, dass die fränkische Volksversammlung nicht

etwa erst dem Grossstaate zum Opfer gefallen, sondern schon

früher3) überwunden war. Wir glauben ihr Zurückweichen mit

den ersten Eroberungen, die nicht mehr geschlossen vorgenommen

wurden und dem salfränkischen Staatswesen Gebiete brachten,

die ausserhalb der alten Verfassung standen, in Zusammenhang

setzen zu sollen. Die Volksversammlungen sind weder verboten,

noch die Theilnahme an ihnen beschränkt worden; sie sind

einfach durch die erwähnten, den Gebietszuwachs begleitenden

Umstände entwurzelt worden. Im neuen Reiche hätten sie

frisch eingeführt werden können; aber dazu hätte es einer Neu-

ordnung bedurft; man hätte sie etwa auf territoriale Basis

stellen und dabei die Betheiligung der Römer, sowie das

Verhältnis zum Königtum regeln müssen; dies ist nicht geschehen

:

eine die Versammlungen belebende Anpassung an neue Ver-

hältnisse ist nicht zu entdecken.4
)

’) Auch Sickel (Westdtsche Ztschr. XV. 133), der geneigt ist, die

Verkümmerung der Volksverfassung den .Staatsmännern* des VI. Jh. zur

Last zu legen, muss doch zugeben, dass manche Hindernisse zu Uberwiuden

gewesen wären, .um das Volk im Besitze einer zeitgemässen Theilnahme

an Staatssachen zu belassen oder in Besitz zu setzen“. Er betrachtet

diese Hindernisse als nicht unüberwindlich; gewiss hätten sie überwunden

werden können, wenn man eine neue Verfassung ausgearbeitet hätte; dass

man daran im VI. Jh. nicht denken konnte, ist wohl klar.

a
) Westdtscbe Ztschr. IV. 31Gf.

s
) 1. c. .Eine so lange Wirksamkeit ihr zuzuschreiben, hiesse eine

lebendige und doch tote Kraft, einen nicht regierenden Regenten behaupten“.

4
) Eine kritische Sichtung der Literatur Uber diese Frage bietet

Sickel: D. merov. Volksvers. (Mitth. f. üst. Qesch. Erg. bd. II. 295 ff.)

und in Gött. gel. Anz. 1890. 214—223. Neuerdings versuchte SchUcking

1. c. 110 die Volksversammlungen zu vertheidigen.
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Man begegnet dagegen dem Märzfeld. Dasselbe ist eine

Heerschau, die mit einer Volksversammlung nichts gemein hat.

Zum Märzfeld erscheinen die Volksgenossen nicht kraft eigenen

Rechtes, sondern über königlichen Befehl; es erscheinen

diejenigen, die der König entbietet und die Versammlung bleibt

so lange beisammen, als es der König wünscht. Das Märzfeld

fasst keine den König bindenden Beschlüsse') und der Umstand,

dass seit Eintreten der Römer in's Heer auch sie an der

Heerschau theilnehmen, musste vollends den Charakter derselben

beeinträchtigen.2) Es kann sich also nur darum handeln, ob

das Märzfeld nicht dennoch auf die germanische Volksver-

sammlung zurückzuführen ist, somit als eine, wenn auch ver-

kümmerte Umbildung derselben in Betracht käme.3
) Wir glauben

mit Sickel 4
) diese Frage verneinen zu sollen. Denn es ist

nichts wahrzunehmen, was für ein directes Hervorgehen des

Märzfeldes aus altgermanischen Verfassnngszuständen sprechen

würde. Es ist natürlich darauf hingewiesen worden,5) dass die

alte Volksversammlung Heeresversammlung gewesen und als

Heerschau gedient hatte; doch war diese Function gewiss eine

nebensächliche; für die rechtliche Bedeutung der Volksver-

sammlung waren ganz andere Momente maassgebend; eine

Heerschau aber als selbständige Einrichtung für die alte Zeit

anzunehmen, liegt kein Grund vor. Man könnte trotzdem in

dem Märzfelde eine Abspaltung der ehemaligen Volksversammlung

erblicken, wenn man nicht bedenken müsste, dass die Volks-

) So mit Recht Sickel 1. c. Brunner: R. G. II. 128 f. meint, dass

der König für ausserordentliche Entschlüsse die Zustimmung des Heeres xu

gewinnen sucht, behandelt aber m. R. die Wünsche oder Beschlüsse des

Heeres als „populäre Strömungen, auf die das Königtum Rücksicht nehmen

muss* ; also keine Rechtsfrage, nur Opportunität. — Selbst wenn man die

vielbesprochenen Beutebeschlüsse, die aber Sickel I. c. auf das richtige

Haass zurückführte, mit Brunner 1. c. 126. A. 2. als Heeresbeschlüsse

behandeln wollte, so wären es doch nur Beschlüsse des betreffenden Heeres-

aufgebotes und nicht des gesammten Volksheeres. — Vgl. Schröder
R. G.‘ 150, Dahn 1. c. VII. III. 617 f.

3
) s. Brunner 1. c., Dahn 1. c.

s
) Schröder 1. c. betont, dass das Heer nach Gauen und Provinzen

aufgestellt wurde.

«) 1. C. 340 f.

6
)
Bruuner 1. c.
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Versammlung nur für einzelne Völkerschaften bestand und

Stammesversammlungen für die Franken nicht überliefert sind,

angesichts des Mangels einer Stammesverfassung aucli nicht

angenommen werden können; 1
) das Märzfeld aber beschränkt

sich nicht auf Einzelvölker, es hätte also, wenn man durchaus

an einer Ableitung aus früheren Versammlungen festhalten

wollte, nur aus Stammesversammlungen hervorgehen können,

die eben nicht existiert haben. Man könnte höchstens sagen,

dass das Märzfeld eine ganz nebensächliche Aufgabe der früheren

Volksversammlungen (einzelner Völker) für grössere Gebiete

übernommen, diese nebensächliche Aufgabe zur Hauptaufgabe

gemacht und alle rechtlichen Momente, die eine Volksversammlung

charakterisierten, abgestreift hat. Man sieht, dass da von einem

Zusammenhänge wenig übrig bleibt und die wesentlichen Unter-

schiede derart überwiegen, dass man das Märzfeld als eine

selbständige Einrichtung bezeichnen muss, die rechtlich an

nichts früheres anknüpft, ja nicht einmal als eine verfassungs-

mässige Einrichtung überhaupt betrachtet werden kann
;

2
) sie diente

den Zwecken der Heeresverwaltung.'*) Fragt man aber nach dem
Grundgedanken, auf dem das Märzfeld beruht, so ist es klar,

dass man denselben nicht in den gallo-römischen Einrichtungen

suchen und vielmehr, trotz der soeben begründeten Ablehnung

eines genetischen Zusammenhanges mit älteren germanischen

Verfassungseinrichtungen, nur in germanischen Ideen finden

kann. Diesen Ideen entspricht es, dass selbst ein erstarktes

Königtum mit dem Volke Fühlung sucht und diese Fühlung

wenigstens für den wichtigsten Dienst, den Heeresdienst zu

*) Die vielbesprochene ribuarische Versammlung, in welcher Clodovech

zum König der Ribuarier gewählt wurde, mag eher eine exceptionelle Ver-

sammlung ad hoc gewesen sein.

a
) Es spricht nämlich nichts dafür, dags der König verpflichtet gewesen

wäre, die Heerschau abzuhalten; es ist nicht einzuseben, weiche Rechts-

folgen die Unterlassung der Heerschau gehabt hätte.
*

*) Deshalb hat man in karolingischer Zeit die mittlerweile in Neustrien

ausser Übung gekommene Heerschau wieder eingeführt, natürlich ohne ihr

eine von der früheren verschiedene Stellung einzuräumen, was auch Brunner
1. c. II. 128 zugiebt. Die Wesensgleicbheit der üblichen austrasischen

Heerschau und der durch die Karolinger wieder eingeführten neustrischen,

beleuchtet Sickel in Oött. gel. Anz. 1890. 8. 218 ff.
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erhalten bestrebt ist. Deshalb ist auch in Neustrien und

Burgund, also in den überwiegend romanischen Gebieten, das

Märzfeld rasch verfallen, während es sich in Austrasien traditionel)

erhielt. Erst die Entwicklung der Senioratsheere hat die Heeres-

versammlungen gegenstandslos gemacht.

Dass in den Hof- und Reichstagen keine Fortsetzung

der alten Volksversammlungen zu erblicken ist, darf als communis

opinio bezeichnet werden. 1

) Sie haben dem König Rathsdienste 2
)

zu leisten; es handelt sich also juristisch um das Gegentheil

der Thätigkeit einer germanischen Volksversammlung; es liegt

in ihnen der Keim des späteren, aber keine rechtliche Fort-

setzung des früheren Versammlungswesens. Die zunehmende

Bedeutung dieser Rathsversammlungen führte selbstverständlich

eine factische Schwächung der königlichen Gewalt herbei, was

in einzelnen Fällen Resultate hervorbrachte, die an ältere

Zustände erinnern. Dennoch ist an eine Anknüpfung an die

alte Volksverfassung nicht zu denken,3) denn die zu einem

Hoftage versammelten Grossen erscheinen nicht auf Grund

ihres Rechtes, sondern über königlichen Befehl, sie können mit

dem Volke nicht identificiert werden, sind auch nicht als

Vertreter desselben zu betrachten und schliesslich besteht keine

Spur einer Theilung der Gewalt zwischen König und Hoftag,4)

da letzterem überhaupt keine Rechtssphäre zusteht. Es kann

gerade in der Stellung der Reichs- und Hoftage im fränkischen

Reiche ein überzeugender Beweis für die Verdrängung des

') s. Brunner !. c. II. 130 ff., Schröder R. G. 4 161 f., besonders

Sickel: Z. Gesch. d. dtsch. Reichstags (Mitt)i. Jnst. f. Oster. Gescb.

Erg. bd. I. SSO ff.) und Dabn 1. c. VII. III. 619 ff.

*) a. Sickel 1. c. S21.

s
)
Dies gilt auch für die karolingischen Versammlungen, in denen an-

scheinend der öffentlichen Meinnng in hohem Grade Kecbnung getragen

wurde. Rechtlich ist dies irrelevant; s. Sickel in GOtt. gel. Am. 1890

S. 225, Dahn 1. c. VIII. VI. 12ß. Der vou Mayer 1. c. I. 380 ff. betonte

Unterschied zwischen dem provinziellen Märzfelde und dem Reichstage ist

belanglos.

4
) Bei den Westgoten kann man schon eher von einer Aufteilung

der Gewalt zwischen König und Grossen sprechen (s. oben I. Theil S. 207,

212) und den letzteren eine rechtliche Bedeutung beilegen, nämlich die Be-

deutung eines, die KOuigsgewalt verfassungsmässig beschränkenden Factors.
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Rechtsinhaltes der alten Verfassung erblickt werden; nicht

einmal die höchste Schichte des Volkes vermochte staatsrecht-

liche Befugnisse auszuüben ;') der Hof- und Reichstag steht

rechtlich ebenso belanglos da, wie das Märzfeld.

Aber ebenso wie das Märzfeld entspricht der Hof- und

Reichstag doch germanischen Ideen; in beiden Fällen handelt

es sich darum, die Fühlung zwischen König und Volk herzu-

stellen. War dies auch nicht mehr im alten staatsrechtlichen

Sinne möglich, so sollte es doch wenigstens factisch geschehen; bei

der Heeresschau kamen die breiten Massen, beim Hoftage die

Grossen in Betracht.2
) Man konnte sogar das Wirken

germanischer Ideen hinsichtlich des Hoftages in noch höherem

Grade annehmen, als bezüglich des Märzfeldes. Denn selbst

für die ältere Zeit ist kaum anzunehmen, dass etwa jeder

Genosse in der Volksversammlung die gleiche Bedeutung gehabt

hätte; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass sich frühzeitig, nebst

dem bezeugten Vorrechte der Gaufürsten, ein Übergewicht der

einflussreicheren Personen überhaupt geltend gemacht hat. 1

)

Eine Tradition dieses Übergewichtes mag der *berathenden

Thätigkeit der Grossen im neuen Reiche zu Grunde liegen. 4
)

Nur kann man trotz dieser Annahme an keinen juristischen

Zusammenhang zwischen alten und neuen Zuständen in dieser

’) Was bei den Westgothen (a. vorige Attm.) und theilweise bei den

Langobarden doch der Fall war; für die letzteren kommen die Duces in

Betracht, deren Stellung auf tUterer Basis beruht und eineu bedeutaalneu

Überrest der Volksverfassung bildet ; s. II. Theil S. 137 f. und 164 ff.

*) Somit gebt beispielsweise Fahlbeck 1. c. 83 f, der die politische

Bedeutung der fränkischen Aristokratie verneint, gewiss zu weit.

*) Brissaud: Hist, de dr. fr. I. 483 vergleicht den germanischen

Fürstenrath mit einem Senat, gebt aber bei Besprechung der fränkischen

Versammlungen (S. 536) auf diese Frage nicht mehr ein.

*) Seeliger (in Hist. Viertjahrschr. I. 36 f.) knüpft deshalb die

Hoftage an die germanische Vorberatung der Fürsten an; an die Stelle der

Voiksführer, die z. B. in den langobardischen Duces fortlebten (s. hier

A. 1.). wären somit Kilnigsbeamte und audere Grosse getreten. Nur geht

Seeliger zu weit, wenn er (1. c. 329) in dem cousensus des Hof-

tages den Ausdruck eines Rechtes der Theilnakme an der Regierung

erblickt; er überschätzt die zweifellos grosse factische Bedeutung dieser

Versammlungen, wenn er sie (1. c. 341) als selbständige Vertretung des

Reiches neben dem Könige betrachten will.

t. Halb an, Rom. Recht in den germ. Volksstaaten. UL 8
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Frage denken, weil die Rechtsstellung einer Volksversammlung

von der eines Hoftages so grundverschieden ist, dass jede juri-

stische Anknüpfung fehlt 1

) und weil auch für diese Angelegenheit

irgend ein Übergangsstadium nicht bezeugt ist,“
2
) aus allgemeinen

Gründen aber eher auszuschliessen wäre. Wir müssen also

den Hof- und Reichstag, ebenso wie das Märzfeld, als eine

neue Schöpfung des fränkischen Reiches betrachten, für die

selbstredend irgend ein römisches Vorbild 1
) fehlte. —

So viel steht jedenfalls fest, dass die Grundlage der alten

Volksverfassung für den fränkischen Grossstaat nicht, mehr in

die Wagschale füllt. Denn durch das Verschwinden der Volks-

versammlung verlieren auch die kleineren Verbände ihren natür-

lichen Halt, ebenso die Individuen ihre staatsrechtliche Basis.

Es ist klar, dass die übrigen Verbände, die, ohne Rücksicht

auf ihre Entstehung, bei fortschreitender staatlicher Entwicklung

schon keine unmittelbare politische Bedeutung geltend machen

konnten,4) eine solche nicht neu zu erlangen vermochten, da

die belebende Kraft des Hauptorgans der Volksverfassung weg-

gefallen war. Sie konnten sich für bestimmte Aufgaben erhalten,

sie konnten sich sogar besser consolidieren
;

es fehlte aber der

politische Kuppelbau, der sie früher zusammenfasste und ihnen

') Mau darf doch die Macht, die es dem fränkischen Optimateutum

ermöglichte, neben dem Königtum zur Geltung zu kommen, nicht ala

Kechtsprincip anffassen.

*) Rin solches Übergangsstadium sehen wir in Korn, wo die Comitien

aufhören, der Senat aber weiter bleibt.

3
) Es ist bemerkt worden (s. Brunner: R. G. II. 126), dass die

Hoftage zuerst in den überwiegend romanischen Gebieten Vorkommen. Man
kann daraus aber natürlich keine weitgehenden Schlüsse ableiten. Das

raschere Aufkommen der Hoftage im Westen wäre einfach damit zu er-

klären, dass dort der Aufschwung des Adels rascher vor sich ging, daher

auch die für einen Hoftag in Frage kommenden Elemente eher zu der ent-

sprechenden Bedeutung gelangten.

«) Es ist also für uns gleichgiltig, ob das von Lamprecht (1. 260 ff)

vertretene Zusammenfallen volksrechtlicher nnd genossenschaftlicher Verbands-

bezirke für Heer und Gericht mit denen der Wirtschaftsordnung bei den

Franken je bestanden habe. Dieses Zusammenfällen mag örtlicher Natnr

gewesen sein; ob es sachlich zutraf, ist wohl mehr als zweifelhaft. Aber

auch wenn es vorhanden gewesen wäre, so hätte es rasch aufhören müssen

und käme für die hier behandelte Zeit nicht mehr in Betracht.
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partielle staatsrechtliche Bedeutung sicherte. 1
) So haben mit

dem grundlegenden Volksverbande auch die andern Verbände,

die principiell ebenfalls auf der persönlichen Stellung der Genossen

beruhten, ihre politische Bedeutung eingebiisst.2)

Aber, wie erwähnt, haben infolge dieser Umwandlung auch

die einzelnen Volksgenossen ihre staatsrechtliche Basis

verloren. Denn sie gründete sich auf die unmittelbare Mit-

gliedschaft im Staate, welche doch nur in dem jetzt ent-

schwundenen Zusammenhänge geltend gemacht werden konnte.

Der Einzelne verdankte seine staatsrechtliche Bedeutung dem

Umstande, dass er Mitglied von Verbänden war, die durch die

Volksverfassung zusammengehalten wurden. Jede Lockerung

dieser Kette musste alle Kettenglieder in ihrer staatlichen

Stellung erschüttern; die Einzelnen mochten, nach wie vor,

Mitglieder der zunächst noch erübrigenden Verbände bleiben;

für ihre staatsrechtliche Stellung war damit nichts gewonnen.

Diese Einbusse konnte durch nichts ausgeglichen werden-, denn

die Erlangung einer unmittelbaren staatsrechtlichen Stellung,

*) Gegen Provinzialversammlungen, wie sie z. B. Boretius behauptete,

ist Heeliger; Üapitt. d. Karolinger S. 40 ff. aufgetreten, indem er mit

Recht geltend machte, dass es sich bei den betreffenden .Beschlüssen“ nur

darum handelte, das Volk auf die neuen Bestimmungen zu verpflichten

(vgl. auch seine Ausführungen in Hist. Vierteljahrschr. L 327). Ebenso hat

Opet: Processeinl. Form. 93 ff die Missverständnisse hinsichtlich verschiedener

Versammlungen bekämpft. Thatsächlich haben weder Grafschaften, noch

andere Verbände irgend eine politische Autonomie gehabt; die betreffenden

fränkischen Andeutungen hat E. Mayer 1. c. I. 613 f. 534, II. 401

berücksichtigt.

s
) Wie Gierke: Genoss. R. II. 135 ausfübrt, haben nicht die Über-

reste der sich auflösenden alten persönlichen Verbände, sondern die späteren

räumlich - dinglichen Genossenschaften, die Entwicklung des deutschen

Genossenschaftsbegriffes bewirkt. Für die Alterierung des alten germanischen

Verbandswesens kommt in Betracht, dass nicht nur seine historischen und

staatsrechtlichen Grundlagen erschüttert waren, sondern dass die neuen

Verhältnisse Complicationen veranlassten, denen der alte Verband nicht

gewachsen war. Die wirtschaftlichen Fortschritte zersetzten die Einfachheit

früheren Lebens und es kamen Verbände auf, in denen das obrigkeitliche

Element über das genossenschaftliche siegte, so z. B. kirchliche und grund-

herrliche Verbände. Ob man jene freien Verbindungen, mit denen sich die

Cupitularien befassen, als spätere Symptome auflebender Volksverfassungs-

gedanken oder als neue, unter socialem Drucke entstandene Vereinigungen

zu betrachten bat, ist nicht, klar.

8 *
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die ja beim Zurücktreten der bisherigen politischen Bedeutung

der Verbände an und für sich denkbar gewesen wäre, war
dazumal ausgeschlossen; es fehlte der hiefür nöthige Übergang.

Überganglos war natürlich eine derartige Umwandlung un-

möglich und dazu gesellte sich in diesem Falle noch der Umstand,

dass iür die ihres bisherigen politischen Bodens beraubten Volks-

genossen noch andere Gefahren entstanden, die ihre staats-

rechtliche Stellung vollständig verschieben mussten, während

andererseits nichts geschah, um die Folgen der Vernichtung

der Volksverfassung, auch insofern es sich um die Individuen

handelte, aufzuhalten. 1

) Es ist klar, dass dieses wichtige

Verlassen alter staatsrechtlicher Grundlagen nicht unter römischem

Einflüsse, sondern nur aus den oben angedeuteten Gründen

erfolgt ist. Weder der Charakter dieses Vorganges, noch auch

seine unmittelbaren Folgen erinnern in irgend welcher Hinsicht

an römische Verhältnisse. Nicht der fränkische König, als

Nachfolger des römischen Imperators, hat die Volksverfassung

zerstört, sondern sie selbst ist unhaltbar geworden und an der

Übergangslosigkeit von den kleinstaatlichen Verhältnissen eines

germanischen Gaustaates zu den complicierten Verhältnissen

eines Grossstaates zu Grunde gegangen.2) —
Der durch die Begründung des Grossstaates geschaffenen

Situation entsprechend und angesichts der erwähnten Umwälzungen,

musste an die Stelle der früheren Volksglioderung eine territoriale

Th ei lung treten; sie war die einzige, die für eine national

gemischte, politisch nicht genügend geschiedene Bevölkerung

passte; sie bedeutet eine förmliche Constatierung der Über-

windung der ehemaligen Verfassung. Man mag diese Basis,

an nnd für sich, als eine römische bezeichnen, da sie äusserlich

dem römischen Principe der Amtssprengel entspricht; an eine

Nachahmung römischer Vorbilder darf man dennoch nicht denken.

1) Wenn schliesslich der Staat in karolingischer Zeit die bedrängten

Individuen dem Schutze der Bischöfe empfahl, so gestand er damit offen

seine Machtlosigkeit ein und gab den Beweis, dass er nicht im Stande war.

die entzogene alte Basis durch eine gleichwertige neue Grundlage zu ersetzen.

2
) Dass anch der Sippenverband unter diesen Verhältnissen leiden

musste, ist klar; es hat auch thatsächlich die Sippe ihre volksrechtlich-

staatliche Bedeutung eingebüsst; sie gehört daher nicht in diesen Zu-

sammenhang.
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Denn es handelte sich nicht um Beibehaltung 1

) der in vielen

fränkischen Gebieten schon gänzlich zerstörten, in andern stark

zersetzten, römischen Staatsgliederung, oder um eine beabsichtigte

Wiederherstellung derselben, sondern um die angesichts der un-

anwendbaren germanischen und verfallenen römischen Staats-

einrichtungen einzig mögliche Lösung. Deswegen gewann das

territoriale Moment im fränkischen Reiche grössere Bedeutung,

als anderwärts, wo ihm gewisse Reste der germanischen Stammes-

verfassung und eine mehr oder weniger ausreichende Organisation

der Römer concurrierend entgegentrat. Sieht man näher zu,

dann kann man überdies wahrnehmen, dass, wie Gierke 2
)

scharfsinnig bemerkt hat, die Territorialisierung der politischen

Verbände nicht immer dem römischen oder modernen Begriffe

der Territorialität entspricht, wenn auch die Wirkungen theil-

weise identisch sind; es bleibt manches, was zu der Terri-

torialisierung im Gegensätze steht und als Nachwirkung

germanischer Auffassung erscheint.’) Schon deshalb darf man
in der fränkischen Territorialisierung keine römische Nachahmung
erblicken, ganz abgesehen davon, dass sie durch Vieles durchkreuzt

wird, was der römischen Staatstheilung fremd war.

Fassen wir die grösseren Sprengel in's Auge, so ist es

bekannt, dass die römische Einteilung in Provinzen nicht mehr

als actuell zu betrachten ist; 4
) nur die kirchliche Eintheilung

hat an der römischen Provinz festgehalten, vermochte aber dem
antiquirten Begriffe nicht mehr zu staatsrechtlicher Bedeutung

zu verhelfen,4) so dass manche Provinznamen nur als literarische

Bezeichnungen dienen.6) Als grösster Sprengel erscheint der

*) Dahn Le. VII. II. 72 scheint viel zu weit zu gehen, wenn er

allgemein — allerdings unter gewissen Einschränkungen — für die Bei-

behaltung der römischen Eintheilung des Landes cintritt.

J
) Genoss. K. I. 86 f.

*) Es hätte sich beispielsweise ein sog. Personalitätsprincip im fränkischen

Reiche nie entwickeln können, wenn eine Territorialisierung in römischem

Sinne durchgedrungen wäre.

*) s. Theil II. S. 261. Selbst Fustel de Coutauges: Mon franque

183 f. giebt dies zu.

*) s. Longnon 1. c. 190 ff und Dahn L c. VII. III. 224, 229 f.

•) Dies giebt auch Dahn 1. c. VII. I. 74 zu; überdies kommt Provincia

auch in ganz unrömischem Sinne, als Grafschaft u. s. w. vor; vgl. Brunner
I. c. II. 144. A. 12.
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Ducatus, der änsserlich die Function der römischen Provinz

übernommen hat, 1

) thatsächlich aber nicht dieselbe juristische

Bedeutung hat. Denn abgesehen davon, dass die Eintheilung

in Ducate nicht im ganzen Reiche durchgefiihrt war,2
) war

auch die Stellung dieses Sprengels je nach dem in Frage

kommenden Territorium eine verschiedene. Die häufige Aenderung

des territorialen Umfanges, namentlich wegen militärischer Er-

eignisse, benimmt dem Ducatus jene Stabilität, ohne welche

eine ordentliche Provinzialgliederung auf die Dauer schwer

denkbar ist. Historisch fällt in die Wagschale, dass diese Ein-

theilung erst unter Chlodovech's Söhnen und zwar aus rein

militärischen Gründen begann, ursprünglich auch gar nicht den

Charakter einer allgemeinen Maassregel hatte. Diesen mili-

tärischen Charakter behielt das Amtsherzogtum bei, während

das Stammesherzogtum darüber weit hinausging. Das Amts-

herzogtum kann schon wegen seines militärischen Charakters

nicht mit einer römischen Provinz verglichen werden,3) da es

an Bedeutung hinter der römischen Provinz zurücksteht; und

wenn auch manches Amtsherzogtum später eine erhöhte Stellung

erlangte,4) so geschah das auf Kosten der Reichseinheit, also

wieder in einer, über die wesentliche Bedeutung einer römischen

Provinz hinausgehenden Weise.5
) Aber auch mit einem spät-

römischen militärischen Ducatus ist das fränkische Amtsherzogtum

nicht zu vergleichen, da der römische Militärducat in der Regel

nui' eine vorübergehende Bedeutung, also eine noch geringere

') So wird in Childeb. Decretio c. 3. die Bedeutung der Provinz

für die Ersitzung durch Ducatus ersetzt.

l
) s. Brunner 1. c. H. 142 f., 154 f. Kurth (Bullet, de la classe

des lettres Acad. de Belg. 1900 S. 880) constatiert auf Grund der Ver-

hältnisse in Tours, dass nicht nur der Umfang, sondern auch der Bestand

des Ducatus schwankend war.

*) Von besonderer Bedeutung für die Beurtheilung eines eventuellen

Zusammenhanges ist der von Fustel 1. c. 218 erwähnte Umstand, dass die

Herzogtümer mit den ehemaligen Provinzen auch geographisch nicht

zusammenfallen.

*) so z. B. Aquitanien.
6
) Aus dem was Perroud: Origines du premier duchö d'Aquitaine

199 ff und La chute du premier duchä d'Aquitaine 46 ff (in Revue des

Pyrendes VI. Heft 4 und 6) sagt, namentlich aus den Streitpunkten zwischen

Pippin und Waifar, ist der Grad der Selbständigkeit zu entnehmen.
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Stabilität als das fränkische Amtsberzogtum hatte und überdies

konnte im römischen Reiche niemals an eine Steigerung der

Selbständigkeit, wie wir sie bei manchen fränkischen Amts-

herzogtümern finden, gedacht werden. 1

) In noch höherem Grade

trifft die Unmöglichkeit eines Vergleiches mit römischen Provinzen

für das sog. Stammesherzogtum zu; dasselbe überragt die

Provinz in jeder Beziehung, so sehr, dass man es überhaupt

nicht als einen eigentlichen Sprengel betrachten kann. Die

Stellung mancher Herzogtümer dieser Art ist eine derart

selbständige, dass man eher von halbsouveränen Staatsgebilden

mit Sonderfrieden und eigener Verfassung sprechen könnte.

Diesen eigenen staatsrechtlichen Inhalt,2) der allerdings kein

gleichmässiger ist, verdankt das Stammesherzogtum zweifellos

seinen germanischen Grundlagen, dem Wirken der Stammesidee,

die, obwohl in der fränkischen Entwicklung zurückgedrängt,

bei andern Völkern des fränkischen Reiches mächtig blieb und

trotz der Staatsverfassung, die den salischen Stammesverband

an der Schaffung eines stammesstaatlichen Bandes gehindert

hat, dennoch Lebenszeichen gab und separatistisch wirkte. Die

Znrückdrängung dieses Selbständigkeitsgefühls führte bekanntlich

zum Niedergange der Stammesherzogtümer, die sich ebenso-

wenig wie die Amtsherzogtümer, als eine durchgreifende und

bleibende Gebietstheilung bewährt haben.

Es muss also ein rechtlicher Zusammenhang der fränkischen

Herzogtümer mit den römischen Provinzen, die als principiell

gleichmässig organisierte und integrierende Bestandthoile des

Staates und nicht als Sondertheile eines lockeren Ganzen er-

scheinen, entschieden abgelehnt werden; das Amtsherzogtum

entspricht speciellen, namentlich militärischen Bedürfnissen,

deckt sich aber weder geographisch, noch juristisch, mit ähn-

lichen römischen Einrichtungen, die übrigens zur Zeit der

fränkischen Staatsgründung in Gallien längst unbekannt waren;

das Stammesherzogtum weist in seiner, allerdings sehr verschieden-

*) Dahn 1. c. VII. II. 154 ff A. 1. geht also entschieden zu weit,

wenn er hier an eine römische Wurzel denkt.

*) Sickel: D. Wesen d. Volksherzogtums (Hist. Ztschr. 52. S. 415)

spricht deshalb von einem „Staat im Staate“ ; s. auch 1. c. 429 und in

Üütting. gel. Am 1888 (Juniheft); vgl. ferner RUbel: D. Franken 838 ff, 379 ff.
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artigen Entwicklung, germanische Ideen auf; es stärkt den

zumeist historisch begründeten Separatismus, der trotz

karolingischer Eindämmung nicht überwunden werden konnte

und später erst recht hervortrat. Während die römische Provinzial-

theilung zur Wahrung der Staatseinheit diente, haben die

fränkischen Herzogtümer der gegentheiligen Tendenz Vorschub

geleistet, denn die in den Stammesherzogtümern begreiflichen

Sonderbestrebungen haben sich sodann auch anderen Gebieten

mitgetheilt, die theilweise Amtsherzogtümer waren, theilweise

eine andere Sonderstellung hatten. 1

)

Als eine von Fall zu Fall übliche Einrichtung, nicht als

ordentliche Gebietssprengel, kommen die Markgrafschaften in

Betracht; sie sind, da sie Vertheidigungszwecken dienen, dem
Amtsherzogtum einigermaassen verwandt. Würden wir für die

Geschichte der Markgrafschaften über älteres Material verfügen,2)

dann könnte die Frage aufgeworfen werden, ob dieselben nicht

etwa mit ähnlichen römischen Grenzeinrichtungen zu vergleichen

sind; mangels genügender Nachrichten muss man sich mit der

Constatierung eines Parallelismus begnügen. —
Es hat den Anschein, als ob der wichtigste Sprengel des

fränkischen Staates, die Grafschaft, eine Anlehnung an die

gallo-rümische Civitas aufweisen würde. Thatsächlich haben sich

die meisten Grafschaften in Neustrien geographisch mit den

früheren Civitates gedeckt, wogegen in Austrasien, wo keine römi-

schen Stadtbezirke existiert haben, entweder ganze Völkerschafts-

gebiete oder Gaue die Grundlage der Grafschaften bildeten.3)

Die Bedeutung der Grafschaft war im ganzen Reiche principiell

>) 8. Sohm: R. u. Ger.-Verf. I. 11. Interessante Beispiele bieten hiefür

Aquitanien (g. oben S. 118. A. 5), Burgund, die Provence (s. Kiener

1. c. 24. SO), ferner Rätien, aber auch Istrien (s. v. Salis in Sav. Ztucbr.

VI. 164 f), die geptimanische Mark (s. Brunner 1. c. I. 364 f) u. e. w

*) Die Markgrafecbaft ist überhaupt zu wenig untersucht. Li pp:

Dag frank. Grenzsystem unter Karl d. Grossen (Untersuch. 41) Breslau 1892

genügt höchstens für die karolingische Zeit; das historische Material Uber

die Markgrafschaften beginnt erst für die Hälfte des VIII. Jh.

’) s. Brunner 1. c. II. 144 ff. Über die römischen Ausdrücke

.Civitas“ und „pagus“ im fränkischen Reiche s. meinen II. Theil S. 262 f.

Sohm: R. u. Ger.-Verf. I. 12. geht anerkanntermaassen zu weit, wenn er

die Grafschaft durchwegs mit dem Völkerschaftsgebiete identificiert.
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dieselbe, 1
) ohne Rücksicht darauf, ob sie geographisch einer

ehemaligen gallo-römischen Civitas oder einer germanischen

Völkerschaft, beziehungsweise einem Gau entsprach. Man kann

daher, ohne auf die Details einzngehen, schon mit Rücksicht

auf die überall gleiche Bestimmung der Grafschaft, ihre An-

lehnung an römische, ebenso aber auch an germanische Vorbilder

in Zweifel ziehen; geht man nun auf die rechtliche Bedeutung

der Vorbilder ein, so erweist sich der Zweifel als begründet.

Denn die gallo-römisehe Civitas hatte eine ganz andere gebiets-

rechtliche Stellung, sowohl nach oben gegenüberder Provinz, als auch

im Verhältnisse zu den einzelnen Ortschaften des Stadtbezirkes ; wir

finden bei der Grafschaft keine stricte Unterordnung unter einen

höheren GebietsbegrifF im Staate, 2
) begegnen aber umgekehrt

einer relevanteren Rechtsstellung der Unterabtheilungen in der

Grafschaft. Da wo die Grafschaft einem früheren Völkerschafts-

bezirke entspricht, kann an eine rechtliche Anlehnung schou

deshalb nicht gedacht werden, weil ein Sprengel nicht mit einem

selbständigen Kleinstaate zu vergleichen ist; aber selbst da,

wo es sich um das seltenere und vielfach geänderte Zusammen-

fallen von Grafschaft und Gau 3
) handelt, ist der wesentliche

Unterschied ebenfalls klar; der germanische Gau war eine

volksrechtliche Unterabtheilung der Völkerschaft, die Grafschaft

ist einfach staatlicher Sprengel und sowohl die Aufgaben desselben,

als auch die Stellung des betreffenden Beamten sind von denen

des germanischen Gaues und des Gaufürsten gründlich

verschieden.4
)

Wir haben es also mit einem, beiden Vorbildern gegenüber

selbständigen Gebiete zu thun. Damit hängt offenbar auch die

confuse Terminologie zusammen,5) die namentlich in der ver-

schiedenen Anwendung der Bezeichnung „pagus“ gipfelt.6)

l
) mit Ausnahme der zu Markgrafschaften vereinigten Grafschaften.

') wieder mit Ausnahme der Markgrafschaften.

5
) Longnon 1. c. 33., Brunner 1. c. II. 145, Dahn 1. o. VU. I. 82.

*) So hat schon Guferard: Essai sur le syst, des divisions territ.

p. 53 gesagt: „Les comt£s doivent leur origine & la j uridiction que ies

comtes eierc&ient dans les pagi“, indem er, wenn auch mit zu grosser

Sucht nach Präcision, den amtlichen Charakter dem historischen voranstellte.

B
) s. oben 8. 120. A. 3.

•) s. in Theil II. 8. 263, überdies Sohm I. c. I. 201 f, Rietschel:

Die Civitas auf dtsch. Boden 21, Uegei: Entst, d. dtach. Städtewesen* 16 f.
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Flach 1

) hat in geistreicher Weise eine Lösung versucht, indem

er eine Ummodelung der gallo-römischen Civitas in einen Pagus

annahm; versteht man darunter das Aufgehen eines, den neuen

staatsrechtlichen Umständen angepassten alten Begriffes in einer

ihm fremden Form, die aber inzwischen ebenfalls ganz verändert

wurde, so kann man auf diese Lösung eingehen; dann liegt

jedoch erst recht ein wesentlich neues Product vor, entstanden

unter Zuhilfenahme zweier schon an und für sich veränderter

Factorcn. Man könnte da höchstens sagen, dass die römische

Stadtbezirkseinrichtung, jedoch unter Abstreifung ihrer eigent-

lichen Merkmale,2
) von den Franken zur Schaffung der Gebiets-

theilung benützt wurde, die sich ihrerseits ebenso von den

volksrechtlichen Eintbeilnngsgesichtspunkten entfernte. Dies

entspricht auch unserer Auffassung, wonach hier weder eine

Copie römischer Einrichtungen, noch ein Festhalten an alten

Begriffen vorliegen würde. Die extreme Ansicht Fustel’s3
)

ist jedenfalls abzulehnen. Durch das Zusammenfallen der west-

fränkischen Grafschaften mit den kirchlichen Diöcesen darf man
sich dabei auch nicht beirren lassen, weil diese Identität, die

im ostfränkischen Reiche fehlte, keine allgemeine war.

Eine fehlerfreie Bilanz ist natürlich unmöglich. Denn
wenn wir sowohl die Identificierung mit der gallo-römischen

Civitas, als auch mit dem germanischen Gau, beziehungsweise

der Völkerschaft, ablehnen, so dürfen wir dennoch nicht über-

sehen, dass gewisse Erinnerungen nach beiden Seiten, vor allem

aber nach der germanischen, hin, Vorkommen; dieselben wird

man erklärlich finden, wenn man bedenkt, dass die Grafschaft

bei allen Unterschieden, die sie allem, was vorausgegangen ist,

unähnlich machten, dennoch eine Gebiets- und Volksabtheilung

bedeutet, die factisch an die Stelle früherer trat.

t
) Origines de l'ancienne France 11 . 232.

*) nämlich der straffen Unterordnung unter die Provinz und der «ich

auf den ganzen .Stadtbezirk ausdehoendeii Verfassung. Han könnte dabei

vielleicht an gewisse schon dem römischen Reiche bekannte Spielarten

denken, so z. B. an die Structur des Decumatenlaudcs, in dem so heterogene

Bestandtheile, wie peregriues Gaugebiet und kaiserliches Domanialland zu

einer eigentümlichen Einheit gemacht wurden; s. Schulten in Bonner

Jalirb. 189S S. 36 f.

5
) Monarchie franque 186 ff; s. auch Fablbeck L c. 80.
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Ohne auf die Frage einzugehen, ob die Hundertschaft

als eine allgemein germanische Einrichtung zu betrachten ist,1
)

können wir sie doch für das fränkische Reich nicht als eine

Neuerung im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnen. Denn

es ist nicht anzunehtnen, dass man im Rahmen der neuen Staats-

ordnung auf eine Eintheilung verfallen wäre, die das unver-

kennbare Merkmal eines nur alten Personalverbänden anhaftenden

Zahlenbegriffes2) trägt. Deshalb erblicken wir, in Anlehnung

an die meisten Forscher,3) in der fränkischen Hundertschaft

ein germanisches Verfassungselement, was selbstverständlich

nicht ausschliesst, dass sie nunmehr auch tbeilweise neue Aufgaben

erhält 4
) und dadurch, so wie durch die straffe Unterordnung

unter die Grafschaft und durch den territorialen Charakter,

ihre rechtliche Stellung äudert. Bekanntlich war die Hundertschaft

nicht die einzige Unterabtheilung der Grafschaft; es kommen,

je nach der Gegend, condita, vicaria und aicis vor, offenbar

frühere gallo-römische locale Unterbezirke, die jetzt die Stellung

einer fränkischen Hundertschaft einnehmen; sie konnten denselben

Zwecken angepasst werden, wobei sie selbstverständlich, ebenso

wie die Hundertschaft, eine Wesensänderung erfahren mussten.

*) Dahn 1. c. VII. I. 84 ff. hat diese Frage neuerdiugs aufgerollt,

ohne aber — soweit man im allgemeinen sagen kann — viel mehr als einen

Hinweis auf ihre Schwierigkeiten geboten zu haben. Dabei wird die Polizei-

trustis von der Hundertschaft als solcher nicht genügend unterschieden

(s. auch 1. c. VII. III. 74); vgl. Schräder in Hist. Ztscb. Bd. 78. S. 201.

Eine aparte Ansicht vertritt (gegen Sobm) Lamprecht: Dtsche Gesch.

I. 224 f, worauf wir hier nicht eingeben können; s. auch bei ihm 1. c. 248.

Vgl. Meitzen 1. c. I. 467, II. &;il und Sickel in Ergbd. III. &28 ff.

Rükel 1. c. 464, 476 ff, 502 betrachtet die Centene als fränkische Neuerung

und leitet sie (1. c. 499 f) aus den römisch-batavischen Verhältnissen ab.

Da seine Ausführungen mit der Erörterung bodenrechtlicher Fragen

zusammeubängeu, sind wir nicht in der Lage, uns hier darüber zu äussern

und müssen uns vorläufig mit der Ablehnung begnügen.
s
) Hit den alten zaklenmässigen Verbänden befasst sich gegen

Delbrück (Preuss. Jabrb. Bd. 81. S. 471 ff.) L. Schmidt in Westdtache

Ztscbr. XX. 1 ff.

3
) s. Brunner 1. c. II. 146 f„ Schröder: R. G.* 122 f. Dass Fustel

1. c. 191 auch hier den extrem verneinenden Standpunkt vertritt, darf nicht

auffallen.

*) s. Schröder 1. c. und Sickel in Hitth. d. Jnstit. f. österr. Ge-

schichtsforsch. Ergänz. Bd. III. 528.
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Ja man kann behaupten, dass sie vorwiegend 1

) erst in fränkischer

Zeit, mitunter sogar recht spät, dank dem Gewichte, das der

fränkische Staat den Unterbezirken beilegte, eine ausgesprochene

Rechtsstellung erhielten; es ist bekannt,*) dass die durchgreifende

Theilung der Grafschaften in Unterbezirke langsame Fortschritte

machte und erst in karolingischer Zeit zur Regel wurde.

Dass die einzelnen Ortschaften, Städte und Dörfer, nicht

als rechtlich geschiedene Gebiete in Betracht kommen, darf als

allgemeine Meinung bezeichnet werden. Gestritten wird ja

bekanntlich nur um die Stellung der aus römischer Zeit

übernommenen Städte, deren geringe Selbständigkeit und spärliche

Reste früherer Verfassung wir an anderer Stelle 1
) besprochen

haben. Daraus, dass die Hundertschaftsverfassung auf die

Städte nicht angewendet wurde, darf begreiflicherweise eine

rechtliche Gebietsstellung der Städte nicht gefolgert werden; 4
)

vielmehr erklärt sich die unmittelbare Unterordnung unter die

Grafschaft daraus, dass dieselbe in der Stadt ihren Sitz hatte.

Dass dessen ungeachtet ein factischer Gegensatz zwischen Stadt

und Dorf sich geltend machen musste,5) ist natürlich, da doch

schon in römischer Zeit der rechtlich geforderte Zusammenhang
zwischen der Stadt und allen Tbeilen ihres Bezirkes nach vielen

Richtungen hin durchbrochen war.6) Die fränkische Theilung

der Grafschaften in Hundertschaften hat vollends die ehemals an-

') Über römische Spaltungen der Stadtgebiete 8. Sicke 1 1. c. 544. A. 3.

*) s. Brunner 1. c. II. 147.

») Tbeil II. S. 271 ff.

4
) Heldmann vernicht die Stellung Kölns aus der römischen Stadt-

Stellung abzuleiten, indem er annimmt, dass die zu römischer Zeit von dem
Ubierlande eximierte Stadt von den Kranken keinem Gau eingegliedert

worden sei. Dies wurde von Kornemann (Korrespondenzblau d. Weatdtsch.

Ztechr. 1900. No. 3) und von Oppermann (Westdtsche Ztachr. 1900.

S. 197 ff) angefochten. Die richtige Ansicht vertritt Rietschel: Civitas

87 ff. Vgl. auch Schulten 1. c. 27.

5
) 8, speciell für die Städte des ostfränkischen Reiches Rietschel

1. c. 40 ff. Mayer I. c. I. 483 ff, 514 will auf Grund von Rückschlüssen

die Ortsgemeiode schon für diese, ja sogar für die germanische Zeit annehmen,

•) s. mein Immobiliareigeutum S. 113 ff. Hinzu tritt die sattsam

bekannte Zersetzung der Stadtverfassung. Übrigens ist in vielen Gebieten

die römische Stadtgebietseinrichtung überhaupt nicht durchgedrungen; für

Belgien und Germanien s. Schulten im Rhein. Museum Bd. 60. S. 489 t.
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gestrebte Einheit des Stadtbezirkes zerstört. 1

) Städte nnd Dörfer

führten ein factisch getrenntes Dasein,2) rechtlich aber kamen
sie gegen die staatliche Gebietstheilung nicht auf.3) Eine Nach-

ahmung römischer Zustände ist natürlich darin nicht zu erblicken

;

man hat vielmehr die römische Grundlage vollkommen verlassen.

Die Nichtbeachtung des factisch sehr wichtigen Unterschiedes

zwischen Stadt und Dorf ist leicht zu erklären, wenn man
bedenkt, dass man weder in den römischen, noch in den

germanischen Traditionen eine Handhabe für eine abschliessende

Regelung der Stellung der einzelnen Ortschaften vorfand. Denu

die Bauerngemeinde war auch in germanischer Zeit keine staat-

liche Gruppe; man hatte, angesichts der überwiegenden

Homogenität der Verhältnisse, keinen Grund, daranf einzugehen.

Man hätte also, um dem factischen Unterschiede von Stadt und

Dorf gebietsrechtliche Folgen zu verleihen, die Stellung der

einzelnen Ortschaften gegenüber der Grafschaft, beziehungsweise

gegenüber den Unterabtheilungen derselben, in einer neuen

Weise regeln müssen. Eine solche Regelung wäre nicht eine

Rückkehr zu den alten Grundlagen, vielmehr eine volle Durch-

setzung des Princips territorialer Gebietstheilung gewesen und

es ist klar, dass man dabei dem Staatsinteresse ein Übergewicht

*) Auf andere in fränkischer Zeit eingetretene, der Stadtverfassung

abträgliche Umstände, haben wir in Theil II. S. 872 hingewiesen; die Stadt

hat also überhaupt ihre rechtliche Stellung gegenüber den andern Ortschaften

des Gebietes eingebüsst.

*) Und zwar gewinnen die Dörfer in fränkischer Zeit begreiflicher-

weise eine grosse Bedeutung. Nebst der Schwächung der Stellung der

Städte kommt hiefür in Betracht, dass die Dörfer für die Pfarreintheilung

wichtig wurden; s. Imbart de la Tour: Les paroisses rurales de l'ancienne

France (Rev. bistor. Bd. 60. S. 258 ff., Bd. 61. S. 14 f.) Je selbständiger

die Pfarren wurden, je mehr sie als dauernde Einrichtungen der kirchlichen

Verfassung auftraten, desto mehr trat die Stellung des Dorfes, das ohnehin

in einem germanischen Staatswesen eine grössere Rolle spielen musste, znm

Vorschein. Die Häufigkeit der Dörfer in Gallien (s. Rietschel 1. c. 20

und Flach 1. c. II. 27; musste in den Augen der Franken, die keinen Grund

hatten, zur Vormachtstellung der Städte beizutragen, den Dörfern, die über-

dies eine grosse wirtschaftliche Bedeutung hatten, zu besserer Stellung

verhelfen.

*) Denn aus der Trennung von Stadt nnd Dorf folgt noch keine

politische Stellung. Das negative Ergebnis birgt noch keine positive

staatsrechtliche Anerkennung der Stadt und des Dorfes für die Gebietstheilung.
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über die römisch-städtischen Traditionen and über das germanisch-

genossenschaftliche Element eingerftnmt hätte. 1
)

Dazu ist es

aber nicht gekommen; der staatliche Arm reichte nicht so weit,

um die letzten Consequenzen des Zerfalles der römischen Stadt-

bezirksverfassung zu ziehen; man begnügte sich damit, dass

man den Stadtbezirk in Unterabtheilungen theilte und das

römische Übergewicht der Stadt über die andern Ortschaften

des Stadtbezirkes eingehen liess.

Sowohl die Neuerungen, wie die Veränderungen im Bereiche

der Gebietstheilungen, zeigen, dass es sich weder um eine Nach-

ahmung römischer, noch um eine Beibehaltung germanischer

Einrichtungen handelte, sondern um eine der Sachlage ent-

sprechende Lösung. Nichtsdestoweniger haben wir wiederholt

germanische Ideen an der Arbeit gesehen, ohne dass es zur

Wiederherstellung früherer Einrichtungen gekommen wäre; so

sehr waren dieselben unpassend geworden. Die Basierung des

Staates auf territorialen Momenten hat sich aber nicht voll-

kommen bewährt. Eine Reihe von Umständen stellte sich

ihrer Festigung entgegen, verhinderte ihr Ausreifen und ihre

Anpassung an die einzelnen Verschiedenheiten, die in der

Entwicklung des öffentlichen Lebens auftraten. Es kam zu

einer Ablenkung, die das im Zuge befindliche Durchgreifen des

territorialen Momentes durchbrach. —
Es ist nämlich klar, dass eine haltbare Basierung des

Staates auf territorialer Grundlage eine Regelung der Rechts-

stellung der Bevölkerung erfordert, ebenso eine möglichst directe

Beziehung aller Staatsmitglieder zum Staate. Diesen An-

forderungen entsprach es, dass man mit keiner speciellen

Organisation der Römer, im Gegensätze zu der für Germanen

bestimmten, rechnete und beide Elemente politisch verband.

Eine Schichtung nach rechtlich unterschiedenen Ständen ist

mit den erwähnten Voraussetzungen noch immer vereinbar,

wenn die rechtlichen Folgen der Standesunterschiede im ganzen

') Denn wir sehen, dass so oft der König in dag Leben einer Bauerschaft

eingreift (z. B. Ansiedlungsmandat) oder den Ortsfunclionären Aufträge

ertheilt werden (s. Dahn 1. c. VII. II. 86 f and III. 387), immer die

Tendenz besteht, die Selbständigkeit solcher Gruppen zu durchbrechen.
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Staate, beziehungsweise in ganzen Staatsgebieten, dieselben

sind; denn solche Verschiedenheiten unterordnen sich dem
territorialen Momente und bedeuten keine Schädigung desselben.

Eine Durchkreuzung des territorialen Aufbaues
tritt aber ein, wenn aus irgend welchen Gründen innerhalb der

Sprengel Rechtsgebiete entstehen, deren Begründung nicht

staatlichen Iutentionen dient, vielmehr den Zwecken der staat-

lichen Sprengel zuwiderläuft. Das angestrebte feste Gefüge

des Territoriums wird gefährdet und unhaltbar, wenn bedeutende

Theile der Sprengel, mitsammt ihrer Einwohnerschaft, den

erwünschten directen Zusammenhang mit der territorial thätigen

Staatsgewalt verlieren, was desto wichtiger erscheint, als ja

diese Staatsgewalt an die Stelle der ehemaligen Volksgewalt

und der in Angriff genommene Verfassungsbau an die Stelle

der infolge der erwähnten Übergangslosigkeit unbrauchbar

gewordenen alten Verfassung zu treten hatten.

Unter den dem territorialen Ausbaue schädlichen Er-

scheinungen kommt in erster Linie jene Entwicklung der

Grundherrschaft in Betracht, die ihr eine dem Staats-

verbande und der sozialen Gruppierung gefährdende Be-

deutung verliehen hat. Die Grundherrsehaft hat an und

für sich der älteren Zeit nicht gefehlt; 1

) doch hatte sie

*) Die Verlegung der Grundherrsehaft in die altgennaniache Zeit ist

bekanntlich gerade in den letzten Jahren Gegenstand heftiger wissenschaft-

licher Kämpfe gewesen. Während v. Inatna (I. c. L 112 ff) sich damit

begnügte, für die alte Zeit ungleiche Bodentheiluug anzunehmen und

Meitzen (1. c. II. 536) sehr maassvoll dafür eintrat, dass schon in älterer

Zeit die Grundherrsehaft nicht ganz gefehlt haben kann, haben Wittich

D. Gmndherrach. in Norddtschl.) und Hildebrand (R. u. Sitte I) gleichzeitig

(1896) den rollfreien Volksmann schon in taciteischer Zeit als Grundherrn

mit zahlreichen abhängigen Minderfreien hingestellt, was Meitzen (Dtsche

Lit. Ztg. 1897 No. 48) bei aller Anerkennung der für die späteren sächsischen

Zeiten zutreffenden Wittich’schen Resultate, energisch ablehnte. Auch

E. Mayer, der doch sonst der sog. herrschenden Lehre vielfach entgegen-

tritt, hat sich (1. c II. 38) gegen eine „Ursprünglichkeit“ der Grundherrsehaft

ausgesprochen, ebenso Brunner (Sav. Ztschr. XIX. S. 104 ft). Schreuer

(das. S. 171) ebenso wie Verf. (in Ztschr. f. Soc. u. Wirtsch. geseb. VI. 109),

namentlich aber Rachfahl (Jahrb. f. Nat. ük. u. Statist. III. F. Bd. 19

S. 17, 20 ii. 29) bekämpften die These Hildebrands, während Puntschart

(Mittb. d. Instit. f. österr. üeschichtsforsch. XXIV. S. 491 f) die Vermügens-
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weder die Aasdehnung noch die politischen Eigenschaften,

die sie nunmehr auszeichnen ; auch rechtlich spielte sie

Verschiedenheit in germanischer Zeit hoch veranschlagt, die Allgemeinheit

bäuerlicher Lebensweise bezweifelt, dennoch aber an grosse Vermögen nicht

glanbt. Kötzschke (Dtsche Ztscbr. f. Qesch. Wiss. N. F. II. S. 308 ff)

unterscheidet Stammesgruppen und nimmt insbesondere für die Franken ein

Übergewicht bäuerlicher Lebensweise an, welcher Auffassung anch

Schröder (Sav. Ztscbr. XXIV S. 378), trotz der Einsprache Wittich’s

(das. XXII. S. 331 ff) beitritt.

Wittich hat sich (das. S. 345 ff) gegen ßrnnner in die Defensive

begeben, nachzuweisen versucht, dass die Nachrichten Taciti seiner Theorie

nicht entgegenstehen und bat für seine Auffassung nur die Gleichberechtigung

einer Hypothese gefordert (1. c. S. 363 f), weiters aber auch zugegeben,

dass seine grnndherrschaftliche Theorie aus der Betrachtung der sächsischen

Verhältnisse hervorgegangen ist. Das wertvollste Ergebnis dieser umsichtigen

und loyalen Arbeit bildet das allerdings beschränkte Zugeständnis der

Möglichkeit einer Eigenwirtschaft der Nobiles und die Erklärung, dass es

zweifelhaft ist, .wie der Stand der freibäuerlichen Eigentümer entstanden

ist, ob sein zahlenmässiges Verhältnis zur grundherrlich lebenden Haupt-

masse der Vollfreien bei allen Stämmen das gleiche war“ (S. 346 ff). Dieser

Zweifel betrifft den Kern der Sache; denn wenn das zahlenmäasige Ver-

hältnis der froibäuerlichen Eigentümer zu den grundherrlich lebenden Voll-

freien begreiflicherweise unklar ist, so spricht eben nichts dafür, dass die

grundherrlich lebenden Vollfreien die Hauptmasse gebildet hätten; Wittich

giebt ohnehin, wenn anch unter Einschränkungen, die Möglichkeit partieller

Eigenwirtschaft dieser Grundherren zu und wenn er auch Kötzschke's
Gruppierung ablehnt, so zweifelt er doch selbst an der Gleichheit des

zahlenmassigen Verhältnisses zwischen Grundherren und Bauern bei den

einzelnen Stämmen. Dadurch nähert er sich den Vertretern der bekämpften

„herrschenden“ Lehre, da auch Schröder (1. c. 377) die Wittich’sche

Grundherrschaft bei den Sachsen zugiebt. Kietschel (Gött. gel. Auz. 1902

S. 106) bemerkt mit Recht, dass durch diese zweite Arbeit Wittich's die

gegen ihn gerichteten Ausführungen Heck's(D. Gemeinfreih. d. karol. Volksr.

S. 292 ff) zum grossen Theil gegenstandslos geworden sind. Gegen die

von Heck versuchte Ablehnung der Beziehungen zwischen Gemeinfreiheit

und Grundbesitz ist S. Ad 1 er (Z. R. Gesell, d. adel. Grundbesitzes S. 7. A. 1.)

aufgetreten. Rübe) hat 1. c. 219 ff für die fränkische Regelung der Boden-

nutzung theilweise neue Gesichtspunkte eröffnet, auf die wir hier nicht

einzugehen vermögen. Zu betonen ist nur, dass anch er die Eigenheiten

der fränkischen Entwicklung mit der fränkischen Vorgeschichte in Zusammen-
hang bringt.

Auf diesen Fragencomplex werden wir, da er mit der Geschichte des

Immobiliareigentums eng verwachsen ist, an anderer Stelle einzugehen

haben. Hier wäre nur noch auf W. Schnitze: Principal, Comitat,
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nicht jene Rolle ; *) das ältere Immobiliarrecht kam in-

folgedessen in keine eigentliche Collision mit der Volks-

herrschaft.2) Die rechtliche Individualisierung des Grundbesitzes

musste mit Rücksicht auf den ausgestalteten privat-

rechtlichen Inhalt 3
) dem aufstrebenden und mit vielerlei

Schwierigkeiten kämpfenden Staatswesen eine beträchtliche

Concurrenz bieten ; angesichts der individualistischen Tendenzen

der germanischen Rechtsentwicklung überhaupt, lag es nahe,

in den Kreis privatrechtlicher Herrschaft auch die Idee weiter-

gehender öffentlich rechtlicher Herrschaft zu ziehen.4) Sowie

in früherer Zeit das Immobiliarrecht dem Machtkreise des

öffentlichen Rechtes angehört hat, so zeigt es später wiederum

die Neigung, öffentlich rechtliche Ideen in den Kreis des Privat-

Nobilität (Dtsche Ztschr. t. Gescbichtsw. N. F. II. 1 ff) zu verweisen, wo
der Adel der faciteischen Zeit als sociale Aristokratie bezeichnet wird,

deren Stellung auf wirtschaftlicher Macht beruhte. Diese Auffassung wider-

streitet ja auch nicht der herrschenden Meinung, die doch nicht an ein

goldenes Zeitalter ausnahmsloser wirtschaftlicher Gleichheit denkt. Da es

sich somit um sociale und wirtschaftliche Imponderabilien handelt, die je

nach Vorgeschichte, Grösse und politischen Verhältnissen einzelner Völker

verschieden waren, so kann (wenn überhaupt) nur der von Kötzschke
eingescblagene Weg zu einem Resultate fuhren; die Grundherrschaft aber

als das Typische zu betrachten, liegt durchaus kein Anlass vor und die

namentlich von Hildebrand geltend gemachten allgemeinen Grilndo sind

mit Recht bekämpft worden. Mit theilweise neuen und guten Argumenten

ist gegen die neue I/eh re M. Weber (Jahrb. f. Nationalük. u. Statist. III. F.

28 Hd. 433 ff) anfgetreten; vgl. namentlich S. 455 ff.

Nebenbei gesagt scheinen vielfache Missverständnisse hinsichtlich des

Begriffes „Grundherrschaft“ in dieser Debatte eine grosse, noch nicht

genügend besprochene Rolle zu spielen, — worauf mau jedoch im Rahmen
dieser Untersnchungen nicht eingehen kann. — Eine Schematisieruug versucht

Fuchs: I). Epochen d.dtsch. Agrargesch. (Beil. z. Allgem. Ztg. 1898 No. 70, 71.)

') weil das privatrechtliche und überhaupt das rein rechtliche Moment
nicht derart hervortrat; vgl. mein Immob. eig. S. 361.

a
) s. Sohm: Terra salica (in Lpzg. Ges. d. Wiss. Bd. 48 S. 164 ff)

macht es wahrscheinlich, dass erat im VI. Jh. rein privater Grundbesitz auftritt.

3
) Dies muss hier unbesprochen bleiben.

4
) Gierke hat in Genoss. R. I. S. 121 die richtige Wahrnehmung

gemacht, dass der freie Mann sich auf seinem Grund und Boden nicht mit

der RoUe eines privatrechtlichen Eigentümers in unserem Sinne begnügte,

sondern die Empfindung der Herrschaft hatte.

v. Haibau, liOm. Recht in den gurm. Volksstaaten. UL 9
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rechtes zu ziehen. 1

) Eine strenge Grenze fehlte und war

angesicht der noch nicht vollzogenen Begriffsbestimmung und

Begriflstrennung unmöglich. Schon dieser Umstand war geeignet,

die staatlicherseits benötigte Territorialtheilung zu stören. Selbst-

verständlich wäre aber diese nicht offen und in keiner rechtlichen

Form sich geltend machende Störung ebenso wie anderwärts

leicht überwunden worden, wenn nicht specielle Umstände zu

ihrer Steigerung beigetragen hätten.

Abgesehen von dem raschen Anwachsen 2
) des Gross-

grundbesitzes, der in der Lage war, die vorerwähnte

Tendenz in besonders hohem Grade zu äussern, kommt
nämlich in Betracht, dass gewisse Besitzformen,3) die schon

in römischer Zeit per fas et nefas dem Grundeigentum

eine wenigstens factiseh über das privatrechtliche Maass

hinausgehende Stellung verliehen haben, 4
) beibehalten wurden

uud dass dadurch die germanische Auffassung der Herrschaft

über die Hausgenossen eine Ausdehnung erhielt, die durch

den gleichzeitigen Rückgang der volksmässigen Verbände

erleichtert, durch das ungenügende Durchgreifen der staat-

t) Infolgedessen zeigte der Grossgrundbesitz, wie schon v. Inama
1. c. I. 160 f. bervorhob, mehr die Tendenz dem Eigentümer politische und

sociale Vortheile zu gewähren, als sein Eigentum zu steigern.

s
) Dies steht wohl fest. Dass schon in den Formelsammlungen der

Qrossgrundbcsitz eine sehr bedeutende Rolle spielt, bat u. A. Caro (Hist.

Vierteljahrschr. VI. sott) bemerkt.

3
) z. B. die Praecarien; s. Brunner R. 6. I. 800 ff, 210. Viele

Weiler und Hilfe blieben nach wie vor in römischem Besitze unter der

Oberherrschaft der Kirche uud des Staates bis in die karolingische Zeit;

s. Meitzen 1. c. I. 449, II. 668. Die Entwicklung des Grossgrundbesitzes

hat also in Gallien einen gut vorbereiteten Boden gefunden, weil hier schon

in römischer Zeit weltlicher und kirchlicher Grossgrundbesitz stark war

und namentlich der Domänenbesitz grosse Ausdehnung erlangt hatte. Es

erscheint auch thatsächlich in Neustrion die herrschaftliche Ordnung des

Grundbesitzes sehr früh (s. v. Tnama 1. c. I. 118 und Meitzen 1. c. II.

293, 301 ff) und von da ans geht sie auf andere Gebiete über, von denen

manche, wie z. B. das Ripuarierland sich dafür geeignet erwiesen; s. Meitzen

1. c. I. 671.

4
)
Namentlich gegenüber den Colonen und Kleinpächtern (s. Sickel

in Weatdtsche Zeitschr. XVI. 49) und in kirchlichen Grundherrscbaften

(s. Brunner 1. c. II. 286). Vgl. Dahn 1. c. VII. I. 214 ff.
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liehen Gewalt aber nicht gehindert wurde. 1

) Die Grund-

herrschaft entwickelte sich zur concurrierenden Herrschaft, sie

erschwerte gewissen Gruppen von Leuten die unmittelbare

Stellung in den staatlich geschaffenen Sprengeln und schob sich

als Zwischeninstanz territorialer Art zwischen diese Leute und

den Staat. Germanischen Traditionen gemäss hätte es sich

eigentlich ‘“0 nur um Halbfreie handeln können, beziehungsweise

um andere auf Grund der Hausgenossenschaft unter Schutz-

herrschaft und in Gefolgschaft 3
) stehende Personen: ebenso

nach römischem Recht, wo es der förmlichen Colonatseigenschaft

bedurfte, um die Unmittelbarkeit der staatsbürgerlichen Stellung

zu schmälern. Sowie aber schon in römischer Zeit neben

Colonen auch Freie der Schutzgewalt anheimfielen und es den

Bemühungen der abgeschwächten Staatsgewalt nicht gelang,

die juristisch nicht anerkannte Privatherrschaft erfolgreich zu

bekämpfen, ebensowenig konnte die ungenügend ausgebildete

fränkische Staatsgewalt die immer grössere Zahl materiell und

politisch haltlos gewordener Freien vor dem Sinken in Ab-

hängigkeit bewahren, da die Begebung in Abhängigkeit die

nahezu einzige Möglichkeit bot, das materielle Leben zu sichern.

Es haben also analoge Gründe im römischen Reiche die

staatlichen Sprengel beeinträchtigt, im fränkischen die Festigung

derselben verhindert. Analog ist in beiden Fällen die Ent-

wurzelung der Rechtsstellung schwächerer Individuen; im

römischen Reiche opferten sie factisch ihre directe staatsrecht-

liche Stellung der Schutzgewalt der Mächtigen; im fränkischen

wurden sie durch das Aufkommen der Grundherrschaft und die

Schutzgewalt an der Erlangung voller staatsbürgerlicher Stellung

gehindert, während ihre alte auf den ehemaligen Verbänden

>) Deshalb nahm diese Entwicklung im fränkischen Reiche grösseren

Umfang und rascheren Verlauf als anderwärts an. Dies zwingt uns dieser

Frage, die filr die vorher behandelten .Stammesreiche eine weit, geringere

Bedeutung hat, hier besondere Aufmerksamkeit zu schenken. S. Kübel l.c484ff.

a
) abgesehen von den Unfreien, die für das staatliche Leben gegen-

standslos waren.

5) Anch Seoliger: Die soc. u. polit. Bedeutnng d. Grundherrsch. itn früh.

Mittelalter (Abh. d. pliil. hist. Ul. d. kgl. Sächs. Ges. d. Wiss. XXII. S. 05.)

vertritt die richtige Auffassung, dass die Gefolgschaft ein privates Ab-

häugigkeitsverhältuis war.

9
“
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beruhende Stellung hinfällig geworden war. Analog sind ferner

die Gründe; in dem einen Falle die geschwächte, in dem anderen

die noch nicht erstarkte Staatsgewalt; analog schliesslich die

Umstände; in dem einen Falle die unerträglichen Steuern, in

dem anderen die unerträglichen Dienste, die in Verbindung mit

anderen Ursachen eine Massenvernichtung der Freien herbei-

gefiihrt haben. 1

) Insgesammt ist es eine förmlich widerrechtliche

Entwicklung auf Kosten des Staates gewesen, die in dem ersten

Falle durch die Staatsgewalt nicht mehr, in dem zweiten noch

nicht gehindert werden konnte. In beiden Fällen litten die in

Frage kommenden Individuen darunter, dass die frühere staats-

rechtliche Grundlage unbrauchbar geworden, eine entsprechende

neue aber nicht vorhanden war. Vergleicht man jedoch das

Ergebnis, nämlich die römische und die fränkische Grund-

herrschaft, dann muss man sowohl im Wesen, wie auch in den

Folgeerscheinungen bedeutsame Unterschiede wahrnehmen. Wenn
man auch zugeben wird, dass die fränkische Grundherrschaft,

abgesehen von denjenigen Elementen, die thatsächlich eine Fort-

setzung römischer Verhältnisse bedeuten, 2
) auch im Übrigen

römische Spuren aufweist,3) so ist sie doch keine Nachahmung

') Den Ausführungen v. Inama's (D. Ausbillig, d. gr. Gdherrschft.

S. 44 f), die sich auf die wirtschaftlichen Gründe beziehen, welche die

Entwicklung des Grossgrundbesitzes im fränkischen Reiche gefördert haben,

ist überdies zu entnehmen, dass die wirtschaftliche Isolierung dabei von

grosser Bedeutung war. Es geht also die von uns betonte politische Isolierung

des Individuums mit der wirtschaftlichen Hand in Hand. — Über die Massen-

Vernichtung der Freien s. Brunner I. c. I. 206. besonders aber Sickei in

Westdtsch. Ztschr. XV. 151 ff. Wittich: D. Frage d. Freibauern 8. 334

bekämpft diese Auffassung, namentlich die Rolle, die die Bussen dabei

gespielt haben; er meint, eine derartige Incongruenz zwischen der materiellen

Lage der Freien und den Bussen wäre unhaltbar gewesen; das war sic

und daher ihre Folgen. Wenn Wittich meint, dass man angesichts dieser

Incongruenz die Bussen erniedrigt hätte, so berücksichtigt er weder die

Stabilität der Bussgelder überhaupt, noch ihr Wesen und den Geist des

Strafrechtes. Wo es sich um rein königliche Interessen handelte, mögen

Herabsetzungen, etwa wie die in L. Rib. 65. 2 u. 3 erhaltene, stattgefunden

haben.

*) s. oben S. 130. A. 3.

*) Die römischen Elemente der fränkischen Grundherrschaft sind vielfach

besprochen worden. So führte Brunner 1. c. II. 285 f die Privatjurisdiction,

die er theilweise mit den Ämtern der Defensores und Assertores pacis in
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des römischen Vorbildes; sie beruht vielmehr auf der germanischen

Idee der Haftung des Herrn für seine Angehörigen 1
) und musste

durch die Ausdehnung des Kreises der Angehörigen an Umfang

entsprechend zunehmen.2
) Erinnert sie äusserlich in manchem

Zusammenhang brachte, auf römische Grundlagen zurück, wogegen Sickel

in Mitth. d. Inst, f öst. Gesch. Ergbd. III. 534 ff Einsprache erhoben

und sodann 1. c. 544 f den Versuch gemacht hat, andere Umwandlungen

der Municipaljurisdiction hiefilr heranzuziehen. Eine reinliche Scheidung

zwischen grundherrlichen und Immunitätsgerichten vollzieht Sickel (das.

Ergbd. II. 203 ff; vgl. Schröder R G. 4 179 ff). Viel Detail über das

fränkische Precarinm bietet Dahn 1. c. VII I. 214 ff. (Rietschel's wert-

volle Arbeit in Sav. Ztschr. XXII. 200 ff bezieht sich nicht auf diese Frage.)

Auf Einzelheiten einzugehen, erscheint hier unthunlich und übrigens liegt

der Schwerpunkt der Frage, ob in der fränkischen Grundherrschaft römischen

oder germanischen Elementen das Übergewicht zukommt, nicht in diesen

Details, sondern in den im Texte betonten Umständen. Hat ja doch

v. Amira (bei Hanl HI. § 50 S. 150) hervorgehoben, dass die vulgär-

römische Schutzherrschaft, die ganz unterritorial war, erst im fränkischen

Reiche obrigkeitliche Functionen erhalten hat Dass die innere Gestaltung

der fränkischen Grundherrschaft viel römische Anklänge aufweist, ist selbst-

verständlich und wird neuerdings von Kowalewski (D. Ökonom. Entw.

Europas I. 220 ff) zugegeben, der bemüht ist, Fustel’s Ansichten auf das

richtige Uaass zu reducieren. Fustel de Coulanges ist natürlich auch

da viel zu weit gegangen; da er in Mon. fr. 378 ff die staatszersetzende Function

der Grundherrschaft ignoriert und 1. c. 888 den Privatherrscbaften jede

staatliche Bedeutung abspricht, so konnte er allerdings mit scheinbarer

Berechtigung in Orig, du syst. fäod. 248 ff eine volle Identität gallo-

römischer Clientei und fränkischer Privatherrschaft behaupten. Säe (Lea

classes rurales et le rögime domanial p. 12 f) hat diese Ergebnisse (nament-

lich auch die des Fustel'schen Alleu) angenommen und den spätrömischen

Colonat als Grundlage des fränkischen „rögime domanial“ bezeichnet,

dennoch aber S. 21 f. zugegeben, dass erst durch die Privatherrscbaft

(allerdings führt er da nur Lehenswesen und Seniorat. und nicht die Grund-

herrschaft an) die definitive Kluft zwischen dem Staate und den abhängigen

Leuten entstand, jene Kluft, die doch gerade so besonders kennzeichnend

ist und für die ein vollgiltiges römisches Vorbild fehlt.

*) Darauf legt Brunner 1. c. II. 275 ff mit Recht Gewicht; s. auch

seinen Aufsatz: Hithio und sperantes (Festgg. f. Beseler); ebenso Flach
1. c. I. 87 ff, Dahn 1. c. VII. L 244 ff, Mayer 1. c. H. 3 ff.

2
( Mit der Zunahme der Anzahl und des Umfanges solcher Mundial-

verbältnisse in merovingiscber Zeit musste zunächst eine gewisse inhaltliche

Abschwächung derselben verbunden sein. Die Ausdehnung bezog sich nicht

nur auf eine grössere Anzahl von Personen, sondern auch auf Grundstücke;

s. Seeliger 1. c. 66.
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an die römische Privatherrschaft, so muss hervorgehoben werden,

dass sie ganz anders als in römischer Zeit von der Staatsgewalt

toleriert, 1

) zu einem Verfassungsbestandtheile wird und nicht

als Missbrauch in Betracht kommt.'2) Es liegt somit eine

quantitave Zunahme der germanischen Haftung für die Haus-

genossen vor, die aber dadurch, dass sie maasslos wurde und

sich auf grosse Mengen von Freien erstreckte, qualitativeÄnderungen

erfahren hat.’) Sie weist ferner einen wichtigen germanischen

Zug auf, nämlich die Tendenz, die einer Grundherrschaft unter-

*) Sickel hat (Mitth. d. Instit. Ergbd. III. 543 f) dargethan. das?

die Privatherrschaft in römischer Zeit lange nicht in dem Mansse, wie es

vielfach angenommen wird, toleriert wurde. Eine Anerkennung, wie die in

Chlothars II. Edict würde man im römischen Staate vergeblich suchen

(g. Es in ein 1. c. 148); ihre ersten Spuren findet man in der Interpr. zur

L. R. Vis.; (s. Sickel in Ergbd. II. 206. A. 4.); denn sogar die Vor-

rechte der kaiserlichen Domänen gingen lange nicht so weit, als von Vielen

angenommen wird (s. His: D. Dom. d. röm. Kaiserzeit S. 106 ff). Meyer
(Sav. Ztschr. II. 107 ff) negiert zwar die grundherrliche Gerichtsbarkeit

für die merovingische Zeit, während Brunner 1. c. II. 286 von einer

Abnahme spricht; es scheint thatsächlich auch in späterer Zeit eine genaue

Umschreibung der grundherrlichen Gerichtsbarkeit schwer und dieselbe nur dann

bestimmt vorzuliegon, wenn die betreffenden Leute ausser grundherrlichem Leihe-

land kein freies Eigen besassen; vgl. Seeliger 1. c. 76. Wenn aberSickel,

trotzdem, dass gerade er für die Aufklärung dieser Fragen so viel gethan hat, un-

geachtet des Umstandes, dass — wie er selbst zugiebt — Privatgüter mit

obrigkeitlichen Rechten im römischen Gallien nicht nachweisbar sind, dennoch

zu der Hypothese ihres Bestandes Zuflucht nimmt und zwar offenbar nur

deshalb, weil ihm die in keiner ehemals römischen Provinz so grosse Menge

fränkischer Privatherrschaften auffällt (s. in Westdtsch. Ztschr. XV. 123 f),

so übersieht er jene zahlreichen, specicll der fränkischen Entwicklung an-

gehörenden Gründe, die eben in keinem andern germanischen Reiche die

Grundherrschaft so sehr begünstigten.

2
) Im Gegentheil muss man mit Brunner 1. c. I. 208 sagen, dass

das sociale Elend des römischen Staates deshalb ausblieb, weil die Bildung

zahlreicher Abhängigkeitsverhältnisse mit der Ansammlung grossen Besitzes

Hand in Hand ging und auf diese Weise die Bodennutzung uuter Viele

vertheilt wurde.

*) v. Amira (bei Paul III. § 51. 8. 151) fasst die Grundherrschaft

als den Inbegriff aller Gewalten auf, die durch den Besitz begründet, sich

auf Land und Leute erstrecken. Diese Gewalten können auf Leibherrschaft,

Munt oder Immunität beruhen. Alle diese Grundlagen aber sind eben in

fränkischer Zeit unrömisch; hinsichtlich der Immunität s. unten.
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stehenden Leute zu einem Verbände zusammenzufassen, 1
) wodurch

sie sich wesentlich von ähnlichen römischen Erscheinungen abhebt.

Das Bestreben, Verbände zu bilden, das sich infolge der früher

erwähnten Umwälzungen nicht mehr auf volksrechtlicher Grund-

lage bethätigen konnte, lebt hier wieder auf und selbst die

Kirche hat in ihren Herrschaftsgebieten dieses genossenschaft-

liche Prinzip gefördert.'2) Die fränkische Grundherrschaft leistet

also etwas Positives: sie verschafft ihren Angehörigen eine neue

Rechtsstellung; diese Mehrleistung ist unrömisch und sie gerade

giebt der fränkischen Grundherrschaft ihren eigenen rechts-

historischen Charakter. 3
) Durch die Bildung von Verbänden

auf dieser weder altvolksrechtlichen 4
) noch staatsrechtlichen

Basis erhielten die Angehörigen der Grundherrschaft eine neue

und zwar ausserstaatliche Grundlage.

5

) Je zahlreicher und je

grösser solche Herrschaften wurden, desto mehr wurde die

staatliche Gebietstheilung beeinträchtigt. —
Die förmliche Legalisierung dieser Entwicklung wurde

durch die Immunität angebahnt, die den territorialen Aufbau

von Anfang an hinderte, indem sie die königlichen Güter von

1
) s. Gierke: Genoss. R. I. 135 ff, Dahn 1. c. VII. I, 201 . Dazu

hat, wie Mayer 1. c. II. 55 f. in. R. bemerkte, die Naturalwirtschaft bei-

getragen. da sie sowohl die Ausartung der Herrengewalt hintanhielt, als

auch die Entwicklung des bäuerlichen Gemeinwesens ermöglichte.

2
) s. Gierke 1. c. I. 146. Doniol: Serfs et vilains an moyen äge

S. lio unterscheidet daher in den Privatherrschaften, neben den eigentlichen

herrschaftlichen Functionären, solche, die von den Bauerschaften gewählt

wurden; er glaubt in der majorissa der L. Sal. eine derartige gewählte

Genossenschaftsmeierin, -wie sie in späteren französischen Urkunden vorkommt,

erblicken zu sollen, was allerdings sehr zweifelhaft ist.

*) Mit Recht bezeichnet daher v. Ina ma (D. Ausbildg. d. gr. üdherrschften

S. 5, 109) die Grundherrschaft als ein neues organisatorisches Frincip

der Gesellschaftsgeschicht«.

4
) Im Gegensätze zu den au Abgeschlossenheit leidenden und nicht

entwicklungsfähigen Markgenossenschaften, die neuen Zuzug nicht gerne

litten, war die Grundherrschaft mit ihrem ungerodeten Lande und ihrom

Bedürfnis nach Arbeitskräften ein Refugium; s. Inama 1. c. 53.

6
) Es stellt sich nämlich die Grundherrschaft dadurch, dass die Ver-

antwortung des Grundherrn das Gebiet umfasste, auf welchem die Schutz-

leute wohnten, (s. Brunner Mithio S. 25 f) auf einen ausserstaatlichen

Standpunkt.
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der staatlichen Eintheilnng ausnahm. Die Immunität mit ihren

Folgen ist von der Grnndherrschaft und ihren Folgen wesentlich

verschieden; 1

) wo sie zur Grundherrschaft hinzutrat, bedeutete

sie eine Verstärkung derselben; 2
) wo sie ohne vorgängige Grund-

herrschaft auftrat, rief sie Erscheinungen hervor, die über die

Machtstellung einer Grundherrschaft hiuausgehend
,

die mit

derselben gewöhnlich verbundenen Wirkungen im allgemeinen

involvierten.

Dass die Immunität an und für sich römischen Ursprungs

ist, wird allgemein zugegeben. Ebenso aber auch der

wichtige Unterschied zwischen ihren römischen und fränkischen

Formen. Die fränkische Immunität befolgte zwar das römische

Beispiel bezüglich der Freiheit von öffentlichen Abgaben und

Diensten 3
) und in beiden Fällen bildete das Domänengut den

Ausgangspunkt. Aber die Gerichtsbarkeit der Immunitätsherren,

die richtigerweise mit der fränkischen Immunität schon von

altersher als verbunden betrachtet wird, 4
) hat der römischen

gefehlt/’) Man mag mit Recht diese Gerichtsbarkeit von den

Rechten der römischen Domänenverwaltung ablciten,6
)
da auch

die Königsgüter nicht nur Landgüter, sondern obrigkeitliche

’) s. Siekel in Mitth. d. Inst. Krgbd. II. 214.

a
) Viollet 1. c. 401, 436 bemerkt, dass die Immunitätsgerichtsbarkeit

die autonome Gerichtsbarkeit der Privilegierten in sich aufgenomraeu bat;

vgl. Brunner 1. c. II. 286. A. 50. Es ist ein feiner Gedanke Sickel's

(1. c. 233 f), dass die Verknüpfung öffentlicher Hechte mit der Privat-

herrschaft nioht als eine inhaltliche Erweiterung derselben in Betracht

kommt; es kam vielmehr zur Privatherrschaft eine zweite, wesentlich andere

Gewalt hinzu. Dies lässt sich mit den Seel iger'schen Ergebnissen recht

wolil vereinon; s. auch Stengel (in Sav. Ztsc.hr. XXV. 286 ff, namentlich

S. 295 ff); auf Details können wir hier natürlich nicht eingehen.

s
) s. Brunner 1. c. II. 289, Sickei in Gött. gel. Anz. 1890 S. 684 f,

Dahn 1. c. VII. III. 541 f, 554, 559, 567. Dem römischen Beispiele

gemäss behielt sie auch die Brücken- und Wegebaulasten bei; vgl. Brunner
1. C. II. 294. A. 41, 42.

4
) s. Flach 1. e. I. 91 ff, Brunner I. c. II. 298. A. 55.

5
) s. Sickei in Westdtsche Ztscbr. XV. 119 A. 24. 123. A. 32,

128. A. 36.

•) s. v. Sy bei: Königtum 1 S. 474 ff, Sickei in Gött. gel. Anz.

1886. S. 665.
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Verwaltungsstellen waren; 1

) man muss aber hervorheben, dass

in römischer Zeit, trotzdem es sich um die Immunität der

kaiserlichen Domänen handelte, die Gesetzgebung dennoch hin-

sichtlich der Beziehungen der Domänenverwaltung zur ordent-

lichen Proviuzialverwaltung schwankte.2
) Man muss sagen,

dass die fränkische Immunität betrefls der gerichtlichen Sonder-

stellung der freien Hintersassen nicht nur weiter ging als die

römische, sondern dass sie diese gerichtliche Sonderstellung

eigentlich erst sichergestellt hat. 3
) Mit Recht bezeichnet

Sickel 4
) die früheren Privatherrschaften als Gewaltherrschaften,

die in fränkischer Zeit zu rechtmässigen Herrschaften wurden.

, Die fränkische Immunität ging also sowohl hinsichtlich der

Güter, mit denen sie verbunden wurde, als auch hinsichtlich

der tbatsächlichen staatlichen Folgen weit über die römische

hinaus.5) Sehen wir von dem römischen Ausgangspunkte, den

man natürlich nicht unterschätzen darf, ab, so ist die Durch-

bildung der Immunität eine vollständig unrömische. Es wurde

nicht irgend eine specielle Gattung von Gütern aus besonderen

Gründen mit Immunität ausgestattet, wie es im römischen Reiche

der Fall war, sondern es wurde kirchliches und weltliches Gut so

*) s. Sickei in Mitth. d. Inst. Ergbd. IL 215 ff, in Gott. gal. Au.
1890. S. 683 und in Westdtsche Ztschr. XV. 119. A. 23. Hegel hat in

Entst. d. dtscfa. Städtewesens S. 45 diese Freiung der königlichen Güter

bestritten.

*) s. Brnnner 1. c. II. 288. Sickel giebt in Mitth. d. Inst. Ergbd.

II. 216 in, dass selbst die kaiserlichen Domänen keine volle Gerichts-

barkeit besassen und dieser Ansicht stimmt auch Dahn 1. c. VII. III. 541

zu, obwohl er sonst für die enge Verwandtschaft der fränkischen Immunität

mit der römischen eintritt. S. besonders His 1. a 113 ff.

’) s. Brunner 1. c. II. 289, 299. Sickel iu Gött. gel. Anz. 1890

8. 586. Seeliger 1. c. 78 f. leitet mit Recht die Immunitätsgerichtsbarkeit

aus dem Verbot des IntroitUB und nicht aus finanziellen Gesichtspunkten

ab. Auch W. Schultze (D. tränk. Gaue Badens S. 34) legt (ebenso wie

Sohm und Prost) den Nachdruck auf die Freiung von der öffentlichen

Gewalt und nicht auf die Freiheit von Abgaben. Er erblickt darin den

Unterschied zwischen fränkischer und römischer Immunität.

*) Westdtsche Ztschr. XV. 126.

6
) Nämlich Uber die Steuerfreiheit hinaus. Letztere hätte im fränkischen

Reiche, angesichts des allgemeinen Rückganges der Steuerverfassung keine

den Staat gefährdende Bedeutung gehabt.
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häufig mit Immunität bedacht, dass dieselbe zur Zeit Chlothar's II.

als wichtige und allgemeine Staatseinrichtung erschien. Die

Freiheit von den Fiscalpflichten wurde extensiv gedeutet und

der Immunitätsherr gelangte zn weitgehender Freiheit gegenüber

der ordentlichen Staatsverfassung und Staatsverwaltung, so dass

er zum rechtlichen Staatsorgan gegenüber den Einwohnern des

betreffenden Territoriums wurde, nebst finanziellen Vortheilen

also eine staatlich anerkannte Stellung erhielt, die der römischen

Verfassung unbekannt war. Es erfolgte eine Vereinigung

öffentlichrechtlicher Befugnisse mit dem Privateigentume.

Dieses Resultat ist nicht nur unrömisch, sondern eher indirect

germanisch; denn diese Verbindung zwischen öffentlich-rechtlichen

und privatrechtlichen Bestandteilen im Bodenrecht entspricht

der germanischen Entwicklung, die in der älteren Zeit allerdings

in umgekehrtem Verhältnisse diese Verquickung kannte. Durch

ihre Häufigkeit erscheint die Immunität praktisch als eine

Rückkehr zu der germanischen Idee direct er Unterstellung des

in jeder Hinsicht freien Individuums unter den Staat; nur dass

dies gemäss der Gesanimtgestaltung der Dinge nicht mehr für

jeden, sondern nur noch für höher stehende Individuen zutrifft.

Wenn zwischen dem König und den Immunitätsherren einerseits,

zwischen den Immunitätsherren und Immunitätsleuten andererseits

ein persönliches Band hergestellt wurde, so ist dies ein Aufbau,

der zweifellos germanischen, aber nicht römischen Vorbildern

entspricht. 1
) Die selbständig durchgebildete 2

) fränkische Immunität

befreite von der Grundsteuer: dem Grafen entzog sie zunächst

jene Gerichtsbarkeit, die sonst dem Stellvertreter des Grafen

delegiert werden konnte; 3
) sie schloss die gesammte Polizei-

und Verwaltungsgewalt staatlicher Organe, praktisch sogar die

1
) Fustel de Coulanges (Rev. histor. XXIII. S. 9) verkennt voll-

ständig die unrömischen Tendenzen, denen die fränkische Immunität diente.

s
) An der Durchbildung war besonders die Kirche betheiligt; es ist

bekannt, dass sie dabei weit über das römische Vorbild hinausging. Des-

gleichen über die anfängliche fränkische Auffassung; deuu da sich die

Immunität nur gegen die Beamtengewalt kehrte, war ein höherer Sonder-

frieden in ihr nicht begründet; dennoch hat er sich für kirchliche Immunitäten

entwickelt; s. Brunner 1. c. XL '296 f.

s
) s. Brunner 1. c. 11. 6U0 f.
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Heeresbefugnisse aus. 1

) Durch das Edict Chlothar’s II. hat

der Staat eine Grenze zwischen seiner Competenz und der der

Immunitätsherren gezogen und eine Summe von Rechten an-

erkannt, die den Immunitäten nicht mehr entrissen wurden. 2
)

Die derart ausgebildete Immunität wurde als ein mit dem Gute

verbundenes Realrecht betrachtet und dadurch zu einer dauernden

Ausschaltung der ordentlichen Gewalt, was übrigens auch in

dem Interesse, das der Staat für die Bestellung von Immunitäts-

beamten zeigte,3) hervortrat. 4
) Jedes Immunitätsprivileg war

’) Die Immunitätsprivilegien sagen zwar, mir Ausnahme der zwei von

Fustel (1. c. S. 22. A. 4) angeführten, nichts über die Befreiung vom

Heerbann. Da jedoch die Zwangsgewalt des öffentlichen Beamten fehlte,

so war die Geltendmachung des Heerbanns praktisch erschwert. S. Sickel

in Mitth. d. Inst. Ergbd. II. 22ä und in tiött. gel. Anz. 1890. S. 585,

namentlich aber Roloff: D. Umwandt, d fr. Heeres (S. Jahrbb. f. dass.

Alt. Gesell, u. dtsehe Lit. IX. 395).

*) Sickel bemerkt mit Recht in Westdtsche Ztschr. XV. 130, dass

von nun an diese Rechte gemehrt, aber nicht gemindert werden konnten.

3
) Dies allerdings erst in karolingischer Zeit; über die Vögte s. die

Literatur bei Brunner 1. c. II. 302 ff, Meitzen 1. c. II. 630, Schröder 4

199 ff. Über die kirchlichen Vögte und ihre römischen Wurzeln s. Sickel

in G. g. A. 1904 S. 788 ff, anlässlich der Besprechung von F. Senn:
L'instit. des avoneries ecclesiast. Die viel besprochenen römischen Wurzeln

der Immunitätsämter sind insofern theilweise gegenstandslos, als diese

Functionäre erst durch die fränkische Entwicklung öffentliche Bedeutung

erlangten.

*) Seeliger 1. c. 95 betrachtet das Immunitätsgericbt als „ein Gericht

innerhalb der Grafschaft“ und das Immunitätsgebiet nicht als ein selbständiges,

den Grafschaften ebenbürtiges Glied der staatlichen Frovinzialordnung.

Dennoch giebt er (S 96) zu, dass es von anderem Lande unterschieden

wurde. Es ist gewiss dieses Streben nach präciscrer Formulierung anzu-

erkennen; sie ist aber unerreichbar und konnte auch von Seeliger nicht

vorgeschlagen werden. Entscheidend ist, was Seeliger selbst zugiebt, dass

das immune Land von anderem unterschieden wurde. Es ist u. W. niemals

behauptet worden, dass die Immunitäten den Grafschaften staatsrechtlich

ebenbürtig gewesen wäreu, dass sie aber neben der ordentlichen staatlichen

Gebietstheilung als gewissermaassen ausserordentliche Sprengel bestanden,

ist wohl unbestreitbar und dass sie die ordentliche Gebietstheilung schädigten,

ist sicher. Daran vermag auch die von E. Mayer vertretene und von

Stutz (Sav. Ztschr. XXI. 124) acceptierte Ansicht, wonach trotz der Ver-

quickung öffontlichor und herrschaftlicher Gewalt der Gegensatz beider

empfunden worden sei, nichts zu ändern. Man wird vielmehr dann sagen

müssen, dass, wenn trotz des Bewusstwerdens dieses Gegensatzes, dennoch
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ein königlicher Staatsakt, bestimmt, die Verfassung zu durch-

brechen. Es hatte zwar ebenfalls territoriale Folgen, da es

eigene Sprengel schuf, die dem Könige direct unterstellt wurden,

für die Verfassung aber bedeutete dies eine Schwächung staat-

licher Sprengel und angesichts der praktischen Schwierigkeit

erfolgreicher königlicher Überwachung die Entziehung grosser

Massen der Bevölkerung der staatlichen Ingerenz. Auch wenn
die königliche Überwachung praktisch möglich gewesen wäre,

müsste man dennoch von staatlicher Einbusse sprechen, da

durch die Immunität die Vertretung öffentlicher Gerechtsame

an Private abgegeben, die Handhabung der öffentlichen Gewalt

mit dem Grundbesitze verbunden wurde, mithin aus der Hand
des Erstprivilegierten an Leute kommen konnte, die dem Staate

nicht die mindesten Garantien boten.

Man muss fragen, warum die fränkischen Könige zu so

ausgedehnter Veräusserung staatlicher Rechte hiuneigten,

durch die sie ihr eigenes Werk, den territorialen Aufbau

des Staates, schädigten. 1

) Die Sachlage ist ziemlich klar.

Grundberrachaft und Immunität immer mehr um sich griffen, ihnen offenbar

eine ungewöhnliche Kraft innewohnte, die es ihnen ermöglichte, der staat-

lichen Gebietsordnung zu trotzen; darin liegt zugleich ein Beweis der

Schwäche der staatlichen Sprengel.

') Arnold (Ansiedlungen und Wanderungen S. 253 f) meinte, die

Immunität hätte im fränkischen Reiche niemals diese Verbreitung finden

können, wenn sie nicht auf einer germanischen Grundlage beruht hätte.

Er vertrat die Immunität des germanischen Fürstenlandes und nahm an,

dass die von Grundherren begründeten Ansiedlungen den übrigen ‘freien

Gemeinden gegenüber eine Sonderstellung eingenommen hätten. Fustel de

Conlanges (Rev. hist. XXII. 260 ff) betonte das gewaltthätige Vorgehen

der königlichen Beamten und erblickte in dem Hisstrauen des Königs die

Ursache häufiger Immunitäten. Sickel (Westdtsche Ztschr. XV. 126)

glaubt, dass die aus römischer Zeit stammenden Privatherrschaften deshalb

toleriert wurden, weil der König in den Inhabern dieser Gewalten eine

mächtige Partei erblickte, überdies aber in der Xichtausübung von Rechten,

die er auch früher nicht besessen, keine Eiubusse sah. Die Zunahme der

Immunitäten erklärt er aus dem allgemeinen Charakter des Königtums,

welches als Privatmonarchie eine Abspaltung der Gewalt zuliess und die

Begehrlichkeit Privater steigerte. — Mit Ausnahme dieses letzterwähnten

Argumentes, das aber auch nicht ganz ausreicht, sind die übrigen wohl

vollkommen ungenügend. Gegenüber Arnold wäre zu bemerken, dass auch,

wenn seine Annahme bewiesen werden könnte, es doch auffällig ist, dass
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Zu den von S i c k e 1 *) hervorgehobenen Gründen tritt

hinzu, dass die alte Volksverfassung nicht angewendet

werden konnte, da sie für einen Grossstaat nicht passte,

eine für ein grösseres Staatswesen anwendbare Stammes-

verfassung aber nicht zustande gekommen ist; man hat zu dem

territorialen Aufbau Zuflucht genommen, konnte aber damit

nicht durchdringen, da der alte Individualismus zu stark, die

Staatsgewalt aber unzureichend war, um ihn zu besiegen; ihre

Organe standen überdies nicht auf der nötigen Höhe, um einer

so schweren Aufgabe zu genügen und die beabsichtigte Gleich-

mässigkeit durchzuführen. Da sich die Aufgabe als zu schwer

erwies, musste es zu einem staatsrechtlichen Rückzuge aus

einem Theile der nicht zu behauptenden Positionen kommen.2
)

So wie einerseits die entfernteren Theile des Reiches mit Erfolg

nach Selbständigkeit strebten und die extensive Macht des

Staates schwächten, so schädigten andererseits Grundherrschaft,

Immunität und Lehenswesen die Intensität des staatlichen Auf-

baues. Nun war es natürlich unmöglich, an die Wiederbelebung

alter staatsrechtlicher Grundsätze, an die Erneuerung der alten

Verbände und der durch sie vermittelten directen Theilnahme

jedes Volksgenossen am Staatsleben zu denken. Die grosse

Masse wurde und blieb zurückgedrängt, der Individualismus der

Mächtigeren aber feierte einen grossen Sieg.3) Es kamen

wenigstens, wie schon erwähnt, die Immunitätsherren zu direct

staatlicher Stellung, eine grosse Menge von Leuten wurde ihnen

in den andern germanischen Staaten die Immunität nicht jene Rolle spielte,

wie im fränkischen
;
gegen Fustel ist die Frage zulässig, ob denn der König

der Gewalttätigkeit seiner Beamten nicht auf andere Weise begegnen

konnte. Auch Sickel's Ausführungen erklären wohl zum Theile den Fort-

bestand der früheren Immunitäten, aber schwerlich die extensive Interpretation

derselben, namentlich, wenn man berücksichtigt, dass die Immunität bis iu's

IX. Jh. hinein theoretisch als Ausnahme und der durch sie durchbrochene

territoriale Aufbau als Kegel betrachtet wurde ; denn dies beweist, dass

man dennoch die Idee der staatlichen Sprengel nicht fallen lassen wollte,

wenn auch das Princip praktisch versagte.

*) s. vorige Anm.

*) Dazu gesellten sich die von Sickel 1. c. angeführten Gründe.
3
) Desto mehr, als ja die Geschichte der fränkischen Reichsgründung

ohnehin den Ansprüchen der ganzen Volksmasse keine Basis bot, eine umso

grössere aber den Persönlichkeiten, die sich um den König geschaart batten.
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untergeordnet, so dass der Staat einen Theil seiner Aufgaben

auf die Immunitäten überwälzte und ihnen staatliche Einkünfte

gewährte. Man findet also auch von diesem Standpunkte, dass

die Immunität trotz ihrer römischen Wurzel unrömischen Ideen

diente und germanischen Tendenzen ') zu einem allerdings anders

gearteten Durchbruche verhall' auf Kosten des staatlichen

Territorialprincipes, welches wir zwar im fränkischen Reiche

nicht als eine Nachahmung römischer Vorbilder betrachten

dürfen, welches aber doch keine germanische Staatsgrundlage

war. Die staatlicherseits beabsichtigte Territorialität wurde in

Grundherrschaft und Immunität in ausserstaatlicher Weise durch-

gesetzt.

Auch nach unten arbeitete die Immunität in germanischem

Sinne; denn sie schuf mit der Grundherrschaft neue Verbände

und bot ihren Angehörigen einen allerdings minderwertigen

Ersatz der alten Verbände, einen Ersatz, der aber immerhin

noch im Vergleiche mit dem mangelhaften Schutze der öffent-

lichen Beamten und angesichts der Gefahr von Bedrückungen

sehr wichtig war. Dies erklärt auch, warum sich so bald die

Tendenz zeigte, sich einer Immunität anzuschliessen, um durch

Auftragung des Gutes an einen Herrn oder auf andere Weise

jene Sicherheit zu erlangen. —
Dieser die vom Staate angestrebte Territorialität durch-

kreuzende Aufbau neuer Verbände herrschaftlicher Art,

an deren Spitze Grundherren und Immunitätsherren standen,

die ihrerseits nicht einen abstracten Staat, sondern einen

König als ihren Herrn anerkannten, fanden in dem Lehens-
wesen ein speciclles Gebiet neuer Bethätigung, durch welche

öffentliche Rechte auch abgesehen von Immunitäten, selbst auf

nicht gefreiten Gebieten, an Private kamen.

Es ist mit Recht vielfach bemerkt worden, dass das

dem Lehenswesen zugrunde liegende Verhältnis nur eines

der vielen Abhängigkeitsverhältnisse des fränkischen Reiches

*) Wo sie Uber die den Germanen nabe liegende Auffassung hinaus-

geht, wie z. B. heim hiiheren Sonderfrieden der kirchlichen Immunität

(s. oben S. 118. A. 2), ist nicht römischer, sondern kirchlicher Einfluss

bemerkbar.

Digitized by Google



143

war; seine indirect den territorialen Aufbau des Staates

und noch weiter darüber hinaus den Staatsverband überhaupt

schädigende Wirkung wird allgemein anerkannt. Zahl-

reiche Untersuchungen sind der Frage gewidmet worden,

ob Vassailität und Beneficialitüt auf römischer Wurzel beruhen

und man darf dieser Frage die grösste Bedeutung beilegen.

Tritt man ihr aber vorurtheilsfrei entgegen, so muss man ein-

sehen, dass bei aller Anerkennung römischer Analogien weder

das Vassallitäts- noch das Beneflcialitätswesen des fränkischen

Reiches mit den ähnlichen römischen Erscheinungen unmittelbar

Zusammenhängen. Es fehlt die Brücke. Selbst wenn Brunner's

Ansicht, wonach eine zweifellos rechtshistorische Verbindung

zwischen Vassailität und Gefolgschaft vorliegt, 1

) als eine zu

weit gehende betrachtet werden sollte, muss dennoch eiue Reihe

von wichtigen Umständen auffallen; so vor allem der, dass zur

Zeit, wo sich jene Vassailität entwickelte, die in Verbindung

mit der Beneficialitüt das Lehenswesen hervorbrachte, von einer

Nachahmung römischer Vorbilder schon aus chronologischen

Gründen keine Rede sein konnte, ganz abgesehen davon, dass,

wie Dahn 2
) betont, die verschiedenen römischen Vorbilder

Institute waren, die in grösserem Umfange nicht auf römische

Staatsangehörige, sondern auf Fremde Anwendung fanden.3)

>) 1. c. II. 268 ff; g. auch in Sav. Ztschr. IX. 2 IG f.

») 1. c. VII. I. 230.

3
) Ouilhierraoz versucht in soinein überwiegend trefflich gearbeiteten

„Essai sur l’origine de la noblesse“ die germanischen Elemente der Vassalität

anzufechten. Er verfallt dabei in den vom rechtsvergleichenden Gesichts-

punkte zu rügenden Fehler, dass er dio Taciteische Gefolgschaft mit dem

spätrömischen Privatsoldateutum vergleicht, um sodann (S. 33 f) aus dem

Umstande, dass die alte germanische Gefolgschaft einen höheren Charakter

hatte als das römische Privntsoldatentnm, den Schluss abzuleiten, dass

sowohl die westgothischen Buccellarii (S. 44 f), wie nuch die fränkischen

Antrustionen und Vassallen (S. 70 ff), die er als inferiore Diener betrachtet,

nicht mit der germanischen Gefolgschaft, sondern mit dem römischen Frivat-

sohlatentum Zusammenhängen. Nebenbei wird die Inferiorität der römischen

Privatsoldaten übertrieben, da bekanntlich aus ihren Reihen häufig höhere

Functionäre hervorgingen (s. Seeck in Sav. Ztschr. XVII. 112); ebenso

übertreibt Verf. die Inferiorität der Antrustionen, denen er erst seit dem

VII. Jh. einen Aufschwung zugesteht (S. 97); auch die Annahme eines

durchwegs höheren Charakters der altgermaniscbeu Gefolgschaft erscheint
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Sickel 1

) führt die Conimend&tion auf römische Wurzeln zurück: 2
)

doch wird man nicht übersehen, dass die römische Commendation

keine staatsrechtliche Bedeutung hatte, vielmehr, wenn sie auf

staatsrechtliches Gebiet mittelbar Übergriff, durch die Gesetz-

gebung bekämpft wurde, 3
) so dass ein Wesensunterschied 4

)

vorliegt, der jedem Versuche eines eingehenden Vergleiches

trotzt. Die abnorm gesteigerten Unterschiede zwischen

nicht gerechtfertigt, denn man darf mit Rücksicht auf den von Tacitns an-

gedeuteten Einfluss des Königtums auf die Stellung der niederen Volks

elemente annehmen, dass die Gefolgschaft verschiedene Abstufungen zuliess.

Die weiteren Schicksale der Gefolgschaft, big in’s V. und VI. Jh„ sind zu

wenig bekannt; eine Umbildung ist mit Rücksicht auf die zunehmende

königliche Gewalt und die immer grössere Entwurzelung der Gefolgsleute

ans ihren Sippen, sehr wahrscheinlich; es darf angenommen werden, dass

der intensivere Anschluss an den Gefolgshcrrn seine schon in alter Zeit

grosse Gewalt noch mehr steigerte und dass praktische Rücksichten den

Gefolgsherrn immer mehr veranlassen mochten, bei der Aufnahme auf

Brauchbarkeit und nicht auf Herkunft zu sehen. Haben doch auch die

germanischen Elemente des römischen Privatsoldatentums (g. Details bei

Seeck 1. c.; Guilhiermoz bestreitet die Seeck’scben Ergebnisse nicht) eine

wesentliche Umbildung durchgemacht. Für einen Stillstand in der Entwicklung

der altgerraanischen Gefolgschaft, die G. als Vergleichsobject zum Ausgangs-

punkte seiner Hypothese nimmt, spricht also nichts; eher alles dagegen.

Wollte man auf diese Theorie eingeben, so müsste mau fragen, was aus

der germanischen Gefolgschaft geworden ist; ist sie etwa restlos ver-

schwunden? Für eine solche Auffassung (die übrigens G. nicht vertritt)

kann die Benützung des ungermanischen Wortes „vassus*, auf die er

(8. 56. A. 21) grosses Gewicht legt, nicht sprechen, da die Germanen nur

zu oft die Vorgefundene fremde Terminologie benützen. (Vgl. Calmette:

Le comitatus germanique et la vassalitä in Nouv. Rev. hist, de dr, fr. et

etr. 1904 S. 601 IT) Auch der von Brunner (1. c. II' 262) zugegebene

Umstand, dass die Vassallität sich zuerst in Neustrien ausgebildet hat, kann

nicht in diesem Zusammenhänge in's Gewicht fallen; denn viole Institute

der frühfränkischen Entwicklungsperiode haben in Neustrien ihre Aus-

gestaltung orfahren. Die Annahme einer niedrigen Stellung der Antrustionen

ist durch nichts gerechtfertigt und es ist G. nicht gelungen, die herrschende

Meinung zu entkräften. Damit fallt aber auch die Unmöglichkeit des Ver-

gleiches zwischen Gefolgschaft und späteren Verhältnissen weg.

*) Westdtsche Ztschr. XVI. 49 f.

'•*) dieser Auffassung tritt aber Guilhiermoz 1. c. 78 ff nicht bei.

3
) s. Beaudouin: Etudes sur les orig, du reg. föod. (1889) p. 81 ff.

*) Diesen Untorschied giebt auch Esmein (Hist, du dr. fr. 129) zu,

der die Vassallität aus römischen Einrichtungen ubleitet.
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germanischer Gefolgschaft und fränkischer Vassallität, wie sie

Fustel constroiert hat, beruhen auf dem ganz unhistorischen

Vergleiche altgermanischer Gefolgschaft mit der lehensmässigen

Vassallität späterer Zeit, wobei die ganze Umbildung während

mehrerer Jahrhunderte einfach ignoriert wird, was Flach 1

)

nachgewiesen und zurückgewiesen hat. Ansprechend erscheint

die von Schröder 2
) vorgebrachte Ansicht, wonach allerdings

neben der Gefolgschaft auch die ungermanischen Wurzeln der

Vassallität unterschieden werden und das rechtshistorisch sehr

begründete Urtheil, dass die Vassallität trotz dieser zwei Wurzeln

doch erst durch das Vorbild der germanischen Gefolgschaft zu

ihrer vollen Entwicklung gelangt ist.
3
) Sowohl Rechte als

Pflichten der Vassallität sind mit denen der Gefolgschaft verwandt;

ebenso das in beiden Fällen vorliegende Schutzverhältnis, das

in weiterer Entwicklung zu einer Gerichtsbarkeit führte; 4
)

selbst die Erschwerung der Kündbarkeit, die Brunner 5
) auf

das Beispiel gallo- römischer Patronatsverhältnisse zurückführt,

lässt sich ganz wohl durch das militärische Interesse, das der

Staat an der Unkündbarkeit hatte, erklären. Das Beneficial-

wesen weist eine unleugbare Verwandtschaft mit dem kirchlichen

Pfründenwesen auf; 6
) der kirchliche Einfluss auf die Durch-

bildung dieses Instituts tritt in noch höherem Grade als bei

der Immunität zum Vorschein. Dennoch darf man nicht ver-

kennen, dass die germanische Idee von der Verpflichtung des

Beschenkten zu besonderer Treue gegenüber dem Schenker

•) 1. c. II. 49a ff.

») R. G.‘ 159.

*) Es ist ein Verdienst Flnch’a (1. c. II. 445 ff), dass bei Beurtheilung

des Lehenswesens das persönliche Moment wieder betont wird. Gegen die

von ihm hervorgehobene Bedeutung des hausgenossenschaftlichen Elementes

hat Esinein (Nouv. Rev. hist, de droit fran^. et etr. XVIII. 628ff) Einsprache

erhoben. Wir glauben dennoch, dass Flach eine richtige Idee vertreten

hat; allerdings ist er zn weit gegangen.

4
) Heus ler I. c. I. 130 ff scheint die staatsrechtliche Bedeutung

dieses Schntzverhältnissos zu gering zu veranschlagen.

») 1. c. II. 273.

•) s. Stutz: Lehen u. Pfründe (Sav. Ztschr. XX. 21G ff), Guilhierin oz

l. c. 105 ff.

v. Ha Iba n. Röm. Recht in den germ Volksslanten. Ml. 10
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hiebei eine grosse Rolle spielt, 1

) und dass gerade diese Idee

bei den Vergabungen Karl Martells in den Vordergrund getreten

ist.'
2
) Ist also mit Rücksicht auf diese Umstände ein directer

Zusammenhang zwischen den Grundlagen des fränkischen Lehens-

wesens und analogen römischen Erscheinungen abzulehnen,3) so

treten bei einer Gesammtbetrachtung die Unterschiede noch

mehr hervor. Niemals hat der römische Staat seine Pflicht in

dieser Weise abgeschüttelt und auf Private überwälzt. Nur in

Grenzgebieten wurden zu Vertheidigungszwecken Grundstücke

mit militärischen Pflichten belastet und fremden Völkern auf

diese Art ein Naturaltribut auferlegt.4
) Auch die kirchliche

Entwicklung ist anders ausgefallen; das, was die fränkische

Entwicklung kennzeichnet, ist die offizielle Preisgabe staatlicher

Pflichten und die Einbusse staatlicher Rechte, eine der Immunität

analoge Aufteilung der Gewalt zwischen Staat und Private.

Der Mann geht dem Herrn gegenüber in Dingen, in denen er

nur dem Staate unterthan sein sollte, Verpflichtungen ein, die

ihn unter Umständen in Collision mit dem Staate bringen und

der Staat duldet diesen eigentümlichen Vertrag,5) betrachtet

sogar denselben als anerkennenswert, so dass er seine Abwehr

darauf beschränkt, zu erklären, dass die Vassallität eine Steigerung

der Untertbanenpflichten bedeutet. 6
) Noch mehr als Privat-

i) 9. Brunner 1. c. II. 246. A. 9— 11. Der von Guilhiermoz
unternommene Versuch, das Beneficium mit der grnndherrlichen Vergabung

förmlich zu identificieren und daraus die 8. 122 vorgebrachten Schlüsse zu

ziehen, ist einer der schwächsten Punkte seines Buches.

a
) Die Verpflichtung zu besonderer Treue entspricht dem germanischen

Reciprocitätsgedanken, der sich in Bitte und Recht so häufig äussert. Die

besondere Treue aber ermöglichte die Verknüpfung des Beneficiahvesens

mit staatlichen Rechten und Pflichten und in dieser Ausdehnung erst liegt,

wie v. Amira (Q. g. Anz. 1896. S. 191) bemerkte, die Bedeutung der

Beneficialität, so dass nicht das Beneficium an und für sich, sondern diese

seine unrömische Umwandlung für das Lehensweson wichtig war.

3
) Dies hat schon in sehr nüchterner Weise Onfirard (Polypt.. I. 505 f)

gethan. Damit soll natürlich eine Beeinflussung im Detail, wie sie sich

örtlich äusserte, nicht geleugnet werden; s. Kiener 1. c. 112.

4
) Dass aber die milites castcllani nicht hierher gehören, hat schon

v. Amira (G. g. Anz. 1890. S. 191 f) ausgefiihrt.

4
) Es mein 1. c. 182 spricht mit Recht von einem „contrat social."

s
) Dies betont mit Recht Dahn 1. c. VIII. II. 116.
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herrschaft und Immunität hat der vassallitische Schutzverband

die Tendenz gezeigt, seinen Wirkungskreis zu erweitern, aber

auch ohne die spätere Erweiterung hat er dem Staate den

wichtigsten Theil der Heeresgewalt entwunden und somit die

in der Immunität vorhandenen Ansätze zur Handhabung des

Heerbannes 1

) nicht nur für die Immunitätsleute gefördert, sondern

auch auf andere Freie ausgedehnt. Es ist ermöglicht worden,

dass Freie, ohne ihre Freiheit einznbiissen oder zu schmälern,

ohne mit ihren Leihegütern dem engeren Gutsverbande anzu-

gehören,-) dennoch wenigstens in einer bestimmten Hinsicht

ausser Fühlung mit dem Staate traten. Schon unter den Nach-

folgern Karls des Grossen ist durch das Lehonswesen die könig-

liche Autorität geschmälert worden, während die Immunität

eigentlich nur die Gewalt der öffentlichen Beamten einschränkte.

Das Lehenswesen in seiner Durchbildung und diesen staats-

zersetzenden Folgen ist also entschieden unrömisch und es

erscheint unrichtig, die zersetzenden Kräfte der spätrömischen

Staatsverfassung hiefür verantwortlich zu machen.3
) Man wird

in dem Lehenswesen nicht in dem Grade, wie in Privatherrschaft

und Immunität ein Walten germanischer Ideen wahrnehmen
können, man wird es aber doch nicht verkennen dürfen. Denn
die Idee der erweiterten Schutzgcwalt über Personen, die sich,

ohne Hausgenossen zu sein, dieser Gewalt unterwerfen, schlägt

durch und bildet eines der wichtigsten Merkmale des Lehens-

wesens. In allen den Verhältnissen, die wir hier nacheinander

betrachten, ist es immer wieder die unzureichende staatliche

Gewalt, die solche Privatgcwalten fördert und dem Staate zahl-

reiche Mitglieder theils vollständig, tlieils in einzelnen Beziehungen

entrückt. In allen diesen Fällen kommt es zur Bildung von

Spezialverbänden, die nur durch ihre Spitzen mit dem Staate

') s. oben S. 139. A. 1.

2
) Diese Frage beleuchtet Seeliger 1. c. 43, 54.

3
) Bs ist auffallend, dass gerade Brunner, der, wie erwähnt, für

die Anknüpfung der fränkischen Vassallität an die germanische Gefolgschaft

so verdienstvoll eingetreten ist, dennoch die schädigende Bedeutung des

Lehenswesens auf römische Grundlagen zurückführen will (1. c. 11. 6); mit

Recht ist v. Amira (G. g. Anz. 1896 S. 191) dagegen aufgetreten, indem

er vor der Vermengung geschichtlicher Analogieu mit geschichtlichen An-
knüpfungen warnte.

10
*
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Zusammenhängen und diese sich stets erneuernde Verbandsbildung

ist unzweifelhaft germanisch. Die durch das Königtum an-

gestrebte rein territoriale Gliederung des Staates ist also nicht

verwirklicht, sondern durch diese Verbände durchkreuzt worden.

Sowie die altgermanische Verfassung durch Sippen und andere

volksmässige Gruppen verhindert wurde, vollen Umfang und

vollen Inhalt einer Staatsverfassung anzunehmen, ebenso wurde

das Gelingen einer neuen Verfassung durch Grundherrschaft,

Immunität und die Folgen des Lehenswesens unmöglich gemacht.

Diese Gebilde haben ihrerseits nicht vermocht, gänzlich an die

Stelle der staatlichen Sprengel zu treten und dieselben zu er-

setzen; wäre dies geschehen, dann wäre, wenn auch in anti-

staatlichem Sinne, ein territorialer Aufbau, beziehungsweise

eine Auflösung des Reiches, überhaupt ein Abschluss erfolgt.

Für unsere Untersuchung ist dabei zu bemerken, dass das

Misslingen territorialer Staatsgliederung zur Abschwächung des

römisch-rechtlichen Einflusses beigetragen hat. In festgefügten

wohlorganisierten Sprengeln hätte sich der Einfluss römisch-

rechtlicher Traditionen lebendiger gestaltet, er hätte ganze

Gebiete erfasst. 1
) Das Schwanken im Bestände der staatlichen

Bezirke hat eine Belebung der ohnehin schwachen römisch-

rechtlichen Elemente gehindert. —
Mit diesen staatsrechtlichen Ereignissen hängt natürlich

eine weitgehende Änderung der gesellschaftlichen Schichtung

zusammen, da dieselbe ihre frühere öffentlich-rechtliche Grundlage

verloren hat und allen angedeuteten Schwankungen der neuen

Entwicklung ausgesetzt war. Rechtliche Unterschiede socialer

Gruppen hätten an und für sich den territorialen Aufbau des

Staates nicht gefährdet; selbst bei grossen Ständeunterschieden

ist Einheitlichkeit nicht unmöglich, wenn nämlich jedem Stande

ein bestimmter Platz im Staate eingeräumt und der Grad seiner

Betheiligung am Staatsleben bestimmt wird. Wenn aber diese

Klarheit fehlt, so dass die sociale und rechtliche Stellung des

) Es ist schon früher (Th. II. S. 213) darauf hingewiesen worden,

dass geeinigte Massen leichter beeinflusst werden, als separatistisch ge-

gliederte. Dieselbe Rolle, wie in früherer Zeit die mangelnde Einigung

des fränkischen Stammes, hat in fränkischer Zeit die Hinderung des staat-

lichen Aufbaues gespielt.
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Individuums von den häufig wechselnden Machtverhältnissen

abhängt, wenn die Hauptgründe der Standesverschiebungen

sowohl im allgemeinen als auch speziell in rechtlicher Hinsicht

veränderlich wirken, dann kommt es zu einer Zerrüttung der

früheren Zustände, zur Entstehung zahlreicher Spielarten, die

gegeneinander nicht genügend abgegrenzt sind, aber nicht zur

Schaffung fester Grundlagen. Diesen Zuständen begegnen wir

gerade im fränkischen Reiche; sie sind ein Product der durch

den Wegfall der volksmässigen Basis begründeten Schwankungen

und tragen ihrerseits zur Verstärkung dieser Schwankungen

mächtig bei.

Anlässlich der socialen Verschiebungen im fränkischen

Grossstaate kommt für unsere Aufgabe nur in Betracht, ob die

betreffenden Vorgänge direct unter fremden Einflüsse stehen,

ferner im Hinblick auf das vorher Besprochene die Erklärung

dieser Vorgänge, insofern sie eine Unterbrechung der Beziehungen

der Individuen zum Staate veranlassen. 1

)

*) Weniger wichtig erscheint für unsere Zwecke die Frage, ob schon

die altgermaniscbe Zeit jene Differenzierung gekannt hat, wie sie durch

Ueck und Wittich behauptet, aber überwiegend bekämpft wird. Denn

auch, wenn man geneigt wäre, den neuen Auffassungen beizupflicbten, so

würde wohl die wirtschaftliche Stellung der Freien, ihr numerisches Ver-

hältnis und ihre Stellung gegenüber den sog. Minderfreien in ganz anderem

Lichte erscheinen, die freien Grundbesitzer aber müsste man, ohne Rücksicht

auf Mobilität doch als gleichberechtigt betrachten. So sagt denn richtiger-

weise Winogradoff (Sav. Ztschr. XXIII. 124), dass die neue Richtung

sich durch eine qualitative Steigerung des Begriffes der Gemein freien

und eine quantitative Erweiterung des Geltungsgebietes det minderen

Freiheit auszeichnet. Man muss (übrigens beiderseits) eine gewisse

Generalisierungstendenz bemängeln, wie es schon Rietschel gethau, indem

er (G. g. Anz. 1902 S. 100) bemerkte, dass man ohne jeden Grund von

der Voraussetzung ansgeht, dass die Gemeinfreien bei allen Stämmen

dasselbe Wergeid gehabt haben müssen (Seebobm's interessante Aus-

führungen fallen nicht unter diese Kritik). Dass schon in germanischer

Zeit die Lebensführung anfsteigen lassen konnte (So hm in Sav. Ztschr.

XXI. 20 ff) ist zuzugeben; ebenso, dass niedere Lebensweise herabdrücken

konnte (s. Puntschart in Hitth. d. Inst. XXIV. 483). Aber nicht

einmal die änssersten Folgerungen der verschiedenen neuen Auffassungen

würden zu der Annahme so grosser Differenzierung führen, wie die im

fränkischen Reiche bemerkbare. Über die von Mayer 1. c. I. 11 ff ver-

tretene Auffassung hat sich u. A. Stutz (Sav. Ztschr. XXI. 125 ff) geäussert

;

mit Rücksicht auf die weiteren Ausführungen Mayer's (1. c. L 410 ff), wo
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Man fühlt sich versucht, das reiche Bild ständischer Ent-

wicklung im fränkischen Reiche mit den in Gallien Vorgefundenen

Verhältnissen in genetischen Zusammenhang zu bringen. Es

lag hier zweifellos ein Kompromiss zwischen dem staatsbürger-

lichen Individualismus des römischen Rechtes und den die

gesellschaftliche Schichtung beeinflussenden Factoren vor, ein

Ausgleich zu Gunsten thatsächlicher Gewalt, der dem römischen

Rechte nicht mehr entsprach, dafür aber Ansätze zu neuer

Ständegliederung auf wirtschaftlicher und den neuen Macht-

verhältnissen entsprechender Grundlage bot. Complizicrt war

jedoch die Sachlage durch keltische Traditionen und durch

vielfaches Eindringen germanischer Gruppen verschiedener Art;

man muss annehmen, dass es den Franken schwer, ja förmlich

unmöglich wurde, sich in diesen socialen Zuständen zurecht zu

finden, geschweige denn, sie als feste Grundlage ihres gesammten

Stäudeaufbaues zu verwenden. 1

)

Jedenfalls hätte das Vorgefundene, auch wenn wir es sehr

hoch veranschlagen wollten, nicht genügt, um der Entwicklung

die Richtung zu geben, die wir im fränkischen Reiche wahr-

nehmen. Denn nicht in allen Theilen des fränkischen Reiches

darf man an gallo-römische Vorbilder denken, am allerwenigsten

da, wo das Zurückweichen des Romertums es grösseren Massen

fränkischer Ansiedler ermöglichte, miteinander in Fühlung zu

bleiben und die socialen Verhältnisse zu erhalten; dieselben

hätten also in einem grösseren Theile des Reiches unverändert

bestehen können, jedenfalls aber weniger Änderungen erfahren

müssen als bei Gothen, Burgundern oder Langobarden.

Wenn wir dennoch einem so verschiedenen Bilde begegnen,

so müssen wir annehmen, dass das Wanken der volksrechtlichen

Grundlage den alten socialen Verhältnissen den natürlichen

Boden benommen hat.2) Denn an Personalität in abstractem

die Ständefrage in einen ganz neuen Zusammenhang mit den Besitz- und

Erbrecht»Verhältnissen gebracht wird, müssen wir es uns an dieser Stelle

versagen, Stellung zu nehmen.

) Giebt doch sogar Gudrard (Polypt. I. 200), trotz seiner Antipathie

gegen die Franken, zu, dass auch die socialen Verhältnisse Galliens nichts

Positives boten.

“) Insofcrne kaun man mit Gudrard (1. c.) sagen, dass die Franken

ebenfalls nichts Positives in socialer Beziehung mitbrachten.
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Sinne ist nicht zu denken und die Rechtsstellung der Person

fusste von jeher auf den Beziehungen des Einzelnen zur All-

gemeinheit, 1

) so dass die Unterbrechung dieser Beziehungen die

Stellung der Individuen rechtlich und social schädigte; es ist

klar, dass man nicht ein rechtliches Gleichgewicht der Individuen

annehmen darf, sondern nur jenes Gleichgewicht, das sich aus

der Einheitlichkeit der allgemeinen, namentlich der politischen

Verhältnisse ergab, sowie aus der Einfachheit des wirtschaft-

lichen Lebens; selbst wenn die wirtschaftlichen und socialen

Unterschiede in der germanischen Zeit grösser gewesen wären,

als sie allgemein angenommen werden, so hätte doch die Homo-

genität und Einfachheit eine mächtige Kluft zwischen Reich

und Arm in späterem Sinne nicht zugelassen; 2
) gleichzeitig

verhinderte die stramme Volksverfassung eine rechtliche Aus-

gestaltung der Folgen eventueller wirtschaftlicher Ungleichheit.

Jede sociale Veränderung hängt mit den Beziehungen der

Individuen zur Gemeinschaft zusammen; denn jede Abweichung

von den allgemeinen einfacheren Verhältnissen muss sich

zunächst in bestimmten Individuen äussern; sie kann einen

allgemeinen und rechtlich präcisen Charakter erst dann annehmen,

wenn eine weitgehende Differenzierung durch den staatlichen

Fortschritt gefordert oder durch die Lockerung der Beziehungen

der Individuen zur Gemeinschaft begünstigt wird.3
) Die übergangs-

lose fränkische Ausgestaltung des Staatswesens, die mehr als

jede andere die Beziehung des Individuums zur Gemeinschaft

gelockert hat, war der weitest gehenden socialen Differenzierung

günstig. Das Schwinden der alten Verfassungselemente musste

die aus früherer Zeit stammenden und in der bewegten Vor-

geschichte der Franken ohnehin gestärkten Ungleichheitskeime

kräftigen, so dass sie in den neuen Verhältnissen zu rechtlicher

Entwicklung gelangten. Hätte das Ständewesen in germanischer

g. Gierte 1. c. II. 30 ff.

a
) Es handelt sich also nicht um einen Glauben an ein „güldenes*

Zeitalter, wie Witt ich (Sav. Ztschr. XXII. 264) kritisierend meinte,

sondern um die Folgen einfacher und homogener Verhältnisse.

s
) Lamprecht: Deutsche» Wirtschaftsleben I. 52 bemerkt mit Hecht,

dass die Zersetzung nicht nur auf wirtschaftliche Gründe, sondern auch auf

den Übergang der social einfach gegliederten Franken in die mannigfaltig

ausgestaltete Welt Galliens zurttckzuführen ist.
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Zeit eine Abrundung erfahren, wäre es nicht durch Königsdienst

und auf andere Weise durchkreuzt worden, hätte es überdies

an den eigenen Verfassungselementen und ihrer stufenweisen

Fortentwicklung Rückhalt gefunden, so wäre es niemals zu den

Erscheinungen der fränkischen Socialgeschichte gekommen.

Diesen Umständen ist es vornehmlich zuzuschreiben, dass die

Geschehnisse hier mehr als anderwärts im Einzelnen an gewisse

Zersetzungserscheinungen des späteren Rümertums erinnern,

obwohl im fränkischen Reiche die römische Ständegliederung

nicht geschützt, vielmehr durch den Staat ignoriert wurde. 1
)

Trotzdem dass die Vorgefundenen gallo-römischen Zustände keine

Grundlage der fränkischen Entwicklung bilden konnten, boten

sie doch stellenweise vorübergehende Krystallisationspunkte,

deren das Unfertige, jetzt überdies haltlos Gewordene, bedurfte

und an denen sich die Keime socialer Differenzierung ansetzten,

um sodann zu einer festeren Gruppierung zu gelangen, die aber

durchaus nicht römisch ausfiel. Alle socialen Züge der fränkischen

Zeit, abgesehen von wenigen Detailerscheinungen, beruhen auf

den — natürlich durch besondere Umstände alterierten —
germanischen Keimen und finden in ihnen ihre Erklärung.

Wir bemerken vor allem eine stets zunehmendeZurückdrängung

der kleineren Freien zu Gunsten mächtigerer Elemente; 2
) sie

müsste selbst dann auffallen, wenn man geneigt wäre, den neueren

Theorien über das altgermanische Stämlewesen beizupflichten;

thut man dies nicht, so wird diese reich abgestufte Differenzierung

noch bedeutsamer und es liegt die Versuchung nahe, an römische

Vorbilder zu denken, destomehr, als ähnliche Erscheinungen bei

Gothen und theilweise bei Burgundern mit grösster Wahrschein-

lichkeit römischem Einflüsse zuzuschreiben sind/1

) Gegen dieselbe

») 8. Thoil II. S. 317.

s
) Diese ZurQckdräugung geht schliesslich weiter als die bei den

Westgothen eingetretcno; s. Dahn 1. c. VIII. II. 57.

8) S. Theil I. 132, 207 f, 262, 280; vgl. Dahn 1. c. VI. (1885)

S. 88 ff; Seebohm: Tribal custom in anglo-saxon law 627 ist dieser Auf-

fassung beigetreton. Inzwischen hat Kotzschke (Dtsehe Ztacbr. f. Gesell.

Wiss. N. F. II. 308 ff) mit Recht hervorgehobon, dass Gothen und Burgunder

trotz der auch bei ihnen wahrnehmbaren Spuren bäuerlichen Lebens der

Freien, doch zur Zeit der Niederlassung auf römischem Gebiete als kleine

Grundbesitzer mit Sklaven zu betrachten sind, so dass bei ihnen — im
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Annahme hinsichtlich der fränkischen Entwicklung spricht aber

der Umstand, dass die römischen Vorbilder in wichtigen Theilen

des fränkischen Galliens unvergleichlich weniger brauchbar

waren, als in den gothischcn und burgundischen Gebieten. Auch

sind die rechtlichen Consequenzen der Vermögensunterschiede

im fränkischen Reiche anders ausgefallen. 1
)

Diese Umstände zwingen nach anderen Gründen für diese

Entwicklung zu suchen. Man wird auch hier an die mit der

fränkischen Reichsgründung verbundene allgemeine Umwälzung

zu denken haben. Es ist zu erwägen, dass der Einzelne im

Grossstaate, dem Millionen angehören, einen viel kleineren Theil

des Ganzen repräsentierte, als in der alten Völkerschaft, daher

viel schwerer zur Geltung zu kommen vermochte. Verlor er,

wie dies im fränkischen Reiche geschah, durch das Absterben

der volksrechtlichen Grundlagen seinen politischen Halt, so

konnten ihm nur anderweitige Umstände, etwa die materielle

Macht mit ihren Folgen, zu einer Stellung auf neuer Basis

verhelfen. Die Geltendmachung der vollen Freiheit bedarf unter

allen Umständen fester Grundlagen; der Wegfall der alten,

durch nichts Entsprechendes ersetzten Grundlage 2
) schloss die

Gegensätze zu amlern Vülkern — ein wesentlicher Ausatz zu ständischer

Ungleichheit vorhanden war. (Dies ist mir, wie ich riickhaltslos zugebe,

entgangen; es schwebte mir blos für die Westgotben (,s. Theil I. 207) die

Annahme eiuer althergebrachten Ungleichheit vor, während sie Kötzscbke

präcis fasste.) Dessen ungeachtet wird man die Ausprägung der auf

Vermögensunterschieden beruhendeu Ständeunterschiede bei Dothen und

Burgundern, selbst bei voller Anerkennung der Ergebnisse Kötzschke's. auf

die Einwirkung römischer Vorbilder zurückfiihren dUrfen, denn 1. waren

die römischen socialen Verhältnisse in den betreffenden Gebieten weit besser

erhalten, als in Nordgallien und 2. ist die rechtliche Normierung der Unter-

schiede zwischen Reich und Arm bei den Dothen (weniger bei den Burgundern;

s. Theil I. 280) derart im Sinne der römischen Vorbilder ausgefallen, dass

man schwerlich an eigene Schöpfungen denken kann.

') Die Wergeider für Freie sind ohne Unterschied von Reich und Arm
die gleichen. Die Scheidung von meliores und minoflidi hat nicht den

Charakter einer Ständescheidung im Rechtssinne (s. Brunner 1. c. 1. 2)9.)

Erst die Capitt. des IX. Jh. lassen eine Präcisierung wahrnehmen, indem

z. B. im Capit. v. J. 809. c. 9. die Oeisselung der zahlungsunfähigen Freien

angeordnet, im Capit. Worin, r. J. 829. c. 6. die processuale Stellung der

Minderfreien beschränkt wird.

J
) denn der Untertanenverband ersetzte nicht den alten Volksverband.
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staatsrechtliche Betätigung der Freien zunächst aus und er-

schütterte die socialen Folgen der Freiheit. Die letzteren

bedurften somit einer neuen Fundierung, wie sie ausser einem

hervorragenden Amte nur der Besitz bieten konnte, der gegen

die Anfechtungen und Widerwärtigkeiten schützte. Diejenigen,

denen es gelang, eine derartig feste Basis zu gewinnen und zu be-

wahren, konnten von da aus zu staatsrechtlicher Bedeutung ge-

langen, die, wenn auch nicht so begründet wie die frühere Stellung

der Freien, factisch eine mitunter erheblichere war und weit über

dasjenige hinausging, was in früherer Zeit auf volksrechtlicher

Grundlage erreichbar gewesen. 1

) In demselben Verhältnisse

wurde die praktische Bethätigung der Freiheit jener, denen es

nicht gelang, diese neue Basis zu gewinnen, erschwert; sie

wurden declassiert; der Gegensatz zwischeu Freiheit und der

Unmöglichkeit ihrer Behauptung in den breiten Schichten, wurde

praktisch zu Ungunsten derselben gelöst, da es an allem fehlte,

wodurch das Dominieren der materiellen Umstände hätte ein-

gedämmt werden können. Dass aber gerade der Grossgrund-

besitz als materieller Ausgangspunkt der gesellschaftlichen

Schichtung im fränkischen Reiche so wichtig erscheint, hat

wohl die betreffende sociale Entwicklung beschleunigt, hat sie

gefestigt,-) ihr nach oben und nach unten die Bahn gewiesen

und dabei merkwürdige Analogien’) mit den gallo-i ömischen

Verhältnissen hervorgebracht, man wird aber trotzdem aus den

angeführten Gründen weder die ganze Entwicklung als ein

*) An Keimen dieser Art hat es natiiilich nicht gefehlt. Wir haben

erwähnt, dass die Wurzeln der Grundherrschaft weit zurückreichen und

auch der Künigsdienst hat sehen nach Taciti Meldung sogar Minderfreie

hoch aufsteigen lassen. Die volksrechtlichen Grundlagen des Staatsrechtes

aber habeu ein Überwuchern thatsächlicher Ungleichheiten verhindert und

die Einfachheit der Verhältnisse erschwerte ohnehin eine rechtliche Ver-

wirklichung der Ungleichheiten. Der Wegfall dieser Schranken machte die

Bahn frei.

a
) Denn die Festigung der Unterschiede zwischen Reich und Arm

greift am besten durch, wenn Gruudbesitzerwerb die einzige Art der Ver-

mügeiisschaffuug ist; nun stand der Grossgrundbesitz in diesen wirtschaft-

lichen Verhältnissen so gut wie concurrenzlos da.

5
) Hinsichtlich der Form und der Ausgestaltung des Grossgrundbesitzes;

die Idee des grossen Besitzes bedurfte natürlich keines römischen Vorbildes

;

sie ergab sich von selbst aus der Entwicklung des Agrarwesens.
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Ergebnis gallo -römischer Einflüsse, noch auch die einzelnen

analogen Erscheinungen als Nachahmung Vorgefundener Beispiele

bezeichnen dürfen. 1
)

Neben dem Gegensätze zwischen Arm und Reich wurde

ferner eine Scheidung wichtig, die man als eine den ger-

manischen Begriffen entsprechende bezeichnen darf, nämlich

die Scheidung von Kriegern und Leuten, die es nicht waren.

Wenn auch nur mittelbar und auf Umwegen kam es doch dazu,

dass der Kleinfreie nicht mehr so selbständig wie früher und

nicht in demselben Ausmaasse Kriegsdienste leistete und das

Übergewicht der kriegerischen Thätigkeit praktisch namentlich

seit Entstehung des Lehenswesens auf die seniores überging,

wobei bekanntlich nicht einmal der Unterschied zwischen Freien

und Unfreien voll in die Wagschale fiel. Ist auch die letztere

Erscheinung ungermanisch, so ist doch der Hauptzug dieser

Entwicklung sicherlich unrömisch; 2
) das Anseheu desjenigen,

der dem Kriegsdienste gar nicht oder doch nur mit Schwierig-

keiten undingeringererWeise obliegen konnte, wurde erschüttert,

während der politische Wert des Kriegertums die Stellung der

*) Dies scheiut auch Brunner's Ansicht zu sein (R. ü. I. 230.)

Er meint aber, dass »die allgemeine Richtung und die tieferen Grundlagen

der socialen Entwicklung nicht frei sind von römischen Analogien 1

*; gleich-

zeitig bemerkt er. dass es nicht der Geist der römischen Kaiserzeit, sondern

ein höherer, aber doch verwandter Geist war, der im fränkischen Reiche

an der Umwandlung der Gesellschaft gearbeitet bat. Nun ist wohl zuzu-

geben, dass die allgemeine Richtung der Entwicklung römische Analogien

aufweist; für die tieferen Grundlagen gilt dies aber nicht. Sehr zutreffend

unterscheidet Brunner den Geist, der an der Umwandlung der fränkischen

Gesellschaft gearbeitet hat, von dem Geiste der römischen Kaiserzeit; die

Verwandtschaft aber, die er zwischen den beiden socialen Ideen annimmt,

kann höchstens jene sein, die überhaupt zwischen Producten der Zersetzung

und denen der gäbrenden Entwicklung besteht.

*) Brunner (R. G. I. 230j erblickt zwar in der späteron (mittel-

alterlichen) Trennung kriegerischer und bäuerlicher Beschäftigung und in

dem darauf beruhenden Erblichwerden der Berufsstände, eine Analogie

mit spätrömischen Verhältnissen. Eiir die fränkische Zeit ist an diese

Analogie noch nicht zu denken. Da giebt es noch keine Rechtsvortheile

der Krieger gegenüber den Nicbtkriegern und keine Erblichkeit des Gegen-

satzes. der überdies weder ganz durchgeführt ist, noch mit Besitzverhältuissen

zusammenbängt.
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in dieser Hinsicht hervorragenden Individuen festigte. 1
) Die

durch den Gegensatz materieller Lage angebahnte Social-

differenzierung, die aber trotzdem, wie wir nachzuweisen bemüht

waren, nichts priucipiell uugermanisclies bietet, hat unter anderem

ein Ergebnis gebracht, das, wenn auch der germanischen Zeit

in dieser Form fremd, dennoch als ein der germanischen Auf-

fassung entsprechendes bezeichnet werden muss.2
) Der Umstand,

dass die Lage der verarmten Freien im fränkischen Reiche

äusserlich an analoge Erscheinungen der spätrömischen Gesellschaft

erinnert, kann daran nichts ändern, solange wir sehen, dass der

Grundzug der Entwicklung unverkennbar der Fortentwicklung

germanischer Ideen entspricht.

Dasselbe gilt von den social - politischen Functionen

der einzelnen Gesellschaftsschichten; sie dienen trotz neuer

Formen germanischen und nicht römischen Ideen. Der

fränkische Optimateustand, 3
) durch Grossgrundbesitz

') Weil diejenigen, die nebst dem Ackerbau auch militärische Interessen

vertraten, ihren Platz im Staate besser ausfüllten nnd wahrten, als diejenigen,

die sich dem Waffenhandwerke — dem edelsten nach germanischer Auf-

fassung — entfremdeten.

*) Abgesehen von dun neuen Auffassungen, die schon für die ältere

Zeit einen Gegensatz zwischen Ackerbau und Kricgertum annehmen, (in

welchem Palle die fränkischen Erscheinungen desto mehr als Fortsetzung

alter Ansätze, also nicht als Ergebnis römischer Einflüsse zu betrachten

wären), darf man betonen, dass auch bei Annahme eines Gleichgewichtes

zwischen Ackerbau und Kriegertum, das letztere für die Stellung des Freien

von grösserer Bedeutung sein musste, weil die persönliche Bctbeiliguug am
Volksheere eine Theilnahme an der Staatsgewalt bedeutete.

*) Dass derselbe nicht mit dem altgerinanischen Adel zusammenhängt,

darf als feststehend angenommen werden, (selbst dann, wenn man mit

v. M nellcr (Mitth. d. Inst. f. österr. Gesch. f. XXIII. 227) den Francus

als Adeligen betrachtet). Der alte Adel hat gerado bei den Stämmen, die

eine bewegte Vorgeschichte durctunachten, sehr gelitten, so dass man für

seine Geschichte in fränkischer Zeit auf die gerade in den letzten Jahren

geäusserten Ansichten kaum einzugehen braucht. Von eigenartiger Wichtigkeit

wäre da mir die sehr originelle Ansicht Mayer’s (1. c. I. 421 fl), die den

fränkischen Adel aus dem altgermanischen ableitet und nur eine Vermehrung

sowie Umwandlung desselben zugiebt. Die Grundpfeiler dieser Ansicht er-

scheinen unbewiesen und unbeweisbar; das nähere Eingehen auf Mayer's

Theorie würde bodenrechtliche Untersuchungen erfordern, von denen wir

hier absehen müssen. Man wird vorläufig an der, zuletzt von W. Schultze
(s. oben S. 127. A. 1.) vertretenen Ansicht festhalteu müssen, wonach der
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und staatliche Wörden begründet, durch Grundherrschaft,

Immunität und Seniorat zu höherer, aber dennoch nicht ab-

geschlossener Stellung gelangt, war bestrebt, das Königtum zu

beschränken und wie ehemals das Volk, wenn auch in anderer

Weise, an der Regierung theilznnehmen; was dabei an staats-

rechtlichen Garantien fehlte, wurde durch thatsächliche Macht

ersetzt; kam es auch nicht zu ausgesprochener Abgrenzung

zwischen König und dem Stande, der jetzt als Volk fungierte,

so ist doch eine römisch absolutistische Ausartung der Königs-

gewalt verhütet worden. Der fränkische Adel entwickelte,

obwohl er sogar römische Elemente aufgenommen und theilweise

römische Bezeichnungen beibehalten hat, 1

) ein politisches Standes-

interesse, das der ehemaligen Stellung der Freien in der

germanischen Völkerschaft entsprach.2
)

Die von dem Adel nach

altgermanischo Adel nnr fact-ische Vortheile genossen hätte und andererseits

den Unterschieden zustimmen, dio Guilhiermoz 1. c. 8 zwischen römischem,

altgermanischem und fränkischem Adel findet. Die Verbiudungsbrücke

wird man dann darin zu erblicken haben, dass der fränkische Adel keinen

abgeschlossenen Stand bildete, vielmehr alle bedeutenderen Elomente, gleichviel

ob romanischer oder germanischer Abkunft, aufnahm. Die gallo - römische

Aristokratie, die, wie Fahlbeck (1. c. 191) richtig bemerkte, eine factiscbe

Stellung beibehalten hat (s. auch Brunner 1. c. I. 230); die Bezeichnungen

sind ebenfalls zum guten Theil römisch geblieben; s. Waitz II. I. 363,

Brunner I. 205. A. 9; Dahn VII. I. 170, 178, allerdings nicht mehr in

karolingischer Zeit) ist theils im fränkischen BeBitzadel, theil« im Amtsadel

aufgegangen. Dem ersteren mag sie wohl als Vorbild gedient haben, dem
zweiten aber nicht; ihn aber wird man gerade als den wichtigeren bezeichnen

müssen, namentlich wegen seines directen Zusammenhanges mit dem König-

tum; diesem Zusammenhänge verdankte er die staatliche Bedeutung, die

es ihm ermöglichte, an der Regierung theilzunehmen und politisch festen

Fuss zu fassen (s. Gierke 1. c. I. 118). Häufige Verwandtschaften

(s. Poupardin: Los grandes familles comtales in Rev. hist. Rd. 72 S. 72 ff)

festigten das Gemeinsamkeitsgefühl des Adels in seinem Vorgehen nach

Aussen. Da ist es nicht ohne Interesse, dass, wie erwähnt, auch römische

Elemente in dem fränkischen Adel aufgegangen waren und an seiner

politischen Thätigkeit, die — wie im Text ausgeführt wird — von germanischen

Ideen getragen war, mitwirkten,

s. vorige Anm.

>) Sickel (Wostdtsch. Ztschr. XV. 134) meint, dass den Reichen ein

Staatsgedanke fehlte, dass sie nicht Volksrechte vertheidigten, da ihre *

politische Thätigkeit nur eigenen Interessen gewidmet war. Dies ist richtig,

erscheint aber nicht geeignet, unsere Ansicht über die politische Rolle des
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oben und nach unten betätigten Bestrebungen boten germanischen

Entwicklungsprinzipien, die jetzt nicht mehr auf alle freigeborenen

Leute anwendbar waren, eine Zufluchtstätte; 1

)
sie war kümmer-

lich, lässt aber den durchgreifenden Unterschied gegenüber

römischen Vorbildern und eine wenn auch gebrochene Continuität

germanischer Entwicklung erscheinen.2) Dem römischen Opti-

matentum lag derlei fern: es ist höchstens gegen die Provinzial-

friinkischen Adels zu erschüttern Sickel's politische Einsicht, die alle

seine Ausführungen auszeichnet, müsste vielmehr zugehen, dass zu allen

Zeiten (und je weiter zurück, desto mehr) die herrschenden (Hassen ihr

Interesse mit dem der Gesammtkeit ident ificierten; nur dass diese Identifi-

cierung je nach dem, oh die herrschende Olasse zahlreicher oder weniger

zahlreich war, einen verschiedenen Grad der Gefährlichkeit annahm; war

nämlich die herrschende Olasse zahlreich, dann kau die Wahrung der

Classcninteressen vielen Individuen zu gute. Über das Spiel der Interessen-

gegensätze in altgermanischer Zeit sind wir zu wenig informiert; mit

Rücksicht auf die geringere Bedeutung damaliger Gegonsätze und mit

Rücksicht auf die Volksverfassung, dürfen wir annehmen, dass es nur selten

zu einem schroffen Classeuegoismus kommen konnte, werden dies aber keines-

wegs einem besseren Staatsgedanken zuschreiben; auch in germanischer Zeit

wurden nicht abstracto Volksrechte, sondern die eigenen Interessen der am
Staatslehen betheiligten Kreise vortreten und die mächtigeren Elemente

werden auch damals einen besonderen Schutz ihrer Interessen nach Thuulick-

keit angestrebt haben. Der Unterschied ist also nur quantitativer Art,

Die percentuell grossere Anzahl der im Staate mitwirkenden Volksgenossen

der älteren Zoit erschwerte das Durchsetzen der Interessen einer Gruppe

gegen die andern; in fränkischer Zeit war dies möglich. Sagt doch auch

Sickel (I. c. 134), dass das Verhältnis zwischen König und Gesellschaft

an die Stelle der früheren Rechtsordnung zwischen König und Volk getreten

war; es ist also an die Stelle des Volkes die Gesellschaft getreten, nämlich

jener Tlieil der Gesellschaft, der sich auf der Oberfläche erhalten hat, be-

ziehungsweise auf die Oberfläche gelangt, ist. Nur, dass — wie Sickel

gut ausdrückt — das Verhältnis zwischen König und Volk eine Rechts-
ordnung war. was eben für das factische Macht Verhältnis zwischen König

und Gesellschaft in fränkischer Zeit nicht zntrifft; wir vermögen der

Seeliger'schen Ansicht (Hist, Viertjalirschr. I. 35) von der rechtlich

selbständigen Macht, des Optimatcntum nicht zuzustimmeu.

') Wir haben erwähnt, dass unter dom Schutze (oder wenn man will,

unter dem Drucke) der Gmndherrsclmft die germanischen genossenschaft-

lichen Elemente auflebten.

s
) Dass sich der Staat diese gesunden Tendenzen entgehen liess, ohne

sie für seine Zwecke zu verwenden, um die Beamtenwillkür und den Egoismus

der Grossen einzudäunnen. war gewiss von Übel — aber nicht die Schuld

der Grossen selbst.
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behörde aufgetreten und war bemüht, die ärmeren Schichten in

Abhängigkeit zu bringen, an eine staatliche Ingerenz hat es

nicht gedacht und auch niemals an die Traditionen der römischen

Volksautorität angekniipft. Selbst wenn man nicht geneigt ist,

auf die Bedeutung des Wegfalls volksrechtlicher Verfassungs-

eieinente, den wir als die wichtigste Grundlage vieler Um-
wälzungen der fränkischen Zeit betrachten, einzugehen, wenn

man also von diesem Umstande absehend, die gallo-römischen

Gesellschafts- und Besitzverhältnisse als den Impuls dieser

Ereignisse betrachten will, so wird man doch zugeben müssen,

dass die Ergebnisse nicht in römischem, sondern in germanischem

Sinne ausgefallen sind.

Gehen wir nun anf die Kehrseite ein und betrachten

wir die d e c 1 a s s i e r t e n Freien, 1
) die in so scharfem

Gegensätze zu ihren durch Amt und Besitz empor-

gestiegenen ehemaligen Standesgenossen stehen, so fällt trotz

allem die Erhaltung ihrer Berufsstellung auf; sie gehen sogar

Abhängigkeitsverhältnisse 2
) ein, um nur ihre gewohnte Lebens-

weise beizubehalten. Dieser Umstand ermöglichte das Aufleben

von traditionellen Verbänden unter der Grundherrschaft, be-

wahrte den Staat vor der Bildung eines gesellschaftsgefährlichen

Proletarierstandes und schützte die Fortentwicklung des alten

Rechtes. Als Grundlage der Abhängigkeitsverhältnisse der

verarmten Freien ist die vertragsmässige Schutzgewalt 3
) zu

*) Guferard (Polypt. I. 212 ff) lmt es versucht, die Freien in drei

Kategorien zu theilen, nämlich in freie Eigentümer mit Jurisdiction, freie

Eigentümer ohne dieselbe und schliesslich Freie ohne Eigen und Jurisdiction;

die dritte Art bildet wegen der Unterstellnng unter die (Jrundherrschafr

und wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit einen in jeder Beziehung

minderfreien Stand.

a
)
Nämlich die von Dahn 1. c. VII. I. 212 ff zusammengefassten

Rechtsverhältnisse. Wenn aber bei dem Streben nach Übersichtlichkeit ein

Gegensatz zwischen „rein persönlicher Abhängigkeit* und „Abhängigkeit

auf Grnnd von Landleihe“ construirt wird, so geht dies offenbar zu weit,

weil den Abhängigkeits formen ein Wesensunterschied beigemessen wird.

Das Lehenswesen beweist, dass man ohne die Freiheit einzubüssen, dennoch

theilweise ausser Fühlung mit dem Staate kommen konnte.

*) s. Sickol (Westdtsche Ztschr. XVI. 52.) und Hensler 1. c. I. 163.

And. Ans. Dahn I. c. VII. I. 203, der die römischen Vorbilder zu stark

heranzieht die Formen der Abbäugigkeitsverhältnisse in den Vordergrund
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bezeichnen, bei der das Bestreben vorlag. Recht und Pflicht im

Gleichgewichte zu halten ; dieser Grundzug germanischer Schutz-

verhältnisse verband sich mit der ebenfalls germanischen Haftungs-

pflicht, 1

) so dass nach aussen, aber auch nach innen, ein herrschaft-

licher Menschenkreis entstand, dessen Ausbildung somit bei den

Franken auf theilweise anderen Voraussetzungen beruhte, als

in analogen gallo-rümischen Verhältnissen; 2
) das Moment der

Pflicht des Sehutzherrn trat weit mehr hervor, als in römischen

Abhängigkeitsverhältnissen und darauf ist es zurückzuftthren, dass

die Vertretung des Schützlings durch den Herrn nach aussen an

und für sich noch keine Rechtsminderung bedeutete,3) obwohl

sie praktisch zu einer solchen führte und in der Ausbildung

specieller Rechtsordnungen innerhalb der einzelnen Schutz- und

Herrschaftskreise, insbesondere in der Unterordnung der An-

gehörigen der Herrschaftskreise unter diese Rechtsordnungen,

ihren Ausdruck fand. Die fränkischen Schutz- und Herrschafts-

kreise wurden dadurch, dass sich der Staat ihrer bediente und

ihnen staatliche Aufgaben auferlegte, förmlich dazu gedrängt,

Rechtsordnungen zu schaffen und Staatsaufgaben zu vertreten,

daher auch gegen ihre Angehörigen zwingend vorzugehen.

Darin liegt der politische Unterschied gegenüber analogen gallo-

rümischen Verhältnissen; die Initiative oder doch wenigstens

die Hauptschuld ist hier dem fränkischen Staate zuzuschreiben,

während in römischer Zeit ein ähnlicher staatlicher Impuls

fehlte und die Initiative zu den Übergriffen, als welche die

rückt, den germanischen Grundzug aber übersieht. Dass die Abhängigkeit,

namentlich im Westen grosse Fortschritte machte, ist daraus zu erklären,

dass es dort wenig Neuland, daher wenig Rodungsgelegenheit gab.

’) deren Bedeutung für die Ausbildung der Grundherrschaft oben

S. 133. hervorgehoben wurde.

!
) s. Sickel 1. c. 68 ff; daran hindert der Umstand, dass dieCommen-

dation gewisse römische Analogien aufweist (vgl. Sickel 1. c. 49 ff) nichts.

Es ist übrigens interessant, dass die nordfranzösischen Quellen der nacli-

fränkischen Zeit den Mündling immerhin noch als Freien betrachten, während

die siidfranzösischen in ihm einen Uufreien erblicken (s. Mayer 1. c. II. 35);

darin äussert sich die social günstigere germanische Auffassung, die sich

im Norden erhalten hat ; es wird aber dadurch auch die Analogie gallo-

römischer und fränkischer Abhängigkeitsverhältnisse als eine blos äusser-
liche gekennzeichnet.

3
) s. Bickel 1. c. 63.
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römischen Abhängigkeitsverhältnisse zu betrachten sind, der

Gewaltsucht der Interessierten zur Last fällt, den Staat aber

nur die Schuld trifft, diesen Gelüsten nicht gehörig entgegen-

gearbeitet zu haben; deshalb haben die fränkischen Abhängigkeits-

Verhältnisse eine so wesentlich grössere Intensität und eine

umsoviel grössere Ausdehnung angenommen. War auch das

fränkische Ergebnis in einzelnen Erscheinungsformen analog,

im allgemeinen sogar weitergehend als das gallo-römische, so

genügen doch die angeführten Momente, um die principiellen

Unterschiede ersichtlich zu machen und die fränkischen Ab-

hängigkeitsverhältnisse als von germanischen Ideen durchdrungene

Neubildungen erscheinen zu lassen.

Zwischen der rechtlichen und factischen Lage der abhängig

gewordenen Freien entwickelte sich ein Gegensatz, auf den

die Gesetzgebung nicht einging. Es geschah nichts zur Linderung

der schweren Lage, der Staat stellte vielmehr Anforderungen,

die praktisch eine Massenvernichtung der Freien hervorriefen

und rechnete starrsinnig mit einem Idealbegriff, ohne die täglich

sich vollziehende Veränderung zu berücksichtigen. Auch darin

können wir eiuen Unterschied zwischen römischer und fränkischer

Entwicklung wahrnehmen. Ist es auch dem römischen Staate

nicht gelungen, dem kleinen Manne zu helfen, so hat es wenigstens

an Versuchen nicht gefehlt, die beweisen, dass die römische

Politik die thatsächlichen Veränderungen wahrnahm. Der

fränkische Staat zögerte mit der Berücksichtigung der veränderten

Lage und zog aus ihr nicht die nötigen Consequenzen, indem

er weder für den Schutz der Freien eintrat, 1

) noch eine Regelung

der neuartigen Verhältnisse vollzog. Man hielt vielmehr an

dem alten Begriffe von der Stellung der Freien im Staate fest,

worin sich deutlich die Nachwirkung germanischer Anschauungen

offenbart. Nicht nur die merovingische Verfassung erblickte

in den Freien den Kern des Staatsvolkes; 2
) auch später noch

pflanzt sich diese Auffassung fort.2) Die Abhängigkeitsverhältnisse

*) Es wurden ja im Gegentbeil die Verbrüderungen und Gilden der

Freien in karolingischer Zeit bekämpft; s. v. Inama 1. c. I. 262.

*) And. Ans. Heck: Beitr. t. Gesck, d. Stände I. 63.

5
) So noch im karolingischen Strafrechte (s. Dahn 1. c. VIH. II. 67);

dieser Auffassung entsprach es, dass der arme Freie, der die Busse nicht

v. Halb un. Rfim. Recht in den germ. Volltsataaten. III. II
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der Freien entwickeln sich zu einer reich abgestuften Scala,

indem sie die in Frage kommenden Personen entweder nur

theilvreise oder allseitig erfassen. Sie beruhen aber alle auf

der Zerrüttung der alten Grundlagen des Individuums und auf

der Schwierigkeit der Herstellung einer neuen staatsrechtlich

festen Grundlage für die wirtschaftlich schwächeren Elemente,

also auf den Grundübeln der fränkischen Staatsentwicklung.

Enger schliesst sich die Stellung der halbfreien Elemente
an gallo-römische Vorbilder an, was offenbar damit zusammen-

hängt, dass die Verhältnisse der unteren Schichten der gallo-

rümischen Bevölkerung weniger Veränderung erfahren haben.

Doch muss man sich auch hier gegen eine Überschätzung ver-

wahren. Dass der Colonat 1

) beibehalten wurde, darf als

feststehend bezeichnet werden ; er erscheint trotz gewisser

Änderungen 2
) auch im fränkischen Reiche in seinem römischen

Gewände?) Er bildete zweifellos ein brauchbares Krystallisations-

zahlen konnte, getütet wurde und erst langsam kam man auf das Ersatz-

mittel der Geisselung. Das Capit. ox 801—814 c. 1. (Borctiua I. 146)

ignoriert noch die socialen Zwischenstufen (non est amplius nisi über et

servus). Man könnte wohl sagen, dass auch das römische Hecht die socialen

Zwischenstufen zu wenig berücksichtigte. Es ist jedoch zu bemerken, dass

es jene Neubildungen abwehrend, sich der Hoffnung hingeben mochte, sie

beseitigen zu können, während das fränkische Recht, das durch Anerkennung

den Neubildungen Vorschub leistete, in höherem Grade an eine Normierung

hätte denken müssen. Deshalb darf man in der Unterlassung eine Nach-

wirkung alter Ideen erblicken.

') s. oben Theil II. 319; Gudrard 1. c. I. 232 ff nimmt eine Ver-

schlimmerung der Lage der Colonen in fränkischer Zeit an, welche aber

durch die wirtschaftliche Besserung eine Abschwächung erfuhr; vgl. Brnnuer
1. c. I. 240 f, Hegel: Entst. d. dtsch. Städtewesens 11 A. 4. (s. v. Savigny
I. c. L 311), Dahn 1. c. VII. I. 253 ff, Schröder RG 4 221.

‘-1

) Als solche kommen in Betracht die von Brunner I. c. L 241

betonte Umänderung der öffentlich-rechtlichen Beschränkungen des Colonats

in privatrechtliche und die Regelung des Wergeides. Die darin wahrnehmbare

Annäherung an germanische Ideen äusserte sich auch darin, dass das Auf-

steigen der Colonen zur Freiheit durch jene Zähigkeit, mit welcher die

Germanen an den halbfreien Ständen festhielten, erschwert wurde.

s
) s. Sickel in G. g. Anz. 1896. S. 274 ff. Noch in karolingischer

Zeit blieb der C'oionat im Süden erhalten (s. Dahn 1. c. VIII. II 203)

obwohl ein Theil der Colonen Freizügigkeit erlangt haben mag (1. c. 149).

Strafrechtliche Verschiedenheiten blieben noch im IX. Jb. erhalten; s. Capitt.

II. 272, 317 f.
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centrum für die rechtliche Ausprägung des Litenstandes, mit

dem er social und wirtschaftlich verwandt war. Es besteht

somit hier ein Parallelismus und wenn man auch Colonen und

Liten mit Recht unterscheidet, so muss doch der Thatsache,

dass von der gesammten römischen Ständeschichtung gerade der

Colonat am besten erhalten blieb, 1

) Rechnung getragen werden.

Die Liten gehören bekanntlich schon der altgermanischen

Gesellschaftsordnung an; 2
) ihre Entstehung ist also nicht auf

eine Nachahmung des römischen Colonats zurückzuführen.*)

') Die Ausführungen Mayer's 1. c. II. B3 erleichtern das Verständnis

der Erhaltung des Colon&tes.

a
) s. Waitz 1. c. I. 155, Guörard 1. c. I. 250ff, Brunner 1. c. I.

101 ff, 238 ff. Schröder 1. c. 48 ff, 221 f.

s
) Vielfach ist römischer Ursprung des Litenwesens behauptet worden

;

s. z. B. Lacomblet in Arcb. f. d. Gesch. d. Niederrheins I. 166; auch

Dahn 1. c. VH. I. 107 f bringt die ripuarischen Liteu mit der Römer-

herrschaft in Zusammenhang; für diesen Zusammenhang (s. noch Brunner
1. c. I. 35, Schröder 1. c. 49) spricht wohl am meisten der Umstand, dass

Liten gerade da Vorkommen, wo eine Berührung mit dem Römertum und

mit dem Kelteutum stattgefunden hatte, bei den Ostgermauen aber fehlen.

Brunner (Sav. Ztschr. V. 81. A. 6) hat überdies auf den Zusammenhang

zwischen C. Th. VIL 20, 12 und L. Rom. Burg. 46 hingewiesen; man kann

daraus entnehmen, dass der römische Laetus und der germanische Litus als

gleichbedeutend betrachtet wurden. Hit Rücksicht auf die sächsischen

Liten und die langobardischen Aldien, für die ein römisches Vorbild

schwerlich angenommen werden kann, wird man dennoch der eingangs er-

wähnten Ansicht entgegentreten müssen. Da erscheint nun die von Brunner
(1. c. I. 34) versuchte Zurückführung des römischen Colonats auf germanische

Wurzeln sehr fruchtbar. Doniol (Serfs et vilains au moven äge. Paris 19001

verfolgt (S. 74) diese Idee und gelangt ebenfalls zur Überzeugung, dass

der Colonat eine Eigentümlichkeit keltischer und germanischer Völker war,

die sich im allgemeinen gegen den Begriff der Sklaverei in griechisch-

römischem Sinne sträubten. (Dies wäre namentlich für kriegerische Unter-

werfungen annehmbar; und gerade darauf werden zahlreiche gleichförmige

Abhängigkeitsverhältnisse zuriickgefUhrt, S. Ueitzen in Deutsche Liter.-Ztg.

1897, No. 48, Witt ich in Sav. Ztschr. XXII. 314). Dabei schliesst Doniol

richtigerweise die Möglichkeit einer wichtigen Beeinflussung des keltischen

Colonats durch das römische Sklavenrecht nicht aus. Man hätte es also

möglicherweise mit folgender Entwicklung zu thun: Die Römer verwendeten

unterworfene Barbaren auf eine bei keltischen und germanischen Völkern

übliche Art und prägten das Colonats Verhältnis ans, dessen Gebundenheit

und Erblichkeit vom römischen Standpunkte immerhin auffallend ist ; handelte

es sich aber um geschlossene barbarische Gruppen, dann wurden dieselben

11 *
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Über die Einzelheiten der rechtlichen Stellung der Liten in

älteren Zeiten sind wir nicht informiert und können nur an-

nehmen, dass sie im allgemeinen von der in fränkischer Zeit

bekannten nicht principiell verschieden war, wobei aber natürlich

mit der Wahrscheinlichkeit specieller Fortbildung bei einzelnen

Stämmen sehr zu rechnen ist 1

) und noch mehr mit der Noth-

wendigkeit juristischer Ausgestaltung.2) Es muss daher die

corporativ als Laeten behandelt, unter Beibehaltung heimischen Rechtes und

des germanisch anklingenden Namens. (So hat z. B. Meitzen 1. c. I.

365 f gerade hinsichtlich der ripnariseben Liten, die Dahn mit dem Römer-

tum in Zusammenhang brachte, die Auffassung vertreten, dass sie ihre

germanische Wirtschaftsweise beibehalten und unter römischer Beeinflussung

wenig gelitten haben). Somit wäre der römische Colonat eine speciclle

Anwendung (und entsprechende juristische Ausgestaltung) desjenigen Begriffes,

der dem germanischen Litenwesen zu Grunde lag. das römische Laetenwesen

aber eine staatsrechtliche Anwendung desselben Begriffes auf Völker oder

Völkertheilo. Dies würde zugleich erklären, warum die römische Gesetz-

gebung Colonen, Laeten, Gentiles (u. A.) unterscheidet; die Verarbeitung

des Begriffes war eben in allen Fällen eine privatrechtlich und staatsrechtlich

verschiedene. Durch die rechtliche Ausgestaltung im Colonate erhielt der

ursprünglich unrömische Begriff einen Charakter, der ihn vom Litentum

unterschied und da letzteres wegen der Beibehaltung des eigenen Rechtes

in den lätischen Gruppen keine durchgreifende juristische Ausbildung erfuhr,

so ragte der Colonat. juristisch hervor. Das römische Laetentum konnte

sieb mit dem bei den freien Germanen bestehenden Litenwesen vereinigen,

der Colonat dagegen blieb geschieden. Aus demselben Grunde aber konnte

der Colonat auch nach dem Sturze des römischen Reiches für die juristische

Ausgestaltung des Litentums wichtig werden, desto mehr, als ja durch den

Wegfall des politischen Unterschiedes zwischen Colonat und Laetentum

eine Beeinflussung erst recht möglich wurde. Man kann also eine Beein-

flussung des fränkischen Litentums durch den römischen Colonat annehmen,

ohne deshalb an dem germanischen Charakter des Litentnms zu zweifeln

oder in demselben eine Nachahmung des römischen Colonats zu erblicken.

’) Es genügt, auf die in nachrömischer Zeit vorhandenen Unterschiede

hinzuweisen, die am wahrscheinlichsten durch die verschiedene Fortbildung

bei einzelnen Stämmen, allerdings auch durch die möglicherweise heterogene

Wurzel des Litentums bei den einzelnen Stämmen zu erklären ist.

a
)
Denn kein Stand ist in germanischer Zeit zu einem juristischen

Abschlüsse gelangt und flir Zwischenstunde gilt, dies noch mehr; dA hatte

die Entwicklung bei jedem Stamme einen grossen Spielraum, über die

privatrechtliche Beschränkung der Liten s. Sickel in Westdtsch. Ztsclir.

XVI. 69. A. 23, über ihre gerichtliche Stellung s. Meyer in Sav. Ztsclir.

II. 109 f, III. 102 ff.

Digitized by Google



165

Frage aufgeworfen werden, ob und inwieferne das Beispiel des

römischen Colonats auf die Entwicklung der rechtlichen Ver-

hältnisse des Litenstandes 1

) oder umgekehrt der Litenstand auf

die fränkischen Änderungen des Colonats 2
) eingewirkt haben.

Eine Lösung dieser Frage erscheint unmöglich, denn jeder

Versuch müsste an der ungenügenden Kenntnis litischer Ver-

hältnisse der vorfränkischen Zeit scheitern. Aus allgemeinen

Gründen könnte man eher eine Einwirkung des Colonats auf

den Litenstand annehmeu, obwohl wichtige Umstände, nämlich

die erwähnten Änderungen des Colonats und namentlich die

fortdauernde Unterscheidung von Colonen und Liten in fränkischer

Zeit dagegen sprechen.3) Man muss berücksichtigen, dass gerade

in den unteren Schichten das grösste Festhalten an alten

Traditionen bemerkbar ist, so dass trotz äusserer Ähnlichkeit

und muthmasslicher Detaileinflüsse die herkömmliche Sonderung

dieser beiden sonst sehr verwandten Gruppen fortdauerte, wobei

aber dem Litenstande insoferne ein Vorrang gebührt, als ja

nicht der Colonat, sondern das Litenwesen die Grundlage der

Regelung der zur späteren Hörigkeit führenden Verhältnisse

bildete.

Zu derselben Kategorie gehören die Freigelassenen,
die im fränkischen Reiche je nach den bei dor Freilassung

auferlegten Bedingungen eine praktisch verschiedene Stellung,

im allgemeinen aber trotz vieler Abstufungen einen eigenen

und zwar dauernden Stand bildeten. Hinsichtlich ihrer Rechts-

stellung ist ein Parallelismus kirchlicher und grundherrlieher

Bestrebungen bemerkbar. Denn Kirche und Grundherrschaft

waren bemüht, die Freigelassenen unter fortwährender, erblicher

Schutzherrschaft zu erhalten, 4
) was den römischen Vorbildern

l
) namentlich nach der juristischen Richtung hin.

ä
) s. oben S. 163 A. 3.

3
) Wäre der römische Einfluss durchgedrungen, so hätte es zu einem

Aufgehen des einen Stande» in dem anderen kommen miissen. Da dies

nicht geschah, so ist zu schliessen, dass trotz der in diesem Falle kervor-

tretenden Analogie und trotz der nicht abzulchncnden Möglichkeit römischen

Einflusses, der fränkische Litenstand offeubar einen altgermanischen Kern

beibebalten bat, der ihn vor der Vermischung mit dem Oolonenstand bewahrte.

*) Diese Schutzherrsckaft kam einer theilweisen Unfreiheit gleich, weil

wichtige Bestandtkeüe der Freiheit dauernd und erblich fehlten, was dem Begriffe
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nicht entspricht, wohl aber an germanische Traditionen anklingt ')

und andererseits durch die allgemein politischen und socialen

Vorgänge im fränkischen Reiche erklärlich erscheint.2) Es darf

als feststehend angenommen werden, dass die praktische Aus-

bildung der Rechtsstellung der Freigelassenen im fränkischen

Reiche überwiegend ein Werk der Kirche, des mächtigsten

und seiner Zwecke am meisten bewussten Grossgrundbesitzers

war, so dass, wenn von einer fremdrechtlichen Entwicklung auf

diesem Gebiete die Rede ist, nicht an das Römertum, sondern

an die Kirche gedacht werden muss, die sich überdies in der

Gestaltung der betreffenden Verhältnisse von der römischen

Basis entfernt und vielmehr eine quantitativ und vielleicht auch

qualitativ bedeutsame Fortbildung germanischer Traditionen

bewirkt hat. Hinsichtlich der Freilassungsformen 3
) fallt

der römischeu Freilassung widerspricht. Fournier: Le» affranchissements

(Rev. hist. J883 Bd. 21) hebt (S. 22ffj hervor, dass die Kirche hinsichtlich

der Freilassungen vielfach von dem römischen Rechte abwicb.

') Dieselben haben durch Sohm's geistreiche Abhandlung (D. liberti

in altgerm. Zeit-, Sav. Ztsclir. XXI. 20 ff) eine neue Beleuchtung erfahren,

auf die wir jedoch hier nicht eiuzugehen vermögen. Der Auffassung,

wonach die Taciteischen liberti ausschliesslich im Herrendienste Verwendung

fanden und überhaupt nicht rechtlich Freigelassene waren, wird man schwerlich

in dieser allgemeinen Fassung zustimmen. Aber davon absehend, kann

man es wohl nicht als Zufall bezoichnen, dass nur der Denarialis und der

zum Römer Freigelassene volle Freiheit erwirbt; daraus folgt vielmehr,

dass die den übrigen Freigelassenen anhaftenden Beschränkungen alter Sitte

entsprechen.

a
) Fournier L c. 52 meint m. R., dass die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse die Erhaltung der Freigelassenen unter gewisser Botmässigkeit

förderten. Hit diesen Vorgängen und Zuständen bängt wohl auch die

spätere Abschwächuug des Unterschiedes zwischen Freien uud Freigelassenen

zusammen (s. Dahn 1. c. VIII. II. 208), sowie überhaupt das Ausarten der

verschiedenen Spielarten der Zwischenstäude; dieses Ausarten nahm ja einen

Umfang an, der bei Nachahmung römischer Vorbilder schwer erklärlich

gowesen wäre. Es leuchtet ein, dass mit dem Bestreben, politisch und

materiell geschwächte Freie in Abhängigkeit zu bringen, das Bestreben,

die Freigelassenen nicht unabhängig werden zu lassen, Hand in Hand ging.

8
) Dieselben sind genügend behandelt worden; s. Fournier 1. c. und

Essai sur les formen et les effets de l'affranch. daus le dr. gallo-franc

(Bibi, de l’Ec. des hautes et. fase. 60), Loening: Dtsch. Kirch. R. H. 228,

Brunner: D. Freilass, dch Schatzwurf (in Hist Aufs. t. Waitz) und R.G.
I. 242 ff, sowie Schröder RU.4 224 ff. Übersichtlich behandelt diese
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allerdings ein mächtiger römischer Einschlag auf; sieht man

der Sache auf den Grund, so ist es wieder die Kirche, auf

deren Rechnung er zu setzen ist, wobei auch die wichtigen

Umbildungen der römischen Ercilassuugsformen in kirchlicher

Praxis zu beachten sind. Die germanischen Formen sind nicht

ganz ausser Gebrauch getreten; denn die Freilassung durch

Schatzwurf, sowie die per hantradam, tragen unverkennbar

germanische Merkmale. ') Im übrigen ist das Zurücktreten

Fragen Dahn 1. c. VII. I. 257 ff, VIII. II. 207 ff u. IV. 175 f. Zu den

von Hänel (L. R. Vis.) erwähnten Stellen kommt hinzu c. 7. des Conc.

von Orleans ex 549 (vgl. L. R. Vis. C. Th. IV. 7 und IV. 10. 1.)

*) Tamassia (Nozze Polacco-Duzzatto 1902) hat den Versuch unter-

nommen, diese Freilassnngsart als eine römische hinzustellen, indem er auf

L. R. Vis. G. Th. IV. 9. 1. und auf die dadurch beeinflusste Stelle der

westgoth. Antiqua (L. Via. V. 7. 2.) hingewiesen hat, mit denen L. Sal.

XXVI. Zusammenhängen soll. (Über diesen Zusammenhang haben wir uns

schon oben S. 41. A. 6. ausgesprochen). Der genannte Forscher versuchte

aber auch durch anderweitige Grüude seine Ansicht zu unterstützen, nament-

lich durch den Hinweis auf die westgoth. Emancipationsfonnol (Form. Vis. 34)

in der „nurnmus distractionis atque emancipationis“ vorkommt; er möchte

(1. c. 27 f) mit Rücksicht auf die Verwandtschaft zwischen Einancipatiou

und Freilassung, in dem Angebot des Ueldes beim fränkischen Schatzwurf,

einen Anklang au die Emancipatiousform Süden ; nur wird dabei Ubersohen,

dass bei der Einancipation das Geld angenommen, beim Schatzwurf aber —
u. zw. mit unverkennbarer Absicht — abgelelmt wird. Die vom Verf.

(1. c. 29) nachdrücklich hervorgehobeue Stelle Gregors v. Tours, namentlich

die Worte: „qui uuo ictu, unoque momento, sine numismato auri corpus

a debilitate et conditione absolvit*, sind durchaus nicht überzeugend, da

ihnen der Gegensatz: „quis umquam de mille talentis sic redimet“ folgt; es

soll somit gesagt werden, dass ohne einen Groschen ein Erfolg erzielt wurde,

der für keine Summe erreichbar gewesen wäre. Die ganze Verwandtschaft

zwischen der fränkischen Schatzwurfform und der von T. herangezogenen

römischen Form, besteht darin, dass auch das römische Recht eine Freilassung

vor dem Kaiser kannte, die aber nicht jene Folgen hatte, wie die fränkische,

da letztere sogar gegen den Willen des Herrn des Knechtes wirksam blieb.

Die Erklärung der Symbolik des Schatzwurfes hat Brunner (Hist. Aufs,

f. Waitz 65 f) gegeben und sie ist dem Geisto des germanischen Rechtes

conform. M. R. betont T., dass nur im fränkischen und langobardischen

Rechte diese königliche Intervention vorkommt. Deswegen braucht mau
aber noch nicht an römische Vorbilder zu denken; es genügt, der herrschenden

Meinung gemäss, die Bedeutung voller Freilassung für Volk und Staat im

Auge zu behalten. Wenn hei andern germanischen Völkern die königliche

Intervention fehlt, so hängt dies eben mit ihrer rechtshistorischen Ent-
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germanischer Formen gut erklärt worden, ebenso die praktischen

Vortheile der Anwendung der umgebildeten römischen Formen, 1

)

die dank ihrer Vereinfachung in dem Ausgleiche, der auf diesem

Gebiete stattfand, thatsäehlich ein Übergewicht erlangten.

Dennoch treten wichtige rechtliche Unterschiede hervor.2) Man

wicklang zusammen
; dieselbe war bei den Gothen schon soweit vorgeschritten,

dass die Erinnorung an die volksrechtlichen Ideen verblasste und eB neben-

sächlich erscheinen mochte, ob der Freigelassene als Volksgenosse im alten

Sinne zt) betrachten sei oder nicht; übrigens hat das Übergewicht der

kirchlichen Freilassung — wie T. 1. c. 17 selbst bemerkt — die königliche

(staatliche) Intervention zurfickgedrängt, Bei Franken und Langobarden

ist wegen des länger andauernden Heidentums (bezhgaw. des Arianismus),

die kirchliche Freilassungsform erst verhältnismässig später eingedmngen

und die Erinnerung an die alte volksrechtliche Tradition der Freilassung

zu vollem Rechte konnte sich länger erhalten. Praktisch ist sie allerdings

auch bei den Franken insoferne gegenstandslos geworden, als der Begriff

der Volksmitgliedschaft auch bei ihnen wegfiel
;

daher ist mit Brunner
(1. c. 66) anzunehmen, dass diese Form ursprünglich nur zur vollen Frei-

lassung der schon Halbfreien gedient haben dürfte (ebenso wie die Frei-

lassung durch das Volk in germanischer Zeit) und sich erst später (also

als sie ihren ursprünglichen Wert verloren hatte) auch auf einfache Unfroie

ansdelmte. Damit wäre vielleicht auch die Strafendifferenz der beiden

Thatbestände des Tit. XXVI. L. Sal. in Zusammenhang zu bringen; es

muss nämlich auffallen, dass die wider den Willen des Herrn erfolgende

Denariation des Halbfreien härter gestraft wird, als die des Knechtes, die

doch eine grössere Einbusse für den Herrn bedeutet; man dürfte annehmen,

dass der erste Thatbestand aus einer Zeit stammt, in der das Eintreten in

das Volk noch von Bedeutung war, so dass dieser Thatbestand ein wichtiges

Delict betraf, während der zweite Thatbestand späteren Ursprungs wäre.

Aber auch abgesehen davon, sind wir. aus den vorerwähnten Gründen, nicht

in der Lage, den an und für sich sehr anregenden Ausführungen Tamassias

zuzustimmen.

Die Freilassung per bantradam hat Havet in Nouv. Rev. hist, de

dr. fr. et etr. 1877 S. 657 ff kurz aber gut behandelt, ihre Ähnlichkeit mit

der mannmissio per vindictam, ebenso aber auch die wichtigen Unterschiede

hervorgeboben. Die gerichtliche Procedur hat liier die Wirkung, dass der

Freigelassene vollfrei wird.

') s, Fournier: Essai 92 ff.

*) Eine ipso facto eintretendo Freiheit des Knechtes, wie sie im

römischen, westgothischen und ostgothischen Rechte (auch bei Liutpr. VI. 87)

bekannt war, fehlt im fränkischen Rechte und kommt nur bei Ansegis
vor. Auch die von der Kirche geforderte Befreiung von Knechten, die bei

Juden dienten (gegen den Willen des Herrn, jedoch gegen Ersatz), scheint

trotz der Concilienbeschlüsse (Mäeou a. 581. c. 16, Meauz c. 73, III u. IV
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wird somit im allgemeinen die Ansicht vertreten dürfen, dass

die Stellung der halbfreien Elemente trotz aller römischen

Analogien und mancher römischen Antecedentien überwiegend

germanischen Charakter hat. 1

)

Dass die Unfreiheit in fränkischer Zeit, wie in

allen germanischen Staaten, an Umfang zunahm, hängt

nicht nur mit dem Antreffen zahlreicher Knechte im

römischen Gallien,2) sondern auch mit den Fortschritten der

Besitzverhältnisse und mit den sooialen Wandlungen der Franken

selbst zusammen. Für die Frage, ob die Ausgestaltung des die

Knechte betreffenden Rechtes im fränkischen Reiche nach gallo-

römischen Vorbildern erfolgt ist, wäre vor allem zu betonen,

dass die altgermanische Zeit muthmasslich kein festes Sklaven-

recht hatte, vielmehr die schon von Tacitus erwähnte schwankende

Praxis eine sehr verschiedene Behandlung der Knechte ohne

Rücksicht auf die principiell harte Rechtsauffassung annehmen

lässt. Dem gegenüber war die Lage der Unfreien römisch-

rechtlich geregelt und es war in der spätrömischen Gesetzgebung

eine Schutztendenz sichtbar, deren factisches Durchdringen aber

in einer Zeit, in der man nicht einmal die Freien gegenüber

der Präpotenz der Mächtigen wirksam zu schützen vermochte,

fraglich erscheinen muss.3) Es kommt also hier für die fränkische

Orleans c. 13 u. c. 16) nicht durchgedrungen zu sein. Auf Schwierigkeiten

stiess ebenfalls die römische Erwerbung der Freiheit durch Zeitablauf.

(Fouruier: Essai 11. A. 2. versuchte hiefiir L. Sal. XLV. heranzuziehen.)

Andererseits ist die Beschränkung der Zahl der freizulassenden Knechte

dem fränkischen Rechte fremd. (Das Capit. ex 805 c. 11 bezieht sich auf

königliche Knechte; Fouruier hat 1. c. 22. A. 4. das Capit. de mon.

8. Crucis Pictav. ex 822— 824 c. 7. fälschlich auf diese Frage bezogen.)

Dass die Beerbung der Freigelassenen durch den Fiscus nicht römisch,

sondern salisch ist, hat Zeumer (Forschgg. z. dtsch. Gesell. XXIII. 197)

bemerkt.

') *. Glasson 1. c. II. 542.

a
) s. Dahn 1. c. VH. I. 268, 274.

3
) Deswegen möchten wir den von Bickel (G. g. Anz. 1896 8. 278 ff)

zusammengestellten Symptomen der Fortschritte im römischen Sklavenrechte

keine so grosse Bedeutung ftir das fränkische Recht beimessen. Noch

energischer tritt flir die fortschrittlichen Elemente des römischen Sklaven-

rechtes Van Wetter (Le droit rom. et le droit germ. dans la mon. fr.

I. 23 ff) ein, der aber Ubersieht, dass es sich vielfach um Justinianische

Maassregeln handelt, die fiir die gallo-römischeu Zustände nicht iu Betracht
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Entwicklung zweierlei Recht und zweierlei Sitte in Betracht;

die römischrechtlichen in Gallien mehr oder weniger durcli-

gedrungenen Schutznormcn, die im Rechte der Kirche ihre

weitere Ausbildung fanden und die strenge altgermanische Auf-

fassung, die man eine rein sachenrechtliche nennen könnte;

umgekehrt aber die praktisch günstigere germanische Sitte, wie

sie schon durch Tacitus erwähnt wird, und die trotz aller Schutz-

normen ungünstigere römische Sitte, die sich aus dem städtischen

industriellen Leben, aus der capitalistischen Ausbeutung und

aus der Latifundienwirtschaft der römischen Grossen ergeben

musste. Die Notwendigkeit juristischer Normen auf allen

Gebieten führte zur Ausprägung von Rechtssätzen über die

Unfreien; sie ist, wie allgemein zugegeben wird, zunächst in

rein sachenrechtlichem Sinne, also härter als die römische aus-

gefallen.') Spricht dies einerseits für weitgehende Selbständigkeit

gegenüber römischen Vorbildern, so darf uns andererseits diese

Härte nicht überraschen, weil es sich in den betreffenden Normen
entweder nur um den Schutz des Herrn handelte, dem ein

Vermögensbestandtheil abhanden kam, wobei also die eventuell

kommen (so z. R in dem S. 31. A. 3. behandelten Falle). Van Wetters

Vorgehen erscheint vom rechtsvergleichenden Standpunkte falsch, weil alt-

geriuauische Verhältnisse mit spätrömischen, ohne Rücksicht auf den Abstand

der Entwicklungsstufen, verglichen werden und überdies die Sitten, die

gerade in diesem Falle wichtig sind, ausser Betracht bleiben; man weiss

eigentlich nicht, was durch diese Regenüberstellung bewiesen werden soll.

Sickel's Ausführungen sind der Bekämpfung der Dahn'schen Ansicht von

der Bessorung der Sklavenlage durch das germanische Recht gewidmet und

heben sehr zutreffend jene Fälle hervor, in denen schon das vorjustinianische

Recht der Persönlichkeit des Sklaven Rechnung zn tragen begann. Ob
darin schon der Anfang der Aufhebung der Sklaverei zn erblicken ist, (so

Sickel 1. c. 2 78) wäre doch fraglich; dass die primitivere Sklaverei der

Germanen eine Hemmung des durch das römische Recht angebahnten Fort-

schrittes bedeutete, lässt sich auch nicht beweisen. Man mag die römischen

Sklavenschutznormen noch so hoch veranschlagen, für die wirtschaftliche

Lage derselben geschah doch so gut wie nichts, gerade die wirtschaftliche

Lage aber ist factisch in fränkischer Zeit gebessert worden.

>) s. Jastrow: Z. strafr. Stell, d. Sklaven S. 13 ff, E. Mayer in S&v

Ztscbr. II. 85 ff. Letourneau: L’evolution de Pesel. 466 räumt dem

römischen Einflüsse eine zu grosse Rolle ein, da er die sachenrechtliche

Auffassung der Volksrechte auf römische Beispiele zuiückführt. Dieser

Beispiele bedurfte es nicht.
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personenrechtliche Eigenschaft des Knechtes ausser Frage blieb,

oder um die Verantwortung von Sklavendelicten, für deren

Auffassung der altgermanische und noch lange nicht überwundene

Muntbegriff bestimmend und hemmend wirkte. Aber nicht nur

die ältesten Normen, auch die späteren sind von römischer

Beeinflussung ganz überwiegend frei. Das dem späteren fränkischen

Rechte eigene Hervortreten des persönlichen Momentes, nament-

lich in der Beurtheilung des Delictes 1

) und in der Entwicklung

des Sklavenwergeldes,2) geht über das römische hinaus,3) giebt

dem Knechte wenigstens dritten gegenüber 4
)

die Stellung einer

Person minderen Rechtes und verleiht den Unfreien die Eigen-

schaft eines Standes im wahren Sinne des Wortes. Wurde also

der Knecht im altfränkischen Rechte tiefer als im spätrömischen

gestellt, so wurde er durch das spätere fränkische Recht nach

aussen entschieden besser behandelt. 5
) Wie sehr aber das

fränkische Sklavenrecht trotzdem noch immer an dem alther-

gebrachten vermögensrechtlichen Charakter der Knechte festhielt,

!

) Öffentliche Strafen an Sklaven kennt schon L. Sal. XL. 5, kleinere

.Leibesstrafen XII. 1 u. 2, XL. 1., doch kann in den meisten Fällen die

Strafe durch Busszahlung ersetzt werden. Erat die Cupitt. «trüben die

Verantwortung de» Sklaven an (s. Meyer 1. c. 95) und gehen dabei weiter

als die von Sickel (G. g. Anz. 1896. S. 279 A. 4 u. S. 2SO A. 1.) er-

wähnten römischen Normen (s. auch Meyer 1. c. 100). Auch die noxae

datio hat im fränkischen Rechte, nebst der Minderung der Verantwortung

des Herrn, den Sklaven der Bestrafung (der privaten) zuzufiihren. Vgl auch

Mayer: Z. Entst. d. L. Rib. 120 und Leseur: Des cousequences du delit

de 1'escL (Nouv. Rev. hist, du dr. fr. et etr. XII. 657 ff, 663.)

*) s. Jastrow: 1. c. 20, 26. Brunner R. G. I. 231 f. Am stärksten

im chamavischen Rocht, das ein förmliches Sklavenwergeld kennt.

3
) namentlich durch Zuerkennung des Wergeides (s. vorige Anm.J

Von besonderer Bedeutung ist die Entstehung des Hofrechtes, in dem der

Knocht eine gewisse Rechtsstellung erlangte; die Wurzeln derselben wird

man schon in die fränkische Zeit verlegen dürfen. M. R. hebt Dahn
1. c. VIH. II. 224 f die Bedeutung des Umstandes hervor, dass Unfreie

sogar in die Vassallität traten.

«) Für den Schutz gegen den Herrn ist natürlich nichts geschehen;

daran hat nur die Kirche gedacht; s. Mayer 1. c. 87 f, Dahn 1. c. VII.

I. 294 f. Nun ist aber für den Schutz des Minderfreien auch nichts geschehen.

6
) Allerdings geschah dies im Interesse des Herrn, der sich dadurch

gegen die alte Praesumption von der Verantwortung für Sklavendelicte

schützte.
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ergiebt sich daraus, dass das privatrechtliche Eigentum des

Herrn durch alle die Fortschritte nicht berührt wurde 1
) und

dass die Frage, ob der Knecht rechtlich Vermögen haben kann,

die im langobardischen Rechte eine Entscheidung erfahren hat,

im fränkischen offen blieb und höchstens in der Sitte eine

praktische Lösung fand.*) Ein weiteres Symptom des Festhaltens

an dem vermögensrechtlichen Charakter ist die verschiedene

Rechtsstellung der Knechte je nach ihrer Verwendung; 3
) die

Verschiedenheit der Verwendung beruht zum guten Theile gewiss

auf römischem Beispiele; 4
) die juristische Verwertung dieser

Unterschiede aber dürfte wohl auf Rechnung des germanischen

Rechtes zu schreiben sein. Unrömisch ist ferner die soweit-

gehende Berücksichtigung der verschiedenen Knechte je nach

Stellung der Herren; 5
) fand sich auch in den römischen servi

publici ein Ansatz vor, so ist doch weit mehr an den schon

von Tacitus erwähnten Einfluss des Königtums auf die Stellung

der minderfreien Elemente zu denken, also an ein germanisches,

von der Kirche in ihrem Sinne ebenfalls betontes Moment
Germanisch ist zweifellos die theilweise Verknechtung.6)

Für die Stellung der Sklaven kommt ferner gegenüber den

römischen Vorbildern der Umstand in Betracht, dass ihre

Geschlechtsverbindungen schon in merovingischer Zeit weit mehr

eherechtlichen Charakter hatten, als im römischen Reiche. Die

’) g. .Jastrow in F’orBchgg. z. dtsch. Qesch. XIX. 629.

) s. Guferard 1. c. I. 302 f, 304f, 309 ff, 366; Jastrow 1. c. 630,

632. Man scheint doch in einzelnen Fällen daran gedacht zu haben, dass

der Sklave sich selbst von der Strafe lösen konnte (s. Jastrow: Z. strafr.

Stell, d. Ski. 16. A. 16}, woraus sich allerdings eine, wenn auch schwer

definierbare Vermögensfähigkeit ergeben würde.

*) s. Dahn 1. c. VII. 1. 278 ff.

4
) Namentlich gilt dies für die gewerblich qualificierten Knechte.

Koehne: D. K. d. Mühlen S. 43 bemerkt, dass die bei den Körnern übliche

Eintheiluug der Unfreien grosser Güter in Berufsgenossenschaften, sich im

fränkischen Keiche für die Müller erhalten hat.

) s. Brunner R G. I. 234ff, Schröder R. G. 4 218, Dahn 1. c.

VII. I. 281 f, VIII. II. 228 ff. Das ribuarische Recht lässt königliche und

kirchliche Knechte sogar schwören (vgl. Brunner 1. c. IL 390. A. 87).

®) s. Gierke 1. c. II. 29, 36, Dahn 1. c. VII. I. 278; sie spielt be-

kanntlich in den Formeln eine grosse Rolle
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Unzucht mit der Unfreien, die nach römischem Rechte bloss

einen Eingriff in fremdes Eigentum bildete, hat schon die

L. Sal. zu einem eigenen Delicte gestempelt. 1

) Muss man da

natQrlich in allererster Linie an kirchlichen Einfluss denken,2)

so verdient es doch auch Beachtung, dass es in dieser Frage

zu günstigeren Ergebnissen kam, als selbst im westgothischen

Reiche, 3
) in dem sich doch der Einfluss der Kirche vielfach

weit mächtiger erwies.

Sieht man von diesen Rechtsnormen ab, so zeigt sich

wirtschaftlich und social der Einfluss des germanischen Elementes

womöglich noch stärker. Es hat zwar schon das römische Recht

den servus casatus gekannt; zu einer normalen und häufigen

Erscheinung wurde er aber doch erst im fränkischen Reiche 4
)

und die immobiliarrechtliche Eigenschaft ist ihm erst durch das

fränkische Recht gegeben worden.5) Die in der Gruudherrschaft

eintretende Vermischung freier, minderfreier und unfreier

Individuen, die den Freien so abträglich wurde, hat natürlich

zur Besserung der Lage der Unfreien und zu ihrer factischen

Vermögensiahigkeit beigetragen. Man wird also im allgemeinen

sagen dürfen, dass der Ausgleich gallo-römischer und germanischer

Einflüsse auch auf diesem Gebiete einen Überschuss des ger-

manischen Elements aufweist. Das römische Recht mag den

Ansporn zur Fassung von präcisen Normen gegeben haben;

materiell hat es diese Normen nicht beeinflusst und auch die

Praxis des Lebens hat andere Bahnen eingeschlagen.

So muss man zur Überzeugung gelangen, dass die sociale

Entwicklung im fränkischen Reiche trotz manchen äusseren Scheines

nicht unter römischem Einflüsse steht, sondern vielmehr ein, wenn
auch vielfach in wichtigen Beziehungen verändertes Walten

germanischer Traditionen verrät. Zu einem Abschlüsse ist es

nicht gekommen, wohl aber zur Ausbildung einer allerdings

schwankenden Stufenfolge, an deren oberster Spitze der König

steht. Die ganze sociale Entwicklung des fränkischen Reiches

*) S. Kosh o e: Geschlechtsverbind, d. Unfreien S. 7, 14 f.

*) s. Koehne 1. c. 20.

s
) s. Dahn 1. c. VUL II. 221.

4
) s. Schröder RG. 4 219.

5
) s. Brunner 1. c. I. 233.
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bietet das Bild eines social-ökonomischen Kampfes, ohne eigent-

liche juristische Ruhepunkte. Die römischen Normen waren

schon vorher zersetzt und spricht man von einem römischen

Einflüsse, so darf man höchstens an den Einfluss der sich zum
Theile auf gallo-römischer Basis entwickelnden wirtschaftlichen

Verhältnisse denken, aber nicht an den Einfluss römischen

Rechtes. Unter der Einwirkung der die Reichsgründung be-

gleitenden Umstände trat eine Zersetzung der altfränkischen

StändeVerhältnisse ein, wobei die alten Elemente aus ihrem

früheren Zusammenhänge losgelöst, aber nicht vernichtet wurden,

vielmehr zui Schaffung neuer Gebilde, die ihrerseits nicht völlig

ausgebaut werden konnten, verwendbar waren. Für unsere

Untersuchung kommt in Betracht, dass durch die maasslose

Steigerung alter Ilngleichheitskeime Culturunterschiede unter

den einzelnen Classen entstanden, die eine einheitliche Rechts-

entwicklung aller Schichten ausschlossen, die zwar die Empfäng-

lichkeit der höheren Schichten für fortschrittliche Gedanken
steigerten, andererseits aber den fremden Einfluss nicht in die

Tiefe dringen Hessen. Angehörige der höheren Schichten mochten

sich durch die Nachkläuge römischer Ideen leiten lassen; die

Massen vertraten das Altherkömmliche. So wurde den in Ab-

hängigkeit geratenen Freien trotz des Verlustes volksrechtlicher

Verfassungsgrundlagen das heimische Recht bewahrt, welches

später im mittelalterlichen Hofrechte reiche Früchte brachte

und auch die römischen Colonen und Sklaven, überhaupt die

Reste gallo-römischer Bevölkerung, die ihre romanische Sprache

und ihre alten Wirtschaftsformen beibehielten, traten 1

) ausser

Fühlung mit dem nur noch den höheren romanischen Schichten

erinnerlichen römischen Rechte, sie traten überhaupt ganz ausser

Fühlung mit dem städtisch kaufmännischen Elemente, so dass

die schon in vorfränkischer Zeit angebahnte juristische Rück-

bildung und Rückkehr zur Naturalwirtschaft in diesen Schichten

beschleunigt wurde.'-) Trotz der mehrmals besprochenen Schwäche

des römischen Rechtseinflusses im fränkischen Reiche, hätte

') mit Ausnahme des Südens, wo eie dichter wohnten.

*) Die Plebejer des Cod. Theod. IX. 21. 1. ersetit die Ql. paris durch

„villftrii“.
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sich doch derselbe mächtiger geltend gemacht, wenn ihm grössere

homogene Schichten ausgesetzt worden wären; die sociale Zer-

setzung 1

) hat also zur Minderung des römisches Rechtseinflusses

das ihrige beigetragen und das Übergewicht des germanischen

Rechtes erhalten, bis später die im fränkischen Reiche noch

wahrnehmbare römische Übertünchung wegfiel.2)
—

Aus den die Reichsgründung begleitenden Umständen ist

von vornherein zu schliessen, dass auch der Charakter des
fränkischen Staatswesens weder unverändert bleiben, noch

eine ruhige, folgerichtige Entwicklung auf alter Grundlage erfahren

konnte. Allgemein anerkannt ist die Bedeutung der Umwälzungen

im fränkischen Grossstaate und es kann sich nur um die Frage

handeln, inwiefern römische, beziehungsweise germanische

Elemente an diesen Umwälzungen betheiligt waren.

Mehr als für alle hier behandelte Fragen kommt für diese

Wandlungen der schon mehrfach erwähnte Umstand in Betracht,

dass die Franken zur Zeit ihrer wichtigsten politischen Erfolge

nicht als geeinter Stamm auftraten, dass somit dem durch könig-

liche Initiative begründeten politischen Werke die Grundlage

einer entsprechenden StammesVerfassung fehlte. Ein Volksstaat

konnte das fränkische Reich nicht werden; das Königtum,

welches hier den bleibenden Pol bildete, trat in den Vorder-

grund; musste es auch den Elementen, deren Emporsteigen es

nicht gehindert hat, nach und nach immer mehr abgeben, so

schädigte es dadurch den gesamten Staatscharakter, ohne aber

der Idee eines Stammesstaates oder auch nur einer abstracten

Staatsidee überhaupt zum Durchbruche zu verhelfen.

>) ebenso wie die schwankende Gestaltung der staatlichen Sprengel.

s
) Nur nebenbei wollen wir auch bemerken, dass dieses eigentümliche

sociale Kräftespiel wichtige politische Folgen hatte. Nach Wegfall der

alten Grundlagen hätte es leicht zu einer Entwicklung kommen können,

durch welche (im Gegensätze zur alten Zeit, wo die Gesellschaft den Staat

absorbierte) der Staat die Gesellschaft absorbiert hätte; dies hätte dann

vielleicht zu Ergebnissen geführt, die den römischen Vorbildern entsprochen

hätten. Durch die besprochenen socialen Erscheinungen ist dies verhindert

worden ; somit führt auch diese Erwägung zu indirecter Bestätigung der im

Texte vertretenen Auffassung hinsichtlich des Charakters der fränkischen

Gesellschaftsordnung and lässt dieselbe als eine nnrömische erscheinen.
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Das fränkische Königtum ist alten Ursprungs, 1

) wenn auch

seine Entwicklung durch häufige Übergänge getrübt wurde; 2
)

misst man diesen die Erstarkung des Königtums hindernden

Übergängen eine noch so grosse Bedeutung bei, so wird man
trotzdem den zu Beginn des V. Jli. sichtbaren Abschluss3) nicht

unterschätzen dürfen Dieser Abschluss zeichnet sich durch die

eigentümliche Vielherrschaft 4
) aus, bei der die Entwicklung

zunächst stehen blieb, bis es durch Gewalt und List unter

Chlodovech gelang, diese Stufe zu überwinden, dann ein König-

tum zu schaffen, das sich nicht auf die Salier allein beschränkte,

sondern auf andere fränkische und nichtfränkische Völker er-

streckte. Die volksmässige Entwicklung hat den Franken somit

nur ein Kleinkönigtum gebracht; 5
) die Stufe des Stammes-

königtums ist nie erreicht, sondern übersprungen worden; das

Königtum Chlodovechs, eines mächtigen Theilkönigs, führte

fibergangslos zur Grossherrschaft über Franken und andere

Völker; es entfaltete sich nicht mit dem Wachstum des Stammes-

verbandes,8) schöpfte also nicht in ihm die Kraft zur Zunahme

') Über Könige bei Brnkterern und Chatnaven in sehr alter Zeit

a. MUllenboff 1. c. IV. 186; vgl Dahn I. c. VII. I. 28 ff. Überhaupt ist

häutig die Wahrnehmung gemacht worden, dass die fränkischen Völker zu

denjenigen gehören, bei denen man die Entwicklung des Königtums insoferne

beobachten kann, um mit gutem Grunde behaupten zu können, dass dasselbe

auch bei Westgermanen heimisch war; dagegen vermag W. Hoffmeister

(D. Kgtum im altgenn. Staatsleben 1887), der v. Sybel’s Ansichten mit

z. Th. richtigen Bemerkungen, aber mit unrichtigen Schlüssen zu stützen

suchte, nicht aufzukominen.

2
) Gnto Übersicht bei Walther Schultze: Dtsche Gesch. H. 48 f.

Vgl. die allgemein gehaltenen Ausführungen Siokel's in Mitth. d. Instit,

Ergbd. I. 23 ff.

s) Gemeint ist das von Gregor beschriebene Gaukönigtum.

*) Die Bedeutung derselben für die Resistenzfähigkeit des Franken-

tums gegenüber dem Römertum ist in Th. II. S. 213 betont worden.

6) Dies hängt mit der in Th. II. 212 u. 214 besprochenen Zerfahrenheit

der fränkischen Stammbildung zusammen.

«) Schröder: R.G.* S. 106 versucht diese Kluft zu überbrücken,

indem er die Erfolge Chlodovechs gegen die andern Theilkönige durch die

Annahme erklärt, die Bevölkerung selbst habe in der Vereinigung eine

Förderung ihrer Interessen erblickt. Es soll damit eine Analogie zwischen

der fränkischen Entwicklung und der gothischen, langobardischen u. s. w.

hergestellt werden. Nun lässt sich aber gegen das nicht bewiesene fräukische
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au Umfang und Intensität, die durch das Kleinkönigtum nicht

geboten werden konnte
; es verdankte diese Zunahme politischen

Erfolgen, für die ihm nur ein Theil des Stammes Gefolgschaft

geleistet hatte, erobernder Thätigkeit, durch die es sich ver-

wandter und fremder Völker bemächtigte ; es schöpfte insbesondere

die Zunahme seiner Intensität nicht aus dem Stammesboden,

sondern aus den auch gegen grosse Theile des eigenen Stammes

erbrachten politischen Erfolgen, an denen nur der dem Klein-

könige unterstehende Stammestheil direct betheiligt war, 1

)

während die übrigen Stammestheile erst später und zwar als

Unterworfene für den Ausbau der ohne ihr Zuthun, beziehungs-

weise gegen sie, errichteten Macht Verwendung fanden.2) Diese

Entwicklung des Königtums, das aufgehört batte, ein völker-

schaftliches zu sein, ohne Stammeskönigtum zu werden und auf

die Abstreifung seines völkerschaftlichen Charakters unvermittelt

die Annahme eines ganz heterogenen Charakters folgen lassen

musste, war für die Zukunft bestimmend; sie allein erklärt alle

Eigenheiten des fränkischen Monarchenrechtes, ohne dass man
auf die übrigens genügend bekämpfte Annahme fremder Ein-

wirkung einzugehen braucht; sie erklärt auch die eigenartige

Incommensurabilität zwischen König und Staatsvolk, die das

ganze fränkische Staatsrecht kennzeichnet und die durch die

erwähnte Annahme fremden Einflusses niemals vollständig erklärt

werden könnte.

Einigungsbediirfnis manche Einwendung erheben (s. bei mir Th. II. S. 2 1 2 ff >,

so dass man wohl riickhaltslos mit der Tbatsache rechnen muss, dass es

anderwärts zu Stammesverbänden kam. die staatliches üewand annahmen,

bei den Franken aber nicht.

‘) Wir glauben — nicht im Gegensätze zu So hm: R. u. G. Verf. I. 36,

aber doch ergänzend — den zweifellosen Antheil des der Leitung Chlodovechs

unterstehenden Stammestheiles hervorheben zu sollen.

*) Der Umstand, dass an diesen Erfolgen ein Theil des fränkischen

Stammes mitgewirkt hatte, konnte die Gesammtentwicklung nicht be-

einflussen; denn der mitwirkende Theil war im Verhältnis zum Ganzen zu

klein. Die Angehörigen dieses Theiles wurden dadurch entlohnt, dass aus

ihnen die Umgebung des Königs, seiue Vertrauensmänner und Beamten

genommen wurden, durch Grundschenkungen u. s. w. Die Ausgestaltung

des Staatsrechtes vermochten sie nicht zu bestimmen; sie hatten auch, da

sie persönlich nicht zu kurz kamen, kein besonderes Interesso daran. Damit

erklärt sich theilweise das auffallende Preisgeben staatlicher Hechte au

mächtige Elemente.

t. Halb an, Köm. Recht in den gern). Volksstaaten. 111. 12
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Zweifellos hängt das fränkische Thronrecht mit

dieser Entwicklung zusammen-, denn schon für die vor-

chlodovech’sche Zeit ist eine grössere Kraft des erbrechtliche»

Momentes als bei anderen Völkern anzunehmen; 1
) seit Chlodovech

siegte dieses Momont ganz-) und entsprach der subjectiven

Machtstellung 1

) des fränkischen Königtums. Die im VII. Jh.

wahrnehmbaren Vorgänge politischer Natur 4
) änderten wohl

den thatsächlichen Zustand, aber nicht die juristische Grundlage. ’)

Die nicht zu leugnende Theilnahme der Grossen an den späteren

Thronbesteigungen 6
) findet ihre Erklärung in der Art der

karolingischen Thronerhebung, der die erblichen Grundlagen

mangelten und die nur durch die Anlehnung an jene politischen

Mächte, die schon im VII. Jh. das Erbrecht der Merowinger

untergruben, ersetzt wurde. Bekanntlich machte sich der

concurrierende Einfluss des Wahlrechtes während der ganzen

karolingischen Zeit geltend, so dass er nicht einmal durch das

Kaisertum und die im Jahre 813 eintretende Anlehnung an

byzantinische Vorbilder 7
) überwunden werden konnte. Die

Erscheinungen dieses letzten Stadiums der fränkischen Thron-

*) So mit Recht, gegen die wieder von Huhrich vertretene Meinung,

Sickel in Gött. gel. Au. 1889. S. 945 ff; vgl. v. Atnira das. 1896 S. 19H und

Dahn I. o. VII. III. 418 ff.

) Hiefiir maassgebend. dass weder Minderjährigkeit noch Gebrechen

an der Erbfolge hinderten (s. Sickel I. c. 965). Mit Recht bemerkt

Waitz I. c. III. I. 282 f, dass die Betonung der Würdigkeit u. s. w.

geistlich und ohne praktische Bedeutung ist; eine Grundlage für Ausübung

des Wahlrechtes liegt da nicht vor. Ohne zweifelloses Erbrecht wäre das

Festhalten an einem unfähigen Kiinigsbause unmöglich gewesen.
s
) s. Sickel in Westdtsch. Ztschr. IV. 833. Deshalb trat (g. Dahn

I. c. VII. III. 458, 460) ein Wahlrecht nur da in den Vordergrund, wo das

subjective Recht, des Prätendenten zu schwach war.

4
) Nämlich der Antheil der Grossen; v. Amira (G. g. A. 1896. S. 198)

will nur einen negativen Einfluss, d. i. Verhinderung des Regierungsantrittes

eines missliebigen Königs, annehmen

) s. Sickel G. g. A. 1889 S. 980, Dahn VII. III. 462 ff.

e
) Gegen die gut begriiudete Ansicht Brunner's (I. c. II. 29 f)

v. Amira 1. c. 199. Über die Bedeutung des Wahlmomentes in karolingischer

Zeit s. jetzt. Sickel: Z. Karol. Thronrecht (Lpzg. 1903); vgl. Dahn
1. c. VIII. VI. 59. Dieses Wahlrecht gilt nur innerhalb des Hauses;

s. Fusteli Transformation» S. 288.

7
) s. Brunner 1. c. II. 28 f.
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rechtsgeschichte beweisen, dass nicht in äusseren Umständen,

sondern in dem Wesen des Königtums die Erklärung für das

Übergewicht des erblichen Momentes zu suchen ist; selbst das

im VII. Jh. geschwächte merowingische Königtum entbehrte

nicht dieses Momentes, weil ihm dasselbe seit seiner Begründung

innewohnte; umgekehrt konnte das weit kräftigere karolingische

Königtum sich nicht in dem Maasse auf die erbliche Grund-

lage stützen, weil seine Entstehung nicht darnach war.

Dennoch fehlte eine feste Thronfolgeordnung; man

vermag nur zu sagen, dass der Mannesstamin und zwar auch

der uneheliche, berechtigt war, dass Söhne in der Regel vor

den Brüdern und die Letzteren wieder vor den Neffen zum

Erbe gelangten

;

l
) aber es bestand nicht nur keine stabile Reihen-

folge für weitere Anverwandte, sondern überdies die Vergabungs-

möglichkeit seitens des letztregierenden Königs selbst und bei

Theilungen nicht Übergang des Theilreiches auf den nächsten

Erben des Theilkönigs, sondern Accreszenz an die Brüder. 2
)

Mit Recht sagt Dahn, 3
) dass jeder Merowinger die Thronfolge-

fähigkeit in abstracto hatte, dass aber die Thronfolgeordnung in

concreto unbestimmt war. Wenn aber — offenbar aus der bei

Theilungen oftmals vorkommenden Gleichheit der Theile —
geschlossen wird, dass die Thronfolge einfach als private Erb-

folge in das Grunderbe zu betrachten ist,
4
) so kann dieser

Auffassung keineswegs in der Form zugestimmt werden; man

muss vielmehr die von Sick ei 3
) scharfsinnig und klar hervor-

gehobenen Unterschiede zwischen privatem Erbrecht und der

Thronfolgeordnung acceptieren; mit Recht bemerkt Sickel, 6
)

dass auch die Theilungen keine genügende Parallele zu den

>) Sickel (G. g. A. 1889 S. 966 f.) scheint im allgemeinen in der

Annahme fester Ordnung zn weit zu gehen.

s
) Über die Rolle, die die Adoption dabei spielte, s, Dahn 1. c.

VII. m. 428.

*) 1. c. VII. III. 427. Ganz nngerechtfertigterweise führt Schilcking

1. c. 111 den Anspruch aller Mitglieder des Königshauses auf das Wabl-

künigtum zurUck.

4
) s. Uubrich 1. c. 29, Viollet. 1. c. I. 218, Schilcking 1.0. 116 ff;

vgl. Dahn 1. c. VII. III. 429.

5
) G. g. A. 1889 S. 952 ff.

«) 1. C. 960 f.

12
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analogen Institutionen des Privatrechtes bieten. Trotzdem

könnten wir das Hausrecht des Königtums als staatliche Ordnung 1

)

nur in dem Sinne anerkennen, wenn man dabei an staatlich im

Gegensätze zu privatrechtlich, aber nicht an eine staatsrechtliche

Ordnung in eigentlicher Bedeutung denken sollte; das von

Sickel Betonte genügt wohl, um den Unterschied zwischen

der gleichzeitigen privatrechtlichen Erbfolge und den Thronfolge-

verhältnissen zu beweisen, genügt jedoch nicht, um die letzteren

in staatsrechtlichem Lichte erscheinen zu lassen, da überhaupt

von einer Rechtsordnung wenig zu spüren ist.
2
) Für die uns

beschäftigende Frage genügen die in der einschlägigen Literatur

besprochenen thatsächlichen Vorgänge, um jede Anlehnung an

römische Beispiele auszuschliessen und im Gegentheil auf Grund

der hier besondere auffallenden Stellung Unehelicher 3
) das

Nachwirken altgermanischer Traditionen anzunehmen, die wir

übrigens in der Gesammtheit der betreffenden Vorgänge lebendig

sehen.4
) Das Thronrecht hat sich von dem privaten Erbrecht

>) wie Sickel 1. c. 963 will.

s
) Ries gilt auch für die karolingische Zeit.

>) s. Brunner in Sav. Ztschr. XVJI. 2 ff.

*} Aus den thatsächlichen Vorgängen geht nämlich ein eigenartiges

Gesammtrecht des Königshauses hervor, dessen Wurzeln weit zurückreichen

nnd welches, weil es offenbar schon antiquirt war, in einer anscheinend

regellosen Successionsordnung — namentlich betreffs der Seiteuverwandten

— sowie in Theilungen, in Einräumung von Theilgebieten zu Lebzeiten des

Herrschers u. s. w. Ausdruck findet. Prof. Dr. O. Balzer hat in seiner

recbtshistorischen Studie Uber die Thronfolgeordnung der Piasten (Abh.

d. Krakauer Akad. d. Wiss., Hist, pbilos. Abth. Bd. 36. S. 289 ff) dns

alte Fürstenrecht unter Trennung des Vermögenserbrechtes von der Ver-

erbung der Sippenvorstandschaft als Behelf für das Verständnis der alten

Sippenverfassung behandelt. Volle Zustimmung und Ausnützung auch für

andere Völker verdient dasjenige, was Prof. B. Uber die Überwindung der

Sippengemeinscbaft. im Herrschergoschlechte, über die Natur der Antheils-

ansprüche der Mitglieder und insbesondere Uber die Bestimmung der Antbeile

durch den jeweiligen Herrscher ausführte. Die Bestimmung des Thronfolge-

rechtes der Seitenverwandten durch den Herrscher hing jedenfalls mit der

Zersetzung der Sippe zusammen, nämlich mit der geänderten Ausübung

ehemaliger Rechte des Sippenältesten.

Bei dieser Auffassung findot man die vorerwähnte Ansicht Rahn 's

(s. oben S. 179 A. 3) bestätigt und der altertümliche Charakter des fränkischen

Thronrechtes erscheint zweifellos; insoferne ist gewiss mit Schröder R.O.*

106 die Annahme eines Verfassuugsbruches abzulehneu. Eine Verfassungs-
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entfernt, es hat theilweise mit dem Zwecke staatlicher Herrschaft

gerechnet, hat sich aber nicht zu einer staatsrechtlichen Auf-

fassung durchgerungen und ist weder von dem Königshause

selbst, noch von andereu Factoren juristisch abschliessend ent-

wickelt worden.

Änderung könnte höchstens hinsichtlich desjenigen Stammestlieiles voraus-

gesetzt «erden, den Chlodovech beherrschte, bevor er sein Reich ausgedehnt

hatte; die Übrigen Völker haben das Königtum weder begründet, noch seine

Fortentwicklung beeinflusst; da aber mit Rücksicht auf die (jesammtlage

das Wahlrecht eines Stammestheiles, namentlich angesichts des bei diesem

Thoile schon in vorchlodovech’scher Zeit starken erbrechtlichen Momentes,

nicht aufblühen konnte, so musste in der weiteren Entwicklung auch der

Rest des Wahlelementes zurücklreten und dem Übergewichte des Erbrechtes

Platz machen. Wie sich nun die innere Entwicklung dieses Erbrechtes im

Herrscherhause selbst gestaltete, war zunächst Sache dieses Hauses; denn,

wie schon erwähnt (oben S. 180), ist das Hansrecht keine staatliche Ordnung
im eigentlichen Sinne; die von Sickel hervorgehobenen Unterschiede

zwischen dem zeitgenössischen privaten Familien- und Erbrechte und dem
des Königshauses sind gewiss anzuerkennen, können aber auf der langsameren

und anders gearteten Entwicklung des Hausrechtes beruhen, in dem trotz

Überwindung der alten Sippenverfassung das hervorragende Recht des

Sippenältesten inutatis mntandis nachwirken mochte; (so z. B. darin, dass

der König zur Verfügung über sein Vermögen keiner Theilnahme der Erben

bedarf; s. Heusler 1. c. I. 309 f, Brunner 1. o. II. 68). Muss man also

(mit Bickel) eine Parallelisierung des privaten Erbrechtes mit dem könig-

lichen ablehnen, so ist damit noch immer nicht gesagt, dass nicht beide aus

gemeinsamer alter Wurzel stammen, nur hat sich itn allgemeinen Rechte

der publicistische Charakter des Eigentums- und Erbrechtes verflüchtigt,

während er im königlichen Hausrechtc eine weitere Entwicklung erfuhr.

Wir müssen natürlich die Ausführung dieser Fragen der Darstellung des

Immobiliarrechtes überlassen und uns hior auf diese Andeutung beschränken,

konnten dieselbe aber nicht vermeiden, weil sie zur Charakterisierung des

fränkischen Thronrechtes nöthig schien.

Auch die Karolinger hielten an dem (iesammtrechte des Hauses fest

(s. oben 8. 178. A. 6). Fasst man dies in's Auge und berücksichtigt man
das zu ihrer Zeit stärker hervortretendu Wahlrecht, so gelangt man znr

Überzeugung, dass auch die karolingische Entwicklung germanische Züge

aufweist; sie entfernt sich von der germanischen Orundlago nur durch die

Einschränkung der Unehelichen, (s. jetzt Sickel in Sav. Ztschr. XXIV.
1 10 ff), wobei aber das Hausrecht wieder hinter der privatrechtlichen Ent-

wicklung zurückbleibt. — Diese Thatsachen geuügen, um das im Texte

vertretene Urthcil betreffs des germanischen Charakters des Thron- und

Hausrechtes zu rechtfertigen; es ist von besonderer Bedeutung, dass auch

das Kaisertum daran so wenig änderte.
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Ein wichtiges Symptom des hausrechtlicheu Charakters

des fränkischen Thronrechtes bilden die Reicbstheilungen.

Es ist für uns von dem oben ') vertretenen Standpunkte gegenstands-

los, ob die Theilungeu zu gleichen oder ungleichen Antheilen er-

folgten.2) Wichtig dagegen, dass die ihnen zugrundeliegende

Idee sich so lange erhielt und wohl politisch, aber nicht rechtlich

bekämpft wurde;3
) auch die Frage nach dem rechtlichen Charakter

der Theile im Verhältnisse zum Ganzen fallt nicht bestimmend

ins Gewicht, da man selbt in dem Falle, wenn man — was

kaum angeht 4
)
— annehmen würde, dass durch die Theilungen

') S. 180. A. 4.

a
) Brunner I. c. II. 25 f nimmt gleiche, eigentlich gleichwertige

Theile an; ähnlich Dahn 1. c. VII. III. 447 ff, VIII. VI. 77, was

W. Schultze (Dtsche Gesch. II. 114. A. 1.) nicht mit Unrecht bekämpft;

der Umstand, dass der König die Art der Theilung anordnen konnte, spricht

eher für die Zulässigkeit der Ungleichheit; vgl. Longnon I. c. 90. Dem Volke

fehlte jedenfalls alle Ingereu*. In karolingischer Zeit herrschte Ungleichheit.

3
) Bickel (G. g. Ana. 1889. 8. 960) stellt fest, dass die Theilungen

durch keinen Rccbtssata verhindert wurden Die Idee war überhaupt so

stark, dass sie sich sogar in der Theilung des Uausmeieramtes und in der

Fortsetzung der Theilungon trotz des Kaisertums äusserte. Ihre Bekämpfung

durch die Grossen hat lediglich politischen Charakter und man muss Dahn
beipflichten, wenn er (1. c. VII. III. 470) betont, dass nicht der Gedanke

der .Staatseinheit, sondern die Staatskunst der Hausmeier der alten Erb-

theilung abträglich war. Es waren auch nur politische Gründe, die es

bewirkten, dass bei den Theilungen bestimmte Territorien zu einander ge-

schlagen wurden (s. Fahlbeck 1. c. 77).

4
)
Brunner vertritt bekanntlich die Auffassung, dass es sich nur

um die Theilung der Verwaltung handelte und dass die Reichseinheit nicht

aufgehoben wurde: ebenso Dahu 1. c. VII. III. 473ff; W. Schultze
definirt (1. c. II. 115) das Verhältnis als „ideale Einheit mit realer Sonderheit,

analog dem Charakter des Grund und Bodens der Dorfschaft iu der Urzeit“.

Sicke) (G. g. Anz. 1889. S. 961) glaubt hingegen die Einheit nur in der

Gegenseitigkeit des Erbrechtes erblicken zu sollen, eines Erbrechtes, das

durch keine Verfügung zu Gunsten eines Fremden entziehbar war; that-

sächlich gab es keine gemeinsame Obergewalt über die Theilreiche und

ausser dem gegenseitigen Erbrechte kein anderes rechtliches Band. Die

Meinungsverschiedenheit ist jedoch keine so grosse; denn auch Brunner

spricht doch nur von einer theoretischen Gesammtherrschaft und von

einem Gedanken der Reichseinheit, ohne directe Folgen zu behaupten;

dies wäre mit der Sickel'schen Ansicht wohl vereinbar; vgl. überdies Sickel

in G. g. Anz. 1896. S. 296. Deshalb scheint v. Amira (G. g. Anz. 1896.

S. 199) in der Bekämpfung Brunners zu weit zu gehen. Man wird auf
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separate Staatswesen entstanden, immer noch (oder vielleicht

erst recht) den erwähnten hausrechtlichen Charakter des

fränkischen Thronrechtes wahrnehmen müsste. 1

) Somit sind die

Theilungen nicht nur unrömisch, sondern überdies eine Folge-

erscheinung jener germanischen Traditionen, deren Wirken im

fränkischen Thronrechte überhaupt mit grösster Wahrscheinlichkeit

anzunehmen ist; sie führten allerdings zu Resultaten, die sich

staatsrechtlich ungermanisch gestalteten, ohne deshalb fremd-

rechtliche Einflüsse aufzuweisen 2
)

Es ist nur logisch, dass die Behandlung der Unmüudig-
keits- und Regentschaftsfrage dieselben Züge aufweist;

trennte man auch praktisch das Thronfolgerecht von der Über-

nahme der Regierung, so stand doch die Successionsfähigkeit

der Unmündigen fest und Rechtsnormen über Regentschaft

fehlten,3
) da dieselbe einen sippemässigen, also gesammtvormund-

niüdcni -rechtliche Präcisiorung verzichten müssen (s. noch Sichel in U. g.

Anz. 1 903. 8. 800 ) und die Rechtsfähigkeit der gegenseitigen Unterthanen

nicht so geringschützen dürfen, wie cs nach modernem Stnatsrecbte geschehen

könnte. Auch später, wo die Theilungen schon politisch intensiver Auftreten

(s. Dahn 1. c. VIII. V. 307), fehlt es doch nicht an Spuren des Gemeinschafts-

gefühls, (vgl. J. Doize: Le gouvern. confraternel de Louis le Pieux et

l'uuite de P Empire) wobei mau die Kräftigung der Einheit durch das Kaiser-

tum nur für das Kaisertum selbst, aber nicht für die Theilreicbe annehmen kann.

') Das hausrechtlicbe Band hat den Zerfall, zu dem sonst die Theilungen

hätten führen müssen, hintangehalten.

*) Germanisch ist nämlich (s. oben 8. 180. A. 4.) die Grundlage des

Thronfolgerechtes, die sich möglicherweise aus dem alten Privatrechte her-

leitet, aber der späteren privatrecbtlichen Entwicklung nicht mehr gefolgt

ist, somit nicht den Charakter zeitgenössischer privatrecbtlichcr Ordnung

hatte. Ebensowenig hat es sich den Stammesinteressen untergeordnet, weil

der fränkische Stamm keine staatsrechtliche Stufe erreicht bat, so dass das

Kronrecht keine Gelegenheit hatte, mit einem Stammesstaatsrechte zu rechneu.

So ist das staatsrechtliche Resultat dieser Entwicklung trotz germanischer

Gruudlage ein ungermanisebes, weil kein germanisches Staatswesen an einer

derartigen Incommensurabilität zwischen Staat und Königtum zu leiden

hatte und in keinem das Königtum so sehr von dem Staate unabhängig

war. Der politischen Zusammenfassung des Stammes entspricht Einheit

des Königtums (vgl. Theil II. S. 144); wo erstere fehlt, fehlt auch die

demgemässe Ordnung des Thronrechtes.

3
) Dahn (1. c. VII. III. 440) vertritt die Auffassung, dass die privat-

rechtliche Vormundschaft über den unmündigen König von der Reichs-

regentschaft zu trennen ist; bewiesen wird dies nicht, v. Auiira (Uött, gel.
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schaftlichen Zug hatte 1

) und dieser Zug nur politische, aber

nicht staatsrechtliche Änderungen erfuhr.2) Die betreffenden

Thatsachen stehen mit dem Charakter des Thronrechtes in

engstem Zusammenhänge, so dass auch hier an keinen römischen

Einfluss zu denken ist.
3
)

Hierher gehören auch die Modalitäten der Thron-
besteigung, 4

) unter denen namentlich die Umfahrt3
) mit

Rücksicht auf die privatrechtlichen Analogien,6) aber auch wegen

ihrer echten germanischen Anklänge 7
), besonders geeignet

erscheint, den Gesammteindruck, den das fränkische Thronrecht

Anz. 1896. S. 196) erblickt in der Dahn'schen Ansicht eine Folge der

Brunner’scben
;
so weit wir sehen, mit Unrecht, da Brunner (1. c. II. 31 ff)

in der interimistischen Verwaltung kein staatsrechtliches Institut erblickt.

*) Dies hebt gerade Brunner (1. c. II. 33) hervor.

s
) Richtig sagt Sickel (G. g. Anz. 1889. S. 973): .Die Lage war

eine ausschliesslich politische. Ein Recht, wie ftir den factiscb

handlungsunfähigen ein Ersatz zu beschaffen war. musste erst hervorgebracht

werden“. Nun ist ein solches Recht nicht geschaffen worden und der Antheil

der Grossen beruhte nur auf Macht; das Recht kannte nur deu unmündigen

König, in dessen Namen alles geschah.

Ä
) Dahn (1. c. VII. III. 436) wül in der Feststellung eines concretcn

Mündigkeitstermins, römischen Einfluss erblicken, rechnet aber (1. c. 437)

doch auch mit germanischen Nachklängen. Wie schwer es fällt, über diese

Frage klar zu werden, hat Sickel (Gott. gel. Anz. 1889 S. 965 ff) gezeigt,

gleichzeitig aber mit Recht betont, dass im Rahmen des Gesammtcharakters

des fränkischen Thronrechtes diese Frage ziemlich nebensächlich erscheint.

Die Identität privatrechtlicher und staatsrechtlicher Mündigkeit bei den

Karolingern beweist, dass auch bei ihnen noch diese Angelegenheit dem

Hausrechte und nicht dem Staatsrechte angehörte. Den Zusammenhang

zwischen dem gesummten Familienrechte des Königshauses und dem alten

germanischen Familienrechte bat schon Schulze (Ztschr. f. R. Gesell.

VII. 361 ff) behandelt.

4
) S. ausser Waitz, Brunner, Schröder und Dahn, insbes. Sickel

(Gott. gel. Anz. 1889. S. 949) und Schücking: Dor Regierungsantritt; hiezu

Dahnim Arch. f. öff. R. XV. 287, J. Gierke in Sav. Ztschr. XXL 309 ff.

5
)
Aber auch die Besteigung des Throns (Hochsitzes); s. Sickel

1. c. 963, Dahn 1. c. VII. HI. 490. Die Bedeutung der Umfahrt betont

besonders Schücking 1. c. 133.

*) s. Brunner 1. c. H. 18; Schücking geht in der Hervorhebung

des privatrechtlichen Momentes zu weit.

*) s. was Dahn (in Arch. f. öff. R.) darüber gegen Schücking sagt.
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macht, zu bestätigen; 1

) daran vermögen auch die von germanischen

Traditionen abweichenden Änderungen der Titulaturen und

Insignien, die sich namentlich in karolingischer Zeit mehren,

aber theilweise auch schon der merovingischen eigen waren,

nichts zu ändern, so dass eine Erörterung derselben entfallen kann.

Der dem Könige geleistete Unterthaneneid, dessen

Herkunft in allen germanischen Staaten strittig ist,2) hat, auch

wenn man seine römische Provenienz zugiebt,3) bei den Franken

eine Umbildung erfahren, durch die er sich dem Gefolgschafts-

eide näherte. 4
) Diese Umbildung steht in gar keinen Beziehungen

') Salbung und Krönung, auf angelsächsischem und kircblichom, letzter»

auch auf byzantinischem Einfluss beruhend, treten zu spät auf, um den

Charakter des fränkischen Thronrechtes zu änderu. Es ist übrigens allgemein

anerkannt, dass weder Salbung noch Krönung von rechtlichem Belang waron;

s. jetzt Dahn 1. c. VIII. VI. 92 ff.

s
) Gemeingermauisch ist der Unterthaneneid wohl nicht; s. Bickel:

Freistaat S. 64 ff, SchUcking 1. c. 18. Die betreffenden Ausichteu von

Roth und Waitz werden mit Recht abgelehnt.

3
) s. Brunner 1. c. II. 61 f, v. Amira in Gött. gel. Anz. 1896. S. 191,

Sickel das. 1890. S. 213 (weniger sicher das. 1897. S. 836). Dahn 1. c.

VII. III. 395 ff bestreitet den römischen Ursprung, Puntschart (Mitth. d.

Instit. XXIV. 480 f) schliesst ihn nicht aus.

4
) Auf diese Umbildung gehen Brunner 1. c. und v. Amira 1. c. ein;

Puntschart 1. c. leitet in Anlehnung an Mayer (I. c. 1. 1.) den Eid von

dem schon in germanischer Zeit wahrscheinlich üblichen Heerschwur ab

und möchte auch .das Gepräge des Gefolgschaftseides*, das er für den

späteren Unterthaneneid m. R. zugiebt, aus seiner militärischen Wurzel er-

klären. Bickel in G. g. Anz. 1897. B. 836 macht geltend, dass man hier

Form und Inhalt trennen dürfe und meint, die Franken hätten die Pflicht,

den Dienstherrn zn schützen, von der allgemeinen Untertbauentreue gewiss

unterschieden. Wir glauben dennoch, trotz des Unterschiedes, eine starke

Annäherung beider Pflichtarteu annehmen zu sollen; sie ist so bedeutend,

dass viele Forscher (s. Dahn 1. c. VII. III. 396, SchUcking 1. c. 140 ff,

Mayer 1. c. I. 4 und I. 195. A. 24) sich veranlasst sahen, den fränkischen

Unterthaneneid überhaupt und seit jeher (für die spätere merovingiscbo

Zeit trifft Schückings Bemerkung 1. c. 173 zu) in enge Beziehung zum

Gefolgschaftseide zu bringen, woraus sich ein rein germanischer Charakter

dieser Einrichtung ergeben würde. Die germanischen Elemente dos fränkischen

Treugelöbnisses und des Unterthauenverbäitnisses hat K. W e i m n n u (D-

sittl. Begr. in Greg. v. Tours Hist. Fr. 15 ff) hervorgehoben (vgl. Dippe:

Gefolgsch. u. Huldig. 27 ff). Iu karolingischer Zeit tritt dies noch stärker

hervor. Es ist nämlich mit Bickel (Gött. gel. Anz. 1890. S, 213) anzunehmen,

dass durch den Unterthaneneid (bei Römern und Franken) nicht neue Pflichten
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zu der eventuellen römischen Provenienz des Unterthaneneides;

sie hat vielmehr der Natur des fränkischen Königtums und

seiner eigenartigen Stellung zu dem Staatsvolke jeweils volle

Rechnung getragen. 1

)

Dieser Stellung des Königtums entsprach folgerichtig die

Concentrirung des Friedens in der Hand des Königs, also

eine Substituirung des Königs für das Volk in einem Maasse,

wie wir sie bei anderen Völkern auf dieser Stufe vergeblich

suchen würden.2) An römische Einflüsse wird man auch da

trotz der zweifellos von der altgermanischen Grundlage ab-

gehenden fränkischen Entwicklung nicht denken; sie ergab sich

naturgemäss aus dem Verfall der Volksverfassung und führte

einerseits zur Steigerung des schon volksrechtlich begründeten

höheren Sonderfriedens der königlichen Person, des königlichen

Gutes u. s. w.,3) andererseits aber zur Concentrirung jedweder

begründet, sondern nur die Erfüllung bestehender Pflichten gewährleistet

wurde; demgegenüber sehen wir, dass durch den Eid. den Karl d. Gr. nach

der Kaiserkrönung forderte, neue Pflichten begründet beziehungsweise her-

kömmliche Pflichten auf eine neue Grundlage gestellt wurden (Waitz
I. c. 111. I, 221, 222, 2 OS, Brunner 1. c. II. 02 f, Fustel: Leg transformations

252 ff), was natürlich ein Abgehen von allen früheren Vorbildern bedeutet.

') Durch die Verwandtschaft mit dem Gefolgschaftseide trat das

persönliche Moment des Schutz- uud Treuverbandes stark hervor (s. Dahn
1. c. VII. III. 398). Charakteristisch ist ferner der Mangel eines königlichen

Eides; allerdings fehlt er auch bei den Langobarden; doch festigte bei ihuen

die regere Betbeiligung des Volkes an der Thronbesteigung das staatliche

Bewusstsein und cs ist anzunehmen, dass der langobardische Unterthaneneid

(dessen Inhalt nicht bekannt ist) nicht über das Versprechen der staatlich

begründeten Treue hinausging; in. R. betont Schücking 1. c. 98, dass die

Langobarden den Begriff staatlicher Unterthaneuechaft kannten. Der

fränkische Unterthaneneid geht weiter und deshalb ist der Mangel eines

königlichen Gegeneidos bemerkenswert; der König verspricht nur im all-

gemeinen Schutz, was auch wieder an Gefolgschaftsverhältnisse anklingt.

3
) Diese Substituirung erscheint schon in der Lex Sal. Sohin (Ber.

d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss. Bd. 53 (1901) S. 1 ff) tritt energisch für die

Identificierung des Königsfriedens mit dem Staatsfrieden ein. .Sermo regis“

ist das Wort des Königs als Volksvertreters. Das königliche Friedensgebot

schafft den Frieden, es ist der Ausdruck der befehlenden Gewalt des Königs.

Vgl. Brunner 1. c. II. 42 ff, Dahn I. c. VII. III. 404 ff, VIII. VI. 41 ff.

Schröder 4 117.

s
) s. Brunner I. c. II. 44. A. 13 und 14. Es fällt auf, dass die

fräukischeu Rechtsquelleu keinen besonderen Friedeu der Königspfalz keuneu;
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Friedenshandhabung in der Hand des Königs 1

) und überdies

zur Schaffung besonderer Friedens- und Schutzarten. In der

strafrechtlichen Qualiflcierung nnd Behandlung kommt hier

allerdings stellenweise römischer Einfluss in Betracht,2) doch

nicht stärker als bei anderen germanischen Völkern.

Eine eigene Ausgestaltung hat der besondere Königsschutz
erfahren. Derselbe ist weder bei den Langobarden,2 ) noch bei

den Franken auf die spätrömische Tuitio zurückzuführen, die

dem ostgothischen Königsschutze 4
) als Grundlage gedient hat.’)

Fehlt schon äusserlich jede Möglichkeit einer Anknüpfung an

spätrömische Verhältnisse, deren Fortbestand in Gallien mehr

als zweifelhaft erscheint, so schloss sich überdies der fränkische

Königsschutz zu eng an den allgemeinen aus dem Volksfriedcn

hervorgegangenen Königsfrieden an, B
) um als römischrechtliche

Brunner 1. c. II. 46 setzt ihn dennoch voraus, was Dahn 1. c. VII. III. 31

ablehnt; es ist anzunehmen, dass er bestanden, aber frühzeitig in dein all-

gemeinen Königsfrieden Aufnahme gefunden hat.

*) Dies äuasert sich in der bekannten Auffassung verschiedener Ver-

brechen als Infidelität, namentlich in karolingischer Zeit.

2
) Z. B. im crimen laesae majestatis; s. Schröder 4 117 A. 65.

Richtig bemeikt jedoch Mayer 1. c. II. 103, dass die Ausdehnung dieses

crimen von der Person des Königs auf dessen Wohnstätte und Gesinde als

Anknüpfung an den germanischen Hausfrieden zu betrachten sei.

a
) s. Theil H. S. 163.

*) s. Theil I. 8. 139 f.

5
) Die rein formellen Anklänge berücksichtigt Brunner I. c. II. 49 f;

s. v. Amira G. g. Anz. 1896. S. 191. Schröder 113 nimmt, neben der

germanischen Wurzel gleichzeitig eine Förderung durch die spätrömische und

ostgothische Tuitio an; Dahn I. c. VII. III. 407 ff, der auch die ostgothisclie

Tuitio als unrömisch bezeichnet, vertritt natürlich desto mehr den germanischen

Charakter des fränkischeu Königsschutzes.
8
) Nämlich insoferne, als er ja eigentlich eine specielle Friedensart

ist, eine specielle Anwendung des königlichen Friedensbanues (s. Schröder
1. c.) Den Übergang macht Brunner 1. c II. 48 gut ersichtlich, indem

er auf die schon in der Lex Sal. verkommenden Cimsequenzen des allgemeinen

Königsschutzes aufmerksam macht. Dieselben unterscheiden sich zwar

formell von dem späteren Königsscbutze dadurch, dass die besondere Schutz-

ergebnng fehlt und deshalb gehören sie zu den Äusserungen des allgemeinen

Königsfriedens
;
da sie sich aber auf Fälle beziehen, in denen (in Krmanglung

des Sippebandesj specieller Königsschutz erforderlich war, können sie

materiell als Vorboten des speciellen Königsschutzes betrachtet werden;

sie hängeu mit dem allgemeiuen Königsfrieden noch iusoferue zusammen,
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Nachbildung betrachtet werden zu können. Der fränkische

Königsschutz entsprach sowohl in seiner Ausgestaltung, 1
) als

auch in seinen Rechtsfolgen 2
) jenem Machtzuwachse, der die

GesammtentWicklung des fränkischen Königtums im Verhältnisse

zum Volke auszeichnete,3) war also, trotzdem dass er sehr weit

ging, ein Product germanisch und nicht römisch beeinflusster

Entwicklung.

Trotz der in karolingischer Zeit gebräuchlichen römischen

Bezeichnungen für Hof und Hofstaat war die Hofhaltung des

fränkischen Königs, die sich durch den Mangel fester Residenzen

auszeichnete, ihren Hauptzügen nach unrömisch; 4
) es fehlte

Compliciertheit und Centralisation der Geschäfte; nur wenige

Personen waren mit bestimmten Staatsagenden betraut, die

meisten Hofleute standen dem Könige ohne besondere amtliche

Bestimmung 5
) zur Verfügung. Trotz aller Veränderungen, die

das germanische Beamtenwesen im fränkischen Grossstaate er-

fahren musste, trotz jener Erstarkung der königlichen Gewalt,

durch die der Gegensatz zwischen Hof und Staat theilweise

als sie die Ausfüllung einer staatsrechtlich nicht beseitigten Lücke durch

den König bewirken. Dies ist der Ausgangspunkt des speciellen Königs-

schutzes gewesen, der ursprünglich wohl nur darauf berechnet war, den

aus bestimmten Uriinden fehlenden allgemeinen Rechtsschutz zu ersetzen

(s. meinen Aufsatz in S&v. Ztschr. XVII. 67 ff). Interessant ist, dass Lei

Sal. XIII. 6. in spateren Redd. anstatt fredus forban setzt; s. Heusler
1. e. I. 111.

*) Insoferne als er mit der Zeit Uber das durch staatsrechtliche Lücken

gebotene Maas» hinausgeht fs. in meinem Aufsatz 1. c. 71 ff) und ferner

dadurch, dass er einen speciellen Verband gefolgschaftlicher — also nicht

staatsrechtlicher — Natur begründet, durch den zahlreiche Individuen der

allgemeinen Rechtsordnung entzogen werden.
J
) Über dieselben s. Brunner 1. c. II. JU ff. Sie gehen Uber das

Maass der Folgen volksrechtlicher Scbutzverhältnisse hinaus (b. Heusler
1. c. I. 111) und bieten den Schützlingen ein Plus, das sowohl für sie, als

auch für den König einen Vortheil bedeutet.

8
) Durch die Scheidung zwischen allgemeinem Königsfrieden und

Sonderschutz entfernt sich der König von den ausserhalb des Sonderschutzes

stehenden Leuten und nähert sich seinen Schützlingen, zum Nacbtheile der

staatlichen Gesammtlage; s. Flach 1. c. I. 81.

*) s. Sickel in Westdtsche Ztschr. IV. 844. Dor Hofdienst gründete sich

auf ein allgemeines Dienstverhältnis; s. Sickel in tiött. gel. Anz. 1890. S. 229.
•v
) also eveutuell für verschiedenartige Vorwendung; dies gilt sogar

vom Referendar.
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verwischt wurde, traten doch die alten germanischen Hausämter

klar hervor; die Änderungen, die sie aufweisen, genügen nicht,

um ihren germanischen Charakter zu unterdrücken. ')

Neben den Hausämtern spielt eine wichtige Rolle das

königliche Gefolge, dessen germanische Eigenart trotz aller

spätrömischen Analogien behauptet werden muss.2) Die Ent-

wicklung des Antrustionats, die mit der ganzen Geschichte der

Gefolgschaftsverhältnisse dieser Zeit, insbesondere aber mit

der Steigerung der königlichen Gewalt zusammenhängt, führt

zu einer erhöhten Stellung, durch die sich die Antrustionen vom

Volke abheben; diese Stellung ermöglicht auch ihre Benützung

zu staatlichen Diensten, Gesandtschaften u. s. w. :i

) Die

l
) Der Seneschalk (vielleicht mit dem Trucbsessenamt betraut;

s. Brunner 1. c. II. 101) ist rein germanisch; vgl. Dahn 1. c. VII. II.

2SS, Schröder 1. c. 140. Der Marschall ist ebenfalls germanisch; erbat

zwar höhere Bedeutung erlangt und erinnert an den römischen Comes stakuli,

doch lässt sich römische Beeinflussung nicht nachweisen; vgl. Dahn 1. c.

VII. II. 237. Der Mundschenk ist durch seine hohe Stelluug, die ihn

von dem römischem Pincerna unterscheidet, als germanisch gekennzeichnet.

Der germanische Kämmerer ist im Thesaurarius erhalten (s. Brunner
1. c. II. 101, Dahn 1. c. VII. II. 240; and. Mein. Hermann 89 ff), ob er

mit dem Cubicularius identisch war, ist zweifelhaft; war dies der Fall, dann

brauchen wir auch für den Cubicularius kein römisches Vorbild zu suchen;

waren aber beide Ämter getrennt, dann liegt römischer Einfluss vor. Auch

der Spatharius ist trotz des römischen Namens germanisch; s. Brunner
1. c. H. 102. A. 46, Dahn 1. c. VH. II. 244.

*) Wir haben uns oben S. 143. A. 3 (gegen Guilhiermoz) mit dieser

Frage befasst. Auch der römische Sprachgebrauch, den Brunner I. c. II.

98. A. 15 erwähnt, ändert daran nichts; die angeführte Vita Aldeg. stellt

ausdrücklich den byzantinischen Sprachgebrauch dem fränkischen entgegen

und Fortunat benützt mit Vorliebe classische Wendungen. Euer kommt im

Sinne von Soldat, Dienstmann u. s. w. wohl in römischen Geschichtsquellen

des IV. Jh. vor, aber auch in der Bibelübersetzung (s. Guilhiermoz 1. c.

52), so dass auch diese Benennung nichts beweist. Das Eintreten von

Römern in die Trustis kann die Benützung theilweise römischer Terminologie

erklären, ohne dass man an eine ungermanische Erscheinung zu denken

brauchte; über die betreffende Terminologie s. Dahn 1. c. VII. II. 190.

s
) Sickel bezeichnet in Gött. gel. Anz. 1890 S. 228 das Gefolge, dessen

germanischen Charakter er betont, als das älteste Mittel der vom Palast

ausgehenden Regierung, obwohl der Antrustiouat in der Centralregierung

zu keiner erheblichen Vorherrschaft gelangte. Überhaupt beleuchtet Sickel

1. c. sehr zutreffend die Vereinigung von Haushaltung und Staatsbehörde

am Hofe.

Digitized by Google



190

Traditionen der Gefolgschaft erwiesen sich so kräftig, dass sie

auch auf die Römer angewendet wurden und zur Schaffung eines

römischen Gefolges führten. Die Hofleute hatten somit theil-

weise staatliche Bedeutung, 1

) einzelne Hofämter erhielten die

ausgesprochene Stellung von Staatsämtern. In diesen Fällen

haben wir es allerdings auch mit Functionären zu thun, die

nicht der Umgebung des altgermanischen Königtums angehören,

ja sogar theilweise, namentlich in ihrer staatlichen Thätigkeit,

römische Anklänge aufweisen und eine dem altgermanischen

Hofdienste fremde Bedeutung erhalten.

Man mag die germanischen Wurzeln des Majordomats
noch so hoch anschlagen, 2

) so wird man doch sagen müssen,

dass dieses bei den Römern schon früher gebräuchliche Wort 3
)

nicht als Übersetzung einer fränkischen Bezeichnung anzusehen

') So z. B. di« Consiliarii und die Dornest iri. AU consiliarii er-

scheinen manchmal überhaupt alle, die der König von Fall zu Fall befrägt,

daneben aber auch ständige Berater, die an die römischen consiliarii erinnern

(vgl. Brunner 1. c. II. 102f, Dahn 1. c. VII. II. 247, VIII. IIL 125,

Mayer 1. c. II. 150). Die domestici kommen weniger in Betracht, da

sie wohl im allgemeinen an dem königlichen Haus- und Hafhalte (Brunner
1. c. II. lis. A. 1., Dahn 1. c. VII. II. 176; eingehend befasst sich mit

ihnen Her manu: D. Hausmeieramt 103 ff) theilnahmen oder aber die

Domänenverwaltung führten; im ersten Falle reihten sie sich etwa den

Consiliarii an, im zweiten kamen sie als specielle Beamte nicht in die Lage,

sich mit Staatsgesebäften zu befassen. Aber auch von den Hausbeamten

wurden Seneschall und namentlich Kämmerer zur Reichsverwaltung heran-

gezogen; s. Sickel 1. c. 231.

Durch diese Vielseitigkeit ihrer Verwendung und den Mangel ent

sprechend abgegreuzter Hof- und Staatsverwaltung, gelangen die am Hofe

wirkenden Persouen zu einem dem Königtum abträglichen Einflüsse. Der
Hof wird zum Mittelpunkte aristokratischer Bestrebungen, die die königliche

Gewaltfülle eindämmen, so dass der herkömmliche und in fränkischer Zeit

äusserlich gesteigerte Glanz des Hofes den Freiheitsbestrebungen der

Optimaton dienstbar gemacht wird, was natürlich ganz nnrömisch ist. Erst

unter den Karolingern wird der Hof neu organisiert und dem Königtum

ganz unterworfen. Kann somit dej karolingische Hof eher als der mero-

vingische mit dem römischen Palatinm verglichen werden, so kommt doch

andererseits das persönliche Treuhand als Grundlage des Königsdienstes

ungeschwächt in Betracht und gestattet keine Identiflcierung mit römischen

Vorbildern.

2
) s. Brunner 1. c. H. 104, nameutl. Hermann 1. c. 83 ff.

3
) s. Dahn 1. c. VII. II. 192, 195.
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ist, sondern eher eine den Germanen fehlende Benennung für

den Vorstand des Hausgesindes ersetzen sollte. Die römischen

Vorbilder konnten sich jedoch nur auf die ursprünglich hof-

wirtschaftliche Bedeutung dieser Function, aber gewiss nicht

auf die politische Bedeutung beziehen 1
) und in ihr ist doch das

Kennzeichen des fränkischen Hausmeiertums zu sehen;2
) der

Majordomus als staatlicher Würdenträger ist ungennanisch, aber

ebenso unrömisch. Für das Amt des Pfalzgrafen fehlt jede

römische Wurzel,') obwohl es aus germanischen Verhältnissen

nicht abgeleitet werden kann; es ist, wie bekannt, als eine dem

fränkischen Grossstaate eigentümliche Erscheinung zu bezeichnen,

deren Bedeutung ebenfalls in dem Hinauswachsen von Hofgesinde-

leuten über den Rahmen des Hofes und in dem Eingreifen in

staatliche Aufgaben liegt.

Einen durchgreifenden römischen Einfluss dürfen wir also

auch in diesen über das Altgermanische hinausgehenden Er-

scheinungen nicht erblicken; die einzelnen Functionen sind,

soweit sie eine Neuerung bedeuten, dennoch nicht Copien

römischer Vorbilder, sondern das Ergebnis der politischen

Wandlungen, der veränderten Stellung des Hofes, in dem sich

nunmehr das Staatsleben concentrirt. Die Analogie zwischen

der staatlichen Bedeutung des römischen und des fränkischen

Hofes, die Thatsache, dass in beiden Fällen Hofbeamte, weil

sie dem Herrscher nahestehen, in die Staatsagenden eingreifen,

sowie auch der Herrscher keine genaue Grenze zwischen Hof-

und Staatsangelegenheiten wahrt, ist wohl theilweise vorhanden; 4
)

sie beruht aber nicht auf der Nachahmung römischer Verhältnisse,

die übrigens in diesem Sinne für Gallien nicht in Betracht

kamen, sondern auf der staatsrechtlichen Entwicklung, die dem

fränkischen Könige nach Wegfall der volksrechtlichen Grundlagen

*) 8. Hermann 1. c. 57 ff.

a
) ». Schnitze: Dtsche Gesell. II. S81, Brunner 1. c. II. 100 f;

Sickel G. g. Anz. 1 «90. S. 232 f. hebt ui. R. gegen Pustel hervor, dass

ilie neue Kraft dieses Amtes nicht am Hofe, sondern im Lande lag und das

Hofamt nur den Rechtstitel bildete, durch den der Gewalthaber seinen

Einfluss legitimierte. Der liofmhsaige Wirkungskreis des Majordomus ist

für uns nebensächlich.

3) s. D a h n 1. c. VII. H. 228, 230.

*) Doch haben wir oben S. 190. A. 1 die Unterschiede hervorgehoben.
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eine persönliche Machtsteigerung schallte. 1
) Die einzigen, die

an römische Vorbilder in hohem Grade erinnern, die Consili&rii

und Domestici, kommen weniger in Betracht und nicht sie

kennzeichnen die Bedeutung des Hofes, sondern neben den

germanischen Hofbeamten gerade jene, die wir als neue, aber

als unrömische bezeichneten.

Nur die Kanzlei bildet eine Ausnahme; sie ist römisch

und steht unter dem Referendarius,2) der aus der römischen

Tradition erhalten blieb3) und sich von dem römischen Referendarius

höchstens dadurch unterschied, dass er nicht nur zur Beurkundung,

sondern auch zu anderen Diensten, Rathschlägen, ja sogar

militärisch verwendet wurde; 4
) der Umstand, dass überwiegend

Franken in dieser Stellung vorkamen, hat den römischen Charakter

des Amtes nicht beeinträchtigt und auch die übrigen Kanzlei-

beamten erhielten römische Titel, obwohl ihre Thätigkeit nicht

ganz derjenigen der betreffenden römischen Beamten entsprach. 5
)

Nach Gründen für die Befolgung römischer Vorbilder 3
) in dieser

Hinsicht braucht man nicht erst zu suchen; es ist nur zu leicht

erklärlich, dass für das Kanzleiwesen, dem jedes germanische

Vorbild fehlte, das römische grundlegend werden musste. Erst

in karolingischer Zeit traten in dieser Hinsicht Änderungen

ein, indem 7
) au die Stelle der schon früher verschwundenen

Referendare die aus der Provinzialpraxis herkömmlichen Notare

>) s. Schröder R.G.4 t38. Mit dieser staatsrechtlichen und socialen

Entwicklung hängt insbesondere die Stellung des Hausmeiers zusammen,

der zum Führer des Optimateutums und zum Vertreter desselben am Hofe

wurde. Die staatsrechtliche Bedeutung des Hofes brachte es mit sich, dass

derjenige Theil des Volkes, der politische Ansprüche erheben konnte, die-

selben am Hofe geltend machte.

'^beziehungsweise unter mehreren Referendaren; s. Bresslau:
Urkundenlehre S. 266.

3
) s. Brunner 1. c. II. 113, Dahn I. c. VII. II. 234., vgl. Stumpf:

D. Reichskanzler 8. 38 u. Chroust 1. c. 33.

4
) s. 8 i c k e 1 in Westdtsche Ztscbr. IV. 344, Bresslau L c, 265.

Genaue Nachrichten über die Unterbeamten der merovingischeu

Kanzlei fehlen; s. Bresslau I. c. 266 ff.

u. zw. auch in stilistischer Hinsicht; s. Giry: Diplomat. 707, 714.

7
) und zwar aus den von Bresslau 1. c. 275 ff, 280 angeführten

Gründen.
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traten und überdies geistliche Kräfte die Kanzlei beherrschten,

was aber den römischen Charakter der Kanzleigeschftfte wenig

berührte. —
Eine besondere Bedeutung hat für uns die Frage nach der

eventuellen römischen Beeinflussung der vom Könige geübten

staatlichen Gewalten. —
Es hat sich zweifellos hinsichtlich der für die Rechts-

entwicklung so besonders in Frage kommenden Gesetz-
gebn ngsge walt') ein Umschwung vollzogen; legen doch

die Berichte über das Zustandekommen der Lex salica

noch in später Zeit Nachdruck auf die Thätigkeit des Volkes,

während die Nachrichten über die folgenden Satzungen den Königen

die Hauptrolle zuweisen. Darüber, wie weit dieser Umschwung

reichte, gehen die Ansichten sehr auseinander,2) denn es ist

leichter, die Begrenztheit der königlichen Gewalt, als die Grenze

selbei- zu erkennen ') und es tritt hinzu, dass die selbst im

modernen Rechte sehr bestrittene Unterscheidung zwischen

Gesetz und Verordnung im fränkischen Rechtsleben überdies

durch den Gegensatz zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht,

zwischen Reichsrecht und Stammesrecht und schliesslich durch

>J Wir behalten der Kürze wegen diese Bezeichnung bei, obwohl der

Hegriff der Gesetzgebungsgewalt den thatsiicblichen Verhältnissen nicht gut

entspricht.

ä) v. Sy bei 1. c. Stil ff ist für die unbeschränkte königliche Gesetz-

gebungsgewalt eingetreten; v. Amira hat (gegen Boretius und Brunner)
in Gott. gel. Anz. 1888. S. 57 f. diese Auffassung aufgenommen und die von

Brunner in die .Sohin’sche Theorie geschlagene Brosche (uätnl. die von

Brunner 1. c. I. 279 zugegebene Thatsache, dass Satzungen, die ins

Gebiet des „Volksrechtes“ einschlngen, vom König ohne Zustimmung des

Volkes erlassen wurden) ausgenUtet. Gr hat sodann mit Berücksichtigung

der reichhaltigen Sickel'schen Bemerkungen (G. g. A. 1890. S. 234 ff)

zu der Frage Stellung genommen, um (G. g. A. 189ö. S. 193 ff) nochmals

die Belanglosigkeit einer Volkszustimmung zu vertreten u. zw. theilweise

in i'bereinstimmung mit den von Sickol (Mitth. d. Inst., Ergbd. II. 321 ff,

343 ff) gewonnenen Ergebnissen. Es soll auf diese Weise die von Brunner
und Schröder (R. G.4 S. 25G gegen Soeliger) eingenommene Mittel-

stellung bekämpft werden, ohne aber dass Sickel oder v. Amira die in

absolutistischer Richtung zu weit gehenden Annahmen Fahlbecks (1. c. 107)

oder Fu stel

s

(Mon. fr. 99 ff) billigen würden. Vgl. auch Mayer l.c.I.380f.

3
) so Sickel in ü. g. A. 1890. S. 240.

v. Halban, Rum. lierht in don ticrm. Volksstaalen. III. 13
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die von den thatsäclilicheu Maelitverhältnisseu allhängende Ein-

wirkung des Königs und der Grossen complicirt wird. 1

)

Man muss gegenüber allen diesen Schwierigkeiten unter Ab-

*) Diese Unterschiede, bezw. Gegensätze, negiert auch der Hauptgegner

der Sohm’schen Lehre, Seeliger (Hist. Viertelj&hrschr. I u. VII) nicht

(s. insbes. 1. c. L 366 ff). Kr giebt sogar zu, dass die beiden Gewalten,

König und Volk (d. h. Optimalen), die für die ßechtsentwicklung Zusammen-

wirken sollten, oftmals gegeneinander wirkten ; nur der innere Zusammenhang

dieser Gegensätze wird bestritten, da beide Factoren sowohl für Seichsrecht

als für Stammesrecht tbätig waren; ebenso wurden sowohl Gesetzes- als

Gewohnheitsrecht von beiden Factoren beeinflusst, indem auch königliche

Organe für die Entwicklung des letzteren in Betracht kommen (s. Brie:

Gewohnhr. 206. A. 15).

Die Lehren von So lim und Boretius erweisen sich als unhaltbar.

Der von Sohin verwendete Gegensatz zwischen jus civilo und jus honorarium

ist seither durch Wlassak (Krit. Studien) und namentlich durch Ehrlich

(Beitr. z. Theor. d. K. Q. I. 136 f) in ein neues Licht gerückt worden;

mau muss au den engen Zusammenhang zwischen Recht, Rechtswissen.

Verfahren u. s. w. auf dieser Stufe denken, also auch an concurrirende

rechtsbildende Gewalten, ohne ansgesprochene Uompetenzscheidung; fehlte

doch selbst bei den Römern (wie Ehrlich gezeigt hat) vor den Severern

die eigentliche Grenze zwischen jus civ. und honorarium; so darf man auch

für die merowingisclie Zeit nicht an einen Gegensatz zwischen aequitas und

strengem Rechte denken, muss vielmehr das Aufkommen dieses Gegensatzes

mit den Ideen, die Karl d. Gr. von seinen Aufgaben hatte, in Zusammen-

hang bringen (s. Rühl in Sav. Ztschr. XX. 210). Es lässt sich tbats&chlich

weder nach der Verschiedenheit des Zustandekommens der einzelnen Normen

(s. Seeliger 1. c. I. 312), nooli nach der Verschiedenheit der Materien

(1. c. I. 27 f, 313) eine genügende Trennung der beiden rechtsbildeuden

Gewalten feststellen; vgl. Zeumer in G. g. A. 1885. S. 105. v. Amira
(G. g. A. 1896. S. 193 ff) trat theilweise (nütul. hinsichtlich der Frage

betreffs der Mitwirkung des Volkes) der Seeliger'schcn Ansicht bei und

der Hübner’schen (G. g. A. 1891. S. 766 ff) entgegen und wies m. R. auf

das praeceptum Childeberts 1. gegen das Heidentum hin, indem er darin

einen Beweis dafür erblickto, dass auch der Merowinger der Volkszustimmung

nicht bedurfte. Vom Standpunkt der praktischen Möglichkeit bat Dahn
I. c. VII. II. 31 ff die Annahme eines Kampfes zweier Reehtssyateme au-

gefochten; vgl. W. Scbultze: Dtscho Gesell. II. 396, 397 u. Gebhardt:
Hdb. d. dtscli. Gosch. I.

2 56. A. 1. Die vom Standpunkt der Möglichkeit

eher denkbaren Auffassungen von Brunner (1. c. I. 286 ff, 374 ff) und

Schröder (R. G .
4 228 ff, 254 ff), die entgegen der Sohm'schen Ansicht ein

Zusammenwirken von König und Volk für einen Theil der Rechtsbildung

vertreten, entsprechen aber auch nicht ganz der Quellenlage (s. Seeliger

1. c. VII. 173 ff, v. Amira 1. c. 195); der Gegensatz zwischen den unter

Theiiuahme des Volkes erlassenen Gesetzen und denen, bei welchen diese
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leliuung zuweitgeliendcr Begriffsbestimmung 1

) von der Betrachtung

ausgehen, dass eine Gesetzgebungsgewalt im eigentlichen Sinne

der germanischen Zeit fremd war, 2
) die Sorge für die Rechts-

ordnung vielmehr mit der allgemeinen Fürsorge für das Wohl

von Staat und Volk verbunden war und durch König und Volk

gemeinsam, jedoch ohne Competenzscheidung, gehandhabt wuisle.

Sieht man nun, dass in einer Reihe von Fällen die Könige, die

doch zweifellos nach Ausdehnung ihrer Gewalt strebten, dennoch

die Zustimmung des Volkes erwähnen, so muss man in solchen

Nachrichten, die vom Standpunkte der wachsenden Königsgewalt

doch lieber unterblieben wären, den Ausdruck der Überzeugung3
)

von der Nothwendigkeit irgend einer Betheiligung des Volkes 4
)

erblicken. Diese Überzeugung weist in der fränkischen Gesetz-

gebung zweifellos germanische Züge auf. Hat auch das Volk

den Optimaten weichen müssen, so ist doch keine absolute

Theilnahmc fehlt, ist dadurch nicht erklärt. Da somit alle juristischen

Kriterien versagen und die Verschiedenheit legislatorischer Behandlung

auch uiclit durch den Gegensatz zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht

erklärt wird, bleibt nur noch die Seeliger'sche Unterscheidung (1. c. I. SO ff,

38, VII. 1S2 ff), der gemäss die Wichtigkeit der betreffenden Angelegenheiten

(also ein unjuristisches Kriterium) ftir die Betheiligung, bezw. Nicht-

betheiligung des Volkes ausschlaggebend gewesen wäre, was auch mit

dem Eindrücke, den die Gesammtheit der fränkischen Verhältnisse macht,

übereinstimmt. Affolter (Intertemp. R. 143 ff) hat nachgewiesen, dass

das langobardische intertemporale Recht ein wichtiges Symptom des aus-

geprägten Unterschiedes zwischen Königsrecht und Volksrecht bedeutete;

der Mangel eines intertemporalen Rechtes bei den Franken fällt zusammen

mit dem weniger ausgeprägten Unterschiede zwischen Königsrecht und

Volksrecht.

') also auch der Bestimmung des Begriffes der Gesetzgebungsgewalt

als solcher.

J
) So richtig Seeliger I. c. I. 31; es geht also v. Amira 1. c. zu

weit, wenn er ein ausgesprochenes königliches Gesetzgebungsrecht annimmt.
s
) Es fragt sich nur. ob es sich um eine Rechtsüberzougung oder um

Opportunität handelte. Man muss Seeliger beipflichten, wenn er den

vielfach betonten Widerspruch zwischen rechtlicher Überzeugung und

politischer Opportunität, namentlich im Gebiete des auf Grund politischer

Thatsachen sich entfaltenden Staatsrechtes, kritisiert. Andererseits muss man

damit rechnen, dass aus ursprünglich opportunistischer Übung eine Rechts-

Uberzeugung entstehen kann; ebenso umgekehrt.

*) d. h. der Optimaten; es könnte also hier die zu einer opportunistischen

Gepflogenheit gewordene frühere Rechtsüberzeugung vorliegen.

13*
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römisehe Gesetzgebungsgewalt entstanden, es wirkte vielmehr

die Tradition einer volksmässigen Betheiligung, obwohl in

zeitgemässer Abschwächung und ohne bestimmte Grenze nach;

alle Änderungen auf diesem Gebiete finden in der Umwandlung
des Verfassungsgeistes ihre Erklärung. 1

) Auch die schwankende

Terminologie'-) genügt nicht, um eine Befolgung irgendwelcher

römischen Rechtsauffassung hinsichtlich der legislatorischen

Thätigkeit anzunehinen; sie entspricht übrigens durchaus nicht

den Gepflogenheiten der kaiserlichen Juristen. Man wird

vielmehr sowohl in der schwankenden Terminologie wie noch

mehr in dem Umstande, dass die Grenze zwischen Gesetz und

Verordnung, ja sogar eine nnumstössliche Richtschnur für das

Zusammenwirken der an der Gesetzgebung betheiligten Factoren

fehlte, :t

) wie überhaupt in der juristisch mangelhaften Aus-

gestaltung der Gesetzgebungs- und Verordnungsgewalt, lauter

Gründe für die Ablehnung eines römischrechtlichen Einflusses

auf diesem Gebiete finden müssen. Diese Zustände der fränkischen

Gesetzgebungsgewalt bilden eine Fortsetzung der betreffenden

germanischen Verhältnisse;4) war in germanischer Zeit die Frage

gewiss in keiner Weise gelöst und eine Abgrenzung zwischen

König und Volk nicht erfolgt, so fehlten Lösung und Abgrenzung

auch jetzt.

') Selbst bei Annahme iler Sah m 'sehen Lehre kann man nicht an

Befolgung römischer Beispiele denken, weil die den Franken noch sugiiug-

lichen römischen Vorbilder eine Unterscheidung zwischen j. civile und

honorarium niedit mehr veranschaulichten. Man könnte dann höchstens von

einer entwicklungsgeschichtlichen Analogie sprechen.

s
) s. S e e 1 i g e r: D. (’apitt. d. Karolinger S. to ff, Dahn I. c, VII.

TI. 31, III. 416, r>22, Vni. III. 2. Gaudenzi: Capitolari (Digesto ital.)

§ 3 bemerkt, dass, während die Merowinger die Benennung ihrer Gesetze

der römischen Sprache entlehnten, die Karolinger die Bezeichnung Capitnla

aus der kirchlichen Terminologie Übernahmen. Seeliger I. c. lOff macht

auf die schwankende Form und mangelhafte Präcisierung der Capitt. auf-

merksam, was natürlich ganz unrömisch ist.

») Denn auch die S e e 1 i g e r'sche Lösung, die den Quellen noch am

besten entspricht, ist eine juristisch haltlose, da die Frage, was als wichtig

und was als weniger wichtig befrachtet wurde, offen bleibt.

4
) namentlich das so besonders lebendig erhaltene Bewusstsein, dass

der König nicht einseitig Vorgehen dürfe und die äussere Unterscheidung

von Lei und Capitulur«: s. Brunner 1. c. I. 378 ff.
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Mail muss das in fränkischer Zeit begegnende Übergewicht

des Königs ausschliesslich auf die gesammten Aenderungen

zurückfuhren. An die Stelle einer allgemeinen Volksüberzeugung

trat eine differenzierte Überzeugung aller interessierten Factoren,

insoferne sie die Macht hatten, ihre Interessen geltend zu machen. 1

)

Gerechterweise könnte man also von einem Gegensätze zwischen

Volksrecht und Königsrecht nur dann sprechen, wenn der König,

ohne besonderen Grund, den Traditionen des Volkes entgegen,

neue Normen geschaffen hätte, um seine Gewalt oder die Stellung

einer ihm genehmen Classe zu stärken und dadurch eine Ent-

fremdung zwischen Recht und Volk hervorgerufen worden wäre.

Dafür fehlen aber Beweise: im Gegentheil drückte das Königsrecht

gewiss oft materiell eine weit verbreitete Volksüberzeugung

aus; umgekehrt konnte das Volksrecht unter Umständen nicht

im Sinne der Volksüberzeugung, sondern im Sinne gewisser

Personen oder Kreise ausfallen, weil eben nicht mehr

das ganze Volk, sondern uur gewisse Theile desselben ihre

Rechtsüberzeugung erfolgreich geltend machen konnten. Wir
haben also überhaupt keine Garantie dafür, dass dasjenige, was

man als Volksrecht bezeichnen will, der Volksüberzeugung

entsprach,-) ganz abgesehen davon, dass eine allgemeine Volks-

') Die Differenzierung der Rechtaüberzeugung hängt mit der socialen

Differenzierung zusammen. Es können und müssen sich daher innerhalb

der einzelnen Schichten verschiedene Rechtauberzengungen bilden, deren

Durchsetzung von dem Kräfteverhältnis abhäugt. Die mächtigeren Schichten

setzen ihre Auffassungon auch nach aussen durch, aber selbst die schwächeren

Schichten beeinflussen die Entwicklung, die sich stets auf der aus dem
gegenseitigen Kräfteverhältnisse resultierenden Linie bewegt.

*) Abgesehen von der Schwierigkeit eine Volksüberzeugung festzu-

stellen nnd in kurzen Sätzen schriftlich zu formulieren, kommt die redactioncllu

Willkür, die sich oft unbewusst geltend macht und auch heute der Rechts-

Überzeugung falschen Ausdrnck verleiht, in Betracht. Der nimmer ruhenden

Entwicklung der Volksüberzeugung vermag das einmal .aufgezeichnete Volks-

recht nicht mehr za folgen, so dass es nach einigen Decennieu der ursprünglich

vielleicht gut wiedergegebenen Volksüberzeugung nicht mehr entspricht.

Da mag man fragen, ob deun nicht vielleicht das sog. Königsrecht mitunter

der Volksüberzeugung besser entsprach, als das veraltete Volksrecht. Es

giebt Materien, in denen sich die Volksüberzeugung nur nach uud nach

entwickeln kann, so z. B. verwalt ungs- uud processrecbtliche
;

aber auch

für die Entwicklung der materiellrechtlicheu Überzeugung ist die Praxis

sehr maassgebeud; die Häufung von gewissen Fällen vermag die ursprüng-

liche Überzeugung zu ändern.
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Überzeugung in fränkischer Zeit jeder Möglichkeit entbehrte,

sich einheitlich zu entwickeln. 1

) Welche Gefahr schon die

Aufzeichnung an und für sich brachte, ist klar; wenn das Recht

eines Volksthoiles zu schriftlicher Aufzeichnung gelangte und

allen anderen Volkstheilen gegenüber als Recht galt, daun trat

es bei diesen anderen Volkstheilen ohne Rücksicht auf ihre

Überzeugung als ein durch die Machtverhältnisse aufgedrängtes

Recht auf und kein Volkstheil hatte ja im fränkischen Reiche

die Möglichkeit, die Leges in dieser Beziehung zu prüfen.'-)

Wenn also eine Entfremdung zwischen den trotzdem vollgeltendeu

Bestandtheilen des Gesammtrechtos beobachtet wird, so beruhte

sie nicht auf dem Gegensätze zwischen Volksüberzeugung und

königlicher Willkür, sondern auf der gesteigerten Complicierung

der Rechtsverhältnisse, für die eine gemeinsame Volksüberzeugung

nicht erreichbar war/1

)

*) S. oben S. 197. A. 1 . Nur in den einfachen Verhältnissen des alt-

genuanischen Staatswesens konnte sich die jeweilige Volksüberzeugung in

der Volksversammlung einheitlich äuasern; schon in den einzelnen Gerichts-

vorsainmluDgen war sie particularistiscb gefährdet und der Beeinflussung

durch diq mitunter sehr starke Stellung des Gericbtsleiters ausgesetzt. —
Es ist ferner für die Entwicklung und schon gar für die einheitliche Ent-

wicklung der Volksüberzeugung in so neuen Verhältnissen, wie es die des

fränkischen Grossstaates waren, nicht gleichgiltig, auf welcbeu Grundlagen

die einzelnen Theile der Recbtsüberzeugung beruhten. Uralte, vorculturelle

Ideen, denen der Zusammenhang mit den späteren Lebensbedingungen ab-

handen gekommen, sittliche und religiöse Auffassungen, die sich nunmehr

umwandelten, historische Einwirkungen, die ihre Tragweite verloren n. s. w.

wurden ihres Einflusses auf die betreffenden Theile der Recbtsüberzeugung

in verschiedenem Grade beraubt und durch neue Momente in ebenfalls ver-

schiedenem Grade ersetzt. Keine noch so starke Einheitlichkeit der Rechts-

überzeugung kann da Stand halten.

J
) Somit entsprachen die Aufzeichnungen eigentlich nur einem Theile

der Rechtsüberzeugung und dasselbe gilt für die an die Aufzeichnungen

sich anlehnendeu Gewohnheitsrechte. Wenn mau im allgemeinen sagt, dass

das Gewohnheitsrecht den Regungen der Volksüberzeugung entspringt, das

Gesetz aber dem Willen Einzelner, so sieht man, daäs unter so beschaffenen

Umständen die Rolle Einzelner auch für die Entwicklung des Gewohnheits-

rechtes in die Wagsebale fällt.

s
) Es bandelt sich hier natürlich nicht um die theoretische Erschöpfung

der Frage, ob und wann eine allgemeine Volksüberzeugung möglich ist,

sondern nur um die Erörterung der Volksüberzeugung in ihrer Eigenschaft

als Grundlage des Volksrechtes und zwar im Hinblick auf die im fränkischen
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Auch für die Beurtheilnng des Bannes, der namentlich als

Verordnung«- nnd Verwaltnngsbann, einigermaassen aber auch

als Friedensbann die Rechtsentwicklung mächtig beeinflusste,

müssen wir von der Betrachtung altgerm&nischer Zustände aus-

gehen und zwar von der gewiss zweifellosen Annahme, dass,

wenn schon die Gesetzgebungsgewalt in alter Zeit keine Aus-

gestaltung erfahren haben kann, dies für obrigkeitliche Ver-

ordnungen und Vorwaltungsmaassregeln destoweniger der Fall

war. Man muss sich jeder Vermuthung darüber enthalten, ob

oder für welche Dienste die frühere Zeit eine feste Ordnung

entwickelt haben mag und ebenso jeder Vermuthung darüber,

ob und welche Mittel zur Sicherstellung der Volkspflichten

(allenfalls neben der Friedlosigkeit) in der früheren Zeit

Keiclie wahrnehmbare Beziehung denselben zum sog. Königsrechte. Deshalb

muss betont werden, dass das Rechtsgefühl in der Regel nur auf die

einfachsten Kragen roagiert, also auf die. die sich aus den traditionell aus-

gebildeten ethischen Empfindungen einfach beantworten lassen; auf neue

und complicierte Kragen reagiert das RechtsgefUh! eines jeden Individuums

anders und solche Kragen werden nicht mehr durch eine allgemeine Über-

zeugung gelöst, sondern auf Qrund der im Einzelnen in Betracht kommenden

politischen, socialen und wirtschaftlichen Momente, die der Einheitlichkeit

und der l'bereinstimmuug entbehren. Die erwähnten Momente hängen ihrer-

seits mit verschiedenen äusseren Impulsen und zwar auch mit positiven Rechts-

normen zusammen, die auf diese Weise in die laige kommen, die Weiter-

entwicklung der Rechtsiiberzeuguug zu beeinflussen und von Stufe zu Stufe

eine Übereinstimmung zwischen Rechtsgefühl und Recht anzubahncu. Selbst

die primitivsten Regungen des Rechtsgefülils müssen, wenn sie zu Rechts-

sätzen werden, Einschränkungen und Erweiterungen erfahren, die durch

die Gesauuntlagc bedingt werden und gegen das Recbtsgefübl vieler

Iudividueu verstossen.

Trennt man auf diese Weise rechtshistorisch Reclitsgetühl, Reell ts-

überzeuguug und Recht, so muss mau destomehr an der Bedeutung der

äusseren Einflüsse für die Rechtsschaffuug festhalten, sowie au der Bedeutung
der äusseren Vorgänge, die aber gewiss nicht ausschliessliches Werk der

Gesetzgebung und auch nicht das Werk des Machthabers (in diesem Kalle

des Königs) sind. Der König steht in den meisten Kälten ebenso uutor

äusseren Einflüssen, wie das Volk, beziehungsweise die einzelnen Schichten

desselben; nur sind natürlich diese Einflüsse nicht identisch; aus ihrem

Zusammenwirken und aus der Uesammtlage der Verhältnisse ergiebt sich

die resultierende Linie, auf der natürlich keine gemeinsame Rechtsüberzeugung

und folglich kein der Rechtsüberzeugung aller entsprechendes Recht, wohl

aber ein dem gegenseitigen Kräfteverhältnisse sich anpasseudes Recht
erreicht wird.
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bestanden. 1

) Sind wir infolgedessen nicht in der Lage, uns

darüber auszusprechen, ob und welche germanische Vorbilder

den fränkischen Bannnormon vorausgegangen sind, 2
) so werden

wir doch sagen müssen, dass die Gewalt, Gebote und Verbote

zu erlassen, jeder Obrigkeit eigen ist,
1
) weil ohne dieselbe keine

obrigkeitliche Function denkbar wäre und weil Friedlosigkeit

gerade wegen ihrer Tragweite unmöglich als einziges Mittel

ausreichen konnte. Angesichts des Mangels genauer Unter-

scheidung zwischen Gesetz und Verordnung, sowie der nicht

immer feststehenden Geltungsdauer fränkischer Normen, musste

das obrigkeitliche Recht, Gebote und Verbote zu erlassen, dessen

Nothwendigkeit in viel höherem Grade eintrat, als in den klein-

lichen Verhältnissen der altgermanischen Zeit, dazu führen,

dass solche Anordnungen auf das Gebiet der Gesetzgebung Über-

griffen und schliesslich nicht nur Lückeu ausfüllten, sondern

sogar contra legem wirkten.4
) Sie traten in vielen Fällen

zweifellos in Gegensatz zum Recht, und wenn die Lösung dieses

Gegensatzes in dem Sinne versucht wird, dass nur ein Gegensatz

älteren und neueren Rechtes Zurückbleiben würde, 5
) so ist doch

verfassungsgcschichtlich der Umstand von Bedeutung, dass das

Bannrecht ohne Mitwirkung der an der Gesetzgebung häufig

betheiligten Optimalen (der Nachfolger des Volkes) gehandbalit

und älteres Recht durch einfache königliche Verfügung factisch

') Sicke 1: Z. Gesch. d. Halmes 8. 2; in Mitth. d. Inatit. III. 689

führt er das Hannrecht, das erst in fränkischer Zeit ein rechtliches Gepräge

erhalten hat, ebenso wie da» Gnaderocht, auf altgermanische Wurzel zurück.

2
) nur für den Friedensbann können directe alte Vorbilder angenommen

werden ;
s. B r u u u e r 1. c. II. 37.

3) s. Seeliger 1. c. I. 356; also nicht nur der königlichen. II. U. betout

Verf. 1. c. 365, dass der erste Hannfall (in der bei Sah) sich auf den Befehl

des Thuuginus bezog. Für die germanische u. zw. volksrechtliche Begründung

des Bannes spricht sich Dahn 1. c. VII. III. 26 u. 415 aus.

4
) Man braucht also nicht mit v. Amira (G. g. A. 1896. S. 196) an

eine principielle Schrankenlosigkeit des Verordnungsbannes zu denken;

allerdings kann man ebensowenig eine streng juristische Beschränkung des-

selben im Sinne der L. Kib. 65 mit Brunner (1. c. II. 10) annehmen

;

in dem .legibus“, mag es auch wirklich „gesetzmässig“ bedeuten (s. Zentner

in G. g. A. 1886. S. 107), liegt wohl nur eine allgemeine Directive; s. noch

Sickel in Westdtsche Ztschr. IV. 258, Dahn Le. VII. UL 28, 416 f.

b
) so S e c 1 i g e r L c. L 355, 365, D a h u i. c. VII. U. 35, 87.
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abgeäudert wurde; neben der durch König und Optimaten geübten

Gesetzgebung war also eine zweite gleichwertige, wenn auch

wenig umfassende, durch den König allein vertreten. 1
)

Darin liegt, äusserlich betrachtet, ein Abgehen von den

germanischen Grundsätzen und wenigstens für die auf diese

Weise 2
) gehandhabte Gesetzgebung könnte man sich veranlasst

sehen, eine Befolgung römischer Vorbilder anzunehmen. Zieht

man aber die Entwicklung des Bannrechtes in Betracht und

namentlich den Umstand, dass die Wurzel desselben in der von

jedem Romanismus freien, sachlichen Nothwendigkeit rein

obrigkeitlicher Befehle liegt, welche Nothwendigkeit sich zu-

sehends steigerte, so wird mau, angesichts der gleichzeitigen

Fortschritte des Königtums, die allerlei Eingriffe ermöglichten,

sowie der Thatsache, dass die fränkischen Volksrechte keine

exclusive Geltung forderten, auch diese Vorgänge aus der

Gesammtheit der fränkischen Verfassungsentwicklung und ohne

Annahme romanistischer Beeinflussung erklären können. Wichtig

erscheint, dass trotz aller Übergriffe des Bannrechtes dennoch

niemals eine persönliche Gesetzgebungsgewalt des Königs aus-

gesprochen und die für einen grossen Theil derselben augewendetc

Mitwirkung der Optimaten niemals als überflüssig bezeichnet

wurde; man liess die königliche Gewalt gewähren, sie machte

davon Gebrauch, brachte es aber zu keiner Präcisieruug und

markierte wenigstens theilweise durch die — allerdings nicht

consequent eingehaltene — Unterscheidung der Straffolgen, 1

)

die Scheidung zwischen der allgemeinen und bannrechtlichen

Gesetzgebung, 4
) freilich auch zum Vortheile des Königtums/’)

') Modernrecbtlich sucht diese Frage J. Goldschmidt: l>. Ver-

waltungsstrafrecbt S. 1 IT zu beleuchten; er lieht den Gesichtspunkt der

guten Ordnung hervor; rechtshistoriscb genügt dies kaum.

*) namentlich aber in solchem Umfange.

3) Dass die Bannst raten durchaus nicht gleich waren, haben Sickel

und Seeliger 1. c. bemerkt. M. R. hebt Schröder (Hist. Ztschr.

Bd. 7a. S. i*37) die administrative Eintreibung der Bannhussen, im Gegen-

sätze zu den Gerichtsbussen hervor.

*) Man sieht, dass trotz Erlassung von Banuverordnungen die Volks-

rechte weiter aufgezeichnet wurden, ohne dass man die Verordnungen hinein-

gezogen hätte.

4
J Denn die Bannsacheu bedurften keiner gerichtlichen Behandlung.
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Alles weist in der fränkischen Entwicklung auf den engsten

Zusammenhang zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht hin; 1
)

für einen ausgesprochenen Gegensatz zwischen beiden fehlt jede

Handhabe; die Annahme eines solchen Gegensatzes scheitert

an dem Ineinandergreifen beider Rechtsbildungsarten; es lässt

sich, abgesehen von allen Spielarten, die ein unbestimmtes

Zwischengebiet schaffen, nicht einmal sagen, welche Materien

die Domäne der einen oder anderen Art bildeten. Zuverlässig

darf man behaupten, dass die fränkischen Volksrechte noch

weit weniger als die der vorher besprochenen Völker die An-

wendung eines in ihnen nicht enthaltenen Gewohnheitsrechtes

ausschliessen,2) diese Anwendung vielmehr für ihre Fortbildung

verwerteten; 3
) die Weiterbildung ungeschriebener gewohnheits-

rechtlicher Normen des ganzen Volkes und kleinerer Theile

desselben ist allgemein anerkannt und fand in den Grafschafts-

gerichten eine entsprechende Anwondungsgelegenheit. Haben auch

später Capitularien das freie Ermessen des Richters einzuschränken

gesucht^) indem sie auf geschriebene Rechte hinwiesen, so haben

sie doch zu allen Zeiten mit dem Gewohnheitsrechte gerechnet,

ja sogar mit der Möglichkeit derogierender Wirkung gegenüber

älterem geschriebenem Rechte/’) Es bedarf wohl keiner weiteren

Erörterung, dass solche Auffassungen der römischen Idee des

Gewohnheitsrechtes nicht entsprachen. Mit dieser grossen

Bedeutung desselben hängt die verhältnismässig geringe Ver-

breitung der volksrechtlichen Texte und die noch geringere der

Capitularien zusammen; ebenso die auffallend ungenügenden

') Selbst die Terminologie, lux und cousuetudo worden vermischt;

». Brie: Gew. K. 215 ff, namentlich Aum. 14— 20.

ä
) Brie 1. c. 205. A. 11. wendet »ich gegen mich (I. Theil S. 2S2),

indem er meine der L. Burg, geltenden Bemerkungen bekämpft und auf

Sali» (Vorrede 8. A. 2) hinweist; da» Missverständnis ist ziemlich klar.

3
) ». oben S. 23 ff. da» über die Zusätze zur Lox Salica gesagte.

4
) g. Capit. No. 33 ex 802 c. 28, Capit. No. 08 (Ital.) ex 801.

6
) s. Dabn 1. c. VIII. III 28 f, IV. 10 f. Briefe. 205. A. 14,

226. A. 8. Da» Pippinischc Capitularo. da» dem geschriebenen Rechte un-

bedingten Vorrang einräumen wollt«, war auf Italien beschränkt, stand

offenbar uuter römischem Einfluss«, bildete aber eine Ausnahme, die den

Ueaammteindruck uicbt beeinträchtigen kann.
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Fortschritte des geschriebenen Rechtes; 1

) es ist aber klar, dass

dieser ungenügende Fortschritt durch die grosse Autorität des

Gewohnheitsrechtes, das ein geschriebenes Recht zum grossen

Theile überflüssig machte, verursacht wurde.

Der anerkannt particularistische Zug der fränkischen Rechts-

entwicklung hängt natürlich mit der Achtung des Gewohnheits-

rechtes einigennaassen zusammen. Hätte wirklich die königliche

Gesetzgebungsgewalt in jener Fülle bestanden, wie dies von

mancher Seite behauptet wird, sie hätte wohl eine Rechtseinheit

angestrebt und dieselbe wenigstens theilweise verwirklicht.

Dies ist aber nicht einmal für das fränkische Recht geschehen;

es kam nicht zur Einigung des salischen und ribuarischen

Rechtes, man zeichnete sogar das chamavische noch in späterer

Zeit auf und fand es nützlich, die Lex salica zu emendieren,

obwohl man andererseits nichts that, um die innere Fortbildung

der einzelnen Volksrechte zu ermöglichen. Es ist doch auffallend,

dass man den Fortbestand von Haus aus unzureichender und

mangels entsprechender Fortbildung destoweniger genügenden

Volksrechte vorzog, sogar noch in karolingischer Zeit, die

hinsichtlich der Staatsaufgaben und des Centralismus im übrigen

nicht gedankenlos vorging.2) Man darf wohl die politischen

Gründe, die dabei wirkten, nicht unterschätzen und muss die

Sonderstellung mancher Stämme in Betracht ziehen; man darf

aber diese Gründe auch nicht überschätzen und gewiss an keine

liberale Anerkennung der Sonderstellung denken, 1

) sondern eher

an eine nothwendige Anerkennung des neben den knappen

Volksrechten geltenden Gewohnheitsrechtes, das man bestehen

') Dies bemerkte schon H e u s 1 e r 1. e. I. 7 f. Es genügt. ,i;e (Fort-

schritte des fränkischen geschriebenen Rechte« mit denen des westgothischeu

und langobardischen zu vergleichen.

-) Aus dem fränkischen Rechte drang manches in die andern ein und

die- Staatsgewalt leistete dieser Beeinflussung Vorschub; doch darf inan

nagen, dass es «ich dabei nicht um die Frankonieiernng des Rechtes handelte

(wie So hm in Sav. Ztschr. I. 9 f meinte), sondern um oiue praktische

Hebung der Rechte, die den höheren .Staatsaufgaben zugänglich gemacht

werden sollten. Eine Verdrängung der verschiedenen Rechte war nicht

beabsichtigt; s. D a h n I. c. VIII. III. 30.

3
) s. Ficker: Unters, z. R. u. R. U. It. 1. XXXI V f.
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liess, da man es nicht zu überwinden vermochte. 1

) Wir gehen

da nicht auf die Licht- und Schattenseiten'2) dieser Geschehnisse

ein, wollen nur bemerken, dass in all dem wieder ganz un-

römische Züge sichtbar sind.

Dass auch die Gestaltung der erlassenen Normen keinen

römischen Einfluss aufweist, bedarf keiner näheren Erörterung.

Es ist hervorgehoben worden,') dass man selbst in der karolingischen

Gesetzgebung keine Planmässigkeit findet, dass insbesondere die

vielen Lücken und Ungleichmässigkeiten einer solchen Auffassung

entgegensteheu. Andererseits entspricht die überwiegend kurze

Fassung, die sich mit den direkten Befehlen oder Verboten

begnügt und der Begriffsbestimmung 4
) ausweicht, ferner die oft

auffallende Unbeholfenheit der Ausdrucksweise ebenfalls nicht

den römischen Vorbildern und unterscheidet sich sichtlich von

etwaigen germanischen Nachahmungen römischer Muster.’) Es

hat daher die fränkische Gesetzgebung für eine Jurisprudenz,

wie etwa die langobardische, nicht vorgearbeitet. —
In hohem Grade wird, bis ins Detail hinein, römische

Beeinflussung des fränkischen Finanzwesens und der dem
Könige zustehenden Finauzbefuguisse angenommen.8

) Überprüft

man den inneren Werth der in Betracht kommenden Thatsaclieu,7
)

') Allerdings timt man nichts für seine Belebung; man verurtheilte

die alten Rechte praktisch zu einem Siechtum; doch waren sie immer noch

stark genug, um dem Particularismus zu dienen.

*) Als Lichtseite kommt die erleichterte Freihaltuug der Eiuzelrechte

von fremder Beeinflussung in Betracht; das römische Recht hatte auf ein

gemuinsammes Reichsrecht grösseren Einfluss auiüben können. AL Schatten-

seite kann die Erhaltung des Übermässigen Particularismus bezeichnet werden.

3) s. Dahn 1. c. VIII. III. 31.

4
) u. zw. noch mehr als bei den Langobarden.

r

') Es geuügt, die fräukischen Satzungen mit dem späteren Westgothen-

recht zu vergleichen.

“) Mitunter ziemlich uneingeschränkt; s. Dahn: Z. merow. Kinanzr

(in Herrn. Abh. f. K. v. Maurer) und Könige VII. III. 79 ff; v. Sy hol

1. c. 40S will es als Regel hinstellen, dass zwar uicht alle römischen Ein-

richtungen übernommen worden sind, dass aber beinahe alle Lasten, welche

das
;
Voik zu tragen hatte, ihr Dasein oder ihre Ausbildung der Berührung

mit Rom verdankten; 8. 411 wird dies allerdings sehr abgeschwächt.

7
) Das Thatsachenmaterial steht ziemlich fest, so dass man auf die

Eiuzelnbeiten nicht eiuzugeheu braucht.
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so bemerkt man trotz des unzweifelhaft grundlegenden römischen

Einflusses wichtige Entwicklungsunterschiede, die eben für dieses

Gebiet, auf dem der weitest reichende römische Einfluss durchaus

nicht auffallen würde, besonders ins Gewicht fallen.

Dass die Bezeichnung „Fiscus“ nicht streng römisch aufzu-

fassen ist, hat schon Gierke hervorgehoben. 1

) Die Identifizierung

von Königsgut und Staatsgut hat daher innerlich einen anderen

Charakter, als in der spätrömischen Zeit, in der man allerdings

Kaisergut und Staatsgut praktisch nicht genau trennte.2) Mag
diese Identificierung noch so sehr an manche spätrömische Er-

scheinungen erinnern, sie fällt mit ihnen doch nicht zusammen 1

)

und findet ihre selbständige Erklärung darin, dass der persönliche

Einfluss, auf dem die Machtstellung des germanischen Königs

beruhte, seit jeher mit seinem Reichtum zusammenhing;'1

) er-

forderte die Steigerung der Macht und die grössere Ooncentrierung

staatlicher Rechte und Pflichten in der Hand des Königs auch

Mehrung des Reichtums, so gab ihrerseits wieder diese gesteigerte

*) Gen. R. II. 5G5f; s. oben S. 40. A. 1; über die Bedeutung, die mnn

romaniscbcrseits diesem Ausdruck in fränkischer Zeif beilegte, belehren uns

die Epitnmen zu L. R. Vis. C. Tb. II. 0. 5, III. t. 2, IV. 11, TV. 1 ».

X 1—8, XI. 1—7, XII. 2, XIII. 1 . 2, Not. Valent. III. 7, Nov. Mart. 2.

*) Dieser Unterschied ist zuletzt von H i s (D. Domänen d. rüin.

Kaiserzeit S. 27 f ) behandelt worden ;
er trat allerdings rechtlich so wenig

hervor, dass M o in in s e n (in Ostg. Stud.) für die spätest* Zeit mit. Recht sagen

durfte, die Ämter des f'om. rei privatae und des Com. s. patrimonii seien

identisch gewesen. Dennoch giebt das Bestehen beider Ämter zu denken,

ebenso wie die noch im V. Jh. übliche Unterscheidung zwischen fundi rei

privatae nnd f. patrimoniales. Deshalb kann die hei den Langobarden ver-

kommende Unterscheidung zwischen Königsgut und Fiscus (s. II. Tbeil

S. l!>a), trotzdem dass dieselbe im lnngobardischen Reiche auch germanischen

Grundlagen entspricht, auf römisches Vorbild zurückgeführt werden, um-

somehr, als ja bei den Langobarden, ebenso wie im spätrömischcti Reiche

hei der Verfügung über beide Arten von Gütern kein praktischer Unterschied

wahrnehmbar ist. •

s
) Dies gegen Dahn 1. c. VII. III. 83. Die fränkische Verquickung

geht weiter; es fehlt auch der theoretische Unterschied, den noch die spät-

römische Verfassung kannte.

*) u. zw. mit keinem persönlichen Reichtum, da es einen Staatsschatz

im eigentlichen Sinne nicht gab.
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Machtstelung zur Meinung des Reichtums Gelegenheit. 1

) Die

politischen Umstände, unter denen die Gründung des fränkischen

Reiches erfolgt war, Hessen den Mangel eines abstracten Staats-

begriffes stärker als anderwärts hervortreten und hinderten die

Überwindung dieses Mangels; es fehlte nicht nur ein abstracter

Begriff, der sich über König und Volk erheben würde, es fehlte

auch eine rechtlich relevante oder gar selbständige Organisation,

die dem Volke neben dem Könige eine praktisch gleichwerthige

Stellung gesichert hätte.'-1) Die Identificierung von König und

Staat gerade auf diesem so hervorragend praktischen Gebiete

bildete somit gewiss keine Nachahmung römischer Muster. Sie

bestand aber auch nur thatsächlich; wäre nämlich die Identificierung

eine vollkommene gewesen, dann wäre Staatsgut Privatgut des

Königs; das war es nicht. Schon Heusler :1

) hat auf den

Unterschied zwischen privatem Gttterrecht und dem des Königs

hingewiesen, so dass die thatsächliche Vereinigung betreffs der

gemeinsamen Verwaltung und Verfügung wohl nur in dem
Umstande ihre Erklärung findet, dass der König für die Staats-

auslagen ebenso wie für seine privaten zu sorgen hatte, für

seine Hofhaltung Staatsgut, ebenso aber auch für den Staat

sein Eigengut 4
) verwendete.5

)

) Auf die daraus sich ergebende Klasticität der königlichen Einnahmen

macht Viollot 1. c. I. 319 aufmerksam. In au sehr privatrechtlichem

Sinne behandelt Fahlbeck 1. c. 157 diese Fragen.

i) Daher ist bei Langobarden und Westgothen die Sachlage doch eine

andere; für die letzteren giebt es Dahn 1. c. VII. III. 83 zu, für die

ersteren nicht, obwohl auch bei ihnen trotz der freien königlichen Verfügung

über die Domänen, dennoch eine Scheidung zwischen Königsgut und Staats-

gut bemerkbar ist. M. R. hat Brunner 1. c. II. 68 auf die grosse Be-

deutung der Vererblichkeit des Thrones in dieser Hinsicht hingewiesen; es

kommen aber zweifellos auch die übrigen politischen und staatsrechtlichen

Unterschiede in Betracht.

8
) 1. c. I. 309 ff; 8. auch Brunner 1. c. II. 68. Ferner hat Brunner

1. c. II. 72 f. m. R. betont, dass die Behandlung des Königsgutes mit der

Tendenz, König und Staat zu identificieren, nicht übereiustimmt.

4
) letzteres namentlich in der Karolingerzeit wahrnehmbar; es ist

bekannt, dass die Karolinger grosse Güter mitbrachten; man vermag bei

den eiuzelnen Schenkungen nicht zu unterscheiden, ob Staatsdomänen oder

andere Güter weggegeben werden.

s
)
Mit Rücksicht, auf die Entstehungsgeschichte des fränkischen Reiches

kamen zu dem persönlichen Reichtum des Königs die römische Beute und
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Abgesehen vou dieser Frage erscheinen sowohl die bekannten

Umwandlungen des römischen Finanzwesens im fränkischen

Reiche, als auch der germanische Einschlag, der diese Ent-

wicklung begleitete, zu wichtig, als dass man von einer Bei-

behaltung römischer Vorbilder, die allerdings den Ausgangspunkt

des fränkischen Finanzwesens gebildet haben, sprechen könnte.

So ist schon die wichtigste römische Steuer, die Grundsteuer,
durch die nunmehr eingetretene UnVeränderlichkeit der Steuer-

schuldigkeit zu einer Abgabe geworden, die wie ein fester

Bodenzins wirkte 1

) und den Steuercharakter beeinträchtigte;

dass sie in vielen Theilen Galliens ohnehin in Vergessenheit

geriet, wird allgemein zugegeben und hängt damit zusammen,

dass die fränkischen Könige den theilweise unternommenen

Versuch, diese Steuer zu beleben, aufgeben und sich damit

begnügen mussten, sie nur da und in jener Höhe zu erbeben,

wie es dem Herkommen entsprach; aus dem Edict Chlothars II.

c. 8 darf geschlossen werden, dass auch dieses Herkommen
stark angefochten und jede Gelegenheit benützt wurde, die

Grundsteuerpflicht abzuschütteln,-) wozu die Veraltung der

Steuerlisten beitrug. Ein analoges Schicksal erlitt trotz theil-

weise erfolgreicherer Bemühungen die Kopfsteuer/*) In

andere Ginnahraequellen hinzu ; es fehlte nämlich in der fränkischen Staats-

eutwicklung jenes ZwischenStadium, in welchem eine Unterscheidung des

küniglicbeu vom staatlichen Vermögen hätte bervortreten können. Ga

offenbaren sich auch hier die mehrmals erwähnten Folgen staatsrechtlicher

Übergangslosigkeit der fränkischen Umwicklung. Im römischen Reiche

haben einige Zeit lang beide Verrailgensmassen nebeneinander bestanden,

bis die Übermacht des Kaisertums die Selbständigkeit des Staatsschatzes

illusorisch machte; im langobardischen Reiche rivalisierten Volk und Herzöge

mit dem Königtum; im fränkischen (irossstaate ist von diesen Dingen nichts

zu verspüren.

*) Dahn 1. c. VII. III. 96. A. 2. tritt der Brunnor’schen Auffassung

entgegen und meint, es werde auf diese Weise der überkommenen römischen

Steuer viel zu früh der Charakter einer privatrechtlichen Last beigelegt;

dennoch vergleicht Dahn selbst 1. c. 109 die Wirkungen der ehemaligen

Grundsteuer mit denen von Reullasten und Bodenzinsen
; s. S i c k e 1 in

Westdtsche Ztschr. IV. 348.

l
) Dies findet auch in den sich stets mehrenden Steuerbefreiungen

Ausdruck.

3
) s. Brunner 1. c. I. 253. A. 31. II. 234 f, Dahn 1. c. VII. III. Ulf.
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beiden Fällen haben sowohl der Verfall römischer Steuertechnik 1

)

als die allgemein germanische Abneigung'2 ) gegen derartige

Einrichtungen gewirkt und man wird sagen dürfen, dass diese

Abneigung zu dem Rückgänge des römischen Steuerwesens, allen

königlichen Bestrebungen entgegen, das meiste beigetragen hat.

Die Karolinger beschränkten sich darauf, etwa noch bestehende

Steuerpflichten aufrecht zu erhalten,3) ohne eine offenbar erfolglose

Wiederherstellung oder Ausdehnung anzustreben. 4
)
3
)

Die neben den in bedeutsamer Rückbildung befindlichen

Hauptsteuern vorkommenden zahlreichen Gebühren und

Dienste, die die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben er-

leichterten, mögen wohl zum grossen Theile römischen Ursprungs

sein;") sie hängen zum guten Theil mit dem Zollwesen zusammen

und dieser Umstand, noch mehr aber die auf dieser Entwicklungs-

stufe natürliche Vorliebe für specielle Abgaben und insbesondere

für specielle Dienste der Unterthanen würde ihre Beibehaltung

trotz des offensichtlichen Verfalles der übrigen Abgaben und

Lasten erklären. Sieschliessen sich nämlich denjenigen Leistungen,

') über ilic Gründe dieses Verfalles s. auch Kiener 1. e. 76.

a
) Gegen die Annahme dieser Abneigung ist nur Fustel de Cou langes

(Mon. fr. 247) nufgetreten, der überraschenderweise aus der Aegidius-Tjegeude

den Schluss ableitete, dass die Franken keinen Widerwillen gegen die Be-

steuernng empfanden. In Transformatione 31 ff giebt er dann wohl den

Widerwillen zu, führt ihn aber (S. 36) auf eine Agitation des Klerus zurück.

*) Die betreffenden Stellen hat Dahn I. c. VIII. V. 34. A. 7.

znsaminengestellt.

4
)
So sind z. B. die Sachsen keiner derartigen Steuerpflicht mehr

unterworfen worden.

•'•) Bei dieser Sachlage ist es für uns ziomlich gegenstandslos, ob die

Franken ebenso wie diu gallo-römischen l’rovincialen Steuern zahlten oder

nicht; an und für sich ist die Frage u. K. zu bejahen.

“) Ihre Aufzählung bei Dahn 1. c. VII. III. 136 ff, VIII. V. 61 ff.

i'ber die suffragia s. Sickel in G. g. A. 1696. S. 283. Dass die öffent-

lichen Frohnden vielfach auf römischer Basis beruhen, ist mit Sickel (in

Ergbd. II. 228), Brunner (I. c. II. 228 ff), v. Amirn (G. g. A. 1896.

S. 191) und Dahn (I. c. VII. III. 153 ff) zuzugeben. Es muss aber mit

Brunner (1. c.) und Mayer (I. c. I. 59 f) die hior hervortretende Ver-

mischung römischer und germanischer Elemente betont werden; insbesondere

hinsichtlich der Herbergepflicht (s. Brunner 1. c. II. 229) und der Natural-

dienste für Transport und Verpflegung des Heeres (s. Mayor I. c. I. 66).

Der Pulizeidienst bängt mit der Idee der germanischen Heerpflicht zusammen
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deren germanischer Charakter kaum bezweifelt werden kann, 1

)

an. 2
) Die Zahl der germanischen oder auf germanischen Ideen

beruhenden Leistungen war namhaft und ihre Ausgiebigkeit

bedeutend, so dass neben ihnen die noch beibehaltenen römischen

Steuern praktisch zurücktraten. Nur das Zoll wesen ;!

) ragte

(s. Sickel in Ergbd. II. 226, Brunner 1. c. II. 226f). Die Grenzpolizei-

maassregeln (s. Greg. Tur. VI. 19, VUL 30, IX. 1. 28. 32) erinnern nur

ganz äusserlich an die alten und in Gallien längst, vergessenen römischen

Einrichtungen. Die fränkische Regelung des Polizeiwesens, insbesondere

die Haftung der Centene ist germanisch (s. Sickel in Ergbd. IQ. 529 ff;.

Für die Strassenbaupolizei ist römische Grundlage anzunehmen, aber ger-

manische Ausgestaltung, da wie schon Brunner (1. c. U. 233) m. R. bemerkt

hat, der Wegbau zu einer Grundlagt der Anrainer wurde. Ein interessantes

Beispiel der Vermischung liegt in der Harktfrage vor; der Marktzoll ist

römisch, der Marktfrieden germanisch (s. Schröder R.G. 4 191. A. 21.).

') Hierher gehören die freiwilligen, wenn auch durch Gewohnheit

immer fester werdenden Jahresgaben an den König, sowie die Gebühren,

die der König bei gewissen Anlässen empfing (Greg. Tur. VI. 45), namentlich

von Kirchen (Capit. I. 168. Schreiben an den Abt von St. Quentin), Erb-

theilungsgebiihren (Markulf I. 20) u, s. w. Zu erwähnen ist hier auch

Caducität und Confiscation, wobei letztere von dem analogen Strafmittel zu

unterscheiden ist; während die Strafconfiscation römischen Charakter hat,

kann dies für die Einziehung des Vermögens Friedloser, ebenso wie für die

Einziehung erblosen Gutes nicht behauptet werden. Der Umstand, dass

schon die Lei Sal. (60. 3, 62. 2) derartige Rechte des Königs kannte und

dass gegen die Ausübung derselben nicht protestiert wurde, lässt annebmen,

dass der König hinsichtlich der Friedlosen und Sippelosen in die Rechte

des Volkes eintrat. Diese Einnahmen sind, ebenso wie FreilassungsgebUhren,

ein Ergebnis der staatsrechtlichen Stellung des Königs und gehen, wie

z. B. die Jahresgeschenke, direct auf germanische Wurzel zurück oder

schliessen sich, wie z. B. die kirchlichen Gaben, an die volkstümlichen

Jaliresgeschcnke an. Insgesamt dienen sie der Beschaffung der Einnahmen
ausserhalb des Steuerwesens, verrathen also, indem sie in den Vorder-

grund treten, eiuen unrömischen Charakter. Der alte germanische Staat

war ja ausschliesslich auf derlei Leistungen, sowie auf persönliche Dienste

angewiesen, die in seinem Haushalte selbstverständlich eine ganz andere

Rolle spielten als in dem des römischen Staates, der über andere regel-

mässige Quellen verfügte.

s
) Dieser Anschluss, auf den schon Brunner (s. oben S. 208. A. 6.) hiu-

gewiesen hat, erklärt auch die reiche Ausgestaltung gerade dieser Zweige

öffentlicher Leistungen im fränkischen Staatswesen.

*) s. Brunner 1. c. Q. 238, Kiener 1. c. 77, Dahn 1. c. VII. III.

119 ff, VQI. V. 39 ff. Albr. Hoffmann: Deutsches Zollrecht I. 2 be-

zweifelt ohne jeden Grund den Zusammenhang des fränkischen Zollwesens

mit dem römischen.

v. Halban, Körn. Recht in den gerro. Volksslauten. Ul. 14

Digitized by Google



210

besonders hervor und bildete im Verein mit dem Münz wesen 1

)

ein wichtiges Erbe der römischen Vergangenheit, dessen Be-

deutung trotz der auch hier erfolgten Umwandlungen 2
) nicht

unterschätzt werden darf. Im übrigen ist die Beibehaltung

dieser römischen Einrichtungen schon wegen ihrer technisch

leichteren Handhabung erklärlich; sowohl die festen Zollsätze,

wie auch der Schlagschatz der Münzprägungen waren leichter

zu behandeln als Steuern und sichelten Einnahmen, denen das

germanische Gefühl nicht in der Weise widerstrebte, wie den

Steuern.

Will man aber die ^tatsächliche Wichtigkeit des römischen

Finanzwesens im fränkischen Reiche allseitig benrtheilen, dann

muss man der besonderen Stellung des Domänen Wesens ge-

denken. An und für sich aus dem römischen Fiscalgute :l

)

') s. Soetbeer in Forschgg. z. (lisch. Gesell. I. 205 ff, 543 ff,

II. 29» ff, IV. 241 ff, VI. 1 ff (vgl. Fahlbeck 1. c. 2H3ff), Elieherg in

Staats- und socialwiss. Forschgg. II. Heft 5. S. 1 ff, Brunner 1. c. IT. 241,

Dahn 1. c. VII. III. 1»5, VIII. V. 65, Babeion in Journ. des sarants

1901. S. 121.

*) Die Umwandlungen sind ziemlich wesentlicher Art. Chloth. II. Ed.

c. 9. hat eine weitere Ausdehnung des königlichen Zoll wesen s durch die

Beschränkung auf das Herkommen behindert und somit den Zöllen (analog

der Grundsteuer) die Elasticität benommen. Die Unterschiede zwischen

Zoll und Gebühr wurden verwischt («. Dahn 1. c. VII. III. 121, 125,

VIII. V. 42.). Die vou Rietschel (Stadt u. Markt 20 ff) vertretene An-

lehnung des Zollrechtes an die Grundherrschaft geht zu weit (s. Schröder
K.G.* 191. A. 19), denn der hoheitliche Charakter des Zollrechtes ist niemals

ganz verdrängt und das Bannrecbt ist nuf die Zölle angewendet

worden (s. Sickel in Ztsc.hr. f. d. ges. Strafr. wiss. VII. 504 ff); allerdings

machte sich die Tendenz geltend, das Zollwesen in den Bannkreis der

Grundherrschaft zu ziehen und sie äusserte sich in dem häutigen Weggeben

der Zollstätten und Zolleinnahmen. Ähnliche Umwandlungen bemerkt man

iin Münz wesen, dessen Reformen auch einen technischen Riickgaug auf-

weisen. AnH der Isickerung der Mißverhältnisse leitet v. L u s c h i n

(Allg. Münzkunde 78) den Schluss ab, dass die Merovinger weniger als die

liurgundischen und gothischen Könige auf die Münzhoheit bedacht waren.

Erst unter den Karolingern wird hier das staatliche Moment mehr betont

(s. Lnschin 1. c. 197, 213 und Soetbeer 1. c. IV. 265 ff, 290 fl'), es muss

aber gerade die im VIII. Jh. erfolgte MUnzrefonn als eine rückschrittliche

bezeichnet werden (s. Brunner I. c. I. 214).

s)
s. Brunner 1. c. I. 203, Sickel G. g. A. 1890. S. 584, Dahn

1. c. VII. 111. 89 ff, Schröder R.O.* 187 f.
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hervorgegangen, sind die Domänen schon mit Rücksicht auf den

naturalwirtschaftlichen Charakter als die am bequemsten zu

handhabende Einkommensquelle erschienen, wozu nicht wenig

der Umstand beitrug, dass das fränkische Königtum nicht

bemüssigt war, mit anderen Factoren zu theilen, daher diese

Einkommensquelle für sich allein in Anspruch nehmen durfte.

Ist es auch nicht bekaunt, ob der altgermanische König sich

auf Staatsgüter stützte und deshalb nicht möglich, einen Vergleich

zwischen dem Domänenwesen der alten und dem der fränkischen

Zeit zu ziehen, so wird man doch in dem Übergewichte der

Domänen im fränkischen Staatshaushalte zweifellos ein ger-

manisches Element erblicken müssen. Denn selbst wenn diese

Einnahmsquelle in gar keinem Zusammenhänge mit älteren

Einrichtungen gestauden und wirklich als etwas ganz Neues

von den Römern übernommen worden wäre, so muss doch in

dem Umstande, dass gerade dieser naturalwirtschaftliche Theil

des römischen Finanzwesens in fränkischer Zeit nicht nur

erhalten, sondern sogar entwickelt wurde, während die Steuer-

verfassung zurückging, ein unverkennbarer Einfluss germanischer

Ideen erblickt werden. Und je weiter, desto mehr tritt dieses

Übergewicht auf, so dass schliesslich der Schwerpunkt des

Staatshaushaltes in die Domänen verlegt wird und das Krongnt

sogar als Organ des Fiscus auftritt. 1

) Neben diesen Einnahmen

und den Naturalleistungen der Unterthanen trat alles andere

praktisch zurück. Dasselbe gilt von den Staatsauslagen; auch

sie wurden ganz überwiegend durch Naturalleistungen bestritten

und neben ihnen waren es wieder die Domänen, die

theils durch Schenkungen für die Belohnung bezw. Sicherung

von Diensten, theils durch Einräumung von Nutzungsrechten

für die Erhaltung der Beamten und für die Amtsauslagen her-

halten mussten. Somit stellte sich der Staatshaushalt auf die

grundherrliche Basis, wozu übrigens auch das gleichzeitig sich

’) s. Sicke) I. c. S. 583, Dalin 1. c. VIII. V. 12. Susta:

Z. öescli. u. Kritik il. Urbarialaufz. (Wien. SiU. Ber. Bd. 138. 8 . 20ff)

hat m. R. bemerkt, dass die Karolinger, als praktische Regenten,

einsallen, dass die gesummte Entwicklung eine dem Steuerwesen nacht heilige

Richtung genommen hat und dass die Grundherracliaft das hoffnungsvollste

Element bildete-, es war nur logisch, dass sie sich dieses Element dienstbar

machten.

14 ’
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entwickelnde Lehenswesen beigetragen hat. Die Th&tsache,

dass die Vorrechte der Krongütcr römischen Ursprungs waren,

fällt all’ dem gegenüber schon weniger in die Wagschale, ab-

gesehen davon, dass sowohl diese Vorrechte 1

) als auch die

Verwaltung der Domänen wichtige Veränderungen aufweisen.2)

Wir vermögen hier nicht auf die Frage des Bodenregals und

der aus der Verfügung über unbebautes Land, über Wälder,

Mineralien und Gewässer sich ergebenden Einnahmen einzugehen 1

)

und müssen uns auf die Bemerkung beschränken, dass diese

Rechte schon mit Rücksicht auf ihren ganz überwiegend natural-

wirtschaftlichen Charakter, sowie wegen ihres Zusammenhanges

mit dem gesammten Bodenrechte nur in sehr geringem Maasse

an die gallorömischen Verhältnisse anknüpfen konnten.

Dem Gesagten ist zu entnehmen, dass sich das fränkische

Staatsrecht in diesen Dingen wohl zunächst an die römischen

Vorbilder anlehnte, aber nicht in der Lage war, dieselben auf

die Dauer zu befolgen. Die germanische Tradition sträubte

i) Beibehalten wurde (s. jedoch v. Amira Gotting, gel. Ans. 189C

8. 191.) die römische Einrichtung, das« Fiscalgüter unter besonderen Obrig-

keiten standen und die damit zusammenhängende Immunität; ein Vorrecht

gerichtlicher l'nbelangbarkeit bestand jedoch, wie Brunner (Zeugen u.

lnquis. bew. 8. 58 ff) nachgewiesen hat, nicht. Dass überhaupt die Vor-

rechte der römischen Fiscalgtlter erst unter den Merovingern verfassungs-

geschichtliche Bedeutung gewonnen haben, steht fest; s. Sickel Gotting,

gel. Anz. 1890. 8. 584. Vgl. oben 8. 136 f.

S) Man darf, trotz den Einwendungen 8ickel’s (Ergbd. II. 218 f n.

III. 579) annehmen, dass für diese Verwaltung insbesondere die Domestici

in Betracht kommen; (die Studie A. Oarlot’s Uber den fränkischen

Domesticus ist mir nicht zugänglich gewesen). Mit Rücksicht auf den

römischen Ursprung des Amtes hat Meitzen (1. c. II. <128) die Domestici

als ein römisches Element der fränkischen Domänenverwaltnng bezeichnet,

nun sieht man aber, dass dieses Amt in karolingischer Zeit fehlt; noch

wichtiger ist, dass seither der König selbst den Mittelpunkt der Domänen-

verwaltnng bildet, sich also als Grundherr geberdet und auf eine separate

Verwaltung verzichtet. lnsoferne erscheint das römische Vorbild über-

wunden und mau darf angesichts dieser Thatsache bezweifeln, ob sich dieses

römische Vorbild — trotz Domesticat — gut brauchbar erwies. Dass die

iunere Behandlung der Domänen, ihre Ausuütznng durch Weggebeu von

Parodien u. s. w. römischen Traditionen entsprach, ist oben (II. Theil

8. 259 f) bemerkt worden ; dies ist für die Entwicklung des Bodenrechtes

wichtig, hat aber keine staatsrechtliche Bedeutung.

3
j Dies hängt mit der Entwicklung des lmmohiliarrecht.es zusammen.
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sich gegen das römische Steuerwesen, das weder den Staats-

zwecken und Staatsauslagen, noch der Leistungsfähigkeit der

Unterthanen angepasst wurde; von allem Anfang an fehlten die

Grundbedingungen für die Einführung neuer und Ausgestaltung

übernommener Steuern, so dass dieselben zu stabilen Lasten

wurden und angesichts der Freiheit der mit Fiscalgütern

Beschenkten auch die moralische Basis verloren. Allerdings

befand sich die römische Finanzverfassung in Gallien ohnehin

schon im Rückgänge ') und es hätte einer bedeutenden Auffrischung

bedurft, um sie lebensfähig zu erhalten ; diese Auffrischung hätte

aber nur bei einem volkswirtschaftlich richtigen Verhältnisse

zwischen Einnahmen und Leistungen des Staates, zwischen

Pflichten und Rechten der Unterthanen, erfolgen können; daran

aber hat es gerade gefehlt und je mehr der Kern des Volkes

unter den unerschwinglichen Lasten litt, desto schwerer wurde

es, an eine Regelung des Finanzwesens zu denken. Dasselbe

ist angesichts des Übergewichtes des naturalwirtschaftlichen

Momentes und des geringen haushälterischen Sinnes der Könige

zum Werkzeuge einer Bedrückung 2
) geworden, der sich der

Mächtige leicht entzog, die dem Staate keinen Nutzen brachte

und die bei fortschreitendem Versagen der Geldquellen immer

mehr das naturalwirtschaftliche Moment in den Vordergrund

treten Hess. So muss man denn die praktisch so geartete

Gesammtanlage des Finanzwesens trotz der zahlreichen römischen

Wurzeln als eine unrömische bezeichnen, 2
) jedenfalls als Über-

windung der römischen Muster zu Gunsten eines der germanischen

Auffassung näheren Zustandes, wodurch es immer schwerer

wurde, die im grossen Reiche aultretenden Staatszwecke zu

erfüllen, so dass es zu jenem Rückzüge aus verschiedenen

Positionen kommen musste, den man in der Grundherrschaft,

in der Immunität und im Lehenswesen wahrnehmen kann.

‘) namentlich im Vergleich zu der von dou Ostgotben in Italien Vor-

gefundenen; s. Thibault in Nouv. Rev. hist, de dr. fr. et otr. XXV. S. 7a 7 1.

J
) Sie änssert sich insbesondere darin, dass der Herrscher weder über

die Höhe der Leistungen, noch über die Leistungspiiichten ein Rechts-

verfahren führte, sondern seine Ansprüche durch aussergerichtlicbes Zwangs-

verfahren durchsetzte; s. Sohm 1. c. I. 92 f, 118 f, 120, Brunner 1. c.

II. 41, 467 f, Sickel in Ergbd. III. 497.

3
) s. v. Amira, Qötting. gel. Auz. 1896. S. 189.
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Sieht man von den Zöllen, der Münze und einigen römischen

Dienstarten ab, so gelangt man zur Überzeugung, dass es nicht

gelungen ist, die Sphäre der öffentlichen Gewalt in einer dem
römischen Vorbilde auch nur halbwegs entsprechenden Weise •

auszudehnen. Wohl sind die Beschränkungen des Königtums

praktisch weggefallen und die Lasten vermehrt worden, aber

die Art dieser Vermehrung bat keinen finanzrechtlichen Charakter.

Nur die Finanzmissbräuche, gegen die das Königtum oft, aber

freilich erfolglos und ohne mit eigenem Beispiel voranzugehen,

auftrat, haben den Verfall der römischen Finanzverfassung über-

dauert; römischen Traditionen mag man es zuschreiben, dass

in den fränkischen Functionären der Sinn für erpresserische

Ausbeutung ihrer Ämter geweckt wurde. —
Unter den persönlichen Leistungen, die im fränkischen

Reiche die Hauptstütze der Staatsgewalt bildeten, ragt besondere

die Heerespflicht hervor, die ebenso wie in früherer Zeit

im Mittelpunkte steht und sowohl diese Stellung als auch ihre

allgemeine Bedeutung 1

) in ganz unrömischer Weise 2
) beibehalten

hat. Die Wandlungen, die die königliche Gewalt im Heere,

namentlich aber den Charakter des Heerwesens betreffen, hängen

in keiner Weise mit dem römischen Einflüsse zusammen; 11

) es

ist weder zur Ausbildung eines stabilen Heeres noch zur Be-

stellung ständiger Kommandanten gekommen. Die Änderung

') Über diese allgemeine Bedeutung s. Viollet 1. c. I. 437, Bruuner
1. c. U. 202 ff, Bickel Gotting, gel. Anz. 1890. S. 246, 590, Dahn 1. c.

VII. II. 252, VIII. III. 214 f, Schröder R.G. 4 153 ff. Über die Ein-

beziehung der Römer s. Sicke 1 1. c. 247 u. 1896. S- 289 f, Brunner 1. c.

I. 302, II. 202, Fustel: Mon. fr. 293. Dahn 1. c. VII. II. 270, Schröder

I. c. 153. Über die Heerespflicht der Hintersassen 8. Sickel in Ergbd.

II. 224, Fustel. Hon. fr. 294, Transformations 519, Mayer 1. c. I. 119.

a
) Die germanischen Grundideen der fränkischen Hoeres Verfassung

erkennen auch v. Sybel 1. c. 404 und Fustel: Hon. fr. 288 au.

s
) Die unter Chlodovech vollzogene Eingliederung römischer Ab-

theilungeu in das fränkische Heer (a. Theil II. S. 291) war vorübergehender

Art und gewiss nicht geeignet, das fränkische Heerwesen zu beeinflussen.

Diez: Gramm, d. rom. Spr. S. 67 bemerkt, dass unter den in die französische

Sprache eingedrungenen germanischen Wurzeln, die auf Kriegswesen sich

beziehenden den Hauptbestandteil bildeten; vgl. dazu M Goldschmidt:
Germ. Kriegswesen im Spiegel des romanischen Lehnwortes (in Beitr. z.

rom. u. gern. Philol., Festg. f. W. Förster).
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des alten Charakters des fränkischen Heerwesens ist vielmehr

einerseits auf die Entwicklung der Taktik und des militärischen

Bedürfnisses, andererseits auf den Wegfall der alten volksrecht-

lichen Grundlagen, 1
) die gleichzeitig eine Basis der allgemeinen

Heeresverfassung bildeten, zurückzufiihren. Der Umstand, dass

zur Gewinnung der jetzt notbwendig gewordenen neuen Grund-

lagen gerade das Gefolgschaftswesen, wenn auch unter ent-

sprechenden Aenderungen, herangezogen wurde, spricht für

das Pesthalten an germanischen Ideen, ebenso wie die Thatsache,

') Holoff: D. Umwandt. d. fr. Heeres (N. Jahrbb. f. dass. Alt. Geach

u. dtsche Lit. V. Jabrg. IX. Bd.) tritt der bekannten Brunn er 'sehen Auf-

fassung entgegen and bestreitet die Stichhaltigkeit der in der Taktik

gelegenen Gründe, die Brunner so verdienstvoll bervorgehoben hat. Darin

geht er zu weit. Richtig und mit grossem Verständnis betont er aber,

dass mit der Ausbreitung auf römischem Boden die Wurzeln des germanischen

Wehrsystems verdorrten; die Daseinsbedingungen des engen Zusammenlebens

der Stainmesgenossen, also die Voraussetzungen der alten taktischen Körper,

waren verändert,; auch Delbrück (Gesch. d. Kriegskunst II. I. 44) bebt

den militärischen Wert jener natürlichen Einheit, auf der die alte Hundert-

schaft. beruhte, hervor. Die Lockerung der Verbände, die alltnäblige Ent-

fremdung der Genossen, der Eintritt der Romanen ins Heer u. s. w. haben

die innere Einheit der Abteilungen (auch ihre .Schlagfähigkeit; s. Fustel:

Hon. fr. 207) beeinträchtigt und der Rückgaug der Gemeinfreiheit hat diu

Zahl der Leistungsfähigen vermindert. Parallell verläuft die Entwicklung

der Privatherrschaften mit ihren nicht nur für eigene Zwecke, sonderu auch

für den König verwendeten bewaffneten .Schaaren. Mit diesen Wandlungen

bringt Roloff die Verstärkung der Kavallerie in Zusammenhang, giebt aber

auch zn, dass Kart Harteil die Tendenz zur Vermehrung der Reiterei

förderte; dazu müsste man aber gereebterweise binzufügen, dass er diese

Tendenz eben staatlicherseits verstärkte; darin liegt ja die Bedeutung seines

Eingriffes an und für sich, sowie die Bedeutung dieses Eingriffes für die

Entwicklung des Lebenswesens, was Brunner klargestollt bat.

Somit lassen sich die beiden Ansichten gut vereiniget!. Roloff aber

gebührt das Verdienst, die Umwandlung der Volks- und .Staatsverfassung

und den Wegfall der alten Grundlagen für diese Frage heraiigezogeu zu

haben, — ein Vorgehen, dem wir uns rückhaltalos anschliessen. Es kommt
auch in Betracht, dass der fränkische Staat bis zu den Arakorkriegen nicht

so bedroht war, wie z. B. der langobardische. Zu den von Roloff besprochenen

Schwierigkeiten, die alten Grundlagen zu erhalten, trat somit auch der

Mangel der äusseren Notwendigkeit hinzu, man war des Zwanges überhoben,

an einen energischen Ausbau des Heerwesens zu denken und als die Araher-

kriege diesen Zwang brachten, musste man an andere Mittel denken. Vgl.

dazu noch Mayer 1. c. II. 160 and Stutz in Ztschr. der Sav. St. XXL 140.
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dass neben dem Lehenswesen auch die alte Grundlage niemals

aulgegeben, 1

) im Gegentheil oftmals der Versuch gemacht wurde,

sie zu erhalten.2) Und weil das Heereswesen nach wie vor den

Mittelpunkt des Staatswesens bildete, musste auch seine Um-
wandlung für den ganzen Staat maassgebend werden und die

auf diesem Gebiete sich vollziehende Verschiebung des staatlicheu

Schwerpunktes lähmend wirken, da es kein Gebiet gab, auf

dem diese Niederlage hätte wettgemacht werden können. Das
alles sind zweifellos Thatsacheu, die für ein durch die speciellen

Umstände bedingtes Wirken germanischer Ideen sprechen. Es
ist allerdings infolge der Entlastung der verarmten Freien und

infolge der Entwicklung des Lehenswesens zur Entstehung eines

sich durch die besondere Heerespflicht absondernden Krieger-

standes gekommen. Aber auch diese sociale Erscheinung, die

schon in anderem Zusammenhänge besprochen wurde,5) ist in

dieser Form eine ganz unrömische. 4
) Es bedarf schliesslich

keiner Erörterung, dass diese mit dem fränkischen Finanzw’esen

zusammenhängende Umbildung schon wegen ihres natural-

wirtschaftlichen Charakters dem germanischen Gesichtskreise

entsprach. Auch die Zunahme der königlichen Macht im Heer-

wesen5
) erklärt sich leicht, ohne dass man an eine Beeinflussung

') Der Grundsatz der allgemeinen Pflicht ist uicht in Wegfall ge-

kommen, vielmehr im Capit. v. J. 802 ausdrücklich ausgesprochen worden.

Es bestanden zwei Systeme nebeneinander.

s
) Wir meinen die Versuche, die allgemeine Heeresptticht mit der

Vermögenslage in Einklang zu bringen. Dem allgemeinen Grundsätze wider-

sprachen solche Versuche nicht, da sie sich stets auf bestimmte Heerfahrten

bezogen; dieser von Boretius vertretenen Ansicht ist die herrschende Lehre

beigetreten; vgl. für das Detail jetzt Dahn 1. c. VIII. III. 228 ff und

Wittich in Sav. Ztschr. XXII. 318 f. il. R. sagt Baldamus: D. Heer-

wesen unter d. spät. Karol. S. 11
,
dass der Besitz nie Grund der Verpflichtung,

sondern nur Bedingung der möglichen Pflichterfüllung gewesen ist

s
) s. oben S. 15B.

4
) Es liegt nämlich blos eine factische Verschiebung, aber, keine dauernd

begrenzte Scheidung in Civil- und Hilitärbevölkerung vor.

5
) Sie äitsserte sich in der unbedingten Heerbannbefugnis und in dem

Rechte den zum Ausrücken verpflichtenden Census zu bestimmen. M. R.

bemerkt v. Sybel 1. c. 396, dass die ältere Zeit einen Unterschied zwischen

Heerbefehl und Heerbann kannte und So hm geht 1. c. I. 41 gewiss zu

weit wenn er noch in fränkischer Zeit dem Heere einen volksmässigen
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durch das römische Imperatorentum zu denken hätte; 1
) der

Wegfall der Volksverfassung gab dem Könige die grösste

Bewegungsfreiheit; wie in vielen anderen Dingen accomodiert sich

auch in diesem Falle die Entfaltung der betreffenden königlichen

Competenz der Gesammtentwicklung der königlichen Macht.'2)
—

Ist somit eine Steigerung der königlichen Gewalt sichtbar,

die ebenso wie die Ausgestaltung der Gesetzgebung, der Staats-

einnahmen, der Dienste und namentlich des Heereswesens, zumeist

nur in Einzelheiten an römische Vorbilder ankniipft, ohne dass

dabei das Übergewicht germanischer Ideen zu vermissen wäre,

so gilt dasselbe für die Gerichtsbarkeit desj;Königs

und überhaupt für die Ingerenz des Königs im gesammten

Gerichtswesen.

Das Königsgericht ist ausschliesslich königlich, bedeutet

also eine Machtsteigerung und bereichert den Staatsorganismus

um ein wichtiges Institut; es beruht aber nicht auf

einer Nachahmung etwaiger römischen Vorbilder, sondern

schöpft seine Kraft aus der altgermanischen Gerichtsbarkeit der

Volksversammlung, die nach Wegfall derselben nothwendiger-

weise auf den einzigen neben der Volksversammlung in Betracht

kommenden Vertreter der Volksautorität, auf den König über-

gehen musste,3) wenn sie nicht ganz aufhören sollte. Diese

politischen Einfluss einräumt, ebenso wie andererseits Fahlbeck 1. c. 132

einen unrichtigen Gegensatz zwischen Heer und Volk anzunehmen scheint;

das Heer ist für den Staat thätig, nur dass nicht mehr das Volk über das

Heer verfugt; vgl. Sickel in Westdtsch. Ztschr. IV. 252, 342, Brunner
1. c. II. 203, 211 , Schröder R.G.‘ 154.

l
) Dies giebt auch Dahn 1. c. VII. II. 254. A. 1. zu, obwohl S. 251

gesagt wird, dass der Heerbefehl Uber die Römer eine Erbschaft dos

Imporators ist, was eben nicht haltbar erscheint, weil es dieser Erbschaft

gar nicht bedurfte.

s
) Auch in negativer Hinsicht; so hinsichtlich der Einbusse gegenüber

den Immunitäten (s. Sickel in Ergbd. II. 225. A. 1 .) und dem Lehenswesen.

3) Das Königsgericht spielt schon in der Lex Sal. eine Rolle

(s. Barchewitz: D. Köuigsger. d. Mer. u. Kar. S. 4 ff); doch ist hier,

wie Schröder R.G. 1 112 m. R. bemerkt, noch eine bestimmte Theiluug

der Gerichtsbarkeit zwischen Volk und König sichtbar; sie währte so lange,

als dem König in der Person des Thungins ein Volksorgan gegenUberstand.

Man hat den Eindruck, dass der König da nur jene Gerichtsbarkeit übte,

die er wegen Wegfall der Volksversammlung üben musste; in L. Sal. 5C

handelt es sich um die volksrechtliche Ungeborsamstrafe, um die Acht, die
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Provenienz der königlichen Gerichtsbarkeit ist für die Aus-

gestaltung derselben entscheidend gewesen. 1

) Es kam nicht

offenbar nur durch die höchste Gewalt verhängt werden konnte; auch hat

der König hier nicht willkürlich vorzugelien, sondern die Voraussetzungen

zu prüfen und wenn sie zutreffeu, die Acht auszusprechen; auch in den

Fällen der Gerichtsbarkeit ausser Streitsachen ist die dem Könige in der

L. Sal. eiugeräumte Coinpetene eine selbstverständliche, übrigens nur eine

concurrierende; das alles stimmt mit dem Bilde, das man sich von dem

Eingreifen Chlodovechs (s. oben S, 21 f) machen darf, überein. Wichtig ist

ferner, dass das Verfahren in den ältesten Kiinigsgerichtsfällen rechtlich

geregelt war; dies gilt auch für den Fall des Ed. Chilp. c. 7. Doch enthält

schon L. Sal. 18 eine wichtige Andeutung; zwar ist es nicht klar, ob es

sich hier um eine regelrechte Anklage, oder um eine Verleumdung handelt
;

jedenfalls gebt hervor, dass der König Klagen entgegennehmen konnte und

dass sieb daraus für den Angeschuldigten harte Folgen ergeben mochten;

auch wenn es — wie Brunner 1. c. II. 077 meint — nur Infldelitätssachen

gewesen wäreu, also Angelegenheiten, in denen der König, mangels eines

geeigneten volksrechtlichen Organs richten musste, so fehlt doch eine

Regelung des Verfahrens
;
allerdings fehlte sie gewiss auch für die richterliche

Thätigkeit der Volksversammlung — Barchewitz ist also fl. c. 19) im

Unrecht, wenn er meint, dass die L. Sal. keine königliche UrtbeilafMlung

kennt; L. Sal. 18 rechnet doch mit ihr. Folglich kann man nicht behaupten,

dass erst Ed. Chilp. eine Änderung brachte, ebensowenig aber sagen, dass

vom VI. Jh. an eine ungeregelte, willkürliche königliche Gerichtsbarkeit,

bestand. Dieselbe entwickelte sich auf Grundlage der richterlichen Gewalt

der Volksversammlung; s. Schröder I. c. 176, Bruuner 1. c. II. 134,

Dahn 1. c. VII. III. 43; die Aufrechterhaltung des Rechtes und des Frieden*,

eine Hauptaufgabe des Volkes, war nunmehr eine der Hauptaufgaben des

Königtums.

') Es wird bekanntlich darüber gestritten, ob das Königsgericht ein

wahres Gericht gewesen sei. Sohin (I. c. I. 6, 179, 473) lässt die könig-

liche Gerichtsbarkeit nicht aus der Gerichts- sondern aus der Staatsverfassung

hervorgehen (nichtsdestoweniger sollte es in dem leider nicht erschienenen

II. Bande behandelt werden); Sickel (Uötting. gel. Anz. 1886. S. 561) vertritt

gegen Besuchet (Hist, de Forganis. jud. 48 f, 327 f) die Auffassung, dass

ein Gericht, das nicht au bestimmte Nonnen gebunden war, ja unter Um-
ständen sogar ohne vorgängige Untersuchung urtheilen konnte (dies aber

doch nur ausnahmsweise; s. v. Be t h in a n u - Hol 1 weg 1. c IV. 438,

Brunner 1. c. II. 134, Schröder 1. c. 177, Dahn 1. c. VIII. IV. 54).

kein wahres Gericht ist. Viollet I. c. I. 222 f betrachtet zwar ebenfalls

die königliche Gerichtsbarkeit als einen Ausfluss der Regierungsgewalt,

eigentlich eher als einen Bestandtheil der obersten Gewalt (.il possöde la

plenitude des droits de jnstice“; darin liegt doch eine Unterscheidung der

Justizhoheit von andern Gewalten) und auch Sickel hat sich bei neuerlicher

Besprechung dieser Frage (Göttiug. gel. Anz. 1890. S. 566) nicht mehr so
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zur Ausbildung einer sogenannten Cabinetsjustiz, ') wenn auch

für die Besetzung des Gerichtes keine allgemein verbindliche

Norm geschaffen wurde und dem Könige nicht die Pflicht oblag.

scharf geäussert, wie vorher (s. auch seinen Aufs, in Westdtsch. Ztschr.

IV. 252.). Es ist zuzugeben, da«* die königliche Gerichtsbarkeit mit der

Fülle der übrigen königlichen Gewalt Zusammenhang!, aber doch ebenso,

wie seinerzeit die Gerichtshoheit der Volksversammlung in der Fülle ihrer

Gewalten inbegriffen war (s. Sickel: Freistaat S. 147 ff); Willkürsakte

vermögen daran nichts zu ändern, sie werden auch der Rechtsprechung der

Volksversammlung nicht gefehlt haben und waren in deu ordentlichen

Gerichten, die sich an das usuelle Verfahren hielten, ebenfalls nicht aus-

geschlossen. Daraus, dass ein Gericht gegen Willkürsakte nicht geschützt

war, folgt noch nicht die Absprechung des Gcrichtscharakters, so lange

beim Richten das Bewusstsein besteht, dass es sich um eine Rechtssache

handelt; dies ist wohl entscheidend; das Vorhandensein dieses Bewusstseins

giebt aber Sickel (Götting. gel. Abz. 1*90. S. 566) zu; dasselbe hängt

mit der Entstehungsgeschichte des Köuigsgerichtes zusammen; L. Sal. 46

benützt die Worte „in mallo ante regem“ und 56 „rex ad quem maunitus
est“. Jedes Symptom, aus welchem man (vom Standpunkte der Rechts-

dogmatik) eine Absprechung des Gerichtscharakters ableiten wollte, kann

durch den Ursprung der Königsjustiz aus der Volksjustiz erklärt werden;

denn auch sie w'ar gewiss nicht an feste Formen gebunden, auch sie hatte

unbeschränkte Competenz und mochte nach Gutdünken verurthcilen oder

begnadigen. Muss man in diesen Zeiten in allen Rechtsverhältnissen mit

dem persönlichen Einschläge rechnen, so gilt dies noch mehr für ein so

vereinzeltes Institut, wie das Königsgericht; für die io grosser Anzahl auf-

tretenden Einrichtungen, wie z. B. die ordentlichen Gerichte, konnte sich

viel leichter eine allgemeine Norm entwickeln, namentlich, da auch die

königliche Gewalt regulierend eingriff; für das Königsgericht war dies

schwer. Ihm aber deswegen deu Gerichtscharakter abzusprecben, geht nicht

an; man darf jedenfalls nicht übersehen, dass auch hier die Tendenz zur

Ausbildung eines Verfahrens bestand; sie äusserte sich in Ed. Chilp. c. 7,

in Ed. Chlotb. c. 22 und führte zur Entwicklung der Gesammtheit jener

Principieu, die man als Grundsätze des königsgerichtlicheu Verfahrens kennt.

') s. Brunner 1. c. II. 134. A. 8; JTahlbeck 1. c. 174 neigt zur

Annahme einer Cabinetsjustiz; vgl. Dahn 1. c. VII. III. 391, VIII. IV. 54.

Barchewitz 1. c. 16 unterschätzt das vorher berührte Ed. Chilp.; denn

wenn sich auch der König hier „selbst einführt“, so erlässt er doch eine

Norm u. zw. in der üblichen Weise; bestimmt er zwar eigenmächtig seine

Competenz. so ist es dennoch eine allgemeine Bestimmung, die nicht will-

kürlich, sondern in allen Fälleu anzuwenden war. Andererseits wird (1. c.

48 ff) die Bedeutung der zunehmenden Theilnahme der Grossen überschätzt,

indem daraufhin ein Gegensatz zwischen den früheren und späteren Zuständen

im Künigsgerichte angenommen wird; es kanu sich uur um graduelle Unter-

schiede, aber gewiss um keinen Gegensatz handeln.
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sich an die Meinung der Beisitzer zu halten; 1
) die von den

Karolingern dem Pfalzgrafen eingeräumte Stellung führte ebenfalls

zu keiner Cabinetsjustiz; 2
) die Unabhängigkeit des Königs von

den Beisitzern ist eine Folge seiner factischen Gewalt fülle
1

)

und in keiner Weise auf römischen Einfluss zurückzuführen.

Ebenso wie das Königsgericht entschieden als Gericht zu

betrachten ist, muss auch das Verfahren desselben als Rechts-

verfahren und nicht als Verwaltungsverfahren bezeichnet werden,4
)

wenn auch seine Formen von den allgemein üblichen abweichen:

sowohl in der Möglichkeit, von den üblichen Formen abzugeben,

wie noch mehr in der materiellrechtlichen Selbständigkeit äussert

sich die Veränderung, die in dem Ausmaasse der königlichen

Gewalt eingetreten war: aber in beiden Richtungen würde man

vergeblich nach passenden fremden Mustern suchen; ist auch

•) M. R. bemerkt Dahn Le, VII. III. 49, da** (mangels jedweder

gesetzlichen Regelung; der König aus deu jeweils um Hofe anwesenden

Leuten sein Gericht bilden konnte, so dass Königsrat und Königs ge rieht

ineinander übergingen. Dass auch königliche Vassallen später als Beisitzer

fungierten, musste die Garantien der Rechtsprechung beeinträchtigen und

gleichzeitig die volle Freiheit des Königs hinsichtlich der Beachtung der

Ansichten der Beisitzer steigern. Im allgemeinen sehen wir da etwas

ähnliches wie bei der Entwicklung des Gcsetzgebungsrecbtes und der Hof-

tage. Die germanische Tradition bedingt ein Festhalten an der Betheiliguug

des Volkes; doch wird den au die Stelle des Volkes getretenen Grossen

nicht die rechtliche Rolle des Volkes eingeräuint, so dass es zu keinem

juristisch definierbaren Abschlüsse kommt. Die Überzeugung vou der Un-

crlässlichkeit der Beisitzer ist stärker als die Überzeuguug von der Noth-

wendigkeit der Theiluahme der Grossen an der Gesetzgebung; 8. Besuchet
1. c. 50, 339 f, 346 ff, Schröder 1. c. 176; es besteht auch die Überzeugung

von der I’flidit, häufige, wenn auch nicht gerade regelmässige Tagungen

abzuhaltcn; s. Dahn 1. c. VII. III. 4s f.; die übliche Zahl der Beisitzer (7;

ist germanisch; s. Rehr öd er 1. c. 176.

-) Eher im Gegentheil; denn der Hofrichter, dessen Steilung auf könig-

licher Vollmacht beruhte, konnte weniger willkürlich Vorgehen.

s
)

s. oben A. 1. Zu dem, was schon Uber den Unterschied

zwischen der Stellung der Grossen und der früheren des Volkes gegenüber

dem König gesagt wurde, kommt hinzu, dass wir nicht wissen, wie sich —
factiscb, nicht rechtlich — das Verhältnis zwischen König und Volk in der

richterlichen Thätigkeit der Volksversammlung gestaltet hat, ob nicht schon

da ein grosses Übergewicht des Königs übur das Volk, namentlich in der

Strafjustiz, bestand, so dass das spätere Königtum an dieses Übergewicht

anknüpfen konnte. S. v. Amira bei Paul III.'2 20».

*; s. Brunner 1. c. II. 622; vgl. Beauchet 1. c. 66 ff.
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manche Einrichtung des königsrechtlichen Verfahrens fremdartig, 1

)

so ist doch das Hauptgewicht nicht auf diese Einzelheiten,

solidem vielmehr darauf zu legen, dass sich das Königsgericht

überhaupt dem allgemeinen Rechte gegenüber selbständig stellte

und diese Erscheinung hängt nicht mit gallorömischen Institutionen,

sondern mit der gesammten Entwicklung des fränkischen Staats-

wesens zusammen; was die materiellrechtliche Selbständigkeit

anlangt, wie sie sich namentlich in der Anwendung der Billigkeit

äusserte, so liegt allerdings das Vorbild der aequitas im römischen

consistorium principis vor,2) daneben kommt aber auch als

germanische Wurzel das an und für sich unbeschränkte Recht

der Volksversammlung in Betracht. Bedenkt man, dass die

aequitas im fränkischen Königsgerichte eigentlich erst in

karolingischer Zeit 1

) grosse Bedeutung annimmt und dass sie

da ganz überwiegend unter kirchlichem Einflüsse steht.,4) so

wird man sie wohl nicht auf römische, sondern auf kirchliche

Gründe zurückführen, dabei aber auch sagen dürfen, dass in

diesem Falle die kirchliche Beeinflussung an die germanische

Auffassung von der Pflicht des Königs, das Recht zu schützen

und an die unbeschränkte Hoheit der Volksversammlung an-

knüpfte. Es ergab sich übrigens mit Rücksicht auf die gosammte

Lage und auf die die Entwicklung des Gesetzgebungsrechtes

begleitenden Umstände die NothWendigkeit der Ausfüllung von

Lücken,5
) welchem Zwecke nebst gesetzlichen Anordnungen auch

königsgerichtliche Urtheile zu dienen hatten.0) War einmal

') s. unten bei Verfahren.

!
) s. Brunner 1. c. II. 1S6.

s
) Brunner 1. c. II. 13f> nimmt allerdings schon für die merovingischen

Mundhriefe Billigkeitsjustiz an; doch ist sie da, soweit sie überhaupt in

Betracht, kommt, ein iudirectes Ergebnis des Schutzverhültnissea.

4
)
Dies darf als communis opinio bezeichnet werden; s. Dahn 1. c.

VIII. IV. 36 ff und Kühl in Sav. Ztschr. XX. 207 ff. Wenn auch die von

Brunner 1. c. angeführte Stelle des (!od. Theod. in die L. Rom. Vis Auf-

nahme gefundeu hat, so ist sie doch offenbar erst durch kirchliche Vermittlung

zu weltlicher Bedeutung gelangt. Hau darf überhaupt diese aequitas nicht

überschätzen; na. R. sagt Bekker (Jahrb. d. internet. Verein f. vgl. Rechts-

wiss. I. 342). dass aeqnurn im allgemeinen nur dasjenige ist, was Auklaug findet.

r
') Diese Aufgabe hatte ja sogar das langobardische Königsgericht.

*) Das Königsgericht war daher für Fragen competent, die durch kein

Gesetz normiert waren; s. Dahn 1. c. VIII. IV. 39. Die Reclamatiou wäre

vielleicht auch theil weise vom Gesichtspunkte der LUckenausfUltung zu betrachten.
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diese NothWendigkeit gegeben und der König aus diesen und

den vorher erwähnten Gründen befugt, ja sogar bemüssigt.

materiellrechtlich selbständig vorzugehen, dann war dabei auch

die Möglichkeit von Begnadigungen vorhanden, 1
) die unter

Umständen geradezu geboten schienen, allerdings aber andererseits

auch die Möglichkeit willkürlicher Missbräuche,2) die vielfach

an römische Vorgänge erinnern.

Mit alldem hängt natürlich die grosse Ausdehnung der

Competenz 3
) des Königsgerichtes zusammen: denn dasselbe

beschränkt sich nicht auf die Angelegenheiten der Schutzbefohlenen

und auf die durch kein Gesetz normierten Fälle, also nicht auf

jenen Bereich, für den eine eigene Competenz nothwendig war

und auch nicht auf jene Angelegenheiten, die wahrscheinlich

schon in älterer Zeit der Rechtsprechung des Volkes anheim-

fielen; es geht darüber weit hinaus und beeinträchtigt dadurch,

dass es concurrierend, ferner als höhere Instanz und als Special-

gericht auftritt, die Thätigkeit. und das Ansehen der ordentlichen

Gerichte.4
) Insofeme weist es wohl römische Züge auf und

') Wie schon erwähnt, (s. oben S, 200. A. 1.) betrachtet 8 i c k e 1

(Mitth. «1. Inari t. III. B39) das Gnadenrecht als eine besondere Anwemlmigs-

forin des Bannrechtes.

s
) s. Viollet 1. c. I. 224 und besonders Dahn 1. c. VIII. III. 3S4 ff.

3
)
Sie ist grösser als in anderen germanischen Reichen; s. Beauchet:

1. c 50 ff, 04 ff, Brunner I. c. II. 138 ff, Schröder 1. c. 177, Dahn I. c.

VII. III. 43 ff, 53, 55, VIII. IV. 34 ff. Für die Beurthoilung der Reclamntions-

competenz kommt neben dem vorher (oben S. 221. A. 6.) erwähnten Gesichts-

punkte auch der Umstand in Betracht, dass die Ausübung der Thätigkeit des

niederen Functionärs durch den höheren germanischen Auffassungen

entsprach; s. Sickel in Ergbd. III. 480.

*) Das Königsgericht erlangt förmlich eine Univorsalcompetenz. Es

geschah nicht«, um den Wirkungskreis der ordentlichen Gerichte zu ver-

grösseru; die gegen die Überbürdung des Königsgerichtes (s. Brunner
I. c. II. 141) gerichteten Anordnungen genügten nicht. Angesichts des

Einflusses auf die ordentlichen Gerichte (s. unten), hätte der König ohne

Einbusse seiner Macht die Competenz der ordentlichen Gerichte vergrössem

können. Aber so wie der König die staatlichen territorialen .Sprengel nicht

vor der Durchbrechung durch Immunitäten bewahrte, sondern der Störung

der Territorialeintheilung Vorschub leistete, so hat er auch die Autorität

der Gerichte durch die Ausdehnung seines Gerichtes, an dem er die Grossen

theilnehmeu Hess, geschädigt. Mag anch ein ständisch privilegierter Gerichts-

stand dem fränkischeu Reiche noch fremd gewesen sein, factisch bestand er

doch und zwar zum guten Theile für dieselben Kreise, die au Immunität und
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namentlich gilt dies für die Entscheidung von Appellationen: 1

)

nur dass auch da keine Befolgung eines bestimmten römischen

Vorbildes ersichtlich ist; 2) man kann daher diese Ausdehnung

der Competenz aus der machtvollen Geltungmaehung der höchsten

Gerichtsgewalt erklären.

Abgesehen vom Königsgerichte hat die königliche Gewalt

noch auf andere Weise die ordentliche Gerichtsverfassung

beeinflusst,2) indem einerseits die Stellung des Richters —

Grundherrschaft intereisiert waren; denn auch hinsichtlich der Gründe,

die einerseits für die häufigen Immunitätsverleihungen (s. oben 8. 140. A. 1.)

andererseits fUr die Ausdehnung der Competenz des Königsgerichtes umuss-

gebend waren, besteht, ein« Analogie. .Schon aus dem Capit. Pippins (754 —765)

c. 7 geht hervor, dass der Kechtszug an das Königsgericht eigentlich nur

den höheren Ständen praktisch möglich war; nach dem Oapit. ex Sit—813
(Boretius S. 17G. c. ä) ist das Königsgericht für die Potentiores förmlich

als ordentliches Gericht zu betrachten; aber schon Marc. I. 2h rechnet

damit, so dass man im allgemeinen die Thätigkeit des Köuigsgerichtes sehr

stark vom Standpunkte des Ständewesens betrachten muss. Das Vorbehalten

der Rechtssachen gewisser Personen (s. Brunner I. c. II. 140) bildet

uatUrlich eine gauz ungerechtfertigte Einschränkung der ordentlichen Gerichte

nnd erinnert, an die das Immunitätswesen begleitenden Umstände.

') Es me in: Cours ölein 8. 70 betrachtet in dieser Hinsicht das

Königsgericht als .& la fois une cour däppel et nne juridiction privilegiöe*,

wobei jedoch ,1'appel proprement dit“ zurückgcdräugt war und der König

vielmehr vom Standpunkte der Ungerechtigkeit, oder der Rechtsverweigernng

den Fall beurtheilte. Er macht (1. c. 71) darauf aufmerksam, dass der

römische Kaiser und der römische Praef. praet. nicht nur Appellations-

sondern auch Evocationsjnstiz übten.

a
)
Betuchet hat nämlich 1. c. 67, 330 ff nachgewiesen, dass die

fränkische Appellation sich von der römischen sehr unterschied; s. Brunner
1. c. II. 138 f. Die Evocationsjustiz lehnt sich zwar durch die Anwendung

des indic. commonitorins an die spätrömische Praxis an (s. Dahn I. c. VIII.

IV. 52 f) und bekanntlich haben L. R. Vis. sowie die meisten Epitt. die

auf die kaiserlichen Rescripte bezüglichen Stellen des Cod. Thend. auf-

genommen und dieselben auf die gerichtliche Thätigkeit des Königs bezogen.

Nichtsdestoweniger bemerkt man, dass die königliche Gerichtsgewalt selbst

in den Reichen, die der römischen Beeinflussung zugänglicher waren, als

las fränkische, nicht diesen Umfang angenommen hat. Man wird daher

die grosse Competenz des fränkischen Köuigsgerichtes auf andere Umstände

zurlickführen müssen.

*) Wir gehen natürlich auf die Ansicht Fustel's (Mim. fr. 31t>,

Transform. 494), diedem Volkselemente jede Bedeutung im Gerichte nbspricht,

nicht ein.
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und zwar nunmehr des staatlichen Beamten — gesteigert,')

andererseits die vormals aussergerichtlichen Theilc des Verfahrens

von diesem Beamten beherrscht wurden. Aber so wichtig diese

Aenderungen an und für sich waren und so sehr der dadurch

geschaffene Zustand sich von dem altgermanischen unterschied,

so ist er doch durchaus nicht römisch geworden. Die Zwei-

teilung der Functionen, der Gegensatz zwischen Richter und

Rechtsfindern, d. h. zwischen Obrigkeit und Volksorganen'2 ), ist

*) Über die Beeinflussung des Volkagerichtes durch das Königtum

s. v. Bethmann-Uollweg 1. c. IV. 433. Brunner 1. c. II. 331, Sickel

in Gött. gel. An*. 1890. 8. 378, 580, v. Amira das. 1896. S. 201, Fahl b eck

I. c. 126 ff, Sobm I. c. I. 150 ff. Schon die L. Rib. weist eine bedeutende

Zunahme des obrigkeitlichen Prinzips in der Rechtspflege auf. Zu welchen

Übergriffen dieselbe Gelegenheit bot, geht. u. A. daraus hervor, dass Chloth. II.

anordneo musste, dass Hissethäter (mit Ausnahme der auf frischer That

ertappten Diebe) wenigstens verhört werden. An und für sich bedeutete

das Rechtsgebot des Richters (g, Brunner 1. c. II. 225 f und v. Amira l.e.)

eine wesentliche Steigerung, die auch Saleilles (Rev. hist. Bd. 40. S. 295 ff)

zugiebt und die damit zusammenhängt, dass der öffentlichen Gewalt

gegenüber nur der Graf für das Urtheil verantwortlich ist; s. Sohui l.e 227.

Die Reformen Karls d. Gr. haben diese Entwicklung gefördert und c. 5.

des Oapit. ex 819 (Boretius p. 296) fasst eine noch grössere Festigung der

gerichtlichen Stellung des Grafen ins Auge. Dahn 1. c. VII. TU. 56

bespricht die Symptome des Abgehens von dom „Genossengerichte“, was

mit der Ausdehnung des Reiches auf nichtfränkische Gebiete (s. So hm
1. c. 155 ff), aber ebenso sehr mit der übrigen Entwicklung Zusammenhänge

Wird man auch mit Sickel (Ergbd. III. 487 f), der sich dabei an Brunner «

Ausführungen über Tbnngin und Graf anlehnt, die gesammte Umwandlung

der Gerichtsverfassung als eine weniger durchgreifende betrachten, als dies

vielfach angenommen wird, so hat doch die Vereinigung der Function des

Thungins mit der des Grafen den Charakter des Gerichtes alteriert,; dies

trifft auch dann zu, wenn man mit. Sickel (1. c. 485) die sachliche Theilung

der richterlichen Geschäfte in höhere und geringere schon au die altfränkische

Verfassung anknüpfen lässt; Dnhn 1. c. VII II. 1 12 denkt hier an römische

Vorbilder.

2
) M. R. bat v. Sy bei 1. c. 387 auf die Auseinandersetzung der

beiden hier thätigen Kräfte hingewiesen. Die unhaltbare Ansicht Fustel's

(Mon. fr. 316) hat Sickel (GStt. gel. Anz. 1886, S. 557) zurückgewiesen,

indem er den Unterschied zwischen dem römischen Assessor und dem

fränkischen Dingmauu beleuchtete. Man muss hinzufügen, dass auf diesem

Gebiete die fränkische Tradition die römischen Einrichtungen besiegte, da

einerseits die Romanen an den fränkischen Gerichtsversammlungen theil-

nahmen (s. So hm 1. c. I. 229) und andererseits die Unterscheidang zwischen

Richtern und Urtheilcru sogar bei den Romanen — wenn auch langsam —
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niemals, auch nicht durch die Reformen Karl d. Gr., überwunden

worden 1

) und es sind die beiden Elemente niemals in einer

einheitlichen Gerichtsbehörde, wie es den spätrömischen Vorbildern

entsprochen hätte, aufgegangen. So muss man nicht nur an

der Ableitung der fränkischen ordentlichen Gerichtsverfassung

aus der germanischen festhalten, sondern überdies sagen, dass

der Ideengang, in dem sich die durch königliche Eingriffe voll-

zogenen Aenderungen bewegten, dem germanischen Gesichts-

kreise angehörte und wohl eine Kräftigung der königlichen

Macht, ein Überhandnehmen des königlichen Beamtentums, ja

sogar eine Abhängigkeit der Volksjustiz von dem König herbei-

führte, ohne aber der gesammten Gerichtsverfassung eine

fremde Basis zu geben.

Es ist gewiss kein Zufall, dass auf diesem Gebiete, un-

geachtet der auch hier sehr wichtigen Zunahmo der königlichen

Gewalt, dennoch mehr als auf jedem anderen der germanische

durchdrang (s. Sickel in Sav. Ztschr. VI. 44, Dahn I. c. VII. III. 35, 61,

Kiener 1. c. 322). Dass in der Thätigkeit der Urtheiler kein obrigkeitliche»,

.sondern ein volksmässiges Element hervortritt, haben Siegel (Oer. Verf.

I. 106 f) und Sickel (Sav. Ztsclir. VI. Hff) nachgewiesen; daran ändern

die Umwandlungen, die Fahlbeck 1. c. 62 aus allgemeinen Gründen für

das Gerichtswesen annimmt, nicht viel; deun trat auch eine Machtnteigerung

det richterlichen Beamten ein, so ist doch die Betheiligung der Gauleute

geblieben, mag selbst die Grundlage eine andere geworden sein (s. Sickel

l. c. 41 ff). Dass in einseinen Fällen, vielleicht überhaupt in manchen

Gegenden, trotz der Theilung der Urtheilsfunction, der Graf factisch so

vorging, wie etwa der römische Einselrichter und das Volkselement sich

entweder garnicht oder nur schwer durchsetzen konnte (s. Dalin 1. 'c. VII.

III. 6t.), ändert nichts an der Sache; es konnte eben nur missbräuchlich

zu römischen Analogien kommen. W. Schultze: Dtsche Gesch. II. 468

geht zu weit, wenn er in dem Grafen den eigentlichen Urtheiler erblickt.

) Denn auch da besteht die Zweitheilung fort; s. Sickel 1. c. 70 ff,

Haleilles 1. c. 286 ff. Brunner (Mittli. d. Inst. VIII. 184) erblickt

m. R. in der Ersetzung der willkürlich zu wählenden Beisitzer durch

ständige eine den Richter beschränkende Neuerung. Für eine Identificieruug

der Schöffen mit den Kachinburgen tritt Mayer 1. c. I. 405 f ein. Für die

Kläruug der Begriffe hat Hermann: Heb. d. Entw. d. oltdtsch. Schüffenger.

in vielen Beziehungen vorgearbeitet. Abzulehnen ist die Meinung Rieb.

Schmidt's (Allg. Staatslehre II. I. 383 f.); richtig ist nur die Parallele

zwischen der allgemeinen Staatsentwickluug und derjenigen, die zum
Scbüffentuni geführt hat.

v. Halban, Köm. Kocht in den germ. Volksstaaten. UI. 15
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Charakter hervortrat 1

) und dass die nicht zu unterschätzenden

Aenderungen dennoch die alten Grundsätze nicht zu erschüttern

vermochten. Dies ist damit zu erklären, dass der altgermanische

Staat für die Rechtspflege im Gericht soviel gethan hat, wie

für keinen anderen Theil seines Wirkungskreises, so dass an

dem in früherer Zeit Entwickelten, soweit keine äusseren Gründe

hinzutraten, festgehalten werden konnte, die nothwendigen

Aenderungen sich also nur auf jene Angelegenheiten erstrecken

mussten, in denen der natürliche Fortschritt des Lebens, sowie

der Rückschlag der allgemeinen politischen Umstände dies un-

umgänglich forderten.2)
—

Betrachtet man das fränkische Amtswesen, so muss

man von der Erwägung ausgehen, dass zwar schon die frühere

Zeit Einrichtungen kannte, die zum Theil königliche, zum Theil

Volksinteressen vertraten, dass aber sowohl die Ausdehnung des

Reiches, wie auch die Bildung neuer Sprengel und die Fülle

der Aufgaben eine wesentliche Bereicherung des Amtswesens

hervorrufen mussten, was natürlich nicht nur der königlichen

Gewalt, sondern auch fremdem Einflüsse Gelegenheit zur Be-

thätigung bot.

>) Wir meinen die reichliche germanische Symbolik der Ding-

versaramlungen, das Festbalten an den üblichen Gerichtsstätten u. s. w.

Die Spuren eines Zusammenhanges des Kriegsgottes mit der Rechtspflege

behandelt Dahn 1. c. VII. III. 36.

*) Man begreift die Möglichkeit der germanischen Gerichte nur,

wenn man berücksichtigt, dass bei solchen Völkern Sitte und Recht den

Charakter inneren Zwanges haben. Es war angesichts der Kraft dieses

inneren Zwanges zunächst nicht zu befürchten, dass sich Richter oder

Gerichtsgemeinde gegen ihn auflehnten und ihr praktisch souveränes Recht

missbrauchten; deshalb bedurfte es zur Sicherung der Gerechtigkeit ursprüng-

lich nicht einmal einer höheren Instanz. Erst als sich das Rechtsbewusstsein

infolge der Neuerungen spaltete und eine erhöhte Möglichkeit von Missgriffen

und Missbräuchen eintrat, wurden Maassregelu erforderlich, die der früheren

Zeit fehlten. Dass aber die Änderungen mit den früheren Geschehnissen

Zusammenhängen, ist schon hinsichtlich der Langobarden erwähnt worden

(s. Theil II. S. 161); dass sie sich im Rahmen des Bedürfnisses bewegten,

beweist u. A. der Umstand, dass z. B. das Schüffentum nur dort durchdrang,

wo die socialen Verhältnisse, beziehungsweise andere Gründe ihm den Boden

vorbereitet hatten, also vor allem bei den Frauken selbst, weit weniger bei

den rechtsrheinischen Völkern und auch nicht bei den Friesen.
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Wenn auch gewiss nicht alle fränkischen Beamten aus dem

Gefolgswesen hervorgingen, 1

) so hat sich doch die Entwicklung

der königlichen Amtshoheit und die grundlegende Auffassung

des Beamtentums an das Gefolgswesen angelehnt2
) und dem

Verhältnis zwischen König und Beamten frühzeitig den persön-

lichen Charakter gegeben,3) der, mit einer abstracten Staatsidee

unverträglich, die Entfaltung des persönlichen Regiments förderte 4
)

und das Beamtentum an der Abnahme der Königsgewalt in

unrömischer Weise theilnehmen liess.-')

Trotzdem drang viel römisches hier ein, deshalb, weil

namentlich in merovingischer Zeit viele Gallo-Römer verwendet

wurden,8) denen gegenüber die römische Amtshoheit geübt werden

•) Diese Einschränkung muss man gegenüber Dahn 1. c. VU. II. 68

machen.

a
)
Dies haben mit gnten Gründen Sickel in Weetdtsche Ztschr. IV.

346 und Brunner L c. II. 78 dargethan; die Analogien sind zu stark, als

dass sie anders gedeutet werden konnten.

*) s. Weimann: Der sittl. Begr. in Greg. v. Tours Hist. Fr. 8. 24f.

*) Das fränkische Beamtentum geht dadurch Uber die volksrechtliche

Stufe hinaus, gewinnt aber keine richtige staatsrechtliche Basis, sondern

die des persönlichen Königsdienstes.

&
)
Es liess sich wohl zn Anfang eine königliche Beamtenschaft be-

gründen; sie konnte aber nicht nnverändert forterhalten werden, weil die

Einnahmen dies nicht gestatteten. Und je weiter, desto mehr kamen die

Ämter aus der straffen Abhängigkeit. Sogar F n s t e 1 (Transform. 63 ff

und 434) anerkennt die Bedeutung des Mangels staatlicher Besoldung. Die

Bewidmung der Beamten mit Gfitern führte zu socialpolitischen Folgen

ganz nnrömischer Art (s. v. Inama I. c. I. 274f) and zu einer Selbständigkeit,

die sieb schon in merovingischer Zeit in der Tendenz zur Vererbung der

Ämter äusaert. Als aber — was wohl als ßemedur gedacht war — die

Beamten Vassallen wurden, da wurde allerdings der frühere Gesichtspunkt

des persönlichen Königsdienstes wieder actuell, aber das Hauptgewicht

wurde da nicht mehr auf die Erfüllung der Amtspflichten, sondern auf die

Treue gelegt, so dass die Beamten hinsichtlich ihres Wirkungskreises eine

ganz unstaatliche und desto mehr unrümische Stellung erhielten und gemeinsam

mit dem übrigen Optimatentum eher den König beeinflussten, als von ihm

beeinflusst wurden.

*) Dies bat sich natürlich nach nnd nach verflüchtigt; volles Über-

gewicht hat aber das germanische Element erst in karolingischer Zeit

erhalten; s. Dahn 1. c. VIII. II. 43.

16*
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konnte, 1

) und die wohl als Träger römischer Amtstraditionen zu

betrachten sind. Sie haben offenbar dem fränkischen Reiche

die schriftliche Anstellungsform, 2
) die Sitte der munera, 3

) die

Gepflogenheit befristeter Anstellung,4
) sowie die Terminologie'1

)

und den Ausschluss gewisser Personen 6
) überliefert, also Dinge,

die wohl wichtig waren, die aber den Grundcharakter des

Beamtentums wenig berührten, 7
) der neuen Ordnung leicht an-

gegliedert werden konnten und überdies zum Theile überwunden

wurden. Man wird somit trotz dieser Erscheinungen das fränkische

Amtswesen nicht mit dem römischen identificieren dürfen. Denn
abgesehen von der erwähnten gefolgschaftsmässigen Basis treten

Unterschiede hervor, die es verbieten, aus den formell römischen

Anzeichen auf einen römischen Inhalt zu schliessen. Es fällt

die regelmässige Verbindung der Civil- und Militärgewalt auf,

') An eine Unterscheidung römischer und fränkischer Amtshobeit ist

natürlich nicht zn denken; zn bemerken jedoch, dass 01. pari«, alles, was

sich im Breviar anf den Kaiser bezog, auf den König anwendet.

*) s. Brunner 1. c. II. 80. A. 12., v. Amira in 08«. gel. Aue. 189G.

S. 191, Dahn I. c. VII. II. 71.

*) ». Sicke) in Oött. gel. Anz. 1896. S. 283.

4
) s. Brunner 1. c. II. 81 . A. 20, Dahn I. c. VII. II. 73.

R
)

Milit.ia, honor, munus publicum, actor, agens, procuralor u. s. w.

Die Benennung judex bezeichnet nicht gerade richterliche (.Kompetenz; sowohl

dem römischen als auch dem fränkischen judex konnten richterliche Befugnisse

fehlen; s. Sobm 1. c. I. 148 f, Sickel in Oött. gel. Anz. 1896. S. 283.

Über vir inluster s. Zeumer Oött. gel. Anz. 1887. S. 362 ff. der der

Ansicht Havet's Beitritt, während Pirenne (in Compte rendu de la cotnrn

roy. d. hist. II Ser. Bd. XIII. No. 2) und Bresslau (N. Arch. XII. 358 ff

)

gegen iiavet Stellung nahmen. Römisch ist es auch, dass der abtretende

Beamte Rang und Titel beibehält; s. Brunner 1. c. II. 80 f, Dahn I. c.

VII. II. 72.

“) Der Ausschluss der Juden Ton den Ämtern ist römisch-rechtlich,

aber durch kirchliche Vermittlung übernommen; s. Sickel in Krgbd. III.

463. Über den Ausschluss der Kleriker s. I. c. 464. A. 4., über den der

Excommunicierten 1. c 464.

’) Mau könnte als wichtigen Umstand allerdings die Anlehnung der

Beamtenorganisation an die städtischen Centren anfilhren und das Über-

gewicht, das die in der Stadt angestellten Beamten Uber die andern hatten;

dass dies aber nicht mit der Annahme römischer Vorbilder Zusammenhänge

geht schon aus dem, was wir oben S. 121 Uber das Verhältnis der Civitas

zur Orafschaft sagten, hervor.
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die wohl in der spätrömischen Organisation zum Theile vorkam, 1

)

aber doch nur ausnahmsweise, während sie im fränkischen Reiche

der germanischen Vereinigung des Heerfiihrertums mit anderen

Competenzen entsprach; 2
) es fehlt die scharfe Trennung zwischen

Hof- und Staatsbeamten; es entwickelte sich andererseits ein

Übergang vom Privatbeamtentum zum öffentlichen Beamtentum/*)

was mit der zunehmenden Bedeutung der Privatherrschaften

zusammenhing; überhaupt trat eine Vereinfachung des gesammten

Amtswesens im Vergleiche mit dem römischen ein, was sich in

der Verquickung der bei den Römern strenger gesonderten

Competenzen 4
) und in der Zuriickdrängung des bureaukratischen

Elementes 5
) äusserte. Die grosse Bedeutung örtlicher Verschieden-

heiten gab Gelegenheit zu Particularismcn, die wohl mancherorts

der Beibehaltung römischer Einrichtungen förderlich waren,6)

ohne ihnen aber allgemeine Geltung zu verschaffen oder auch

nur die Gesamtentwicklung des Amtswesens 7
) und seinen Über-

gang zum Lehenswesen, überhaupt die nichtstaatlichen Er-

scheinungen, zu behindern.-)

') s. Sickel in Gött. gel. An*. 1890. S. 672 um! das. 1892. S. 129;

namentlich iiu Ducatus.
t
) s. Brunner 1. c. II. 3., t. Ainira Gött. geh Au*. 1896. S. 189,

I)ahu 1. c. VH. II. 72. Deshalb bedurfte es für diese Vereinigung keines

römischen Vorbildes und es ist die Frage, ob der germanische FOderaten-

führer nach römischem Beispiel militärische üerichtsgewalt übte (s. Sickol

Gött. gel. An*. 1892. S. 129. A. 2), gegenstandslos.

3) In dem aas. pacis liegt ein solcher Übergang vor; s. darüber Bickel

in Ergbd. I1L 541 ff, Dahn 1. c. VII. H. 136 ff.

4
) Namentlich gilt dies für die Jnrisdictiu vic&ria und mamlata, für

die uugenügeude Unterscheidung der staatsrechtlichen und privatrechtlichen

Stellung der Vertreter u. s. w. S. Dahn I. c. VII. II. 124.

*) s. v. Bethmaun-Holl weg 1. c. V. 6.

“1 so a. B. in der Provence; s. Kiener 1. c. 49f.

7
) Man darf deshalb die Verschiedenheiten nach Landestheilen nicht

überschätzen; denn sie haben (s. Sickel in Ergbd. III. 452) die Grundzüge

der Organisation nicht beeiniiusst.

8
) Als eine mit dem Charakter des Staatsbeainteutums nicht gut ver-

trägliche Erscheinung kommt u. A. der Umstand in Betracht, dass der

Staat für die Beamten nicht haftete, dieselben vielmehr nach allgemeinem

Hechte zu belangen waren; s. H. O. Lehmann: D. Rechtschutz gegenüber

EingT. v. Staatsbe. nach altfr. H. 17 ff. Dies ist — wie man der Gestaltung

der Urtheilsschelte entnehmen kann — germanisch.
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Dasselbe gilt für die einzelnen Aemter. Wir haben gesehen. 1
)

dass der Dncatus mit der ehemaligen römischen Provinz nicht

identisch war und dass selbst zwischen dem spätrömischen

militärischen Dueatus und dem fränkischen Amtsherzugtum

wichtige Unterschiede bestanden. So muss man sich dann auch

gegen die Ableitung des fränkischen Herzogs von dem
römischen Dux aussprechen, a

) denn obwohl in den höheren

Provinzialämteru der spätromischen Zeit Civil und Militärmacht

vereinigt wurden, 1

) so war doch die Art dieser Vereinigung

eine ganz andere.4) Für das Stammesherzogtum ist vollends an

irgend eine Beziehung zur römischen Vergangenheit nicht zu

denken. Aber auch das Amt des Patricius ist nur theilweise

römisch; insofern es mit dem Herzogsamt indentificiert werden

kann,5) vermag es mit B&cksicht anf das vorher Gesagte trotz

der römischen Titulatur nicht als römisches Amt zu gelten.

Das südgallische Patriziat war zweifellos aus der römischen

Staatsordnung übernommen, aber inhaltlich dem fränkischen

Herzogtum angepasst Ä
) worden. Hat man also den fränkischen

Herzog als eine vornehmlich militärischen Zwecken dienende

Schöpfung der merovingischen Zeit zu betrachten, so kommen
für seine Entwicklung neben militärischen Gesichtspunkten auch

die Machtgelüste der Amtsträger in Betracht,7
) Bestrebungen,

') s. oben 8. 118.

3
) i. Sickel in Gött. gel. Anz. 1888. 8. 441 ff, Brunner 1. c. II. 155.

v. Amira in Gött. gel. Anz. 1895. 8. 191.

3
) s. Mommsen in Hermes XXIV. 8. 268.

4
) s. Sickel in Gott. gol. Anz. 1890. 8. 672. Dies scheint Dahn

1. c. VII. II. 154. A. 1. zu unterschätzen, weun er für den fränkischeu Dux,

ebenso wie für den westgothischen, römische Wurzel anuimmt; s. auch

1. c. 165 und VIII. 111. 116. Zu beachten ist die sehr ungenügende

Competenztrennung zwischen Graf und Herzog (s. Sohin 1. c. I. 466 fl',

Fahlbeck 1. c. 148f), sowie die unter Umständen dem Königtum entgegen-

tretende Function dieses aristokratischen Amtes; vgl. Fahlbeck 1. c. 200

und Sickel in Hist. Ztscbr. Bd, 62. 8. 413ff.

*) s. Wejrl in Sav. Ztschr. XVI. 94.

•) Weyl 1. c. 97, Kiener 1. c. 62ff. Für den Patricius der Provence

erscheint dies nach Kiener's Forschungen zweifellos; was den Patricius

von Burgund betrifft, ist dies weniger klar (s. Kiener 1. c. 269 f), aber

doch anch nicht ausgeschlossen.

’) s. Sickel in Gott. gel. Anz. 1888. 8. 443f.
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denen das fränkische Königtum nicht genügend entgegenzutreten

vermochte und die dem Amte eine ganz unrömische Bedeutung

verliehen.

Hinsichtlich des Grafon ist ein enger Zusammenhang

mit dem römischen Comes civitatis behauptet worden,*) wobei

man den Umstand, dass das letztgenannte Amt durchaus kein

regelmässiges war,-) zu leicht nahm und auch dem Unterschiede

zwischen den älteren und späteren fränkischen Grafen 1

) zu

wenig Beachtung schenkte; selbst das wohl wichtigste Argument,

welches aus dem Vorkommen desselben Titels für analoge Aemter

verschiedener germanischen Staaten auf eine gemeinsame und

zwar römische Wurzel schliesst,4) kann gegenüber begründeten

Zwcifelu nicht ausschlaggebend sein.5) Die Zweifel giündeu

') s. namentlich E sin ein in Melanges 387, in (Jours 76, Pustel:

Mou. fr. 196 ff, Dahn 1. c. VII. II. 91ff, Schultzo 1. c. 11. 383, Mayer
1. c. I. 338 f.

ä
) Pustel (Invasion 19) will den Comes civ. in den meisten gallischen

Civitates finden, wogegen schon Sicke) (Gott. gel. Ans. 1892. S. 125) Ein-

spruch erhoben hat; in Mon. fr. 198 wird abschwächeud gesagt „que cette

institutiou, saus etre generale, n'etait pas rare“. Also selbst, wenn (wie

auch Kiener 1. c. 161 annimmt) der Com. civ. Gerichtsbarkeit goiibt hatte,

kam» doch die Unregelmässigkeit dieses Amtes in Betracht. Mayer 1. c.

giebt zu, dass, angesichts der gewöhnlichen Trennung der Militär- und

Civilgewalt, die Anknüpfung au den ohnehin seltenen Com. civ. nicht gut

annehmbar ist, greift aber zur Hypothese, dass im Reiche des Syagrius

gewiss beide Gewalten vereinigt wareu und möchte den fränkischen Grafen

mit dem Com. civ. aus dem Reiche des Syagrius in Zusammenhang bringen;

leider reichen die Nachrichten Uber dieses Reich dazn nicht hin.

3
J s. Brauner 1. c. II. 164.

*) s. Schnitze 1. e. und Dahn 1. c. VII. 11. 96. A. 2.

5
) Das Argument erscheint bestechend; nnr muss mau, wenn man

methodisch vorgeht, berücksichtigen, dass der Graf in den verschiedenen

germanischen Reichen nicht auf einmal auftritt. Die Ostgotheu haben mit

andern Titulaturen auch diese dem römischen Reiche unmittelbar entlehnt

und da kann mau mit Tamassia (Comes Gothorum; s. auch bei mir I. Th.

8. 141) annehmen, dass das lebendige römische Vorbild namentlich die

neuen Aufgaben des Amtes unmittelbar beeinflusste. Schon für Westgothen

und Burgunder (s. bei mir I. Th. 215 f, 283) liegt die Sache anders; für

die Franken kommt vollends das spätere Zeitmoment in Betracht.. Die

Argumentation wäre überzeugend, wenn in den genannten Reichen, abgesehen

von der zeitlichen Verschiedenheit, identische Grafenämter bestanden hätten;

dass sie analog waren, kann mit mehr Recht auf die bei allen Stämmen
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sich nämlich auf den Inhalt des Amtes, in dem der Heeres-

befehl 1

) und die Gerichtsgewalt wohl weit wichtiger erscheinen,

als die Verwaltung«- und Finanzaufgaben. 8elbst wenn man mit

Dahn 2
) das Amt zerlegt, indem man sagt, dass darin die

germanische — nunmehr auch auf die Römer angewendete —
Heeres- und Gerichtsgewalt mit der römischen — jetzt auch

auf die Germanen ausgedehnten — Verwaltung.«- und Finanz-

hoheit vereint wurde, so muss man dennoch das grosse Über-

gewicht der germanischen Aufgaben über die römischen einsehen,

dazu aber noch bemerken, dass von den germanischen Competenzen

die erstere, nämlich die Heeresgewalt, bekanntlich nicht sofort

vorhandenen analogen Unterführer, ab auf die nicht Überall vorhandenen

Com. civ. zurückgehen. Die Anwendung derselben Bezeichnung hängt eher

mit der grossen Verbreitung des Comestitels zusammen, der bei den Römern
für alles mögliche benützt wurde, verschiedenes bezeichnen konnte, auch bei

den Germanen verschiedenes bezeichnet hat; dass der Gomestitel als Bestand-

theil von Amtstiteln bei don Germanen römisch ist, giebt auch Brunner
1. c. II. 16*2 zu. Insbesondere erschien es plausibel, den Unterführer, dessen

Stellung nunmehr eine territoriale geworden war, mit dem Namen des

örtlichen römischen Unterbefehlshabers zu benennen; denn die militärische

Function des germanischen Führers (des Tauseudschafters oder eines andern)

war der des römischen örtlichen Unterbefehlshabers analog; s. Schröder
1. c. 128. Mehr als dies, vermögen wir aus der Gemeinsamkeit des Comes-

titels nicht zu schliesscn. Wenn ausserdem Dahn 1. c. VII. II. 91. auf

das häufig» Vorkommen von Römern als Grafen hinweist (s. auch Kurth
in Rev. d'Auvergne 1900 S. 383 f), so ist dies mit Rücksicht auf die Be-

völkerung8verhältnisse eines Theiles von Gallien ebensowenig von principieller

Bedeutung, wie das Vorkommen von Römern in der königlichen Trustis.

Mau kann deshalb noch nicht Bagen, dass der Romane den germanischen

Heer- und Gerichtsbann leichter üben konnte, als oin Germane römische

Verwaltungs- und Finauzgewalt (sie wurden eben schlecht geübt!) oder gar.

dass die letzteren Gewalten im fränkischen Grafenamte die wichtigeren

gewesen wären.

*) Die Formel Marc. I. 8 erwähnt ihn nicht, ist also nicht besonders

verlässlich; denn es wird nicht bezweifelt, dass der fränkischo Graf militärische

Gewalt übte; für seinen römischen Amtsvorgänger mag sie, so lange die

Römer nicht dem Heere angehörten, gegenstandslos gewesen sein. So

bringt Kiener 1. c. BOff die Vereinigung der in römischer Zeit getrennten

Gewalten mit der Heranziehung der Romanen zum Heerdienst in Zusammen-

hang. Auch Schultze, der auf die römische Wurzel des Grafeuautes so

grosses Gewicht legt, giebt doch zu, dass die Vereinigung aller Functiouen

den Hauptunterscbied gegenüber dem Com. civ. bildete.

a
) 1. c. VII. II. 91.
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auf die Römer ausgedehnt wurde und die zweite, die Gerichts-

gewalt über Franken, dem Grafen erst nach Verdrängung des

Thunginus zufiel, so dass die ursprüngliche gräfliche Gewalt

dem von Dahn angenommenen Vereinigungszwecke nicht ent-

sprochen hätte, in der späteren aber die inzwischen hinzu-

getretene gerichtliche Competenz, die zweifellos germanischen

Charakter hatte, 1

) selbstverständlich in den Vordergrund trat,

so dass daneben die Verwaltungs- und Finanzthätigkeit nur

eine untergeordnete Bedeutung hatte, während die militärische

Competenz 2
) eines römischen Vorbildes überhaupt nicht bedurfte.

So kann man höchstens zugeben, dass das fränkische Grafen-

amt insofeni mit dem des Comes civitatis verwandt ist, als es

ebenso wie dieses eine Vereinigung mehrerer Competenzen

darstellt, von denen jedoch die zwei wichtigeren germanischer

Herkunft sind und die nur weniger wichtigen an römische Vor-

bilder erinnern. Da überdies die letzteren Competenzen im

fränkischen Reiche eine weit geringere Bedeutung hatten als

im römischen, kann ihre Vereinigung mit der germanischen

Militär- und Gerichtsgewalt dadurch erklärt werden, dass es

praktischer erschien, sie mit der die Executive führenden Gewalt

zu verbinden, als für sie eigene Organe einzusetzen. Kann man
somit die Verwaltungs- und Finanzaufgabeu des Grafen aus der

römischen Verfassung herleiten und schliesslich noch die An-

lehnung der Amtssprengel im westfränkischen Reiche an die

') Dass die gerichtliche Thätigkeit des Grafen sich nicht au die des

römischen Statthalters, sondern au die des fränkischen Tbuugins aulehute,

hat Sick el (Ergbd. III. 485) dargethau. Und selbst wenn der Graf gegen-

über dem Gerichtevolke jene Übermacht gehabt hätte, die Dahn I. c. VII.

III. 68 ff aunimuit, so müsste man eher an das Wirken jener Gründe denken,

die bei andern Völkern das obrigkeitliche Eiuzelrichtertum hervorgertifen

haben (s. bei mir II. Theil !S. itil. A. 4) als an das römische Vorbild.

Brunner 1. c. II. Iö4, 178, der die Gerichtscompetenz des späteren fränkischen

Grafen mit der des Praescs prov. iu Zusammenhang bringt, denkt offeubar

nur an die Competenz an und für sich, nicht au die Stellung im Gerichte;

er bemerkt übrigens, dass die Ausdehnung der Zuständigkeit auf alle An-

gelegenheiten, die ein echtes Ding erforderten, eine Zunahme gegenüber der

Competenz des römischen .Statthalters bedeutet und auf die Übernahme der

Thätigkeit des Thungins zurUckzufübren ist.

3
) Über ihren Ursprung s. Schröder 1. c. 128.
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gallorömischen Civitates 1

) zugeben, so wird man damit noch

immer keine römischen Wurzeln des Amtes finden, sondern nur

sagen können, dass ein Theil der Thätigkeit römischer Herkunft

ist. dass aber dieser Theil einem seinem Wesen nach germanischen

Beamten und zwar für einen Sprengel, der ebenfalls nicht rein

römischer Art war, überdies in einer die germanische Haupt-

bedeutung des Amtes nicht beeinträchtigenden Weise überwieseu

wurde, weil er kraft seiner militärischen Gewalt zur Übernahme

dieser im fränkischen Reiche sehr eingeschränkten Aufgaben

besonders geeignet war.

Die Unterschiede zwischen dem fränkischen Grafeu und

seinem vermeintlichen römischen Vorbilde hinsichtlich der Amts-

führung^ und der weiteren Entwicklung der Stellung sowohl

nach oben •') wie nach unten 4
) werden im allgemeinen zugegeben.

Sie waren so beträchtlich, dass, selbst w'enn man hinsichtlich

der Ableitung des Amtes entgegengesetzter Ansicht wäre, mau

schon in diesen Unterschieden jedenfalls den Beweis ganz un-

römischer Entwicklung sehen und zugeben müsste, dass das

vermeintliche römische Vorbild sich zu schwach erwies, um die

durch das fränkische Staatsleben bedingte Entfaltung zu hindern.

Betrachtet man die Ergebnisse, so entsprechen dieselben viel

mehr germanischen als römischen Ideen, indem die zunehmende

Selbständigkeit der Grafen gegenüber dem Könige 4
) und gegeu-

•) s. in Tlieil II. e62f und liier S. lÜOf.

*) Da» gräfliche Bcamtcniiersoual ist nicht mit dem Ufticium des

römischen Statthalters zu vergleichen; s. Sickol Ergbd. 111. 45»; dagegen

scheint der (irafeubanu au die römische Mulcta zu erinnern, vgl. Sickel

in Uött. gel. Auz. 1H»6. S. 283.

3) sie bilden eine neue aristokratische Schichte; dies giebt sogar

Fustel: Transform. 66 ff zu.

Man muss namentlich an die in ganz unrömischer Weise weitgehende

Delegationsbefugnis des fränkischen Grafen denken, die ihm die Schaffung

von Ämtern ermöglichte; s. Sickel in Krgbd. III. 462. A. 1. uud 455; vgl.

W. Schul tze: D. fr. Gaue Badens S. 67. Der römische Überbeamte hat

lange nicht diese Freiheit in der Bestellung seiner Gehilfen gehabt;

s. Moiumsen: Staat sr. I. 183.

s
) Der Graf war zwar königlicher Diener u. zw. iu so hohem Grade,

dass der Herrschcrwechsel manchmal einen Wechsel in der Besetzung der

Grafschaften nach sich zog (s. Kurth: Bull, de la cl. des lettres, Acad.

Belg. 1»00. S. 875 ff J, aber schon Chlothar II. musste sich die bekannte
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über den Unterbeamten an die Stellung volksmässiger Häuptlinge

anklingt. 1

)

Durch den Wegfall dos Thunginus ist für die Be-

reicherung des Inhaltes der gräflichen Gewalt und für ihre

Entwicklung gegenüber den Unterorganen freie Bahn geschaffen

worden. Der Thungin mit seiner auf der alten Volksverfassung

beruhenden Stellung,2) die im neuen Reiche weder haltbar noch

der zunehmenden Staatsautorität entsprechend war, 3
) musste

Einschränkung gefallen lassen and die Anzeichen des Bestrebens, aus dem
Amte eine Herrschaft zu machen, traten schon in roerovingischer Zeit auf.

Das Königtum vcrtbeidigtc sich (es fällt die Anstellung abhängiger Elemente

auf; s. L. Hib. 53, vgl. Brunner 1. c. II. 170. A. 64), aber doch zu schwach;

wenn es andererseits gegen die Unbotmässigkeit der (trafen Schutz- und

Immunitätsbriefe ertheilte, so schwächte es wohl die gräfliche Gewalt, aber

ohne die Abhängigkeit der Grafen zu festigen. Io dem von Brunner 1. c.

II. 168. betonten Umstande, dass bei allen, den Umfang der Grafengewalt

schmälernden Eingriffen, dennoch auf die materiellen Interessen des Grafen

Kiicksicht genommen wurde, liegt ein Beweis für die Anerkennung des

materiellen Standpunktes, dor in der später durchgedruugoucn Erblichkeit ein

Übergewicht über das amtliche Moment erlangte.

Die Möglichkeit, sich nach Belieben in der Führung -des Grafenamtes

durch den Vicegrafen vertreten zu lassen, ohne wegen Amtsuufähigkeit ab-

gesetzt zu werden, widerspricht wohl dem Amtscharakter.

') Natürlich nur in demselben Grade, wie z. B. die Stellung der Grossen

au die alte Volksfreiheit. Die Zusammenfassung aller Gewalten hat hier

jener Gefahr, der die Diocletianische Verfassung ausweichen wollte, Thür

und Thor geöffnet. Wenn die mangelhafte Staatsverfassung der alten Zeit

eine Selbständigkeit der Gauführer ermöglichte, so haben Umfang und

Gesammteutwicklung des fränkischen Reichos zu ähnlichen Ergebnissen

geführt, jedoch mit dem wichtigen Untorschiede, dass dieselben, aus nahe-

liegenden Gründen, nicht mehr dem Volke, sondern den Grafen selbst Vortheil

brachten.

J
) Dieselbe ist durch Brunuer 1. c. II. 140ff (s. auch Schröder in

Hist. Ztscbr. Bd. 78. S. t au) in einer zur communis opinio gewordenen

Weise aufgeklärt worden; s. abor Dahn I. c. VII. II. 131, 134 ff und

v. Amira Gött. gel. Anz. 1806. S. 200 ff. Der erste, der den Tbungiu vom

Centenar unterschieden, ihn aber für einen Priester gehalten hat, war

E. Hermann 1. c. 137.

*) Wie Sickel Gött. gel. Anz. 1800. S. 570 f ausführt, hatte der

Tbungiu nur die Leitung des Gerichtes, ohne maassgebende Betheiligung

an dem Urtheil. Da er auch keine Executive hatte, so war der königliche

Vollzugsbeamte Vollstrecker des Volkswillens, dessen Bildung ohne obrigkeit-

liche Überwachung erfolgte. Dieser Zustand war angesichts der ganz ver-

änderten Verhältnisse zwischen Küuig und Volk staatsrechtlich nicht haltbar.
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nach kurzer Zeit verschwinden und dem schon früher mit der
Executive betrauten Beamten weichen, der nunmehr auch im
Gerichte eine Bolle übernahm, die der f&ctisch verstärkten

königlichen Gewalt und der veränderten Staatsstructur besser

entsprach. Weder das Verschwinden des Thunginus noch der
Eintritt des Grafen an seine Stelle beruhte auf römischem
Einflüsse; denn trotz des Eintretens in römische Verhältnisse

haben ja die Franken in der ersten Zeit dieses Amt beibehalten,

bis es seinen Halt verlor; auch ist es nicht einem römischen
Amte oder einer römisch gedachten Competenz 1

) gewichen,
sondern der durch die Entwicklung bedingten Umwandlung des

Grafenamtes.2
)

Selbstverständlich musste aber das Verschwinden des

Thunginus, sowie es ein Symptom der Verhältnisse war, den
weiteren Rückgang der volksmässigen Ämter fördern und dies

betraf zunächst das Amt des Centenars. Obwohl die

Hundertschaft in fränkischer Zeit nicht nur beibehalten, sondern

sogar weiter entwickelt wurde, 5

) hat doch der germanische
Centenar seine volksrechtliche Basis insofern verloren, als er

nicht mehr Unterorgan eines Volksbeamten war, sondern Vertreter

des königlichen Grafen wurde,4
) der ebenso wie der König selbst

auf das Amt Einfluss nahm.6) Dennoch ist der Centenar nicht

') «. oben 8. 233. A. 1.

a
) Uuklar bei Fablbeck I. c. 51 f, der hier geneigt ist, au römische

Beeinflussung zu denken. Richtig W. Schul tze: I). fr. Gaue Badens 8. 71.

s
) 8. oben S. 123. 1’bcr die Entwicklung der Aufgaben der Hundertschaft

Tgl. namentlich Sickel Ergbd, III. 525 ff. 530. A. 1. und über ihren Charakter
E. Heyck in Neue Heidelb. Jahrbb. III. 126.

4
J Er leistet dem Grafen in jeder Hinsicht Beistand. Über seiue

Scbultheissenthätigkeit 8. Weber: D. Centenar S. 33. M. R. sagt also

Sickel (Gött. gel. Anz. ISUO. 8. 576), dass in dieser Hinsicht ein Bruch
mit der Vergangenheit vorliegt; als gräflicher Hilfsbeniute ist der Centenar
Träger eiues zu seiner vulksmässigeu Thätigkeit hiuzugetretenen zweiten

Amtes. Dass er aber nicht als königlicher Beamte gelten kann, hat schon

Waitz 1. c. II. II. 17 gesagt und Dahn 1. c. VII. II. 128 versucht das

Amt iu ein königliches und ein Gemeindeamt zu zerlegen ; vgl. auch 1. c. 132.

I ustel: Mon. fr. 224ff leugnet natürlich auch hier jedes germanische Element.

\) Der Graf durch die Betheiligung au der Besetzung (s. die bei

Brunner 1. c. II. 175. A. 10 angeführten Stellen), der König durch die

Möglichkeit der Absetzung; vgl. Mayer 1. c. I. 463.
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ganz ausser Fühlung mit dem Volke gekommen. 1

) Man kann

darin den Beweis dafür erblicken, dass, wo die Volksgrundlagen

einigermaassen erhalten blieben, sie auch für die Fortentwicklung

der Verhältnisse eine Bedeutung beibehielten,2) und dass die

von den volksmässigen Elementen absehende Staatsentwicklung

nur da einsetzte, wo die alten Elemente versagten. Deshalb

musste in jenen Theilen des fränkischen Reiches, in denen es

keine volksmässigen Hundertschaften gab, ein praktisch noth-

wendiges Unterorgan geschaffen werden. Aber die Competenz

des Vicars- 1

) ist der des Oentenars nachgebildet worden,4
) so

dass ebenso die Umwandlung des Centenaramtes wie auch die

Schaffung des Vicaramtes nicht dem römischen Gesichtskreise

angehört. Die erwähnte Ausdehnung der gräflichen Gewalt

hat auch den Sacebaro überflüssig gemacht; 5
) wir gehen auf

seine umstrittene Bedeutung nicht weiter ein, da von keiner

Seite römischer Charakter dieses Amtes behauptet wurde. Man
muss nur bemerken, dass mit ihm ein königliches Executivorgan,

also ein theilweise mit dem Grafen concurrierendes Organ

verschwand, so dass durch den Wegfall des Thunginus und des

') Noch io später Zeit wird die Betheiligung de» Volkes au der Be-

stellung erwähnt; 8. Brunner 1. c. II. 176. A. 10, Sickel Ergbd. III. 467 ff,

Dahn 1. c. VIII. III. 103, Schröder R.G.* 127. Gegen jede Betheiligung

des Volkes Fnstel: Trausform. 444 ff.

*) Daher auch die besonders feste Stellung des Centenars in einigen

Theilen des Reiches; s. Dahn I. c. VIII. III. 104, Schröder in Hist.

Ztschr. Bd. 7» S. 201.

3
) Übet die Vicaria s. oben S. 123.

4
) Durch die Theilung der Grafschaft in mehrere Vicarieu erfolgte

eine Ausgleichung der beiden gräflichen localen Unterämter. Die Analogie

besteht darin, dass beide Ämter ihre Thätigkeit auf Theiie des Grafschafts-

territnriums erstrecken. Dadurch unterscheidet Bich der fränkische Vicar von

dem römischen; s. Sohin I. c. I. 221. Sickel Gött. gel. Anz. 1820. S. 570

und Ergbd. III. 465, 620, Brunner I. c. II. 176, Schröder R.G.4 131.

Dahn, der I. c. VII. II. 122 ff mit theilweise neuen und guten Argumenten

für die ordentliche Stellvertretungsbefugnis des Vicars eintritt, scheint hier

die fränkische Gestaltung des Vicaramtes nicht genügend zu würdigen.

Dass der Vicar auch von dem römischen praef. pagi zu unterscheiden ist,

hat Sickel in Gött. gel. Anz. 1830. S. 676. A. 1. bemerkt. Die Vicaria

betrachtet er (in Uittb. d. Inst.it. IV. 623) als Nachbildung der Centene.

&
) s. Weber 1. c. 46.
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Sacebaro, sowie durch die Umwandlung des Centeuaramtes und

die Ausbildung des Vicaramtes jene Fülle von Gewalt entstand,

die dem Grafen, sowohl nach oben als nach unten, eine der

römischen Verfassung gänzlich fremde Stellung sicherte.

Das Königtum hat es versäumt, die Unterämter in

staatlich erspriesslicher Weise zu organisieren und der Central-

gewalt die Früchte zu sichern, die sich aus dem Wegfall der

Volksverfassung und aus der neuen Construction des königlichen

Grafenamtes ergeben konnten. Was da zunächst als Zuwachs

königlicher Macht erscheint, geht doch wieder durch das Über-

wuchern der gräflichen Stellung dem Könige verloren. Wie
bei vielen anderen Anlässen sehen wir auch hier den staats-

hoheitlichen Anlauf stocken und die ungenügende Kraft zur

consequenten Ausnützung der neuen Lage. Für die Beurtheilung

der Unterbeamten kommt deshalb nicht so sehr die Frage in

Betracht, ob einzelne dieser Aemter römisches Gepräge hatten,

sondern die Frage, ob sie für den Staat in römischerWeise thätig

waren.

Unmittelbare Anknüpfung an vorfränkische Verhältnisse

liegt nicht vor, war auch im Norden und im Centrum Galliens

wegen der Verdrängung des römischen Elementes nicht möglich. 1

)

Somit galt es, der Nothwendigkeit gemäss, für nene Unterorgane

zu sorgen, insoweit die germanischen unzureichend waren.

Konnte man den Centenar für die gerichtliche und militärische

Aushilfe benützen, ihm auch gewisse Polizeidienste auferlegen,

so gab es daneben noch manches, was besorgt werden musste,

und es lag nahe, eher an die Einsetzung neuer Organe, als an

die Erweiterung des Wirkungskreises des volksmässigen Centenars

zu denken. Das Königtum hat die Lösung dieser Aufgaben den

Grafen, denen Gewalt und Verantwortung übertragen waren,

überlassen. Wo es keine entgegenstehende Ordnung gab,'-) liess

der Graf seinem praktisch unbeschränkten Rechte, sich beliebig

'} 3f. R. nehmen daher Brunner I. c. II. S, 188, sowie Kinkel Ergbd.

III. 451, 459 den Verfall der römischen üfficia an; and. Ans. Dahn 1. c.

VII. II. 72. Iber die Üerichtssehreiber s. Bresslnn in Forschgg. x, dt ach.

(fesch. XXVI. S. 49 ff.

J
) Wie z. B. (Jenteuare.
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vertreten zu lassen, freien Lauf; 1
) konnte er sogar unbehindert

einen Alter ego schäften,2) so konnte er destomehr für einzelne

Functionen Organe bestellen, die zwar die Eigenschaft könig-

licher Diener erhielten, trotzdem aber in keine praktisch er-

hebliche3) Berührung mit der königlichen Gewalt traten,4) ebenso

wie die Betheiligung des Volkes an ihrer Anstellung ihre Unter-

ordnung unter den Grafen nicht zu stören vermochte. Niemals

wurde bestimmt, welche Agenden der Graf persönlich mit Aus-

schliessung jeder Vertretung zu besorgen hat,5) niemals der

ordentliche Wirkungskreis der Unterbeamten bestimmt, so dass

der Graf diesen Wirkungskreis erweitern oder einsehränken

konnte, so wie er auch an die Besoldung zu denken hatte.

Mögen also manche Unterämter thatsächlich römischer

Provenienz gewesen sein, 15

) so muss man doch, wie erwähnt,

bedenken, dass sie nunmehr, zur Disposition des Grafen gestellt,

ihre frühere Rechtsstellung gänzlich geändert haben und kann

überdies wahrnehmen, dass sie durch die praktisch nivellierende 7
)

gräfliche Gewalt mit der Zeit jede relevante Beziehung zu

ihren römischen Vorbildern verloren.'1

) Wenn man noch sieht.

') Auch wurde Vertretung von den gewöhnlichen Handlangerdiensten

nicht gehörig unterschieden; dies gilt von den sog. pneri; s. Brunner I. c.

II. 188 und Sickel Ergbd. III. 459.

Nämlich den Vicecomes; wir treten der von Sickel 1. c. 461.

A. 1., 668ff vertretenen Ansicht vollinhaltlich bei; vgl. andererseits Sohin

1. c. I. 520 und Brunner 1. c. II. 197.

3) nämlich in keine den Graten beeinträchtigende Beriihrnng.

4
) Die von Karl d. Gr. versuchte Vereidigung dor Unterbeamten

(s. Sickel 1. c. 472) hat sich nicht bewährt. Dass der König das Recht

hatte, die Competenz der Unterämter zu bestimmen (s. Sickel 1. c. 473.

A. 2, 476. A. 4.), ist selbstverständlich; dies geschah aber zu selten-, vgl.

Fustel: Transform. 442, 449.

6
j s. Sickel 1. c. 474. A. 2; Weher 1. c. 60 tritt hier mit Unrecht

der Waitz'schen Ansicht entgegen.

•) Fiir den Praepositus und den Assertor pacis, beziehungsweise für

den Einliuss, den diese Ämter auf analoge fränkische Ämter ausgeübt haben

dürften, wird dies von Sickel 1. c. 533ff bestritten.

") Die wenig zahlreichen localen Erscheinungen anderer Art kommen

nicht in Betracht, da sie die Grundziige der Organisation nicht änderten.

8
) Dies gilt sogar für den Tribun, v. Bethin ann -Holl weg 1. c. IV.

416, Viollet 1. c. T. 137, Brunner I. c. II. 180. denken an den spät-

rümiscben Anführer des Numerus; Sickel (der in Hittb. d. Instit. IV. 625ff
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dass manche dieser Functionäre zu Privatbeamten 1
) geworden

sind, dann wird man vollends den Gegensatz zum römischen

Beamtentum 2
) zugeben müssen.

Den Übeln, die sich aus der grossen Selbständigkeit der

Grafen ergaben, versuchte das Königtum durch die Königsboten
zu begegnen, die bestimmt waren, die Unmittelbarkeit der könig-

lichen Gewalt zu vertreten, die durch die mangelhafte Amts-

organisation gefährdete Durchführung des königlichen Willens

zu sichern. Wir können hier davon absehen, dass das Mittel

ein unzureichendes war, müssen aber bemerken, dass es mit

Rücksicht auf die darin hervortretende Tendenz der Unmittel-

barkeit 11

) an die alte Unmittelbarkeit der Volksautorität

und in Gött. gel. Anz. 1890. 8. 677 diese Ansicht bekämpfte) giebt zwar

(Ergbd. UI. 491 ff) zu, dass das Amt im VI. Jb. angesehen war und (1- c.

499 ff) dass es der römischen Ordnung und zwar wahrscheinlich dem Praef.

vigilum (s. Schröder H. G.4 131) entstammte-, da aber später der Tribun

zu einem Scbnltheissen wird und im Ansehen sinkt, kann man mit Dahn
1. e. Vn. II. 142 ff, VIII. IU. 109 betreffs der wenig relevanten Anklänge

au die römischen Vorbilder dieses Amtes Ubereinstimmen.

’) So namentlich der Decanus. Vgl. Sohm 1. c. I. 72, Brunner
1. c. II. 125, Sickel Ergbd. III. 551 ff, Fustel: Transform. 439, Schnitze:

D. fr. Gaue 68. A. 1., Dahn 1. c. VII. II. 136, VIII. III. 107.

*) Den grundsätzlichen Unterschied zwischen römischem und fränkischem

Subalternbeamtentum hat Brunner 1. c. II. 187 f. sehr zutreffend besprochen.

Es hat namentlich das niedere Personal den amtlichen Charakter verloren

:

nur der Gerichtsschreiber, der zuerst in L. Rib. vorkommt und all-

gemeine Verbreitung findet, bildet eine Ausnahme, seine Stellung dürfte

auf das römische Vorbild zurückgehen; s. ßresslau I. c. 444ff, Sickel

Ergbd. III. 469. A. 4 u. 5. Han muss jedoch auch hier damit rechnen, dass

die römischen Archiv- und Registereinrichtungen auf gallischem Boden nur

ein sehr bescheidenes Dasein führten; s. .Steinacker in Ergbd. VI. 135.

Hinsichtlich des übrigen niederen Personals kann, trotz der vorkommenden

Bezeichnungen (z. B. lictores in Greg. Tur. VI. 36) nicht an Übernahme

römischer Einrichtungen gedacht werden. Das Amtsgesinde bildete ein

persönlich abhängiges Dienstgefolge.

3
)
So hm 1. c. I. 480 spricht von der Vertretung der persönlichen

Sorge des Königs, Fustel: Transform. 548, nennt sie Agenten des könig-

lichen Willens, Schröder 1. c. 136, Treuhänder des Königs; diese Tendenz

äussert sich in karolingischer Zeit noch klarer. M. R. hat. Krause (Mitth.

d. Instit. XI. 203) betont, dass Karl d. Gr. den Boten den allgemeinen
Auftrag gab, die Regieruugsrechte (d. i. die dem Könige zustehenden Rechte)

zu wahreu. Indem man bei der Entsendung der Missi von den Stammes-

unterschieden abtab, versuchte man (offenbar nach kirchlichem Uuster) alle
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anklingt: 1
) die Schäden, die sich ans der germanisch gealteten und

durch die ungenügende germanische StaatsaufTassung beeinflussten

Amtsorganisation ergaben, sollten durch ein den germanischen

Ideen entsprechendes — und allerdings ebenfalls ungenügendes

— Mittel beseitigt werden. Zu spät suchte das Königtum die

Wiederherstellung der Beziehungen zum Volke.2) Der ver-

säumte Ausbau des Staates auf volksmässiger Grundlage Hess

sich, seitdem Grundherrschaft und Immunität, sowie die socialen

Wandlungen, ihn noch mehr erschwert hatten, nicht nachholen

und die für die missatische Thätigkeit zur Verfügung stehenden

Persönlichkeiten gehörten ohnehin jenen Kreisen an, die ganz

andere Interessen vertraten

.

:!

)

Die angestrebte königliche Amtshoheit geriet in die Lage,

die sich aus der gesammten Staatsentwicklung auf allen Gebieten

ergab. Für das uns beschäftigende Problem kommt insbesondere

Staatsangehörigen als einheitliches Staatsvolk zu behandeln und die Un-

mittelbarkeit der praktisch längst aufgegebenen Beziehungen des Herrschers

zu allen Keichsgenossen auszudrücken. Für die Gerichtsbarkeit vgl. Cap.

miss, ex Sitte. 24 und Cominemoratio ex 82&c. 2.

') Allerdings haben auch römische Kaiser Abgesandte verwendet;

s. Cod, Theod. I. 10. 7; diese Stelle fehlt aber im Breviarium. Viollet
I. c. I. 304 und Giraud 1. c. 651 denken an diese Analogie, die aber nicht

zutrifft, da die fränkischen Missi eine umfassendere und unmittelbarere

Thätigkeit ausübten. Richtiger erscheint Dalin's Hinweis (s. 1. c. VIII.

III. 169) auf die kirchlichen Visitationen. Die unter Karl d. Gr. zu-

nehmenden Staatsaufgaben. denen die ordentlichen Ämter nicht genügten,

zwangen den König durch die Missi dasjenige zu versuchen, was er durch

die ordentlichen Beamten nicht erreichen konnte. Die von Brunner (1. c.

II. 195) hervorgehobene Einheitlichkeit, die das Institut für das Reich

anstrebte, entsprach der in dem alten germanischen Staate vorhandenen

Idee gemeinsamer Rechtsordnung, als deren Hort der König auftrat. Trotz

der mit Recht von Dahn 1. c. VIII. III. 162f hervorgehobenen theokratischen

Färbung des Instituts ist doch der Zweck, nämlich die Ersetzuug der persön-

lichen Allgegenwärtigkeit des Königs, kein den Germanen fremder.

*) In den Versammlungen, die von den Missi im IX. Jh. abgehalten

wurden; s. Sohm I. c. I. 485, Waitz 1. e. III. 467, Brunner 1. c. II. 193.

’) Es ist nur natürlich, dass nach dem Tode Karls d. Gr. die Hoftage

auf die Bestellung der Missi Einfluss nahmen und durch Entsendung von

Personen, die im betreffenden Kreise wohnhaft waren (s. Krause I. c. 226),

den Zweck der Eiuricbtnng ablenkten. Thompson (The decline of the

missi dominici. Chicago 1903) behandelt den Einfluss, den das Uptimaten-

tum auf die Zersetzung des Instituts ausühte.

r. Halban, Köm. Kucht io den germ. Volkisiaaten. III. 16
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in Betracht, dass in dieser Lage für die Entfaltung der an und

für sich spärlichen Reste römischer Organisationsideen kein

Raum war; sie wurden unkenntlich und für die Ausübung eines

maassgebenden Einflusses untauglich. —
Es ist klar, dass unter solchen Umständen auch die

Verwaltungsthätigkeit keine erheblichen Erfolge auf-

weisen konnte, obwohl das fränkische Königtum gerade in

dieser Hinsicht freiere Hand hatte. 1

) Nicht als ob man
küniglicherseits die Verwaltnngsaufgaben unterschätzt hätte; 2

)

man hat vielmehr gerade auf diesem Gebiete eine Reihe römischer

Einrichtungen beibehalten 2
) und die allgemeinen culturellen Be-

strebungen der Kirche 4
) haben zu der namentlich in karolingischer

Zeit so reichen — um nicht zu sagen überreichen — Thätigkeit

der allgemeinen Verwaltung') beigetragen Aber die Organe,

die kaum hinreichten, um die auf alte Wurzeln zurückgehenden

Staatsaufgabon zu besorgen, mussten fiir diese, der germanischen

Vergangenheit zum grössten Theile fremden Aufgaben versagen.

Die ganze Entwicklung des fränkischen Beamtentums, namentlich

seine aristokratische Färbung,0
) machten dasselbe für Wohlfahrt»*

*) Und zwar deshalb, weil diejenigen Aufgaben, mit denen zieh andere

germanische Könige an der Spitze ihrer Völkerbünde zu befassen hatten.

(Gewinnung von Sitzen, Ordnung der Ansiedlungsfragen u. s. w.) für die

fränkischen Völker schon gelöst waren; dasjenige, was in dieser Hinsicht

im fränkischen Grossstaate zn geschehen hatte, betraf nicht die Franken

allein; es bandelte sieb vielmehr um wesentlich neue Aufgaben, um die

Gestaltung der politischen Beziehungen der im Staate vereinigten Völker.

3
) Auch nicht iu merowingischer Zeit, s. Dahn 1. c. VII. III. 7off.

Man kann schon in dieser Zeit die grosse Entwicklung der Leistungen und

des Bannrechtes wahrnebmen.

>) Dies ist zum grossen Theil schon oben S. 208 f. vom Gesichtspunkt des

Finanzwesens erwähnt worden; für das Handels- und Harktwesen s. Brunner
1. c. II. 289, Dahn 1. c. VII. IIL 78.

4
) Diese Bestrebungen änssern sich schon in merovingiseber Zeit,

namentlich auf dem Gebiete des Armenwesens. Dass den meisten Zweigen

der Wohlfahrtspflege kirchliche Erwägungen zn Grande lagen, kann aus

den übersichtlichen Zusammenstellungen bei F. Platz (D. Gesetzgebung

Karls d. Gr. nach d. Oapitt. Offenbarg 1897, 1898) und Loisel (Essai sur

la legislat. 6con. des Carolingiens. Caen 1904) entnommen werden.
5
) Über die einzelnen Zweige s. die Zusammenstellung bei Dahn

1. C. VIII. IV. 213ff.

•) Sehr gut hat v. Inama 1. c. I. 233 diese Wechselwirkung zwischen

Politik, Wirtschaft und Verwaltung belenchtet.
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pflege und höhere Staatszwecke ungeeignet; der Rückgang der

volksmässigen Verfassungselemente hat der von den Königen

beabsichtigten Verwaltungsthätigkeit den Boden, auf dem sie

hätte fruchtbar werden können, entzogen. 1

) Wenn schon das

römische Steuerwesen verfiel, so mussten die culturellen Ver-

waltungseinrichtungen noch mehr zurückgehen. Der König
konnte zwar seinen Verwaltungsbann geltend machen; wo aber

bei der Beamtenschaft das Verständnis für die Interessen des

Volkes fehlte, konnte mit den Bannstrafen nicht viel erreicht

werden. 2
) Die namentlich von Karl d. Gr. vertretenen Wohlfahrts-

absichten beruhten auf persönlicher königlicher Initiative und

auf der Würdigung der von Karl d. Gr. betonten culturellen

Interessen; sie bilden einschätzbares culturhistorisches Material,

für die Beurtheilung der Ideen, denen die höchsten Kreise des

fränkischen Reiches huldigten; sie kommen aber rechtshistorisch

nur als meteorartige Erscheinungen in Betracht.

Das römisch-kirchliche Element hat sich also auf diesem

Gebiete theoretisch stark, aber praktisch unzureichend erwiesen,

weil es an genügenden Anknüpfungspunkten zwischen germanischem

und römischen Wesen in dieser Hinsicht fehlte und der mangel-

hafte fränkische Staatsaufbau diesen römisch-kirchlichen Ideen

keine dauernde Verwirklichung zu sichern vermochte. —
Nur in einer Richtung konnte das Königtum, durch die

vorher erwähnten Schwierigkeiten weniger behindert, erfolg-

reicher Vorgehen, da es hiebei auf die Vermittlung seines

') Die echori erwähnte Einschränkung der Qemeindethätigkeit benahm

der Bevölkerung die Möglichkeit, sich an der königlichen Verwaltungspolitik

zu betheiligen. Die volkswirtschaftlichen Bestrebungen Karls d. Gr., der

die gesellschaftliche Desorganisation eindämmen wollte, konnten mangels

entsprechender socialer Kräfte nicht mehr dnrcbdringen. Dies gilt auch

von den zu Gunsten des Handels ergriffenen Maassregeln (s. Ilwolf in

Ztsclir f. d. ges. Staatswiss. Rd. 41. flS91) und Pigeonneau: Hist, du

commerce en Fr. L); denn auch da fehlte die Organisation. Nur das

Verkehrswesen, das der Unterstützung durch das Volk weniger bedurfte,

konnte sich erfolgreicher entwickeln, während der Markthandel immer mehr

in die Hand des Grossgrundbesitzes Uberging; s. v. Inama 1. c. I. 427ff.

Im Gegentheil ;
die Bevölkerung lehnte sich gegen die centralistische

Vielregiererei, deren höhere Ziele sie nicht verstand, auf; es entstanden

jene Unterströmungen, die dann zur Zeit Ludwigs d. Fr. so verhängnisvoll

wurden.

16
*
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Beamtentums und auf die Mitwirkung des Volkes in geringerem

Grade angewiesen war und umgekehrt an eine vorhandene,

trotz aller Schädigung doch sehr lebensfähige Organisation 1

)

anknUpfcn konnte; wir meinen die Kirchenhoheit. 2
)

Aber auch auf diesem Gebiete war es nicht möglich, einfach

das römische Vorbild beizubehalten;3) man bemerkt vielmehr

eine ganz eigenartige Entwicklung und muss in der Gesammtheit

der einschlägigen Vorgänge die Merkmale jener Entfaltung

wahmehmen, die, im Vergleiche mit der römischen, dem Königtum

einerseits eine grössere Falle von Rechten, andererseits eine

geringere und anders geartete Intensität der Gewalt sichelte.4)

Hat sich die gallische Kirche in der letzten Zeit des west-

römischen Reiches von den Banden der kaiserlichen Gewalt

wesentlich befreit, so musste sie doch, da sic betreffs der Be-

kämpfung des Arianismus und der Verbreitung ihrer Lehre auf

') Namentlich im Uentrum und im Süden Galliens; im Norden war die

kirchliche Verfassung bekanntlich schwach.

*) Es kann sich im Rahmen dieser Untersuchungen natürlich nicht um
das Detail, sondern nur um jene allgemeinen Züge handeln, aus denen

die von der römischen Kirchenhoheit abweichende Gestaltung des fränkischen

Staatskirchenrechtes zu entnehmen ist.

9
) s. Sickel in Westdtsch. Ztschr. IV. 34», Weyl: Ü. fr. Staats-

kirchenrecht i. Z. d. Merov. 1 ff.

4
) Zu dem, was vou einem andern Gesichtspunkte schon in Th. II.

288—309 gesagt wurde, kommt für die Verfassungsgeschichte der fräukischeu

Kirche und für ihre Beziehungen zum Königtum die hei Schröder 4 142

verzeichnet^ Literatur hinzu; dazu noch Zorell: D. Entw. d. Parocbialsyst.

bis z. Ende d Karolingerzeit (Arch. f. kath. K. R. Bd. 82. S. 258 ff). Für

die merowingische Zeit s. speciell Löning 1. c. II., Platz: I). Capitt. d.

fr. Kge. I. (Pforzheimer Progr. 1881), Weyl I. c„ Salvioli I. c. I. H4ff.

Dahn 1. c. VII. III. 182ff. Für die karolingische Zeit: Platz in Ztschr.

f. d. gescb. Unterr. I. lOff, 201 ff, Weyl: D. Bezieh, d. Papsttums z. fr. Staats

und K. R. unter d. Karol., Flach 1. c. L 105ff, Salvioli 1. c. I. 107 ff,

Ketterer: Karl d. Gr. u. d. Kirche (hiezu s. Sickel in Gött. gel. Anz

1900. S. lOflff), Dahn 1. c. VIII. V. 143ff, Loisel I. c. 12ff, 68ff, 212(1.

Ferner Sickel in Dtsche Ztschr. f. Gescb. wiss. XI. 301 ff, XII. lff, Ohr:

D karol. Gottesstaat S. 2Sff und Lilienfein: D. Anschauungen v. Staat

u. K. im Reiche d. Karolinger. Über den Gundlach'sehen Cod. Carul (M.

G. H. Ep. III.) s. Kehr in Gött. gel. Anz. 1893. S. 87tff u. in Nachr. d.

kgl. Ges. d. Wiss. in Gött. 189G. S. 103 ff. Eine gute Zusammenfassung

bietet jetzt Werminglioff's Gescb. d. Kirch. Verf. Deutschlands.
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die fränkischen Könige angewiesen war,') denselben zunächst

einen weitergehenden Einfluss einräuuien, als ihn die letzten

römischen Kaiser gehabt haben; 2
) sie trat dadurch in so enge

Beziehungen zum Königtum,5) dass sie ihr Verhältnis zu Rom
lockerte,4

) staatliche Beschränkungen duldete 5
) und hiefur nicht

so sehr in den ihr staatlicherseits gewährten Privilegien,6) als

vielmehr in der iactischen und wirtschaftlichen Machtstellung

Ersatz fand; der patrimoniale Charakter des fränkischen König-

tums hat die Entwicklung in beiden Richtungen beeinflusst.

Diese Machtstellung, die ihr schon unter Chlothar II. jene

hervorragende Bethätigung gegen das Königtum ermöglichte

und eine führende Rolle in den Reihen des fränkischen Optimaten-

turns einräumte, förderte aber nicht die Lösung kirchlicher

Aufgaben; sie führte vielmehr die Kirche einem Verfalle entgegen,

aus dem die günstige materielle Lage keinen Ausweg ermöglichte.

An den nützlichen Reformen, als deren wichtigster Träger

Bouifaz und als deren hervorragendstes Ergebnis, nebst der

Wiederherstellung kirchlicher Zucht, die straffere Unterordnung

unter Rom erscheint, hat die weltliche Macht verdienstvoll mit-

gearbeitet; sie hat sich den Lohn dieser Mitwirkung nicht

nehmen lassen; er bestand in der durch die Unterordnung unter

’) Allerdings darf man diese Thätigkeit der fränkischen Könige nicht

überschätzen; vgl. Th. II. 293 ff.

) t. Löning l. c. I. ISS. II. 4. 258ff, Dahn 1. c. VII. III. 2151'.

Von den in der weströmischen Kirchenlitoratnr aufkommenden Selbständig-

keitsbestrebnngen ist im fränkischen Reiche nichts zu spüren.

s
) Die Bischöfe waren dem Könige zu Hof- und Gesandtsch&ftsdiensten

verpflichtet, der Eintritt in den geistlichen Stand von der staatlichen Erlaubnis

abhängig u. s. w.

«) s. Th. n. 296.

5
) Wir meinen die verstärkte königliche Einflussnahme auf die Be-

setzung der Bistümer, die Uber das römische Vorbild hinausging, das ein-

seitige königlicbe Gesetzgebuugsrecht in Kirchensacheu, die Beeinflussung

der kirchlichen Gerichtsbarkeit und die Schädigung des Metropolitanverbandes

durch den Staat.

) Bei Beurtheilung des Umfanges kirchlicher Privilegien fällt in's

Gewicht der Umstand, dass der mernwingisebe Staat der Kirche kein

Brachium saeculare bot. Von grosser Bedeutung ist dagegen die kirchliche

Unabhängigkeit in Glaubenssacben und auf dem Gebiete der Disciplinar-

gewalt (s. Löning 1. c. II. 30 ff), weil da die merowingisebe Kirckeuhoheit

hinter der römischen zurUckblieb.
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Rom nicht beeinträchtigten Kirchenhoheit, die namentlich in der

Hand Karls d. Gr. zu einer Beherrschung der Kirche durch

den König führte 1

) und die trotzdem zunehmenden kirchlichen

Machtmittel den in höherem Sinne gemeinsamen Aufgaben des

Königs und der Kirche dienstbar machen sollten. 2
) Die

Privilegien und Reichtiimer einer so abhängigen Kirche* waren

dem Königtum ungefährlich; 3
) der vielfach auf den König an-

gewiesene Papst dachte an keine dem Königtum abträgliche

Kirchenpolitik; dies desto weniger, als ja die karolingische

Regierung durch ihre ethisch-theokratischen Ziele die höheren

Aufgaben der Kirche förderte, ihre Verfassung festigte, ihren

Einfluss auf das weltliche Rechtsleben vermehrte und nur dem
Könige selbst, aber nicht den Staatsorganen als solchen

Ingerenz einräumte. In diesem letzten Punkte unterschied sich

die karolingische Kirchenhoheit sehr wesentlich von dem römischen

Cäsaropapismus, den sie hinsichtlich der Einzelrechte des Königs

überflügelte, ohne jedoch die Kirche an und für sich dem Staate

im eigentlichen Sinne dienstbar zu machen.4
)

') Dies äussert sich in der Beherrschung der Concilien (a. Hiuscliius

1. c. III. 649), in der Zunahme des absoluten Gesetzgebungsrechtes, in der

Verstärkung des Eruennungsrechtes und der Strafgewalt.

2
) Die kirchlichen beamten gelten ata königliche Organe, der staat-

liche Arm wird ihnen nicht nur gegen Kleriker sondern auch gegen Weltliche

geliehen, Staatsagenden werden der kirchlichen Gerichtsbarkeit überwiesen

(s. Brunner 1. c. II. 322. A. 41—43); Kirchenrecht und Reicharecht bilden

ein gemeinsam einigendes Band.

3
) Theils wegen der weitgehenden königlichen Kontrolle, theils wegen

der dem Könige bequemen Entwicklung des kirchlichen Vermögensrechtes,

das ja auch zu unkirchlichen Zwecken benutzt wurde.

4
) Es apricht thatsächlich nichts für ein Aufgehen der Kirche im

Staate; wenn Hoftago über kirchliche Fragen entscheiden, so sind doch die

Hoftage juristisch nicht als Staatsorgane, sondern als königliche Raths-

versammlungen zu betrachten. Wenn die Kirche weltliche Agenden

übernimmt und einen nachhaltigen Einfluss auf das Rechtsleben ausübt, so

kann man auch nicht sagen, dass sie dem Staate als solchem dienstbar

gemacht wird; sie dient da allerdings staatlichen Zwecken, aber doch nur,

indem sie dieselben zu den ihrigen macht. Die zahlreichen Beweise könig-

licher Ingerenz im Rechtsleben der Kirche haben mit dem .Staatsleben

nichts zu thun und beweisen nur das persönliche königliche Hoheitsrecht.

Ebenso wie der König als oberster Ijehensherr, oder früher als Gefolgsberr,

in dieser Eigenschaft keine staatliche Autorität ausübt, ebeuso hat seine
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Unhaltbar, 1

) wie dieses System, das zu seiner staatsrecht-

lichen Verwirklichung einer viel strafferen Staatsverfassung

bedurft hätte,-) war auch die in diesem System der Kirche zu-

gewiesene Rolle. Als die exceptionelle Kraft des Trägers dieses

Systems weggefallen und damit für die Kirche der Hauptgrund

der Unterordnung unter das Königtum verschwunden war, sie

vielmehr ihre Interessen gegen den in Zersetzung begriffenen

Staat zu wahren hatte, konnte sie ihre Rechte nur 'durch das

Kirchenhoheit keinen staatlichen, sondern nur persönlichen Charakter. M. R.

sagt Oierke 1 c. I. 149, dass diese höhere Einheit der staatlichen und

kirchlichen Gewalt nur der gewaltigen Persönlichkeit des Monarchen entsprang

und Lilienfein 1. c. S. 39 ff geht au weit, wenn er, auf Alcuin's Auffassung

gestützt, dio Einheit von Staat und Kirche folgert, während es sich doch

nur um den König handelte; s. Werminghoff in Hist. Ztschr. Bd. 92.

S. 459f, v. Amira in Gött. gel. Anx. 1896. S. 191 und Sickel in Dtsche

Ztschr. f. Gesch. wiss. XII. lff. Vgl. auch Ohr in Hist. Vierteljahrschr.

Vni. 68 f und Krammer in Hittb. d. Instit. XXVI. 5l6f.

') Das System war unhaltbar, weil die Kirche, trotz königlicher Be-

einflussung, eine dem zeitgenössischen fränkischen Leben fremdartige und

überlegene Organisation war. Wenn sie sich auch io ihrem Vermögens-

rechte und in ihrem äusseren Auftreten vielfach dem fränkischen Rechts-

leben anpasste, so hat sie doch den Geist ihrer Verfassung nicht verloren.

Sie kam zwar(s. Th. II. 8 . 318) nicht mehr als vollgiltiger Hort des Romanismus

in Betracht; doch war dasjenige, was ihr — nebst eigenen Grundsätzen —
vom Romauismus noch anbaftete, wichtig genug, um eine innere Incongruenz

zwischen ihr und dem fränkischen Staate zu begründen. Es war ihr anderer-

seits nicht beschieden, jene Machtfiille. wie im westgothischen Staate, zu

erlangen und die erwähnte Incongruenz in einer ihren Grundsätzen ent-

sprechenden Weise zu überwinden. Zu den Kirchenverhältnissen nach Karl

d. Gr. s. Lilieufein I. c. 46ff. Werminghoff in Hist. Ztschr. Bd. 89.

S. 213f und Flach: La royautä et l'äglise en France du IX—XI s. (Rev.

d'hist. eccles. IV. 4 32 ff.)

s
) Bei kräftiger Staatsverfassung hätte nämlich in römischer oder

noch mehr in byzantinischer Weise die vorher (vor. Anm.) angedeutete

Incongruenz beseitigt werden können. Hier war|dies nicht möglich. Das

Übertragen einzelner Agenden des Staates an die Kirche, so namentlich des

Schutzes der Armen und Bedrängten, konnte den Staat tbeilweise entlasten,

aber nicht innerlich kräftigen. Ein Staatswesen, das überhaupt in so vieleu

Beziehungen seine primitivsten Aufgaben an andere Factoren abgab (wie

dies in der Entwicklung der Immunitäten und des Lehenswesens zu seheu

ist), konnte unmöglich eiuen so zielbewussten, auf so starken Grundlagen

beruhenden Organismus, wie die Kirche, in sieh aufnehmen, oder gar zu

einem Organe seines Körpers machen.
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Anstreben grösster Selbständigkeit retten. Sie war dank ihrer

Organisation zu dieser Selbständigkeit befähigt und vermochte

ihren Ansprüchen durch die Anlehnung an Rom und durch die

richtige Ausnützung ihrer culturelien Kräfte Geltung zu ver-

schaffen. Die Gemeinsamkeit der Aufgaben des Königtums and

der Kirche hörte auf; den Rückgang der weltlichen Macht &uf-

zulialten, war die Kirche nicht im Stande; aber mit diesem

Rückgang fiel auch der Grund der Kirchenhoheit weg. Schon

die Thatsache, dass diese Auseinandersetzung erfolgen musste,

weil das Königtum zu schwach war, um die Gemeinsamkeit der

weltlichen und kirchlichen Aufgaben aufrecht zu erhalten, ferner

alle Begleiterscheinungen dieser Auseinandersetzung und

schliesslich der Umstand, dass die Kirche aus der gelösten

Gemeinsamkeit ungeschwächt hervorging, beweisen, dass die

Kirchenhoheit der fränkischen Könige von der römischen

wesentlich verschieden war. Aus der römischen Kirchenhoheit

ist die byzantinische hervorgegangen; aus der fränkischen die

Freiheit der Kirche und ihr Übergewicht über die zu schwach

entwickelte weltliche Macht. Trotz äusserer Aehnlichkeit hat

sich die Verschiedenheit der Entwicklungsgrundlagen auch hier

nicht verleugnet und in den Ergebnissen klar offenbart. —
Die Aeusserungen des öffentlichen Lebens und der könig-

lichen Gewalt sind in ihrer Unzulänglichkeit für den Charakter

der fränkischen Staatsentwicklung bezeichnend; sie bieten

in ihrer Gesammtheit die beste Grundlage für die Beantwortung

der Frage, ob das fränkische Staatsrecht principielle römische

Einwirkungen aufweist. 1

)

Der König bildete den persönlichen Mittelpunkt des Reichs-

lobens; 2
) seine Persönlichkeit bestimmte die jeweilige Aus-

gestaltung der Gewalt, was bei dem Mangel abschliessender

juristischer Ausprägung nicht auffallend ist, zugleich aber an

') He u sie r 's Deutsche Verfass.-Uesch. ist mir erst während des

Druckes zugekommen, so dass es nicht mehr möglich war, auf seine weit-

gehende Betonung des römischen Einflusses auf das fränkische Heer- und

Beamtenwesen einzugehen.

3
) Dahn 1. c. VII. III. 374 fl bestreitet dieses Übergewicht des persön-

lichen Momentes, weil er sich gegen die Annahme privatrechtlicher Auffassung

wendet; man muss bemerken, dass das Eine mit dem Andern nicht ausammen-

hängt.
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die Zeiten gemahnt, in denen die Machtstellung der Führer

mit ihrer persönlichen Autorität zusammenhing, 1

) ohne dass man
von den Rechten und Pflichten der Macht einen staatsrechtlich

genügenden Begriff gehabt hätte.'2)

Dieser Bedeutung des persönlichen Momentes entspricht die

Rolle der an die Hauptperson sich anlehnenden Verbände. Hat

schon vorher Königsdienst sogar Minderfreien zu besonderer

Stellung verholfen und die Gefolgschaft ausserhalb der gewöhn-

lichen Sippen- und Volksverfassung erhöhtes Ansehen genossen,

so haben im fränkischen Reiche die den König umgebenden

Elemente an Gewicht zugenommen, den Aufbau einer Schutz-

herrschaft, anstatt staatsrechtlicher Herrschaft gefördert, das

Bewusstsein staatlicher Aufgaben getrübt und durch Privat-

herrschaft, Immunität und Lehenswesen den Übergang zu

ausscrstaatlichen Herrschaftskreisen bewirkt; alles politische

Recht wurde an sichtbare Herren oder sichtbare Verbände

geknüpft,3) auf die sich das Königtum stützte und die im König-

tum ihre Spitze erblickten. Dies entspricht insoferne germanischen

Traditionen, als ja auch die alte Verfassungsentwicklung durch

Verbände behindert wurde, in denen persönliche Momente maass-

gebend waren; so wie diese alten Verbände und die gleichzeitige

Volksverfassung durch den andersgearteten Gefolgschaftsverband

durchkreuzt wurden, so durchkreuzten auch die fränkischen

Privatherrschaften, die Immunität und das Lehenswesen, den

Rest der alten Verfassung und den neuen territorialen Aufbau.

Man mag Königsfriede und Treueverbände noch so abstract auf-

') s. was v. Amira iu Gott. gel. Ans. 1SSS. S. 4t) Uber den Zusammen-

hang der Stellung vornehmer Familien mit ihrer Ableitung von deu Göttern

sagt. M. R. bemerkt auch Sickel in Westd. Ztachr. IV. 242 ff. dass die

hervorragende Stellung der Häuptlinge und des Adels auf selbständiger

Autorität beruht.

J
) Daher z. Th. einseitiges Herrschaftsverbältuis, insoweit die persön-

liche Autorität reichte, eine noch in fränkischer Zeit wahrnehmbare Auffassung.

3
) so Gierke i. c. II. 448, oder wie Sickel in Krgbd. I. 9. sagt:

Das subjective Honarcbenrecbt ist subjectiveu Berechtigungen Staats-

angehöriger zugänglich. Vgl. MUhlbacher: Die Treupflicht in den Urk.

Karls d. Gr. (Ergbd. VI. 871 ff). Man unterordnete sich leichter den ver-

schiedenen kleinen Gruppen, als einem abstractem Gebilde, dem man ver-

ständnislos entgegentrat.
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fassen; als staatsrechtlich relevantes Band, als organisatorisches

Moment, beruhten sie doch auf persönlichen Grundlagen und

begründeten nur gewisse Verbindlichkeiten, aber keine allgemeinen

staatsbürgerlichen Pflichten.

Die persönliche Bedeutung des Königs tritt womöglich noch

mehr hervor, wenn es sich um das Verhältnis der einzelnen

Völker zu einander handelt. Sie wurden durch den König

zusammengehalten und man könnte mit gutem Recht die Frage

aufwerfen, ob die im Reiche vereinigten Stämme (und Gebiete)

als integrierende Staatstheile zu betrachten sind, ob man es mit

einem Einheitsstaate, einem Bundesstaate oder gar einem Staaten-

bunde zu thun hat, sowie darüber streiten, ob Personalunion

oder eine andere Form vorlag, wenn nicht die Einsicht siegen

müsste, dass alle diese Kategorien, angesichts des Hervortretens

des persönlichen Momentes und des mangelhaften Staatsbegriftes,

unanwendbar sind. 1

) Spricht die Wahrung des Titels „Rex

Francorum“, trotz der Beherrschung anderer Stämme, für die

Intention staatsrechtlicher Einheit, von der um- gegenüber dem

italienischen Reiche eine Ausnahme gemacht wurde, lässt sich

die Einheitsbestrebung auch durch manche Maassregeln beweisen,

so kann man doch nicht behaupten, dass das fränkische Reich

das Stanunespriucip der Theile überwunden hättet) man ignorirte

es, da man selbst bei Theilungen nicht damit rechnete, aber

man liess doch die einzelnen Rechte gelten und hat die

') L>i« Abhängigkeitsmodalitäten der einzelnen Völker waren sehr

verschieden (man vergleiche z. B. Uibuarien und Bayern, oder das ehemals

gut lösche Gebiet, mit Sachsen u. s. w.) und wechselten oft, was sich in der

Stellung einzelner Herzogtümer kusserte. Iiiosos Schwanken des Verhältnisses,

je nach der Persönlichkeit des Königs und der Herzöge, erschwert die

Definition. Die Völker traten in kein Rechtsverhältnis zu den Franken

als solchen, sondern nur zu dem Könige. Es fehlt jede Handhabe für die

Behauptung einer Souveräuetät des fränkischen Staates Uber die andern

Stämme, da der König seiuo Gewalt Uber die. neuen Gebiete nicht namens

des fränkischen Staates ausübte. Nachdem auch nichtsouveräne Staaten

als Staaten zu betrachten sind fs. Jellinek: Die Hehre v. d. Staaten Ver-

bindungen S. öl f.j, so kann mau den unterworfenen Stämmen, schon mit

Rücksicht auf die Fortentwicklung ihrer Stammesrechte, nicht jeglichen

StaaUcharakter absprechen.

a
) wie So hm 1. c. I. 10 meint; über das Verhältnis des Reiches zu

den Völkern s. Sickel in üött. gel. Auz. lö'JO. S. 242 ff.
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separatistischen Tendenzen nicht beseitigt. Die theilweise

Bevorzugung der Franken hat zwar in karolingischer Zeit auf-

gehört, aber auch da kann man nicht sagen, dass die Völker

nur ethnographische Bedeutung gehabt hätten. 1

) Schon der

Umstand, dass in diesem Reiche nicht nur die allgemeine Auf-

gabe der Beilegung des Gegensatzes zwischen römischem und

germanischem Wesen, sondern gleichzeitig die zweite der Ebnung

der Gegensätze zwischen Franken und Nichtfranken zu lösen

war,2) hat mangels einer hiefür entsprechenden Organisation den

König zum Vermittler verschiedener Völker gemacht und nicht

staatsrechtliche, sondern politische Umstände waren für diese

vermittelnde Thätigkeit des Königtums maassgebend, die nur

hinsichtlich der Römer zu einem, die eigene römische Organisation

beseitigenden Ergebnisse führte.

Ist schon daraus zu entnehmen, dass sich das fränkische

Königtum für seine Zwecke unrömischer Ideen bediente, die

auf germanische Traditionen zurückgehen, so gilt dasselbe speciell

auch von den Gewaltmitteln. Die Ausgestaltung des Bannwesens,

des Königsschutzes, der Treueverhältnisse, sowie der Abgaben

und Leistungen, benahmen dem Königtum trotz aller Steigerung

seiner Gewalt nicht den germanischen Charakter einer persön-

lichen und auf eigenen Reichtum gestützten Macht. Die Abgaben

und Dienste beanspruchte der König nicht als Vertreter des

abstracten Staates: er beanspruchte die Einnahmen für sich und

das Königshaus konnte durch Theilungen über die nutzbaren

Rechte verfügen; den Rechten standen keine präcisen Pflichten

gegenüber, ebensowenig entsprachen neu auftretenden Pflichten

neue Rechtet)

*) Dies nimmt Fall lb eck 1. c. 7311 schon filr die Merowingerzeit au.

0 Ein schwerwiegende!) Plus gegenüber andern germanischen Reichen.

3
) Der König hatte wohl allgemeine Pflichten, aber die Leistungen

des Volkes hingen damit nicht zusammen. Hau konnte selbst dem pflicht-

vergessenen Könige die Leistungen nicht verweigern; man konnte Über-

griffe abwehren, aber den König nicht zwingen, die Pflichteu, für die er

Leistungen beanspruchte, zu erfüllen. (Dies hebt m. R. Sicke 1 in Gött.

gel. Anz. 1H90. 8. f>64 gegen Viollet hervor; der Begriff der Herrscher-

pflichteu entstand erst im IX. Jh.; vgl. Heusler I. c. I. U9j. Andererseits

konnte der König selbst fiir dringende Staatsaufgabeu keine Mehrleistungen

fordern.
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Mau darf jedoch aus diesem staatsrechtlich unzulänglichen

Verhältnisse zwischen Rechten und Pflichten nicht schliessen,

der König habe ein Eigentumsrecht am Reiche gehabt') und

darf den privatrechtlichen Standpunkt nicht einseitig betonen.3 )

Wenn auch der König nicht Mandatar des Volkes ist, so muss

doch mit Gierke3
) gesagt werden, dass hier alle Inhaber herr-

schaftlicher Gewalten als Träger eines persönlichen Herren-

willens zu betrachten sind, in dem sich gemeinheitlichc und

individuelle Momente vereinigen; öffentliches und privates Recht

lassen sich da nicht scheiden; war das öffentliche Recht nicht

in abstracter Weise vom Individuum losgelöst, so war es doch

deswegen nicht Privatrecht. Die obwaltende Verquickung 4
)

rechtfertigt keine Identificierung ; denn die im altgermanischen

Königtum vorhandenen öffentlichrechtlichen Elemente sind im

fränkischen Reiche nicht untergegangen,5) obwohl sich durch

den Domänenreichtum des fränkischen Königtums") eine Ab-

lenkung nach der privatwirtschaftlichen,7) also mittelbar auch

nach der privatrechtlichen 8
) Seite hin eigeben hat, die erst

durch die karolingisch-kirchlichen Staatsideen bekämpft, aber

mit Rücksicht auf die Gesammtlage nicht überwunden wurde.

') Zu dieser Ansicht neigt Fahlbeck I. c. 31, obwohl er an and.

Stelle (L c. 227 f) gegen die Auffassung, dass es sich um ein privatrecht-

liebes Verhältnis handle, Stellung nimmt; s. Zeuwer iu Gott. geh An z.

1*85. 8. 100 ff.

>) s. oben S. 24«. A. 2.

3
) 1. c. II. 475.

*) s. Gierke 1. c. II. 567.

*) s. Dahn 1. c. VII. III. 374ff.

*1 Dieser Reichtum war bei keinem Volke so gross; auch der Sprung

wohl nirgends so unvermittelt. Der König eines Volkes, das sich des

Bodenwertes weniger bewusst war als andere, (die altfränkische Auffassung

des Bodenrechtes habe ich in meinem Immobiliareigentum II. erörtert;

Kötzschke hat I. c. gezeigt, dass die Franken in den Grnndbesitzfragen

hinter Gothen und Burgundern zurückstanden/ gelaugte zu enormen nnd

gut bewirtschafteten Domänen, die er weder mit Nebenhäuptiingen (wie hei

den Langobarden) noch mit dem Volke zu theilen brauchte.

7
) Weil dieser Besitz, der die Hauptstütze des Königtums bildete,

grosse Aufgaben auferlegte.

8
) Nur so kann mau die „Verdinglichung* der Krone (s. Gierke

1. c. L 127 f) auffassen.
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Dass diese, die öffentlichreehtliche Entwicklung schädigende,

Ablenkung ganz unrömisch war, 1

) ist klar.

Dieses Übergewicht des persönlichen Momentes hat den

staatsrechtlichen Ausbau verhindert. Er war auf alter Grund-

lage unmöglich geworden. Das alte Staatsrecht, welches, trotz

seiner Unzulänglichkeit, nicht zu unterschätzen ist, war — wie

wir schon, in Anlehnung an Sickel betont haben — für das

grosse Reich, das die Zwischenstufe des Stammesstaates

übersprungen, unanwendbar. Schon der Mangel besonderer

Verfassungen für Römer und Germanen hat. die folgerichtige

Entwicklung der germanischen Organisation erschwert;*) die

Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, deren allgemeine

oder gar homogene Neuordnung unmöglich war und mit der im

Gegentheil eine zu weit gehende sociale Differencierung Hand

in Hand ging, die Fälle der neuartigen, mit dem abnormeu

Wachstum verbundenen Schwierigkeiten, machten es unmöglich,

ein richtiges Verhältnis zwischen Beharrungsvermögen und

Anpassungsnotwendigkeit herzustellen. Die Bedingungen für

Action und Reaction, die Gewähr für eine gesunde Entwicklung,

fehlten und konnten nicht beschaffen werden.

Auch wenn das fränkische Königtum mit der Vergangenheit

hätte rechnen wollen, es hätte dies nicht zu tliun vermocht.

Es fehlten die Kräfte, die in alter Weise benutzbar gewesen

wären und aus denen eine dem Staate förderliche Beschränkung

der königlichen Gewalt hätte hervorgehen können. Weder der

König noch seine Beamten schöpften aus der hinschwindenden

VolksVerfassung ihre Kraft. So wie die Thätigkeit des Volkes,

die Verbindung zwischen den Rechten des Königs und des

Volkes aufgehört, und das Volk seine staatliche Begabung

verloren hatte, so konnte auch das staatsrechtliche Auftreten

des Königs nur ein unzulängliches sein. Die Ausschaltung der

>) Römisch wäre die Steigerung der rein üffentlichrechtlichen Macht -

eleiu'-nte gewesen, während das fränkische Königtum sich auf die Domänen
stützte und die öffentlichrechtlichen Leistungen vernachlässigte. .Schon

Waitz hat I. c. III. I. 230 ff bemerkt, dass nur die kirchlichen Schriftsteller

bemüht waren, in theilweiser Anlehnung an die römischen Ideen, den

üffentlichrechtlichen Charakter des Königtums hervorzubeben.

*) Durch die Aufnahme der Römer, ohne besondere Verfassung, haben

die Begriffe Volk und Staat sich zu decken aufgeliört.
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Volkstbätigkeit, die in den Hoftageu ein social und politisch

ungenügendes Surrogat fand, sowie die gleichzeitige Steigerung

der königlichen Macht, sind kein Ergebnis römischer Beeinflussung,

sondern der angedeuteten Entwicklung. Soweit es Kräfte gab,

die sich, wie z. B. der Adel, äussern konnten, sind sie, selbst

ohne rechtliche Grundlage, zur Geltung gelangt, natürlich

schwächer, als sie es bei rechtlicher Grundlage vermocht hätten.

Das Königtum rechnete, den Verhältnissen und germanischer

Tradition entsprechend, nur mit einer homogen auftretenden

Schichte, dem Optimatentum; dem Volke ist durch die

wirtschaftlichen und socialen Umstände jene Homogenität,

die vormals seine Kraft schützte, abhanden gekommen.

Muss man im allgemeinen sagen, dass das Staatsrecht

weniger conservativ ist, als Privat- oder Strafrecht, so kann

man auch wahrnehmen, dass bei wichtigen Übergängen gerade

die Verfassungsgarantien zuerst wanken, so dass es entweder

zur Stärkung der Hauptgewalt, oder zur Gefährdung der

Gesammtheit kommt.') Die Stärkung des Königtums genügte

aber nicht zur Schaffung einer neuen Verfassung. Es blieben

im Gegentheil die wichtigsten staatsrechtlichen Fragen ungelöst;

der Mangel der Lösung betrifft nicht die Lückenhaftigkeit der

Staatsaufgaben,2) sondern die Unzulänglichkeit der staatsrecht-

lichen Begriffe. Man brachte in dieser Hinsicht zu wenig

Eigenes mit; der der germanischen Zeit anhaftende Individualismus

der alten Gruppen, der durch die Volksautorität nicht genügend

überwunden war, konnte auch durch das neue Reich nicht über-

wunden werden. Zwar fasste auch die germanische Zeit König

und Volk als ein Ganzes auf, aber doch nur in dem engen

Rahmen einer Völkerschaft und nur insoweit, als dies mit der

Stellung der unteren Verbände vereinbar war; zum abstracten

Staatsbegriff war man nicht gelangt, ebensowenig zu einer Auf-

*) Diese allgemeine Kegel (s. R. Schmidt; Staatslehre I. 287) wird

leicht bestätigt. Die Unterbrechung des Königtums bei Franken und

Langobarden hangt (da schon Waitz 1. c. I. 186. m. K bemerkt hat, dass

eine bewusste demokratische Opposition gegen erbliche Herrschaft gefehlt

hat) mit den sich dazumal vollziehenden Umbildungen zusammen. Infolge

der (Gefährdung des Staates kehrte man dann zum Königtum zurück.

*) Sohin hat Recht, wenn er (1. c. I. S. XIV.) sogt, dass eine einzige

Staatsaufgabe für das Wesen einer Staatsgewalt genügt.
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theilung der Macht zwischen König und Volk. So konnte das

alte, anf gemeinsamer und unmittelbarer Thätigkeit der Volks-

genossen beruhende Gemeinbewusstsein durch ein abstractes,

von dieser Thätigkeit der Individuen absehendes Staatsbewusstsein

nicht ersetzt werden; für die Neubildung einer solchen, dem

factischen Wegfalle der Volksthätigkeit entsprechenden abstracten

Auffassung fehlte jede Handhabe. So hat man denn trotz aller

Veränderungen an der Grundauffassung der Volksfreiheit als

Rechtsbasis festgehalten, die Veränderungen staatsrechtlich

ignoriert und den inneren Gegensatz zwischen der Neigung zur

Vergesellschaftung und der Neigung zu individueller Selbständig-

keit nicht gelöst, sondern den Dingen freien Lauf gelassen. 1

)

Die Gesammtheit als solche ist nicht für die höheren Zwecke

und nicht mit ihnen gewachsen, so dass das Königtum einen

grossen Theil der neuen Aufgaben übernehmen und sodann,

mangels der nöthigen Kräfte, auf Privatherrschaften überwälzen

musste. Die ganze Sachlage bestätigt das Urtheil Gierke’s,2
)

dass es zu keiner Ausgestaltung des Staatsrechtes kam. 1

)

Selbst die Frage der königlichen Souveränetät beziehungs-

weise der Machtgrenze zwischen König und Volk ist nicht

gelöst worden. Praktisch erscheinen Königtum und Staats-

autorität identisch; ideell aber nicht. So wie der germanische

König, trotz der Autorität der Volksversammlung, dennoch

vielfach in wichtigen Fällen praktisch eine Stellung einnahm,

die rechtlich unbegründet sein mochte, so hat umgekehrt der

fränkische König, dem keine relevante Autorität entgegenstand,

l
) Bei der Verkümmerung der volksrechtlichen Verfassung hätte es

zu einer neuen Verfassung kommen müssen und sollen, für die mau eventuell

römische Muster verwendet hätte. Eis kam aber nicht d&zn und es entwickelte

sich jener Zustand, den die moderne Theorie als staatsrechtlichen Dualismus

bezeichnet, also ein Übergangsstadium, das in theti das Alte nicht fallen

liess, obwohl es praktisch überwunden war. Wenn Ficker (Unters, z. R.

u. R. G. Ital. I. S. XXXI) bemerkt, dass man in der fränkischen Verfassung

nicht „die Norm ftir das germanische Staatswesen* erblicken kann, so ist

das ganz richtig; es ist eben ein Zustand, der sich von der alten Norm

entfernt und zu der neuen noch nicht durchgerungen hat; gegen die Ableitung

dieses Zustandes aus germanischen Wurzeln spricht dies aber nicht.

>) 1. c. II. 17.

*) M. R. sagt Dahn L c. VII. III. 462, dass mau die staatsmännische

Begabung der Franken übertrieben hat.
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doch factiscli mit den Grossen gerechnet und seiner thatsächlich

unbeschränkten Macht nicht den vollen Inhalt der Souverftnetät

gegeben. Es wurde dadurch staatsrechtlichen Neugebilden

Raum gelassen, in dem sich Herrschafts- und Genossenschafts-

princip mischten; es drang das erstere in die volksrechtliche

genossenschaftliche Structur schädigend ein; es bildeten sich

jedoch nebst dem königlichen andere Gewaltkreise, die das

genossenschaftliche Princip auf unterer Stufe, allerdings in neuer

Art, wieder verwendeten und dem Königtum Abbruch thaten.

Zahlreichen Machtverschiebungen auf allen Stufen ausgesetzt,,

vermochte dieser Staat die mit seinem Wachstum verbundenen

Gebrechen nicht zu saniren und brachte es auch hinsichtlich

der Souveränetätsfrage zu keiner juristischen Klarheit. 1

)

Von dieser Gestaltung der Souveränetätsfrage muss man
ausgehen, um den vielfach behaupteten fränkischen Absolutismus

zu beurtheilen. Mag man auch den Mangel einer formellen

Schranke ^ls Argument für die Annahme des praktischen

') Dies hängt natürlich mit dem vorher (8. S. 25f>. A. 1.) besprochenen

Dualismus zusammen. Non meint ja Gierke (I. c. II. 421.), dass es neben

den Macht krei sen der Herrschaften und der Genossenschaften eine dritte,

gemeinsame Machtsphäre gab, innerhalb welcher Herr und Gesammtheit als

eine in bestimmter Weise verbundene Zweiheit erschienen. Dementspricht

es. dass das Hofrecht Ämter kannte, die gleichzeitig Rechte des Herrn

und der Gesammtheit ausübten und beiden Tbeilen Treue schuldeten. Wendet

man jedoch diesen Gedankengaug auf das Staatlichen an, so findet man wohl

auch Ämter, die Königs- und Volksinteressen vertreten, ebenso z. B. im

Gerichtswesen einen dem Könige und dem Volke gemeinsamen Machtbereich,

muss aber dennoch ünden, dass vou den beiden in Frage kommenden Factoreu

der eine, nämlich das Volk, seinen Antheii an dem gemeinsamen Macht-

bereich verkümmern lässt und dass eine noch so bescheidene Feststellung

des Antheiles unterbleibt. Für eine ideelle Construction ist dies wohl neben-

sächlich; die könnte sich damit begnügen, dass es überhaupt einen Macht-

bereich gab, für den König und Volk als eine iu bestimmter Weise verbundene

Zweiheit in Betracht kamen. Der Rechtshistoriker muss aber, im Gegensätze

zum Dogmatiker, vor allem mit den ^tatsächlichen Vorgängen rechnen; thut

er dies, dann muss er sagen, dass allerdings die Vorstellung dieser Zweiheit

bestaud, dass aber diese Vorstellung, die zu lebendig war, um eine aus-

schliessliche königliche Souveränetät aufkommen zu lassen, doch zu un-

bestimmt war, um dem Volke eiue Theilnahme an der Souveränetät zu

sichern oder such nur dieselbe zu bestimmen. Während im bofreehtlichen

Verhältnisse dem Herrn doch genossenschaftliche Gruppen gegenüberstanden,

fehlte dem Volke die auuloge Organisation.
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Absolutismus 1

) gelten lassen, so wird man sich dennoch grosser

Zweifel nicht erwehren können. 8chon die Lex Salica lässt

die königliche Gewalt steigen, ohne ihre Grenze zu bestimmen ;-)

aber weder dieses Rechtsbuch, noch andere Rechtsquellen lassen

aus der Zunahme der königlichen Rechte und aus der Un-

bestimmtheit der Grenzen auf eine absolutistische Unbeschränktheit

in römischem Sinne schliessen. Gegenüber diesem Mangel einer

Beschränkung, der vielfach als Beweis des Absolutismus gedeutet

wurde und praktisch gewiss erheblich in’s Gewicht fällt, muss

jedoch nachdrücklichst betont werden, dass es bekanntlich zahl-

reiche Beweise dafür giebt, dass absolutistische Handlungen als

Willkür empfunden wurden und das Rechtsgefühl verletzten; 3
)

die Könige selbst haben rechtmässige und rechtswidrige Ver-

fügungen unterschieden.4
) Einzelne absolutistische Handlungen

hatten zweifellos römischen Charakter; 5
) da sie aber durchwegs

als Willkür betrachtet und theilweise von den Königen selbst

abgestellt wurden, so können sie nicht als Beweis eines römisch

gearteten Absolutismus gelten. In zahlreichen Aeusserungen

der Capitularien trat immer wieder die Auffassung hervor, dass

die Gewalt des Königs nicht Selbstzweck, dass sie vielmehr

durch das Recht für das Volk bestimmt sei.
6
) Dieselben Ideen,

die die Entwicklung des Staatsrechtes hinderten, vornehmlich

die Idee des gegenseitigen Treueverhältnisses zwischen König

und Volk, begründeten eine, wenn auch nicht bestimmte, Be-

schränkung des Absolutismus; der Kampf zwischen diesen Auf-

fassungen und ihrer praktisch ungenügenden Verwirklichung

kennzeichnet das fränkische Königtum. Diese ideelle Be-

schränkung ist keine rechtliche Eindämmung einer an und für

*) so R. Schnaidt: Staatslehre II. I. 378.

*) Die» entspricht ihrem Charakter, da sie keine exclusive Stellung

einnimint. daher die Grenzen der Fortentwicklung nicht beschränkt.

5
) Dies wendet in. K. W. Schnitze (Mitth. a. d. bist. Lit. 1886. 8. Hl)

gegen Fahlbeck ein. 8. Prou iu Kindes d'hist. ded. ä Monod.

4
) s. Sickel iu Uütt. geh Auz. 1890. 8. 3291'. gegen Fustel.

6
) so der Heirathszwang; s. Brunner I. c. II. 56.

*) Sehr richtig bemerkt Sickel: Z. karol. Thronrecht 8. 5, dass auch

die Sparen des Wahlrechtes mit dieser Auffassung Zusammenhängen. Alles

spricht dafUr, dass Königtum und Staat nicht über dem Rechte stehen,

sondern im Rechte wurzeln.

v. Halban, Röm. Recht in den germ. Volks«taaten. IU. 17
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sich absoluten Gewalt; sie entspricht dem germanischen Ver-

hältnisse zwischen König und Volk, das stets in einen Gegensatz

ausarten konnte und im neuen Reiche, mangels eines Gleich-

gewichtes zwischen beiden Factoren, dem einzigen thätigen

Theile zu absolutistischem Auftreten verhalf. 1
) Den veränderten

Umständen gemäss war es da nur noch das Optimatentum, das

die Autokratie beschränken konnte, obwohl ihm jene Rechts-

basis fehlte, die vormals das Volk befähigte, dem Königtum

Schranken zu ziehen. In dieser Stellung der Grossen muss

man das Nachwirken germanischer Tradition wahrnebmen, die

eine unbeschränkte Herrschaft nicht zuliess und die durch den

Wegfall der Volksverfassung gesteigerte Königsmacht zu Gunsten

der einzigen in Betracht kommenden Schichte eindämmte.2
)

Hätte das Optimatentum die nöthigen staatsmännischen Kräfte

aufgebracht, es hätte durch die ihm innewohnende und vom

Königtum berücksichtigte Macht, die Schaffung einer Grenze

zwischen König und Volk erreicht. Dazu kam es aber nicht,3)

ebenso wie andererseits das Königtum nicht die Kraft fand,

die Privatherrschaften zu beseitigen und mit dem Staatsvolke

in unmittelbare Verbindung zu treten.

Nicht nur der Staatsaufbau, auch die Staatsthätigkeit hatte

unter diesen Umständen zu leiden. Das Königtum versuchte

staatlich vorzugehen und namentlich eine einheitliche Organisation

herzustellen. Insbesondere haben die Karolinger die kirchliche

Einigung und durch Bekämpfung der Herzoge auch die staat-

liche gefördert. Dies Bestreben war wohl ungermanisch,4
) es

ist aber auch erfolglos geblieben; es gelang zeitweise den

Particularismus zurückzudrängen, überwunden wurde er aber

>) Dass ea xur Eindämmung des Absolutismus nicht immer einer

scharfen Competenzbestimmung bedarf, lehrt die Geschichte des römischen

Staatsrechtes. Die republikanischen Magistrate waren förmlich unbeschränkt,

aber das ihnen entgegenstehende Recht der Burger bildete einen genügenden

Schutzwall; mit dem Augenblick, wo das Recht der Bürger an Intensität

abnahm, begann die Ausartung. Ähnlich liegt die Sache hier.

») Fahlbeck 1. c. 180 ff, 2l4ff würdigt die Bedeutung dieses Umstandes

zu wenig.

5
) Man muss mit Heusler: Deutsche Verfass.-Gescb. 49 sagen, dass

die Prärogative des Königs verfassungsrechtlich nicht bestimmt waren.

*) so m. R. Ficker: Unters, z. R. u. R. G It. I. 8. XXXIV.
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nicht. Die Centralisationsbestrebungen scheiterten an der Un-

zulänglichkeit des Staatswesens, das weder über eine Steuer-

macht, noch über ein entsprechend organisiertes und abhängiges

Beamtentum verfügte. Gerade in karolingischer Zeit hat die

Entwicklung des Lehenswesens die Staatsthätigkeit zu beein-

trächtigen begönnet! und der geschwächte Staat konnte nur

momentane Erfolge erreichen, die er kraftvollen Persönlichkeiten

verdankte, aber die sich vorbereitende Zersetzung und die

Kückbildungen nicht verhüten. Das durch Karl d. Gr. zusammen-

gehaltene Gonglomerat weist theilweise abgelebte, theilweise

nicht eingelebte Institutionen auf, die den Zerfall und den

Versuch, die praktischen Aufgaben in kleineren Gebilden zu

lösen, beschleunigten; ein grosser Theil der Staatsthätigkeit

überging nach und nach auf diese kleineren Gebilde.

Es entsteht nun die Frage, ob und inwieferne das Kaiser-

tum eine Aenderung des fränkischen Staatsrechtes hervorgerufen

hat. Man mag das Kaisertum beurtheilen, wie man will; mehr

als ein blosser Titel war es doch; 1

) es war daher geeignet,

dem fränkischen Staatsrechte neue Ideen zuzuführen.2
) Gewiss

wäre auch eine Vervollkommnung des Staatsrechtes eingetreten,

wenn die passende Grundlage, nämlich ein fest gefügtes Staats-

wesen vorhanden gewesen wäre. Mangels derselben konnte

weder das Kaisertum an und für sich 8) eine juristisch klare

Gestaltung finden,4
) noch das fränkische Staatsrecht intensiv

beeinflussen.'*) Haben wir doch gesehen, dass es nicht einmal

s
) s. in Th. II. S. 238 ff; Ohr: D. Kaisert. Karl d. Gr. geht ent-

schieden zu weit; s. noch Ztschr. f. Kireb.-Gesch. XXVI. S. ISO ff.

*) Nämlich eine Neugestaltung der Königsgewalt, die von einer neuen

Basis aus nicht nur zahlreichere, sondern auch neu fundirte und von allen

auf frühere Tradition zurückgehenden Schranken absebende Rechte hätte

geltend machen kSnnen.
3
) D. h. als eine neue, zu dem Königtum hinzutretende Gewalt.

*) M. R. meint daher Kleinclausz (L'empire carolingien S. 2 X ff ),

dass das Kaisertum sich, je nach der Person des Trägers, verschieden

äusserte, so dass für das Verständnis desselben gerade die Zeit nach Karl

d. Gr. wichtig ist; denn Karls Persönlichkeit überschattete alles. Auch
Werminghoff (Hist Ztschr. 92. S. 463 ff ) billigt es, z. Tb. aus andern

Gründen, dass Kleinclausz im Kaisertum keine scharf umschriebenen Be-

fugnisse sucht; man vermag sie nicht zu finden.

6
)
Brunner 1. c. II. 94 hebt zwar m. R. die Steigerung des theo-

kratischen Charakters hervor und führt insbesondere das wichtige Capit.

17*
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für die Entwicklung der Kirchenhoheit maassgebend war und nur

das schon vorher vorhandene Königspriestertum ideell steigerte. 1

)

Auf staatsrechtlichem Gebiete hat die Idee der Weltmonarchie

weder eine erfolgreiche Centralisierung des fränkischen Reiches,

noch die Betretung neuer Bahnen bewirkt; auch der Gegensatz

zwischen der universalen Idee des Kaisertums und den für

die Reichstheilungen maassgebenden germanischen Ideen des

fräukischen Thronrechtes, ist sehr ungenügend gelüst worden,

indem man sich mit der Untheilbarkeit der Kaiserwürde neben

der Theilbarkeit des Reiches begnügte,2) womit aber auch das

Kaisertum zu einem über, oder ausserhalb, des Staates stehenden

Machtfactor wurde.3) Das über die unmittelbaren staatlichen

ex 802 an. Dies ist aber, wie er selbst zugiebt, ein Regierungsprogramm,

dessen Verwirklichung fehlschlug; auch wenn es dnrchgeführt worden wäre,

so hätte sich daraus wohl eine Zunahme des Umfanges königlicher Rechte

und Pflichten, jedoch keine Weseusänderung derselben ergeben. Dasselbe

gilt flir die von mancher Seite (s. Krause in Mitth. d. Inst. XI. 218 und

Kleinclausz 1. c. 244 f) behauptete Kinwirkung des Kaisertums auf die

missatische Einrichtung; abgesehen von den berechtigten Einwendungen

Ohrs (D. karol. Gottesstaat in Theorie u. Praxis S. 78ff), muss bemerkt

werden, dass auch in dieser behaupteten Änderung keine Wesensätiderung

zu erblicken ist. Die von Kleinclausz 1. c. 240 f behauptete Änderung

der Bedeutung des Treueides, betrifft nur die Betonung des religiösen

Charakters der Regierung des Kaisers. Die in der kirchlichen Literatur

vertretenen Ansichten vom Kaisertum sind Theorie geblieben. Selbst Fustel

(Trausform. S. 319) findet keine Veränderung des fränkischen Staatsrechtes

durch das Kaisertum.

’) s. Worminghoff in Hist. Ztschr. 89. S. 193 ff.

*) Kleinclausz 1. c. 247ff erklärt sehr überzeugend, warum bei der

Theilung im J. 806 vom Kaisertum keine Rede war und dass dies gewiss

nicht mit einer Unterschätzung desselben zusammenhing. Wenn die Reichs-

theilung vom J. 817 (Capit. L 272. c. 13) zur Heirat der jüngeren Söhne

die Zustimmung des ältesten fordert, dem ältesten überdies das Heiraten

auswärtiger Fürstentüchter erlaubt, so soll dadurch der Zusammenhang des

Königshauses und dessen politisches Interesse gewahrt werden; für die

staatsrechtliche Bedeutung des Kaisertums liegt darin nichts.

s
) Gut sagt Kleinclausz, der (1. c. 25Gff) die „regna“ nicht in dem

.imperium“ aufgehen lässt: „Les regna sont. les etats. l'empire n'est pas un

etat, ä peine une Institution“. Ähnlich Dahn 1. c. VIII. VI. 261. Doch

vertritt er weiter (S. 262), gegen Brunner polemisierend, die Verschiedenheit

königlicher und kaiserlicher Gewalt, indem er übersieht, dass dasjenige,

was er der kaiserlichen Gewalt zuschreibt, für das fränkische Reich keine

Bedeutung hat.
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Zwecke hinausgehende Ideal des Gottesreiches auf Erden

konnte für die von Karl d. Gr. auch schon früher vertretenen

culturellen Ideen einen festeren ethischen Hintergrund abgeben;

staatsrechtlich batte es keine greifbare Bedeutung und vermochte

sie unter Karls Nachfolgern desto weniger zu erlangen. Die

nach Aussen imposante Macht der Monarchie Karls hat die

Verwirklichung dieses Postulats der religiösen und politischen

Überzeugung des Westens gegenüber Byzanz als erwünscht und

möglich erscheinen lassen; die staatsrechtlichen Verhältnisse

haben jedoch die juristische Ausnützung des grossen äusseren

Erfolges verhindert; das fränkische Staatsrecht ist durch das

Kaisertum dem römischen Staatsrechte nicht näher gerückt. 1

)

So muss mau zur Überzeugung gelangen, dass weder das

fränkische Staatsrecht in seiner Totalität, noch die zahlreichen

Aenderungen, durch die es sich von den germanischen Wurzeln

entfernt hatte, auf römische Grundlagen zurückzuführen sind.

Wir haben wahrgenommen, dass von den römischen Einrichtungen

sehr wenige actuell geblieben sind; sogar die zersetzenden Einflüsse

des Römertums haben nicht jene Bedeutung gehabt, die ihnen

Brunner2
) beilegen möchte. Die Steigerung der Königsmacht,

die schon vor der Eroberung des gallischen Gebietes einsetzte

und in den die Eroberung begleitenden Umständen ihre weitere

Erklärung findet, führte zu keinem an den römischen Herrscher-

begriff gemahnenden Ergebnisse;-*) das Königtum hat trotz aller

) Daran ändern natürlich die Titulaturen und andere römisch-

hyzantinischc Ausserlichkeiten nichts. (Über den Titel s. Sichel in Uütt.

gel. Anz. 1901. S. 38411, Dahn 1. c. VIII. VI. 257ff). Es ist auch für

diese Untersuchung nebensächlich, aus welchen speciellcn Gründen das

Kaisertum gerade im J. 800 auftrat (s. S a c. k u r in Hist. Ztschr. 87.

8. 385 ff), ob und von wem die Wahl ausgiug u. s. w. Auch die Bedeutung

des Kaisertums nach Aussen, sein Verhältnis zum früheren Patriciat und

zum Papsttum, berühren nicht das fränkische Staatsrecht. Über die Salbung

s. jetzt Poupardin: L’ouction imperiale in Moyeu äge N. K. IX. S. 1 1 3 ff.

Eine Analogio mit dem spätrümischen Kaisertum lehnt auch v. Arnim
(Gött. gel. Anz. 1896. 8. 192) ab.

*) 1. c. II. 4f. Diese zersetzenden Einflüsse hätten überhaupt keine

Bedeutung gehabt, wenn nicht gleichzeitig die fränkische Verfassung zerrüttet

gewesen wäre. Gegen die Überschätzung dieser Einflüsse sprach sich m. K.

v. Aroira (Gött. gel. Anz. 1896 8. 191) aus.

*) v. Sybel giebt ja (1. c. 320f) selbst zu, dass alle Steigerung der

königlichen Gewalt unter Chlodovech sich aus der Natur der veränderten
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Aenderung seiner — übrigens schwankenden — Gewaltfülle,

germanische Züge behalten; die Einzelbefugnisse römischer Art,

die ohnehin vielfach schnell zurücktraten, waren nicht geeignet,

sein Wesen zu beeinflussen. 1

) Nicht durch römische Machtmittel,

sondern durch die Entwicklung des persönlichen Schutz- uud

Herrschaftskreises, der mit der römisch staatlichen Gewalt

nicht zu vergleichen ist, hat sich das fränkische Königtum

bemerkbar gemacht; anstatt der abstracten, antiindividualistischen

Staatseinheit sehen wir die persönliche Herrschaft; der römische

Cult des Staates und die Abdication des Individuums gegenüber

dem Staaate ist dem fränkischen Rechtsleben fremd.2) Dies

gilt noch für das karolingische Reich; 3
) weder die zu Beginn

der fränkischen Zeit in Gallien noch denkbaren römischen Ein-

flüsse, noch auch die Universalität des Kaisertums, mit der in

ihr enthaltenen Steigerung der Reichsidee, haben es vermocht,

das fränkische Staatsrecht in römisch abstractem Sinne zu

beeinflussen und den älteren Ideenkreis zu überwinden.

Muss man somit das fränkische Staatsrecht, trotz roma-

nistischer Einzelnheiten, als ein unrömisches bezeichnen, so

Verhältnis«« ergab und da«« «ich daraus Consequenzen entwickelten, „welche,

allerdings nicht au« dem römischen Rechte stammten, immer aber zu den

früheren Einrichtungen der demokratischen Zeit in scharfem Gegensätze

standen“. Es erscheint ganz ungerechtfertigt, wenn Fahlbeck 1. c. S36 ff

eine Verbindung des germanischen Königsrechtes mit dem römischen öffent-

lichen Rechte annimmt, obwohl er an anderer Stelle (1. c. S. VIII.) gegen

Sybel auftritt; oder wenn Dahn 1. c. VII. I. 68 der dem fränkischen Könige

über die Körner zugefailenen Macht einen so grossen Einfluss einräumt;

auch Schultze (Dtsche Gesell. II. 362 f) übersieht das Unzutreffende der

Annahme einer Doppelstellung des fränkischen Königs; noch weiter geht

Heusler 1. c. 27, 38 f.; gerade bei den Langobarden, wo man gegen die

Römer ganz schonungslos vorging, also von einer Doppelstellung gewiss

keine Rede sein kann, ist die Entfaltung des Königtums schwächer aus-

gefallen aU bei den Franken.

') Wenn man sieht, dass das deutsche Königtum mit einer grösseren

MachtfflUe als das französische in die Geschichte eintritt (s. Mayer 1. c.

II. 414), so muss man sagen, dass es die germanischen Elemente des

fränkischen Königtums bewahrt hat; diese germanischen Elemente sind eben

im ostfränkischen Reiche haltbarer gewesen. Daraus wird man aber auch

entnehmen dürfen, dass das fränkische Königtum der germanischen Wurzel

näher stand als dem römischen Typus.
J
) s. Kurth: Orig, de la civilis, moderne I. 157.

*) s. Gierke 1. c. L I49ff.
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darf mau es auch trotz einschneidender Aenderungen nicht als

eine neue Schöpfung im Sinne Fahlbeck's ansehen, 1

) sondern

mit Waitz, Brunner und Gierke 2
) als ein germanisches

Gebilde. Sowohl in seinen ausgebildeten Institutionen, als auch

in den juristisch nicht abgeschlossenen Erscheinungen treten

germanische Ideen hervor; sowohl die positiven als auch die

zersetzenden Kräfte äussern sich in einer, den germanischen

Traditionen entsprechenden Weise,3) was in diesem Falle, wo
man — aus den mehrmals erwähnten Gründen — an die frühere

Verfassung weniger als anderwärts anknüpfen konnte, desto

wichtiger erscheint.

Wäre das Römertum innerlich kräftiger gewesen, es hätte

bei dem Mangel der für das grosse Reich passenden eigenen

staatsrechtlichen Grundlagen, das fränkische Staatsrecht mächtig

') Fahlbeck, der das fränkische Reich als eine völlig neue Schöpfung

und sowohl die germanischen als auch die römischen Wurzeln blos als Bau-

materialien betrachtet, verkennt zunächst den Unterschied zwischen Bau-

materialien und lebendigen Keimen, die sich unter neuen Umständen rasch

entwickeln und umgestalten; er verkennt ferner den Unterschied zwischen

den germanischen und römischen Grundlagen
,

denn selbst wenn wir diesen

Begriff von Baumaterialien annehmen wollten, müssten wir doch sagen, dass

die germanischen Bausteine in unvergleichlich grösserer Menge benützt

wurden; abgesehen davon, ist noch zu bemerken, dass die germanischen

Keime sich entfalteten, beziehungsweise ausarteten, die wenigen römischen

dagegen verkümmerten, so dass sie dem Übergewichte des aus germanischer

Wnrzel Entsprossenen unterlagen. Niemand wird leugnen, dass z. B. das

fränkische Heer- und Gerichtswesen seinem germanischen Vorbilde viel

näher stand, als das fränkische Steuerwesen dem römischen. Die römischen

Baumaterialien wurden also — wenn man an dem Vergleich festhallen

darf — erst entsprechend zugebauen, bevor sie in den Bau Aufnahme fanden

und dienten zur Durchführung der dem fränkischen Staatsbau passenden

Ideen. Sowie man sich der römischen Sprache bediente, um eigene Gedanken

auszudrücken, ebenso bediente man sich im Staatsrechte mancher römischeu

Trümmer, um sie in eigener Weise zu verwenden.

*) S. auch v. Amira in Gött. gel. Anz. 1896. S. 189. Sickel vertrat

früher (Westdtsche Ztschr. IV.) dieselbe Ansicht, während er in der späteren

Arbeit über die Privatherrschaften (das. XV. 127) die fränkische Staats-

verfaBsung als eine aus der Verbindung der Schwächen des fränkischen und

des römischen Staates hervorgegangene bezeichnet.

ä
) Man muss dabei auch an Zersetzungserscheinungen germanischer

Provenienz denken, während Brunner (s. oben S. 261. A. 2) die Zersetzungs-

erscheinungen ausschliesslich auf römische Rechnung schreiben möchte.
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beeinflussen können. Die Omnipotenz des Staates hat der

römischen Bevölkerung das staatsrechtliche Gefühl benommen,

sie eher für den germanischen Individualismus empfänglich

gemacht; daher wurde ihre Mitwirkung für die Entwicklung

des fränkischen Staatsrechtes gegenstandslos. Wenn trotzdem

für manches Detail römische Vorbilder wichtig wurden, so

geschah dies ohne Zuthun der Römer und ohne dass dadurch

der allgemeine Charakter des Staatswesens wesentlich römische

Züge empfangen hätte. 1

) Auch der Mangel eigener römischer

Organisation mit selbständigen und zwar naturgemäss städtischen

Centren hat zu dem besprochenen Erfolge beigetragen,-) ebenso

wie die Gemeinsamkeit des staatlichen Lebens der Römer und

Franken zur rascheren Zerstörung der VolksVerfassung. 1

) Die

Franken haben weder ihre eigenen Traditionen absichtlich fallen

lassen, noch die römischen Vorbilder absichtlich beseitigt; man

merkt weder in der einen, noch in der andern Richtung ein

absichtliches Vorgehen; das gegenseitige Kräfteverhältnis der

beiden Elemente hat in kampfloser Weise, im Laufe der so

überaus complicierten Entwicklung, den Ausschlag gegeben.

Das Ergebnis mag den Juristen unbefriedigt lassen. Un-

willkürlich muss man fragen, welcher Staatsbau da möglich

gewesen wäre, wenn das numerisch starke Frankentum zu seinen

kräftigen Traditionen, die überall im Staatsleben durchschlugen,

die nützlichen Anregungen des römischen Staatsrechtes hinzu-

gesellt hätte, wenn ein Karl d. Gr. auf fester staatsrechtlicher

') So kommt eg, dass gelbst jene, der germanischen Zeit fremde Er-

scheinungen, die der fränkischen Entwicklung z. B. mit der ogtgothischen

gemeinsam sind, dennoch wesentliche Unterschiede anfweisen. Es ist nämlich

zu unterscheiden, ob etwas direct nach fremdem Muster geschieht, oder

dank der Macht der Verhältnisse sich selbständig entwickelt; mag auch

das Ergebnis ähnlich ausfallen.

Es fehlte nämlich infolgedessen der eventuelle Einfluss des städtischen

Bürgertums.

*) In andern Staaten hat man entweder einen Ausgleich zwischen

römischen und germanischen Einrichtungen versucht, indem man nebst

separaten Organisationen für Hörner und Germanen auch gemeinsame Ein-

richtungen schuf, oder man hat (so bei den Langobarden) den Staat nur

für die Germanen eingerichtet. Jedenfalls erleichterte man den Übergang,

der bei den Franken fehlte; dieser Mangel hat nebst andern, mehrfach er-

wähnten Gründen, die Zerstörung der Volksverfassung beschleunigt.
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Grundlage seine Thätigkeit hätte entwickeln können. Und
nichtsdestoweniger — oder vielleicht gerade deshalb — ist es

den Franken gelungen, für die Erneuerung des Westens mehr

zu leisten als den Langobarden. —

Die Übergangslosigkeit vom Kleinstaate zum Weltreiche,

die der Gestaltung der staatlichen, wirtschaftlichen und socialen

Verhältnisse so abträglich war, hat das Gebiet des Straf-

rechtes 1

) weit weniger betroffen und das Festhalten an den

alten Grundlagen desselben lange nicht in diesem Grade erschwert.

Sehen wir überdies, dass selbst die Hindernisse, mit denen die

Entwicklung des öffentlichen Lebens zu kämpfen hatte, trotz

aller dadurch bedingten Änderungen, weder eine Romanisierung

desselben, noch eine Beseitigung germanischer Traditionen

bewirkt haben, so mUsseu wir eine desto grössere Bedeutung

der germanischen Grundlagen für ein Rechtsgebiet annehmen,

das nicht nur von den erwähnten Schwierigkeiten weit weniger

betroffen, sondern ausserdem in den ältesten Rechtsaufzeichnungen

eingehend behandelt war.2) Der Charakter der ältesten fränkischen

Aufzeichnungen berechtigt zur Annahme, dass diese Behandlung

den althergebrachten Grundsätzen entsprach, der Charakter der

gesammten Entwicklung aber zur weiteren Annahme, dass man
diesen Grundsätzen überwiegend treu bleiben konnte.

Die Grundbegriffe des Strafrechtes bestätigen diese

Annahme. Mit „Crimen“ bezeichnete man die Acht- und Fehde-

sachen, classificierte also die Verbrechen nach der Art der

') 8. Litteratur bei Schröder R. G.‘ S. 73, 339, 348. A. 45. Es ist

wohl auffallend, dass die Löffler’scbe Lehre keine eingehende Würdigung

seitens der Germanisten gefunden hat; in diesem Rahmen ist es natürlich

unmöglich, auf dieselbe einzugehen.

Grosse ßeachtuug verdient die Uber Homuisen's Veranlassung er-

schienene Sammelpublication : Zum ältesten Strafr. d. Kulturvölker. 1905.

ä
)
Diese, im Verhältnisse zu andern Rechtsgebieten, ausführliche Be-

handlung, beweist, dass das Strafrecht schon auf älterer Stufe weit gediehen

war. wie denn auch thatsäcblich die herrschende Lehre mit Recht den Mangel

staatlichen Strafrechtes fUr die älteste Zeit ahlehnt; es gab schon sehr früh

Verbrechen, die nicht der Privatrache, sondern der Strafe durch das Gemein-

wesen anheimiieien.
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Straffolge ;

') für die Beurtheiinng der That waren der objective

Thatbestand und das verursachte Übel,2) das seinerseits ebenfalls

wenig individualisiert wurde,3
) iu erster Linie wichtig.4 ) Damit

') Diese unrömische Benützung des Wortes crimeu haben Wilda:

Strafrecht 276 und Brunner R. G. II. 538 hervorgeboben. Über die

römische Bedeutung des crimen s. Mommsen: Röm. Strafr. S. 9f.

*) Dor Thatbestand wird zuweilen ganz äusseriich beurtbeilt; so erklärt

sich die ungenaue Unterscheidung von Nothzucht und Frauenraub, ja sogar —
soferne es sich um minderfreie Frauen handelt — von Nothzucht und Unzucht

(s. Brunner R. G. II. 661, 667. A. 9.), worin das fränkische Recht hinter

dem langobardischen (vgl. Ed. Roth. 205—207) zurückbleibt. Der Gesichts-

punkt des verursachten Übels tritt ganz materialistisch io der Zugrunde-

legung des pretium puellae bei der Busse für Frauenraub (L. Sal. 13. 4.;

L. Rib. 34. 1. 2. vertritt einen andern Standpunkt), in der Bestimmung der

Busse der gebärfähigen Frau (L. Sal. 24. 6.. L. Rib. 12 . 1, 13, 14; vgl.

L. Sal. 3«. 3.), in der Cumulirung (L. Sal. 24. 3, vgl. 24. 4. 6.), die selbst

in den Beschränkungen und eigenartigen Abstufungen diesen Grundzug

nicht verleugnet, auf; dieselbe Auffassung wirkt in der Tendenz, die Theil-

nehiner au einem und demselben Verbrechen nicht mit voller Härte zu be-

strafen, also für ein Übel nicht das Volle der vielfachen Bussen aufzuerlegen,

nach, obwohl da ein grosser Fortschritt wahrnehmbar ist (vgl. Gaudenzi:
Salica legge § 31 S. 213, Brunner I. c. II. 570ff, s. Mommsen 1. c

S. 102.); hierher gehören auch jene Fälle, in denen nicht das Wergeid des

Thäters, sondern das des Verletzten maassgebend war (v. Ho eil er:

D. Wergeid d. Thäters u. d. Verletzten geht zwar zu weit); ferner die

Behandlung der Verbrechenscoucurrenz, der man trotz aller Entwicklung

das Vorherrschen des Genugthuungsprincips und die Berücksichtigung des

objectiven Erfolges anmerkt (vgl. Schreuer 1. c. 2ff, 27 ff, 76ff, 86 f, 87ff.);

der Wert des gestohlenen Gegenstandes bestimmt die Grenze zwischen

grossem und kleinem Diebstahl u. s. w.

') Der Effect wird ganz äusseriich beurtbeilt; für jedes Übel derselben

Kategorie dieselbe Busse; die Fortschritte bestehen in der Mehrung der

Kategorien; innerhalb derselben wird nicht individualisiert; denn es wird

wohl z. B. ein junges Tbier anders gebüsst, als ein erwachsenes, aber alle

jungen Thiere und alle ausgewachsenen gleichmässig.

4
) Es ist klar, dass alle diese Grundsätze altem Rechte entsprechen.

Das alte Strafrecht ist seiuem Wesen nach kein Züchtigungsrecht im eigent-

lichen Sinne, sondern eine die Entsühnung der Gemeinschaft, beziehungsweise

die subjeotive Genugthuuug des Verletzten, anstrebende Ordnung. Die

schwache Staatsautorität konnte überwiegend nur Ausgleich zwischen den

feindlichen Volksgenossen bewirken; zu öffentlichrechtlichen Strafen reichte

eie höchstens da aus, wo sie sich selbst in ihren Interessen geschädigt sah.

Daraus ergab sich jenes Übergewicht des privatrechtlichen Uomentes, welches

die Zweitheilung des fränkischen Strafrechtes kennzeichnet nnd von der

Zweitheilung des römischen Strafrechtes ganz verschieden ist; denn letztere
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hängt die Behandlung des Versuches zusammen; die hier

wahrnehmbare Entwicklung hat doch den germanischen Ausgangs-

punkt nicht verleugnet. 1

) Hinsichtlich des Anstiftungsdelictes

ist das salische Recht sogar hinter dem langobardischen zurück-

geblieben und auch die Behandlung der Beihilfe sowie der Mit-

thäterschaft entsprach alten Grundsätzen.2
)

beruht« nicht auf dem Wesen. Sündern betraf überwiegend die gerichtliche

Competenz; s. Homtnsen 1. c. S. 4f, ‘27, 34, 175, 524. Den Verletzten hätte

die öffentliche Strafe kaum befriedigt, ausser etwa die Acht. Für die Be-

friedigung des Verletzten war der äussere Maasstab der beste; die Indivi-

dualisierung kann verschieden auafallen und als parteiisch betrachtet

werden; der Mangel der Individualisierung bedeutet gleiches Recht, beziehungs-

weise gleiche« Unrecht für alle analogen Fülle; fatalistisch unterwirft sich

sowohl der Schädigende als auch der Verletzte solcher Auffassung.

') Die grundsätzliche Straflosigkeit des Versuches ist zwoifellos in

der Aufstellung des Versuchsdelictes wahrnehmbar, welches als casuistisobe

Ausnahme von dem alten Grundsätze zu betrachten ist. Das fränkische

Recht weist hier bedeutsame Fortschritte auf; der Fehlschlag (L. Sal. 17. 1.)

wird für den ausdrücklich hervorgehobenen Fall der Tötungsabsicht als

specielles Debet aufgefasst und bildet den ersten Fall eines strafbaren

Versuches im eigentlichen Sinne des Wortes; interessant ist auch die Ver-

allgemeinerung, die L. Sal. 41. 9. in der Emendata erfahren, nachdem die

Ausdehnung der (Kasuistik sich unzureichend erwiesen. Andererseits bestehen

noch typische Verauchsdelicte fort, so dass der Fortschritt offenbar nicht

durchgedrungen ist.

*) Das Anstiftungsdelict ist dem Verauchsdelicte zur Seite zu stellen,

(s. L. Sal. 28. 1. 2.); das langobardische Recht ist in der Verallgemeinerung

weiter gegangen (Ed. Roth. 102.); die Haftung für die Anstiftung des

Knechtes (s. L. Sal. 10. 2.) gehört nicht hierher; der Anstifter des Knechtes

haftet nämlich als Thäter.

Ebenso wie Versuch und Anstiftung nur dann strafbar waren, wenn

sie ausdrücklich unter Strafe gestellt erschienen, ist auch die Beihilfe nicht

principiell strafbar, sondern nur in den casuistisch bezeichneten Fällen,

namentlich bei dem sog. Bandenverbrechen, wobei wieder formalistische

Abstufungen bemerkbar sind (s. Brunner 1. c. 570ff). Mau kann sich nur

schwer dazu emporschwingen für ein Übel, wenn es durch Mehrere ver-

ursacht worden, mehr als die gewöhnliche Busse zahlen zu lassen (s. S. 266

A. 2.), da aber der Hauptschuldige sie schon zahlt, begnügt man sich hin-

sichtlich der andern, die mau doch nicht ganz straflos ansgehen lassen

will, mit kleineren Bussen. Ja man lässt Mittbäter (L. Sal. 43. 1. 2.) sogar

gemeinsam die Busse leisten und nur, wo das Verbrechen nicht durch Busse,

sondern durch Lebens- oder Leibesstrafen sübnbar war, verfallen alle Mit-

tbäter der Strafe (L. Sal. 71. 1.); trotz vielfacher Fortschritte (L. Rib. 18)

ist doch die Haltung schwankend, zur Überwindung des alten (Jrundsatzes

kommt es nicht.
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Betrachtet man die weiteren, für die Beurtheilung eines

Falles in's Gewicht fallenden Nebenumstände, so findet man
allerdings, dass das Königtum dem Umstande, ob der Geschädigte

das Verbrechen hervorgerufen hatte, Bedeutung beilegte, 1

) man
darf aber gerade hiefür auf eine diesem Fortschritte durchaus

nicht widersprechende alte Auffassung hinweisen; 2
) dies desto

mehr, als man in der formalistischen Behandlung der Absicht

und Absichtslosigkeit zweifellos germanischen Ideen begegnet 3
)

') So unterschied z. B. das Königtum die Tötung sine causa (s. t "bildet»,

decr. c. 5) oder ei levi causa (Cap. legg. add. ex 818/9 c. 1. 7.1 von der,

die se defendendo oder necessitate cogente (Cap. legg. add. ex 818/9 c.

1. 13.) verübt wurde und stiebte die härtere Bestrafung der ohne Veranlassung

begangenen That an.

*) Es ist zwar, ohne Rücksicht auf die Veranlassung, das objective

Übel, der Schaden des Verletzten beziehungsweise seiner Sippe, identisch;

dennoch darf man annehmen, dass das Rachegefühl nach einer durch den

Getöteten selbst irgendwie provocierten Blutthat ein geringeres war, als

nach einer durch nichts provocierten. dass sich also die geschädigte Sippe

in einem solchen Falle leichter besänftigen liess. An diese natürliche

Empfindung konnte die Staatsgewalt ankuiipfen; hatte sie überhaupt Grund

genug, um eine öffentliche Regelung der Strafordnung zu fördern, so lag

in diesem Falle noch ein specieller Anlass vor; wer ohne Grund frevelte,

verletzte nicht nur seinen Gegner, sondern auch das Friedensgebot und das

Friedensintercsse des Staates; an seiner Bestrafung war der Staat unmittelbar

interessiert und er konnte diese Geltendmachung seines Iuteresses, die einen

Machtzuwachs uud einen Fortschritt des Strafrechtes bedentete, durchsetzen,

da er dadurch das Interesse des Verletzten nicht berührte. Schwerer war

es die Straflosigkeit der Notwehr uud überhaupt die gelindere Behandlung

der durch Verschulden des Verletzten provocierten That durchzusetzen, weil

diesem Gebot der Billigkeit das materielle Interesse der geschädigten Kreise

entgegenstand ; dass man überhaupt auch in dieser Hinsicht etwas — ja

sogar viel — tbun konnte, ist eben nur dem vorher erwähuten geringeren

Rachegefühle bei veranlasston Thaten zuzuschreiben. Eine volle Ausprägung

dea Gedankens ist aber nicht geluugen; selbst die Notwehr hat keine feste

Bestimmung erfahren; (O. v. Alberti: I). Notwehr heute u. iu d. Volksr.

geht im allgemeinen zu sehr doguiatisierend vor) vgl. z. B Form. Turon. 3U.

3
) Es darf als feststehend angenommen werden, dass auch das ältere

Recht der Empfindung, dass gewollte Thaten von zufälligen zu unterscheiden

sind, nicht verständnislos entgegeutrat; so wie einerseits der Verletzte selbst

ein geringeres Rachegefiihl hegen mochte, wenn er die Überzeugung hatte,

dass das Übel zufällig entstand und für ihn vor allem die Empfindung der

Beleidigung wegfiel, so hatte auch die öffentliche Gewalt (insoferne es sich

um eine in ihre Compotenz fallende That handelte) desto mehr Anlass, ihr

Verhalten darnach einzurichleu, ob der Tbätcr absichtlich den Volksfrieden
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und bemerken kann, dass da, wo die böse Absicht ein constitutives

Merkmal des Thatbestandes bildete, das fränkische Recht mit

den andern zeitgenössischen Rechten übereinstimmte. 1

) Ebenso

störte oder nicht. (S. die interessanten, jedoch zweifellos zn weit gehenden

Einschränkungen bei M. Frank: Kasuelle Tötung S. IS ff). Schwer war

es über, den diesen Erwägungen entsprechenden Kechtssatz zu finden
,
da

individualistische Beurtbeilung ohnehin dem Geiste des Strafrechts jener

Zeit nicht entsprach, freie Würdigung des Einzelfalles vielmehr der process-

rechtlichen Auffassung ganz widersprach, gab es nur ein Mittel, casuistisch

gewisse Thatbestände zu bezeichnen, in denen Absichtslosigkeit, d. i. Ohngefähr

auzunehmen sei; darüber hinaus konnte nur der König gehen (s. Brunner
in Forschgg. S. 196). Dieser „typische Zuschnitt der Ungefährwerke“

(s. Brunner 1. c. 600) entspricht den germanischen Grundsätzen und Uber

diesen Gesichtspunkt ist das fränkische Recht nicht hinausgekommen; sogar

hinsichtlich der Urtheilfinder wird kein Unterschied gemacht, ob sie wisseutlich

oder irrtümlich ein unrichtiges Urtheil vorschlugen. Die Entwicklung äussert

sich wohl in der Mehrung der Fälle, für die man Absichtslosigkeit annahm,

aber nicht in der Überwindung des Grundsatzes; sie verläuft also mit der

die Unterscheidung veranlasster und nicht veranlasster Thaten betreffenden

Entwicklung hinsichtlich der Tendenz analog, bleibt aber doch hinter ihr

zurück. Formalistisch wird z. B. aus der Heimlichkeit auf Mordabsicht

geschlossen (L. Sal. 41. 2. 4; 103; L. Rib. 15.); aus der Unmündigkeit auf

Absichtslosigkeit (L. Sal. 24. 5, Cap. L. Sal. add. ex 811). c. 5); casuistisch

wird Absicht beziehungsweise Absichtslosigkeit und demnach die Buss-

würdigkeit bei Übeln, die durch Knechte oder Haustliiere zugefügt wurdeu,

beurtheilt, wobei die eigene strafrechtliche Verantwortung des Knechtes,

der Entwicklung der Stäudeverhältnisse (S. oben S. 171. A. 1.) gemäss immer

stärker hervortritt, ohne jedoch bis zu der römischen Auffassung zu gelangen

(s. Frank 1. c. 39. A. 7.); die Verantwortung schwächt sich bis zu blosser

Sachhaftung ah (interessant ist der Vergleich der älteren und späteren

Texte L. Sal. 35 und 36; L. Sal. 35. 6 ist schon weiter vorgeschritten als

Ed. Roth. 142 ;
nach späteren Texten und Ed. Chilper. c. 6. kann sogar die

halbe Busse des Herrn durch Gefährdeeid beseitigt werden; vgl. auch Cap.

L. Rib. add. ex 803. c. 5; s. G. Meyer in Sav. Ztscbr. II. 97, Brunner
R. G. II. 552 f, Dahn 1. c. VII. I. 290ff); analog ist die Entwicklung der

Verantwortung für Thierdelicte; sehr casuistisch, namentlich im ribuarischen

Recht (L. Rib. 70; vgl. Frank I. c. 42) wird die Haftung für leblose

Gegenstände geregelt. Man mag Vieles davon mit westgothischem und

mittelbar mit römischem Recht (so namentlich die noxae datio) in Zusammen-
hang bringen; die Übereinstimmung aller germanischen Rechte, die sich

nur durch die Anzahl und Art der aufgestellten Typen unterscheiden, ist

aber gerade hier eine so grosse (vgl. Brunner in Forschgg. 500), dass

man zweifellos an alte Grundsätze denken muss.

)> Als constitutives Merkmal erscheint die Absicht bei Diebstahl, Raub
und Unterschlagung, die ohne das Bewusstsein, dass man fremdes Eigentum
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entsprach die Berücksichtigung des Thatortes 1

) und der Person

des Betroffenen 2
) der Entwicklung, für die in diesem Falle

theilweise kirchliche Einflüsse wichtig wurden,3) während die

Geltendmachung des Rückfalles 4
) zweifellos rein kirchlich war

und thatsächlich ein fremdes Element darstellte.5) So haben

wir es allerdings mit einem etwas bunten Bilde strafrechtlicher

Grundbegriffe zu thun, in dem aber, trotz der Eingriffe des

Königtums und der Kirche, germanische Züge überwiegen, ja

sogar da, wo sie getrübt erscheinen, die Trübung keine Unter-

drückung bedeutet; 8
) rein römische Züge fehlen ganz.7

)

an sich zieht, undenkbar wären; ferner bei vermessentlicber Tötung und bei

der Brandstiftung; in allen diesen Fällen entspricht das fränkische Recht

germanischer Auffassung.

>) also Hausfriedensbruch bei der Heimsuchung uud deshalb höhere

Strafqualification (L. Sal. H. 6. Codd. 6 u. 0.)

*) z. B. Tötung von Verwandten (L. Rib. 09. 2), was sich aber daun

unter kirchlichem Einflüsse abschwächte (s. Brunner R. G. II. 033. A. 53),

so dass das fränkische Recht hier den germanischen Boden verlasseu hat;

germanisch ist dagegen die schwere Qualificierung der Tötung mit Bruch

der Urfehde (Cap. Theod. ex 805. c. 6), sowie des Raubes au Toten (L. Sal. &&. 1.)

*J So bei Bestrafung des Kircbenbrandes. ohne Rücksicht auf Absicht

(L. Sal. 66. 7. Her.), bei Feststellung des Klerikerwergeldes u. s. w.

*) Han -begegnet, der Berücksichtigung des Rückfalles nicht nur in

den Capitt. Remedii (c. 3. 7. 8), sondern auch in den Capitnlarien (Cap.

Haristall. c. 23, Aquisgr. ex 801—813 c. 16); über den kirchlichen Einfluss

s. Brunner 1. c. II. 040f.

5
) Hierher gehört noch die Bedeutung der Handhaftigkeit; s. Schröder

R. G.4 341. A. 12; Löffler 1. c. 28 polemisiert mit guten Gründen gegen

die herrschende Meinung, indem er die harte Bestrafung der haudhaften

That als eine Concession an das im ersten Augenblicke besonders lebhafte

Rackegefübl bezeichnet; s. Horten 1. c. I. 130ff.

“) M. R. bemerkt W. Schultze (Dtsche Gesell. II. 420). dass man

diese in der Durchführung theilweise sich kreuzenden Principien nur dann

gut versteht, wenn man sie historisch und nicht systematisch beurtheilt.

Thut man dies, dann findet man (wie mehrfach hervorgehoben), dass sogar

die Trübungen die alten Grundsätze verratben.

7
) Es ist jetzt, nachdem Hitzig (in der von Mommsen veraulasateu

und oben S. 266. A. 1. angeführten Publication) die historisch, und gerade

für die grundsätzliche Beurtheilung, wichtigsten Züge des römischen Straf-

rechtes (parallel mit der analogen Behandlung BrunDer's) zusammen gestellt

hat, leicht, zu der im Texte vertretenen Ansicht zu gelangeu; denn schon
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Was die Thatbestände der einzelnen Verbrechen
betrifft, blieb das fränkische Recht zunächst hinter dem west-

gothischen und langobardischen zurück; 1
) das Königtum war

bestrebt, die Lücken auszufüllen, indem man zahlreiche, früher

nicht bestrafte Thatbestände zu Delicten stempelte und unter

Bannstrafen stellte; 2
) ausreichend war dies natürlich lange nicht,

denn zu einer umfassenden Ergänzung ist man nie gelangt.3 )

Aber gerade bei einer so gearteten Entwicklung vermochte

das fränkische Recht fremden Einflüssen besser zu widerstehen,

beziehungsweise die schon früher erwähnte Widerstandskraft

beizubehalten, namentlich, da das alte fränkische Recht, seiner

ganzen Anlage gemäss, vorwiegend das Privatdelict im Auge
hatte.4)

auf älterer Stofe weist das römische Recht eine im Vergleiche mit dem
germanischen sehr beschleunigte Entwicklung auf

;
desto weniger konnte

das den Franken noch zugängliche, spätrömische Recht, mit dem widerstands-

kräftigen fränkischen in Einklang gebracht werden; wir fanden übrigens

Gelegenheit, zu bemerken, dass gerade das Strafrecht der Römer (so z. B.

in den Formeln) dem germanischen Einflüsse unterlag.

*) Ungeachtet der westgothischen Beeinflussung hat das Strafrecht

der Lex Salica (und dasselbe gilt noch für die L. Rib.) einen geringeren

Umfang nnd weist eine geringere Anzahl von Thatbeständen auf, als man

angesichts des westgothischen Vorbildes aunehmen könnte. Selbst wenn

die von K ramm er jetzt aufgestellteu Behauptungen (in N. Arch. XXX.
272 ff, 277 ff, 290 ff, 3!2ff) zutreffen würden und demnach unsere Liste der

westgothisch beeinflussten Stellen eine Vermehrung zu erfahren hätte, so

hätte man es doch nur mit Thatbeständen geringer Bedeutung zu thun,

aber nicht mit einer anders gearteten Beeinflussung, als die vorher

geschilderte.

a
) Deshalb wird man — ohne Rücksicht auf anderweitige und gewiss

nicht zu unterschätzende Unterschiede — mit Seel i ge r (Hist. Vierteljahrechr.

I. 362 ff) die Bannstrafen dem Strafensystem einzugliedern haben.

*) Es genügt — worauf schon hingewiesen wurde — die fränkische

Rechtsentwicklung mit der langobardischen, westgothischen u. s. w. zu ver-

gleichen. die mehrfache obrigkeitliche Ergänzungen und Umarbeitungen auf-

weisen. Die Stellung der fränkischen Gerichte ermöglichte Bestrafung

ohne Norm.

*) S. oben S. 24. A. 1., wo bemerkt wurde, dass in der L. Sal. eigentlich

nur Tit. 66 eine Ausnahme von dieser Regel bildet. (L. Sal. 60. 4. und

61. 2. betrifft säumige Königsbeamte, gehört also dem Amtsstrafrecbt an.)
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Die Auffassung der meisten Delicte ist germanisch geblieben; 1

)

sie entspricht sogar theilweise der älteren Stufe; 2
) dies mitunter

selbst in solchen Fällen, in denen die Behandlung des betreffenden

Delictes fremdrechtliche Beeinflussung aulweist. 1
) Der fremde

Einfluss tritt nur in geringem Grade auf und äussert sich vor-

wiegend bei jenen Delicteu, die in den alten Aufzeichnungen

keine Berücksichtigung gefundeu, für das öffentliche Leben aber

') Der Mord ist durch Hinzutreten der Heimlichkeit gekennzeichnet,

ebenso die Verwundung durch formalistische Merkmale (L. Sal. 17. ü,

L. Rib. 2.); es fehlt der allgemeine Begriff der Verstümmelung, die caznistisch

behandelt wird; die Auffassung des Rauhes entspricht, sowohl hinsichtlich

der geringeren Bestrafung (im Vergleich zum Diebstahl), als auch hinsicht-

lieh des Umfanges des Raubbegriffes (L. Sal. 37. 2, 61. 3 (Codd. - ff ), 8. 6.)

germanischen Grundsätzen; Unzucht wird (mit Ausnahme de» Falles L. Sal.

70) nicht öffentlich bestraft n. s. w.

2
) Die formalistische Beurtheilnng des Mordes bleibt hinter der des

langobardischen Rechtes zurück (vgl. Brunner I. c. II. 628); die Betonung

der Heimlichkeit beim Diebstahl geht so weit, dass dieses Merkmal eine

extensive Anwendung des Diebstahlbegriffes ermöglicht, indem mitunter das

Vorhandensein dieses Momentes über das Fehlen anderer Thatbestaudsmomente

hinweghilft (s. Mascbke: Cap. 2t u. 26 L. Fr. Cham. S. 1 7 f ) ; die An-

wendung fester Diebstahlsbnssen (s. Sch reue r 1. c. 27 ff), die sich aus

Oliederbussen entwickelt haben dürften (Brunner 1. c. II. 644 f). entspricht

ebenfalls altertümlicher Auffassung; der Mangel öffentlicher Strafe für

Unzucht lässt die alte Preisgabe an die verletzte Sippe annehmen (vgl.

L. Rib. 77); betreffs der Behandlung der Verleumdung hat das fräukische

Recht den den Römern im fränkischen Reiche bekannten Talionsgedanken

(s. L. R. Vis. C. Th. IX. 1. 8. Interpr., Form. Tur. 29, Form. Extrav. I. 6.)

abgewehrt und gegenüber dem Vorbilde der U. Vis. VII. I. 5 (Aut.) den

älteren germanischen Standpunkt gewahrt.

3
) So ist die Behandlung des Diebstahls germanisch geblieben, trotzdem

L. Sal. 39 dem römischen Begriffe des Plagium folgte, während nach L. Sal

10 iu solchen Fällen gewöhnlicher Diebstahl auzunehmen gewesen wäre

(vgl. Brunner 1. c. I. 295. A. 17 und bei mir oben S. 44; diese Beeinflussung

ist übrigens nicht durchgedrungen, da Recap. U. Sal. den Diebstahlsbegriff

wieder herstellte); der Incest hat unter kirchlichem Einfluss eine Vermehrung

der strafbaren Fälle erfahren, man hat aber die ueuen, leichteren Fälle,

entweder gar nicht staatlich bestraft (s. Ed. Chlotli. II. c. 10), oder mit

geringeren Strafen helegt, die als Abspaltungen der Acht erscheinen (vgl.

Brunner I. c. II. 664 f); man bat sich hinsichtlich des Meineides wohl dem

kirchlichen, strengeren Standpnnkte angeschlossen, jedoch nur. so weit es

•ich nm kirchliche Eide bandelte (vgl. Capitt : Haristall. ex 779 c. 10, miss,

gen ex 802 c. 36, legi add. ex 816. c. I.).
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wichtig; geworden waren und aus diesen beiden Gründen eine

grössere Beeinflussungsfiäche boten. Vornehmlich war es kirch-

licher Einfluss, den wir hier wahrnehmen; 1

) weit weniger der

römische,2) der entweder überhaupt nicht durchdrang, :t

) oder

wo es geschah, dem politischen Vortheile, den in den betretenden

Fällen die Befolgung des römischen Beispiels bot, das Durch-

dringen verdankte,4) das überdies durch die Anknüpfung an

germanische Wurzeln erleichtert wurde; 5
) eine wesentliche

Veränderung konnte dadurch nicht hervorgerufen werden.

Ebenso weist das Strafensystem unverkennbar germanische

Züge auf; denn, ungeachtet der durch die Entwicklung bedingten

Mannigfaltigkeit, wird das ganze Strafwesen durch die alte

Idee der Friedlosigkeit,8) die in den zahlreichen Abspaltungen

') So hinsichtlich des Ehebruches des Mannes ((hip. cum It. episc.

delib, ex 790—800. c. 5.); ferner betreffs de* Incestes (vgl. oben S. 272.

A. 3.); ebenso ist die öffentliche Verfolgung der Zauberei (und zwar jeder,

also auch der unschädlichen) auf die allgemeine Bekämpfung der Zauberei

durch das Christentum zurückzuführen (Cap. Karlomanni ex 742 o. 5, Car.

M. I. c. 7, Admon. gen. ex 789. c. t>5); Uber Meineid s. oben 8. 272. A. 3.

2
) In sehr interessanter Weise äusserte sich der römische strenge

Standpunkt betreffs des Frauenraubes in Childeb. II. decr. c. 4. (vgl. L. Sal.

71; s. oben S. 49).

3
) Einen bemerkenswerten Rückgang haben wir (s. oben S. 272. A. 3)

hinsichtlich des Plagium erwähnt.

4
) So bei der Angliederung des Landesverrathes an das crimen majestatis,

unter welches die Infidelität, also auch das Amtsverbrechen (s. H. 0.

Lehmann: D. Rechtsschutz gegen Eingr. d. Staatsbeamten S. IOC) fiel.

Der Hochverrath (vgl. Greg. Tur. Hist. V. 27, Cap. Ticin. ex 801. c 3.)

ist ebenso wie hei den Langobarden römisch durchgebildet, seiner Aufnahme

war aber der Umstand, dass die Staatsverbrechen überhaupt bei den Römern

keine abschliessende Behandlung erfahren hatten (vgl. Mommsen I. c. 637ff)

sehr forderlich. Der politische Vortheil des Königtums tritt, hier klar hervor.

5
) Nachdem der König jene dem fränkischen Staatsrechte eigene Stellung

einnahm, lag es nabe, die dem germanischen Rechte geläufigen Folgen der

Verletzung der Volksautorität auf den König zu beziehen und dieselben zu

erweitern; s. oben S. 187. A. 2.

«) Beziehungsweise durch die Idee der Friedenssicherung (s. Dahn

1. c. VIII. IV. 173), die auch die Entwicklung des Verfahrens, namentlich

das Amtsverfahreu (s. unten) beeinflusste. Jedoch ist in der Auffassung

des Strafzweckes, wenn auch einheitliche Ideen fehlen, kirchlicher Einfluss

wahrnehmbar; vgl. Dahn 1. c, und v. Bethmann- Hollweg 1. c. V. 9 1 f.

v. H a

!

b a n

,

Röm. Recht in den «erm Volkastaaten. III. 1

8
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nachwirkt, sowie durch das Bnssensystem beherrscht, welch’

letzteres bekanntlich nicht nur mit dem Fehdewesen, sondern

auch mit der Lösbarkeit, also mit der Abschw&chung der

Friedlosigkeit zusammenhangt. 1
) Mag auch die grosse

- Aus-

dehnung der Compositio auf so zahlreiche Fälle kirchlichen

Bestrebungen zuzuschreiben sein,'2) so muss man dennoch be-

merken, dass sich die Kirche zur Förderung ihres Humanitäts-

zweckes eines der germanischen Auffassung der Lösbarkeit

entsprechenden Mittels bediente; 3
) in der Feststellung der

*) Die Idee der alten Friedlosigkeit tritt noch ganz klar in Decr.

Childeb. II. c. 4. zum Vorschein, ebenso die Pflicht zur Verfolgung des

Friedlosen; als siilmbare Friedlosigkeit erscheint die Ungehorsamsstrafe des

fränkischen Processes; dass ans der Friedlosigkeit die Todes- und Leibes-

strafen, sowie eine Reihe anderer Strafen, insbesondere auch die Straf-

knechtscbaft, hervorgegangen sind, ist seit Wilda, dessen Lehre durch

Brunner (Forschgg. 444 ff) eine dankenswerte nnd klare Entwicklung er-

fahren hat, unzweifelhaft.

Auch die Beziehungen zwischen dem Busswesen und der Fehde sowie

der Friedlosigkeit sind leicht erkennbar; es erscheint sicher, dass der

Aufteilung der empfangenen Busse unter die Sippegenossen, die analoge

Pflicht derselben für eine Busszahlung aufzukommen, entsprach, woraus der

Zusammenhang mit der Sippefehde erhellt. Andererseits besteht ein naher

Zusammenhang zwischen der Preisgebung des Verbrechers an die Sippe,

was eben eine Abspaltung der Friedlosigkeit war, und dem Ersatz der

Rache durch die Compositio. Dasselbe gilt von den Gliederbussen (vgl.

Brunuer R. 6. II. 604, 643 ff, Schreuer 1. c. 178 ff; s. auch W. Sc hui tze

1. c. II. 427 ff).

a
) Dass das fränkische Recht die zahlreichsten Anwendungsfälle der

Ueldbusse aufweist, wird allgemein zugegeben; das Überhandnehmen der

Lösbarkeit ist dem kirchlichen Kampfe gegen Blutstrafen znzuschreiben.

der erst unter den Karolingern, angesichts des engen Bundes zwischen

Königtum und Kirche, nachgelassen hat (vgl. Capit. Haristall. c. 11.); über

den Einfluss, den das Asylrecht auf Umwandlung peinlicher Strafen in Geld-

strafen ausübte s. Brunner in Forschgg. 463, Schröder R. G. 4 340.

Dennoch scheint die Präzis strenger geblieben zu sein; Gregor v. Tours

berichtet von zahlreichen Todesstrafen, sogar von Steinigung (III. 36, IV. 49,

X. 10) und von Verbrennung (VI. 36, vgl. L. Sal. 701, während die gewöhn-

liche Hinrichtung durch den Strang geschah.

3
) Denn bekanntlich gab es auch rein pönale Bussen, die weder auf

Fehde, noch auf Lösung zuriickgehen. nichtsdestoweniger aber als alt-

ireruianisches Strafmittel erscheinen, da sie schon Tacitus c. 12 erwähnt

Über die römische Poena s. Mommsen Strafr. S. 14. A. 1.
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Busssätze, 1
) sowie in der Beibehaltung des Friedensgeldes als

Quote der Busse,2) kann man die Zähigkeit alter Tradition

wahrnehmen. Das Anwachsen der königlichen Macht und die

Unzulänglichkeit des Strafrechtes gaben Anlass zur fortschreitenden

Berücksichtigung vieler neuen Thatbestände, die durch Bann-

bussen oder durch die der alten Auffassung fremden arbiträren

Strafen*) bedroht würden, ebenso zur Weiterentwicklung der

Vermögenseinziehung.4
) Je grösser der Spielraum der obrigkeit-

lichen Strafen wurde, desto mehr kamen neue, theilweise auch

') Hierher gehören die Sporen des älteren Duodecimalsystems

(a. Brunner in Forsch g. 4*5), sowie die Beziehungen vieler Bossen zum
Wergeide (vgl. L. Kib. 85 mit L. Sal. 55; namentlich auch die Verwundungs-

und sogar einzelne Diebstuhlsbussen).

2
) Mit guten Gründen vertritt Brunner R. O. II. 621 die Ansicht,

dass der Fredns als tjuote dem älteren System angehört; s. Schröder I. c.

844 und die A. 27 angeführte Litt.

’) Dass die arbiträre Strafe mit der Ausdehnung des königlichen

Bannrechtes und des Infidelitätsbegriffes Zusammenhänge ist klar. Deshalb

nahm sie im fränkischen Reiche einen so grossen Umfang an; s. Schröder

R. G. 4 342. Es war nicht möglich, für jede Infidelität die höchste Strafe

anzudrohen und da die Individualisierung dem fränkischen Strafreclite fremd

war, konnte man nur durch das Gnadenrecht und die der Gnadenwillkür

entsprechende unbestimmte Strafe Uber diese Schwierigkeit hinauskommen.

Wenn auch die arbiträre Strafe, die sich namentlich in der karolingischen

Zeit häuft (s. Dahu 1. c. VIII. IV. 1 60 ff ), als Neuerung zu betrachten ist,

so entbehrt sie doch nicht jeder germanischen Analogie. Wer der Privat-

rache verfallen war, konnte durch den, an den er ausgeliefert war, beliebig

bestraft oder sogar ganz verschont werden ; bei Verletzung königlicher

Gebote nnd überhaupt der vom König auferlegten Pflichten, verfiel man
dem König, der die Strafe arbiträr bestimmte. Auch das römische

Recht hat Staatsverbrechen sehr verschieden bestraft (s. Mommsen I. c.

588 ff).

4
)
Die Frage, ob die Confiscation bei den germanischen Völkern ausschliess-

lich auf römischem Einflüsse beruht, wird wohl nicht zu entscheiden sein. Es ist

schon früher (Th. II. S. 169) bemerkt worden, dass sie sich bekanntlich

auch aus der Friedlosigkeit ableiten lässt; es ist auch (oben S. 209. A. I.)

der Unterschied zwischen der Einziehung des Vermögens des Friedlosen

und der Confiscation als eigener Strafe (diese wohl römisch) erwähnt; so

wie es Todesstrafe ohne Vermögenseinziehung gab (L. Rib. 79), so trat

andererseits Confiscation als provisorische oder sogar als Uauptstrafe ein

(i. Dahn 1. c. VIII. IV. 154f, vgl. Cap. Pipp. I. 31. c. 1., Cap.

Haristall. c. 5.)

18 *
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ungermanische Strafmittel 1

) auf, wodurch aber das Übergewicht

der altherkömmlichen nicht beseitigt wurde.2)
Ebenso wie im Staatsrechte kann man auch im Strafrechte

Vieles wahrnehmen, was einen unfertigen und übergangsmässigen

Eindruck macht; eine Entwurzelung wird man nirgends finden,

auch in keiner wesentlichen Frage der unmittelbaren Anknüpfung

an alte Ideen entbehren. Findet man eine genügende Erklärung

dieser Continuität in dem schon erwähnten Umstande, dass die

die Entwicklung des öffentlichen Lebens nachtheilig beeinflussenden

Modalitäten das Strafrechtsgebiet weniger berührten, so muss

man andererseits in der Continuität der strafrechtlichen Ent-

wicklung einen mittelbaren Beweis für unsere Auffassung des

fränkischen Staatscharakters finden. Wäre das Königtum und

mit ihm der Staat unter Benützung römischer Vorbilder so

erstarkt, dass der Schein Wahrheit geworden wäre, dann hätte

auch das Strafrecht andere Züge aufzuweisen. 3
) Die Um-

*) Über die Anwendung der Verbannung s. Dahn 1. c. VIII. IV. 148f,

Uber die Kerkerstrafe 1. c. I46ff, sowie Sickel in Ergbd. III. 501 f; die

Geisselung kam gegen Ende der fränkischen Zeit auch fUr Freie auf; jedoch

nicht in der Ausdehnung, wie bei den Westgothen. Kann man diesen Strafen

noch immerhin germanischen Ursprung beilegen (Exil und Kerker können

als Abspaltungen der Acht betrachtet werden. Qeisselung der Freien hängt

mit der Herabdrückuug der Freiheit zusammen), so erscheinen Ehrenstrafen

(s. Dahn I. c. 155f) als neue Einrichtung, ebenso die grausame Art der

Bestrafung verbotener Innungen, das Einsperren im Kloster u. s. w.

*) In diesen Zusammenhang gehört noch die Dilatura, die oft behandelt

wurde, ohne dass eine Einigung erzielt worden wäre. Trotz des neuerdings

von Tamassia (Arch. giurid. Bd. 58) unternommenen Versuches, sie wieder

als Anzeigerprämie hinzustellen, muss man eher an die Litiscrescenz (so

Schröder R. G.4 347. A. 42; l. auch Gaudenzi Legge salica S. 223) denken.

FUr unsere Untersuchung ist der Charakter der Dilatura nebensächlich.

3
)
Auf den inneren Zusammenhang zwischen dem Strafrecht (namentlich

dem Umfange desselben) und dem Staatswesen hat man oft hingewiesen;

so zuletzt Mommsen im Vorworte zu der arw. Sammelpublication
;
vgl. auch

Merkel: Accrescenz und Decrescenz d. Strafr. (Ges. Abh. I. 269 ff),

Westermark: D. Ursprung d. Strafe (Ztschr. f. Socialwiss III. 685ff,

793 ff), Steinmetz: Ethnolog. Studien z ersten Entw, d. Strafe II. 327ff,

Calker: D. Grenzen d. Strafr. (Beil. z. Allg. Ztg. 1900 No. 293).

FUr das Strafrecht kommt insbesondere die Frage, wer den Straf-

vollzug besorgt, in Betracht. Das Recht, oder gar die Pflicht des Verletzten

(beziehungsweise der Sippe), die Strafe ohne staatliche Ingerenz zu voll-

strecken, ist ein wichtiges Merkmal des fränkischen Strafrechtes, gleich-
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Wälzungen im Staatsrechte beruhten auf Gründen, die für das

Strafrecht weniger in's Gewicht fielen, so dass es diese Um-
wälzungen nicht mitzumachen hatte 1

) und seine germanischen

Grundlagen deutlicher bewahren konnte.2
)
—

Auch der Process ist von den staatsrechtlichen Um-
wälzungen nur mittelbar berührt worden. Die auf den staatlichen

Wandlungen beruhende und mit dem Zurücktreten der Volks-

verfassung zusammenhängende Erstarkung der königlichen Gewalt,

äusserte sich in dem Bestreben, die Selbsthilfe einzudämmen,

die Thätigkeit der Gerichte zu erweitern und dem königlichen

Elemente in denselben eine stärkere Stellung zu sichern. Aus
dem mangelhaften Erfolge des ersterwähnten Bestrebens, aus

der Thatsache, dass die Abschaffung der Fehde nicht gelang, 11

)

ja sogar an den zu ihrer Bekämpfung gewählten Mitteln,4)

zeitig aber ein Symptom de« mangelhaft ausgestalteten Verhältnisses der

Staatsgewalt zu den Staatsgenossen. Das Moment der Rache and die

Nachwirkung des alten Friedlosigkeitsbegriffes begegneten der mangelhaften

Staatsantorität, die auch kirchlichem Einflüsse Raum giebt (s. Horten
I. c. I. 171 ff), wodurch eine den römischen Verhältnissen ganz fremde, dem
fränkischen Slaatscharakter aber entsprechende Situation entstand.

') Beigetragen hat dazu natürlich auch der Umstand, dass der kirch-

liche Einfluss sich hier, gemäss der gesaromten Stellung der Kirche und

der schwachen Vertretung des Romanentums, in anderer Weise äusserte,

als z. B. bei den Westgotben.
2
) Namentlich seinen z. Th. privaten Charakter.

®) Sie ist bekanntlich nur eingeschränkt worden; s. Brunner Le.

II. 528 ff, Dahn 1. c. VIII. IV. 3f. Gaudenzi (Legge salica 8. 212)

geht, indem er m. R. Thonissen's Auffassung bekämpft, andererseits gewiss

zu weit, wenn er allen Fehdehaudlungen nur eine factiscbe Straflosigkeit

zuerkennen möchte.
4
) Wäre die Staatsgewalt kräftig gewesen, so hätte sie die Einführung

hoher, den Rachedurst befriedigender Strafen für Fehdesachen durchgesetzt,

wie es Childebert II. c. 5 versucht hat. Das allgemeine Mittel gegen die

Fehde war aber, namentlich in karolingischer Zeit, ein anderes, nämlich

der königliche Zwang zur Annahme der GeldsUhne (s. die von Brunner
1. c. II. 530. A. 14 angeführten Stellen), dem ein analoger Zwang zur

Zahlung der Busse entsprach; wer nicht annahm, verfiel der arbiträren

Esilstrafe. Man griff also mit ausserordentlichen Mitteln ein, die schon

v. Bethmaun-Hollweg 1. c. V. 88 als präventive und verwaltungs-

rechtliche bezeichnet hat, denn es gelang nicht, ein allgemeines Fehde-

verbot der Rechtsordnung einzugliedern; angesichts der Inteusität, mit der

man diese ausserordentlichen Mittel anwendete, fallen die Spuren der Fehde-

sitte noch mehr auf.
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vermag man das gegenseitige Kräfteverhältnis der durch die

Staatsordnung nothwendig gewordenen Neuerungen und der

alten Ideen zu erkennen. Wenn Königtum und Kirche ungeachtet

aller Kulturfortschritte, an denen die fränkische Zeit nicht arm
war, diese Schwierigkeit nicht zu besiegen vermochten, so kann

man schon daraus schliessen, dass auch die andern Bemühungen

keinen vollen Erfolg brachten.

Allerdings wurde dem Gerichte manches eingeräumt, was

vormals in die Competenz der Parteien fiel') und es gewann,

der ganzen Entwicklung gemäss, die Thätigkeit des Richters

so sehr an Bedeutung, dass sie sich theil weise neue Bahnen

öffnete; 2
) das Wesen des Verfahrens wurde jedoch dadurch

') S. Sobm: Proc. d. L. Sal. ia2ff, R. u. G. V. I. 1

1

3 ff
,

v. Amira
(bei Paul III.3 213 f.) So tritt bekanntlich neben die Mannitio die Bannitio;

es trat das Tangano praktisch zurück gegenüber der richterlichen Auf-

forderung zur Antwort (Form. Andeg. 5o.a. Carta Senon. 20). Cap. legi add. vom

1. November 816 c. 2 lasst annehmen, dass man die Beweisführung nicht nur

als eine Pflicht gegenüber dem Processgegner betrachtete ; Eid in die Hand
des Richters kennt Form. Tur. 30; das Urtheil lautete mitunter nicht mehr

anf ErfiUlungsgelöbnis, sondern autoritativ aui Erfüllung, beziehungsweise

auf Unschuldsbeweis (s. Brunner 1. c. II. 363. A. 48). Die aussergericht-

liche Pfandnabme war schon in L. Sal. 50. 2. an richterliche Erlaubnis

geknüpft (vgl. Gaudenzi: L'antica procedura germ. e le legis actiones

romane S. 42) ; Ed. Chilp. c. 8. bedeutet einen Fortschritt des richterlichen

Pfändungsrechtes, das sich überhaupt in fränkischer Zeit bekanntlich stark

entwickelte. Im allgemeinen erfuhr also die Competenz 'des Gerichtes eine

Ausdehnung (man spricht von districtio, jus distringendi), die zwar theilweise

weiter geht als bei den Langobarden (dem Gcrichtszeugnisse wird aber die

Autorität, die es bei den Langobarden hatte, versagt), jedoch hinter der

westgothischen und burgundischen zurückbleibt.

3
) Je grösser nämlich die richterliche Gewalt, desto mehr erscheint

der Richter nicht nur als Processieiter, sondern auch als ein Urtheilsfactor,

der nicht blos an der formellen Correctheit des Spruches, sondern auch an

der materiellen Bedeutung des Beweises, der ja auch ihm geliefert wird,

interessiert ist. Soll er strafen, beziehungsweise pfänden und frohnen, so

muss er angesichts der ihm obliegenden obrigkeitlichen Aufgaben, die weiter

gehen als der eventuelle Parteiantrag (so schon in L. Sal. 74 bei Tödtung

durch unbekannte Thäter), nach Mitteln suchen, die den Thatbestand auf-

klären und kann sich dabei weder auf die von der Partei benützten alt-

herkömmlichen Mittel beschränken, noch auch den alten Formalismus einbalten.

Während im allgemeinen das Beweisverfahren, wie v. Amira I. c. 214 m.

R. bemerkt, nicht darauf angelegt war, die Wahrheit oder Unwahrheit des

Thatbestandes an's Licht zu bringen, sondern denselben ausser Streit zn
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wenig berührt. 1

) Denn dieses Wesen hing mit dem Zwecke

des Verfahrens zusammen, der darin bestand, das Gericht in

der dem zeitgenössischen Formalismus entsprechenden Weise

für den Parteianspruck zu gewinnen. Die Herrschaft des

Formalismus 2
) im Straf- und Privatrechte, bestimmte und be-

stellen, öffneten sich da, wo der Kechtsfall über den Parteizweck hinausging

und da, wo die Stelluug des lticbters die alten Schranken überschritt, dem

Verfahren neue Bahnen; man kann dies am besten an der Geschichte des

römischen Strafprocesses bestätigt finden, ebenso im fränkischen Vorgehen

von Amtswegen, im Verfahren des Königsgerichtes, im Rügeverfahren und

in einzelnen Änderungen des Exccutionsvorfahrcns.

Die Partei konnte sich mit dem formellen Vorfahren zufriedenstellen,

denn sie konnte gegebenenfalls vom Gegner dasselbe verlangen. Der

Obrigkeit genügte dies, wenn Ansprüche des Fiscus, königlicher Schützlinge

oder andere vom Könige vertretene Interessen in Frage kamen, nicht, da

die Obrigkeit sich auf jenes Gegengewicht, welches der formale Beweis im

Zweikampf und im Ordal fand, nicht immer einlassen konnte. Weiter kommt
in Betiacbt, dass das allgemeine Verfahren sich historisch für Differenzen

der Volksgenossen untereinander entwickelte, daher nur diesen Bedürfnissen

Rechnung tragen konnte; für Streitigkeiten zwischen König und Untertban,

zwischen Volksgenossen und königlichen Schützlingen (die durch den Schutz

eine neue Rechtsgrundlage erlangten) oder Fremden, reichte es nicht aus.

so dass die staatliche Fürsorge eingreifen musste.

) Insbesondere wurde die Aussergerichtlicbkeit vieler Bestandttheile

des Verfahrens, der Charakter des Urtheils sowie der I’rocessverträgo (das

Streitgedinge ist sogar im Immobiliarverfahren gebräuchlich gewesen;

s. Hübner 1. c. 19ff) beibelmlten. Trotz der Steigerung der richterlichen

Gewalt und der damit verbundenen Entwicklung konnten die charakteristischen

Erscheinungen des indirecten Zwanges gegen den Ungehorsamen nur zum

Theile und nur auf Umwegen beseitigt werden. Ebenso wie gegen die

Fehde (s. oben S. 277. A. 4.) konnte gegen die Hinderung des Rechtsganges

nur mittelbar eingeschritten werden; das Achtmittel war, obwohl härter,

doch umständlicher als ein Contumazialurtheil. Der Empfindung der Zeit-

genossen lag es dennoch grundsätzlich näher, den Säumigen, der nicht

erschien oder das Urtheilserfiilluugsgelöbnis verweigerte, zu ächten, als

directen Erscheinnugszwaug zu iibeu, beziehungsweise gegen ihn ein Urtheil

zu fällen.

*) Hinsichtlich dei Herrschaft des Formalismus besteht wohl kein

Zweifel; s. So hm R. u. G. V. I, 566. Die Umwandlung deB heidnisch-

sacralen Formalismus in weltlichen (s. Burchard: Hegung d. dtsch. Ger.

S. 14ff; Waffeneid trotz der Christianisierung kennt L. Rib. 33. 1., Form.

Tur. 30 u. A.; über Spuren des Eidringes s. Brunner 1. c. II. 429.) oder

kirchlich-sacralen (so z. B. Eid auf Reliquien, oder die ribuarische Aufsagung

der Klagworte vor dem Altar, L. Rib. 56. 19. und manches andere) hat an
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schränkte das gesammte Verfahren; sowohl im sog. ordentlichen

Verfahren, als auch in den sog. besonderen Verfahrensarten ist

derselbe Zweck sichtbar. Daher keine eigentliche Scheidung

zwischen Straf- und Civilprocess; 1

) daher auch der omanische

dem Wesen des Formalismus nichts geändert. Die Gründe des Ausbleibens

der Partei wurden streng geregelt (L. Sal. 96); dem Formalismus entsprach

es, dass zur Vornahme des Gewährzuges die Zurückstellung der Sache

erforderlich war; formalistisch ist os. dass die unterliegenden Uriheilfinder

ohne Rücksicht auf die Sachlage, stets dieselbe Busse (die der Rechtsver-

weigerung) zahlen mussten u. s. w. (Vgl. Brunner: Wort u. Form im

altfranz. Proc. in Forschungen S. 260ff). Die Formlosigkeit des Verfahrens

auf handbafter That beruhte auf dem Zusammenhangs mit der Friedlosigkeit.

l
) Mau kann nicht behaupten, dass dem fränkischen Verfahren der

Begriff der Civilsache unbekannt gewesen wäre; Brunner 1. c. II. 329

giebt dies auch zu und stellt nur fest, dass eine eigentliche Civil klage
fehlte. Daraus wird nun gefolgert, dass das fränkische Verfahren straf-

processuelien Charakter hatte, da als klagbar .nur Rechtsverletzungen

pönalen Charakters“ anerkannt wurden und ein Verfahren, „welches keine

directe Zwangsvollstreckung kannte* „zur Geltendmachung von Civilsacheu

ungeeignet war“, welcher Auffassung auch Schröder: R. G. 4 359 beitritt

und die man bekanntlich als die herrschende zu betrachten hat; denn auch

Immerwahr (D. Kündigung S. 22), der den Zweck des Betreibungsverfahrens

eineu wirtschaftlich privatrechtlichen neunt, bezeichnet die Form als eine

strafrechtliche; Bebrend, der sich (in Festg. f. Heffter S. 89) fiir die An-

wendbarkeit der drei Fälle des eiecutivischeu Verfahrens auf alle möglichen

privatrecbtlichen Ansprüche aussprach, neigte damit wohl znr Anerkennung

eines Unterschiedes zwischen Straf- und Civilprocess, übersah aber, dass

sowohl in diesen Fällen, als auch im Anefang- und Immobiliarverfahren die

Feststellung eines strafbaren Unrechts angestrebt wird. Dieser Umstand

darf nicht unterschätzt werdeu und wenn auch eine gewisse Gabelung je

nach der Sachlage im Ungehorsamverfahren ; vgl. Ed. Chilp. c. 8, L. Rib.

32. 3; über die weitere Entwicklung der strafrechtlichen Personalexecution

und der Civilexecution s. Horten 1. c. I. 186ff, der allerdings zn weit geht)

und im Anefangverfahren insofern eintrat, dass man die vermögensrechtliche

Befriedigung von der Acht unterschied, beziehungsweise bei Auefaug unter

gewissen Voraussetzungen Diebstahl (also Delict) annahm, unter andern

aber nicht, — so kann man doch, abgesehen von dem Einschreiten ex officio,

eine Scheidung des Civil- und Strafverfahrens nicht wahrnehmen, muss

vielmehr in factischer Hinsicht der herrschenden Lehre beitreten.

Das Verfahren liesB also (ebenso wie anderwärts; vgl. II. Theil S. 172)

den Unterschied zwischen strafrechtlichem und privatrechtlichem Unrecht

nicht gehörig hervortreten, obwohl der Begriff der Civilsache — wie eingangs

erwähnt — nicht fehlte. Daraus folgt aber u. E. noch nicht, dass man

diesem gemeinsamen Verfahren einseitig strafrechtlichen Charakter beilegen
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Zusammenhang zwischen dem ordentlichen Verfahren und den

besonderen Verfabrensarten, deren Unterschiede man nicht so

dürfe. So wie die Basse Strafe und Entschädigung war, ohue dass man

die beiden Functionen gehörig unterschieden hätte, so diente auch das

Verfahren strafprucessuellen und civilprocessuellen Zwecken gemeinsam.

Vom Standpunkte der subjectiven Unrechtsempfindung fehlte sowohl Grund-

lage als Bedürfnis reinlicher Scheidung; der strafrechtliche Begriff der

Zeit erschöpfte nicht deu Umfang des Strafrechtes und schloss andererseits

das Civiluurecht nicht aus. (Gaudenzi; Sal. Legge § 40 übersieht, dass

die heftigen Streitigkeiten, für deren Beilegung das Gerichtsverfahren

bestand, auch um Oivilunrecht ausbrechen konnten.) Nach beiden Seiten

waren Erweiterungen unumgänglich; das gemeinsame Verfahren entsprach

weder den Bedürfnissen des Strafrechtes, welches, gemäss seiner Ausgestaltung,

des Vorgehens von Amtswegcn bedurfte, noch den Bedürfnissen des Privat-

rechtes, welches sich ebenfalls nicht immer executivisch behandeln liess (vgl.

die Erweiterung des Immobiliarverfahrens durch Entwicklung der Feststellungs-

klage; s. Uübner 1. c. (I5ff.). Deswegen kann man dieses gemeinsame und

nach beiden Richtungen ungenügende Verfahren nicht ausschliesslich als

Strafprocess bezeichnen.

Es ist richtig, dass z. B. die formelle Mahuung des execntivischen

Verfahrens zu einem Busserkenntnisse auf Grund eiues Delicto« führte;

aber das hier festgestellte Delict, nämlich die widerrechtliche Weigerung

während aller Fristen, beruht auf dem privatrechtiichen Verhältnisse; wäre

die Leistung nicht geschuldet, dann wäre die Verweigerung kein Delict.

Um vorgehen zu können, muss der Gläubiger beweisbar kündigen

(s. Immer wahr 1. c.) und dadurch den zu beurtbeilenden Thatbestand

schaffen. So wie es für die tieurtheilung eines Delictes principiell (abgesehen

von den Ausnahmen) gieicbgiltig war, warum es begangen wurde, wenn

nur der Thatbestaud klar war, so erschien auch die causa debendi neben-

sächlich und der veranschaulichte Thatbestand allein wichtig. Der Formalismus

liess eine andere Veranschaulichung des privatrechtiichen Thatbestandee

nicht zu, als die öffentliche Feststellung der widerrechtlichen Weigerung.

Da überdies diese Veranschaulichung aus naheliegenden Gründen mündlich

und öffentlich, unter Wahrung von Formen, die eine weitläufige Erörterung

ausschlossen, vorgenommen werden musste, so hatte sie sich auf jene äusseren

Merkmale zu beschränken, die dein Volksgerichte zugänglich und genügend

waren; Formen, Fristen und Bolennitätszeugen boten die Garantie bei der

Feststellung des Thatbestandea widerrechtlicher Säumnis; die aus dem
Verfahren sich ergebenden Bussen waren Nebeufolgen, denen man sich

durch Pflichterfüllung entziehen konnte. Die äusseriich strafrechtliche Form

war also nur ein Mittel zur Feststellung des Thatbestandes, der übrigens,

wie wir dem Anefang- und Immobiliarverfahren entnehmen können, deshalb

noch nicht strafrechtlich beurtbeilt werden musste.

Es dürfte also terminologisch passender erscheinen, von einem

homogenen Verfahren zu sprechen, anstatt eine Ausdehuuug des Straf-

Digitized by Google



282

stark hervorheben sollte, weil die Gemeinsamkeit des Zweckes

und der leitenden Gesichtspunkte überwiegt 1

) und selbst jene

processcs auf Civilrechtsf alle anzunehmen, was sich sachlich nicht recht-

fertigen lässt. So wie für den Straffall die Klage, so war für den Civilf&ll

die Mahnung erforderlich und beide mussten beweisbar rorgenoinmen werden,

um dem Gerichte den Thatbestand der Rechtsverletzung formell bekannt

zu geben. Erst im Laufe der Entwicklung äussert sich die l'nzulänglichkeit

dieses einheitlicheu Verfahrens und das Bedürfnis von Ergänzungen nach

beiden Richtungen. Dabei ist allerdings die Tendenz, den Gegner bussfällig

zu machen, unverkennbar; nur ist sio nicht ein Ergebnis des strafprocessuelleu

Charakters des Verfahrens, sondern eine Folgeerscheinung der altherkömm-

lichen subjectiven Unrechtsauffassung, die das Civilunrecht als einen ebenso

schmerzlichen Eingriff in die Uuchtsspliäre empfand, wie das strafrechtliche

Unrecht, ebenso eine Folgeerscheinung des priticipiell homogenen Verfahrens,

eventuell ein Nachklang primitiver Ideen.

Sachlich kommt schliesslich in Betracht, dass die Grundzüge des

Verfahrens (abgesehen vom Einschreiten ex officio) streng genommen eher

dem Civilprocesse als dem Strafprocesso entsprachen (s. Rieh. Schmidt:

D. Herkunft d. Inquis. l’rocesses in Freiburger Festschrift 1902. S. 71.).

Wollte man also an einem einseitigen Charakter des Verfahrens festhalten,

so liesse sich von einer Ausdehnung des Civilprocesses auf Straffälle sprechen,

was natürlich unhistorisch wäre. Auch hiusichtlich des Gerichtsstandes ist

kein Unterschied wahrnehmbar. Wenn wir den specielleu Gerichtsstand der

Immunitätsleuto, der Kleriker, der dem Küuigsgerichte unterstehenden

Personen u. s. w. aasscheiden, so kennt das fränkische Recht nur den

Gerichtsstand des Grundbesitzes und insbesondere kein Forum delicti; s.

H. O. Lehmann: Der Rechtschutz gegen Eingriffe der .Staatsbeamten

S. 68ff; nur für handhabt- Timt bestand eine Ausnahme.

’) Durch Zweck und leitende Gesichtspunkte erscheinen Uugehorsam-
verfahren, Betreibungsverfahren, Anefang, Immobiliarverfahren und

das Verfahren um haudhafte That miteinander als Bestaudttheile des

gesammten Processcs verbunden.

Betreibung und Anefang haben den gemeinsamen Zweck der Ver-

ansclmnlichuug des Thatbestandes behufs Ermöglichung des Verfahrens.

Beim Anefang liegt zwar ein Thcil des Thatbestandes (nämlich Verlust der

Sache) vor, doch sind Thäter und Art des Abhandenkommens unbekannt

weshalb die Feststellung des Anzukiagendeu und die Veranschaulichung der

Eutwendungsart dem weiteren Verfahren vorangehen müssen, insoferne der

Geschädigte nicht andere Kenntnis erlangen kann (s. Zyclia in Sav. Zuclir.

XXII. S. 176); die Spurfolge ist also Informations- und Feststellungsmittel.

In noch höherem Grade gilt dies für das Betreibungsverfahren, da hier der

gesammte, schon vorher durch die Parteien geschaffene Thatbestand dem

Gerichte veranschaulicht wird, während sonst die Schaffung der Leistungs-

pflicht erst durch den Process erfolgt. Die Voraussetzungen des

Verfahreus um handhafte That betrefleu ebenfalls die Einleitung des
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Verschiedenheiten, die nicht mehr als technische zu betrachten

sind, sondern juristisch schwer in’s Gewicht fallen, durch die

gemeinsamen Entwicklungsgrundlagen zu erklären sind. 1

) Die

Processes, der durch sie erleichtert wird, weil der Ertappte (an-

gesichts des hier offensichtlichen Zusammenhanges mit der Friedlosigkeit.,

g. ßrunher 1. c. II. 482) sein Recht auf Fristen und Förmlichkeiten

verwirkt hatte (g. Sohin Proc. d. L. S. 134f) uud eventuell sofort getötet

werden konnte (L. Rib. 77), andererseits aber demjenigen, der dieses Ver-

fahren grundlos veranlasste, hobo Strafen drohteu (L. Sal. 32, L. Rib. 42. 1).

In diesen drei Fällen handelte es sich um die Grundlage des Processes. die

bei Anefang und Betreibung geschaffen werden musste, bei handhafter That

aber in specieller Weise gegeben war, so dass die processuelleu Abweichungen

gegenüber dem sog. ordentlichen Verfahren sich technisch aus der Ver-

schiedenheit der ^tatsächlichen Lage ergaben uud nicht aus der Verschiedenheit

der Grundsätze. Das Ungehorsamsverfahren ist eine selbstverständliche und

den zeitgenössischen Grundsätzen conforme Ergänzung des Hauptverfahrens.

Das Immobiliarverfahren zeichnete sich auch nur durch technische Unter-

schiede ans; die L. Sal. kannte nur partielle Verletzungen des Rechtes an

Haus, Hof und Land (s. v. Betlunaun -Holl weg 1. c. IV. 489); durch

die Cnrechtsauffassung hängt das später entwickelte Immobiliarverfahren

mit dem allgemeinen, homogenen Verfahren zusammen, da es sowohl den

strafrechtlichen Landraub, als auch das Uivilunrecht betraf; in letzterer

Hinsicht hängt es mit dem Ketreihungs- und Auefangverfahren zusammen,

da der Vorwurf rechtswidriger Vorenthaitung mit der Klage um anvertrautes

Gut verwandt ist (s. Brunner 1. c. II. 512.) und Auefang auch auf

Immobilien Anwendung fand (s. Hübner 1. c. 23.) Daraus ist der enge

Zusammeuhang der einzelnen Verfahrensarten zu entnehmen; denn es ist

besonders merkwürdig, dass das später ergänzend ausgebildete Immobiliar-

verfahren sich eines so altertümlichen Mittels wie der Anefang bediente.

Dasselbe gilt vom Rechtsstreit um Freiheit; man könnte, bei üblicher Be-

tonung der technischen Unterschiede wohl von einem speciellen Verfahren

um Freiheit (ebenso von einem Antrustionenprocesse u. s. w.) sprechen.

Man bedenke, dass der römische Accusationsprocess zunächst in Form von

Specialordnungen für verschiedene Geschworenenhöfe auftrat (s. Mommsen:
Rom. Strafr. 434) uud später auch nur theilweise zusammengefasst wurde;

dennoch ist er als einheitliches Gebilde zu betrachten.

Demnach können nur das Vorgehen von Amtswegen und das des

Königsgerichtes als besondere Verfahrensarten bezeichnet werden.

’) Dies gilt für das Amtsverfahren und für das königsgericbtliche,

deren grundsätzliche Verschiedenheit gegenüber dem allgemeinen Verfahren

anzuerkennen ist; dennoch fehlt es auch da nicht an einem organischen

Zusammenhänge.

Wie schon angedeutet (s. oben S. 278. A. 1.), ergab sich aus der

steigenden Machtstellung des Richters und aus den staatlichen Aufgaben,
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bekannten Wandlungen haben es bewirkt, dass einzelne Ein-

richtungen des alten Processes dank der Zunahme des obrigkeit-

lichen Princips in» ordentlichen Gerichte auch im allgemeinen

Verfahren Änderungen erfuhren; doch geschah dies ohne Be-

einträchtigung des Gesauimtcharaktei's des Verfahrens und

nirgends ist ein jäher Abbruch bemerkbar.

Die Umwandlungen der Ladung lassen sich nicht ganz

aufklären; denn schon die Mannitio der L. Sal. hat keinen

sowie aus der Unzulänglichkeit des allgemeinen Verfahrens für alles, was

nicht Streit zwischen Volksgenossen war, das Bedürfnis, den Sachverhalt

selbst ohne Mitwirkung der Partei (weun kein Kläger war) beziehungsweise

gegen den Willen der Partei (wenn z. B. der Geschädigte nicht klagen

wollte) aufzuklären und durch die Verfolgung einer nicht angezeigten That

das Interesse des Fiscus am Friedensgelde, sowie das steigende Interesse

des Staates an der inneren Ruhe (vgl. die Einrichtung der Uundertschafts-

pilichteu) zu wahren. Wie sehr der fränkische Staat auf seine Betheiligung

an den Processkosten bedacht war, ist u. A. aus den Strafclauseln der

Formeln (a. oben S. 68 ff), durch die man den Staat ftir die betreffende

Angelegenheit gewinnen wollte, zu ersehen. Mit diesem Interesse und mit

dem steigenden Bewusstsein der Fürsorgepflicht für den Frieden, hängt die

weitgebende Ausdehnung richterlicher Thätigkeit zusammen ;
diese Ausdehnung

aber hat, in Verbindung mit der Machtstellung des Königs, beziehungsweise

seines Organs, zweckentsprechende Verfahrensäuderungen hervorgernfen

(analog den verwaltungsrechtlichen Erweiterungen des römischen Processes

in der Kaiserzeit; s. Pcrnice in Festg. f. Beseler S. 66). So wie das

Königsgericht mit der allgemeinen Staats- und Gerichtsverfassung organisch

zusatntnenhiug (s. oben S. 217 ff) und seine abweichende Gestaltung, sowie

seine Competenz aus der Gesammtlage erklärt werden können, so slaud

auch sein Verfahren in engem Zusammenhänge damit, was über die königliche

Billigkeit (s. oben S. 221) und über die Entwicklung des Strafrechtes

(s. oben S. 268. A. 2, 276. A. 8.) gesagt wurde, welch' letzteres, wie all-

gemein zugegeben wird fvgl. oben S. 276. A. 3), ebenso wie das Verfahren,

durch die Entwicklung des Staatsrechtes innerlich beeinflusst wurde.

Man kann aber noch mehr sagen. Die Verfolgung der Verbrechen

gegen das Volk war weder an die private Anklage, noch au bestimmte

Formen gebunden. Es ist sehr ansprechend, wenn Rieh. Schmidt (1. c. 71 f)

daran anknüpft, um die polizeiliche Verfolgung und in Willkür ausartende

Abstrafung öffentlich berüchtigter Verbrecher iu merowingisclier Zeit zu

erklären. Diese ausserprocessualeu, verwaltungsrechtlichen Maassregeln

haben in karolingischer Zeit processuelle Formen angenommen und mit ihrem

Ursprünge hängt es zusammen, dass die königliche Gewalt dabei vor allem

die Einleitung des Verfahrens ohne Privatankläger und die Beschaffung von

Zeugen in's Auge fasste.
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ursprünglichen Charakter 1
) und mit Recht hat Brunner2

)

ihre Anwendbarkeit auf Römer betont, mithiu ihre Gestalt mit

der Ausdehnung des Reiches in Zusammenhang gebracht; die

den Säumigen treffenden Folgen widersprechen jedoch nicht dem

alten Zwecke der Privatladung, deren Unterschied von der

römischen in jus vocatio ersichtlich ist.
1

) So konnte sich auch

die Bannitio usuell leicht einbürgern; 4
) sie war einerseits für

Richter und Partei praktischer,5) andererseits mit der Mannitio

combinirbar; 8
) sie verstiess, da sie dieselben Fristen und Formen

wahrte, nicht gegen die herkömmliche Auffassung, so dass die

Terminologie schwankend") und die Mannitio sogar im Immobiliar-

verfahren anwendbar blieb.8) Als ein römisches Product kann

man die Bannitio jedenfalls nicht bezeichnen. 8
)

Auch die amtliche Einleitung des Verfahrens gegen un-

bekannte Thäter 10
) durch den königlichen Beamten, die sich auf

der Grundlage der Polizeipflichten der Ortschaften bewegte,

entfeinte sich nur insoferne von den allgemeinen Ladungsformen,

als es angesichts der mangelnden Anklage und der Unkenntnis

der Person des Thäters geboten war. 11
) Das Einschreiten von

Amtswegen, das im Rügeverfahren seine Ausbildung fand, hatte

*) a. Brunner 1. c. I. 296. A. 18. Mayer (in G8tt. gel. Anz. 1891.

S. 351 f.) gebt wohl zu weit, wenn er im Zusauuneuhange mit L. Sal. 1. auf

F. Senon. 27, oder gar auf L. R. Cur. C. Tb. XI. 11. 2. hinweigt.

2) 1. c.

3
) s. Opet: Processeiuleitunggformen S. 3 ff.

*) s. Seeliger in Hist. Vierteljahrschr. I. 345f.

5
| Sie gab dem Richter Gelegenheit zur Bannbu9se und der klagenden

Partei obrigkeitlichen Nachdruck. Allerdings konnte sie auch missbraucht

werden; s. Opet 1. e. 172f. Insbesondere war die richterliche Ladung für

die Feststellung des Ungehorsams praktisch; s. Ficker: Forschgg. z. R.

u. R. G. It. I. 29 ff.

*) s. Carta Senon 26.

T) g. Ed. Chilp. c. 8, Gl. zur L. Rib. 32. 1. (L. L. V. 277); vgl. Sohm:

R. u. G. V. I. 116.

8
) g. Brunner 1. c. II. 338. A. 34, Schröder R. G.4 382, Hübner

1. c. 11 f. Sie weicht natürlich, wenn Inquisitionsverfahren stattfindet, der

richterlichen Ijidung.

8
) 8. Opet 1. c. 176.

») L. Sal. 74.

u) Überdies kam gerade hier ein offenbar sehr altes Reinigungsverfahren

in Anwendung. — Vgl. oben S. 283. A. 1. zu Ende.
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denselben Zweck, ohne jedoch den auf die Eruirung des Ver-

brechers folgenden Process besonders zu beeinflussen. So wie

das in L. Sal. 74 behandelte Einschreiten ist auch die Einleitung

des Rügeverfahrens vor allem als verwaltungsrechtliche Maass-

regel zu betrachten: der Rügeeid, dessen Leistung staatsrecht-

liche Pflicht war, 1
) wurde auf Grund königlicher Vollmacht

abgenommen 2
) und der falsche Rügeeid als lnfldelität betrachtet.3)

Diesen Charakter hat das Rügeverfahren beibehalten; es ist

auch zu keiner Ausgleichung des Gegensatzes zwischen dem

allgemeinen Gerichtsverfahren und dem Rügeverfahren gekommen,

obwohl sich dasselbe, abgesehen von der eigenartigen Process-

einleitung, vielfach derselben Beweismittel wie das allgemeine

Gerichtsverfahren bediente. Der allgemeine Process hat sich,

wie erwähnt,4
) für die Streitigkeiten zwischen Volksgenossen

entwickelt; da er im übrigen versagte, mussten die Lucken,

die man bei steigender Entwicklung der Friedensfürsorge empfand,

durch die obrigkeitliche Processeinleitung ausgefüllt werden, die

mithin auch ohne fremdrechtliches Vorbild erklärlich erscheint.

Demgegenüber ist die königsgerichtliche Ladung, schon wegen

der Fassung des indiculus commonitorius, als Product römischer

Tradition zu bezeichnen; 5
) an und für sich begründete wohl die

örtliche Entfernung das Bedürfnis schriftlicher Ladung, für

deren Stylisierung natürlich römische Formulare herangezogen

wurden.

Mit dem Charakter der Ladung hängt es zusammen, dass

— abgesehen von amtlichem Einschreiten — die Partei die

Voraussetzungen der Einleitung des Verfahrens zu schaffen

hatte. Sie konnte dies weder vom Gerichte noch vom Gegner

verlangen,“l musste sich vielmehr damit begnügen, dass die

>) Cap. de rnissis instruendis v. J. 829 lässt anstatt des Rügeeides die

Berufung auf den Treueid zu.

*) Cap. Pipp. 800-810. c. S.

*) s. Aum. t. — Eine der ältesten Nachrichten über die Anwendung
des RügeTerfahrens betrifft das eroberte Italien (s. Cap. Pipp. 782— 780 c. 8).

was ihm den Anschein einer Pacificieruug3inaassregel giebt,

•) s. oben S. 278. A. 2. zu Ende u. S. 283. A. t.

s
) s. Brunner: Schwurgerichte S. 7Cff.

c
)
Deshalb nimmt Brunner 1. c. U. 502 m. R. au, dass auch iu

Auefangsverfahreu der im Besitze der Sache betretene Mann ursprünglich
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Rechtsordnung durch allgemeine Einrichtungen die Schaffung

dieser Voraussetzungen ermöglichte, 1

) für deren Richtigkeit die

Partei verantwortlich war.

Dem Wesen des Verfahrens entsprach es, dass es, trotz

der formell richtig erfolgten Ladung, gegen den Säumigen nicht

durchgefllhrt, wohl aber gegen dieses neue Unrecht gerichtet

werden konnte; 2
) von der alten Auffassung ausgehend, erlitt

das Verfahren gegen den Ausgebliebenen nur jene Änderungen,

die sich aus der Ingerenz des Königsgerichtes und ans der

Stellung des Grafen ergaben,2) ohne dass ein neues Princip das

alte verdrängt hätte.4)

Der Auffassung gemäss, die es unthunlich erscheinen liess,

von den am Streite unmittelbar betheiligten Personen abzusehen,

konnte sich die Stell Vertretung"') nicht durchsetzen, obwohl

der Formalismus des Verfahrens die Beistandsleistung eines

Vorsprechers aufkommen liess. Den Vorsprecher kann man
bekanntlich nicht als Vertreter betrachten und ebenso gehören

die Fälle dauernder Bevormundung nicht hierher. Nur durch

königliches Praeccptum, dem ein schwerfälliges und zweifellos

mir verpflichtet war, den Kläger zum Gewähren za führen and dass die

fränkische Pflicht, den Gewähren vor Gericht zn stellen (L. Sal. 47,

L. Rib. 33) einen Fortschritt bedeutet.

') z. B. durch die harten Folgen der Verwehrung der Haussuchung

(L. Rib. 47. 2.), durch die Folgen der Nichteinhaltung des .Streitgedinges u. s. w.

s
) Sehr gut sagt Sohm (Proc. d. L. Sal. ISO): Das Contnmatial-

verfahren hat nicht die Aufgabe, eine einzelne Processhandlung zu erzwingen;

es hat das Ganze des regelmässigen Rechtsganges zu ersetzen.

3
) Namentlich aus der richterlichen . Vollstreckungsgewalt (vgl. Ed.

Ohilp. c. 8, L. Rib. 32.). Gaudenzi I. c. § 40 (S. 226) führt die „leges

dominiene“ darauf zurück, dass der Erfolg der Ladung unter den Schutz

des Königsgerichtes gestellt wurde.

*) S. Schröder R. ü.4 374f. L. Rib. 32. 3 lässt gegen den Säumigen

Vollstreckung zu, aber ohne Urtheil; man zog es vor, Friedlogigkeitsfolgeu

eintreten zu lassen, anstatt ein Urtheil in Abwesenheit zu fällen (s. obeu

S. 279. A. 1). Gegen diese ohne Urtheil vorgenommene Vollstreckung

konnte man sich durch Verpflichtung zum Erscheinen am Königsgerichte

wehren (L. Rib. 32. 4.); wenn aber der Belangte diese Verpflichtung nicht

eingebeu wollte, blieb nichts anderes als die Acht. Somit ist der nlte

Grundsatz wohl umgangen, aber nicht durch ein neues Princip ersetzt.

5
) s Lass: D. Anwaltschaft im Zeitalter der Volksrechte u. Capitt.
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gennanischrecbtliches Verfahren voranging, 1

) konnte Stellver-

tretung bewirkt werden. Eine Ausnahme bildete das königs-

gerichtliche Verfahren, während das Vertretungsprivileg der

königlichen Schutzbefohlenen eher vom Standpunkte ihrer eigen-

tümlichen Rechtslage zu betrachten wäre.2
) Die Zähigkeit des

fränkischen Rechtes ist in diesem Falle desto merkwürdiger, als

ja bekanntlich die auf romanistischer Praxis beruhenden Formeln

die Vertretung kannten; überdies wäre vom Standpunkte des

zunehmenden obrigkeitlichen Princips im Gerichtswesen die

Einräumung der Stellvertretung ohnehin zulässig gewesen; 1
)

ihre Unzulässigkeit entsprach also den alten, trotz lömischen

Beispieles und trotz der Zunahme des amtlichen Einflusses im

Gerichte, aufrechterhaltenen Anschauungen, die nur langsam

zurückwichen.4
)

') Nämlich die in Mark. I. 21 beschriebene eommendatio causae; es

ist zu bemerken, dass das königliche Praeceptum allein nicht, genügte,

ebensowenig wie die eommendatio causae ohne königliches Praeceptum.

a
) Sie gelangten, analog wie Vassallen, Immunitätaleute u. s. w. auf

eine andere Rechtsgrundlage. Das natürlichere wäre allerdings gewesen,

dass sie der König durch seine Heamten vertreten hätte; offenbar schien

dies ungenügend, weil darin kein Schutz gegen eventuelle Beamteuwillkür

gelegen wäre; man liess daher die Schützlinge des Königs an dem allgemeinen

Vertretungsrechte des Königs theiluehmen.

3
) Weil dem Richter an dem persönlichen Erscheinen weit weniger

liegen konnte, als der Prucesspartei.

*) Capit. leg. add. ex 817 c. 3 lässt die Bestellung von Stellvertretern

für Witwen, Waisen und Arme durch den Grafen zu, geht aber von der

Voraussetzung der Rechtsunkundigkeit aus; wir haben es also eigentlich

mit einem obrigkeitlichen Schutzmittel zu tbuu. Durch königliches Privileg

konnte das stare loco auctoris ('s. Mark. 1. 36) eingeränmt werden. Tamassia.

La defensio (Arch. giur. Fil. Seraflni I. fase. 3.) bemerkt m. R., dass diese

Formel eineu Fall betrifft, wo der Anctor (der Scheuker) erblos gestorben

war, so dass niemand die dem Auctor und seinen Erben obliegende Ver-

tretung des Rechtsgeschäftes (s. Mark. II. 19, Carta Senon. 2, Lindenbr.

8, 19) übernehmen konnte, ausser dem König; dieser aber zog es vor, den

Erwerber loco auctoris auftreteu zn lassen. Wenu auch diese Gestaltung

zweifellos germanisch ist (was Tamassia zu verkennen scheiut), so muss

man doch zugeben, dass die weiteren Ausführungen des Verf. und der

Umstand, dass in andern Fällen der Anctor selbst von vorneherein deu Er-

werber zum Auftreten ermächtigen konnte, die Annahme nnbedingter Un-

zulässigkeit des stare loco auctoris, wenigstens nach der praktischen Seite

hin, erschüttert.
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Das formelle Verhalten der Parteien vor Gericht hat

durch die Entwicklung der Einreden eine Ausgestaltung

erfahren, die aber, streng genommen, auch dem früheren

Processe nicht ganz mangeln konnte. Gab doch schon L. Sal. 45

zu Einreden Anlass 1
) und es muss die Nichteinhaltung der

Ladungsformalitäten (Fristen u. s. w.) zur Verweigerung der

rechtsförmlichen Antwort berechtigt haben. Immerhin hat aber

der formelle Tanganierungsakt die Einreden erschwert, so dass

das ribuarische Recht, das schon eine grössere Bewegungsfreiheit

der Parteien anstrebte, 2
) diesen Formalact für verschiedene

Personenkategorien und für den Fall der Vorweisung von

Urkunden ausschloss.3) Richtigerweise bringt die herrschende

Meinung die Ausgestaltung der Einreden mit dem Steigen der

richterlichen Stellung in Zusammenhang,4
) ohne dass man dabei

an eine fremdrechtlicho Beeinflussung zu denken hätte; 5
) die

Ausgestaltung der Einreden beruht auf der Gesammtentwicklung

des Gerichtswesens und des Verfahrens. 6
)

Hinsichtlich des Beweises hielt das fränkische Recht im

allgemeinen an der germanischen Beweisvertheilung fest,7) wenn

*) Für den Fall, wenn die Voraussetzungen von L. Sal. 45. 1. nicht

zutrafen, oder wenn die Voraussetzungen von L. Sal. 14. 4. oder von 46. 3.

Vorlagen.

*) Vgl. L. Rib. 30. 1.

3
) L. Rib. 58. 19, 59. 8; vgl. Sobm: Proc. <L L. S. 144 ff.

*) Der Partei mochte es von ihrem subjectiven Standpunkt gleichgiltig

sein, warum der Gegner den Anspruch bestreitet; gegenüber dem richter-

lichen Antwortbefehl war eine motivirte Erklärung schon viel nothwendiger

;

s. Sohin: R. u. G. V. L 141 f.

K
) Man kann keine Anlehnung an römische Normen, insbesondere auch

nicht an die im Breviar enthaltenen wahrnehmen.
(
) Die Berufung auf einen Gewährsmann im Immobiliarverfabren

kommt praktisch einer Einrede gleich und da9 Verfahren wendet sich danu

gegen .den Auctor; analog dem Auefangverfahren.

7
) Diesen principiellen Gesichtspunkt hat, im Einklänge mit der

herrschenden Meinung, (s. auch Patetta: Le ordalie S. 29.) zuletzt Hübner
1. c. 160 gut behandelt, während Declareuil in Nouv. Rev. hist, de dr.

fr. et etr. XXII. 223ff n. 267 mit sehr interessanten Gründen allgemein

evolutionistischer Art den Sachverhalt zu erklären versucht, ohne seine Auf-

fassung beweisen zu können. Jedenfalls tTägt aber dieser neue Erklärungs-

versuch zu sicherer Feststellung des originell germanischen Gesichtspunktes

bei, verstärkt also mittelbar, wenn auch mit andern Gründen, das Resultat,

zu dem die herrschende Meinung gelangt ist.

». Iln ll> au, ROm. Recht in ilon Renn. Vnlksstanten. III. 19

Digitized by Google



290

auch der mit Helfern geschworene Voreid dem Belangten

einen erschwerten ünschuldsbeweis auferlegen konnte. Den
formalistischen Grundlagen gemäss betrachtete man den Beweis

als eine Waffe, deren Handhabung nicht von dem Ermessen

des Gerichtes abhing und die Beweisrolle wurde theils durch

die Annahme der besseren Kenntnis des Beklagton, theils durch

die in's Treffen geführte Klagbestärkung des Angreifers bestimmt. 1

)

Dies gilt namentlich vom Zeugenbeweise, wenn der

Kläger in der Lage war, durch Zeugenführung sein besseres

Wissen wahrscheinlich zu machen.2
) Da schon die L. Sal. dem

Zeugenbeweise eine grössere Ausdehnung gab als andere Rechte

dieser Stufe,3) so erlitt das allgemeine Beweisvertheilungsprincip

in diesen Fällen eine Ausnahme, welche mit der keimenden

Auffassung, dass der Beweis nicht nur dem Gegner, sondern

Die irrige Ansicht, dass das fränkische Recht in dieser Beziehung von

dem germanischen Princip abweicht, hat noch Lüning (Reinigungseid

S. 99 ff.) vertreten, der Voreingenommenheit Tardif's (Uist. des sources

du dr. fr. Orig. rom. S. 162) aber blieb es Vorbehalten, hier römische Be-

einflussung anzunehmen; s. Brissaud 1. c. 2 19 ff.

Dass die Beweisführung des Klägers bei handhafter That keine grund-

sätzliche Ausnahme bedeutet, hat Brunner 1. c. II. 372 f (gegen Lüning)

nachgewiesen. — Es ist zn bemerken, dass selbst beim Zeugenbeweise, trotz

allgemeiner Wahrscheinlichkeit besserer Sachkenntnis des Zeugen fiihrers,

die Zeugen des Beklagten denen des Klägers vorgingen. — Auf die An-

nahme besserer Saohkenntuis beim Beklagten, namentlich in Strafrechtefällen,

geht u. A. Beaudonin (Remarques sur la preuve par le serment du dbfendeur

in Ann. de l'Univ. de Grenoble VIII. 421) ein.

>) s. vor. Anm. — Eine Ausnahme bildete die amtliche Beweisaufnahme

im Inquisitionsverfahren, wo die Frage der Beweisrolle selbstverständlich

wegfiel.

>) s. Brunner 1. c. IL 395. A. 19.

•) Gaudenzi hat (Sal. legge § 42 S. 231) einen u. E. guten Versuch

unternommen, den Zeugenbeweis in den von der L. Sal. erwähnten Fällen

zu erklären. Der herrschenden Meinung, die durch diese Erklärung gestützt

wird, ist Declareuil 1. c. XXII. S. 401 (vgl. Patetta 1. c. 241.) in geist-

reicher Weise entgegengetreten, indem er den Zeugenbeweis als eines der

ältesten Beweismittel bezeichnete, das später zurücktrat; demgemäss be-

trachtet er den Zengenbeweis der L. Sal. nicht als Fortschritt, sondern

gerade als Symptom des alten Zustandes. So anregend diese Ausführung

ist, so vermögen wir ihr begreiflicherweise nicht zu folgen; dies würde

uns weit Uber den Rahmen der vorliegenden Untersuchung führen.
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auch dem Gerichte zu geben sei, Zusammenhängen dürfte, 1

)

aber auch eine fremdrechtliche Beeinflussung nicht ausschliesst.2)

Der formale Charakter des Zeugenbeweises ist jedoch im all-

gemeinen nicht beseitigt worden 3
) und auch die anzunehmende

fremdrechtliche Beeinflussung war so wenig nachhaltig, dass

sie dem Gerichtszeugnisse keine Bedeutung zu verschaffen ver-

mochte.4
) Nur der Inquisitionsbeweis war von diesem formalen

Charakter frei, da die Zeugen nicht von der Partei geführt

wurden und es nicht von der Partei abbing, wie weit ihre

Aussagen gehen sollten.5) Die Zeugen handelten im Dienste

des Königs 6
) und dieser Dienst wurde vor allem für die Processe

des Piscus in Anspruch genommen, aber auch auf andere An-

gelegenheiten im Künigsgerichte ausgedehnt, wenn der Gerichts-

herr seinem Urtheile die materielle Wahrheit zu Grunde legen

wollte, die durch die Bemühungen der Partei nicht zu erbringen

i) Diese Auffassung dringt in den Capitularien durch; s. Brunner's

Bemerkungen in: Schwurgerichte S. 66 f.

a
) Es ist nämlich die iu dieser Hinsicht interessanteste Stelle (L. Sal. 9.)

westgothisch beeinflusst; s. oben S. 40 und 46. Allerdings, wonn man die

neue Auffassung Declareuil's annimmt, dann fällt die Hypothese der

freradrechtlichen Beeinflussung weg.

s
) Dies gilt sogar für die von Karl d. Gr. angeordnete Einvernahme

der Zeugen. Die Discussio testium hatte nämlich (s. Brunner: Schwurger.

S. 67) nur den Zweck, festzustellen ob der Zeuge etwas wisse; der formale

Charakter des Zeugenbeweises blieb trotzdom erhalten. Die Maassregel

Karls hatte den Zweck, dem Meineide und dom Überflüssigen Eide vorzn-

beugen; sie kann also auf kirchlichen Einfluss zuriickgefllhrt werden.

L. K. Vis. war in dieser Hinsicht unzulänglich; s. L. R. Vis. C. Th. XI. 14. 2.

*) Die Erbringung des Beweises war Sache der Partei. Der Gegner

konnte im allgemeinen nicht durch den Beweiserfolg eines andern Processes

gebunden werden; denn er hatte, dem Charakter dos Beweisverfahrens

gemäss, das Recht zu fordern, dass der betreffende Boweis ihm geliefert

und von ihm iiberprUft werde. Nur das Königsgericht konnte die auch

sonst schon keimende Auffassung, dass der Beweis nicht nur der Partei

sondern auch dem Richter geliefert wird, zum Princip erheben, wodurch

erst die Autorität des Gerichtszeugnisses begründet wurde. (Vgl. Brunner:

D. Gericbtszeugnis u. d. fr. Küuigaurk. in Kestg. f. il elfter S. 152 ff). Das

Wesen der fränkischen gerichtlichen Notitia hat ebenfalls Brunner (Z. Gesch.

d. Urk. I. 240 ff) erörtert.

5
) s. Brunner: Schwurger. S. 86.

'-) s. Brunner 1. c. lllf und Zeugen u. Inquis. bew. (Forscbgg.

S. 156 f, 231 ff.)

19 *
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war.1
) Man war sich des eiceptionellen Charakters dieses

Zeugenbeweises 2
) so sehr bewusst, dass man es nur in be-

schränktem Maasse anwendete, wenn auch die Grenzen durch

den Umfang des Königsschutzes und des Privilegienwesens

überhaupt thatsäcblich erweitert wurden. Der Umstand, dass

schon das römische Recht eine Ausnahmsbehandlung des Fiscns

kannte,3) macht es angesichts der besprochenen Beeinflussung

des fränkischen Finanzwesens durch das römische 4
) wahrscheinlich,

dass man einem römischen Beispiele folgte. 5) Dieser Wahrschein-

lichkeit gegenüber kommt destomehr die Ausdehnung dieses

Ausnahmsverfahrens auf Privilegirte in Betracht, denn es ist

daraus zu entnehmen, dass die Function dieser eventuell fremd-

rechtlichen Einrichtnng im fränkischen Reiche eine andere,

eine der Gesammtlage entsprechende, geworden war.6)

>) Sei es, weil Überhaupt keine Partei auftrat, das Delict aber doch

nicht unbestraft gelassen werden konnte, oder weil der Partei (z. B. dem

Fiscus, den Fremden u. s. w.) die volksrechtlicben Beweismittel schwer

zugänglich waren (s. B. zahlreiche Eideshelfer).

s
) Ebenso wie des Ersatzes der Ladung durch Rügeverfahren,

*) s. v. Bethmann-Hollweg 1. c. III. 77f, 230f, 327; vgl. Pernice

in Festg. f. Beseler S. 57. Man hat es hier mit einem verwaltungsrecht-

lichen Einschläge im Verfahren zu thnn, aus dem sich processrechtliche

Privilegien entwickelt haben. Es kommt weiter in Betracht, dass Diebstahl

an Staatsgut von Amtswegen geahndet wurde; s. Mommsen Strafr. S. 768.

Für das römische Recht in Gallien ist L. R. Vis. C. Tb. II. 1. 6. zu er-

wähnen, wo für Fiscalprocesse die Anwesenheit des Rationalis und die

aequitas in Aussicht genommen wird.

4
) s. oben S. 210.

B
) Dafür spricht auch der promissorische Zeugeneid (s. Brunner:

Zeugen- u. Inquisitionsbeweis in Forschgg. S. 216) und die Delegation der

Inquisitionsvollmacht an Missi und Grafen.

•) Man kann hier überhaupt eine Analogie mit der Entwicklung des

Immunitätswesens (s. oben 8. I40f) und mit manchen anderen für das

fränkische Reich charakteristischen Vorgängen finden. Der Inqnisitions-

beweis ist weder auf das Königsgericht beschränkt, noch allgemein aus-

gedehnt worden ; es hat also, wie auf vielen Gebieten, auch hier der Abschluss

gefehlt. Für das Innere dieser Entwicklung ist der Mangel fester Grundsätze

des Verfahrens lehrreich; weder die Fragestellung an die Inquisitionszeugen,

noch der Ausspruch derselben waren geregelt; s. Brunner: Schwurgerichte

S. 117 ff. Dies fällt desto mehr auf, als ja hier, angesichts der NothWendigkeit

der Ausfüllung einer Lücke (wir meinen die mehrmals erwähnte Unzulänglich-

keit des allgemeinen Verfahrens für alles, was Uber den Rahmen eines
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Trotz der Ausdehnung des Zeugenbeweises bildete der

assertorische Eid ’) ein Hauptbeweismittel, dessen Anwendbarkeit

für die Partei und ihre Helfer, sowie für Zeugen, nicht ab-

genommen hat; wir sehen im Gegentheil eine Zunahme, da die

heidnische Klagbetkeuerung durch den Voreid ersetzt wurde,2)
der, insofern als er den Unschuldsbeweis des Gegners erschweren

konnte,3) eine Beweisfunction hatte. Hinsichtlich der Eideshilfe

ging zwar das fränkische Recht von der Heranziehung der

Sippegenossen theilweise ab,4) ohne jedoch die alte Sitte, deren

Rückgang hier leicht erklärlich ist,
5
) ganz zu verleugnen.6)

Die Combination ernannter und gewählter Eideshelfer gehört

jenem Übergangsstadium an, das auch dem langobardischen

Rechte bekannt war. 7
) Dem Übergangsstadium entspricht ferner

Streites zwischen Volksgenossen hinausging), der König freie Hand hatte

and andererseits gewiss das Bedürfnis bestand, das neue, aus verwaltungs-

rechtlichen Sicherheitsmaassregoln hervorgegangene Verfahren, in feste

Formen zu bringen. Gerade der Mangel abschliessender Ausgestaltung

verräth die alten Wurzeln dieser Einrichtung (s. oben S. 283. A. I. zu

Ende); hätten wir es mit einfacher Nachbildung römischer Muster zu thun,

dann wäre die Entwicklung anders ausgefallen. Den alten Anknüpfungs-

punkten entsprechend, theilte auch diese Institution das Schicksal sämtlicher

Staatseinrichtungen und hat trotz mancher romanistischen Anregung keine

volle Sicherung und keine Abrundung erfahren.

') Im Gegensätze zum promissorischen der römischen Zeugen, wio ihn

noch L. Rom. Cur. XI. 13. kennt.

*) L. Sal. 106, Ed. Cbilp. c. 10.

3
) vgl. noch L. Rib. 67. B; s. Hübner 1. c. 76 ff.

4
)
Froximiores werden nämlich ausdrücklich nur für den Freiheits-

beweis gefordert (L. Cham. c. 10, Form. Senon. rec. 2, B, Lindenbrog. 21.)

v. Amira bat in Germania XX. S. 53 ff die Eideshilfe der Verwandten und

ihre Umwandlungen im fränkischen Rechte eingehend behandelt.

5
) Er hängt nämlich offenbar mit der Zerrüttung der alten Verbände

durch die fränkischen Reichsgründungsverhältnisse zusammen; s. Declarouil

1. C. XXIII 196 f.

*) Die vorzugsweise Heranziehung der vicini zur Eideshilfe (z. B.

F. Andeg. 28, 60 a.) ist wohl auf die alte Tradition sippemässiger Nieder-

lassungen zurückzuführon. Die drei seniores (L. Sal. 102; vgl. L. Sal. 48. 2.)

gehen, wie Brunner 1. c. II. 386 annimmt, auf die ältesten Mitglieder

bestimmter Magschaftsgruppon zurück.

7
) Die ältere Auffassung legte auf die Mitverstrickung der Verwandten

in den Eid Gewicht; demgegenüber musste später das Bedenken auftauchen,

dass die Heranziehung der Verwandten eigentlich eine Beweiserleichterung

bilden kann
;
daher die Zwitterbildung.
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die Stellung der Eideshelfer im Verfahren um handhafte That;

sie waren materiell Zeugen, formell Eideshelfer. Der Eid war

wesentlicher als das Wissen; 1
) demgemäss bewegte er sich in

altherkömmlichen, formellen Bahnen; 2
) eine Ausnahme bildete

blos der Zeugeneid im Inquisitionsbeweise.3)

So wie selbst die Erweiterung des Zeugenbeweises die

formellen Gesichtspunkte nicht zu überwinden vermochte, so

hat sich auch die Bedeutung der Gottesurtheile erhalten,

ja sogar gesteigert.4
) Leichter als man es von vornherein an-

>) s. Sohm: R. u. G. V. I. 576.

J
) S. L. Rib. 67; vgl. oben S. 279. A. 2. Auf eine wichtige Aeuderung

hat Siegel (Ger. Verf. S. 2S0) aufmerksam gemacht, nämlich auf das

individuelle Schwüren der Eideshelfer anstatt des früheren Gesammteides;

man darf hier mit Brauner (1. c. II. 434) kirchlichen Einfluss annehmen.

Gandenzi (1. c. § 42. S. 230) spricht sich für einen inneren Zusammen-

hang zwischen dem Waifeneide and dem Gottesartheile (gemeint ist der

Zweikampf) aus und betrachtet den Eidesbelfer als Kampfgenossen; nach-

weisbar ist dies nicht, wenn aach für die granc Vorzeit nicht unwahrscheinlich.

Trotz der inneren Verwandtschaft zwischen Eid und Gottesurtheil, die in

der Inanspruchnahme der Gottheit besteht (s. Beaudouin 1. c. 416), darf

doch nicht übersehon werden, dass diese Inanspruchnahme in beiden Fällen

eine grundverschiedene ist. Jedenfalls hat sich das Recht dieser Zeit von

der Auffassung des Eideshelfers als Kampfgenossen im Sinne Gaudenzi's

weit entfernt, da es nicht nur die Wahl eines Theiles der Eidesbelfer dem

Gegner überliess, sondern sogar Eideshelfer für promissorische Eide zuliess

(s. Sohm 1. c. I. 578ff).

Immerhin ist der formelle Standpunkt, von dem aus Eid und Eideshilfe

behandelt wurden, unverkennbar ; abgesoheu von dem allgemeinen Formalismus

kommt die Bestrafung der bei falschem Eide botheiligten Eideshelfer in

Betracht; sie erfolgte (L. Sal. 48. 2, L. Rib. 66. 1.) nach Analogie des

Bandenverbrechens.
s
) s. Brunner: Schwurgor. S. 85.

4
) v. Amira hat (Gott. gel. Anz. 1888. S. 54 f ; sowie bei Paul s

1. c. 111. 217) gerichtlichen Zweikampf und Gottesurtheil streng geschieden,

indem er hervorhob, dass das Kampfordal die Tödtungsbefugnis involvirte.

während das Gottesurteil bl°gs Beweis bezweckte. Die wichtige Rolle des

Zweikampfes für das ältere germanische Recht, anerkennend, wendet sich

v. Amira bekanntlich gegen die Annahme altgermaniscber Geltung des

Gottesurtheils und geht dann (Gütt. gel. Anz. 1896. S. 206 ff.) noch weiter,

indem er das fränkische Gottesurtheil auf fremde Vorbilder zurückfuhrt;

der gerichtliche Zweikampf sei erst in fränkischer Zeit (soweit er nicht

zurückgedrängt wurde), zum Gottesurtheil umgestaltet worden.

Dieser Auffassung ist — insofern sie den gerichtlichen Zweikampf

betrifft — beizutretcu (vgl. Declareuil 1. c. XXIII. 330f., s. jedoch
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nehmen könnte, verfiel das fränkische Recht in die Anwendung

dieser nltima ratio, zu der man nicht etwa erst nach Erschöpfung

oder bei gänzlichem Mangel anderer Beweismittel, sondern oft

mit Umgangnahme derselben, 1
) Zuflucht nahm. Dieser hart-

näckige Rückfall vom Rechtsstreite in das Suchen der Ent-

scheidung durch eigene Kraft und das Allwissen der Gottheit,

beherrscht förmlich den fränkischen Process 2
) und beleuchtet

das besonders zähe Festhalten an alten Traditionen. Viel hat

dazu allerdings die Haltung der fränkischen Kirche beigetragen

;

Patetta 1. c. 16 u. 173f. über den Zusammenhang zwischen Zweikampf

und ßottesnrtheil, ferner 1. c. 234 über den Grund der Nichterwähnung

des Zweikampfes im älteren fränkischen Rechte); im übrigen jedoch

müsste der Import einer so auffälligen Institution erst nachgewiesen

und die grosse Verbreitung einer fremdrechtlichen Einrichtung, sowie das

Räthsel ihrer Duldung durch die Kirche (die bekanntlich derartiges nur

dann duldete und gedeihen liess, wenn sie es eingewurzelt vorfand) eingehender

erörtert werden, als es v. Amira in seinen kurzen Bemerkungen thun konnte.

W. Schultze (Deutsche Gesell. I. 330, II. 447) scheint dennoch jene

Auffassung als bewiesen anzunebraen, während Patetta 1. c. 243 gerade

den Standpunkt der L. Sal. als einen der älteren Stufe des Ordalwosens

entsprechenden bezeichnet.

Für die vorliegende Untersuchung müssen wir selbstverständlich von

einem Versuche der Aufklärung dieses Problems absehen; für uns genügt

die Thatsache, dass das Gottesurtheil jedenfalls nnrömiscb, mit den Ideen

des römischen Processrechtes ganz unverträglich war und dass durch die

Geltung des Gottesurtbeils der Einfluss des römischen Beweisrechtes auf

das fränkische gehindert, vielmehr das letztere in unrömischen Bahnen fest-

gehalten wurde. Gleichviel ob das fränkische Recht das Gottesurtheil aus

der germanischen Vergangenheit übernommen, oder erst auf unbekannte

Weise recipiert und ausgestaltet hat, ist es für seinen Gedanken gang

bezeichnend, dass ihm dieses Beweismittel näher lag, als eine Fortbildung

des Zeugenbeweises, oder eine weitgehende Anwendung des Urkundenbeweises.

•) So wenn der Freie von vomeherein, also nicht erst mangels anderer

Beweismittel, zum Kesselfang provociert wurde (L. Sal. 82), ferner bei der

Zeugenschelte (L. Sal. 94); allerdings haben schon L. Rib. 30. 1. 2, 31. 6

und Capitt. dies eingeschränkt.

3
) Diese Beherrschung drückt sich in der aussergerichtlichen Anwendung

von Ordalien aus, gegen die Cap. miss. v. J. 803. c. 11. auftrat. Selbst das

Gerichtszeugnis konnte durch Ordal überprüft werden und sogar das Königs-

gericht liess den Widerspruch zweier Urkunden durch Ordal lösen; s.

Mühlbacher No. 187 u. 196 ex 775. Bezeichnend ist das bekannte Gebot

des Glaubens an die Gottesurtheile (Cap. Aquisgr. ex 809. c. 20), namentlich

im Vergleiche mit Liutprand 118.
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man mag fragen, ob die Kirche das Ordai im Frankenreiche

deshalb nachgiebiger als anderwärts behandelte, weil sie mit

dem Staate und seinen Mängeln von Anfang an enger verknüpft

war, 1

) oder weil die Ordalsitte hier stärker auftrat, als bei

andern Völkern,'2) — so viel steht fest, dass sich die Kirche

mit der Christianisierung der Ordalformen 3
) begnügte und dass

die Geltung des Gottesurtheils durch die weitere Entwicklung

desselben 4
) gefestigt wurde, so dass es nur im Inquisitionsbeweise

zum grössten Theil wegfiel.

Unter solchen Umständen konnte sich das neue Beweismittel,

die Urkunde, nicht leicht durchsetzen, obwohl es an Urkunden-

formularien, die eine leichte Handhabung des Urkundenwesens

ermöglichten, nicht fehlte. Dennoch bedurfte die Urkunde, um
sich als Beweismittel im wahren Sinne des Wortes zu behaupten,

des Aufgebotes königlicher Autorität; denn die Bedeutung der

Königsurkunde beruhte nicht auf der Anerkennung des schrift-

lichen Beweismittels, sondern vielmehr auf der besonderen

Stellung des Königs, dessen Wort nicht angezweifelt werden

durfte; ihre Unanfechtbarkeit gehörte also theilweise dem staats-

rechtlichen Gebiete an und ging im selben Grade über das

]
) Eh ist in Th. H. 8. 296 ausgeführt worden, dass die fränkische Kirche

infolge ihrer Annäherung an das Königtum dem weltlichen Rechte gegen-

über schwächer auftrat nnd nicht nur den Romanismus weniger schütste,

sondern sogar ihr eigenes Recht vielfach dem Einflüsse des weltlichen

Rechtes anheimfallen liess; s. 1. c. 311.

*) Es gelang x. B. der Kirche nicht, den ihr widerwärtigen Zweikampf

zu beseitigen oder ihn durch die Ausdehnung des Kesselfanges und durch

die Kreuzprobe zu ersetzen; im Uegentheile trat der Zweikampf sogar

zuweilen an dio Stelle des Kesselfanges; s. Extrav. B. c. 4 zur L. Sal.

Auch betreffs der Art des Ordals erwies sich die Tradition stark; so z. B.

hinsichtlich der alten Zweikampfsform, die sich bei den Saliern erhalten

und auf Ripuarier ausgedehnt wurde; s. Cap. legi Rib. add. ex 803 c. 4, 7.

3
) Sie drang übrigens auch da nicht ganz durch; so scheint sich, trotz

der Christianisierung des Kesselfanges, die ältere heidnische Form theilweise

erhalten zu haben; s. Brunner 1. c. IL 407.

*) Namentlich durch die kirchliche Anerkennung; so z. B. wurde die

Eisenprobe im kirchlichen Sendgerichte angewendet (vgl. Cap. Fipp. ex

800—810 c. 4.); die Wasserprobe vertheidigt selbst Hinkmar (de divortio

Loth. interr. 6.), trotz des Verbotes des Cap. miss. Worm. ex 829 c. 12.
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processrechtliche hinaus. 1

) In der Zulässigkeit der schlichten

Scheltung2
) der Privaturkunde, die dann durch Eid mit 1 2 Eides-

helfern vertheidigt werden musste, äusserte sich die Schwäche

des Urkundenbeweises und besondere hervorzuheben ist der

Umstand, dass erst die L. ßib. (58) den Urkundenschreiber

zum Beweise hcranzog, ja sogar Schriftvergleichung kannte, 1

’)

während das salische Recht dem Urkundenproducenten die

Beweisführung auferlegte, ohne auf das Wissen des Urkunden-

schreibers Gewicht zu legen. Angesichts des im übrigen weiteren

Rahmens des Zeugenbeweises im salischen Rechte ist die

Ignorirung des wichtigsten Urkundenzeugen, nämlich des

Schreibers, ein Beweis für die Unzulänglichkeit des römisch-

rechtlichen Einflusses im Beweisrechte; im Zusammenhänge

aber mit der besprochenen Bedeutung des Gottesurtheils ein

Beweis für das Beharrungsvermögen 4
) des fränkischen Rechtes

’) Geistreich führt Bresslau (in Forachgg. z. dtsch. Geech. XXVI.
S. 8 f.) aus, dass bei der Schelte (sogar der Königsurkunde) Echtheit uud

Richtigkeit des Inhalts formell nicht unterschieden wurden; die Überprüfung

der Echtheit der Königsurkunde sei durch Anrufung des Königs erfolgt.

Daraus Hesse sich manches schliessen; s. jedoch dagegen Seeliger in

Mitth. d. Instit. XI. 398. A. 1.

s
) Dass der Unterschied zwischen schlichter und förmlicher Urkuudon-

schelte nicht mit der römischen Unterscheidung privatrechtlicher und straf-

rechtlicher Urkundenanfechtung zusammenhängt, ist klar; sowohl Begriff

als Rechtsfolgen lassen sich nicht vergleichen.

s
)
Dieser Fortschritt wird allgemein m. R. römisch-kirchlichem Einflüsse

zugeschrieben. Die Schriftvergleichung ist im ribuarischen Rechte (39. 5)

ebenso wie im römischen ein subsidiäres Auskunftsmittel, dem L. 20. Cod.

Just. IV. 21 Misstrauen entgegenbringt. Trotz römischen Einflusses geht

L. Rib. insofern selbständig vor, als sie erst für den Fall des Ablebens des

Urkundenschreibers Schriftvergleichung zulässt.

4
) Es ist nämlich klar, dass die Urkunde kein volles Beweismittel

bildete, da es stets einer Anzahl von Zeugen, beziehungsweise sogar eines

Gottesurtheils bedurfte, um sie zu vertreten. Da auch das Gerichtszeugnis

keine Autorität hatte, so konnte der Besitzer einer Urkunde in verschiedenen

Processen immer wieder zu neuerlicher Vertretung seiner Urkundon verhalten

werden. Der Vortheil der Befreiung von dem Formalismus der Antwort

gehört nicht dem Beweisrechte an; nur die Bedrohnng der als grundlos er-

wiesenen Anfechtung durch Bussen gewährte einen mittelbaren Beweisvortheil,

da der Gegner deswegen vorsichtig Vorgehen musste. Man steigerte diese

Sicherung durch Vereinbarung von Anfechtungsbussen bei Abfassung der

Urkunden. Ferner kommt in Betracht, dass, wie Brunner (Commentationes

Digitized by Google



298

gerade auf diesem Gebiete, auf dem, schon wegen der un-

germanischen Herkunft des Urkundenbeweises, eine von dem
römischen Vorbilde abweichende Entwicklung am allerwenigsten

zu erwarten wäre. 1

)

Die Folter ist jedenfalls romanischen Ursprungs,'2) wurde

jedoch nur für Knechte angewendet 3
) und hat überdies, trotz

kirchlichen Einflusses, die Benützung des Loosordals für dieselben

Fälle nicht behindert. 4
)

Das Urtheil steht auf älterer Stufe als bei den Lango-

barden 5
) und der formelle Fortschritt, der darin liegt, dass man

nicht ausdrücklich auf Beweis oder Gelöbnis, sondern auf Beweis

oder Leistung erkannte, hängt mit dem Fortschritte des Executions-

iu hon. Mommseni S. 586f.) gegen Ficker nachgewiesen bat. die Zeugen

der fränkischen Privaturkunde nicht Beurkundung«- sondern Handlungszeugen

waren; nur insoferne der Abschluss des Rechtsgeschäftes durch Begebung

der carta erfolgte, die Zeugen also diese Begebung bestätigten, waren sie

mittelbar auch Beurkundungszeugen. Für die Schwäche der Urkunden-

bedeutung spricht die Behandlung der Collision von Königsurkunden in

L. Rib. 60. 7, die allerdings in Praec. Chloth. II. § 5 in rümischrechtlichem

Sinuc geordnet war. — Über diese Mängel des Urkundenbeweises s. auch

A. S. Schnitze in Ztschr. f. d. Privat- u. öff. R. d. Gegenwart XXII. 101 f.

*) Ucber die Wandlungen, die das Verfahren wegen Ersatzes verlorener

Urkunden durchgemacht hat, s. meinen Aufsatz in Nouv. Revue hist, de

droit franc. et etr. XV. 329ff.

a
) s. v. Bothmann-Hollweg 1. c. IV. 509. Brunner 1. c. II. 413.

A. 78 stellt L. Sal. 40 mit dem Westgotbenrecht zusammen, ohne jedoch

eine formelle Verwandtschaft zu behaupten, die auch nicht besteht. Schröder
K. U. 4 S. 85 und v. Amirn (bei Puul a III. S. 218) nehmen die Folterung

von Unfreien schon für die älteste Zeit als wahrscheinlich an. Diese Annahme
ist gewiss zulässig; nichtsdestoweniger muss man mit Brunner (1. c. 414)

die gesetzliche Einführung der Folter für Knechte, wie überhaupt die

Regelung des Beweisverfabrens für Unfreie, als eine Neuerung gegenüber

dem früheren Rochtszustande betrachten. Angesichts der Bedeutung, die

die Folter bei den Westgothen erlangt hatte, kann diese Neuerung auf

fremdrechtliche Beeinflussung zurückgefUhrt werden, welcher Beeinflussung

das fränkische Recht, mit Rücksicht auf dio schon für die ältere Zeit

wahrscheinliche Folterung von Unfreien, leicht zugänglich sein mochte.

3
) Darüber hinaus offenbar nur missbräuchlich; s. Greg. Tur. VII. 22,

Form. Imper. 30.

•) s. Brunner I. c. II. 414.

'’) Denn es ist, mit Ausnahme des Urtheils nach durchgeführtem

Iuquisitionsbeweise, zweizüngig.
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Verfahrens zusammen. 1

) Die Partei hatte einen persönlichen

Anspruch auf das Urtheil;2) dieser Anspruch konnte sofort

geltend gemacht werden und war in seinem Wesen von den

Folgen der Justizverweigerung nach römischem Rechte ganz

verschieden.3
) Hinsichtlich der Urtheilsclielte blieb das fränkische

Recht, da es auf die Absicht der Urtheilfinder nicht einging,

alten Ideen treu. 4
) Die Möglichkeit, das Scheltevcrfahren vor das

Königsgericht zu bringen, bildete den Übergang zur Appellation;

mochte da auch nicht sofort meritorische Entscheidung statt-

finden,5) so hatte doch das Königsgericht zu entscheiden, ob die

Schelte begründet war und dies konnte ohne Prüfung der Rechts-

lage nicht geschehen. Schon in merowingischer Zeit durfte man

gegen die executorische Pfändung an das Königsgericht gehen,6)

also gegen den vollstreckenden Beamten klagen. Gegen die

Schöffen, die ja tbeilweise als amtliche Functionäre betrachtet

wurden,7
) musste, bei Zunahme des Amtsprincips im Gerichte

und angesichts des Charakters der königlichen Gerichtsbarkeit,8)

eine desto grössere Möglichkeit, das Urtheil im Appcllwegc zu

überprüfen, bestehen. 9
)

') s. Franken: Pfandrecht 230 ff, Brunner 1. c. 1L 363.

*) Die Säumigkeit der Urtheilfinder kommt eben nicht nur vom Stand-

punkte der allgemeinen Rechtsordnung, sondern noch mehr vom Standpunkte

des verletzten Parteiinteresses in Betracht, da sie als ein der Partei zu-

gefügtes Unrecht aufgefasst wurde. Deshalb wurde auch die Gegenpartei

verhalten, entweder das Urtheil zu schelten oder es anzuuehmen (s. Cap.

miss, in Theod. Villa ex 805. c. S), da sonst die Sache verschleppt und der

Zweck des Urtheils vereitelt wurde.
s
) s. Cohn: Justizverweigerung S. 99ff.

*) Es war also auch liier die subjective Unrochtsempfindung der Partei

maassgebend; vgl. H. O. Lohmann: Der Kechtschutz gegen Eingr. d.

Staatsbeamten S. 20 ff, 55 ff.

6
) Daraus, dass eine und dieselbe Angelegenheit auf Grund der Schelte

wiederholt vor das Königsgericht gelangen konnte (s. Brunner 1. c. II. 361.

A. 42.) ist zu entnehmen, dass der König den Rechtsstreit zu abermaliger

Entscheidung an das zustäfidige Gericht verweisen konnte.

®) s. Ed. Chilp. c. 8, L' Rib. 32. 4.

7
) s. oben S. 225. A. 1.

“) s. oben S. 222. A. 4. und 223. A. 1.

a
) Und zwar vom Standpunkt des der Partei zugefügten Unrechtes,

was deutlich ans der Möglichkeit eines Procosses zwischen dem Appellanten

und den Rachinburgen vor dem Königsgerichte hervorgeht (Cap. Pipp. ex
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Wichtige Fortschritte sind im Vollstreckung»* und

Befriedigungsverfahren zu bemerken. Schon L. Sal. (50. 2.)

verlangte richterliche Erlaubnis für die aussergerichtliche

Pfändung 1

) und so konnte sich die gerichtliche Vollstreckbarkeit

desto leichter entwickeln. Nichtsdestoweniger haften ihr Spuren

der Ableitung aus der Acht und dem Ungehorsamsverfahren

an,2) die auch in der Frohnung wahrnehmbar sind,3) trotzdem

dass dieselbe aus amtlicher Thätigkeit hervorgegangen ist.
4
)

754—765. c. 7.) M. R. hebt Esmein (N. Rev. hist, de dr. fr. et etr. XI. 553)

hervor, dass das Königsgericht nicht verpflichtet war, jede Berufung ent-

gegenzunebmen. Dieser Umstand lässt die Berufung als ein ausserhalb des

Processes im eigentlichen Sinne liegendes Rechtsmittel erscheinen ; sie gehörte

theilweise dem Verwaltungsrechte an, (s. Fournier: Essai sur l’hist. du

droit d'appel S. 92, 97, 104.) insoferne durch sie ein widerrechtlicher

Spruch des Richters behoben werden konnte, wenn es der König thun wollte.

Deshalb ist schon oben (S. 223) die Annahme eines römischen Vorbildes

abgelehnt worden; die eigentlich processrechtlichen Unterschiede zwischen

der römischen Appellation und der nur theilweise analogen fränkischen

Einrichtung hat Esmein 1. c. 649 f. erörtert. Uan kann also sowohl aus

historischen, wie auch aus processrechtlichen Gründen die fränkische Berufung

an das Königsgericht von den betreffenden römischen Vorbildern unterscheiden;

Fournier gelangt (1. c. 137f.) zur Überzeugung, dass das Appelwesen keino

abschliessende Gestaltung gefunden hat; es theilte eben das Schicksal

sämmüicher Verwaltungseinricbtungen.

*) Schröder R. G. 4 371 spricht m. R. von einer Mittelstellung, die

das salische Recht in dieser Beziehung einnahm.

s
) Scharfsinnig bemerkt Brunner 1. c. II. 454. A. 10, dass die Wer-

geidbusse, die denjenigen bedrohte, der den Grafen ohne gesetzliche Voraus-

setzung zur Vornahme der Vollstreckung veranlasste, dadurch zu erklären

ist, dass der Gepfändet« dem Friedlosen analog behandelt wurde. Den

Zusammenhang mit dem Ungehorsamverfahren, nämlich mit dem Grundsätze

des indirecten Zwanges, erweist die Bedeutung des Urtheilerfiillungsgelöbnisses

;

s. Siegel 1. c. 2l9ff, Sohm: Froc. d. L. Sal. I63ff.

*) Auf die Frohnung näher einzugehen, müssen wir hier unterlassen;

sie hängt mit der gesummten Entwicklung des Immobiliarrechtes zusammen.

S. Esmein: Etüde sur les contrats S. 157.

4
) s. Schröder I. c. 372 f und die dort angeführte Literatur. — Den

Zwiespalt zwischen dem Drang der Verhältnisse nach realer Befriedigung

dnrch unmittelbare Vollstreckung und dem alten Personalzwang, der den

Willen mittelbar beugte, versucht Horten 1. c. I. 143 auf den Freiheits-

sinn zurückzuführen. Man kann die Charakterisierung dieses Zwiespaltes

gelten lassen, weniger die Erklärung durch den Freiheitssinn; grössere

Bedeutung als dieser Sinn hatte u. E. der aussergerichtliche und nicht-
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Als Befriedigungsgegenstand spielte auch die eigene Person

noch immer eine grosse Rolle, obwohl es der Kirche gelang,

die Selbstverknechtung zur Selbstverpfändung abzuschwächen; 1
)

für den Fall der Zahlungsunfähigkeit wurde an strengen Folgen

festgehalten. Trotz grosser Fortschritte merkt man allen, die

Vollstreckung und Befriedigung betreffenden Normen, ihre Ab-

leitung aus den zwei germanischen Wurzeln an,'2) die für die

Durchführung des Urtheils grundlegend waren.

Man wird daher keine wesentliche Beeinträchtigung des

fränkischen Processrechtes durch fremde Beeinflussung anzu-

nehmen haben, vielmehr hervorheben müssen, dass die Neuerungen

und Erweiterungen mit der Gesammtentwicklung Zusammen-

hängen; ihr entsprach es, dass die Neuerungen keinen ab-

schliessenden Charakter hatten und den Ausgangspunkt nicht

verleugneten; jene einschneidenden Neuerungen, die der erstarkten

königlichen Gewalt ihre Entstehung verdankten und die Aus-

dehnung des Kreises staatlicher Aufgaben begleiteten, weisen

ähnliche Eigenschaften auf, wie die entsprechenden Erscheinungen

des ganzen staatlichen Lebens; sie hängen also doch theilweise

mit germanischen Ideen zusammen, denen sie auch in der Ent-

wicklung zugänglich waren. Der Unterschied besteht aber

darin, dass die Wandlungen auf staatlichem Gebiete nach und

nach alle Theile des öffentlichen Lebens ergriffen, während die

weitgehenden Neuerungen, die sich aus der Entfaltung der

Königsgewalt ergaben, nur zum Theile allgemeine Anwendung
fanden ; denn aus naheliegenden und mehrmals erwähnten Gründen

war die Widerstandskraft des Staatsrechtes eine geringere. —
Haben wir derart auf Schritt und Tritt einen Zusammenhang

zwischen der Entwicklung der Staats- und Gesellschaftsverhältnisse

staatliche Charakter der Processverträge (s. oben S. 879. A. 1), die allerdings

trotz der Folgen des UngehorsamVerfahrens hinter der unmittelbaren Voll-

streckung zurückstanden, so dass die Verhältnisse zur Ermöglichung der

Vollstreckung drängten. Bekanntlich gelangte man zum Ziele nur theilweise

und auf Umwegen.

*) s. Brunner in Sav. Ztscbr. XI. 97 f, 141 und R. G. n. 443.

s
) Nämlich aus dem Urtheilserfiillungsgelöbnis und aus dem Ungehorsam-

verfahren. Seeliger bat (s. Hist. Vierteljahrsehr. I. 347 ff ) in sehr einsichts-

voller Weise den von Sohm so stark betonten Gegensatz zwischen volks-

rechtlicher und künigsrechtlicher Vollstreckung auf das richtige Maass

zurückgeführt.
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einerseits und des Straf- und Processreehtes andererseits, sowie

eine in beiden Fällen analoge, wenn auch durchaus nicht überein-

stimmende Rolle der fremdrechtlichen Impulse wahrgenommen,

so muss man doch von vornherein für die Entwicklung des

fränkischen Privatrechtes und für die Art, in der sich die

fremden Impulse auf diesem Gebiete geltend machen konnten,

einen anders gearteten Zusammenhang annehmen. An der

Ausdehnung der Strafgewalt und der Verstärkung des obrigkeit-

lichen Prinzips im Gerichtswesen und im Verfahren war das

Königtum, angesichts der veränderten Sachlage unmittelbar

interessiert, während für das Privatrecht die Unmittelbarkeit

des Interesses fehlte und die veränderte Sachlage nur mittelbar

einwirken konnte.

Was aber die fremdrechtlichen Impulse betrifft, so ist schon

erwähnt worden, dass einerseits durch die rasche Bekehrung

der Franken zum Katholicismus, also durch den Mangel des in

den arianischen Reichen bestandenen Gegensatzes, die Annäherung

zwischen Romanen und Germanen gefördert wurde, 1
) während

andererseits die bereits in römischer Zeit eiugetretene Rück-

bildung römischer Rechts- und Wirtschaftsorganisation der Grenz-

länder, namentlich die Überhandnahme der Naturalwirtschaft,2)

sowie die Gestaltung des Vulgarrechtes, eine Rechtslage ge-

schaffen hatten, die den Germanen nicht so fremd erscheinen

mochte, wie die Rechtslage der hoch entwickelten Provinzen.

Der Gegensatz des verflachten römischen Privatrechtes in

Gegenden, aus denen- das römische Element nach und

nach gewichen und die frühzeitig in die germanische

Ansiedlungs- und Interessensphäre gelangt sind, sowie des

germanischen Privatrechtes, das sich der Einwirkung der

materiellen Reste römischen Cultur- und Verkehrswesens,

namentlich in Städten und Domänen, nicht verschliessen konnte,

war nicht unüberbrückbar. Er war jedenfalls nicht zu ver-

gleichen mit den grossen Unterschieden zwischen römischem

und germanischem Straf- und Processrecht, die mit den beider-

seitigen öffentlichrechtlichen Einrichtungen in ganz anderem

Grade zusammenhingen. An der Hand der Formeln und anderer

Quellen können wir das gegenseitige Verhältnis des vergröberten

>) s. Theil II. S 241. A. 3.

s
) 1. c. 241 f.

Digitized by Google



303

römischen Rechtes und des eilidringenden fränkischen beobachten;

es konnte im Privatrechte eine Bereicherung eintreten, ohne

dass dieselbe zu grundstürzenden Änderungen germanischer

Rechtsideen geführt hätte. Änderungen mussten sich aus der

Bereicherung des Rechtslebens ergeben
;
jedoch selbstverständlich

in anderer Weise als im Gebiete des öffentlichen Lebens; denn

ihre Nothwendigkeit ergab sich nicht ans der Ausdehnung des

Reiches und nicht aus der Mehrung königlicher Gewalt, auch

nicht unmittelbar aus der Zersetzung der socialen Verhältnisse;

sie ergab sich aus der vielseitigen Entwicklung und Steigerung

des wirtschaftlichen Lebens, welche allerdings, aber nur mittel-

bar, mit den allgemeinen Wandlungen zusammenhing. 1
)

Trotz aller Spärlichkeit ihrer Nachrichten veranschaulicht

die L. Sal. nicht nur die sippenmassigen Grundlagen, sondern

auch die Berührungspunkte des alten Privatrechtes 2
) mit andern

Rechtsgebieten
; denn nur in diesem Umfange war die Allgemeinheit

an dem Privatrechte interessiert. Tit. 60,3) der für den Austritt

aus der Sippe eine öffentlich vorzunehmende Rechtshandlung

anordnet, klärt gleichzeitig die äussere Bedeutung der Sippe

gegenüber der Allgemeinheit auf; die Verzichtleistung des Aus-

scheidenden bezieht sich auf jene Angelegenheiten, durch welche

das Sippeband nach Aussen wichtig war. Diesen Angelegenheiten

wandte denn auch die L. Sal. ihre Aufmerksamkeit zu,4
) während die

übrigen privatrechtlichen Fragen, insofern sie das Volk nicht ander-

weitig berührten,5
) keine Berücksichtigung fanden, so dass nur ein

Theil des Privatrechtes überhaupt an die Oberfläche gelangt ist.
6
)

’) Aus dem Zwecke der vorliegenden Untersuchung ergiebt sich die

Unmöglichkeit eingehender Behandlung; dies gilt speciell für das Privatrecht,

dessen reiche, wenn auch rechtshistorisch noch immer nicht ausreichende

Litteratur naturgemäss nur sehr theilweise angeführt werden kann; die

beste Zusammenstellung giebt Schröder.

*) Nämlich desjenigen Stoffes, der nach moderner Systematik dem

Privatrechte zugerechnet wird.

s
) Gaudenzi: Sal. leggo § 49 wählt diesen Titel mit Recht zum

Ausgangspunkte seiner Erörterung des salfränkischen Privatrechtes.

4
) Ausser der Eidespflicht findet das Erbrecht (L. S. 40, 69) Erwähnung.

Anf „tota ratio* beziehen sich offenbar 44, 58, 02.

b
) So durch ihre Beziehung zum Gerichtswesen; L. S. 47, 60, 62.

B
) Und zwar aus Anlass eines, gegen das betreffende Rechtsgut ge-

richteten Vergehens.
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Wenn dies auch, wie erwähnt, 1
) der Anlage der L. Sal

entsprach, so ist doch aus dieser Behandlung des Privatrechtes auf

seine ursprüngliche Stellung innerhalb des Gesammtrechtes zu

schliessen: der Eindruck, den wir da gewinnen, bestätigt die Er-

gebnisse, zu denen die Forschung auf anderem Wege gelangt ist.
2
)

*) S. oben S. 23. A. 2, 24. A. 1.

s
) v. Zallinger hat in seinem geistreichen Vortrage über Wesen

und Ursprung des Formalismus (Wien 1898) auseinandergesetzt, wie nicht

nur Schuldverhaltnisse, sondern auch andere Privatrechtsverhaltnisse „hinter

der äusseren Welt der Gewaltverhältnisse“ zurücktraten und bat diese Er-

scheinung m. R. auf das Princip „des typischen Formalismus* zurückgeführt.

Die Rechtsordnung berücksichtigte nur ein in bestimmter Erscheinung sicht-

bares Rechtsverhältnis; sichtbar konnte aber nicht das rochtlicke Machthaben,

sondern nur die Thatsache der Innehabung werden. Da sich eine Rechts-

verletzung nicht als Angriff gegen das Recht in abstracto, sondern gegen

bestimmte, typische Erscheinungsformen dieses Rechtes äusaerte, berück-

sichtigte die L. Sal. privatrechtliche Verhältnisse nur, wenn sie jene typische

Form annahmen, durch die sie mit der allgemeinen Rechtsordnung in

Berührung traten und somit actuell wurden; denn in solchen Fällen waren

sie, dank ihrem äusseren Gepräge, nicht nur schutzbedürftig, sondern auch

zum Schutze geeignet, ohne dass den formalistischen Gesichtspunkten des

Straf- und Erocessrechtes Abbruch geschehen wäre. (Die Unerlässlichkeit

der Veranschaulichung des verletzten Rechtes ist schon oben S. 200. A. 1.

betont worden.) Gierke: Deutsches Frivatr. II. 189 vertritt dieselbe Auf-

fassung, indem er betont, dass die Gewere nur das Kleid des Sachenrechtes

gewesen, das materielle Sachenrecht aber von ihr nicht rerschlungen worden

sei; nach Aussen war die Gewere die allgemeine Form, in der das Sachen-

recht auftrut.

Von diesem Standpunkte weicht L. S. hinsichtlich des Erbrechtes

scheinbar ab; denn L. S. 59 behandelt den Erbanspruch, ohne dass von

Rechtsverletzung die Rede wäre, obwohl dieser Anspruch nur im Falle des

Tit. 76 zu einer Veranschaulichung geeignet war. Aber abgesehen davon,

dass diese Richtschnur (eben deshalb, weil der Erbanspruch vorkommenden-

falls keine typisch - formelle Gestalt annehmen konnte) unerlässlich sein

mochte, ist der Berührungspunkt mit dem übrigen Rechtsleben in der über

das Privatinteresse der Sippe hinausgehendeu öffentlichrechtlichen Bedeutung

des Immobiliarerbrechtes gegeben. Ebenso lässt es sich auch erklären,

warum L. Sal. die inneren Sippeverbältnisse nur hinsichtlich der Auseinander-

setzung berührte; so lange ein Rechtsverhältnis dem Sippekreise angehörte,

bedurfte es weder formalistischer Veranschaulichung, noch materiellrechtlicher

Regelung; erst im Falle der Auseinandersetzung trat die Berührung der

Sippeordnung mit der allgemeinen Rechtsordnung ein. Die Frage der

Gleichzeitigkeit, beziehungsweise der Aufeinanderfolge von Hausverband,

Sippe und Volk bleibt hier natürlich ausser Betracht; sie waren Organismen
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Dieser enge Rahmen musste durchbrochen werden. Die fort-

schreitende Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens schuf neue

Rechtsgüter, die nicht nur entsprechender Schutznormen bedurften;

denn die Vermehrung der Rechtsgüter steigerte überdies die

individuelle Werthschätzung derselben und den Verkehr. Die

individuellen Interessen begegneten sich hier mit jener Zersetzung

volksmässiger Grundlagen, die sich auch im Sippewesen geltend

machte, so dass immer zahlreichere Rechtsverhältnisse in den

Kreis der allgemeinen Rechtsordnung gelangten, andererseits

aber auch der Umfang des Privatrechtes zunahm. 1

) Dadurch

erhob sich das Privatrecht zu immer grösserer Bedeutung; es

gliederte sich der allgemeinen Rechtsordnung als wichtiges Theil-

gebiet an, ohne jedoch allen Wandlungen, die auf den andern

Gebieten unausweichlich waren, zu unterliegen. Die erwähnten

Umstände, nämlich die Ausgestaltung des Rechts- und Verkehrs-

lebens in Verbindung mit der Individualisierung desselben

und dem Rückgänge der Sippe, haben die Entwicklung des

fränkischen Privatrechtes bestimmt, gleichzeitig aber auch den

Unterschied zwischen dieser Entwicklung und jener des öffent-

lichen Rechtes, an der Königtum und Staatsorganismus direct

betheiligt waren.2
)

verschiedener Cnmpetenz; die Wortkargheit der L. Sal. ist filr die Er-

kenntnis des zeitgenössischen Privatrechtes insofern belehrend, als sie die

Grenzen desselben und die Grenzen der (Jompetenz der verschiedenen Rechts-

ordnungen beleuchtet. — v. Zallingers Ausführungen sind nur hinsichtlich

der von ihm angenommenen Epoche selbständiger Sippenverbände bedenklich

und fordern zu Zweifeln betreffs der Gesammtauffassung des alten Sippen-

rechtes, sowie seiner Beziehungen zum Volksrechte auf — was aber für die

fränkische Zeit nicht mehr in Betracht kommt.

*) Ebenso seine Selbständigkeit gegenüber dem Straf- und Process-

rechto; die Beziehungen des Immobiliarrechtes zum öffentlichen Rechte

können hier nicht behandelt werden; über den im Processe hervortretendeu

Zusammenhang zwischen Privat- u. Strafrecht s. oben S. 280. A. 1; die

scheinbare Abhängigkeit des Privatrechtes vom Strafrechte (so jetzt wieder

Egger: Vermögenshaftting u. Hypothek S. 409) beruht eben auf dem
VerauschaulichungsbedUrfnisse, dem man am besten entsprach, wenn man

das Civilunrecht als Debet angriff.

*) Zu der Eigenartigkeit der Wandlungen des Privatrechtes hat

natürlich der Umstand beigetragen, dass das Privatrecht am wolligsten

fixiert war, da es, seiner Entwicklungsgeschichte gemäss, weniger als das

Straf- und Processrecbt von der Volksautorität getragen war, vielmehr in

mancher Hinsicht in den alten Gruppen soineu Sitz hatte. Da auch das

v. Ilalban, Rtlm. Recht In den germ. Volksstaalen. III. 20
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Der nahe Zusammenhang zwischen Individualisierung und

Bereicherung des Rechtslebens einerseits und den Wandlungen

der Sippen Verfassung, die wieder mit der Umbildungder Volks-

verfassung verbunden waren, andererseits, ist klar. Diese

Individualisierung hat eigentlich schon in der Abschwächung

der Unbegrenztheit der Sippe, also in alter Zeit, ihren Anfang

gefunden 1

) und musste nunmehr im fränkischen Grossstaate

Fortschritte machen.2
) Die die fränkische Reichsgründung be-

gleitenden Umstände haben den Bestand der Sippe geschwächt:

die grosse Ausdehnung des Gefolgschaftswesens hat ihr zahl-

reiche Elemente entzogen 3
) und ihre Bedeutung gegenüber den

neuen politischen Aufgaben erschüttert; 4
) es ist den Sippen

ferner in den Ansiedlungsgenossenschaiten, insoweit dieselben

nicht mehr mit den Sippen identisch waren, 3
) eine starke

Königtum an der gleichmässigen Entwicklung dea Privatrechtes nicht

• interessiert war, so ergab sich eben der im Texte angedeutetu lockere

Zusammenhang zwischen dem Privatrechte und anderen Rechtsgebieten, der

nur da enger wurde, wo sich das Privatrecht, der Feststellung und des

.Schutzes wegen, mit andern Rechtsgebieten unmittelbar berührte, was

namentlich für das Obligationenrecht in besonderer Weise zutrifft.

l
) Vgl. Theil II. 8. 140. A. 1.; s. Lamprecht in Festg. f. Haussen.

Die Grenzen waren freilich von Volk zu Volk verschieden, ja sogar je nach

dem Zwecke, dem die Sippezählung gegebenenfalls zu dienen batte; s. Ficker:

Erbenfolge I. 472.

a
) s. oben 8. 116. A. 2.

3
) Die Möglichkeit, aus der Sippe auszuscheiden (L. Sal. 60) konnte

gewiss sehr häufige Anwendung finden; auch die Staatsgewalt war in der

I^ge, durch Friedlosigkeit der Sippe Mitglieder zu entziehen; vgl. Brunner:

R. G. I. 03. Über das freiwillige Ausscheiden s. v. Amira: Erbenfolge

20 ff, v. Moeller in Sav. Ztschr. XXI. 28ff, Immerwahr: Kiindignng 66.

Durch Ordination trat man aus der Sippe nicht aus; s. Dah n 1. c. VII. III. 288.

*) Die Übergangslosigkeit, die die fränkische Entwicklung kennzeichnet,

hat der Sippenverfassung die Anpassung an die neuen Verhältnisse noch

mehr erschwert, als bei andern Völkern. Über die Beziehungen des

Geschlechts verbandes zur staatlichen Ordnung s. Lamprecht: Wirtschafts-

leben I. 23 ff, Opet in Ergbd. V. 198. Selbst für die Ueeresverfassung

erscheint die sippschaftliche Gliederung, mit Rücksicht auf die Dienstpflicht

der Romanen, zweifelhaft.

f>) Die Erörterung des Zusammenhanges der Ansiedlungen mit den

Sippen muss der Behandlung des Immobiliareigentums Vorbehalten bleiben.

Für den Beginn ist ein solcher Zusammenhang zuin grossen Theile anzu-

nehmen; s. Waitz 1. c. I. 83. A. 3, Brunner 1. c. I. 86‘. A. 15.; für die

weitere Entwicklung kommt dann die Zersetzuug durch das grundherrschaft-

liche Eleuieut und durch die sociale Differenzierung in Betracht,
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Nebenbuhlerschaft entstanden, 1

) der nur noch das engere Familien-

bewu8stsein, aber nicht mehr der gelockerte sippschaftliche Verband,

Stand halten konnte
;
die gleichzeitige Entwicklung des Strafrechtes

hat die bisherigeGewalt derSippe über ihre Mitglieder geschmälert.-)

Derart erschüttert und neuer Kraftelemente entbehrend,

musste die Sippe auf allen Gebieten Einbussen erleiden. Für

die Eideshilfe kam bei den Franken nicht mehr das Blutsband

allein in Betracht; *) die Haftung für das Wergeid erfuhr einen

bemerkbaren Rückgang,4
) der sich natürlich auch in dem Rechte

auf Empfang desWergeldes äusserte/’) Eine Folge der allgemeinen

*) Denn selbst da, wo Jie Ausleihung nach Sippen erfolgte, wurde

nickt der Blutsverband, sondern die ans demselben liervorgegangene und

vielfach mit hinzutretenden fremden Elementen durchsetzte wirtschaftliche

Gruppierung für die Folgezeit wichtig.

) v. Amira (bei Paul“ 8. 1 50) leitet das verwandtschaftliche

Strafrecht ans der Gemeinsamkeit der Ehre ab. Über Strafrecht der

Verwandten der Frau berichtet Greg. Tur. VI. 36, IX. 33; vgl. Brunner
I. C. 1L 469 ff. 660.

*) s. oben S. 293.

*) Sie bat sieb tatsächlich noch im VI. Jh. sehr stark geltend gemacht,

stärker als aus den Rechtssätzen zu entnehmen ist (so m. R. Brunner in

Sav. Ztsclir. III. 45 undSeebohm: Tribut custom in Anglosaxon law 139 ff.);

die Rechtsordnung batte aber kein directes Interesse an der Wergeidhaftung

der Sippe und regelte sie nur für den Fall, wenn (wie schon Wuitz:

I). alte Recht 8. 177 annahm) die Gesippen durch Zahlungsversprechen ein

Scliuldverhältnis gegenüber der geschädigten Sippe eingegangen sind; in

diesem Falle wurde die Regelung allerdings nach zweifellos altem Her-

kommen vorgenommen. Lag aber kein Zahlungsversprechen, also kein

äusserer Rechtsgrund vor. so blieb es der Sippe frei, den Verbrecher aua-

zulösen, oder es nicht zu thun (Pact, de tenore pacis c. 2; decr. Chilcleb.

c. 5.), woraus zu ersehen ist, dass diese Haftpflicht der Sippe nicht als eine

der allgemeinen Rechtsordnung angehürende Verpflichtung betrachtet wurde.

Von da aus erscheint die Annahme Brunners (1. c. 44) insofern sehr be-

gründet, als wir alle Ursache haben, anzunehmen, dass bereits dem Tit. 5«

die Unterscheidung der Geschlechtsbusse von der subsidiären Haftung für

die Erbenbusse vorschwebte (vgl. Heusler 1. c. II. 642), also eine Ent-

wicklung, die in L. Rib. 12. 2 (vgl. Mayer: L. Rib. 89ff, 96ff, Heck:
Gemeinfreie 29, 349, Brunner in Sav. Ztschr. XXIII. 218f.) und in dem

Absterben der Chrenecruda ihre Fortsetzung fand (allerdings unbeschadet

des Fortlebens der Sitte in den saliscben Tochterrechten). Die Rechtsordnung

hatte nicht nur kein Interesse an der Wergeldbaftuug der Sippe, sondern

angesichts der Entwicklung des Strafrechtes sogar ein gegenteiliges Interesse.

)
Dieses Recht ist bekanntlich nicht mehr Recht der ganzen Sippe.

Der Anspruch zerfällt iu die von einander getrennten Ansprüche der Vater-

20 *
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Lockerung war die Abschwächung des Bevormundungsrechtes,

namentlich auf dem Gebiete der Geschlechtsvormundschaft, 1
)

und Muttermagschaft, ohne gegenseitige Aecrescenz und mit Einräumung

eines Fallrechtes an den Fiscus. Wir haben da ein klares Beispiel staat-

licher Ausnützung der Sippengrenze und gleichzeitig des Rückganges der

Sippe zu Gunsten der Familien. Ein späterer Zusatz (Hess. 413, Cod. 1.

Tit. 101.) zeigt überdies, dass die Auftbeilung keine gleiche war, sondern

dass zuerst der Sohn des Erschlagenen, dann die Witwe (s. Brunner in

Sav. Ztschr. III. 34) und dann erst die beiderseitigen proximiores betheilt

wurden, so dass auch hier die Familie in den Vordergrund trat. Bei der

Gliederbusse von 62 1

, sol. ist die Magsühue ganz weggefallen. Der Zusammen-

hang der Wergeldbaftung und des Wergeidempfanges ist evident und hin-

reichend besprochen; s. noch Seebohm 1. c. 131 ff. 163 ff. Dass man dabei

zur Interpretation von L. Sal. 68 ganz unzutreffenderweise das Immobiliar-

recht heranzog, habe ich (unter Anlehnung an Lamprecht) in meiner

Entst. d. Immobiliareig. I. S. 268ff nachzuweisen gesucht, ohne Widerspruch,

allerdings auch ohne Zustimmung gefunden zu haben.

') Der Rückgang des Bevormundungsrechtes der Sippe ist evident;

die Zerrüttung der Sippe machte die Bevormundung unmöglich (s. Brunner
I. c. I. 222). Daher auch der fortschrittliche Standpunkt des fränkischen

Vormundschaftrechtes (s. v. Amira: Erbenfolge 207 f, Heusler 1. c. II. 274,

480), der sich in dem Übergang der Vormundschaft an die Familie und in

der, freilich sehr spärlichen, Vormundschaft des Königs äussert.

Das interessanteste bildet der Umstand, dass die Geschlechtsmunt
thatsächlich im fränkischen Rechte nicht nachweisbar ist. Da dieselbe ein

Recht der Sippe, also einen Theii der Sippenvormundschaft und nicht der

Familienvormundschaft im engeren Sinne bildete, so bedeutet ihr Mangel

einen Beweis der Schwäche der fränkischen Sippe. Wir können hier auf

das Meritum dieser Frage, die zu den grundlegenden Problemen der Sippen-

ordnung gehört, nicht eingehen. Sie ist durch Ficker und Op et (letzterer

trat schon in seiner Abhandlung über die erbrechtliche Stellung der Weiber

in diesem Sinne auf) neuerdings in den Mittelpunkt der Debatte gestellt

worden (s. aber auch schon Lefebvre: Introd. ä l'hist. du dr. matrirn.

t'ranv- 330ff, Meynial in Nouv. Rev. hist, du dr. fran?. et etr. XXII. 1 78 ff;

Brissaud 1. c. 1078. A. 3. und Galy: La famille ä l'üpoyue merov. 171 ver-

treten eine vermittelnde Meinung; ersterer folgert aus dem Hervortreten

der Geschlechtsmunt im Mittelalter, dass sie auch in fränkischer Zeit, wenn

auch weniger sichtbar, bestanden habe, während Galy für die Frau zwar

einen Mundwalt gelten lässt, demselben jedoch eine andere Stellung zuweist,

als dem Vormund i. e. S.) Für eine Lösung, die, wie erwähnt, hier nicht

versucht werden kann, muss man wohl von der Ansicht Heuslers (1. c.

II. 482 ff, 608 ff.) ausgehen, wonach die Sippenvormundschaft nicht im Interesse

der Mündel, sondern im SippenintereBse ihre Begründung fand; tritt man

dieser Auffassung bei, die mittelbar von Brunner unterstützt wird (da er

1. c. I. 86, 222, die Sippe als Trägerin der Vormundschaft und den Vormund

als Vertreter der Sippe bezeichnet), so gelnngt man zu der Überzeugung.
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sowie die dem Sippeninteresse abträgliche Entwicklung des

Erbrechtes. 1

)

dass der Umfang diene» Sipperechtes mit der Sippenmacht zusammenhing,

daher durchaus nicht überall ‘derselbe sein musste (8. Fickor 1. c. I. 188;

man braucht aber deswegen noch nicht die principielle Gleichberechtigung

von Männern und Weibern anzunehmen). In historischer Zeit begegnen wir

überall verschiedenartiger Auseinandersetzung zwischen Sippe und Familie;

die einfachste und häufigste ist natürlich jene Auftheilung, durch welche

gewisse Functionen der Sippe an die Familie gelangen. Manche Bestand-

teile gehen jedoch der Sippe verloren, ohne an die Familie zu gelangen

und fallen der wirtschaftlichen Gruppe, dem Staate, oder auch ganz un-

bestimmten Factoren zu; letzteres gilt für die Eideshilfe. Da ist nun die

Frage berechtigt, ob nicht irgend etwas einfach in's Leere fallen konnte,

namentlich, wenn man bedenkt, dass bei den Franken der mangelhafte

Übergang, die rasche Zerrüttung der Sippenverfassung, ohne entsprechend

rasche Consolidierung der Familienverfassung, manchem Rechte, für dessen

Ergreifung die Familie noch nicht genügend vorgebaut haben mochte, den

Boden entzog. Von diesem Standpunkt Hesse sich der Mangel der Geschlechts-

vormundschaft bei den Frauken vielleicht ohne Herranzichung des Mutter-

rechtes (s. Ficker in Ergbd. II. 528) erklären und man könnte dabei jenen

Schwierigkeiten, die Hübner (Krit. Vierteljahrschr. N. F. XVI. 38 ff.) aus

allgemeinen Gründen erhebt, leichter begegnen. Der auffallende Mangel

der Geschlechtsvormundschaft im fränkische Rechte ist jedenfalls ohne An-

nahme einer ganz ungermanischen Entwicklung zu erklären. Wir werden

uns mit dieser Frage bei Besprechung der Entwicklung des Imroobiliar-

rechtes, das ja mit der Sippengeschichte so vielfach zusammenhängt, zu

befassen haben; römischer Einfluss auf die Wandlungen der fränkischen

Geschlechtsvormundscbaft ist von keiner Seite bewiesen worden.

Die Einwirkung der Sippe auf die Eheschliessung hat sich allerdings

erhalten (man kann deswegen noch immer nicht von dem Bestände eines

eigentlichen Familienrathes, wie ihn z. B. Palumbo; II consiglio di

famiglia S. 3, oder Galy 1. c. 141 ff. annehmen, sprechen). Sie hat speciell

für die Witwenebe eine sehr merkwürdige Ausgestaltung erfahren, der eine

Verquickung germanischen und römischen Rechtes zu Grunde liegt

(s. Brunner in Berl. Sitz. Ber. 1894 S. 563ff, I289ff, Wolff in Mittel, d.

Inst. XVII. 377 ff. u. die dort cit. Lit., ferner Brissaud 1. c. 1070); dieser

Combination ist jedoch eine weitgehende Selbständigkeit im Vergleiche mit

dem römischen Vorbilde nicht abzusprechen (s. oben S. 45 u. 50), so dass

die fränkische Entwicklung auch hier ihre eigene Bahn eingeschlagen hat.

Abgesehen davon, dass die betreffende Norm nicht durchgedrungen ist und

im IX. Jh. wieder die Zustimmung der Verwandten gefordert wurde, ist zu

bemerken, dass diese gewaltsame Trennung des Erbrechtes von dem An-

sprüche auf Reipus den allgemeinen Zügen der erwähnten Auseinandersetzung

zwischen Sippe und Familie entsprach.

•) Das fränkische Erbrecht hängt noch mehr als das der Gothen,

Burgunder und Langobarden mit dem Immobiliarrechte zusammen, da wohl
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Dennoch hat die Sippe nicht alle Bedeutung zu Gunsten des

Staates, der Familie und der Ansiedlungsgenossenschaft verloren

;

der Rest ihrer Competenz geht weit über den Begriff eines

rechtshistorischen Überlebsels hinaus, .denn er bleibt für die

weitere Entwicklung vielfach mitbestimmend. Dieser Umstand,

sowie die Gestaltung der einzelnen Überreste der Sippenverfassnug,

bedeuten einen wichtigen Unterschied gegenüber dem römischen

Rechte, in dem das Agnationsprincip einen vollen Sieg errungen

hat, während im fränkischen Rechte (ebenso wie in andern

germanischen) manche Consequenzen des Verwandtschaftsreehtes

der Cognation belassen blieben. 1

) Selbst da, wo römischer Einfluss

auf die Art der Abschwächung der Sippebedeutung eingewirkt

hatte,2) liegt doch selbständige Entwicklung vor, die insgesammt

zu einem unrömischen Gebilde führte, zu einem Resultate, welches,

trotz der im fränkischen Reiche der Sippenverfassung sehr ab-

träglichen Umstände, germanische Eigenschaften verrätb, daher

auch die Kraft des fränkischen Rechtes gegenüber dem römischen

erweist.3)

nirgends das letztere so sehr auf die Auseinandersetzung zwischen Sippe

und Familie eingewirkt bat, wie bei den Franken. Der Rückgang des

Sippenerbrechtes zu Gunsten des Familieuerbrcchtes und das Zurückgreifen

desselben wieder auf die Sippe lässt sich daher u. E. nur in Anlehnung au

die Geschichte des Immobiliarrechtes erläutern; wir beschränken uns hier

nnr auf die Behauptung, dass es der stark übertriebenen Heranziehung des

Mutterrechtes nicht bedarf, dass aber die von Ficker 1. c. I. 472 hervor-

gebobene Verschiedenheit der Zählung je nach dem Zwecke, sowie die

Folgen dieser Verschiedenheit, eine desto grössere entwickungsgeschichtliche

Bedeutung haben. — Aus analogen Gründen müssen wir auch auf die Be-

sprechung des Wartrechtes nnd des Repräsentationsrechtes verzichteu, was

allerdings für die vorliegende Untersuchung nicht gleicbgiltig ist, da die

Frage der eventuellen römischen Beeinflussung des Repräsentationsrecbtes.

ebenso wie der verschiedenartigen Behandlung von Männorn und Weibern,

schon hier zu beantworten wäre (s. jetzt Brunner in Festg. f. Deruburg

und Dultzig: D. deutsche Grunderbrecht.)

*) s. Hausier 1. c. II. 272, 274.

3
) s. oben S. 308. A. 1. hinsichtlich der Einwirkung der Sippe auf die

Eheschliessuug.

3
) Dies ist umso interessanter, als die ganze Entwicklung sich bei

den Franken zum Theile bereits im neuen Rahmen vollzog, während andere

Stämme Gelegenheit hatten, sie nach und nach durchzumacben. So bat

sich bei den Langobarden die Sippenverfassung derStammesverfassung einiger-

maassen eingliedern lassen (s. Th. II. S. 1391'.), wenn auch unter grossen
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Besser als die Sippe, vermochte die Familie diesen

Wandlungen zu widerstehen nnd die durch den Verfall der

Sippeverfassung angebahnte Individualisierung des Rechtes auf-

znhalten, sowie der Bereicherung des Rechtslebens Rechnung

zu tragen. Fiel auch das heidnisch-religiöse Band weg, so trat

doch an seine Stelle nicht nur die christliche Hochschätzung

des Familienlebens, sondern überdies ein neues Kraftelement,

das der Sippe versagt blieb, nämlich die wirtschaftliche Grund-

lage, auf der sich die vielfachen Mundialverhältnisse entwickelten,

die der Familiengewalt verschiedenartige Äusserungen er-

möglichten. Da somit die Gefahren, die den Volks- und Sippen-

verbaud untergruben, die Familie nicht betrafen, dieselbe vielmehr

in der wirtschaftlichen Entwicklung neue Kraftquellen fand, ist

auf dem Gebiete des Familienrechtes ein reicher Ausbau zu be-

merken, der sich sowohl auf Kosten der Sippe, als auch zum

Nachtheil der staatlichen Entwicklung, sowie insbesondere zum
Nachtheil der Unmittelbarkeit der Beziehungen von Staat und

Individuum vollzog, llan darf annehmen, dass die so geartete

Bedeutung der Familie in den Rechtsquellen nur theilweise zum
Vorschein kommt; sie geben Kunde über die typischen Institutionen

des Familienrechtes, vermögen aber kaum die Kraft der Familien-

cohäsion zu beleuchten, oder die heterogenen Erscheinungen voll

zu erklären.

Mehr als für andere Rechte gilt für das fränkische die

Ansicht, dass das Eh er echt der Volksrechte sich in einem

Gährungszustande befindet, was eben mit den Eigentümlichkeiten

der fränkischen Entwicklung, insbesondere des Sippewesens,

zusammenhängt; 1
) das fränkische Eherecht weist, neben den

Einbussen; es konnte auch zu einem gewissen Gleichgewichte zwischen

Sippe und Familie kommen (1. e. 188 f.), weil eben die Sippeuverfassung

nicht plötzlich entwurzelt wurde, sondern die allgemeinen Wandlungen

mitgemacht hat. Analog, wenn auch unter römischem Einflüsse und daher

mit entsprechenden Unterschieden, vollzog sich dieselbe Umgestaltung bei

Westgothen und Burgundern. Da ist gerade der Umstand, dass die Sippe

bei den Franken, trotz ungünstigerer Entwicklungsmodalitäten, einen grossen

Theil ihrer Bedeutung beibebalten hat — vielfach einen grösseren als ander-

wärts — sehr bezeichnend. Es entspricht der Widerstandskraft des fränkischen

Rechtes, dass dasjenige, was nicht niedergerungen wurde, für die Folgezeit

erhalten blieb und sich in den Tochterrechteu fortpflanzte.

s. Heus) er 1. c. II. 285. Daher auch die bedeutsame Incongruenz

zwischen den Erscheinungen der fränkischen und denen der nachfränkischen
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Spuren von Raub- und Kaufelie, grosse Fortschritte der Selbst-

bestimmung der Frau bei der Eheschliessung 1

) auf, was man

wohl damit erklären kann, dass es der Familie, die an der

Sippe keinen genügenden Rückhalt fand, nicht gelang, eine

germanischen Auffassungen und alten Traditionen entsprechende,

aber auch dem spätrömischen Rechte genehme 2
) shichtvollkommen-

heit zu erlangen. Man vertritt oft die Ansicht, dass das fränkische

Eherecht einer jüngeren Stufe angehört, 3
) was insofern richtig

ist, als man thatsächlich den Boden der allgemeinen germanischen

Entwicklung zum Theile verlassen hat, ohne den der römischen

betreten zu haben.4
) Staat und Kirche haben an der Regelung

Zeit, in der manches, was zeitweise eingedämmt war, znm Vorschein kommt.

Kan muss dabei nicht nnr mit dem Unterschied zwischen dem officioll

geltenden und dem zurtickgedrängten, überdies durch die mangelhafte

Auseinandersetzung zwischen Sippe und Familie gestörtou Hechte rechnen,

sondern auch mit der Verschiedenheit des Verhältnisses zwischen Sitte und

Hecht in den einzelnen Volksschichten.

’) s. darüber Op et in seinen beiden Aufsätzen und die dort angeführte

Litteratur.

*) Es ist bekannt, dass das spätri)mische Hecht dem Familieninteresse

und der Familiengewalt im Gebiete des Eherechtes zu neuerlicher Geltung

verhalf. Damit hing auch die gesteigerte Bedeutung der Verlobung

zusammen, deren Entwicklung durch Meynial (Nouv. Rev. hist, de dr. fr.

et etr. XX. 522 ff.) geschildert wurde; man vergleiche L. H. Vis. C. Th. III.

10. 1. Interpr. u. Epitt. Aeg. und Kon. An der Verlobung konnten sich die beider-

seitigen Familien besser betbätigen, sie gab ihnen mehr Gelegenheit dazu als die

Elleschliessung (vgl. L. R. Vis. C. Th. III. 6. 1.). Durch diese Umbildung

wurde das spätrömische Hecht zu jener Annäherung an das fränkische reif,

die man im ehel. Güterrechte wahrnehmen kann (s. unten).

3
) s. darüber die Ausführungen v. Dargun' s. Heusler's und

Schröder's.

*) Letzteres gilt insbesondere für die Stellung des Concubinates neben

der Ehe und für die damit zusammenhängende Rechtslage der Unehelichen.

Hat auch das römische Vulgarrecht eine dem fränkischen Hechte praktisch

nahe Haltung eingenommen (s. Brunner in Sav. Ztschr. XVII. 29 f,

XXIII. 198ff.), so ist doch die betreffende fränkische Ausgestaltung durchaus

unrömisch. Der bekannte Ausspruch Gregors v. Tours (V. 20) stellt die

Gleichberechtigung der unehelichen Söhne des Königshauses dem römischen

Rechte entgegen (so m. R. Dahn VII. ILE. 482); sie geht thatsächlich

weiter als im römischen Rechte (s. Brunner 1. c. 4ff, 2Bff.) und da sie

sich im Familienrechte des Königshauses so kräftig äusserte (bis zur Ordin.

v. J. 817; s. Sickel in Sav. Ztschr. XXIV. llOff), so ist an römische

Entlehnung gewiss nicht zu denken. Es liegt vielmehr eine Folgeerscheinung

der auf diesem ganzen Gebiete sichtbaren Gäbrungszustäude vor; das fränkische
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der Ehe, insbesondere der Ehehindernisse, mitgewirkt. 1

)

Hinsichtlich der Ehescheidung ist der kirchliche Einfluss

nicht durchgedrungen; 2
) die Einwirkung des römischen Rechtes

machte sich in dieser Beziehung geltend,3) wenn auch zweifellos

Recht wurde dadurch an der Schaffung jener festeren Form, wie sie bei West-

gothen (allerdings durch vielfach unhaltbare Unterdrückung der Sitte, die

später zum Vorschein kam) und Langobarden gefunden wurde, gehindert. Aber

trotz aller Oährungserscheinungen äussert sich in den verschiedenen Zweigen

familienrechtlicher Gewalt der enge Zusammenhang zwischen Rechten und

Pflichten; wir begegnen ihm auch im Eherechte, nämlich in der Institution

des Errungenschaftsantheils. — Die Frage, inwiefern das fränkische Eherecht

der jüngeren Entwicklungsstufe augehört, kann natürlich hier nicht ab-

gesondert behandelt werden. Die Streitfrage: Verlobung und Trauung ist

für unsere Untersuchung gegenstandslos.

*) Formell war das Eherecht bekanntermaassen weltlich, wenn auch

auf den Ausgleich des weltlichen und kirchlichen Rechtes, wie ihn die

Capitularien versuchten, die Kirche Einfluss nahm (s. Esmein: Le manage

I. 11.). Was die Ehehindernisse betrifft, so galten die meisten Bemühungen

der Regelung des Verwandtschaftshindernisses und der Entführung. Über

das erstere s. Lüning 1. c. II. 646 ff, Esmein 1. c. L 344 ff, vgl. Decr.

Gbildeb. c. 2.; wegen ZähluDg der Grade im Eherechte s. Ficker 1. c. I.

401 ff, 514ff; über Cognatio spiritualis s. Esmein 1. c. I. 366. Die Ent-

führung (L. Sal. 13, L. Rib. 34) erfuhr unter kirchlichem Einflüsse strengere

Behandlung (s. III. Synode v. Paris 567 c. 6., Decr. Childeb. c. 4, Ed. Chlotb.

II. c. 18), woran auch der römische Einfluss betheiligt war (s. Schröder

R. ü.4 358, Dahn 1. c. VIII. IV. 138, Brunner 1. c. II. 669). Impotenz,

zunächst nur durch die Kirche berücksichtigt (s. Galy 1. c. 109f), wird dann

auch seit 767 durch das weltliche Recht als Ehehindernis anerkannt

(s. Esmein 1. c. I. 236). Ehen mit Ketzern, Juden und Heiden werden

durch das weltliche Recht geduldet (s. Lüning 1. c. II. 567. A. 3.)

*) Die Unauflöslichkeit der Ehe hat erst in den Beschlüssen von

Uompiügne und Verberie Fortschritte gemacht (s. Esmein 1. c. II. 64ff),

wenn auch schon das (Japit. von Soissons c. 9. die strengere kirchliche

Richtung vertrat; selbst die Bussordnungen (s. Hi lisch ins: D. Ehescheidungs-

recht nach d. angelsächs. u. fränk. Bassordnung in Ztschr. f. dtsch. R. XX.)

haben mit der weltlichen Praxis gerechnet, so dass eigentlich erst die

Admon. gener. ex 789 und Oapit. miss, ex 802. c. 22 einen kirchlichen

Erfolg bedeuten. Die Beschlüsse der Synode von Nantes ex 658 sind unecht

(s. Seckel in N. Arch. XXVI. 39ff). Man kann also für die frühere Zeit

höchstens von einer Einschränkung des dem Manne anstehenden Ehescheidungs-

rechtes sprechen (s. Lüning 1. c. II. 621, Fahrner: Gesch. d. Ehescheidung

56 f, 64.). Auch die weltliche Competenz wurde gewahrt (s. Sohin in Ztschr.

f. K. R. IX. 242 f, Löning 1. c. II. 626, Esmein 1. c. I. 12; vgl F. Andeg. 57.)

3
) So in der Ansgestaltung der einverständlichen Scheidung; dieselbe

wird im Breviar nicht ausdrücklich erwähnt (s. aber Interpr. zu L. R. V.
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altgermanische Bestandteile trotz ihrer Zuriickdrängung bei-

behalten wurden. 1
)

Die Mehrung des Besitzes hat die Bedeutung des ehelichen

Güterrechtes erhöht und demselben eine Ausgestaltung ge-

sichert, die den beiden vorher erwähnten Grundzügen der Ent-

wicklung des fränkischen Privatrechtes entsprach. Von dem

Grundsätze der Verschiedenheit der beiden Vermögensmassen

ausgehend,2) hat das fränkische eheliche Güterrecht die praktische

Lösung der Schwierigkeiten, die sich aus der Absonderung der

einzelnen Vermögensbestandtheile ergaben,3) in theilweiser An-

lehnung an das römische Vulgarrecht gesucht,4) dem analoge

C. Th III. 16. 1.), fand aber praktische Anwendung in F. Tur. 19, Andeg.

57, Mark. II. 30, Senon. 47 (vgl. Lüning 1. c. II. 613. A. 2.). (legen das

einseitige Sch eidungsrecht der Frau lehnte sich das fränkische Recht,

germanischer Tradition gemäss, anf (s. Lüning 1. c. II. 623). Das ger-

manische Selbstscheidungsrecht wurde beibehalten (s. Fahrn er 1. c. 68),

wenn auch Solennitätszeugen diesem Rechte eine römische Form gaben.

Im allgemeinen machte sich der römische Einfluss in der Festlegung der

.Scheiduug8gründe, sowie in der schriftlichen Form bemerkbar (s. So hm:

Trauung S. 6, Löning 1. c. II. 615ff, Schröder R. G.‘ 305, Dahn I. c.

VIII. IV. 209 f.).

') Ausser der Feindschaft der Verwandten der Frau, der sich der

Gatte aussetzte, kommt insbesondere die zuerst, von Grimm (R. altert. 443)

angenommene, von Ueusler (1. c. II. 292) bezweifelte und von Brunner
(Sav. Ztschr. XVI. 103 ff.) klargestellte Bedeutung der Unfruchtbarkeit

der Ehefrau in Betracht. Trotz officieller Verdrängung hat sich dieser

Scheidungsgrand doch erhalten und ist von Uinkmar (bei Brunner 1. c. 106)

ziemlich ausdrücklich als ein von der Kirche verworfener, von dem weltlichen

Rechte jedoch geduldeter, bezeichnet worden. Die Erörterung der Rechts-

stellung der Frau in der Ehe muss hier, mit. Rücksicht auf den Zusammen-

hang dieser Frage mit der üesammtverfassung der Familie und der Sippe,

unterbleiben.

a
) S. jetzt, ausser Schröder, namentlich Ficker 1. c. II. 563 ff,

IV. 302 ff.

s
) Diese Absonderung liess sich, namentlich wenn die einzelnen Bestand-

theile grösser wurden, daher an praktischer Bedeutung Zunahmen, nicht gut

beibehalten; man sieht dies schon am rechtlichen Schicksal des sog. Federwat

(vgl. Brunner in Berl. Sitz. Berl. 1894. S. 566, Wolff in Mitth. d. Inst.

XVII. 385ff); noch mehr aber an dem des Wittums bei unbeerbter Ehe;

vgl. (ausser Schröder) Ficker 1. c. III. 360ff.

4
) S. Ueusler 1. c. IL 306, Esmein: U61. d’hist. du dr. 37 ff, 388ff.

Viollet: Pröcis a 420, Brun ner in Berl. Sitz. Ber. 1894. S. 563 ff, Tamassia:

II testam. del. marito 69, Brandileone: Donatio propter nuptias 33 ff. Aus
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Schwierigkeiten Vorlagen; 1

) durchgedrungen ist dies aber nicht 2
)

und jedenfalls hat sich in den unteren Schichten, deren Rechts-

verkehr keine genügenden zeitgenössischen Spuren hinterlassen

hat, der Keim der späteren Frucht erhalten,3) die sich von der

vorübergehenden romanistischen Beeinflussung frei machte. Ist

es auch zu keinem Abschlüsse auf diesem Gebiete gekommen,4
)

dem Umstande, dass das Vulgarrecht den Unterschied zwischen Donatio ante

nuptias und Dos verwischt hat, will Tamassia (La Falcidia S. 9. A. 6)

schliessen, dass die fränkische Behandlung dieser Frage, da sie an die vulgär-

rechtliche anklingt, ungermanisch sei; man muss dieser Ansicht gegenüber

auf die Brunner’schen Ergebnisse hinweisen, die durch Brandileone: Studii

preliminari dei rapp, patrimon. dei coniugi S. 18 ff. sogar noch eingeschränkt

worden. Vgl. Mitteis: Reiehsrecht und Volksrecht 256ff.

‘) 8. Brunner 1. c. 649ff 556ff, 56lf; vgl. Mitteis 1. c. 247 ff.

*) s. Brunner 1. c. 670ff.

3
) Namentlich bezüglich des Antheils der Frau an der Errungenschaft,

in Ermangelung einer Dos conscripta.

4
) Dem Abschlüsse stellten sich zweierlei Schwierigkeiten entgegen;

die eine ergab sich aus den vermögensrecbtlichen Beziehungen der Ehegatten

zu einander (ehel. Güterrecht im engeren Sinne), die zweite beruhte auf

den vermögeusrechtlichen Beziehungen der Ehegatten zu ihren Familien

(beziehungsweise Sippen), insoferne die Verraögensbestandtheile von den

Familien herrührten. Alle Schwankungen des Familien- und Erbrechtes

theilten sich dem ehelichen Gütenrechte mit, dessen innerer Zusammenhang
mit den Grundlagen der Sippen- und Familieuverfassung, sowie mit der

Verfügungsfreiheit und auch mit Handlungsfähigkeit der Frau, evident ist.

Die herrschende Lehre ist m. R. zu der Überzeugung gelangt, dass das

Frauengut nicht durch das Gut des Mannes aufgesaugt wird, dass die Frau

überhaupt in dieser Hinsicht besser gestellt war als in der römischen Ehe

sub manu. Ebenso kommt aber in Betracht, dass das Frauengut zum grossen

Theil der Sippe der Frau entzogen wurde, da die Frau sogar über die Aus-

steuer zu Gunsteu des Mannes verfügen konnte (F. Andeg. 41 (40), Mark.

11. 7, 17, F. Merk. 16, Lindenbr. 13; die wechselseitigen Verfügungen der

beiden letztgenannten Formeln betrachtet Demuth (Wechselseitige Ver-

fügungen S. 4.) mit Unrecht als Verbindung zweier römischen Testamente

oder zweier römischen Schenkungen); die Gerade trat zunächst nicht als

Erbabfindnng auf (L. Sal. 100 bei Hessels) und erhielt diesen Charakter

erst in karolingischer Zeit (s. Schröder: Ehel. Güterr. 1. 120ff). Das

fränkische Recht kannte weder ein gesetzliches Ehegattenerbrecht, noch das

langobardische Erbrecht des Mannes an dem Frauengute, nahm also eine

eigene Steilung ein. Ob aber gerade die Theilung des Wittums und über-

haupt die Ansprüche des Mannes an dasselbe auf fremdrechtlichem Einflüsse

beruhen, darf mit Ficker 1. c. III. 364 ff. bezweifelt werden; es ist gewiss

auch für diese Frage der sippen- und familienrechtliche Einschlag sehr zu
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so haben wir doch Gelegenheit, die geringe Intensität der

römischen Einwirkung im ehelichen Güterrechte trotz der sich

häufenden Schwierigkeiten und trotz mancher Analogien, die

das spätrömische Recht hier bot, 1
) zu beobachten.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Familie war wohl geeignet,

die Individualisierung aufzuhalten und ihr namentlich durch

die väterliche Gewalt2
) ein wichtiges Hindernis zu bereiten.

Mehr als auf andern Gebieten des Familienrechtes konnte hier

die alte Sippenstrenge fortgesetzt, oder sogar verstärkt werden.'1

)

Wir begegnen auch thatsächlich Beweisen grosser Macht und

bedeutender vermögensrechtlicher Beschränkungen; 4
) den letzteren

aber entsprechen schon gegenseitige Beschränkungen des Vaters

zu Gunsten der Kinder.5
) Aus den niedrigen Mündigkeitsterminen

berücksichtigen; vgl. ferner Ficker 1. c. IV. 29-2 ff. — Überhaupt hat dio

durch Schröders grundlegende Untersuchung angebahnte Gesammtauffassnng

des ehelichen GUterrechtes seit Ficker eine noch viel zu wenig berücksichtigte

Erweiterung erfahren, die eine allseitig« Neubearbeitung des ganzen Problems

nothwendig macht.

*) Insbesondere ist die Analogie hinsichtlich des Erfordernisses der

Dotiruug der Frau vielleicht doch nicht in dem Sinne zwingend, wie Bie

Brunner annahm; s. dagegen Ficker Le III. 360f. und sehr eingehend

Brandileone: Studii preliininari dei rapp, patrimon. dei coniugi S. 18ff.

Gegen Lefebvre's Überschätzung des kirchenrechtlichen Einflusses, m. K.

Meynial in Nouv. Rev. hist, de dr. fr. ct ctr. XXV. 360 ff.

*) Es wäre vielleicht richtiger, ira allgemeinen von elterlicher Gewalt

zu sprechen; s. Ficker in Ergbd. II. 603ff. und Erbenfolge I. 166f. Opet
in Ergbd. III. Of. n. V. § 1; and. Ans. Heusler 1. c. II. 432 f.

3
) Denn die väterliche Gewalt wurde durch die Sippe jedenfalls be-

hindert; es wirkte wohl auch nach Zurückdrängung der Sippe die alte

Tradition insoferne nach, als doch die Sippe (selbst die der Frau) auf die

Hausfamilie Einfluss übte (s. Vanderkindere in Bull, de l'Acad. Belg.

1888 S. 858), aber dennoch kann man von einer 'wirklichen Anlehnung des

Hauskindes an die Sippe nicht sprechen und die directe Beziehung zur

Staatsgewalt ist uoch nicht vorhanden. Deswegen hätte, wenn nicht andere

Hindernisse eingewirkt hätten, die Familiengewalt in diesem Stadium ein

freies Feld gehabt.

4
) s. Schröder R. G .

4 321 ; vgl. Cap. Extr. Sal. 8, L. Rib. 74, Cap.

legi sal. add. ox 819. c. 6; s. Du Plessis de Grenedan: Hist, de l’autor.

patcrnelle 201, 342; vgl. auch L. R. V. C. Th. III. 3. 1. Interpr., L. R.

Cur. XXIV. 8.

s
) Diese Frage ist durch Fick er ’s Forschungen auf eine neue Grund-

lage gestellt worden, die hier nicht besprochen werden kann. In interessanter

Weise hat Alex. Gäl (D. Ausschluss d. Ascendentcn S. 8ff.) die hausherrliche
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hat Brissand 1

)
mit Recht auf grosse Familiencohäsion und

auf Schlichtheit desVerkehres geschlossen.2) DieVormundschaft

Oew&lt, die er als einen abgesonderten Gegenstand des erbrechtliehen Über-

ganges betrachtet, von den inneren Verhältnissen des Hauses und seiner

Mitglieder unterschieden. (Fiir diese Auffassung lässt sich die Bestrafung

eigenmächtiger Haarschur an fremden Kinderu in L. Sal. fi'J verwertben,

denn daraus geht horvor. dass die Ausübung väterlicher Gewalt als eine

sehr reelle Berechtigung erschien.) Man könnte dann sagen, dass ebenso

wie die eheherrliche Gewalt doch nicht, die Entwicklung eines von dem

übrigen Vermögensrechte verschiedenen ehelichen Güterrechtes gehindert

hat, auch die väterliche Gewalt nicht alle Tbeile des Vermögensrechtes

umfassen musste, so dass trotz väterlicher Gewalt vermögensrechtliche

Beziehung, insbesondere Vermögeusgemeinschaft zwischen Vater und Kindern

möglich war, woraus sich die angedeuteten Beschränkungen ergeben konnten.

S. Adler (Ebel. GUterr. u. Abschichtgsr. S. aff. u. 28) sagt m. R., dass

zur Zeit des Capit. ex 818 (8 1 1» ) die Kinder bei allen Stämmen des fränkischen

Reiches einen Anspruch auf eine Quote des Hausgutes hatten. — Über den

Einfluss der Kirche auf die Schwächung der väterlichen Gewalt s. G n 1 y 1. c. 880 ff.

*) I. c. 1170.

*) Gierke: Dtsch. Privatr. I. 381. A. 3. fasst die niedrigen Termine

nur als die frühesten (und oft binausgeschobenen) Grenzen des wirklichen

Eintrittes der Mündigkeitsfolgen auf. Die Termine sind auch bekanntlich

später weiter gesetzt worden; s. Viollet: Hist, de dr. civ. bluff. Der

römische Einfluss mag für die Feststellung einzelner Alterstermine an-

genommen werden. Dennoch kommt der wesentliche Umstand in Betracht,

dass bei den Franken die Aufhebung der väterlichen Gewalt nicht mit der

Erreichung des Alters zusammenhängt-, s. Schröder R. G. 4 322. A. 260;

T. Turon. 24 ist trotz römischen Scheines unrömisch; s. Heusler I. c. II.

486. Für die Frage der Altcrstermine kommt noch die Haarschur in Betracht.

Potkaiiski hat in seinem Aufsätze über die Haarschur bei Slaven u.

Germanen (Sitz. Ber. d. Krakauer Akad. Hist. pbil. Kl. Bd. 32, S. 352 ff.)

m. R. behauptet, dass ein Zusammenhang zwischen der Haarschur und dem

orsten Mündigkeitstennin aus der Fassung der L. Sal. 24 in Codd. 7—9 zu

entnehmen ist (a. M. Brunner: R. G. I. 78); denn a contrario ist zu

schliessen, dass für den Geschorenen 10— 12jährigen Knaben schon das

gewöhnliche Wergeid cintritt; aus L. Sal. 24. 5. geht aber überdies seine

volle strafrechtliche Verantwortung hervor und da dieselbe ihn busspflichtig

machen konnte, der Busspflicht aber auch der Anspruch auf Bussenempfang

entsprach, so folgt daraus mittelbar die Vermögensfähigkeit, die übrigens

in L. Sal. 100, nämlich in der Bestimmung, wonach die Haarschurgeschenke

Eigentum des beschenkten Knaben werden, ihre Bestätigung findet. Die

weitgehenden Consequenzen dieser Vermügensfäbigkeit, die das langobardisebe

Recht vermuthen lässt (Roth. 155), fehlen im fränkischen Recht, das auch

hier zu keinem Abschlüsse gelangt ist. Mit dem zweiten Hüudigkcitstorinine

bringt derselbe Verf. dio Bartschur in hypothetischen Zusammenhang.
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erlitt Abschwächungen, die naturgemäss weitergingen als die der

väterlichen Gewalt. 1
) Man kann darin abermals eine Begleit-

erscheinung der erwähnten Auseinandersetzung zwischen Sippe

und Familie, ebenso auch einen Fortschritt der individuellen

Rechtsfreiheit erblicken; Verkehrsbedürfnisse steigerten die

letztere, so dass sich ihr das Familienrecht nur nach Maassgabe

dringendster Familieninteressen w’idersetzen konnte. Mit diesem —
bei aller innerer Stärke — nach Aussen hin schwachen Auftreten

der Familie, hängt wohl auch die geringe Bedeutung der

Adoption'2
) zusammen, die nur in der Affatomie für Erb-

zwecke 3
) eine praktische Verwerthung erfuhr.

*) Die» äussert sieb schon in der Möglichkeit, trotz Vormundschaft,

einen andern gerichtlichen Vertreter zu bestellen; über Einzelnes s.

.Schröder I. c. 324.

*) Ihre HanptanWendung dürfte sie doch als Scheinadoption zn

Emancipationszweckeu gehabt liabeu; s. L. K. Cur. XXII. 6; vgl. ßrnnner
in Anfs. z. Andenken an Waitz 8. CI. Für die Aufnahme von Findelkindern

ist der römische Modus beibelialten worden; s. Dahn 1. c. VIII. IV. 208.

s
) Die Affatomie (s. Schröder I. c. 337. A. 332) veranschaulicht in

besonders auffallender Weise deu Zusammenhang zwischen dem engeren

Familienrechte und dem Erbrechte. Hat auch das römische Hecht die

Adoption nicht einheitlich ausgestaltet, vielmehr Unterarten gekannt, die

noch im Justinianischen Hecht nicht ganz überwunden sind, man daher nicht

in allen Fällen vom Erwerbe väterlicher Gewalt sprechen kann (s. Hecker:

D. Adoption S. 24). so ist die fränkische Affatomie ein interessantes Beispiel

einer adoptionsartigen, aber nur eiuern speciellen Zwecke dienenden Reclits-

einrichtung. Mit dor Adoption hängt sie (s. v. Amira Erbenfolge CO,

Schröder 1. c. 338) formell zusammen (s. Köhler in Ztschr. f. vergl. R.

wiss. V. 429; die Rolle des Dritten versuchte neuerdings Brissaud I. c. 1382 zn

deuten; vgl. Schmidt: Affatomie S. 73 ff, Auffroy: Evolut. du testamenteu

France 158, Caillemer: Orig, et developpement de l’oxecut. testam. 41 ff ).

Es handelt sich offenbar um den praktisch wichtigsten Zweck der Einführung

eines Fremden. Sieht man, dass die germanische Verwandtschaftszählung

je nach dem Zwecke, um den es sich handelte, eine verschiedene sein konnte

(s. oben S. 306. A. 1.), so erscheint es durchaus nicht auffällig, dass die

Möglichkeit bestand, für den Erbzweck allein, also für eine der vielen

Verwandtschaftsfunctionen, eine specielle Vorsorge zu treffen, die in der

L. Sal. einen altertümlicheren Charakter aufweist, als bei den Langobarden.

Der Verkehr hat sich der Affatomie bemächtigt und wie aus ihrer ribuarischen

Form zu entnehmen (s. Heusler 1. c. IL 626 f.), ist sie zum brauchbaren

Werkzeug von Vergabungen, sogar unter Ehegatten geworden, bei der mau

selbst schriftliche Fonn auwandte (s. Brunner in Sav. Ztschr. XVI. 79,

Auffroy 1. c. 20411.) Die Bereicherung des Rechtalebeus bediente sich iu
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Denn das Erbrecht hat, in noch höherem Grade als das

eheliche Güterrecht, eine grosse Bereicherung zu verzeichnen.

Sein Schwerpunkt ruhte nicht mehr in der Sippe, sondern in

der Hausfamilie 1

) und die Bedeutung des Immobiliarbesitzes

hat die älteren Wurzeln des Erbrechtes verdrängt. Ist schon

diese mächtige Einwirkung des Immobiliarrechtes auf das

Erbrecht unrömisch, so kommt noch mehr in Betracht die Art,

wie sich die Verfügungsfreiheit 2
) neben dem Erbrechte des

diesem Falle eines Institutes, das einer ganz andern Ideenkategorie an-

gehört«; sollte es anfangs den Erbenmangel u. zwar unter äusserem Fest-

halten an der Verbindung zwischen Familien- und Erbrecht (s. F. Türen. 23,

Mark. II. 13, Merk. 46, Lindenbr. 18) ersetzen, so ist es später über die

Grenzen des Familienrecbtes hinausgekommen; vgl. meine Entut. d. deutschen

Immobiliareig. I. 285 ff.

*) s. oben S. 309. A. 1.

a
) Diese Tendenz entspringt dem Bedürfnisse des reicheren Rcchtslehens

und dessen Anforderungen, die theils alten religiösen Ursprungs sind

(s. Brunner in Sav. Ztschr. XIX. 120 ff. über den Totentlieil), tbeils welt-

lichen Rücksichten entsprechen. Praktisch tritt sie jodocli überwiegend in

der Form von Verfügungen unter Lebenden auf. selbst da, wo keine familien-

rechtlichen Hindernisse bestanden (s. Auffroy I. e. 169; inwieferne die

Ficker'sche Ansicht Uber das Alter der Verfügungsfreiheit zu trifft, muss

hier ans den mehrfach erwähnten Gründen unerörtert bleiben.) Neben der

AfTatomie finden wir diu Thätigkeit der königlichen Gewalt (sie wird ab-

gewehrt in Chloth. II. praec. c. 2), namentlich aber die Schenkung mit

Vorbehalt des Niessbrauchs (eventuell mit königlicher Bestätigung und

Garantie; s. Mark. I. 13, Ca i Heiner 1. c. 60 ff.), sowie die Schenkung

post obitum (s. Heusler 1. c II. 1 1H ff, Hübner: Die donatio p. obit. 1 1 ; ff,

76 ff, 144, Caillemer 1. c. hoff, 268 ff ). Den Unterschied zwischen der

betreffenden Schenkung nach römischem und fränkischem Rechte hat Hübner
(l. c. 17 u. 46ff, theilweiso gegen Heusler, vornehmlich jedoch gegen die

ältere namentlich von Löning 1. c II. 666 ff. vertretene Ansicht) klar gestellt;

nur durch die Form, d. i. durch diu Traditio cartae, die sich aus dem

römischen Vulgarrechte herleitet, kann man die römische und fränkische

Schenkung für den Todesfall in Verbindung setzen, wobei aber die Ver-

schiedenheit der Zwecke, denen in beiden Fällen diese Form diente, in's

Gewicht fällt Bei der Schenkung mit Vorbehalt des Niessbrauches liegt

freilich eine Verwandtschaft mit dem constitutum prossessorium vor;

s. Brunner: R. G. d. Urk. I. 11611; Hübner erklärt dies (1. c. 88) damit,

dass es sich in der Regel um kirchliche Interessen handelte; wir sehen

jedoch überdies, dass mitunter Schenkung und Vorbehalt des Niessbrauches

getrennt werden; dabei treten die körperliche Übergabe an den ueuen Eigen-

tümer und die separate Einräumung des Niessbrauches an den bisherigen

Eigentümer schon in uurümiseber Weise hervor, während bei symbolischer

y
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engeren Erbenkreises und der Magschaft sowie dem Wartrechte 1

)

geltend machte; gegenüber dem Übergewichte germanischer

Übergabe die Salmannen als Bärgen fär die künftige Besitzeinweisung

dienen (s. HUbner 1. c. 107). Ausserdem bedeutet die Möglichkeit der Ver-

mischung beider VerfUguugsarten (s. Hübner 1. c. 144 ff.) einen Bruch mit

dem römischen Constitutum possessorium und beweist selbständige Ent-

wicklung (a. Levison in N. Arcli. XXVII. 340f.), die deshalb, angesichts

der Ausbildung von Rechtsgeschäften, durch welche die römischen Verfügung«

arten wirtschaftlich ersetzt wurden, das Testament entbehren konnte (über

die Schwierigkeiten, mit denen daB Testament zu kämpfen hatte, a. Greg.

Tur. IV. 51, V. 80, 46, VI. 3, 46, VII. 7.). Es ist also nicht richtig, wenn

man fUr die Fortschritte des fränkischen Erbrechtes in erster Linie den

christlichen (so Wnitz 1. c. II. II. 361) oder deu römischrcchtlichen (so Dahn
1. c. VII. I. 130) Einflass geltend macht, wenn auch zuzugeben ist, dass

die Kirche die Kraft des Erbenansprucbes bekämpfte (s. Lüning 1. c. II. 685).

') Das Erbrecht der Hausfamilie tritt natürlich in den Vordergrund.

Über das Erbrecht der Unehelichen s. Brunner in Sav. Ztschr. XVII. 89 f,

XXIII. 198 ff. Für das Weibererbrecht hat Ficker die bekannten neuen

Gesichtspunkte aufgestellt (wegen der Zurücksetzung der Töchter in der

L. Chain, s. Heusler 1. c. II. 577 u. Fickor I. c. IV. 68f.), die nicht nur

für das Erbrecht allein wichtig sind; s. hiezu Brunner in Sav. Ztschr. XXI.

13 ff, Dahn 1. c. VIII. 11.239, VIII.IV.212, Schröder; R. G.4 330. A. 307.

Ob in diesem Falle (wie vielfach behauptet, von Ficker aber bestritten

wird) auch für das fränkische Recht, ebenso wie für andere Rechte, römischer

Einfluss anzuuehmen ist, muss denualcn (aus den oben S. 309. A. 1. an-

gedeuteten Gründen), ebenso wie die Erörterung des Wartrechtes, des

Repräsentationsrechtes, der Einzelerbfolge, des Ascendontenanspruches und

der Gesammtsuccession (s. über die letztere Heusler 1. c. II. 537 ff.) ausser

Betracht bleiben; Uber Erhtheilungen s. Mark. 1. 20, II. 14, F. Sirmond. 25,

Andeg. 54. Bign. 18, App. Mark. 39, Capit. ex 811. c. 7. Das wichtigste

Problem dieses Gebietes betrifft natürlich die Auseinandersetzung von Sippe

und Familie, so dass man mit dem gegenseitigen Verhältnisse von drei

Factoreu zu rechnen hat, d. i. mit dem Ansprüche der Magschaft, der

Familie und des Individuums, überdies für letzteres mit dem Ansprucho auf

Verfügungsfreiheit. Es sei hier nur bemerkt, dass dieses Verhältnis nicht

einzig als Kampf von einander gegenüberstehendeu Ansprüchen zu betrachtcu

ist, so dass die Lösung nicht blos einen Ausgleich widerstreitender privat-

rechtlicher Ansprüche zu bedeuten hätte — sondern dass der ganze Process

eine tieferliegende Grundlage hatte und dass sich das Suchen nach Auskunft«-

initteln (selbst da, wo der individuellen Verfügung keine familionrechtlicben

Hindernisse entgegenstanden) auf dieser gemeinsamen Grundlage entwickelt

hat. Man muss hior an das öffentlich rechtlicho Moment denken, das einer-

seits beim Aufsteigen des Immobiliarrechtes zu Gunsten des Privatrechtes

(der Familie u. s. w.) zurücktrut, andererseits aber doch die volle Herrschaft

des verwandtschaftlichen Elementes, sowie die Verhinderung individueller
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Elemente ist der Einfluss des römischen Rechtes auf die Ver-

fflgungsfreiheit ein auffallend kleiner zu nennen. 1

)

Bethätigungsmöglichkeit, störte. Der König bedurfte zur Verfügung über

sein Vermögen keiner Theilnahme der Erben (s. Brunner 1. c. n. 68.

Ueusler I. c. I. 309 f.); ob der Erbeneinspruch ausschliesslich auf altem

Rechte beruht, muss in anderem Zusammenhänge besprochen werden. Von

seinem Standpunkte aus hat es ueueidiugs Tamassia (La Falcidia S. 27 ff.)

in geistreicher Weise unternommen, die germanistische und speciell die

fränkische Beschränkung des Erblassers au die missverstandene Falcidia

anzulebnen.

') Man muss nämlich berücksichtigen, dass die fränkische Verfügung

für den Todesfall überwiegend eine unwiderrufliche war (s. Glasson 1. c.

III. 180. Auffroy 1. c. 216). Bekanntlich bedeutet testamentum in der

fränkischen Rechtssprache eine Urkunde und man kann auf die Zulässigkeit

von Testamenten aus dem Capit. legg. add. ex 803 c. 9. nur schliessen.

wenn man nicht an Testamente in vollem Sinne denken will; die unter den

überlieferten Urkunden vorkommenden Testamente hat Auffroy 1. c. 227 f.

aufgezählt. Derselbe Forscher hat (1. c. 231 ff.) nachgewiesen, welchen

Rückgang das römische Testament schon in den Epitomen zeigt, trotzdem

das Breviar die einschlägigen Fragen behandelt hat. Es ist hervorzubeben,

wie das römische Testament nach und nach die Widerruflichkeit einbüsste

(1. c. 2R6 f.), wofür namentlich das Fideicommissum per epistolam ins Oewicht

fiel (1. c. 278 f.); es kam in der Praxis der Vorbehalt des Kiessbrauchs auf

und im VIII. Jh. ist das eigentliche römische Testament in Gallien ver-

schwunden ;1. c. 286 f.); die Stellung der gesetzlichen Erben erfuhr eine

wichtige Änderung, weil man die römische Individualisierung ihrer Ansprüche

fallen liess und dafür von gesetzlichen Erben insgesammt sprach (1. c. 333 ff.);

es ist ferner bemerkenswert, welchen Wandlungen die Falcidia unterzogen

wurde (s. Zeumer in Sav. Ztschr. IX. 20ff, Stouff in Nouv. Rev. hist,

de dr. fr. et etr. XI. 273. A. 2.) und die neueste gründliche Untersuchung

Tamassia's hat (1. c. 30) zu dem Ergebnisse geführt, dass nur die Be-

zeichnung römisch geblieben, das Institut selbst aber unrömischen Begriffen

angegliedert worden ist. Auch die Testamentsvollstreckung erfuhr eine

unrömische Ausdehnung (s. A uf froy 1. c. 309 ff.) und beruhte, wie

Caillemer in einleuchtender Weise dargethan hat, auch bei den Franken

(für die Langobarden hat es A. Schultze dargelegt, s. Theil II. S. 197.)

vorwiegend anf germanischer Wurzel; denn die betreffende Rückbildung

des römischen Rechtes bat angesichts der Fusionierung der Testaments-

eröffnung mit der Schenknngsinsinuation (s. Caillemer 1. c. 18 ff.), Bahnen

eingeschlagen, die zu einer Begegnuug mit dem germanischen Rechte führten.

Mag man auch den Unterschied zwischen dem Dritten bei der Affatomie

und dem späteren Testamentsvollstrecker noch so sehr betonen, so giebt

doch selbst Caillemer (I. c. 45) zu, dass dieser Mittelsmann, in viel höherem

Grade als alle römischen Vorbilder, als Vorläufer des fränkischen Testaments-

executors anzusehen ist. Man muss mit Caillemer (I. c. 61) Gewicht legen

v. Ha II» an, Köm. Recht in den germ. Volksstaatcn. III. 21
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So sehen wir das Individuum trotz Sippetradition und

Familiengewalt, Dank den neuen Rechtsbedürfnissen, die zu

reichfaltig waren, um im Rahmen der bisherigen Verbände be-

friedigt zu werden, vielfach selbständig. Diese Entwicklung

auf den historischen Zusammenhang zwischen der Seelgabe nnd dem
VoUstreckungsorgan (zu weit geht Urissaud I. c. 1386, der das kirchliche

Element in den Vordergrund stellt), weil die Vergabung pro animn in

germanischem Sinne einer Tradition bedurfte, fUr die das römische Testament

unbrauchbar war; es musste also ein Ausweg gefunden werden, der sowohl

die Sicherheit der Vergabnng (also auch die aus der wirklichen Tradition

hervorgehende Unwiderruflichkeit), als den lebenslänglichen Niessbrauch,

gewährleistete. Da das gallorömische Recht ein über die Lebensdauer

hinausgehendes Mandat nicht anerkannte (s. Epitt. Mon. und Seid, ad L.

R. V. Gai. II. 9. 19.), das fränkische Recht aber eine solche Stellvertretung

noch weniger aunehmen konnto, so musste der Salmann einen anders

gearteten Auftrag erhalten (s. z. B. F. Senon. SO, Imper. 38), nämlich eine

gegen jeden Dritten wirksame Gewalt (s. Be wer: Sala, traditio, investitura

S. 71, Brunner in Forsebgg. 32, Hübner: Immobiliarprocess S. lOfiff,

Caillemer: 1. c. 154 ff.), welcher Auffassung das Vulgarrecht insofern beitrat,

als der Testamentsvollstrecker dem Fideicommissarius analog behandelt werden

konnte (s. Gl. paris. ad L. R. V. Gai. II. 7.: „fideicommissarius est, qui

per fideicommissum res debet ordinäre“; vgl. L. R. Cur. XXVI. 1. mit

L. R. V. Paul. IV. 1. 6.). Der Auftrag musste auch (wegen der Sicher-

stellung der Vergabung und der Anwartschaft des Berechtigten; s. Heusler
1. c. II. 120 u. Hübner in Donationos 46ff.) unwiderruflich sein. Diese

fränkische Consequenz (Caillemer weist 1. c. 283ff. mit Recht auf den

betreffenden praktischen Unterschied zwischen der fränkischen und lango-

bardischen Vergabung hin, sowie auf den Versuch die fränkische Praxis in

Italien einzubürgem) widersprach der römischen Auffassung; es hätte ihr

ebenso die Widerruflichkeit wegen früheren Todes des Salmannes (s. Schröder:

R. G* 280 f.) widersprochen ;
diese die Anwartschaft des Bedachten gefährdende

Consequenz lässt sich nur aus dem germanischen Immobiliarrechte erklären,

sowie andererseits der Grund des weitgehenden, geradezu principiellen

Unterschiedes zwischen dem römischen Fiduciar und dem germanischen

Treuhänder ebenfalls auf dem Gebiete des germanischen Sachenrechtes zu

finden ist; denn in. R. bemerkt A. Schnitze (in Iherings Jahrbüchern f.

Dogtn. Bd. 43. S. 13 ff.), dass nach germanischem Rechte die wirkliche

dingliche Rechtslage gegenüber Dritten nnr insoweit maassgebend ist, als

sie offenkundig auftritt. Die Beschränkungen des Auftrages, die zugleich

eine dem Willen des Gebers entsprechende Durchführung sicherten, ergaben

sich aus den die Tradition begleitenden Verabredungen (s. Hübner 1. c. 67 ff.

126 ff.); soweit sie das Interesse des Bedachten betrafen, wurde die Einhaltung

durch die Xtrafclauseln der Urkunden, für die Kirche überdies durch die

Publicität. (s. Hübner I. c. 40) und durch die Ingerenz der öffentlichen

Gewalt, (s. Chloth. II. praec. c. 10) gewährleistet.
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ermöglichte auch dem Sippelosen die Theilnahme am Rechts-

verkehre und bahnte sie für den Fremden an. Zu einem nach

irgend einer Richtung bestimmten Abschlüsse ist es jedoch nicht

gekommen; weder zu einem, den directen Rechtsbeziehungen

zwischen Staat und Individuum förderlichen, noch zu einem

solchen, der es der Familie möglich gemacht hätte, die an sie

gelangten sipperechtlichen Befugnisse voll zu wahren, zu festigen

und den neuen Bedürfnissen anzupassen. Aber weder der Verfall

der alten, noch die Anbahnung der neuen Zustände ist in römischem

Sinne vor sich gegangen. 1

)

Theilweise anders gestaltete sich die Bereicherung des

Rechtslebens auf den ausserhalb des Familienrechtes liegenden

Gebieten, auf denen die alte Sippentradition nur mittelbar

wirksam sein konnte und die Steigerung des wirtschaftlichen

Verkehrs zu grosser Ausgestaltung Anlass gab, andererseits

auch Erleichterung und Sicherung des Verkehres erforderte,

wofür entsprechende Garantien entstehen mussten.

In den Mittelpunkt des Vermögensrechtes trat das Immobiliar-

recht, das nicht nur das gesammte Sachenrecht beherrschte,

sondern, wie schon erwähnt, auch das Familien- und Erbrecht

beeinflusste und überdies sogar für das Obligationenrecht wichtig

wurde; da nämlich nicht nur die Beziehungen zwischen Immobilien

und Mobilien, sondern auch die Beziehungen zwischen Sachen

’) Es muss nämlich daran erinnert werden, dass die Mehrzahl der

Individuen der Einschränkung durch neue Verbände (z. B. Grundherrschaft,

s. oben 8. 131 ff.) anheirofiel. Somit ist also nicht nur die privatrechtliche

Individualisierung unvollkommen geblieben, sondern Überdies ihre Entwicklung

durch äussere Umstände durchkreuzt worden. Das aber ist unbedingt uu-

rümisch; man muss vielmehr, mit Rücksicht auf die (oben S. 132 ff.)

besprochenen germanischen Elemente der Grundberrschaft und der Immunität,

diesen neuen Einschlag als einen den germanischen Ideen entsprechenden

bezeichnen. So wie das Individuum ehedem durch volksrechtliche Verbände

an der privatrechtlichen Bewegungsfreiheit gehindert war. so wird es nunmehr

durch die neuen Verbände gehindert; beide Arten von Verbänden zeichnen

sich aber durch ein gemeinsames Merkmal aus; sie reichen beide aus dem

Privatrechte in das öffentliche Recht hinüber und tragen dadurch zur

Schaffung jener eigentümlichen Beziehungen zwischen öffentlichem und

privatem Recht bei, die wiederum ganz unrömisch erscheinen. — Auf das

genossenschaftliche Element können wir hier nicht näher eingeben. Dasselbe

erhält durch die bodenrechtlichen Verhältnisse neue Impulse.

81*
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und Rechten unter den Pertinenzbegriff fielen, 1
) gelangte auf

diesem Wege ein Theil des Obligationenrechtes in den Bannkreis

des Sachenrechtes und zwar des Rechtes an liegendem Gut.'-)

Angesichts dieses Umfanges des Sachenrechtes ist der von

G i erke 3
) für das ganze ältere deutsche Sachenrecht hervorgehobene,

durch die fränkische Entwicklung bestätigte Einfluss der Eigenheit

der Sachen auf die Prägung des Sachenrechtes,4
) von grosser

Bedeutung: es ist bekannt, wie sehr sich der Einfluss der

Eigenheit der Sachen insbesondere in der Vertiefung des Unter-

schiedes zwischen Mobilien und Immobien ausdrückte. 5
)

Die grosse Entfaltung des Sachenrechtes tritt jedoch nur

theilweise hervor; dem formalistischen Geiste des Process- und

') Allerdings konnten auch Sachen die Pertinenr, von Rechten bilden

(s. die von Brunner 1. c. II. 169. A. 53 angeführte „pertinentia comitatus“);

aber abgesehen von der Heusler’schen Construction derartiger Rechte als

Sachen (1. c. I. 341 ff.), wird auch sonst niemand behaupten, dass in solchen

Fällen das betreffende Rechtsverhältnis personenrechtlicheu Charakter an-

genommen hätte; die Bedeutung der Immobilie überragte auch in diesen

Fällen alles andere.

s
) Kit Recht bemerkt Gierke: Priv. R II. 50. dass Rechte unter den

Begriff einer Gesammtsache fallen konnten, wodurch die Grenzen des Sachen-

rechtes eine Erweiterung erfuhren.

») Priv. R. II. S. 1.

<) Die Sachen erscheinen nach dieser richtigen Ansicht als selbständige

Ausgangspunkte; sie erhielten eine auf ihr eigenes Wesen gegründete

Rechtsstellung.

s
) Auf die neuerdings von Champeaux wieder behandelte Frage,

betr. die Entstehung der Unterscheidung zwischen beweglichen und un-

beweglichen Sachen, vermag ich hier nicht einzugehen ; ich verweise vorläufig

auf Stutz (in Sav. Ztschr. XX. 330ff.) und beschränke mich darauf, die

Behauptung Champeaux, wonach die Unterscheidung zwischen Mobilien und

Immobilien erst dem römischen Recht entlehnt sei, als eine recbtshistorisch

unbewiesene zu bezeichnen. Man muss es Stutz danken, dass Michelsen's

Hypothese, die er m. R. als eine verschollene bezeichnet, hervorgeholt

wurde. Die Scheidung zwischen Mobilien und Immobilien kann wohl

Gegenstand neuer Erörterung werden, aber nicht in dem Sinne, wie es

Champeaux meinte. Wichtig erscheint die Bemerkung v. Amira's (in

Recht S. 176), die sich gegen die Auffassung kehrt, als sei das Mobiliar-

recht in unserem Sinne älter als dag Recht an Grund und Boden; es werden

tkatsächlich die Formen des Mobiliarrechtes zu wenig unterschieden. Die

Scheidung zwischen Mobiliar- und Immobiliarsachenrecht hat der Handel

besonders ausgeniitzt (s. Goldschmidt: Univ. Gesch. d. H. R. 133) und zur

definitiven Ausgestaltung wesentlich beigetragen.
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Privatrechtes entspricht die Scheidung innerer und äusserer

Eigenschaften aller Rechtsverhältnisse und die besondere Berück-

sichtigung der letzteren. Muss man auch sagen, 1

) dass die

Gewere nur das Kleid des Sachenrechtes gewesen und dass das

materielle Sachenrecht von ihr nie verschlungen worden ist, so

muss man doch in ihrer allgemeinen Bedeutung einen Beweis

für die Wichtigkeit der äusseren Form im Sachenrechte erblicken:

an diese Form knüpft das Bedürfnis der Veranschaulichung

sachenrechtlicher Verhältnisse an, so dass sowohl jene Form,

als auch dieses Bedürfnis, nicht nur Erbstücke, sondern vielmehr

lebensfähige Entwicklungsmomente bedeuten, durch die der

principielle Unterschied zwischen römischem und fränkischem

Sachenrecht festgelegt wurde.

Dies äussert sich nicht nur in dem Schutz dinglicher Rechte,-)

sondern auch in der Übertragungsart derselben, wofür insbesondere

auf das Immobiliarrecht zu verweisen ist. So reichfaltig auch

dessen Entwicklung ausgefallen ist und so neu diese

Ausgestaltung zum grossen Theile war,’) so trat doch gerade

l
) Gierke: Priv. R. II. 189; vgl. die einschlägigen Schriften von

Heu sie r und Hubor; s. dazu Herbert Meyer: Eigentum u. Entwcrung S. 1 ff.

a
) Zutreffend spricht Hermann (Grundelem. d. altgerm. Hohiliar-

vindication S. 67 ff.) von dem Bestreben, die Rechtssicherheit auf die

Publicität des Rechtes zu gründen. Für das Mobiliarrecht ist jetzt, ausser

der früheren, von Hermann I. c. verarbeiteten Litteratur, auf Hensler

I. c. I. 38t ff, II. 209 ff, Huber: Gewere S. 60ff„ ferner auf Herbert Meyer
I. c. (s. dazu J. Gierke in Ztschr. f. H. R. 52. S. 612ff., v. Wretschko
in Hist. Vierteljahrschr. IX. 223f., Rehme in GStt. gel. Auz. 1905.

S. 977. nnd Gierke: Priv. R. II. 553ff.), sowie auf Bri9saud 1. c.

1201 zu verweisen; vgl. Schröder R. G.* 273. (Von der früheren

Ritt, wäre insbesondere Goldschmidt in Ztschr. f. Hand. R. VTII. her-

vorzuheben.) Champeaux ist durch Stutz (Sav. Ztschr. XX. 327 ff.)

richtig gewürdigt worden. Man kann für diese Frage schon von einer fest-

stehenden Meinung sprechen nnd man darf die im Texte ausgesprochene

Behauptung des principiellen Unterschiedes zwischen römischem und fränkischem

Sachenrecht, vom Standpunkt der wohl begründeten herrschenden Meinung

vertreten. Zu berücksichtigen ist auch die von Behren d (Anefang u. Erben-

gewerej nachgewiesene Brauchbarkeit des Anefangs für die erbrechtliche

Erwerbung von Sachen.
s
) Die betreffende Erörterung muss der Darstellung dar Geschichte

des Immobiliarrechtes Vorbehalten bleiben. Ohne auf die Geschichte der

einschlägigen Begriffe einzugehen, wäre vorläufig zu bemerken, dass schon

Viollet (Hist, du dr. priv6 s S. 555) erkannt hat, dass man im alten Rechte
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hier das Streben nach Veranschaulichung der Rechtsver-

hältnisse, sowohl für die Übertragung, 1

) als auch für den

sowohl gewissen Wurzeln individueller Berechtigung, als auch Gruppeu-

rechten begegnet, was mit dem Nebeneinanderbestehen der beiden Snbjecte.

des Individuums und der Gruppe, Zusammenhänge Andererseits muss mau
bemerken, dass einzelne bestimmte Arten von Berechtigungen entschieden

fremdrechtlichen Ursprungs waren ;
so das Praecarium ; ebenso der Ususfructus

;

s. Glasson 1. c. III. 140.

*) S. im allgemeinen Schröder: R. G. 4 276f. und die dort citirte

Litteratur. Besondere Beachtung verdient neben der gerichtlichen Auflassung,

die bekanntlich die Rechtswirkungen der realen Investitur es langte und somit

einen Fortschritt bedeutete, vom Standpunkte dieser Untersuchungen die

Function der Urkunde. Es ist ein hervorragendes und allgemein anerkanntes

Verdienst Brunners, die Bedeutung der Urkundenbegebung, also die Be-

deutung der Urkunde fllr die symbolische Tradition nachgewiesen und den

Zusammenhang mit dom römischen Vulgarrecht festgestellt zu haben (s. R.

G. der Urk. I. 1 13 ff. u. in Forschungen 61 1 ff.); auch hat derselbe Gelehrte

diese formelle Urkundenbegebung an der Hand der L. Rib. als ein Zugeständnis

an das Formalitäts- und Publicitätsbedürfnis zu kennzeichnen vermocht (vgl.

Forschungen 6 17 ff; s. Zeumer in Sav. Ztschr. IV. 1 1 3 ff; Voltellini hat

sodann in Ergbd. VI. 1 58 ff. der Mitth. d. Inst, den von Brunner besonders

hervorgehobenen rätischeu Urkundentypus beleuchtet). Noch stärker hat

Val de Lidvre (Mitth. d. Instit. II. 467) die Selbständigkeit des germanischen

Elementes auf diesem Gebiete betont, ja sogar die Vermutung nicht unter-

drücken können, dass an der vulgarrechtlicken Umbildung des römischen

Urkuudenwesens germanische Ideen mitbetbeiligt gewesen sein mögen; dass

sie für Form, Anwendung und Wesen der Traditio cartae (man bedenke

die Benützung der unvollständigen C'arta als Traditionssymbol) bestimmend

waren, ist klar. In der Rolle, die die Carta bei Grundtraditionen spielte,

hat die Entwicklung der obligatorischen Urkunde zur dinglichen Symbol-

urkunde ihren Höhepunkt erreicht (s. Stonff in Nouv. Rev. hist, de dr. fr.

et etr. XI. 278f.); sehr gut sagt Brissaud 1. c. 1284, dass die Germanen

.virent une tradition per cartam, lä ou il n'y avait pour les Romains qu'une

traditio cartae“; die römischen Ansätze der traditio per cartam behandelt

vom Standpunkte ihrer byzantinischen Fortentwicklung Brandileone: La

traditio per cartam nel dir. biz. (in Studi in onore di Vitt. Scialoja). Die

gewonnenen Ergebnisse erscheinen bei Redlich (Mitth. d. Instit. Ergbd. VI.

57 f.) in einer neuen Fassung, die einen, aber nur scheinbaren, Widerspruch

gegen die Brunner'sche Ansicht bedeutet. Mit Rücksicht darauf, dass nicht

der Abfassung sondern der Begebung der (ärta die Hauptbedeutung zukommt,

die Fertigung aber erst nach Vollzug der formalen Handlung erfolgt, reiht

Redlich die Carta unter die andern bei der Tradition gebräuchlichen Symbole

ein. Von da aus gelangt er zur Behauptung, dass rechtsdiplomatisch der

Hauptunterschied zwischen Carta und Notitia in der subjectiven und wört-

lichen Wiedergabe der Parteierklärung liegt, weil die Carta nur so wie

andere Symbole und nicht specicll dispositiv wirkt, also auch nur beweist
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Schutz 1

) hervor
j mau kann in den betreffenden Erscheinungen

(es hat schon Brunner 1. c. 288 hervorgehoben, dass es notitiae gab, die

von der Partei ansgestellt wurden, gegen die sich der Beweis zu kehren

hatte; s. auch Stouff 1. c. 270 f. ). Dabei wird augenscheinlich übersehen,

dass die Notitia eben niemals als Traditionssymbol auftritt, ja überhaupt

nicht unumgänglich ist, während die Carta. wenn sie angewendet wird, ein

essentielles Traditionssymbol ist, das vor andern Symbolen den klaren Inhalt

voraus hat. Richtig ist dagegen Redlich's Ansicht (1. c. 8), dass die derart

verwendete Carta wohl die Form, aber nicht das Wesen der römischen

Dispositiv-Urkunde beibehalten hat; dabei wäre zu erinnern an die vorher

erwähnten Ausführungen Val de Liävre's; da die römische Dispositiv-

Urkunde sachenrechtliche Anwendung fand, konnte ihr Wesen nicht unverändert

bleiben. Darin offeubart sich ebeu das von Redlich m. R. betonte Übergewicht

des germanischen Elementes in dieser Frage. Vgl. ausserdem Dahn 1. c.

VIII. IV. 188. Über die Verwendung des römischen Constitutum possessorium

8. Brunner: R. G. d. Urk. I. 116ff; vgl. jedoch oben S. 319. A. 2. Jedenfalls

ist die Vermischung römischer und germanischer Elemente in der Traditions-

form geradezu typisch für das gegenseitige Verhältnis beider Factoren.

Nun muss wohl daran festgehalten werden, dass diese Übereignnngs-

formen vornehmlich für den Privatverkehr galten; ebenso, wie man nicht

annehmen kann, dass die vom Volke ausgehenden Landanweisungen an

schwerfällige Formen gebunden gewesen wären, hat auch die Intervention

der öffentlichen Gewalt bei der Affatomie die Vornahme der Übereignung

feru vom Grundstücke ermöglicht; dasselbe gilt für die baunmässige Ver-

fügung (s. Bickel: Z. Gesch. d. Bannes S. 22 ff.). Eine besondere Bedeutung

kommt in diesem Zusammenhänge dem königlichen Praeceptum zu (s. Gier ko

Priv. R. II. 267. A. 8.); wenngleich Redlich 1. c. lOff. auch in diesem

Falle das Vorangehen gewisser Formalhandlungen feststellt, so war doch

das königliche Praeceptum auch ohne dieselben wirksam. Ohne auf diese

Frage, die nur im Zusammenhänge mit der Geschichte des Immobiliareigentums

erörtert werden kann, hier einzngeheu, muss man doch bemerken, dass die

dispositive Kraft der Küuigsurkunde, die nicht als Symbol benützt wurde,

gewiss nicht an die römische Dispositiv-Urkunde anknüpfte, sondern an

ganz andere Wurzeln. Wodon 1. c. 89 f. will einen unmittelbaren Zusammen-

hang zwischen der iu der L. Sal. behandelten Übertragung von Mobilien

und der späteren Iinmobiliartraditiou herstelleu.

Auch diu Function des Treuhänders, die ebenfalls für die Tradition

in Betracht kommt, ist, wie schon oben (S. 321. A. 1.) bemerkt wurde, eine

unrömische. Iu Anlehnung an Ueusler 1. c. I. 222, hat v. Es t reicher

(Studya nad hist, kupna w epoce frank. S. 99 ff.) deu Unterschied zwischen

dem Hauptzwecke der Treuhänderschaft (vom Standpunkt des Sachenrechtes)

und dem Verbürgungszwecke schärfer hervortreten lassen.

') Es genügt auf den bekannten Mangel durchgreifender Scheidung

zwischen Possessorium und Petitorium hinzuweisen, ferner auf den Mangel

eines speciellen Schutzes der Gutgläubigkeit; s. Herbert Meyer 1. c. 293 f.

— Über die privatrechtliche Bedeutung des Königsbannes s. Sickel 1. c. 26ff.
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des Immobiliarrechtes eine gereifte Frucht der im Mobiliar-

rechte keimenden Ideen wahrnehmen. 1

)

Zu den Schutzmitteln gehört die Verschweigung,
die thatsächlich römischen Einfluss aufweist,-) aber doch

die germanische Wurzel nicht verleugnet 3
) und in ihren

verschiedenen Verzweigungen processreehtlicher und materiell-

rechtlicher Art als ein eigenartig combiniertes 4
) Institut er-

') Die» gilt auch für die Schenkung, nämlich sowohl für den Charakter

des durch die Schenkung erworbenen Rechtes, als auch für den schwächeren

Schutz, wio er namentlich der königlichen Grundschenkung eigen war;

vgl. Schröder: R. G.‘ 284; es äussert sich darin der Mangel des abstracten

Charakters einer Eigentumsvermehrung und die der Schenkung innewohnende

Eigenschaft der Zweckzuwendung, die durch den wahrnehmbaren Zweck
beherrscht wurde.

*) Über Decr. Childeb. c. 3. s. oben S. 31 und die dort (A. 1.) citirte

Litteratur. Es ist nicht unwichtig, dass die fränkische Norm an das

Dritthandverfahren anknüpfte, während L. R. Vis. C. Th. IV. 18 . einen

ganz andern Ausgangspunkt hatte; namentlich ist das Verhältnis der

fränkischen zehnjährigen Frist zu der in L. R. Vis. C. Th. IV. 12. § 5.

normierten sehr interessant; vgl. auch Epit. Hon. Über c. 18 des Ed.

Chloth. II. und dessen Rücksioht auf kirchliche Interessen s. oben II. Theil

8. 303 und hier S. 61.

*) An die germanische Verscbweigungsfrist (L. 8al. 45, 46} knüpft,

wie soeben erwähnt wurde. Decr. Childeb. an. Die Jahresfrist, die in den

WirtschaftsVerhältnissen ihre Begründung findet (s. Heusler 1. c. I. 57f..

Viollet 1. c. 370.), kommt für die Frohnungsfolgen in Betracht. (Vgl.

die von Immerwahr: D. Verschweigung 8. 2. angeführten Normen, wobei

jedoch Frohnung und Vorschweigung nicht genügend auseinandergehalten

werden; auf L. 8a). 45 und 46 gebt Immerwahr überhaupt nicht ein und

man muss Heymanu's Urthoil in Sav. Ztschr. XVII. 163. beitreten). Über

die thatsäcbliche Dauer der Jahresfrist s. Fockema- Andreae in Sav.

Ztschr. XIV. 73 ff.

4
) Immerwahr verweist 1. c. 11 auf die interessante Combination der

germanischen Verschweigungsfrist mit der römischen Verjährungsfrist in

einem Placitum Theoderichs III. v. J. 67a. Part sch hat (Die longi temporis

praescriptio) die weitgehende Umbildung im römischen Reichsrechte geschildert

und dabei mit Recht die Übereinstimmung der Interpret, zu Paul. V. 2. 3.

hervorgehoben (1. c. 156). Damit hängt es zusammen, dass Chloth. II. c. 13

für die dreissigjährige praescriptio nur justum initium, aber keine bona fides

forderte (vgl. Dahn 1. c. VII. III. 290, 313 f.); dieser Umbildung entsprang

auch die kräftige (über das eigentliche römische Recht hinausgehende)

Function der longi temp. praescr. In Childeb. II. c. 3. tritt die inconcussa

possessio wohl auf Grund der Entlehnung aus dem Vulgarrechte, aber doch

(wie Partsch 1. c. 146 selbst zugiebt) dank der Anlehnung an die germanische
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scheint. 1

) Vom Eigentum hat sich frühzeitig das Pfandrecht

als ein eigenes dingliches Hecht abgelöst. Es erscheint schon in

der L. Sal. als ein vom Eigentum verschiedenes, dem Sichernngs-

zwecke dienendes Recht,“9 im Gegensätze, beziehungsweise zur

Ergänzung und zum Ersätze der persönlichen Haftung. Diese

Trennung des Pfandrechtes vom Eigentum dürfte sich wohl

zuerst im Mobiliarrechte vollzogen haben,') wobei gerichtliche

und aussergerichtliche Pfandnahme zu verschiedenem Erfolge

führten; diese Verschiedenheit privatrechtlicher Folgen auf

processrechtlicher Grundlage entspricht derGesammtentwicklung.4
)

Ohne auf die ältere Satzung hier eingehen zu können/’) wollen

wir nur mit Egger 6
) bemerken, dass selbst die jüngere Satzung

als anticipierte Frohnung, mithin als unmittelbare Folgeerscheinung

des fränkischen Königsbannes, zu betrachten wäre; ') dies erscheint

Verschweigung auf. H. ß. sagt daher BriBsaud 1. c. 1263, dass man den

römischen Einfluss auf diese Entwicklung nicht überschauen dürfe, da dieselbe,

nur ,un effet de la marche generale du droit“ war. Stubbe: Duch.

Priv. R. I.3 648 f. überschätzt den römischen Einfluss; vgl. noch Gierke:

Priv. R. I. 311.

*) Hierher gehört auch das sog. intertemporale Recht, dessen Normeu

bestimmt, erscheinen, früher begründete Rechtsverhältnisse zu schützen und

den Übergang zu neuem Rechte zu erleichtern; es genügt, darauf hinzuweisen,

dass Affolter (1. c. 122, 131) die ungenügende Gestaltung desselben bei

den Pranken dargethan und westgotbische Beeinflussung wahrscheinlich

gemacht hat.

J
) s. Gierke: Priv. R. II. 809; er nennt es (1. c. 810. A. 2—5.)

Sachhaftuugsrecht und trägt dadurch seiner processrechtlichen Stellung

Rechnung; vgl. Heusler I. c. II. 129, 201, v. Amira (bei Paul 3 132).

*) Wir verweisen inzwischen auf Gierke Le. 965 und auf die sehr

ansprechende Annahme (I. c. 809). das Pfandrecht sei ursprünglich ein dem

Sicherungszwecke gemäss „gebundenes“ Eigentum gewesen, wobei wir

selbstverständlich vorläufig von dem Begriffe eines gebundenen Eigentums

absehen müssen.

*) S. Brunner 1. c. II. 450f, 455, 457, v. Schwind: Wesen und

Inhalt d Pfandr. 8. 11. Es apparirt hier der ältere enge Zusammenhang

zwischen Privatrecht und Process.

5
) Dieselbe hängt unmittelbar mit dem Immobiliarrecht zusammen.

S. Brunner in Forschgg. 624ff. (über eine interessante Fortentwicklung),

Franken: Franz. Pfandr. 170ff, Egger: Vermögenshaftung und

Hypothek 315 ff.

*) 1. c. 136, 350; vgl. Meibom I. c. 76.

7
) Über die Vorläufer der jüngeren Satzung in fränkischer Zeit s.

Heusler 1. c. II 14 7 ff. (and. Aus. v. Schwind I. c. 169f.); vgl. Brunner
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desto bedeutsamer, als bekanutlich im übrigen für die Anfänge

der jüngeren Satzung kein dinglichrechtlicher Charakter an-

genommen werden kann; 1
) eine römischrechtliche Beeinflussung

des Pfandrechtes erscheint somit nicht annehmbar.

Eine grosse Bereicherung hat auch das Obligationen-
recht erfahren, dessen Entwicklung überhaupt mancherlei

Analogien mit der des Sachenrechtes aufweist.-) Doch ist als

wichtiger Unterschied zu verzeichnen, dass, während die Fort-

schritte des Sachenrechtes in allen, selbst in den neuen Er-

scheinungsformen desselben, zur Verwirklichung überwiegend

germanischer Grundideen führten, *) die Entwicklung des

Obligationenrechtes eine thatsächliche Erweiterung des Gesichts-

kreises bedeutete, eine Entfaltung, die nicht ausschliesslich auf

alte Grundlagen zurückgeführt werden kann.

Allerdings ging man von diesen alten Grundlagen aus; 1
)

1. c. und in Grundzüge 8. 196. Sehr wichtig erscheint der Zusammenhang

der späteren französischen Iiuiuobiliarpfanduug mit der fränkischen inissio

in banuum; s. Egger 1. c. 319.

') s. Franken 1. c. 4ff., v. Schwind 1. c. 171, Egger L c. 137.

s
) Diese Analogien können hier allerdings nur angedeutet werden.

Es ist zu bemerken, dass in beiden Fällen ein Zusammenhang zwischen dem

Kückgange der Sippe und der Individualisierung des Rechtes bemerkbar

ist; denn ebeusn wie die Entwicklung des Sachenrechtes (namentlich des

Rechtes an liegendem Gut), erfordert auch die Entwicklung des Obligationen-

rechtes die Möglichkeit, das individuelle Rechtslebcn über die Grenzen des

Verbandes hiuaus erstrecken, im Verkehre selbständig Vorgehen und selbständig

haften zu können. Daher die grosse Bedeutung des Handelsverkehres, der

diese Freiheit des Individuums voraussetzt. Weiter ist zu bemerken, dass

der Formalismus des Obligationenrechtes ebenso wie der des Sachenrechtes

auf dem gemeinsamen Offentlichkeitsbedürfnisse, als einer Voranssetzung

des Rechtsschutzes, beruht; dem entspricht es, dass die auf Erwerb von

Sachen oder Rechten zielenden Handlungen in beiden Fällen nur dou

Anspruch auf Erwerb begründeten, nicht aber den Erwerb selbst. Es ist

daher ebenso richtig als geistreich, wenn Kollier (Substanzrecht u. Wertrecht

in Arch. f. civ. Prax. 91. S. 175f.) gegen die Annahme einer „Ohnmacht des

Schuldrechtes“ auftritt; denn diese „Ohnmacht“ ist nur eine Äusserung

allgemeiner „Ohnmacht“ der Rechtsordnung.
3
) So z. B. in der fräukischen Entwicklung des römischen Praecariums;

s. L. M. Hartmann in Vierteljahrschr. f. Soc. u. Wirtsch. Gesch. IV. 34uff.

4
) Es genügt, auf die Grundformen der „Fides facta“ und der „Res

praestita“ zu verweisen. Zwar hat Thcvenin (Nouv. Rev. hist, de dr. fr.

et etr. IV. 4551!'.) gegen den Formalvertrag Stellung genommen und selbst

für die BusszuhlungspAicht der tides facta nur die Eigenschaft der Consequenz
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es wurde aber die Lösung der Verbindung des Vertrags- und

Processrechtes und eine auch änsserliche Selbständigkeit des

einer schon bestehenden Obligation belassen wollen, doch darf uian mit

Esmein (Etudes sur les contrats S. 6) and Anderen, diese Ansicht als

gentigend widerlegt betrachten; Sickei (Vertragsbruch S. 7 f.) betrachtet

die fides facta als Begründung verschiedenartiger Pflichten, die durch

entsprechende Aufforderung des Gläubigers in Erscheinung treten; Lüning
(Vertragsbruch S. 20 ff.) will in ihr eine zweite Obligation mit selbständigem

Inhalte erblicken und meint (1. c. 6f.), dass sie hauptsächlich processrechtliche

und nicht eigentlich privatrechtlicbe Anwendung fand, wogegen Esmein
(1. c. 77.) auf Quellen verweist, die eine enge Verbindung der fides facta

mit der festuca beweisen, wodurch auch Tbftvenin's Unterscheidung (1. c.

70 ff, 90) hinfällig wird (vgl. Esmein 1. c. 70. A. 2, 77, 79. A. 2., Egger
1. c. 403, 414.). Die Bedeutung der festuca vom Standpunkt der Wert-

morphologie untersucht v. Kostanecki: D. wirtsch. Wert vom Standpunkt

d. gesch. Forschung 136ff, 168ff, 181. Zu weit geht jedoch Egger, wenn

er (1. c. 414f.), mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der rein privat-

rechtlichen Obligationsgrundlagen, annimmt, die fides facta habe nur ein

Pfändungsrecht des Gläubigers begründen künneu, während Puntschart
(Treugelöbnis 429. A. 5. und 439. A. 3.) 'wohl die Begründung der Obligation

ablehnt, aber den Zweck, die Person haftbar und klagbar zu machen,

anerkennt; s. jetzt Puntschart in Sav. Ztschr. XXVI. 164ff. Trotz des

von Egger m. R. hiefür betonten Zusammenhanges des executivischen

Verfahrens mit der alten Friedlosigkeit, muss mau doch auf die Worte des

Richters in L. Sal. Ml. „voluutatem tuam solve homini isto“ Gewicht legen;

nur bedurfte oben das unterliegende Rechtsverhältnis jener Veranschaulichung,

die es in der zum Delict gestempelten Säumnis fand. Das strafrechtliche

Moment ist, wie auch Egger (1. c. 413) anerkennt, ein Schutzmittel der

Obligation; m. R. unterscheidet er (in Aulebnung an Brinz, dessen Aus-

führungen in Götting. gel. Anz. 1885. S. 525 f. er zu neuen Ehren bringt)

strafrechtliche und privatrechtliche Haftung, sowie ihre verschiedenen

EntstehungsgrUnde; nur wäre zu betonen, dass die delictmässige Bussfälligkeit

zur Feststellung des privatrecbtlichen Sachverhaltes diente, also ein Mittel

zur Erreichung des privatrechtlichen Zweckes bildete. In diesem Sinne

kann man mit v. Amira (Nordgerm. Oblig. R. I. 150) sagen, dass die

Civilobligation durch strafrechtliche Steigerung realisierbar wird; diese

Steigerung ist aber gleichzeitig das beste Mittel, die an und für sich schwer

erkennbare privatrechtlicbe Verpflichtung zu veranschaulichen. Über die

Franken 'sehe Theorie und ihr Verhältnis zu den Auffassungen v. Amira’s
und Brinz, s. Egger 1. c. 48ff. Wenn Köhler (1. c. 177) die Trennung

von Schuld und Haftung (im Sinne Siegel's und Puntschart'g) bekämpft,

so sagt er doch selbst, dass für eine gewisse Stufe eine Pflicht, vom Leistungs-

versprechen nicht zurückzutreten, bestand; wenn er daun annimmt, es sei

der Rücktritt zunächst eine Thatsache gewesen, der nicht beizukommen

war und gegen die man sich durch Festsetzung von Strafen wehrte, bis erst
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Obligatioiienrechtes angebabnt, ')
freilich ohne Aufgebe» des

formalen Charakters, der auch auf der neuen Basis beibebalten

später der Rücktritt wirkungslos wurde, — so kommt er der bekämpften

Theorie in einem gewissen Sinne sehr nabe. Han muss bei allen, Schuld

und Haftung betreffenden Auseinandersetzungen nebst den schon hinreichend

herangezogenen rechtsdogmatischen Momenten auch das Kulturgeschichtliche

Moment berücksichtigen; von diesem Gesichtspunkte findet v. Estreicher

(Sitz. Ber. d. Krakauer Akad. d. Wiss. Hist. pbil. CI. Bd. 41. S. 248.), dass

die Auseinanderhaltung von Haftung und Schuld in den primitiveren Ver-

hältnissen volle Erklärung findet, während der Fortschritt von Cultur, Verkehr

und Recht zu engerem Anschlüsse zwischen Haftung und Schuld führt.

Aach für res praest ita ist die äussere Erscheinung maassgebend;

konnte sie einerseits zweifellos verschiedene Verhältnisse umfassen (s. Esmein
1. c. 9., Sickel I. c. 8.), so bedurfte sie andererseits ebenfalls der Erkennbarkeit^

die durch Nichtbefolgung der Kündigung gegeben war; über die betreffenden

Ausführungen Immerwabr's s. J. Gierke in Sav. Ztschr. XX. 286.).

Diese Grundformen werden schon durch ihren engen Zusammenhang •

mit Process und Strafrecht und durch das Übergewicht der äusseren Momente

als Bestandtheile der alten Rechtsordnung gekennzeichnet, Über die Annahme
romanistischen Charakters der fides 'facta s. oben S. 46; Uber die sacralen

Wurzeln des Gelöbnisses und deren Fortentwicklung in der Richtung des

Unterwerfens des Schuldners unter die Macht des Gläubigers s. v. Estreicher

1. c. 334 ff, 34» ff, 355.

*) S. was Heilster 1. c. II. 237 über die aussergerichtliche fides facta

sagt, vgl. 1. c. 242 ff, 248 f. M. R. bemerkt Schröder: R. G. 4 293 (vgl.

Heusler I. c. 245.), dass hier der Fortschritt zu dem unmittelbaren Schuld-

vertrage früher als anderwärts erfolgte, während doch in manchen Theilen

des Processrechtes die fränkische Entwicklung zurückblieb; so stand z. B.

das fränkische Recht hinsichtlich der Wadia im processu&len Vertrag auf

älterer Stufe (vgl. Brunner 1. c. II. 367. A. 10.) Egger (1. c. 405ff ) verfolgt

näher den von Brunner bemerkten Zusammenhang zwischen den Abspaltungen

der Friedlosigkeit und dem executivischen Verfahren, sowie die Neuerungen,

die in der Wadiation auf processrechtlichem und materiellrechtlichem Gebiete

eintraten. Der Formalvertrag lehnte sich an die Form an, in der Delicts-

bussen festgestellt wurden (s. Huber: Schweiz. Priv. R. IV. 831.). Mau
kann aber dennoch schon in den I.eges einen Unterschied zwischen den

Delictsobligationen und den Obligationen aus Verträgen bemerken, obwohl

Strafclauseln und andere Sicherungsmittel diesen Unterschied praktisch

trübten; man kann schon Schadenersatz von der Busse scheiden (s. A. B.

Schmidt: Grundsätze über d. Schadenersatz in den Volker. 13 u. 16.),

sowie die Entwicklung des Schadenersatzanspruches von der altgermanischen

Basis aus (s. Heusler 1. c. I. 64.) in den zunächst noch beschränkten

Erscheinungsformen verfolgen; s. Schmidt 1. c. 41. Uber den Standpunkt

von I,. Rib. 70, 1. c. 68 ff. über den Ersatz des gleichwertigen Gegenstandes

in L. Sal. 9 und L. Rih. 70. 5, 1. c. 59 über die Restitution des entwendeten
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wurde. 1
) An dieser Entwicklung haben jedenfalls die wirt-

schaftlichen Verhältnisse und die römischen Impulse mit-

gewirkt: es sind neue Obligationsverhältnisse entstanden, 2
)

Gegenstandes in L. Sal. 10. 2, 1. c. 61 über die vom römiachen Rechte ab-

weichende Noxae datio in L. Sal. 36, L. Rib. 46. Der einfache Schaden-

ersatz iat (mit Ueualer 1. c.) gewiss als der primitive privatrechtliche

Ersatz zu betrachten, da er nnr mit dem formellen Werte und nicht mit

dem speciellen Schaden (s. jedoch was v. Inama 1. c. I. 198 Überschätzung

sagt) rechnet; er bildet aber, da er ja eventuelle Nebenverabredungen nicht

ausschliesst, eine brauchbare Grundlage für die weitere Steigerung. Durch

die Sühne des Rücktrittes vom Vertrage (a. Köhler in Ztachr. f. vgl. R.

wiss. III. 161.) erhielt das Parteiinteresse an dem Halten und Erfüllen des

Vertrages einen grossen — und zwar rein verroügensrechtlichen — Spielraum.

So konnte sich denn eine Trennung des Obligationenrechtes von dem Process-

und Strafrechte bemerkbar machen (s. Sickel 1. c. in der Einl. u. S. 16.).

Als einen Fortschritt in der Richtung zur Selbständigkeit der Obligation

kann man mit Sickel (1. c. 8f.) schon L. Rib. 62 betrachten, w*o die Verzugs-

strafen sich aus der mora, ohne besondere Aufforderung, ergeben, so dass

die Obligation (im Gegensätze zur L. Sal. de re praeatita) keiner strafrecht-

lichen Steigerung mehr bedarf.

') Es iat da insbesondere auf das — ebenso wie im Sachenrechte —
stets hervortretende Bedürfnis, das Rechtsverhältnis nach Aussen evident

zu machen, hinzuweisen. So wurde z. B. durch die Kündigung nicht nur

die Vorenthaltung, sondern auch das unterliegende Rechtsverhältnis selbst

evident (s. Immerwabr: Kündigung 24, vgl. Köhler in Jabrb. f. Dogm. 24.

S. 294 f ); der neuerliche Verkauf einer schon verkauften, aber noch nicht

tradirten Sache, war strafbar, aber gütig, weil, wie schon erwähnt, der

Vertrag nur einen Anspruch auf den Rechtserwerb begründete. Dieser

Formalismus rechtfertigt die grosse Bedeutung der Bestärkungsmittel,

namentlich der Geschäfts- und Urkundszeugen, sowie die der gerichtlichen

Wadiation (ebenso wie der Bussschuld), trotz aller Fortschritte des Obligationen-

rechtes, innewohnende grössere Kraft. Als eine wichtige Äusserung dieser

grösseren Kraft erscheint der Umstand, dass für Vertragsschulden ursprünglich

weder Verknechtung noch Preisgabe bestand, wenn sie nicht verabredet wai

(s. Brunner in Sav. Ztschr. XI. 96.). Von entscheidender Bedeutung ist

aber der fortgesetzte Mangel des Consensualvertrages und die oben (S. 326.

A. 1.) erwähnte Umwandlung der römischrechtlichen Formen.

J
) Gemeint sind jene, die der Erleichterung des Rechtslebens und der

Umgebung formeller Schwierigkeiten dienen. So das Mandat (vgl. darüber

auch Caillemer 1. c. 134— 149, 424— 430.), welches entweder in einer au

römische Institutionen sich anlehnenden Form (sogar unter Erinnerung an

die Gesta, z. B. Form. Arvern. 2, Turon. 20.), oder in germanischer Form,

durch Übertragung von Rechten (z. B. Mark. I. 21, F. Senon. 50.) geschaffen

wurde. Einen noch grösseren Fortschritt derselben Gedankenreihe bedeutet

die Ermöglichung der Stellvertretung und der Cession durch die Ordre-
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alte erweitert, 1

) oder in ihren Folgen kräftiger gestaltet

clausel (s. Brunner in Forschgg. 569 ff., Hensler I. c. I. 2 1 2 ff, Goldschmidt:

Univ. Gesch. d, H. H. 134 f.. vgl. Brandileone in Riv. di dir. comm. 1903 and

1905.), die römischem Impulse entsprang (s. unten S. 336. A. 1.). Anzunehmen

ist der von Ooldschmidt (1. c. passim) liervorgehobenc Einfluss römischer

Handelstraditionen (über deren Vergröberung s. seinen Aufsatz in Ztschr.

f. H. R. 35. S. 75 ff.), wie er sich namentlich in der Vielseitigkeit der

Commenda äussert (Wodon 1. c. 194 nimmt directen Zusammenhang zwischen

dem Commodatum an Mobilion und der terra commendata an), aber auch in

andern Fällen nicht fehlte; nur wird man wohl sagen dürfen, dass diese

zahlreichen Handelsbräuche zunächst noch neben dem allgemeinen Rechte

fortbestanden, ohne in dasselbe direct einzudringen, was erst im Mittelalter

geschah. Jedenfalls war ihrer Erhaltung der tiefgebende Unterschied

zwischen Immobiliar- und Mobiliarrecht sehr förderlich, weil sie sich im

Gebiete des letzteren behaupten konnten, ohne durch die auf das Immobiliar-

recht speciell einwirkenden Verhältnisse behindert zu werden. In dem alten

Genossenschaftsgedanken, der sieb nicht nur in Sippe und Familie, sondern

auch in der Grundherrschaft nusserte, fand die Societät eine brauchbare

Grundlage (s. Viollet 1. c 749ff; and. Aus. Goldschmidt: Univ. Gesch.

285 ff.), die allerdings in dieser Zeit noch wenig actuell wurde.

>) Ilies betrifft vor allem den Kauf; er wird (s. Esmein I. c. 10)

in der L. Sal. noch Zug um Zug vollzogen, es kommt zu keiner gerichtlichen

Erörterung der Pflichten des Käufers und von den Pflichten des Verkäufers

tritt nur die Evictionspflicht hervor; deshalb erwähnen die Kaufformeln in

der Regel (s. jedoch F. Andeg. 2. und 3.) die erfolgte Zahlung des Preises,

v. Estreicher hat (Studya nad hist, kupna S. 3f.) betont, dass als .Preis"

oft eine Sache hingegeben wird, was die ungenügende Scheidung zwischen

Tausch und Kauf beweist, wenn auch derartige Tauschgeschäfte national-

ökonomisch als Käufe fungiren. Die Praxis begann die verbürgte Zahlungs-

pflicht als Zahlung zu betrachten, was aber den realen Charakter nicht

beeinträchtigt (s. Brunner: R G. d. Urk. I. 273; vgl. Mark. II. 19.)

ebensowenig wie die Zulässigkeit der Theilzaldung (s. Esmein 1. c. 15.).

Einen wichtigen Schritt bedeutet die Trennung von Sala und Investitur

(L. Rib. 60 kennt diese Trennung noch nicht); aber m. R. bemerkt

v. Estreicher (1. c. 61.), dass die betreffende Haltung des Capitularienrechtes

(Cap. leg. add. 818—819.) nicht als obrigkeitliche Neuerung, sondern als

Ergebnis natürlicher Entwicklung zu betrachten ist. Dem Publicitäts-

erfordernisse, das auch diesem Realgeschäfte eigen ist, dient die reiche

Symbolik; wenn auch die Urkunde, also ein römisches Werkzeug, so häufig

neben oder sogar anstatt germanischer Symbole trat, so ist doch erwähnt

worden (oben S. 326. A. 1.), dass die Verwendung dieses Werkzeuges

germanischen Ideen entsprach.

Eine fortschreitende Ausgestaltung hat auch die Bürgschaft erfahren.

Von der Wettsatzung ausgehend, die dem Gläubiger den Bürgen nach

Analogie der Sachhaftung zur Verfügung stellte, hat die Entwicklung

einerseits die eigenartige Form der Selbstbürgschaft hervorgebracht, anderer-
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worden. 1

) Dennoch bleibt es für den Charakter dieses

seit» die Ansprüche des Bürgen gegen den Schuldner gesichert (s. £ sin ein

I. c. 82, Heusler 1. c. II. 251 f, Schröder: R. G. 4 292.); sowohl die

Möglichkeit der Selbstbürgschaft, als auch die Zulässigkeit directer Betreibung

des Schuldners (Esmein 1. c. 86: vgl. I. Capit. zur L. Sal. c. 10, L. R.

Cur. XXII. 12.), haben den alten Charakter der Bürgschaft alterirt und die

Grundlage für die spätere Schaffung der Principalhaftung des Schuldners

gegeben; dass aber dabei die interessante Vereinigung zweier Rollen in der

Selbstbürgschaft auftrat, kennzeichnet diese Entwicklung, die gleichzeitig,

trotz aller Fortschritte, auch der Erweiterung der Wadiation bedurfte und

dadurch diesem alten Institute desto grössere Bedeutung gab.

Die einfachen Obligationsverbältnisse erwiesen sich somit entwicklungs-

fähig; richtig fasst daher Wodon (1. c. 211.) das Verhältnis des römischen

Einflusses zu den Grundlagen fränkischen Obligationenrechtes auf, während

Goldschmidt (Univ. Gesch. 125.) den directen römischen Einfluss zu über-

schätzen scheint.

') Diese Ausgestaltung betrifft namentlich die grössere Wirksamkeit

des Vertragsrechtes. Über die hierher gehörende allgemeine Umbildung und

Kräftigung des Wettvertrages s. Schröder 1. c. 295 (betreffs der bindenden

Kraft der Wadia s. ausser der älteren Litt. Egger 1. c. 396f„ der sich

S. 403 ff. gegen Puntschart polemisierend an Heusler und Franken
anlehnt); die Unterstellung des Wettvertrages unter das ordentliche Beweis-

recht hat Heusler (1. c. II. 244) m. R. als Fortschritt bezeichnet.

Specielle Bedeutung hat die Ausgestaltung der Rechtsfolgen durch

Conventionaistrafen (s. oben S. 68ff; hiezu noch Wodon 1. c. 177,

v. Estreicher in der cit. Abhandlung in Sitz. Ber. d. Krak. Akad. S. 3 19 ff,

323, Schröder 1, c. 295. A. 123; über Sjögren s. H. 0. Lehmann in

Gruchots Beiträgen 41; Uber die Einklagbarkeit der für den Anfechtnngsfall

angedrohten Mulcta s. Dahn 1. c. VIII. IV. 204; zu weit geht Löning
1. c. 64, wenn er meint, das fränkische Recht hätte nur das Nichtleistenwollen

in Betracht gezogen.). Ihre formell römische Herkunft unterliegt wohl keinem

Zweifel; die materielle Grundlage hat v. Estreicher (1. c. 302. A. 1.) rechts-

vergleichend besprochen Es erscheint wahrscheinlich, dass die römische

Conventionalstrafe hier einfach einem alten Bedürfnisse entsprach, desto

mehr, als ihre (oben S. 68 ff. besprochene) Umbildung unrömisch war und

den praktischen Verhältnissen angepasst wurde. Neben dieser unrömischen

Umbildung kommt für die Beurtheilung der Function der Conventionalstrafe

.die Tendenz des Rechtes zur Schablone“ (Heusler 1. c. I. 64) in Betracht;

denn anstatt besserer Individualisierung des Schadens zu dienen, ist sie zu

einem Mittel der Schabionisierung von vornherein festgesetzter Schadenersatz-

ansprüche geworden. Durch die Betheiligung des Fiscus erhielt die erwähnte

Umbildung vollends den Charakter objectiven Rechtes, der auch der königlichen

Bestätigung von Verträgen (Mark. I. 13) anhaftete.

Neben der Vertragsstrafe, die geeignet war, jede Obligation neuerer

oder älterer Entwicklungsstufe zu festigen, ist die Exactionsclausel
(s. Brunner Forschgg. 555ff.) zu erwähnen, da sie die Einhebung erleichterte,
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Fortschrittes bestimmend, dass sowohl die neuen Formen, 1

)

ferner die Exeeutivurkunde (a. nüchstf. Anin.) und die Personalhaftung,

als (Jegenstand eigener Verabredung (g. v. Eatreicher l. c. SIS, Egger
I. c. 422 ff.), da bekanntlich der Zugriff auf die Person uraprttnglich nur

durch Delictsschulden begründet werden konnte und überhaupt die in das

(jebiet des Processrechtes fallende Entwicklung der Vollstreckung, die dem
Obligationenrechte grössere Kraft lieh; diese Entwicklung hat (unabhängig

von Brunner’ s Abspaltungen der Friedlosigkeit, aber doch im selben Gleiste)

auf rechtsvergleichender Grundlage v. Eatreicher (1. c Sllff.) behandelt

und nachgewiesen, wie sich aus der, die Person und Habe ergreifenden,

Haftung die vermögensrechtliche Verantwortung für die Leistung heraus-

krystalisirt hat.

’) Als wichtigste neue Form erscheint die Urkunde, da sie die alten

Vertragsformen (ebenso wie die alten Traditionsformen; s. oben S. 326. A. 1.)

vielfach überschattete. Schon Esmein (1. c. 16) hat die dingliche Function

der Urkunde (vinculum cautionis) betont, indem er insbesondere die Worte

der L. Kib. 60: „per scripturarum seriem sen per traditionein“ hervorhob

und diese Auffassung auf die spätrömische Praxis zurückftthrte. M. K. hat

Stouff (Nouv. Kev. hist, de dr. fr. et etr. XI. 283) behauptet, dass die in

fränkischer Zeit eingewurzelte Überzeugung von einer derartigen Wirkung

der Urkunde einen tieferen Orund haben musste, den er allerdings auch nur

in der spätrömischen Bevorzugung der Schriftlichkeit suchte; demgegenüber

ist, natürlich neben der römischen Tradition, mit Egger (1. c. 403, in An-

lehnung an Brunner; s. hier unten) noch ein anderer Grund, nämlich der

Zusammenhang dieser Function der Urkunde mit jener der Wadia (über den

Zusammenhang der Urkunde mit der Festuca s. v. Kostanecki 1. c. 181.)

anzunehmen, so dass wir zu einer doppelten Grundlage dieser Erscheinung

gelangen ; sie erklärt auch, warum die vulgarrechtliche Praxis jene wichtigen

materiellrecbtlichen Folgeu haben konnte, obwohl einerseits die fränkische

Carta sich formell weniger als die langobardische an die römischen Vorbilder

anlehnte (s. Brunner: R. G. d. Urk. I. 211 ff.) und andererseits der Zusammen-

hang des Formalvertrages mit der Form der Feststellung von Delictsbusseu

nicht ganz verwischt war.

Es genügt im allgemeinen auf die Brun n er ' sehen Ergebnisse

(Forschgg. 525 ff ) betreffs der Gautio hinzuweisen; ist schon jede Cautio,

die bei der Zahlung zurückgegeben, beziehungsweise durch eine littera

evacuatoria ersetzt werden musste, eine Gegenleistung von formellem Werthe

und musste sich die evacuatoria, je nachdem die Cautio ein Rectapapier war

oder nicht, dem Sachverhalte verschiedenartig anpassen (1. c. 539.), so erscheint

sio vollends in dem allerdings seltenen Falle Mark. II. 27, als Träger eines

unersetzbaren Wcrthes (1. c. 640.), was insoferne au die inneren Eigenschaften

der Wettsatzung gemahnt, als ja (wie ebenfalls Brunner 1. c. 628f. nach-

gewiesen hat) nicht die Urkundenform, sondern die Urkundenbegebung

in's Gewicht fallt. Gewiss diente die Urkunde häufig nur als bekräftigendes

Zeugnis einer ohnehin durch Wadia oder Bürgenstellung perfect gewordenen

Obligation (1. c. 694), so dass man nicht ohne Weiteres von ihrer constitutiven
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als auch die neuen VertragsVerhältnisse 1

) von den alten

formalen Ideen durchdrungen wurden. So hat sich dieses

alte Moment nicht nur widerstandsfähig, sondern sogar

kräftig genug erwiesen
, um den neuen Erscheinungen

seinen Stempel aufzudrücken; es ist durch den Fortschritt nicht

hinweggefegt worden und hat seinen Wirkungskreis auf die

neuen Product« erstreckt. Der Aufschwung des Verkehrs wurde

dadurch nicht behindert: es stellte sich im Gegentheil in

Wirkung sprechen kann und sie jedenfalls nicht als Mittel eines Litteral-

vertrages oder einseitiger Scripturobligation betrachten kann (s. Wodon
I. c. 235.); dennoch bringt sie dem Rechtsleben die Möglichkeit der Oession,

ragt also unter allen Vertragssymboleu und Vertragsformen, vor denen sie

überdies den Vortheil der Klarheit vorans hat, besonders hervor.

Was den Zusammenhang der Vertragsnrkunde mit dem entsprechenden

vulgarrömischen Vorbilde anbelangt, hat bekanntlich Gold Schmidt, der

(in Festg. f. Gneist S. 70.) schon früher zugab, dass selbt das classische

Recht die Urkunde als „Repräsentantin des Rechtes* zu behandeln geneigt

war. daun (in Sav. Ztschr. Rom. Abth. X. 384 ff.) die Altertümlichkeit des

Ordrepapiers hervorgehoben und (in Univ. Gescb. d. H. R. 80 f. A. 98, 387.)

einen directen Zusammenhang der fränkischen Vertragsnrkunde mit dem

Vulgarrechte behauptet. Man muss zngeben, dass die Cautio und speciell

ancb die Cautio exigenda, dem spätrömischen Rechte bekannt war (L. R.

Vis. C. Th. II. 13. 1. Interpr. and die von Brunner 1. c. 634 angeführte

Stelle Greg. Tur. VII. 23, ferner Ed. Theodorici c. 122.) und gewiss zur

Umgehung der Cessio in potentiorem benützt wurde (s. Brunner 1. c. 607.),

ebenso wie znm Scheindarlehen (vgl. Mitteis in Grünhnts Ztschr. XVII.

659 ff ); es ist ferner hervorzuheben, dass die Exactionsclausel anch durch

ihre Einfügung in die Strafclausei ^namentlich bei poena dnpli) römische

Herkunft annehmen lässt. Aber selbst dann muss man mit Brunner

(1. c. 606 f.) sagen, dass erst das germanische Recht diesen Ansätzen neue

Kraft und neue praktische Bedeutung gab; das aber ist rechtshistoriscb

ausschlaggebend ; die Benützung dieses fremden Werkzeuges fiel selbständig

aus und entsprach germanischen Bedürfnissen und germanischer Auffassung

der Geschäftsform; dadurch ist die grosse Entwicklung dieses in Rom
jedenfalls noch schwachen Instituts zu erklären. Es ist schliesslich zu

bemerken, dass während bei den Langobarden die römische Urkundenpraxis

lebendig blieb (s. oben Theil II. S. 186.), dies im fränkischen Reiche nicht

mehr der Fall war. so dass hier, wo überhaupt die Urkundenpraxis in neue

Bahnen gerieth, auch die allgemeinen Gründe für eine Selbständigkeit dieser

Entwicklung sprechen.

') So z. B. machen sich im Mandat auch germanische Ideen geltend

(s. oben S. 333. A. 2.); die Fides facta findet Anwendung beim Praecarimn. die an

und für sich neue Cession wird auf dem Umwege der Urkundenclauseln unter

gleichzeitiger Einreihuug der Urkunde unter die Symbole erreicht u. s. w.

v. Ilnllian, Mm llerlil in den gmn. Volks*Inatcn. III. 22
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karolingischer Zeit sogar die Nothwendigkeit beschränkender

Regelung ein. 1
)
—

Überblickt man die Gesammtentwicklung des fränkischen

Privatrechtes vom Standpunkt der besprochenen Indivi-

dualisierung, Bereicherung und Sicherung des Rechtslebens,

so überzeugt mau sich von der Wahrung des Grundcharakters.

der in der Verbindung verschiedener Institute durch gemeinsame

äussere Momente, in dem Mangel abstracter Begriffe des Personen-

und Sachenrechtes, in dem Übergewichte des dinglichen

Momentes, im Formalismus und Symbolismus, sowie in der Art

der Individualisierung,2) hervortrat. Die römischen Impulse

wirkten vor allem wirtschaftlich und culturell, indem sie Be-

dürfnisse steigerten oder schufen; die Befriedigung dieser Be-

dürfnisse aber erfolgte in überwiegend selbständiger Weise.

Denn neben diesen Impulsen fremder Cultur wirkte die fränkische

Staatsentwicklung in ihrer für das Sippewesen verhängnisvollen

Übergangslosigkeit
;
der mangelhafte Staatsbau erschwerte jede

Scheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht; die socialen

und wirtschaftlichen Verhältnisse gewannen durch die Bedeutung

des Immobiliarrechtes und durch die Vermittlung der Grund-

herrschaft desto grössere Macht auf privatrechtlichem Gebiete.

Zu einem, der theoretischen Betrachtung genügenden Abschlüsse

ist es also auch hier nicht gekommen; wohl aber kann man
den in jeder Hinsicht hervortretenden Gegensatz gegen das

abstracto Nivellirungsbestreben des römischen Rechtes und die

individuelle Stellung der einzelnen Rechtsverhältnisse,3) als eine

für die weitere Zukunft wichtige und natürlich dem germanischen

Ideengange entsprechende Erscheinung betrachten. Die sub-

jective Gewalt des Berechtigten, allerdings abgetönt durch den

sittlichen Reciprocitätsgedanken, bildet die Grundlage der

systematischen Keime, die somit von vorneherein eine von der

spätrömischen verschiedene Gestaltung verheissen. Wenn trotzdem

praktisch römische Werkzeuge bonützt wurden, so musste, eben

wegen der grundsätzlichen Verschiedenheit der Ausgangspunkte,

*) Zu eriunern an das Verbot von Sclieinverbäufeu (s. Dabn I. c.

VIII. IV. 196.), ferner an die karolingische WucliergeseUgebnng(Igope8oul-

Grekul: D. Wucher I. 99f, I22ff; vgl. Goldsclmiidt in Univ. Gesell. 125.)
i
) S. oben S. 323. A. 1.

3
) s. (toi d sc hm i dt: Univ. Gescb. d. HandeUr. I. 132.
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das Entlehnte eine innere Ausgestaltung erfahren. Die An-

ziehungskraft, die ein fertiges Product an und für sich ausübt,

wenn man der betreffenden Neuerung bedarf, hinderte doch nicht

die Selbständigkeit, selbst da nicht, wo formelle Anlehnung an

römische Vorbilder möglich war, 1

) auch nicht die Schaffung neuer

Verkehrsformen neben den römischen, selbst wenn die römischen

praktisch hinreichend gewesen wären.2
) Muss man dabei an die

Kraft der eigenen Keime denken, die es nirgends bei einer

blossen Aufnahme fremden Rechtes bewenden Hessen, sondern

sogar neben brauchbaren fremdrechtlichen Einrichtungen zur

Geltung kamen, indem sie sich auch bei ungenügender Detail-

entwicklung behaupteten,3) so darf schon deshalb die von nam-

haften Forschern versuchte Zurückführung vieler Erscheinungen

auf römisches Vulgarrecht, namentlich aber eine allgemeine

Annahme römischer Herkunft aller jener Rechtseinrichtungen, die

im Vulgarrechte analoge Vorbilder hatten, unsicher erscheinen. 4
)

Trotz der mehrmals betonten Übergangslosigkeit, die eine

directe Anknüpfung der neuen Entwicklung an das alte Recht

und eine directe Verwendung der alten Grundlagen in den neuen

Verhältnissen erschwerte, zeichnet sich der fränkische Staats-

und Rechtsbau durch eine eigenartige Selbständigkeit, durch

die innere Verbindung seiner Neuerungen mit den alten, praktisch

nicht mehr gut verwendbaren Ideen, aus. Das fränkische Recht

’) Lehrreich ist das Verhältnis des königlichen Praeceptnm zur Carta;

ersteres wirkt als Dispositivurkunde, obwohl es an kein directes römisches

Vorbild anknüpft; letztere erfährt trotz römischer Vorbilder eine weitgehende

Umwandlung.
2
) Dies gilt z. B. für die Schaffung der oben S. 319. A. 2. erwähnten

Verfiigungsformen von Todeswegen, die eigentlich neben der Anwendung

der römischen überflüssig waren; sie bedeuten daher einen wichtigen Beweis

einer durch die Vorbilder nicht behinderten Qestaltungsgabe.

3
! Es darf auf den Vergleich des fränkischen und langobardischen

Familienrechtes hingewiesen werden; wenn auch letzteres weit mehr Details

enthält und deshalb als Haaptquelle der Kenntnis germanischen Familien-

rechtes erscheint, so ist doch nirgends der Aufban des Familienrechtes aus

der Sippe heraus so gut erhalten, wie in der Lex Salica.

4
)
Wir kommen noch darauf znriick; s Ergebnisse

22 *
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hat sich neuen Impulsen und Bedürfnissen nicht verschlossen:

in seinem alten Yorrathe, der bereits eine gewisse Höhe und

eine bedeutende innere Kraft erreicht hatte, fand es nicht die

den neuen Anforderungen entsprechenden Mittel; es hat sie auch

nicht in diesem Vorrathe gesucht; aber ebensowenig in dem
römischen, trotzdem derselbe schon durch die Westgothen und

Burgunder den germanischen Bedürfnissen theilweise augepasst

worden war: es griff auch nicht etwa zu vollständig neuen

Mitteln; es entnahm vielmehr dem alten Ideenschatze das Roh-

material für die neuen Einrichtungen. Die günstige Vorgeschichte

hat dem alten eigenen Rechte Kraft gegeben; die plötzlichen

grossen Wandlungen haben dennoch weder die Beibehaltung,

noch eine folgerichtige Entfaltung des alten Rechtes für seine

neuen Zwecke zugelassen; aber die ungebrochene Widerstands-

kraft der den alten Institutionen zugrunde liegenden Ideen, hat

denselben bei der Schaffung der nothwendigen Neuerungen eine

hochbedeutsame Rolle gesichert; mussten auch einzelne In-

stitutionen fallen, so lebten doch ihre Grundideen fort und sie

verhinderten die Verwendung anderer — sei es römischer, sei

es völlig neuer — Grundlagen für den nothwendigen Bau. So

war denn das Ganze weder altgermanisch im eigentlichen Sinne,

noch ungermanisch; und zwar weder romanisch, noch von der

germanischen Auffassung losgelöst; der Aufbau mag in der

Detaildurchführung als originell und neu betrachtet werden;

man muss jedoch gleichzeitig seine germanischen Grundideen

.anerkennen; sie haben nur eine neue Form erhalten und das

römische Material wurde dem principiellen Charakter des Baues

in veränderter Gestalt eingegliedert. 1

) Dadurch unterscheidet

‘) Dies richtet »ich gegen die Auffassung, die im fränkischen Rechts-

leben eine direkte germanische Fortsetzung erblicken will, ferner gegen jene,

die hier eine Verleugnung des germanischen Elementes sucht, schliesslich

aber auch gegen die Idee Fahlbeck's, der eine völlig neue Schöpfung annimmt

(s. oben S. 263. A. 1.).

Viele Erscheinungen, die wir hier auf germanische Wurzeln zuriiek-

fuhren, obwohl sie durchaus nicht altgermanisch sind, könnten einfach als

natürliches Ergebnis äusserer Entwicklungsmodalitäten angesehen werden;

so der Aufschwung der königlichen Gewalt, das Lehenswesen u. s. w.

Gewiss hatten die speciellen Umstände grossen Autheil au dem Hervortreten

dieser Erscheinungen; namentlich an dem Zeitpunkt des Hervortretens; aber

an der Art haben doch die alten Ideen ihren Antheil. Man mag mit Fustels
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sich die fränkische Entwicklung sowohl von der gothischen und

burgundischen, als auch von der langobardischen, mit der sie

übrigens manche Analogien aufweist. 1

)

Diese innere Kraft der fränkischen Rechtsgrundlagen hat

zur Überwindung eines so gefährlichen Stadiums, wie die jähe

Umwandlung des kleinstaatlichen Lebens in das eines Weltreiches,

beigetragen; es ist, trotz merklicher Erschütterung, keine volle

TJmwerthung eingetreten. Mitgewirkt hat dabei allerdings die

feste und unbehinderte Einwurzelung, die freie Entwicklung im

grossen Raume,-) die den Ankömmlingen sofort ein förmliches

Heimatsgefühl eingeben mochte,3) sie auch veranlasste, sich,

noch bevor sie dem Römertum näher traten, so gut es ging,

einznrichten, wodurch sie den später verstärkten römischen

Impulsen 4
) besser widerstehen konnten; eines Theiles der sonst

schwierigen Aufgaben waren die Franken ohnehin Uberhoben.’)

Die fränkische Rechtsentwicklung steht durchwegs im

Zeichen der bedeutsamen Scheidung zwischen Staats- und Volks-

genossenschaft; durch die Aufnahme der Römer in die Staats-

genossenschaft, durch die Verhinderung einer eigenen römischen

Organisation, ist die Identität dieser beiden Begriffe geschwunden.

Anhängen) sagen, dass das Lehenswesen und vieles andere durch die Um-
stände bedingt war; die meisten Produkte dieser Art sind nicht gerade nur

den germanischen Rechten eigen; die vergleichende Rechtswissenschaft hat

sie bei vielen Völkern festgestellt. Man wurde aber rechtshistorisch unrichtig

verfahren, wenn mau nicht untersuchen wollte, wie viel der Erscheinung

eines auch anderwärts vorkommendeu, daher dem menschlichen Geiste über-

haupt nahe liegenden, Instituts, in diesem Falle germanisches anhaftet.

Sonst wäre eigentlich jede rechtshistorische Untersuchung überflüssig,

ebenso jede rechtsvergleichende.

’) Auf die Unterschiede in den Schwierigkeiten der I-age und ins-

besondere auf den günstigen Umstand, dass das römische Kraftelement hier

wesentlich auders als in Italien geartet war, haben wir schon oben S. lff.

hingewiesen. Dem steht auf fränkischer Seite jene Schwierigkeit entgegen,

die sich ans der Übergangslosigkeit ergab.

*) s. oben S. lf.

3
) Es wurde dadurch der Mangel eines langsamen Überganges vom

Volksstaate zum Urossstuate gewiss theilweise wett gemacht; die Wandlung

war eine jähe, man hatte aber wenigstens den Eindruck eines definitiven

Erfolges.

‘) Nach dem Vordringen in das Centrum und den Süden Galliens.

fi

) s. oben S. 242. A. I.
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Der genossenschaftliche Gedanke war aber zu lebensfähig, uni

durch eine Staatsidee unterdrückt zu werdeu. Das Königtum,

das aus der Staatsverfassung Nutzen zog,') hat andererseits

auch den genossenschaftlichen Gedanken, natürlich unter Ab-

änderung seiner volksrechtlichen Erscheinungsformen, heran-

gezogen 2
) und seine neuen, den Staat schädigenden Bethätigungen

geduldet, ja sogar gefördert. 5

) So kamen Grundideen des ger-

manischen Rechtslebens in veränderter Art zu neuer Geltung;

sie brachten die markantesten Erscheinungen des fränkischen

Staatsrechtes hervor,4 ) stellten das persönliche Moment in den

Vordergrund,’) was bei dem Umfange der nunmehrigen Be-

rechtigungen zu abnormen Resultaten führte; das öffentliche

Recht konnte seine individualistischen Momente, die zu privat-

rechtlicher und privatwirtschaftlicher Verdichtung neigten,6)

ebensowenig abstreifen, wie das Privatrecht seinen öffentlich-

rechtlichen Einschlag.

Im allgemeinen konnte natürlich im Staats- und Verwaltungs-

rechte der Anschluss an das alte Recht schwerer als im Straf- und

Processrechte, in diesen aber wieder schwerer als im Priratrechte

durchgeführt werdeu. Denn der fränkische Staat ist kein Volks-

staat mehr; seine Staatsgewalt war weder in der Lage, noch

verpflichtet, an der Continuität festzuhalten; namentlich gegen-

über den nicht volksmässig gewonnenen Gebieten und ihrer

Bevölkerung. Andererseits waren die germanischen Traditionen

zu stark, um einer abstracten Staatsidee Raum zu geben; diesen

Traditionen verdanken die interessantesten Neubildungen ihr

überwuchern, obwohl sie selbstverständlich nicht direct mit den

alten Einrichtungen Zusammenhängen. Das Ideal des Gottes-

reiches sollte im kirchlichen Sinne einen ebenso unrömischen

‘) Es beoUtst« nämlich die Mittel der alten VolksVerfassung für die

ausgedehnten Staatszwecke und kam dadurch in die Lage, die herkömmlichen

Beschränkungen abzustreifen; dies gilt z. B. für den Bann is. oben S, 109),

für den Königsschutz (s. oben S. 1S7) u. s. w.

*) Die Gefolgschaft durchkreuzt, da sie den Sippen Mitglieder entzieht,

eine volksrechtliche Genossenschaft, begründet aber einen neuen Verhand;

desgleichen das Lehenswesen.

*) In Grundherrschaft und Immunität.

*) s. oben S. *48—265.

Dazn trugen allerdings auch andere Imstande bei; s. oben S. 252.

®) Mit den Beschränkungen, die oben S. 252 angeführt wurden.
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als uugermauischen Staatsbegriff hei stellen Mangels ent-

sprechender Vertretung eines andern Staatsbegriffes war es das

einzige höhere staatsrechtliche Programm; eben deshalb blieb

es nnverwirklicht und nur ideell praktisch; die germanischen

Ideen hat es abgelenkt, jedoch nicht entwurzelt; die theokratischo

Ausschmückung brachte nur eine Vermehrung der Aufgaben und

eiue andere Begründung derselben, wirkte aber auf den übrigen

Gebieten wenig und vollends nicht in römischem Sinne. So wie

die Beibehaltung alter öffentlich-rechtlicher Einrichtungen nicht

immer ein Festhalten an der Vergangenheit bedeutet, so ist das

Aufkommen neuer Einrichtungen durchaus kein Beweis vollen

Bruches mit den Ideen der Vergangenheit. 1

)

Die Betheiligung des Volkselementes an der Rechtsprechung

hat das Straf- und Processrecht vor so weitgehenden Wandlungen

bewahrt. Was hier dem königlichen Einflüsse eingeräumt werden

musste, ist andererseits theil weise durch den Mangel entsprechender

Durchführungsgarantien aulgehoben worden. Wohl bildete das

spätere Schöffentum einen Übergang von der genossenschaftlichen

Thätigkeit der aus der Gerichtsgemeinde hervorgehenden Rachin-

burgen zu obrigkeitlichem Wirken von Organen, die nicht mehr

die Genossenschaft vertraten; aber weder die Appellation, noch

die Unterordnung der Gerichtsfunctionäre unter den Grafen,

dessen Abhängigkeit vom Könige abgeschwächt war, boten volle

Gewähr für die Beobachtung der gesetzlichen Neuerungen.

Abgesehen von der kirchlich -romanistischen Einwirkung auf

einzelne straf- und processrechtliche Institutionen, vornehmlich

da, wo das Königtum daran interessiert war, gaben begreiflicher-

weise diese Gebiete keine Gelegenheit zu einer über das Maass

natürlicher Entwicklung hinausreichenden Änderung; dieselbe

trug einfach den thatsächlichen Verhältnissen und Bedürfnissen

Rechnung.

Noch mehr gilt dies, wie wir bemerken konnten, für das

Privatrecht, das von den auf anderen Gebieten wirkenden

politischen und staatsrechtlichen Änderungen weniger beeinflusst

') So hat mau z. B. im römischen Kaiserreiche die republikanischen

Ämter beibehalten, nach wie vor von Senat und Volk gesprochen, obwohl

kein Mensch darüber im Zweifel war, dass ein vollständiger Umsturz der

Verfassung vorlag.
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wurde und blos mittelbar eine Rückwirkung der allgemeinen

Entwicklung zu empfinden hatte, in jenen Theilen, die mit dem

öffentlichen, socialen und wirtschaftlichen Leben zusammenhingen.

Alle diese Lebensäusserungen wurden für die Rechtsinteressen

und deren Ordnung wichtig; neben dem natürlichen Blutsbande

der nachbarliche Verband, sowie die Gemeinsamkeit wirtschaft-

licher und beruflicher Bedürfnisse; sie alle wieder von ver-

schiedener Intensität, je nach Dauer und Umfang, sowie je

nach den moralischen Momenten, durch welche die innere Kraft

des einen oder des anderen Factors vermehrt oder vermindert,

die Macht des betreffenden socialen Kreises verstärkt oder

geschwächt wurde. Der Umstand, dass das Bürgertum und

dessen verkehrsrechtliche Interessen dem Grossgrundbesitz und

dem Bauerntum gegenüber zurückblieben, war für die Entwicklung

des Privatrechtes wichtig und ermöglichte den landwirtschaftlichen

Massen ein stärkeres Festhalten an alten Ideen.

Die verschiedene Entwicklungsart einzelner Rechtsgebiete,

und innerhalb derselben einzelner Recbtsinstitnte, hängt nicht

nur damit zusammen, dass die allgemeinen Verhältnisse in

einzelnen Richtungen verschieden wirkten, sondern auch mit

dem verschiedenen Grade, in welchem man sich des eigenen

Rechtes bewusst war.

Legen wir somit das grösste Gewicht auf die Kraft alter

Ideen, so werden wir dennoch den gallo-römischen Einfluss nicht

unterschätzen dürfen. Anders als Gothen und Burgunder, die

dem Römertum eigene Organisation beliessen, aber auch anders

als die Langobarden, die es förmlich ignorirten, haben die

Franken dieses Element ihrem Staate eingefügt und dadurch

jenen gefährlichen Gegensatz vermieden, der anderwärts zur

politischen Stärkung des Römertums beitrug. Ob anerkannt

oder ignorirt, bildeten die Römer in den andern Staaten einen

Fremdkörper; hier gingen sie im Staatsverbande auf; sie wurden

weder zu Staatsfeinden, noch zu einer eigenen Macht; sie sind

ungefährlich und doch nicht unnütz geworden. Ihre Des-

organisation ') machte sie ungefährlich
; dennoch waren sie culturell

') Hierzu kaui das durch die Desorganisation des Rümertums geförderte

Aufleben der neben dem römischen Reichsrechte bestandenen Volksreehte;

s. oben 8. 5.
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und staatsrechtlich wichtige Untcrthaueu; 1

) das zeitweise auf-

tretende Streben nach Erhaltung der Eigenart wich praktisch

dem Streben nach Angleichung, namentlich da, wo dieselbe, mit

Rücksicht auf das numerische Verhältnis, den Römern Vortheile

verhiess.-)

Durch diese Umstände 3
) ist zugleich die Art des römischen

Einflusses bestimmt. Das fränkische Element hat gesiegt; es

ist aber nur formell richtig, wenn z. B. Sohm 4
) diesen Sieg

als einen ausnahmslosen hinstellen möchte. Man darf nicht

übersehen, wie viele Waffen das siegende fränkische Recht dem
besiegten römischen abgenommen hat, um sie zu benützen,

eventuell gegen die römische Auffassung. 5
) Ist es auch schwer,

eine restlose Bilanz aufzustellen, weil weder alle spätrömischen,

noch die meisten altfränkischen Erscheinungen genau bekannt

sind,6) so wird man doch selbst da, wo in den Neuerungen

zweifellos germanische Ideen die Oberhand behielten, die Be-

schleunigung der Entwicklung vielfach dem Umstande zuzu-

schreiben haben, dass die Franken in der Lage waren, für ihren

Bau römische Materialien zu verwenden. Die Schwäche des

Römertums konnte die selbständige, römischer Auffassung oft

entgegengesetzte, Verwendung solcher Bruchstücke nicht hindern.

Zu einem eigentlichen Ausgleiche ist es nicht gekommen-, aber

mehr als bei den Langobarden ist doch das allermeiste, wenn

auch nicht ganz ausgenützt, so doch in den neuen Kreislauf

einbezogen worden
;
vieles ist dann abgestossen, vieles erst später

') Allerdings bat das Königtbum diesen Wertb nicht genügend aus-

genützt; denn es hat nicht die Reste der staatserhaltenden römischen Kräfte

heraugezogeu, sondern im Gegentheil die zersetzenden Auswüchse (wie z. Ü.

ilie illegalen Privatherrschaften) geduldet.

*) Umgekehrt konnte der Romanismus dort, wo er den Vorzug der

Bodenständigkeit hatte, nicht überwunden werden.
3
) Dazu kommt natürlich dasjenige, was wir über das gegenseitige

Verhältnis im Einzelnen wissen.

*) In Sav. Ztschr. I.

5
) Wir sehen dies fast überall, wo Heranziehung römischer Vorbilder

bemerkbar ist und haben auf die betreffenden Vorgänge bei Besprechung

der Grundherrschaft und Immunität, des Steuer- und Domänenwesens, des

Urkundenwesens u. s. w. aufmerksam gemacht.

*) Dieses Hindernis, das kaum zu überwinden sein wird, hat schon

Sickel in Westdeutsche Ztschr. IV. 337f. hervorgehohen.
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verwerthet wurden. Das Kaisertum beleuchtet in auffallender

Weise die fränkische Art der Verwendung römischer Stoffe, die

Art, römischen Institutionen neuen Inhalt zu geben. Ohne der

tropischen Wärme des Römertums unterlegen zu sein und ihr

Recht romanisirt zu haben, durften doch die Franken dieses

höchste Gut an sich reissen und der inneren Umwandlung, an

der die römischen Impulse ihren Antheil gehabt, einen vorläufigen

formellen Abschluss geben. 1

)

Das alles erscheint desto wichtiger, als es sich zum grössten

Theile über den fränkischen Stamm hinaus geltend machte. Der

principielle Charakter des Verhältnisses zwischen römischem und

germanischem Rechte, wie es sich unter fränkischer Herrschaft

gestaltet hat, wurde für das Rechtsleben der anderen Stämme
dieses Staates vorbildlich.

Zwar fehlte den Franken ein für den Grossstaat taugendes

Recht und weder das salische noch das ribuarische haben die

zahlreichen Particnlarismen zu überwinden vermocht; auch dem

Reichsrechte ist dies nicht gelungen;-) die kirchliche Form,

in der man, unter Umprägung eines staatsrechtlichen Begriffes

in einen politisch - religiösen, die Einigung sämtlicher Völker-

stämme des Reiches anstrebte, bat ebenfalls der Rechtseinheit

wenig gedient. Das Übergewicht des fränkischen Rechtes über die

Rechte anderer Stämme reichte hin, um einzelnen fränkischen

Institutionen allgemeine Verbreitung zu sichern, aber nicht, um

alle Stammesrechte bei Seite zu schieben; 3
) ein solches Resultat

war bei der Urwüchsigkeit mancher dieser Rechte und bei der

Unzulänglichkeit der fränkischen Staatsidee ausgeschlossen.

>) s. Gierke: Genoss. K. U. 14 ff.

*) s. oben S. 250 f.

3
) Die Beeinflussung der auderu germanischen Rechte des fränkischen

Reiches ist ganz anders geartet, als das Verhältnis zwischen römischem

und fränkischem Recht. Vor allem fehlt die Tiefe des Gegensatzes. Die

frerodrechtlichen Bestandtheile des Frankenrechtes waren so aufgesogen, dass

sie schon dadurch den andern Germanen näher gebracht waren; das ger-

manische Element des fränkischen Rechtes bildete die natürliche Brücke zu

den andern Stamraesrechten. Deshalb konnte das fränkische Recht auf die

andern germanischen Rechte einen grösseren Einfluss ausüben, als das

römische anf das fränkische.
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Andererseits war das Ergebnis des Entwicklungsganges des

fränkischen Rechtes so beschaffen, dass es sich vorzüglich dazu

eignete, durch die fränkische Macht weitergetragen und andern

Stämmen mitgetheilt zu werden. Diese Stämme brauchten

dann nicht mehr den ganzen Ideengang neuerdings durchzumachen

;

sie konnten das Ergebnis, soweit es ihren Bedürfnissen entsprach,

annehmen, beziehungsweise daran manches ändern, es aber

doch für ihre eventuellen Änderungen benützen. Dies gilt

insbesondere für das Verhältnis zwischen römischem und ger-

manischem Recht. Die betreffenden Probleme sind im west-

fränkischen Reiche praktisch gelöst worden; in keinem der

neuen Reichstheile hatten sie eine ähulich grosse Bedeutung;

so musste, bei aller Selbständigkeit der einzelnen Stammesrechte,

in dieser Frage jene Lösung, die im Bereiche des fränkischen

Rechtes erfolgt ist, für jene Stämme vorbildlich werden; 1

) einen

grösseren Spielraum hat keiner dem römischen Elemente ein-

geräumt; mit Ausnahme der Alamannen und Baiern überhaupt

keines einen nennenswerthen. So können wir uns denn hier

kurz fassen und auf wenige Bemerkungen beschränken.2
)

Was zunächst die Alamannen betrifft, so war die

Romanisirung ihres Gebietes, trotz erheblicher römischer Be-

siedlung des Decumatenlandes und anderer Landstriche, 1

) wenn

') Han darf darauf verweisen, wie die Franken das westgothisebe

Hecht benützt hatten, indem sie — wenn auch mit der besprochenen

Selbständigkeit — die von den Westgotben versuchte Anpassung des ger-

manischen Rechtes an die neuen Bedürfnisse, zum Ausgangspunkte nahmen.

Wenn derartige Anregungen unter fremden Staaten möglich waren (bekannt-

lich hat das Qothenrecht auch iu der Geschichte des laugobardischen und

bairischen Rechtes eine bedeutende Rolle gespielt), so mussten Anregungen

aus dem Bereiche desselben Staates, getragen von der Autorität des

herrschenden Stammes, eine noch grössere Wichtigkeit erlangen.

a
) s. Vorwort. Insofern die Rechtsentwicklung der übrigen Stämme

des Frankenreiches für das Immobiliarrecht und die daran grenzenden Gebiete

in Frage kommt, wird sie in dem betreffenden Zusammenhänge berücksichtigt

werden; für den unmittelbaren Zweck der vorliegenden Untersuchung ist

dies aus den hier und im Vorworte erwähnten Gründen unthunlich.

s
) S. in Theil I. S. 32 ff; vgl. Meitzen 1. c. I. 352, Schnitze:

D. fränk. Gaugrafschaften Rheinbaierns nnd Württembergs. S. Eeune:
Gallo-röm. Cultur in Lothringen und de:i benachb. Gegenden (Jahrb. d. Ges.

f. lothr. Gesell. IX. 155 ff.}, Wolfram: D. Landkreis Metz, ein Territ. aus

röm. Zeit (Beil. z. Allg. Ztg. 1897 No. 118.)
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auch theilweise stark, doch uugleichmässig; dagegen war die

Desorganisation des römischen Elementes eine weit grössere als

in Gallien. Es sind hier in fränkischer Zeit weit geringere

Reste römischen Stadtwesens und anderer Einrichtungen bemerk-

bar als in Gallien; 1
) die ehemals römischen Ansiedler sind zurück-

gewichen; 2
) die numerische Übermacht des germanischen Elementes

war eine unbestrittene. Die Alamannen sind weder einer Ver-

wälschung anheimgefallen, noch haben sie ein romanisches Idiom

entwickelt. Bedeutend war jedenfalls der Bestand an materieller

Cultur und der wirtschaftlich -sociale Einfluss derselben; 3
) ihr

stand aber die consequente Entwicklung des alamannischen

Elementes entgegen, das nicht mit der fränkischen Übergangs-

losigkeit zu kämpfen hatte. Durch den fränkischen Waffenerfolg

von 496 ist übrigens entschieden worden, wem die Auseinander-

setzung der römischen Erbschaft in Gallien und am Rheine

zuzufallen hatte.4) Die Franken Übernahmen die Führung und

’) Natürlich mit Ausnahme des im J. 536 gewonnenen gothisch-

romanischeu Gebietes; doch sind auch hier wichtige germanische Einflüsse

wahrzunehmen. Ficker hat 1. c. II. 12f, 27, 79 den ostgermanischen Einschlag

im rbütischen Hechte behandelt, ebenso 1. c. II. 261 f, desseu Zusammenhang
mit dem nordischen Hechte; ferner 1. c. II. 116, 159, 162 behauptet, dass

das rhätische Eintrittsrecht mit dem friesischen und nordschwedischen über-

einstimmt; vgl. seine Ausführungen über die rhätische Verwandtenzählung

I. c. II. 79, 86 und über das rhätische eheliche Güterrecht 1 c. IV. 333 fl.,

350 ff., 470; s. auch Carlo Canetta: I rapporli della L. Rom. Utin. con la

Lex Alam und hiezu N. Arch. XV. 218; ferner Jos. Egger: I). Barbaren-

einfälle in die Provinz Rätien (Arch. f. Österr. Gesch. Bd. 90.)

*) S. Waitz 1. c. II. I. 269, Schulte: Üb. Reste roman. Bevölkerung

in der ürtenau (Ztschr. f. d. Gesell, d. Oberrheins N. F. IV. 300 ff.),

Birliuger: Rechtsrheinisches Alamannien (In Forsch z. dtsch. Landes-

und Volkskunde IV.). Dagegeu will E. Halter (Beil. z. allgem. Ztg.

28. Aug. 1902) im Eisass Spuren der wahrscheinlich nordischen Haruder

finden, was ein wichtiges Gegengewicht gegen die Reste romanischer Be-

völkerung bedeuten würde.
3
)
Daraus, dass die Colonen in Alamannien dieselben Lasten tragen,

wie bei den Römern (s. Meitzen I. c. 1.458) und dass hier die Liten fehlen

(s. Brunner 1. c. I. 102. A. 40; vgl. aber 1. c. 240) ist eine starke Nach-

wirkung wirtschaftlich-socialer Vorbilder der römischen Zeit zu entnehmen.
4
) S. Dahn 1. c. IX. I. 69; vgl. Pfister: Le duchh mörovingien d'Alsace,

v. Laporte-Delaporte: Origines fr. on Alsace, Witte: Z. Gesch. d.

Dtschtnms im Eisass (in Kirchhoffs Forschungen X. Bd.. 4. Heft; hiezu Heyck
in Beil, z Allg.Ztg. 1898. No. 203), Wellers: Die Besiedlung des Alamanueu-
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die alamannisehe Rechtsentwicklunp, mitsammt ihren römisch-

culturellen und wirtscliaftlichen Impulsen, ist unter fränkischen

Einfluss getreten,') dem sich der kirchliche 2
) zugesellte. Die

grosse Selbständigkeit des alamannischen Stammes im fränkischen

Reiche hat sich nicht nur staatsrechtlich ') geäussert; sie wirkte

auch in den Ansiedlungsverhältnissen 4
) nach. Sie gab insbesondere

dem alamannischen Rechte Entwicklungsfreiheit auf den un-

politischen Rechtsgebieten, auf denen theilweise grössere Fort-

schritte als im fränkischen Rechte wahrnehmbar sind; 5
) diese

Freiheit wurde aber nicht dazu benützt, um directem römischen

Einflüsse Raum zu geben.")

landes (in Württemb. Vierteljahrshofte 1898, hiezu Heyck in Beil. z. Allg. Ztg.

1899. No. 133), Seliiber: German. Siedlungen in Uotlir. (in .Talirb. <1. Ges.

f. lotlir. Gesch. 1900).

') Über die Ungenauigkeit der Grenzen zwischen Franken und Alamannen

s. Waitz I. c. II. I. 6711; über den Einfluss des fränkischen Rechtes auf das

ältere alamannisehe Recht s. Brunner 1. c. I. 309f; über den Umfang des

alamannischen Rechtes s. Ficker 1. c. IV. 428, 462 ff; über den ost-

germanischen Einschlag 1. c. II. 15. 19.

*) Es ist bekannt, dass die Geistlichkeit bei der Abfassung des I. Theiles

der L, Alain, mitwirkte und dass die alamnnnischeu Herzoge in ihrer Kanzlei

Geistliche beschäftigten. Kirchensachen waren (L. Alam. 7.) privilegirt; über

den höheren Frieden kirchlicher Gebäude s. Brunner 1. c. II. 581. Vgl.

ferner Löning 1. c. II. 591ff., Hauck 1. e. I. 86 ff., 30211., Sommerlad:

1). wirtsch. Thätigk. d. Kirche I. 240(1.

*) In der Stellung des alamannischen Herzogs, im herzoglichen Sonder-

frieden, in der Bestimmung der L. Alam. 27, die dem Herzog die Verhängung

beliebiger Strafen gegen einen Attentäter überlässt, in dem Bestände von

Stammesversammlungen (s. dazu Seel i ge r in Hist. Vierteljahrschr. I. 22 f.),

in der Beibehaltung der alten Silberwährung (s. Brunner 1. c. I. 213 ff.) u. s. w.

*) Bekanntlich spricht das alamannisehe Recht noch von den Sippen des

Heeres und die Ortsbezeichnungen weisen ebenfalls darauf hin (s. Waitz

1. c. I. 82.). Die alamannisehe Ansiedlungsform (s. v. Inama 1. c. I. 45),

auf die wir, unter Verwerthung der Meitzen'schen Forschungen, bei Be-

sprechung des Immobiliarrechtes eingehen werden, weist Verschiedenheiten

auf; der Grossgrundbesitz spielte hier nicht die Rolle wie bei Frauken oder

Baiern (s. v. Inama 1. c. I. 117.).

5
)
Pact. Alam. 3, 16 schwächt die strenge Bestrafung des Dngefähr-

delictes ab, ebenso 3, 17 die Haftung für Tbierdelicte. Zu erwähnen ist die

Fehdebeschränkung in L. Alam. 44., die dem fränkischen Rechte gegenüber

jüngere Form der processuellen Wadia in L. Alam. 36. 2, sowie die ebenfalls

jüngere Form der Urtheilschelte (s. Brunner I. c. II. 360f.).

“) S. v. Sav iguy 1. c. II. 95 und Cour at 1. c. I. 2. A. 8. Man kann eigent-

lich nur Isidors Einfluss auf den Prolog hervorheben (s. Conrat 1 c. 1. 316. A. 5.)
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In der Vorgeschichte der Baiern ragt das Marbod’sche

Reich hervor, das bekanntlich von dem germanischen Typus

wesentlich abwich; es stellt vom entwicklungshistorischen

Standpunkt ein zwar rasch beseitigtes, wenn auch nicht ganz

gleichgiltiges Element dar. Die Ergebnisse der Vorgeschichte

fanden in der, so kurz nach Besetzung der neuen Heimat,

erfolgten Unterwerfung unter die Oberherrschaft der Franken,

ihren Abschluss. Dem kelto -romanischen Einflüsse verdankten

die Baiern wohl zahlreiche Anregungen wirtschaftlicher Art,

die man trotz der theilweisen Verdrängung der Romanen 1
) nicht

unterschätzen darf.2) Die Schwäche der Kelto-Romanen zur Zeit

der bairischen Einwanderung 3
) hat aber im allgemeinen mit der

Kraft des fränkischen Einflusses nicht wetteifern können. Be-

kanntlich verdanken die Baiern ihre Bekehrung nicht den

Romanen ; es hat sich auch hier kein romanisches Idiom gebildet.

Dem fränkischen Einflüsse 4
)

hat sich machtvoll der kirch-

liche

5

) zur Seite gestellt. Aehnlich wie die Alamannen, haben

die Baiern ihre, dem Charakter des fränkischen Grossstaates

entsprechende Selbständigkeit beibehalten, fi

) die auch ihrem

Rechte innewohnt 7
) und demselben, mit Rücksicht auf dessen

l
) Die Hochäcker werden als römisch betrachtet; s. Meitze n 1. c.

1.358, Stutz in Gött. gel. Anz. 1897. S. 519; vgl. Weber in Korrespondenz-

blatt d. dttch. Ge», f. Anthropol. XXVIII. S. 60 ff.

3) Sie wirken in der Ordnung der Agrarverhältnisse, de» Colonates

(». Meitzen 1. c. I. 458), ferner in der Bedeutung de» Grossgrundbesitzen

(s. v. Inama 1. c. I. lief., S. Adler: Z. H. Gesch. d. adeligen Grund-

besitzes) und des herzoglichen Domänenwesens nach; wir werden darauf

im Immobiliarrechte eingeben.

s
) s. Dahn 1. c. IX. II. 100.

4
) Abgesehen von der Theilnahme der Franken an der Abfassung der

L. Baj., die aus Tit. III. hervorgeht, ist auf die einleuchtenden Ausführungen

Brunne r's in Berl. Sitz. Ber. 1901. Nr. 39 hinzuweisen, ferner auf das

Capit. Karls d. Gr. ex 801—813 über die Bannfälle nud schliesslich auf das

Capit. Baiwaricuin von 810, das eine missatische Instruction enthält.

6
) S. Brunner 1. c. I. 316, A. 13; vgl. Lüning 1. c. II. 693ff., 665f.,

Hauck 1. c. I. 324 ff, 453 ff, 486ff., II. 191, 374ff„ Stutz 1. c. I. 196 ff.,

Fastlinger: D. wirtsch. Bedeutung d. bayr. Klöster.

•) Sie äuBserte sich in analoger Weise.

7
)
Diese Selbständigkeit findet unter Anderem ihren Ausdruck in der

Wahrung älterer, im salischen Rechte bereits überwundener, Auffassungen
;
so
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verzweigte Beziehungen zu vielen andern Rechten, 1
) einen eigen-

artigen Charakter aufprägt. Directer römischer Einfluss ist

jedoch nicht wahrzunehmen; 2
) das bairische Recht verdankt

seine romanistischen Bestandtheile den westgothischen und

fränkischen Vorbildern. Es bildet einen lehrreichen Beweis für

die Art, wie die bei Westgothen und Franken versuchte Lösung

des germanisch-römischen Rechtsproblems durch ein anderes Volk

aufgenommen wurde. —
In noch höherem Grade als bei Alamannen und Baiern, die

doch in ihren Gebieten Reste römischen Lebens vorgefunden

hatten, äusserte sich dies alles bei jenen Stämmen, die weder

durch ihre Vorgeschichte, noch durch ihre spätere Ansiediung,

Gelegenheit gehabt haben, mit der römischen Welt in irgend

eine praktisch - bedeutsame Berührung zu treten. Für sie alle

war das fränkische Reich der Vermittler zwischen germanischem

z. B. hinsichtlich der Bestrafung absichtsloser That in L. Bai. XIX. 6. (vgl. aber

XIV. 1.), ferner betreffs der Haftung für den Knecht L. Bai. VIII. 2.

(vgl. L. Sal. 36. 5.); interessant ist beispielsweise die an das nordische

Recht erinnernde Uombination von Zeugen nnd Eideshelfern; s. Brunner
1. c. II. 898; auch in der Benützung von Ordalien ist der fränkische Einfluss

nicht durchgedrungen, da die Baiern nur das Kampfordal kannten.

1
) Die Verwandtschaft mit dem alamnnnischen Rechte führt v. Schwind

(N. Arcb. XXXI. 444 ff.) auf die Benützung einer gemeinsamen Quelle zurück

;

den traditionellen Beziehungen trägt eine Privatarbeit (M. G. H. L. III. 172.)

Rechnung, indem sie die Differenzen beider Rechte zusammenstellt. Auf

ostgermanische Spuren hat Ficker 1. c. II. 19 f. aufmerksam gemacht. Die

Verwandtschaft des bairischen Rechtes mit dem westgothischen ist (abge-

sehen von den älteren Schriften, so Merkel in Z. f. d. R. XII. 287,

AnschUtz in Pertz. Arch. XI. 215, Savigny 1. c. VH. 47, Roth: L. Baj. 48,

Gaupp: German. Abh. 46ff., Dahn: Westg. Stud. 298 u. s. w.) eingehend

behandelt von Ficker I. c. I. 484 f, 509, sowie von Zeumer in N. Arch. XXIV.
59f,76ff., 109, 606, 614; gegen Ficker das. XXIII. 436. Schon Waitz hat

(1. c. II. I. 19.) gothische Bestandtheile im bairischen Stamme vermuthet;

vgl. Raumer in Ztschr. f. dtsch. Altert. VI. 404; s. Kelle I. c. I. 32 über

die gothische Bibel in Baiern; Dahn 1. c. IX II. 193 führt die Benützung

des Westgothenrechtes auf fränkischen Einfluss zurück. Schliesslich ist

noch die Verwandtschaft mit dem langobardischen Rechte zu erwähnen

;

s. Schupfer: Manuale I. 71.. Tamassia: Fonti de! Editto (passim); vgl.

Martens: Polit. Gesch. d. Langobardenreichs 15ff„ Hartraann 1. c. II.

61, 81, Losertb in Hitth. d. Instit. II. 355ff.

2
) Vgl. v. Savigny I. c. II. 84ff. Conrat 1. c. I. 3. A. 7, 316. A. 5.
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und romanischem Wesen, 1

) es theilte ihnen seine selbsterrungenen

Fortschritte mit, wenn auch in verdünnter Losung. Mit dem
römischen Rechte, seiner Bewältigung und eventuellen Ver-

arbeitung hatten sich diese Stämme nicht mehr unmittelbar zu

beschäftigen.

>) Auf die Bedeutung, welche diese Stämme ihrerseits für die Fort-

entwicklung des germanischen Elementes im fränkischen Reiche hatten,

braucht man nicht erst hinzuweisen. Sie traten vielfach und in verschiedenen

Zeitpunkten mit den Franken in Berührung und vermittelten ihrerseits die

unausgesetzte Fühlung des Frankentums mit der gesammten germanischen

Welt. So kann mau z. B. im thüringischen Rechte eine erhebliche ost-

germanische Beeinflussung wahrnehmen (s. Ficker l. c. I. 192 f. II. 17.),

ja sogar einen Zusammenhang mit dem nordischen (l. c. II. 356ff.), was bei

der früheren Ausdehnung der Thüringer (s. P 1 u t h in Bonner Jahrbh.

Bd. »5. S. 170ff, Vergl. L. Schmidt in Uistor. Vierteljahrschr. III.

817 ff.) von desto grösserer Bedeutung ist. Ebenso weist das friesische

Recht nordische Erinnerungen auf (Ficker 1. c. I. 170, 211.) wobei

aber andererseits keltische Einflüsse nicht auszuschliessen sind (so be-

züglich des Hausbaues, s. Meitzen I. c. II. 652; and. Ans. E. H. Meyer

in Beil. z. Allg. Ztg. 1896. No. 183.). Aueh das sächsische Recht, das sich

mitunter dem langobardischen nähert (s. Brunner I. c. I. 374, Ficker in

Ergbd. II. 476, Erbenfolge I. 202 ff; über die Verwandtschaft der sächsischen

und langobardischen Sage s. Kurth: Uist. poet. des Merov. S. 108.).

erscheint mit dem ostgermanischen verwandt (s. Ficker 1. c. I. 201, II.

20t'.). Ohne hier auf diese Fragen, die den (fegenstand der vorliegenden

Untersuchung nicht berühren, einzugehen, soll nur bemerkt werden, dass

dadurch das germanische Elemeut immer wieder belebt und die Gestaltung

der Verhältnisse zwischen germanischem und römischem Rechte beeinflusst

wurde.
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Wir haben — der Anlage dieser Untersuchungen gemäss —
die Entwicklung der auf ehemals römischem Boden begründeten

germanischen Reiche und den Einfluss des römischen Rechtes

in jedem derselben einzeln verfolgt, um nunmehr auf dieser Grund-

lage die Frage aufzuwerfen, welche Bedeutung dem römischen

Rechte in diesen Staatsgebilden im allgemeinen zukommt, in-

wieferne in ihnen die germanischen Rechtsgrundlagen abgeändert,

oder durch Aufnahme römischer Rechtsideen ersetzt worden sind. 1

)

Es ist klar, dass diese Frage für jedes wichtigere Problem

der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, namentlich für ein so

grundlegendes wie das der Entwicklung des Immobiliarrechtes,

aufgeworfen werden muss. Ebenso klar ist es jedoch, dass eine

mathematisch genaue Antwort unmöglich erscheint. Kennt selbst

die Naturwissenschaft Phänomene, deren Vieldeutigkeit jeder

Analyse widersteht, weil sie auf vielfache und verschlungene

Wurzeln zurückgehen, so gilt dies in noch höherem Grade für

die Rechtsgeschichte und für die vergleichende Rechtswissenschaft.

Die Wurzeln der Rechtserscheinungen sind weit mehr verschlungen

als die der naturwissenschaftlichen Phänomene. Nur selten sind

wir in der Lage ein national reines Recht zu beobachten; in

den allermeisten Fällen haben wir es mit Rechten zu thun, die

bereits mehr oder weniger definirbaren Einflüssen ausgesetzt waren.

i) Die in Th. I. S. XIV gestellte Frage, ob die Änderungen, die man

in der hier behandelten Zeit an vielen Rechtseinricbtnngen (im Vorgleiche

mit ihrer früheren Gestalt) findet, germanischen, römischen, oder gemischten

Ursprungs sind u. welches Element üborwiegt, ist bei Besprechung einzelner

Institutionen der verschiedenen Staaten untersucht worden, allerdings mit

der in Th. I. S. XV angegebenen Beschränkung; detaillirte oder rechts-

dogmatische Darstellung aller Institutionen war ausgeschlossen. — Hier

handelt es sich jetzt um das allgemeine Unheil Uber die Bedingungen
unter denen sich dieser Werdegang vollzog und um die charakteristischen

Symptome desselben.

2S*
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Im vorliegenden Falle begegnen wir doppelter Schwierigkeit.

Rein germanisches Recht aus einer Zeit, für die man jedweden

fremden Einfluss auszuscliliessen hätte, ist nicht bekannt; das

spätrömische Recht in seinen provinziellen Verzweigungen, in

allen seinen Combinationen mit dem vorrömischen Rechte der

betreffenden Provinzen und mit dem eindringenden germanischen

Rechte, ist nicht genügend durchforscht. Wird auch der letzteren

Schwierigkeit die Wissenschaft mit der Zeit entgegentreten 1

), so

bleibt doch die erstere unbesiegbar. Um einen Rechtssatz als

urgermanisch hinzustellen und jede fremdrechtliche Beeinflussung

desselben auszuscliliessen, müsste man die Verwandtschafts-

verhältnisse sämmtlicher germanischen Rechte und aller ihrer

Bestimmungen genauer kennen, als dies heute der Fall ist. Die

vorhandenen Quellen sind von dem urgermanischeu Rechte bereits

zu sehr entfernt, verrathen Wandlungen, die unter wenig be-

kannten, theilweise vorhistorischen Umständen und Einflüssen

erfolgt sind; sie stammen überdies aus Zeiten, in denen die Ver-

schiedenheit der einzelnen Völkergruppen weit vorgeschritten war.

L
Haben schon Caesar und Tacitus spezielle Eigenschaften

einzelner Völker wahrgenommen
'

2
), so wird vollends in historischer

Zeit die Einheitlichkeit des germanischen Völkergedankens zurück-

gedrängt. Das Entstehen verschiedener Gebilde aus augen-

scheinlich gleichen Wurzeln und unter vielfach ähnlichen Ver-

hältnissen, ist ein entwicklungshistorisches Problem, dessen

Lösung niemals vollkommen gelingen kann, weil man dabei,

nebst anderen Imponderabilien, die Individualität in Rechnung

stellen muss, die selbst unter den nächstverwandten Völkern eine

bedeutende Rolle spielt. Es ist hier versucht worden, das

') Das riimische Recht der Provinzen kann durch Vergleich mit dem

reinen römischen Rechte auf seinen fremdrechtlichen Inhalt geprüft werden;

freilich wird es bei der Verschiedenartigkeit der provinziellen Rechtsquellen

nicht gelingen, gleichmässige Kenntnis zu erlangen. Der von Uitteis ge-

wiesene Weg wird also nicht überall gangbar sein.

2
) M. R. rügt v. Amira (ß. g. A. 1888. I. 47 f.), dass man die schon

in germanischer Zeit bestehenden Unterschiede der Vülkereigonschaften zu

wenig in Betracht zieht.
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verschiedenartige Reagiren der einzelnen Völkergruppen auf

römische Einflüsse dadurch zu erklären, dass nicht nur die ver-

schiedene Intensität des römischen Elementes in den betreffenden

Gebieten, sondern auch die Verschiedenheit der Vorgeschichte

der einzelnen Stämme und die Art ihrer früheren Berührung

mit den Römern erwogen wurde. Dennoch findet nicht alles

darin volle Erklärung; ein grosser Theil der Erscheinungen muss

den inponderablen Eigenschaften zugeschrieben werden, die selbst

innerhalb der Rasseneinheit zur Geltung gelangen. Die augen-

scheinlich gleichen Wurzeln erfahren eine Differenzirung, die

sich unter der Wirkung ähnlicher und doch nicht gleicher

Entwicklungsverhältnisse fortsetzt, steigert, so dass schliesslich

eine verschiedenartige Individualität zu Tage tritt. Je mehr man
sich vom Nomadismus und einfachem Ackerbau entfernt, deren

Sittencomplex eine grosse Beständigkeit aufweist, desto grösser

die Verschiedenheit hinsichtlich der Veranlagung für höhere

Aufgaben, hinsichtlich der Zeitdauer, der die einzelnen Völker

gruppen zu fortschrittlicher Entwicklung bedürfen und hinsichtlich

der Resistenzkraft, mit der sie fremden Einwirkungen begegnen.

Auf Grundlage allgemeiner Entwicklungsgesetze schafft sich die

Individualität Raum; sie äussert sich schon in der Art, wie man
die Erinnerung an Eindrücke der Vorgeschichte festhält 1

). Wir
werden auf die Schulfrage, ob Individualität oder Umstände die

Entwicklungslinie bestimmen, begreiflicherweise hier nicht ein-

gehen; müssen jedoch zugeben, dass neben den Ergebnissen der

Vorgeschichte und neben den durch die Verschiedenheit der Ge-

biete bewirkten Differenzen, ein Rest zurückbleibt, der nur durch

Annahme verschiedener Individualität erklärt werden kann.

Sonst hätte unter ähnlichen Bedingungen stets ein entsprechend

ähnliches, unter verschiedenen aber ein entsprechend verschiedenes

Recht entstehen müssen, was jedoch höchstens — und zwar nur

theilweise — für rein materielle Fragen zutrifft. Die übrigen

Rechtsverschiedenheiten sind nicht nur darauf zurückzuführen,

dass die Bedingungen des Völkerlebens, selbst bei äusserer

Ähnlichkeit, doch verschiedene waren, sondern auch darauf, dass

das Reagiren auf die äusseren Bedingungen ein individuell ver-

>) S. was in Tb. II. S. 4 u. 214 über die langobardische und fränkische

Sage angeführt wurde; das Erinnerungsvermögen, also auch die Intensität

der Eindrücke, war sehr verschieden.
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schiedenes war. Die Sprachgeschichte kennt Fälle, wo von zwei

synonymen Worten eines zur Alleinherrschaft gelangt, das zweite

aber wegfällt, oder eine andere Bedeutung annimmt 1
). Ähnlich

muss die Rechtsgeschichte mit individueller Ausprägung des

gemeinsamen Stoffes durch noch so sehr verwandte Völker rechnen.

Die Beobachtung der Vorgeschichte der einzelnen Stämme

lenkt unser Augenmerk auf wichtige Erscheinungen. Es war

gewiss für die Resistenzkraft des Rechtes von grosser Bedeutung,

ob Völker in einem früheren oder erst in einem späteren

Stadium dem Römertum begegneten, ob sie ruhige oder bewegte

Zeiten, eine folgerichtige oder sprunghafte Entwicklung hinter

sich hatten und in welchem Raume sich dies alles abgespielt

hat. Ebenso, ob sie zur Zeit ihrer neuen Staatengründung

Christen waren und wem sie das Christentum verdankten.

Schliesslich die Lage der Verhältnisse des neuen Gebietes und

die Umstände, die die Staatsgrtindung begleiteten. Denn je

günstiger die Vorgeschichte, desto besser konnte das eigene Recht

ausreifen: je günstiger die RaumVerhältnisse, desto grösser der

Schutz vor Erstarrung, oder übel-mächtiger Beeinflussung; je

kräftiger die innere Consistenz des eigenen Rechtes, desto sieg-

reicher das Verhältnis zu fremden Elementen; je grösser die

eigenen Fortschritte, desto leichter die Stellungnahme zu dem

fremden höheren Rechte, wofür natürlich auch der verschiedene

Kraftgrad des fremden Rechtes und die Vermittlung durch eine

bei verwandten Völkern schon erfolgte Lösung gewisser Probleme,

in die Wagschale fiel. Aber selbst die genaueste Erwägung

dieser Umstände vermag nicht alles aufzuklären Denn so

l
) So z. B. haben von den den Romanen in gleicher Weise zugänglichen

Worten mulier und femina, die Franzosen das zweite, Italiener und Spanier

das erste übernommen, das andere aber wegfallen lassen; von plus und

magis, die Spanier das zweite, Italiener und Franzosen das erste. Aus dem

lateinischen qni, cuitts, cui, quem, ist der Nominativ iu alle romanischen

Sprachen, der Genitiv nur in die italienische, der Dativ und der Accusativ

in die spanische Sprache aufgenommen werden.

*) So haben wir z. B. gesehen, dass die Vandalen nicht in der Lage

waren, jene Kraft aufzubringen, die den Gothen, trotz sehr bewegter Vor-

geschichte, eigen war. Wir haben die Schwierigkeit der langobardischen

Aufgabe mit der der fränkischen verglichen, die allerdings dnreh den Mangel

dos Überganges von der kleiustaatlichen Existenz zur grossstaatlichen be-

denklich aiterirt war; s. II. 213ff, III. 103, 108, 176, 177, 253, 306. A. 4.
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wie man an den Germanen überhaupt eine, vielen Rassen fehlende,

Anpassungsfähigkeit wahrnehmen kann, 1
) die sich mit Widerstands-

kraft verbindet, so muss man auch den Grad dieser Fähigkeiten

bei den einzelnen Völkern unterscheiden. Es ist auffallend, wie

sehr sich die Rechte, die Ficker zu den ostgermaniseben zählt,

durch allgemeine Widerstandskraft selbst unter ungünstigen

Verhältnissen auszeichnen, durch eine, im Vergleiche mit den

Rechten des ostfränkischen Reiches, hervortretende Dauer-

haftigkeit'-) Zur Erklärung derselben reichen die äusseren

Umstände nicht hin; es muss ein Unterschied der inneren Ver-

anlagung angenommen werden.3
)

Auf eine, wenn auch nur annähernd genaue Beantwortung

der Frage, wie viel auf Rechnung der Entwicklungsverhältnisse

und wie viel auf die Veranlagung entfällt, muss man jedoch

verzichten. Es fehlt die Handhabe für die Beurtheilung des

individuellen Energiegrades. Wir vermögen nur die äusseren

Impulse beiläufig abzuschätzen. In welchem Grade aber ein

Volk den äusseren Impulsen nachgiebt oder widersteht, wie es

durch seine Veranlagung das Wirken der Impulse erleichtert

oder erschwert, lässt sich in keine Formel kleiden, ebenso wenig

wie die Art, in der es diese äussere Erweiterung seines Ideen-

kreises zu neuen, selbstständigen, Schöpfungen ausnützt. Man
muss sich mit der blossen Erkenntnis begnügen, dass die

>) s. Th. I. S. 4».

*) In de echwereu Lage den ostgothischen Rechtes hätte sich kaum ein

anderes Recht behauptet; denn sowohl die Umstände der Vorgeschichte, als

auch die der Staatsgrändung haben sich (ebenso wie bei den Vandalen) in

diesem kurzlebigen Reiche gegen das eigene Recht geltend gemacht.

Dagegen hat das westgothisebe Recht, trotz ungünstiger Verhältnisse,

in der Form eines Mischrechtes, zahlreiche volkstümliche Elemente be-

wahrt und hat dem germanischen Rechte bedeutenden Spielraum gewährt.

Das burguudische Recht war allerdings erst später, dafür aber in eine desto

schwierige Lage gelangt und hat doch einen namhaften Theil seines ger-

manischen Inhaltes gerettet. Vollends das langobardische, in der für die

Ostgothen verhängnisvoll gewordenen italienischen Umgebung.

*) Dass aber auch unter den Ostgenuanischen Völkern in dieser Hinsicht

Unterschiede bestanden, lehrt der Vergleich der Ostgothen mit den Lango-

barden; freilich war die Vorgeschichte der letzteren weit günstiger und das

Römertum zu ihrer Zeit schon schwächer; andererseits fehlte es nicht an

erschwerenden Umständen; s. Th. II. 91—93.
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Individualität eine grosse Rolle spielt und dass die Veranlagung

selbst nahe verwandter Völker eine ungleiche ist.

Was insbesondere die Widerstandskraft anbelangt, so könnte

wohl die Frage auftauchen, inwieferne dieselbe mit dem N ational-

gefillil der einzelnen Völker zusammenhing. Die allgemeine

Schwäche desselben ist erwähnt worden. 1

) Alles, was dagegen

angeführt werden kann,’) bedeutet wenig angesichts des Indi-

vidualismus verschiedener Gruppen (Sippen u. s. w.), sowie an-

gesichts der Schwäche der staatlichen Empfindung,J
) die Ab-

spaltungen von Volkstheilen und deren Verbindung mit andern

Völkern 4
) ermöglichte. Man könnte daher die Widerstandskraft

des Rechtes, die bekanntlich bedeutender war als die der Sprache,

nur auf die unbewusste Macht der Sittentradition zurückführeu,

die sich selbst da als kräftiges Bollwerk erwies, wo das mangel-

hafte Nationalgefiihl bei vielen Völkern nicht nur ein Zusammen-

gehen mit Römern gegen Germanen, sondern sogar Zerfall und

Bildung neuer Volksformationen ermöglichte. Direkter Zusammen-

hang zwischen Nationalgefühl und Rechtsbeständigkeit lässt sich

>) 8. Th. 1. S. 7 ff.

a
) L. Schmidt hat mir (in Hist. Vierteljahrschr. Ul. 412) vorgehalten,

dass ich die Continuität des germanischen Selbstbewusstseins unterschätzte

;

ich habe sie da, wo sie zu Tage tritt, wie bei den Langobarden, nicht unter-

schätzt (s. Tb. II. S. 4 f. ), auch die Continuitat mancher Ideen hervorgehobeu

;

aber der Fortbestand von Ideen, oder Entfaltung von Institutionen ist kein

Beweis eines nationalen Selbstbewusstseins. Die Zurückfübrnng grosser

Völkervereinigungen auf die alte Gliederung der Westgermanen in Ingväonen.

lstväonen und Herminonen, beruht auf einer Überschätzung dieser Völker-

genealogie, gegen diu Hey ck (Hist. Zeitschr. 8b. S. 70.) m. R. aufgetreten ist.

3
) Heyck 1. c. sucht in der politischen Geschichte die Richtschnur für

die Ausgestaltung des Xationalgefübls, das er ursprünglich auf das Volk

und sodann auf den Stamm beschränkt wissen will. Aber auch innerhalb des

Volkes war das Nationalgefühl mancher Abstufung fähig, da die Liten,

auch wenn sie Germanen waren, nicht zu den Volksgenossen gezählt wurden.

Dieser Zusammenhang der politischen Entwicklung mit der des National-

gefühls spricht für die — nur zu natürliche — Schwäche des letzteren. Weder

Armin noch Marbod ist es gelungen, eine grosse Organisation zu schaffen;

die betreffenden Absichten Theodorichs d. Gr. wird man aber kaum dem
germanischen Empfinden zuschreiben.

4
) Diese häufigen Veränderungen hat neuerdings L. Schmidt in seiner

Gesch. d. dtschen Stämme (Quellen u. Forschungen z. alten Gesch. Heft 7 u. 10)

eingebend besprochen.
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im allgemeinen nicht nachweisen, auch bei Langobarden und

Sachsen höchstens vermuthen.

II.

Der Entwicklung der einzelnen Völker gemäss musste

die Bedeutung der Berührungspunkte zwischen dem zer-

setzten römischen nnd dem fortschreitenden germanischen Rechte

eine verschiedene sein, ebenso die Bedeutung der Divergenzen

und das gegenseitige Kräfteverhältnis.
Im allgemeinen war das römische Recht den Germanen auf

dieser Stufe, trotz der gemeinsamen indoeuropäischen Ausgangs-

punkte, nicht nur zu complicirt, sondern auch geistig fremd.

Die Eigenschaft, mit möglichst festen Begriffen zu arbeiten und

diedas einzelne Rechtsverhältnis begleitenden Lebenserscheinungen

zu verallgemeinern, musste Völker, die das Individuelle dem

Allgemeinen voranstellten, befremden. In Bezug auf realistische

Betrachtung des Rechtes waren die Germanen den Römern

überlegen: ihrer Begriffseonstruction aber waren sie nicht ge-

wachsen. Die Verschiedenartigkeit der Entwicklung, namentlich

das schnellere Tempo, in dem sich bei den Römern die Trennung

von Religion und Recht, sowie die Schaffung eines, ungeachtet

der Beibehaltung religiös-ethischer Grundlagen, relativ selbst-

ständigen Rechtssystems vollzogen hatte, liess das begriffliche

Moment in die Hauptstellung gelangen. Die Centralisirung der

Cnltur und des Rechtes forderte, freilich oftmals erfolglos, eine

Unterdrückung des individuellen Momentes, dem dafür wieder

im Privatrechte ein social ungerechtfertigter Spielraum eingeräumt

wurde, wie er namentlich den Bedürfnissen der städtischen Cultur

entsprach.

Es ist aber schon lange vor dem Falle des Westreiches

eine Reihe von Wandlungen und Rückbildungen wahrnehmbar.

Den entfernteren und später eroberten Provinzen konnte weder

die höhere Auffassung des römischen Rechtes, noch die städtische

Culturcentralisation, mitgetheilt werden. Auch das einheimische

vorrömische Recht konnte man nicht gänzlich ausrotten 1

) und

namentlich die niederen Bevölkerungsschichten waren für das

') Selbst in Spanien un<l Gallien waren die vorrömischen Keste nicht

unerheblich: s. I. 42.
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reine römische Hecht nicht zu gewinnen. 1
) Darin fanden die

Germanen Unterstützung, sowohl gegen den römischen Staat,

als auch gegen das durch die höheren Schichten vertretene

römische Recht. Namentlich, wenn in der betreifenden Provinz

schon vorher Germanen gewohnt hatten, war es für die nach-

folgenden germanischen Völker desto leichter, mit der Bevölkerung

in Fühlung zu treten.2) Zu diesen, eine Annäherung begünstigenden

Umständen gesellte sich der ethische Einschlag des Christentums,

der zwar den Verfall der classisclien Culturformen nicht auf-

halten konnte, aber dem Culturinlialte neue Krystallistations-

punkte bot, die auch den christianisirten Germanen zugänglich

waren und um die sich die neue Mischcultur lagern konnte. 1

)

Inmitten dieses Auflösungsprocesses, der sich auf Sprache,

Kunst, wirtschaftliches und sociales Leben, überhaupt auf die

ganze Cultur erstreckte, wurden die Römer auch germanischen

Einflüssen zugänglich. So wie das Eintreten von Germanen in

den römischen Staat, nicht nur Individuen, sondern ganze Gruppen,

der Einwirkung des Römertums aussetzte 4
) und das Eindringen

der Römer in germanische Gebiete manche römische Einrichtung

auf die Germanen in ihren Landen wirken liess,5) so ist auch

eine entsprechende Einwirkung der Germanen auf die Römer

wahrnehmbar.8) Dem Rückgänge, der sich aus diesen Vorgängen

') Über die Rückbildung der’Provinzeu s. I. 25, 54, wo auch die grosse

Änderung des Gesammtbildes mancher Gebiete erwähnt wurde; natürlich war

das Rümertum dennoch in den meisten Provinzen noch sehr bedeutend ; s. I. 41.

*) So wie einstens die Kelten die vermittelnde Brücke zwischen Römern

und Germanen abgegeben haben (s.|I. 14 f.), so bildeten ihrerseits die schon

früher mit den Römern in Berührung getretenen Germanen, eine Brücke für

die nachfolgenden; s. I. 23 f., 36 ff.; insbesondere die Ostgothen für die Lango-

barden (s. II. 93) und verschiedene Völker für die Franken; s. II. 218ff.

•’) Dies bezeugt die zeitgenössische lateinische Dichtung (z. B. Fortunatus),

in der sich römische Form, christlicher Geist und germanisches Gefühl ver-

einigten, ebenso die bildende Kunst, die altchristliche, römische und ger-

manische Bestandteile verbindet.

‘) S. I. 19 fl.

5
) S. I. 29 ff.

#
) S. I. 62 ff ; vgl. Uommsen: Rom. Gesell. V’. 154. Über römische

Privatsoldaten s. Seeck in Ztschr. d. Sav. Stift. XVII, Momrasen in

Hermes XXIV, Löcrivain in Möl. d'arcb&d. et d’hist. de l’Ecole Iran?, de

Rome X. Germanische Einflüsse will Val de Lidvro (Hittb. d. Instit, II.

467) im Vulgarrechte anuelunen.
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ergab, entsprang schon frühzeitig das sog. Vulgarrecht, das

die Gedankenhöhe des römischen Rechtes einbiisste, ohne eine

frische praktische Auffassung zu gebären. Es zeichnet sich

insbesondere durch mechanische Herabdrückung complicirter Be-

griffe aus, die den Ausserlichkeiten geopfert wurden. Es wurde

dadurch den Germanen zugänglicher, da es stets leichter ist,

fremde Ausserlichkeiten anzunehmen, als den Ideen, denen diese

Erscheinungen entsprangen, zu folgen. 1

)

Dennoch muss man, selbst wenn man mit Val de Lievre

für einen Theil des Vulgarrechtes germanischen Einfluss an-

nehmen wollte,-) die Warnung Brun ners :t

) vor der Über-

schätzung des Vulgarrechtes beherzigen. Dieser Warnung trat

neuerdings Tamassia in geistreicher Weise entgegen, indem

er, unter Heranziehung der von M i 1 1 e i s gewonnenen Ergebnisse,

eine neue Auffassung des Vulgarrechtes zu begründen versuchte.4)

Es ist richtig, dass das Recht der oströmischen Gebiete unter

griechischem Einflüsse stand, der nicht bis in den Westen reichte;

richtig auch, dass dem Westen die im Osten entstandenen

*) Es ist schon Th. I. S. XI bemerkt worden, dass die wichtigsten

Berührungspunkt« auf dem Qebiete des Thatsäcblichen liegen. Nun liess

gerade das Vulgarrecht die rein rechtlichen Gesichtspunkte verkümmern und

die Auffassung der Praxis auf Kosten des begrifflichen Elementes hervor-

treten. Speziell ist auch erwähnt worden, dass in der Tbat zwischen manchen

Einzelnheiten des Vulgarrechtes und des germanischen Rechtes Berührungs-

punkte bestanden; s. I. 235. A. 2, 305, 307, LU. 302, 312. A. 2 u. 4, 314.

A. 4, 315. A. 1, 316. A. 1. 321. A. 1.

*) Seine (hier S. 362. A. 6 erwähnte) Hypothese ist ansprechend, jedoch

nicht beweisbar. Ansprechend ist die Annahme, dass die erneute Zeugungs-

kraft des römischen Rechtes und die Möglichkeit der Aneignung fremder

Institute durch die Germanen, hauptsächlich diesem Umstande zuzuschreiben

wäre, dass das Vulgnrrecht germanische Bestandtheile enthielt. Vielleicht

müsste man sogar zu dieser Hypothese greifen, wenn man nicht zur Über-

zeugung gelangen würde, dass diese erneut« Zeugungskraft gauz eigentümlicher

Art war (s. unten IV.) und dass die Aneignung fremder Institute durch die

Germanen gerade auf Gebieten erfolgte, auf denen eine germanistische Be-

einflussung des Vulgarrechtes kaum annehmbar erscheint. Die Hypothese

erklärt auch nicht, warum einzelne Völker dem römischen Einflüsse in so

verschiedenem Grade widerstanden.

*) S. Forschungen S. 607. Ä. 1.

4
) Seine in dem Aufsatze „La Falcidia“ S. »ff. vertretene Hypothese

bedeutet das gerade Gegentheil der Auffassung Val de Liövres. Das ger-

manische Privatrecht wird auf das Vulgarrecht zurückgeführt.
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Compilationen nicht vollauf entsprechen konnten
;
es musste sich

vielmehr, nachdem die Autorität des officiellen Reichsrechtes

während des Auflösungsprocesses nachliess, das Ortsrecht in

hohem Grade geltend machen.') Daraus jedoch zu folgern, dass

jeder Parallelismus des Vulgarrechtes und des germanischen

Rechtes eine Entlehnung der betreffenden germanischen Ein-

richtung aus dem Vulgarrechte bedeute, geht wohl nicht an.

Denn ein Parallelismus kann sich auch zufällig, aus dem Rück-

gänge auf der einen und dem Fortschritte auf der anderen

Seite ergeben, also, trotz ähnlicher Symptome, auf verschiedenen

Wurzeln beruhen. Nur da, wo eine mit dem Vulgarrechte

übereinstimmende germanische Rechtsauffassung von der eigenen

Entwicklnngslinie abweicht, namentlich aber eine Neuerung vor-

liegt, kann man Entlehnung annehmen.2
) In andern Fällen

muss man sich damit begnügen, in der Uebereinstimmung mancher

Erscheinungen des Vulgarrechtes und des germanischen Rechtes

eine Förderung der Entwicklung zu sehen, eine Bestärkung

des germanischerseits angebahnten Fortschrittes, dessen juristische

Ausprägung, durch das Vorhandensein einer vulgarrechtlichen

Analogie, erleichtert wurde. Man wird natürlich Tamassia
darin zustimmen, dass das römische Recht im J. 476 nicht

untergegangen ist, aber auch hinzufügen, dass das germanische

Recht durch das Betreten römischer Gebiete nicht unterdrückt

wurde, sondern unter den neuen Verhältnissen jene Entwicklungs-

aussichten fand, die sich aus dem gegenseitigen Kräfteverhältnisse

beider Elemente ergaben. Im allgemeinen führte die vulgär-

rechtliche Rückbildung den germanischen Völkern kein gesundes

Material zu; es trug zur Entfremdung des eigenen Rechtes bei,

') 8. Th. I. 8. 53 f.

a
) Deshalb erscheinen die familieu- und erbrechtlichen Aualogien, die

Tamassia (1. c. 10. A. S, 13. A. 1.) für seine Auffassung ausnützen möchte,

nicht stichhältig und die grösste Vorsicht ist hier Gebot. So z. B. wissen

wir, dass das consensuelle Moment im Vulgarrechte zu Gunsten des realen

zurücklrat; werden wir deswegen behaupten dürfen, dass das germanische

Übergewicht des realen Momentes auf vulgarrechtlichen) Einflüsse beruhe?

Gewiss nicht. Oder, wenn wir sehen, dass Vermögenszuwendungen an den

Kaiser den Zweck hatten, denselben für die Giltigkeit des Testamentes zu

interessiren, dürfen wir die germanischen Strafclauselo .sociante fisco“ damit

in Zusammenhang bringen? Das dies unsicher wäre, giebt Tamassia

(1. c. 30) selbst zu.
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wo dasselbe nicht genügend kräftig war ; es hätte aber zu einem

Aufbau nicht hingereicht, wenn die ethischen Ideen des Christen-

tums und der Einfluss der materiellen Reste der römischen

wirtschaftlichen Cultur gefehlt und die Eigenschaften der Er-

oberer versagt hätten.

Nur in diesem Sinne kann das Vulgarrecht, trotz der ihm

noch immer anhaftenden Unterschiede zwischen römischen und

germanischen Ideen, als einer der Berührungspunkte betrachtet

werden, während die praktisch wichtigeren Berührungspunkte

in der allgemeinen Verflachung der römischen Cultur, in dem

Rückfalle in die Naturalwirtschaft, in dem socialen Rückgänge, 1

)

sowie in der Gemeinsamkeit des Christentums, das für die Über-

brückung der Gegensätze thätig war, zu finden sind. Die Ver-

flachung der Cultur ermöglichte den Germanen das Eintreten

in die neuen Lebenskreise; der Rückgang der Städte und der

Kapitalwirtschaft erleichterte die Anpassung ihres Rechtes, das

dem Nomadismus schon entwachsen war; ebenso der sociale

Rückgang, der die abhängigen Bevölkerungsschichten den Ger-

manen näherte; vollends das Christentum, namentlich nach Be-

seitigung des Arianismus, als es sich nicht mehr mit dem katholischen

Römertum gegen das arianische Germanentum zu identificiren

brauchte und vom römischen Rechte nur dasjenige vertrat, was

die germanische Entwicklung nicht behinderte.2)

Ein wichtiger Umstand muss noch vom allgemeinen Stand-

punkt zur Würdigung der Bedeutung dieser Berührungspunkte

hervorgehoben werden. Die Völker, die hier mit einander in

Fühlung traten, waren derselben Abstammung. Die Entwicklung

des germanischen Rechtes führte, wenn auch in anderem Tempo,

doch theilweise über dieselben Etappen, die seinerzeit auch die

römische Rechtsentwicklung, allerdings mit vielfach grund-

verschiedenen Folgen, berührt hatte; auf naher Linie bewegte

sich die Rückbildung des durch provinzielle Elemente und durch

Krafteinbusse zersetzten römischen Rechtes, das seine begrifflich

») s. Th. L S. 64.

*) Für die Beurtheilung der gegenseitigen Annäherung kommt in Betracht,

dass die Unterschiede vielfach auf der Oberfläche, die Übereinstimmungen

aber in der Tiefe liegen, weshalb die ersteren häufig überschätzt werden

künnen. Dies gilt insbesondere für die Annäherung der niederen Schichten

in den rümisclien Provinzen.
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höchsten Positionen nach und nach räumen musste. Gewiss ist

die Analogie der Erscheinungen, die Rücklauf und Fortschritt

herVorbringen, nur eine äussere. Aber es darf angenommen

werden, dass sich aus der Rassengemeinsch&ft, die für die

beiderseitige Rechtsgeschichte durchaus nicht irrelevant geblieben

war, eine Verstärkung der Berührungspunkte ergab, die bei

einem Zusammentreffen von Völkern verschiedenen Ursprungs

gefehlt hätte. 1

)

Handelt es sich um die Beurtheilung des gegenseitigen

Kräfteverhältnisses beider Elemente, so muss vor allem bemerkt

werden, dass durch den Fall des Westreiches nicht nur der

griechische Einfluss aufbörte, der für die Gestaltung des Reichs-

rechtes so wichtig war, sondern auch die praktische Unter-

stützung des römischen Rechtes durch die Staatsgewalt wegfiel,

während gleichzeitig die bisher niedergehaltenen Ortsrechte von

den gewaltigsten Hindernissen befreit wurden. Da diese Rechte

nur noch in den niedersten Schichten fortlebten,2) konnten sie

dem Rechte der Eroberer nicht gefährlich werden, wohl aber

zur Schwächung des römischen beitragen, indem sie seine all-

gemeine Geltung für die Provinzialen erschütterten.

Allerdings blieb im Westen, namentlich in Italien und

Gallien eine grosse Menge römisch-rechtlichen Materials erhalten,

so dass der Fortbestand des römischen Rechtes, wenigstens für

die Römer selbst, unbehindert war. 3
) Es hat sich auch dort,

wo es über innere Kräfte verfügte, selbst ohne Anerkennung,4
)

*) Wir dürfen diese Frage hier natürlich nur streifen, um zu bemerken,

dass die entwicklungshistorischeu Ähnlichkeiten, die die altrömische nnd die

germanische Rechtageschichte aufweist, für die vergleichende Rechtswissenschaft

sehr wichtig sind, für das vorliegende Problem jedoch keine unmittelbare Be-

deutung haben; denn die altrömische Construction war längst überwunden und

konnte nicht mehr als Vorbild dienen, was eben jene Forscher, die (wie z. B.

Tardif) altrömische Institutionen mit germanischen in Verbindung bringen

wollten, nicht gehörig berücksichtigt haben. Deshalb gehen wir auf Gilson's:

ßr. rom. compare aux autres droits de l'antiiiuit6, nicht ein.

*) Es fehlt leider für den Westen eine Untersuchung, wie die von

Mitteis Uber Reichsrecht und Volksrecht. Es ist daher nicht bekannt,

Uber welche Kraft die aus vorrömischer Zeit herrährenden Volksrechte in

änllien und Spanien noch verfügten.

*) Namentlich wo es den Römern nicht an Organen fehlte, wie im ost-

gothischen, westgothischen und burgundischen Reiche.

4
) So in Italien vor Liutprand

;
s. II. 61 ff.
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erhalten, um später, als das germanische Recht unzureichend

wurde, 1

) zu erneuter Geltung zu gelangen. Im allgemeinen

jedoch hatte es eben nicht die entsprechende innere Kraft.2)
Die römische Regierung hat jedwede Selbständigkeit gestört

und der Bevölkerung die Fähigkeit benommen, nach dem Falle

des Reiches für die alten Einrichtungen und das alte Recht

thätig zu werden.3) Die die Rückbildung bewirkenden Kräfte

wurden nicht mehr eingedämmt, die Zwangsorganisationen ver-

loren ihren Halt und frei wurde die Bahn für den Individualismus,

der in dieser Entfesselung nur ungünstig wirken konnte. So

erklärt es sich, dass die materielle Cultur weitaus actueller blieb

als das Recht; die erstere war auf den directen Zusammenhang
mit dem Staate weniger angewiesen, während das Recht einer sehr

bedeutenden inneren Kraft bedurft hätte, um ohne staatlichen

Arm voll wirken zu können, einer Kraft, die ihm durch den

Zerstürungsprocess benommen war. So konnte erst der spätere

wissenschaftliche Aufschwung dem römischen Rechte neue Kraft

leihen und zu neuen Erfolgen verhelfen, die es, so lange es an

eine geschwächte Nation gekettet blieb, nicht zu finden vermochte.

Daneben kommt namentlich der Verfall der Städte in Betracht.

Die Fesseln der Zwangsorganisationen wurden leicht und gerne

gesprengt; es hätte einer förmlichen Erneuerung derselben bedurft,

um die römische Stadtverfassung ungeschwächt aufrecht zu er-

halten
;

4
) die Bevölkerung hatte darnach keine Sehnsucht. Damit fiel

aber ein wichtiges Bollwerk des römischen Rechtes, das gerade

in dem städtischen Verkehrsleben einen grossen Aufschwung

erlangt hatte. Die Landbevölkerung war nicht in der Lage,

das römische Recht auf die Dauer zu vertreten, die Optimaten

aber mussten sich den neuen Verhältnissen anpassen, wenn sie

») S. n. 85.

s
) 8. II. 31 ff., 83 f., 323 ff. III. 5, 90f„ 97.

3
) Die geringe Anpassungsfähigkeit der Römer wurde (I. 48.) erwähnt.

4
) Man muss natürlich die früher (I. 31.) hervorgehobene Tradition

der römischen Stadtverfassnng von den atadtrechtlichen Einrichtungen
unterscheiden. Die Tradition blieb sehr wichtig and hat x. B, bei den West-

gothen die Stadt zum Centrum des Römertums gemacht (s. I. 173.), im

Iangobardischen Reiche die militärische Bedeutung der Städte gewahrt

(s. II. 12.) u. s. w. Dennoch ist diese allgemeine Bedeutung nicht identisch

mit der Übernahme römischer Stadt Verfassung; s. II. 35 ff., 40, 289.
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Verfolgungen vermeiden und in diesen Staaten Fuss fassen

wollten. Die Beherrschten streben allerwärts eine Besserung

ihrer Lage an; sind sie ausser Stande, die Sieger zu beseitigen,

so trachten sie ihnen rechtlich gleich zu werden, namentlich,

wenn die Erhaltung des eigenen Rechtes keine besonderen

praktischen Vortheile verheisst. An dem Beispiele der west-

gothischen Entwicklung kann man sehen, dass schliesslich die

den Römern eingeräumte Wahrung ihres Rechtes der Angleichung

wich und auch in den andern Staaten, denen eine längere Dauer

beschieden war, blieb das Recht der Römer hauptsächlich im

Familien- und Erbrechte erhalten. Für die Mischfälle war es

ja im Vorhinein sehr eingeschränkt, so dass sein praktisches

Anwendungsgebiet, von Beginn an, im Vergleiche mit dem An-

wendungsgebiete des germanischen Rechtes enger war. 1

)

Die einzige Organisation, die die Kraft hatte, auch ohne

den Arm des römischen Staates zu bestehen, war die Kirche.

Den Schutz des Römertums hatte sie sich jedoch nur in den

arianiscben Staaten zur Pflicht gemacht, also in jenen, in denen

das Römertum an und für sich entweder des Schutzes nicht be-

durfte, weil ihm seine eigene Organisation zugebilligt wurde,

oder so ungünstig gestellt war, dass ihm gegen die Ignorirung,

beziehungsweise Verfolgung durch den Staat die Kirche wenig

helfen konnte; sie vermochte da nur das schwere Schicksal der

Römer redlich zu theilen und mit ihnen zusammen eine dem
Staate feindliche, moralische, Macht zu bilden. Wo jedoch der

Arianismus fehlte, oder später wegfiel, umfasste die Kirche beide

Nationen, übte auch auf das germanische Recht einen bedeutenden

Einfluss aus, jedoch nicht allgemein in römischem Sinne.2) Sie

trug zur Erhaltung der römischen Cultur, aber weniger zur Er-

haltung des römischen Rechtes'*) bei und liess sogar in ihr eigenes

Recht germanische Ideen eindringeu.4)

Zu diesen für den Lebenskampf des römischen Rechtes

ungünstigen Momenten kam hinzu, dass die Germanen über manche

Eigenschaften verfügten, die die Ausnützung der Schwächen des

*) S. I. 77. 130, 183, 267, II. 68, 32 lf.

s
) S. II. 302, 818 f.

») S. II. 47 ff., 122 f., 131, 313, IIT. 68, 5«f„ 270, 272. A. 3, 273, 273.

A. 6. 274, 274. A. 3, 296, 313.

<) S. II. 49. 311.
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Gegners ermöglichten. Den Römern hatte die Omnipotenz des

Staates die Fähigkeit zu selbständiger Initiative benommen,

während die Entfaltungsfähigkeit der Germanen nicht beengt

war. Sie verfügten über einen Individualismus, der zwar ihren

eigenen Staatsbau erschwerte, aber die Reste des römischen

staatlichen Gefüges desto mehr gefährdete und insoweit er dazu

beitrug, die der römischen Bevölkerung lästig gewordenen Fesseln

zu beseitigen, keinen Widerstand zu fürchten hatte. Man kann

es vom Standpunkt der Verfassungsentwicklung dieser Staaten

bedauern, dass die germanischen Herrscher die Reste des römischen

Staatsgefühls nicht ausnützten; die römische Bevölkerung trug

es ihnen nicht nach. Der durch den städtischen Capitalismus

unterdrückten Landbevölkerung brachte die germanische Natural-

wirtschaft wesentliche Linderung, namentlich als nach Beilegung

der, vielfach mit der Eroberung verbundenen Nachtheile, das

Aufhören des Steuerdruckes dauernde Erleichterung bot. Diese

Umstände mussten daher, im Vereine mit den vorher erwähnten,

das gegenseitige Kräfteverhältnis zu Gunsten des germanischen

Elementes verschieben.

Selbstverständlich gestaltete sich die Wirkung dieser Um-
stände je nach dem Zahlenverhältnisse verschieden. 1

) Wo die

Germanen, wie z. B. die Franken, Alamannen, oder Bajuwaren,

in der Mehrzahl waren, führten die vorerwähnten Umstände zur

vollen Niederlage des Römertums. Gelang es den Germanen,

selbst wenn sie, absolut gerechnet, die Minorität bildeten, dennoch

in den wichtigsten Berufen, in Kriegertum und Grundbesitz, das

Übergewicht zu erlangen und zu bewahren, daun war ebenfalls

das Resultat ein günstiges.'2) Gelang dies aber auf die Dauer

nicht, oder war dem betreffenden Processe zu kurze Zeit be-

schieden, um die Wirkung des Zahlenverhältnisses abzuschwächen,

dann kam es zu einem ungünstigen Resultate, zu einer Rassen-

mischung, der die Cultur- und Rechtsmischung folgte, wobei

natürlich die Überzahl schliesslich entschied. 1

*)

') S. jetzt L. Schmidt in Q. u. Forsch, z. alten Gescb. Heft 7. S. 4iif.

*) So im langobardischen Reich.

3
) Dies gilt für die kurzlebigen Staaten der Vandalen und Ostgothen;

in geringerem Grade für Westgothen und Burgunder, sowie für das spätere

Italien.

v. Haiban, Rom. Hecht in den Kenn. Volksstaaten. ill. 24
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Im allgemeinen ist jedoch das gegenseitige Kräfteverhältnis

in den neuen Staaten ein fiir die Germanen günstigeres als in

der der Staatengründung vorangegangenen Zeit. 1

) Denn es hat

sich seit jener Zeit die Lage insofern geändert, als nunmehr die

.Resistenzkraft nicht nur in den Sippen,2) sacralen Verbänden,

oder in vorübergehenden Verbindungsformen 2
) die zahlreichen

Erschütterungen ausgesetzt waren, wurzelte, sondern in grösseren

und kräftigeren Gebilden.4
) Man darf die Folgen der früheren

Lage nicht unterschätzen. Vor und während der Wanderungen

hat römischer Einfluss die Germanen förmlich umgeben; er hat

bis in das Innere Germaniens gereicht.’) Aber die Völker, die

trotzdem nicht romanisirt und durch den römischen Staat nicht

aufgesogen worden sind, sondern diese Zeit überdauerten, haben

unter diesem Einflüsse und in diesen Gefahren stählende Fort-

schritte gemacht, die es ihnen ermöglichten, in der nunmehr

veränderten Situation, weitere Erfolge zu erreichen, in die

Lebensverhältnisse der Provinzen einzutreten und sich ohne

Vernichtung ihrer Eigenart zu entwickeln, insofern dies nicht

durch neue Schwierigkeiten eingeschränkt wurde. Nur jene

Gruppen, die in der, der Staatengründung vorangegangenen

Zeit durch die Übermacht der römischen Herrschaft, oder des

römischen Einflusses, geradezu entwurzelt wurden, konnten auch

später ihr Kräfteverhältnis nicht mehr ausgleichen, namentlich,

wenn sich zu dem ungünstigen Ergebnisse der Vorgeschichte

noch neue Schwierigkeiten hinzugesellten.8
) Für das Kräfte-

') S. über dasselbe Th. I. 2—7.
3
) S. Th. I. 5.

*) 8. Th. I. 7.

4
) Wenn auch die letzteren oft ans heterogenen Elementen hervor-

gegangen sind, so Imben sich doch diese ursprünglich verschiedenen ßestand-

theile durch gemeinsame Schicksale einander angepasst (s. Th. I. 10.), gegen-

seitig gekräftigt und ein HomogenitätsgefUhl entwickelt, aus dem eine mehr

oder weniger unbewusste Abneigung gegen fremde Sitten, also auch ein

Selbständigkeitsgefühl und ein Beharrungsvermiigen entsprossen (s. Th. I. 12.);

dieses Empfinden war wohl nicht stark genug, um den neuen Staaten einheit-

liches nationales Gepräge zu verleihen (s. Th. I. 43.), aber doch für die

Resistenzkraft wichtig.

*) S. Th. I. 13—46.

“) Für die Staateugründungen kommen solche Völker nur mittelbar in

Betracht, insoferne sie den neuen Staaten, denen sie einverleibt wurden,

schwache Kräfte mitbrachten.
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Verhältnis der staatengründendeu Völker zum Römertum der

Provinzen war wohl die günstige oder ungünstige Vorgeschichte,

die ein stärkeres oder schwächeres Ausreiten der eigenen

Organisation bewirkte, 1

) wichtig; hiefür fiel der frühere römische

Einfluss mit in die Wagschale; maassgebende Bedeutung hatte

er jedoch nur dann, wenn er in dem neuen Staate durch ein

kräftiges Römertum fortgesetzt wurde; war dies nicht der Fall,

dann verblassten die Folgen der früheren Berührung mit dem

Römertum: eventuell bildete sogar die durch dieselbe bewirkte

Steigerung der Anpassungsfähigkeit ein günstiges Moment.2
)

Gemäss den Ergebnissen der Vorgeschichte, den die Staateu-

gründungen begleitenden Umständen, sowie der Individualität

der verschiedenen Völker, gestaltete sich das gegenseitige Kräfte-

verhältnis beider Elemente und der Grad der gegenseitigen Be-

einflussung verschiedenartig, was an den einzelnen Staaten be-

obachtet wurde. Vandalen und Ostgothen sind dem ungünstigen

Kräfteverhältnisse erlegen; Westgothen und Burgunder haben

ein Mischrecht hervorgebracht, in dem jedoch das germanische

Element bedeutend blieb und das römische überlebte; Langobarden

und Franken haben, unter grosser Anspannung eigener Kräfte,

ihre Rechte geschaffen, in denen das germanische Element ein

entschiedenes Übergewicht bewahrte, das römische aber — theil-

weise durch westgothische Vermittlung eingedrungen — nur

jene Rolle spielte, die wir eingehend besprochen haben; die

ostrheinischen Völker endlich, konnten ihr Recht noch freier

entwickeln, da die Activität des römischen Elementes selbst im

alamannischen und bajuwarischen Gebiete, wo reiche Spuren

römischer Cultur vorhanden waren, immer geringer wurde und

für die weiteren Völker überhaupt nicht mehr direct in Betracht

kam. Aber selbst in Gebieten, in denen anfangs der Romanismus

den ersten germanischen Ankömmlingen gegenüber siegreich

*) Daher ist auf die Gefährdung der alten Volksverfassungselemente

grosses Gewicht zu legen; s. I. 79, 97, 126, 154, 194, 207, 242, 268, 278.

II. 213 ff. III. 103, 105, 108, 175, 177, 253, 306. A. 4; ebenso auf das

raschere oder langsamere Eintreten in neue Verhältnisse (s. II. 29, 240.),

den Zeitpunkt der Rechtsaufzeicbnung (s. III. 8 ff., 20, 36.) u. a. w.

s
) Diese Umstände sind für die einzelnen Staaten entsprechend hervor-

gehoben worden; 8 . I. 60, 94, 161, 193, 238, 276. II. lf., 14f„ 29, 91f„ 123,

213, 218, 221, 240, 243. III. 1 ff., 98ff.

24 *
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blieb, bat er doch später zurückweichen müssen, wenn auch

nicht immer auf die Dauer. So folgten den Ostgothen die

Langobarden, den Vandalen die Mauren, den Burgundern und

Westgothen in Gallien die Franken, stets zum Nachtheile des

römischen Elementes, das auch der spanischen Araberherrschaft

in höherem Grade erlag, als das germanische. Die spätere Be-

lebung des römischen Elementes in Italien und Südfrankreich

war durch Umstände hervorgerufeu, die nicht mehr in den

Kreis der Betrachtung des hier besprochenen Processes gehören. 1

)

Natürlich ist es unmöglich, eine unbedingte Formel für die

Gründe des Kräfteverhältnisses und für das Kräfteverhältnis

selbst aufzustellen. Denn keine Kraft bethätigt sich an und

für sich, sondern je nach dem Objecte; kein Object aber ist zu

schwach, um der einwirkenden Kraft nicht auch etwas von

seinen Wesenseigenschaften mitzutheilen, selbst wenn diese Kraft

siegt; umgekehrt bleiben sogar an dem widerstandsfähigsten

Objecte Spuren der überwundenen Kraft haften, selbst wenn es

gelungen ist, diese Kraft thatsächlich und vollständig zurück-

zuweisen. Es giebt in dieser Hinsicht weder einen Sieg, noch

eine Niederlage, an denen nicht geistige Spuren des Gegners

wahrnehmbar wären
;
je kräftiger die Individualität, desto merk-

licher diese Spuren; je complicirter die Voraussetzungen dieses

Processes, desto mannigfaltiger das gegenseitige Kräfteverhältnis

auf einzelnen Gebieten. Daher sind die hier waltenden Gesetze

wegen der unbestimmbaren Imponderabilien, für die uns das

Maass des Naturforschers fehlt, nicht in feste Formeln zu bannen. —

III.

Trotz dieses Kräfteverhältnisses, das sich je später desto

ungünstiger für das Römertum gestaltete, sind jene neuen
Eindrücke nicht zu unterschätzen, denen die germanischen

Völker, je nach ihrer Vorgeschichte, unter verschiedenen Um-
ständen, ausgesetzt waren, die daher auf die eigenen Keime

verschiedenartig einwirkten. Für die Intensität dieser Eindrücke

war, wie für alle Ergebnisse der Vorgeschichte, der Umstand

bestimmend, ob sich dieselben in den neuen Staaten fortsetzten

>) s. Th. II. 85 f., 344 ff.
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und welche Bedeutung sie, angesichts des gegenseitigen Kräfte-

verhältnisses und der individuellen Veranlagung der betreffenden

Völker, im einzelnen Falle erlangen konnten.

Abgesehen von allgemein culturellen Eindrücken, 1
) begegneten

die Germanen bei den Römern einer ihnen unbekannten staat-

lichen Organisation. Der unter geringen Berufs-, Vermögens-

und Bildungsunterschieden erträgliche politische Individualismus

liess eine nachhaltige Einwirkung staatlicher Eindrücke nicht

zu: aber diese staatliche Organisation bildete gleichzeitig den

Kuppelbau socialer und wirtschaftlicher Differenzirung, der sich

die Germanen nieht mehr entziehen konnten, nachdem durch

neue Bedürfnisse und andere Umstände die Bahn für die Ent-

faltung der nirgends fehlenden Ungleichheitskeime geebnet worden

war. Mag diese Bewegung zunächst nur kleine Kreise ergriffen

haben; sio genügte, um die alte Homogenität zu durchbrechen,

neue Interessen zu schaffen und die betreffenden Kreise abzu-

sondern, sowie das Bedürfnis nach dem Schutze neuer Rechts-

güter und neuer wirtschaftlicher Interessen zu wecken. Hat

also auch nicht die römische staatliche Organisation direct ge-

wirkt, so konnten sich doch die Germanen dem Eindrücke der

unter römischer Verfassung bestehenden socialen und wirtschaft-

lichen Differenzirung nicht verschliesscn, wodurch die Störung

ihrer alten Verfassungszustände, freilich ohne bliude Nachahmung
der fremden, gefördert wurde.

Die Berührung germanischer Höfe und der am Hofe weilenden

Leute mit dem römischen Stadtleben brachte ebenfalls neue Ein-

drücke. In den Städten, die die Germanen freilich auch früher,

auf Kriegszügen oder in römischem Dienste, betraten, jedoch

ohne in ihnen heimisch zu werden, lernten sie nunmehr die reiche

Berufsgliedernng kennen, die ihnen fremd war. Wohl kannten

sie römische Erzeugnisse, die ihnen der Handel seit langer Zeit

zuführte; aber der Güteraustausch im grossen Styl, die umfang-

reiche Production, namentlich die wirtschaftliche Wechselwirkung

zwischen Stadt und flachem Lande, waren ihnen neu; neu auch

ihre eigene Betheiligung an diesem Güterumsätze. Das Leben

in den Städten und an den Königshöfen grosser Staaten hat,

') S. Th. I. 16ff., 40 ff; vgl. Fr. Seiler: D. Entwickl. d. deutschen

Kultur im Spiegel des deutschen Lehnwortes.
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noch mehr als das Gefolgschaftswesen, zum Ausscheiden aus

den alten Verbänden, zur Durchbrechung derselben, sowie zu

neuen Gruppirungen beigetragen. Ebenso die grosse Entwicklung

des Immobiliareigcntums und die damit zusammenhände Steigerung

der Bodenausnützung, wofür römische Beispiele Vorlagen. Des-

gleichen bot das römische Verkehrsrecht eine Reihe neuer

Operationen, die auf das germanische Mobiliarrecht Einfluss

üben mussten.

Zu diesen wirtschaftlich-socialen und für das Recht wichtigen

Eindrücken, trat die rasche Christianisirung hinzu. Durch die-

selbe wurde das sacrale Entwicklungsstadium abgekürzt Wohl
sind, an Stelle alter religiöser Ideen und Bräuche, neue, christliche,

in das Rechtsleben eingedrungen. Doch ist dies mit dem früheren

Zustande nicht zu vergleichen. Im sacralen Stadium löste sich

das Recht aus der Religion heraus, während nunmehr eine An-

gliederuug fremder religiöser Ideen an das schon bestehende

Recht erfolgte. Die Religion aber, die diese Ideen dem Rechte

brachte, war keine nationale, sondern eine universelle; durch das

Eindringen dieser Ideen mussten die Germanen den Eindruck

gewinnen, dass Rechtssätze Eingang finden können, ohne in der

Volkstradition gewurzelt zu haben. Diesen Eindruck konnte

ihnen das lebendige kirchliche Recht weit besser vermitteln als

das zersetzte römische, in dem die Autorität des Gesetzes so

bedenklich gelitten hatte.

Damit ist aber die Reihe der neuen Eindrücke nicht er-

schöpft. Man muss in diesem Zusammenhänge auch der neuen

Sprache gedenken. Sie war den Germanen zum Theile schon

früher bekannt; 1

) doch galt es jetzt, sich dieser Sprache nicht

nur im äusseren Verkehre, sondern auch im eigenen Rechtsleben

zn bedienen. Stets hat die Annahme einer fremden Sprache dem
Geiste eine neue Richtung gegeben, namentlich, wenn die fremde

Sprache für bestimmte Thätigkeiten zu benützen war. Denn

jede Übersetzung eigener Gedauken ist mit einer Alterirung der-

selben verbunden, mag man die Grenzen der Übersetzungskunst

noch so weit stecken. Im vorliegenden Falle muss man, wie

immer auch das Urtheil über das Verhältnis sprachlicher und

’J Über die Bedeutung der lateinischen Sprache iu früherer Zeit

s. 1. 60 f.
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rechtlicher Entwicklung lauten sollte, 1

) der Gleichzeitigkeit

wichtiger allgemeiner Veränderungen und der Aufnahme der

fremden Sprache, grosse Bedeutung beilegen, desto mehr als

diese Sprache demselben Volke angehörte, von dem die vor-

erwähnten wichtigen Eindrücke herrührten.2)

Schliesslich kommt die ethnische Verschiedenheit der

Herrschenden und der Beherrschten in Betracht, ein Umstand,

der überall eines der bedeutendsten Momente der Staaten-

entwicklung gebildet hat. An und für sich war dies den

Germanen nicht neu; sie haben auch früher fremde Völker unter-

worfen und waren selbst in Abhängigkeit gewesen. Aber niemals

kamen sie vorher in die Lage, eine ihnen culturell so überlegene

Nation zu beherrschen, eine Nation, der sie sich während langer

Zeit gefügt hatten; dieses Verhältnis war also ein neues. Im

Verkehre mit den höher stehenden Untertbanen musste die alte

Auffassung von der Alleinberechtigung des eigenen Rechtes doch

erschüttert werden, wenn auch dem NationalgefÜhle daraus nicht

nur kein Schaden, sondern im Gegentheile Förderung ') erwuchs. —
Dennoch haben diese Eindrücke weder voll, noch in rein

römischem Sinne gewirkt. Den Cult des Staates haben die

Germaneu nicht übernommen; selbst da, wo der Eindruck der

römischen Organisation sehr stark war, hafteten der noch so

gesteigerten staatlichen Gewalt Eigenschaften an, die ihr den

abstracten Charakter des römischen Imperiums benahmen. Des-

gleichen hat die erwähnte Störung der Homogenität und der

Fortschritt social-wirtschaftlicher Differenzirung, keine Nach-

ahmung römischer Zustände hervorgerufen; die betreffende

germanische Entwicklung ist, ebenso wie die des Immobiliar-

rechtes und wie die Bereicherung des Verkehrsrechtes, theil-

weise hinter der römischen zurückgeblieben, theilweise auf neue

M Wir können liier natürlich auf dieses Verhältnis nicht eingehen.

-) Betrachten wir diese Eindrücke als ideelle Stoffe, so ist die Sprache

deren Werkzeug; es tritt also zu der Stoffaufnahme noch die Übernahme

des Werkzeugs hinzu.

3
) Es ist dies eine merkwürdige, aber eigentlich leicht erklärliche

GedankenVerkettung. Die Erweiterung des Gesichtskreises, die Erkenntnis

der nationalen Unterschiede, trägt zu nationaler Selbsterkenntnis bei;

natürlich wenn diese Erkenntnis nicht durch ungünstiges Zahlenverbftltnis

und durch weitgehende Rassenmischuug unterdrückt wird.
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Bahnen geratheu. Auch der kirchliche Einfluss ist durch das

Eindringen germanischer Elemente in die Kirche abgeschwächt

worden; es ist der Kirche nicht gelungen, ihren ganzen Ideen-

reichtum zur Annahme zu bringen, nicht einmal die Familien-

gewalt, für die die Grundlage des altreligiösen Bandes wegfiel,

zu Gunsten des Individuums und der Staatsgewalt, ganz zu

überwinden.

Denn allen diesen neuen Eindrücken stellten sich — natürlich

mit einem je nach Vorgeschichte und späterem Kräfteverhältnis

verschiedenen Beharrungsvermögen — die alten Keime und

Resultate der früheren Entwicklung entgegen. So der genossen-

schaftliche Gedanke, der immer neue Ausdrucksformen fand,

indem er sowohl bei der Gestaltung der Staatsordnung mitwirkte,

als auch die Folgen der social-wirtschaftlichen Wandlungen ab-

zuschwächen half. Durch die Vermittlung dieses Gedankens,

der eine Anknüpfung der Neuerungen an alte Traditionen er-

möglichte, ist der Boden für manches geebnet wurden, w’as

entweder gar nicht, oder doch nur unter gefährlichen Krisen

hätte verwirklicht werden können. Mag auch der genossen-

schaftliche Gedanko die Entfaltung der Staatsgewalt gebindert

und zersetzende Momente gefördert haben, so hat er doch gleich-

zeitig die gebotene neue Gruppirung ermöglicht, ohne welche

die Staatsgewalt entweder in einen, den Germanen unzu-

kömmlichen, Despotismus ausgeartet, oder überhaupt nicht ent-

wicklungsfähig gewesen w'äre. In ähnlicher Weise hat sich der

Reciprocitätsgedanke, der Zusammenhang zwischen Recht und

Pflicht, zwischen Herrschaft und Schutz, bewährt. Er Hess

keine abstracte Herrschaft aufkommen, aber er ermöglichte die

Steigerung des Herrschaftsbegriffes, unter Einschränkung desselben

durch die Bildung von Pflichtkreisen. Dem auch in den neuen Ver-

hältnissen fortgesetzten Übergewichte des kriegerischen und

landwirtschaftlichen Berufes, gegen welches die im Rückgänge

befindlichen städtischen Elemente nicht erfolgreich aufkommen

konnten, ist es zuzusehreibeu, dass, trotz des auf einzelnen Ge-

bieten durchdringenden Einflusses der städtischen Lebens- und

Rechtsverhältnisse, 1

) dennoch die alten Ansätze für die sociale

Schichtung bestimmend blieben und dass namentlich die land-

) oben 367. A. 4.
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wirtschaftliclie.il Interessen, denen das Immobiliareigentum ver-

stärkte Bedeutung lieh, dem Rechte charakteristische Merkmale

aufprägten. Beigetragen hat dazu der Umstand, dass gerade

in jenen Reichen, in denen die Stadtverfassung und die römische

Gesellschaftsordnung grössere Lebenskraft hatten, das Römertum

abseits stand, einen eigenen Körper bildete, 1

) so dass das unmittel-

bare Einwirken auf das separat organisirte Germanentum theil-

weise abgeschwächt war.

Neben den alten Keimen kommen, wie erwähnt, die Resultate

der früheren Entwicklung in Betracht. Denn schon in ger-

manischer, noch mehr in der Wanderungszeit, sind Änderungen

eingetreten, die wohl der Einheit des alten Rechtes abträglich

waren, eventuell durch Störung der Einheitlichkeit die Resistenz-

kraft des alten Rechtes minderten, dafür aber die neue Aus-

gestaltung anbahnten. So ist die Gleichheit der Freien zweifellos,

schon vor der Staatengründung auf römischem Gebiete, erschüttert 2
)

worden und das Beispiel der römischen social-wirtschaftlichen

Ditferenzirung konnte daran anknüpfen ; aber die alte Einheitlich-

keit war nicht nur negativ erschüttert, sondern auch schon

durch eine, allerdings noch nicht präcisirte, Anbahnung neuer

Schichtung ersetzt; das Beispiel der römischen social-wirtschaft-

lichen Difterenzirung begegnete also schon eigenen Ansätzen,

die unter dem Eindrücke der neuen Verhältnisse eine genauere

Ausprägung finden konnten, ohne Nachahmung des römischen

Vorbildes. Je nach Lage der Verhältnisse gestalteten sich die

juristischen Merkmale einzelner Stände verschieden, indem sie

sich bei Westgothen und Burgundern, mehr als bei Langobarden

oder Franken, an das römische Beispiel anlehnten; ganz römisch

wurden sie nicht.3)

') Sei es, weil ihm, wie bei Gothen und Burgundern, eine besondere

Organisation eiugeräuint wurde, sei es, weil der germanische Staat (so die

Langobarden) das Römertum zeitweise ignorirte und vom Staatsleben fern-

hielt. Gerade in diesen Reichen aber war das Römertum kräftiger als

anderwärts.

») s. 1. 132. A. 1, 207. A. 3. II. 140. A. 2. III. 149. A. 1.

s
) Aus dem, was I. 207 f., 280f>, angeführt wurde, ist zu entnehmen,

dass die Ständeunterschiede selbst bei Westgothen und Burgundern nicht

ganz römisch ausfielen. Die juristische Präcisirung passte sich allerdings

häufig dem römischen Beispiele an; so sogar im langobardischen Sklaven-

recht; s. II. 142; vgl. für das fränkische Recht III. 162. A. 3 u. 17311.
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Ebenso ist anzunehmen, dass schon in germanischer Zeit nicht

alle in gleicher Weise an der Thätigkeit der Volksversammlung,

an der Rechtsbildung und Rechtsprechung theilnahmen: der

Mangel betreffender Normen hat gewiss den mächtigen Elementen

einen Vorrang eingeräumt, der das Recht der Masse abschwächte.

Trotzdem, dass auf dieser Grundlage ein weiteres Verkümmern

allgemeiner Volksrechte eintreten konnte und auch thatsächlich

eintrat, hat doch das römische Beispiel keine volle Vertilgung

volksrechtlicher Traditionen bewirkt: sie haben sich in der Mit-

wirkung, wenigstens gewisser Elemente, freilich in beschränkter

Weise geäussert. 1

) So sind überhaupt manche, unter dem ersten

Eindrücke der neuen Verhältnisse zurücktretende, germanische

Keime, dennoch wieder aufgetaucht, sogar im Staatsrechte, das

im allgemeinen, seitdem Volksgenossenschaft und Staats-

genossenschaft nicht mehr identisch waren, den Erschütterungen

mehr ausgesetzt war als das Privatrecht. Selbst bei voller

Einschrumpfung ganzer Institutionen des alten Rechtes, blieb

doch ein auf Tradition zurückgehender keimartiger Rest und die

neuen Staats- und Rechtsorgane haben sogar da, wo ihnen freie

Bethätigung geboten war,2 ) das alte Recht entwickelt; es kam
für die Umbildungen in hohem Grade in Verwendung.

War also einerseits, angesichts der erwähnten Berührungs-

punkte, sowie der Resultate der früheren Entwicklung, der Boden

für die Wirkung der neuen Eindrücke vorbereitet, so haben doch

diese Umstände, die eine Angewöhnung an das Neue erleichterten,

doch weder Nachahmung, noch auch volles Verständnis hervor-

gerufen. :(

) Gegen viele Neuerungen sammelten sich mit der

Zeit Widerstandskräfte, die die Entwicklung vor Einseitigkeit

bewahrten. Wo diese Kräfte versagten,4
) erfolgte jäher Sturz;

Nur für specielle Berufsstände konnte das römische Vorbild in höherem

(trade in Betracht kommen. Jedoch auch da unr insofern«, als es sich um
eine entsprechende Einreihung in die sociale Uliederung bandelte (s. 1. 52.)

und nicht etwa um volle Beibehaltung der römisch-rechtlichen Stellung des

betreffenden Berufes; s. III. 162f., 172. A. 4., 173. A. 4.

') S. I. 135, A. 3, 211, 278. A. 1 , II. 136. III. 113, 195, 255ff.

-) Wie z. B. da, wo Einzelrichtertum bestand.

*) Ein lehrreiches Beispiel bietet das lirkundenwesen
;
mau gewöhnte

sich an diese Neuerung, gab ihr aber anderen Inhalt und anderen Charakter.

*) Nämlich in den kurzlebigen und ungünstig entstandenen Staaten.
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wo sie mit zu grosser Macht auftraten, 1

) beengten sie die

Anpassungsfähigkeit und hinderten das Ausreifen der Frucht;

das günstigere Verhältnis zwischen der Anpassungsfähigkeit an

die neuen Eindrücke und dem Beharrungsvermögen der alten

Keime, hat theilweise dem westgothischen Mischrechte, in höherem

Grade aber dem fränkischen Rechte, die bekannten Erfolge ge-

sichert. 2)
—

Somit haben die neuen Eindrücke, insoferne sich ihnen nicht

besondere für das Germanentum ungünstige Umstände hinzu-

gesellten, im allgemeinen keine jähe Ablenkung hervorgerufen,

die geeignet gewesen wäre, die bisherige Entwicklung abzu-

brechen. Die einzelnen Völker waren durch die Resultate ihrer

Vorgeschichte und durch die früheren Berührungen mit dem

Römertnm so weit fortgeschritten, dass sie der Macht der neuen

Eindrücke nur unter besonders schweren Verhältnissen erliegen

konnten; im übrigen hat alles dazu beigetragen, dass es, wenigstens

nicht überall und nicht auf allen Gebieten, zu Erscheinungen

kommen konnte, wie man sie sonst bei plötzlicher Berührung

niederer und höherer Cultur betrachten kann.3) Im Rechte ist

wohl manches alte verkümmert, an dessen Stelle nicht sofort

Ersatz gefunden wurde,4
) in der Hast, die diese Vorgänge viel-

fach kennzeichnet, auch nicht so rasch gefunden werden konnte.

') So bei (len Langobarden.
2
) Für die Franken kommt iu Betracht, dass ihre Berührung mit dem

Kömertum ungefährlicher war als die der Vandalen, Gothen und Burgunder

(s. II. 221 ff.), dass ihre Gebiete, in denen ihnen schou früher germanische

Völker vorangegangen waren (s. II. 2 18 ff.), weniger romanisirt waren (s. II_

243 f.. III. 3.), dass sie im römischen Gebiete langsam vorrückten (s. II. 240)

und frühzeitig ihre Kechtsaufzeichnung vorgeuommen haben (s. III. «ff., SO,

36.). Dagegen war allerdings ihre Stammestradition mangelhaft (s. II. 21411.),

das langsame Vorrücken bat, neben den erwähnten Vortheilen, für Volks-

und Sippenverbaud üble Folgen gehabt (s. III. 105.) und der Mangel organischer

Staromeseinigung bat wohl die Resistenzkraft theilweise vermehrt (s. II. 213.),

aber den folgerichtigen Ausbau der Verfassung arg geschädigt (s. III. 103,

108, 175, 177, 253, 306. A. 4.).

3
) Von der Zersetzung der Bitten, die erst nach und nach durch das

Christentum behoben wurde, sehen wir ab; sie ist natürlich nicht zu läugneu.

4
) So die Bestandteile der Volksverfassung, die vorläufig durch

Zwischenbildungen vertreten wurden und durch das schwankende Verhältnis

zwischen König und Volk, sowie zwischen den einzelnen Schichten des

Volkes.
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Aber das alles führte, insofern es überstanden wurde, vorwiegend

nur zu einer Beschleunigung der Entwicklung.

Diese Beschleunigung bedeutete das wichtigste Resultat

der Einwirkung neuer Eindrücke auf die alten Keime. 1

) Der

Zwang der neuen Verhältnisse, die Fülle der neuen Aufgaben,

denen man sich unter diesen Eindrücken nicht entziehen konnte,

bildete für die Germanen einen mächtigen Ansporn zur Aus-

gestaltung ihres Rechtes. Durch die Auslese, die sich aus

Wanderungen und anderen Vorgängen ergab, brachten sie die

für eine solche Entfaltung notwendige Kraft auf. Wo der

Gegensatz zwischen dem eigenen Rechtsbestande und den neuen

Aufgaben zu gross war, musste das germanische Element unter-

liegen; war dies nicht der Fall, so wurde eine Lösung eingeleitet,

wenn auch nicht abschliessend vollzogen. Dass man dabei nicht

immer die richtigen Impulse befolgte und manche nicht zu be-

folgen verstand, hat eben jene schwankende Entwicklung ge-

zeitigt, die uns so häutig rechtsdogmatische Schwierigkeiten be-

reitet. Über manches ist man doch besser hinweggekommen,

als es ohne das Wirken dieser Eindrücke möglich gewesen

wäre. Es wurde nicht nur das sacrale Stadium leichter über-

wunden, sondern auch die Zwischenzeit vom Heldentum zum
Staatsleben abgekürzt. Diese Zeit, die bei den classischen

Völkern so lange gedauert hat, findet auch in den germanischen

Sagen Ausdruck, in denen die Empfindung eines Gegensatzes der

Heldenzeit und staatlicher Zeit wahrnehmbar ist.*) Aber gerade

die Überlieferungsart 11

) dieses Gegensatzes spricht für die kurze

Dauer jener Zwischenzeit, die hier weit schneller überwunden

wurde. Dasselbe betrifft auch andere Rechtsgebiete. Die

Instinkte und Bedürfnisse, die die Rechtsentwicklung bestimmen,

werden durch das Aufkommen neuer Rechtsgüter und durch die

Aenderuug in der Wertschätzung der alten Rechtsgttter in hohem

') Sie war natürlich verschiedenartig, je nach deu Verhältnissen
;
wu

die Beschleunigung zur Überstürzung wurde, hatte sie verhängnisvolle Folgen.

*) S. Nitzsch: Dtsche Gesell. I. 124.

3
) II. R. fuhrt hier Nitzsch die Theodorichsage in's Treffen. Tbeodorich,

in dein die Dichtung den letzten Helden sieht, der von Gott (also vou der

neuen Zeit) verlassen, in den Vesuv einreitet und verschwindet, war ja nicht

nur germanischer Held, Bondern vor allem Staatsgründer u. zw. Gründer

eines sehr romanisirten Staates.
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Grade beeinflusst. Der Kampf um's Recht nimmt unter solchen

Umständen einen andern Inhalt an und bedarf neuer Waffen.

Dass aber gerade diese cultnrellen und materiellen Eindrücke

eine weitgehende Umwertung rascher herbeiführen mussten, als

sie sonst eingetreten wäre, somit also zu einer rascheren Be-

nützung neuer Waffen zwangen, geht aus dem Obligationen-

rechte, aus der Anwendung des Urkundenwesens, aus der Ver-

mehrung strafrechtlicher Thatbestände und aus den Fortschritten

des Straf- und Processrechtes hervor. Möglicherweise hätten

sich die Germanen, unter andern Umständen, durch eigene

Kraft, zu ganz neuen, beziehungsweise volleren Formen dnrch-

gerungen; die geschichtsphilosophische Frage, betreffend die

entwicklungshistorischen Nachtheile dieser Beschlennignng, lassen

wir natürlich unerörtert.

Selbstverständlich geschah das alles nicht einheitlich. Die

Unterschiede sind nicht nur unter den Völkern, sondern auch

unter den einzelnen Schichten eines Volkes, gross, je nachdem

wie sich in jeder einzelnen Schichte das gegenseitige Verhältnis

der römischen und der germanischen Elemente äussert. Die

Rechtsquellen sind in dieser Hinsicht einseitig, da sie, aus nahe-

liegenden Gründen, über die höheren Schichten mehr sagen,

während aus der späteren mittelalterlichen Entwicklung manches

zn entnehmen ist, was nur dadurch erklärt wird, dass es auch

in dieser Zeit bestand, aber in den Rechtsdenkmälern unbe-

rücksichtigt blieb. Für die niederen Volksclassen trifft also

diese Beschleunigung in weit geringerem Grade zu. —

IV.

Damit ist eigentlich schon gesagt, dass es liier nicht zu

einer Reception im eigentlichen Sinne kommen konnte. Zwar

schliesst der Begriff einer Reception die Gegenseitigkeit der

Beeinflussung nicht aus. Selbst die erfolgreichste Reception

wird von einer gewissen Wandlung des recipirten Rechtes be-

gleitet, das, bevor es in dem fremden Volke Wurzel fasst, von

dem noch nicht niedergerungenen eigenen Rechte dieses Volkes

beeinträchtigt wird und die Spuren dieser Beeinträchtigung auch

nach dem Siege beibehält. 1

) Es ist nicht leicht, Entlehnung

>) 8. oben S. 372.
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und Anlehnung, ferner die verschiedenen Grade des Beeinttussungs-

erfolges zu unterscheiden, sowie den Charakter einer Reception

auch nur annähernd zu bestimmen. 1

) Und auch bei sorgfältigster

•) Wir können diese Frage natürlicli nur streifen. V i e r k a 11 d t

(Naturvölker und Culturvölker S. 99 ff.) unterscheidet die primäre Schichte ein-

facher Culturgüter, die sich aus der Gleichartigkeit des menschlichen

Bewusstseins ergeben (s. Ratzel: Anthropogeogr. II. 693, Schurtz: Urgesch.

d. Cultnr 47; man muss da an Bastian's .Elementargedanken“ erinnern),

von der secundären Schichte, für welche Entlehnungen in Betracht kommen.

Zu dieser Schichte wären jene Erscheinungen zu rechnen, die durch eine

Combination der elementaren Bewusstseinsvorgänge hervorgerufen werden,

also natürlich auch das Recht. (Auf den Zusammenhang des Bastian'schen

„Völkergedankens“ mit anthropogeographischen Tbatsacheu können wir hier

nicht eingehen.) Mag nun für die höheren Culturgüter die von vielen

Culturhistorikern vertretene Entlehnung mehr oder weniger zutreffen, so

muss doch bemerkt werden, dass sich für Entlehnung am besten jene Güter

eignen, die an der Oberfläche des Volkslebens entstehen; weniger jene, die

in der Volksseele wurzeln
;
da wird die eigene Ansicht weit schwerer durch

die fremde ersetzt; einen Beweis bildet auf rechtlichem Gebiete die allerwärts

grössere Widerstandskraft des Familienrechtes.

Vom Standpunkte der Culturgeschicbte wäre jedes Rechtselement zu

den höheren Culturgütern zu zählen
, denn es beruht bereits auf einer

Combination elementarer Culturvorgänge; vom Standpunkte der Rechts-

geschichte ist dagegen dieses culturhistorisch höhere Gut bloss ein Elementar-

gut, nämlich ein Element des Rechtscomplexes; die Rechtssysteme und

Rechtscomplexe unterscheiden sich untereinander nicht so sehr durch Zahl

und Art der Elemente, als vielmehr durch die Combination derselben; die

Anzahl dieser Combinationen ist enorm, da sich die Elemente, je nach ver-

schiedenen Umständen und Kräftegraden, verschiedenartig mit einander

verbinden. Es ergeben sich daher aus gleichen Elementen durchaus nicht

immer gleiche Resultate und ebenso aus ungleichen nicht die entsprechend

ungleichen. Wenn nun durch fremden Einfluss Elemente des eigenen Rechtes

verdrängt werden und an ihre Stelle Elemente des fremden Rechtes treten,

so erhalten dieselben nicht nothwendigerweise jene Stellung, die sie im Be-

reiche ihres eigenen Rechtes eingenommen haben und führen daher nicht

immer zu demselben Resultate, welches sie anf dem Boden ihres eigenen

Rechtes hervorbrachten. Es wird zwar die bisherige Gestalt des Rechtes,

aus dem etliche der eigenen Rechtselemente verdrängt worden, verändert;

aber die Veränderung vollzieht sich nicht durchwegs im Sinne der einge-

drungenen fremden Elemente, welche auf dem neuen Boden eine oft sehr

wesentliche Alterirung erfahren. Es entsteht daher eine neue Combination,

die, je nachdem, ob die noch bewahrten eigenen Elemente, oder die einge-

drungenen neuen Uberwiegeu, entweder der früheren Combination ähnlich

bleibt, oder sich der fremden, der man die neuen Elemente entnahm, nähert.

Für die Ausgestaltung kommt in Betracht, dass ein und dasselbe neue
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Durchführung solcher Unterscheidung erhält man nicht immer

den richtigen Maassstab, denn mitunter ist eine weniger durch-

greifende Beeinflussung entwicklungshistorisch wichtiger als eine

volle Reception.

Element, das dem fremden Recktscoraplexe entlehnt wurde, mit der Zeit

Verstärkung oder Abschwächung erfahren kann und demgemäss Beine

Wirkung ändert. Aber selbst, wenn alle eigenen Elemente durch fremde

ersetzt werden sollten — ein Fall, der kaum denkbar ist — so wäre doch

die Combination. die sich in neuer Umgebung, bei einem andern Volke, aus

den recipirten Elementen bilden würde, gewiss nicht identisch mit dem eigenen

Systeme jenes Rechtes, aus dem die fremden Elemente stammen. Daher

muss gesagt werden, dass selbst die Übernahme zahlreicher Elemente eines

fremden Rechtes, an und für sich, keine Reception bedingt und eiue andere

Verarbeitung des entlehnten Rechtes auf dem neuen Boden nicht ausscbliesst,

ja sogar, unter Umständen, eine solche Verarbeitung erforderlich macht.

Nur die Übernahme eines ganzen Rechtssystems, d. h. der fremden

Rechtselemente, unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Begriffskategorien

des Rechtes, dem diese Elemente angehören, bedeutet Entfremdung, Ver

nichtung des eigenen und volle Annahme des fremden Rechtes. Wohl wird

auch die in ihrer Totalität übernommene fremde Recbtscombination, durch

das Eintreten in den bisherigen Ideenkreis des betreffenden Volkes, auf dem

Boden der diesem Volke eigenen (Julturverhältnisse. praktische Änderungen

erfahren müssen; aber ein Rechtssystem überwindet diese Schwierigkeiten

besser, als vereinzelte Elemente; denn, während die letzteren durch das

recipirende Volk zu einer, seinem Geiste entsprechenden Combination ver-

arbeitet, sowie unter die Begriffskategorien dieses Volkes gebracht werden

können, treten, bei Annahme eines fremden Rechtssystems, sogar die noch

zurückbleibenden eigenen Bestandtheile unter die fremden Begriffskategorien.

Wir hätten es somit mit zwei Möglichkeiten zu thun, nämlich mit der

Entlehnung fremder Rechtselemente, unter Beseitigung der entsprechenden

eigeneu, sodann mit der Annahme fertiger Elementencombinationen (Systeme),

an Stelle der eigenen. Es ist jedoch eine dritte Möglichkeit denkbar. Wir

meinen die äussere Angliederung fremder Rechtsbestandtheile an das eigene

Recht, ohne Ausschaltung der eigenen, daher ohne wesentliche Alterirung

der Rechtsgrundlagen, so zwar, dass die neuen Elemente entweder Annexe

des alten Systems bilden, oder den entsprechenden Elementen des eigenen

Rechtes angeschlossen werden. In dieser Weise erfährt das bisherige Recht

eine, für einzelne Rechtsgebiete wichtige, Bereicherung durch den Uinzutritt

neuer Bestandtheile, ohne die betreffenden eigenen auszuschalten. Es ist

klar, dass dieser Vorgang ebenfalls Änderungen dos bisherigen Rechtes

hervorruft; sogar in doppelter Hinsicht; denn die Bereicherung derjenigen

Rechtsgebiete, auf denen jetzt zu den alten Elementen neue hinzutreten,

führt entweder zu einer Spaltung des Rechtslebens (indem für einen Theil

der betreffenden Fälle das eigene, für einen andern Theil das fremde Recht

benützt wird), oder zu Fortschritten, die sich aus dem praktischen Parallelismus
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Voraussetzung jeder erfolgreichen Reeeption ist die Unter-

stützung des eindringenden Rechtes durch die Staatsgewalt.

Sitte, Religion, Sprache, Kunst, ja sogar die Formen des

wirtschaftlichen Lebens, sind da in weit besserer Lage. 1

) Die

staatliche Unterstützung wurde dem römischen Rechte doch nur

im ostgothischcn Reiche, aber auch da nicht ohne Einschränkungen,

gewährt. Sonst blieb es, insofern es überhaupt nicht offlciell

ignorirt wurde, auf sich seihst angewiesen. Daraus, sowie aus

dem vorher besprochenen Kräfteverhältnisse und aus der In-

tensität, mit der die neuen Eindrücke auf die alten Keime ein-

wirkten, ergab sich die Rolle, welche die fremden Rechts-

bestandtheile in diesem Falle spielen konnten und die Entscheidung

beider Elemente ergeben. Allenfalls gewinnt ein solches Kerhtsgebiet. durch

die Vermehrung seiner Mittel, grössere Bedeutung im Gesammtsystem,

gegenüber anderen Rechtsgebieten, denen eine solche Bereicherung abgeht;

es vermag auch, unter günstigen Verhältnissen, die Entwicklung dieser

anderen Rechtsgebiete indirect EU fördern. Dennoch ist es klar, dass diese

beiden Folgen, d. k , die directe Bereicherung bestimmter Rechtsgebiete und

die indirecte Förderung der anderen, die Rechtsgrundlagen und das Rechts-

system lange nicht in dem ärade berühren, wie die vorher erwähnten zwei

Möglichkeiten; denn es wird nichts ausgeschaltet, sondern es werden die

fiir bestimmte Bedürfnisse vorhandenen Mittel vemehrt. Auch wenn etwa,

in der weiteren Entwicklung, das fremde Element Übergewicht erlangt, ja

sogar, wenn dadurch, oder aus andern, sei es gleichseitig oder später auf-

tretenden Gründen, das betreffende eigene Element zurückgedräugt wird, so

geschieht dies nicht des fremden Rechtes wegen, sondern aus praktischen

Rücksichten und unter Asaimilirungserscheiuungen, die den fremden Rechts-

bestandtheilen den fremden Charakter benehmen. Jedenfalls tritt das fremde

Material unter die dem entlehnenden Rechte eigenen Begriffskategorien und

erfährt, den Bedürfnissen gemäss, jene Vereinfachungen oder Erweiterungen,

die durch den Geist des Rechtes, dem das fremde Material nunmehr an-

gehört, gefordert werden.

Vom Standpunkt der Entwicklungsgeschichte erscheint diese dritte

Möglichkeit besonders wichtig. Sie ermöglicht ein Einwirken fremden

Rechtes, ohne Schädigung der eigenen Grundlagen, giebt Gelegenheit,

schwächere Theile des eigenen Rechtes unter dem Eindrücke der inzwischen

verarbeiteten fremden Beispiele zu kräftigen, sowie den neuen Bedürfnissen

durch Mittel, die gleichzeitig dem bisherigen Ideenkreise assimilirt werden,

entgegeuzukommen. Nur muss gefragt werden, ob man das noch als Ent-

lehnung auffassen darf, ob es nicht eher als Anlehnung, unter Aufgebot

eigener Oeistesarbeit, zu bezeichnen wäre.

>) S. oben S. 3G7.
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darüber, welche Rechtsbestamltheile überhaupt zu dieser Rolle

geeignet waren.

Diese Entscheidung erfolgte unwillkürlich, nach dem Be-

dürfnisse und innerer Zweckmässigkeit, also nicht im Sinne

eines Systems. Man trat dem römischen Rechte nicht mit fach-

männischem Auge entgegen, das eine juristisch richtige Auswahl

ermöglicht hätte. Selbst bei den Ostgothen gab es keine plan-

mässige Romanisirung des Rechtes, ja nicht einmal allgemeine

Subsidiarität des römischen Rechtes, obwohl die Ostgothen für

die ihnen zugefallene schwere Aufgabe ungenügend vorbereitet

waren. 1

) Politische Sympathien waren nicht bestimmend, jedenfalls

nicht ausschlaggebend.2) Bezeichnend ist, dass man bei diesem

planlosen Vorgehen nicht etwa den besten Rechtsquellen folgte,

ja nicht einmal die wichtigeren von den minder wichtigen

unterschied, sondern vielfach Quellen ohne Autorität, sogar das

Gewohnheitsrecht, heranzog 3
) und der Vermittlung des römischen

Rechtes durch ein anderes germanisches Recht grosse Be-

deutung einräumte.4
) Sieht man überdies, wie selbständig

einzelne Völker sogar germanischen Rechten entgegentraten,5)

so findet man das planlose Vorgehen gegenüber dem römischen

Rechte desto weniger auffallend.

Man ahmte vielfach das Beispiel der römischen Finanz-

verfassung nach, nicht weil sie römisch war, sondern weil man
keine andere kannte und doch irgend einer Finanzorganisation

bedurfte; ebenso das römische Domänenwesen, ohne welches die

') S. I. 130f. Auch da waren Bedürfnis und Zweckmässigkeit maass-

gebend; so erklärt sich die Durchbrechung des römischen Satzes „actor

sequitur fornm rei“ (g. I. 120.), trotz der im allgemeinen so grossen

Romanisirung. Das römische Recht ist durch königliche Edicte theilweise

an Stelle des gothischen eingedrungen (g. I. 121 ff.), also als königliches

Gebot, das durch die Lage der Dinge begründet war, da eine den Verhältnissen

entsprechende eigene Entwicklung nicht so rasch vollzogen werden konnte.

*) So z. B. war das römische Recht im Vandalenreiche, oder im Reiche

Odovakars, theilweise bedeutender als bei den Burgundern; s. I. 86, 93,

166, 312.

») S. I. 187, 195, 271. 285, II. 124.

‘) S. II. 105. A. 1., III. llf.

s
) S. II. 104 f„ 162, III. 39 ff., 65 ff. Namentlich gilt dies für das

spätere Westgothenrecbt, das den Langobarden schon zu fremd erschien;

s. II. 101; dasselbe kann für die Franken gelten; s. III. 42.

. Ilalban, Köm. Kocht in den germ. Volksstauten. 111. 26
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Ausnützung der angefallenen Ländereien schwer denkbar war;

man acceptirte die römische Immunität, weil sie der Lage des

Königsgutes und dem Individualismus der Grossen entsprach;

man entnahm der römischen Rechtssprache Bezeichnungen, da

eigene fehlten; man bediente sich der Urkunden, weil der ge-

steigerte Rechtsverkehr derselben bedurfte. Aber bei vielen

romanistischen Bestandtheilen der neuen Rechtsordnungen kann

man sagen, dass sich auch ohne römische Beispiele, freilich

weit später, dieselben, oder doch ähnliche Erscheinungen mit

der Zeit eingestellt hätten, 1

) so, dass man der Berührung mit

den Römern hauptsächlich die schon vorher erwähnte Be-

schleunigung der Entwicklung verdankte.

Verstärkt wird diese Annahme, wenn man bedenkt, welche

Veränderungen bei Befolgung römischer Beispiele vorgenommen

wurden. Schon bei den Westgothen haben wir es mit einer

eigenartigen Complicirung der römischen Territorialeintheilung

zu tbun,2) noch mehr bei den Burgundern,3) während bei Lango-

barden und Franken die Idee der römischen Gebietstheilung

durch das Wirken germanischer Traditionen zurückgedrängt

wurde.4) Wichtige Wandlungen haben die römische Immunität,3)
der Unterthaneneid,6

) ja sogar Grundsteuer, sowie Zoll- und

Münzwesen 7
) durchgemacht, also Einrichtungen, für deren Erfolg

viele Voraussetzungen vorhanden waren. Noch wesentlicher

waren die Umwandlungen auf anderen Rechtsgebieten.8
)

>) Dies ist II. 118 betreffs der langobardischen Entwicklung bemerkt

worden; s. auch III. 318, 328 u. 8. w.

») 8. I. 215.

») 8. I. 259 f.

*) 8. II. 154, III. 116, 120.

6
) 8. II. 142, III. 136 ff.

«) 8. I. 212. A. 6, III. 186f.

’) S. III. 207, 210. A. 2.

8
) Wir verweisen auf die unrömische Ausgestaltung des Zengenbeweises

(s. III. 291 f., 292. A. 6.), auf die selbständige Ätiderung des Urkunden-

beweises (III. 296 f.) und der ribuarischen Schriftvergleichung (III. 297.

A. 3.) Die Verquickung römischer und germanischer Elemente in der Frage

der Witwenehe ist sehr selbständig ausgefallen (III. 45, 60, 308. A. 1.),

ebenso die Entwicklung der fränkischen Adoption (III. 318. A. 3.) und die

Vermischung römischer und germanischer Elemente in der Traditionsform

(III. 326. A. 1.) Die Benützung der römischen Urkunde für die Tradition

erfolgte unter grossen Zugeständnissen an das Formalitäts- und Publicitäts-
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Es werden in allen diesen Fällen römische, oder den

römischen analoge, Rechtsformen, mit neuem Inhalt gefüllt und

man kann dabei die Wahrnehmung machen, dass insbesondere

Äusserlichkeiten Verwendung fanden, 1

) während Impulse, für

die ein germanischer Anknüpfungspunkt fehlte, ziemlich erfolglos

blieben,2) weil sie auf Grundlagen beruhten, die dem germanischen

Gedankengange fremd waren. Hervorragendes Interesse bieten

jene Fälle, in denen sich einer germanischen Einrichtung eine

analoge römische hinzugesellte, die natürlich dem germanischen

Rechte eingegliedert wurde und einer desto besseren Befriedigung

bedürfnis (III. 326. A. 1., 336. A. 1.). Erwähnt wurde ferner (III. 330.

A. 3.) die eigene Entwicklung des fränkischen Praecariums. Interessant ist

die langobardische Wandlung der römischen Usucapion (II. 115.) und die

Vermischung beiderseitiger Ideen in der Verschweigung (III. 328.). Sehr

wichtig die fränkische Verwendung der Strafclauseln (III. 68 ff.) und die

Art, wie die Langobarden mit dem römischen Erbrechte, das sie auf sich

wirken Hessen (II. 113.), umgingen (II. 115, 194), insbesondere auch der

Zusammenhang der Vergabung fUr din Todesfall mit sachenrecbtlichen

Wirkungen (II. 197.) und die Umwandlung des römischen Repräsentations-

rechtes (II. 119. A. 2, 196.); Belbst das Erbrecht derTöchter beiLuitprand(l—4.)

beruht nicht auf bewusster Annahme, sondern auf Biliigkeitsgriinden, die

allerdings durch römisches Beispiel verstärkt wurden (II. 1 19.) Der Unter-

schied zwischen germanischer und römischer Schenkung für den Todesfall

ist erwähnt worden (II. 194, III. 319. A. 2., 321. A. 1.), ebenso die ger-

manische Wurzel der TestamentsvoUstreckung, trotz römischer Analogie

(s. II. 197, III. 321. A. 1.) u. s. w.

') Auf stylistische Einflüsse haben wir I. 284. A. 7., II. 109. A. 2.,

116, 118
, 119, 123, 124, III. 65, 68, 72 ff., 84 u. s. w. aufmerksam gemacht;

s. auch I. 195, II. 111. Hit der äusserHchen Bedeutung dos Urkunden-

wesens hängt dessen allgemeine Verbreitung zusammen (s. II. 69, 186.),

denn technische Mittel eignen Bich überhaupt besser als Ideen zu derartiger

Übernahme. So sind ausser der Urknudenform (unter grosser Änderung

der juristischen Bedeutung der Urkunde), der indiculus commonitorius (s. III.

286), gewisse Fristen (s. II. 1 1 3 f.) und eine Reihe technischer Details (s. II.

164.) und concreter Äusserlichkeiten (s. III. 313. A. 3.) übernommen worden.
2
) Dies gilt z. B. für die Verwaltungsthätigkeit, die, trotz römischer

Vorbilder und der kräftigen kirchlichen Nachhilfe, schwach ausfiel (s. III.

242 f.), ebenso für die Finanzverfassung, die, trotz äusserlicher Anlehnung,

einen andern Geist aufweist, ferner für die Stellvertretungsidee u. s. w. In

solchen Fällen konnten selbst Äusserlichkeiten nicht unveränderte Aufnahme

finden, während da, wo brauchbare Anknüpfungspunkte vorhanden waren,

eine der römischen formell analoge Präcisirung eintreten konnte, wie z. B.

im Bklavenrechte.

25 *
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desselben Bedürfnisses diente, ohne ihren früheren Charakter zu

verlieren, aber auch ohne den Zweck der betreffenden germanischen

Einrichtung zu ändern; 1
) die äusseren Anknüpfungspunkte waren

da entscheidend. 2
) Selbst wenn die Kirche römisches Recht

vertrat und demselben Eingang verschaffte, geschah dies nicht

aus Vorliebe für den Romanismus und in seinem Interesse,

sondern weil die Kirche die betreffenden Ideen für praktisch

hielt und sie ihrem Rechte angliederte. Man kann dabei be-

obachten, dass, wenn verschiedene Einflüsse — in diesem Falle

römische und kirchliche — gleichzeitig in ein und dasselbe

Gebiet eingreifen, keiner von ihnen voll wirkt, namentlich wenn

beide, trotz verschiedener Grundlagen, formelle Ähnlichkeit auf-

weisen und praktisch analogen Zwecken dienen, wie dies beim

Auftreten des römisch-kirchlichen Rechtes im kirchlichen Interesse

der Fall ist. Es entstehen dadurch zahlreiche Combinationen

und Variationen, die den Einfluss abschwächen, was man
namentlich im Eherechte,3) aber auch sonst,4

)
bemerken kann.

Für die Art der Verarbeitung waren, neben dem Bedürfnisse,5)

nach Lage des Kräfteverhältnisses, die eigenen Rechtsideen be-

stimmend, trotzdem dass sich das alles in der Sprache des

römischen Rechtes vollzog, die Gleichzeitigkeit der inneren

Wandlungen und der Annahme der fremden Sprache also den

Eindruck des neuen Rechtes verstärken konnte.6
) Sowohl die

Auswahl als auch die Verarbeitung erfolgten zum allergrössten

>) So z. B. bestehen römische und germanische Freilassungsarten neben-

einander (s. II, 143, III. 167 f.); ebenso Colonat und Litentum ('s. III.

162 f.); oder Foltor und Losordal für Knechte (III. 298), römische und ger-

manische Mandatsformen (III. 333. A. 3.); neben Testamenten die ver-

schiedenen Formen von Schenkungen für den Todesfall u. s. w.

Denn wo es sich um Dinge von meritorisch verschiedener Bedeutung

handelte, war die Verträglichkeit beider Elemente eine weit geringere; so

z. B. hinsichtlich der heterogenen Bestandtheile im Diebstahlsbegriffe (s. III.

270. A. 3.), in den Ladungsformen (III. 286) u. s. w.

3
) 8. II. 191, III. 313.

*) 8. oben 8. 368. A. 2—4.

e
) Das Bedürfnis ergab sich aus dem ärade, in dem das eigene Recht

für die neuen Aufgaben mehr oder weniger geeignet war, sowie je nachdem,

ob das Nöthige aus dem eigenen Ideenreichtum geschöpft werden konnte.

*) 8. obeu 8. 374.
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Theile unbewusst. 1

) Für die römischen abstracten Begriffe

fehlte das Verständnis. Die vulgarrechtliehe Verflachung, die

sich wohl zu mechanischer Übernahme mancher Einrichtungen

eignen konnte, bot kein hinreichend gesundes Material ; demselben

musste erst neues Leben eingegeben worden, was nur durch

eine entsprechende Verarbeitung geschehen konnte. Wo sie

fehlte, kam es zu keinem festgefügten und dauerhaften Gebilde; 2
)

*) Man könnte, so gewagt freilich ein derartiger Vergleich ist, sagen,

dass es sich damit ähnlich verhält, wie mit Anregungen künstlerischer Art.

Der Künstler wird vorwiegend unbewusst beeinflusst und schafft, ohne die

Eindrücke systematisch zu erwägen; so dass man wohl die (jruppe von Ein-

drücken bestimmen kann, die eine gewisse Kunstrichtung beeinflusst haben,

aber dennoch die einzelnen Kunsterzeugnisse kaum auf bestimmte Einzcl-

eindrttcke zurückführen darf.

s
) Wo Verarbeitung fehlte, setzte sich die Incongruenz zwischen ger-

manischem und römischem Elemente fort Das nicht assimilirte, wenn auch

officiell obsiegende römische Recht vermochte die Entfaltung des germanischen

zu hindern, wenn das allgemeine Kräfteverhältnis dies zuliess; so in den

kurzlebigen .Staaten der Vandalen, Odovakars und der Ostgothen (b. L 149.).

Aber die innere Kraft des römischen Rochtes reichte nicht hin, um neues

Leben zu schaffen, die Schädigung des germanischen Elementes hat weder

dem Römertum Vortheil gebracht, noch eine Lösung der betreffenden Auf-

gaben, denen mit derartiger Reception dieses zersetzten Materials nicht bei-

zukommen war, ermöglicht. Auf dieser Stufe der Incongruenz. die eine

gedeihliche Angleichung beider Rechtskreise ausschloss, überdies aber zu

kurz währte, um den kaum begonnenen Process durchführen zu lassen, sind

Vandalen und Ostgothen von ihrem Geschicke ereilt worden.

Aus andern Gründen und in anderer Art erwies sich die Verarbeitung,

die bei den Langobarden erfolgte, unzureichend. Indem man den Römern
weder eine eigene Organisation beliess, noch die Aufnahme in den Volks-

verband gewährte, hat man den Gegensatz nicht überbrückt, sondern ignorirt

;

ein Fehler, den auch die später veränderte Behandlung des Römertums nicht

mehr wett machen konnte, da inzwischen die Entwicklung des langobardischen

Rechtes zu weit fortgeschritten war, andererseits aber das römische Recht

an Einheitlichkeit und Halt verloren hat (s. II. 74ff.); so waren von beiden

Seiten die erschwerenden Umstände gesteigert. Die Summe der langobardischen

Entwicklung war vom germanischen Standpunkt eine günstige (s. II. 199 ff;

insbesondere II. 164, 170f., 179.). Aber gerade die Art, wie das römische

Urkundenwesen, ohne die selbst bei Westgothen wahrnehmbare Verarbeitung

(s. I. 229 f.), dem langobardischen Rechte änsserlich angegliedert wurde

(II. 186 f.), ist für den ganzen Vorgang bezeichnend; gewiss hat dabei die

grössere Kraft des Notariates in Italien mitgewirkt (II. 69); zweifellos aber

auch das Beharrungsvermögen, mit dem die Langobarden jedes Eindringen

fremden Rechtes abwehrten, so dass sie die fremden Elemente entweder be-
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wo sie aber durchgeführt wurde, hat die vorher erwähnte Ent-

wicklung wohl eine Ablenkung hervorgerufen, die die betreffenden

Völker theilweise daran hinderte, den nöthigen Fortschritt aus-

schliesslich durch eigene Kraft zu zeitigen, 1

) aber keinen Bruch

mit dem eigenen Rechte, das trotz beschleunigter Entwicklung,

für die weitere Ausgestaltung bestimmend blieb.

Die Verarbeitung führte entweder zu einem Mischrechte,

wie wir es bei Westgothen und Burgundern fanden, oder zu

jener Entwicklung des eigenen Rechtes, die das fränkische Gebilde

kennzeichnet. Bei Westgothen und Burgundern ist auf keinem

Gebiete volle Reception des römischen Rechtes wahrzunehmen,

aber kein Rechtsgebiet ist von dem Einflüsse des römischen

Rechtes frei geblieben. Das stoffliche Verhältnis beider Elemente

ist auf verschiedenen Gebieten verschieden; grundlegend ist jedoch

nicht das Übergewicht dieser oder jener Stoffmassen, sondern

ihre Gruppirung, sowie die Übermacht der für die weitere ge-

meinsame Entwicklung der vereinigten Rechtsbestandtheile maass-

gebenden Ideen. Im System der genannten Rechte verbinden

sich germanische und römische Bestandtheile, ohne einander

gänzlich zu verdrängen. 2
) Aber die Gruppirung der vereinigten

Stoffe ist überwiegend unrömisch ausgefallen; 3
) germanische

herrschten (wie z. B. ans der Rolle, die der Gairethinx gegenüber den

römischen Details des Obligationenrechtes spielte, zu entnehmen ist; s. II.

184), oder wo Beherrschung unmöglich war. bloss äusserlich angliederten.

In diesem Sinne ist (II. 202) gesagt worden, dass die Langobarden von

dem römischen Geiste zu wenig angenommen hatten, um die Erneuerung des

Westens zu vollbringen; filr die Vollziehung dieser Aufgase von Italien

aus, reichto das nicht hin. Aber auch dem germanischen Elemente brachte

diese, für italienische Verhältnisse mangelhafte. Verarbeitung keinen dauer-

haften Erfolg; das langobardische Recht musste später dem römischen Rechte

zn desto grösseren Triumphen verhelfen, — allerdings nicht mehr dem

lebenden römischen Rechte der italienischen Römer.

*) S. oben S. 386. A. 1.

a
) So ist z. B. bei Westgothen die Privatrache ahgescbwächt , aber

nicht ganz verschwunden (I. 221), das Strafrecht sehr entwickelt und doch

in germanischer Weise casuistisch (I. 292); ebenso im burgundischen Rechte

(I. 292). Über germanische Bestandtheile s. I. 223 ff, 292 ff, 226, 296 ff,

226 ff, 299 ff.

3
) Römische Auffassung ist in der westgothischen Scheidung von Civil- und

Strafprocess (I. 236), in der Art Mobilien und Immobilien auseinanderzuhalten

(L 228. A. 9.), durchgedrungen und bat sich in manchen Details geäussert.
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Ideen behielten in vielen Fällen die Führung über beide Elemente, 1

)

was allerdings die Entwicklung zeitweise ablenkte, vielen Insti-

tutionen ungermanische Merkmale verlieh, aber dennoch ein ganz

anderes Ergebnis hervorbrachte als das des ostgothischen Rechtest)

Zu einem idealeu Ausgleich ist es natürlich auch in diesen Misch-

rechten nicht gekommen, wohl aber zu einer factischen Ver-

bindung,*) die, dank dem höherem Reifegrade des westgothischen

und burgundischen Rechtes,4
) sowie der entsprechend grösseren

Schwäche des römischen Elementes,5) die beiden Rechte vor

dem Schicksale des ostgothischen bewahrte, dem westgothischen

überdies seine bekannte Stellung ermöglichte.

Einen andern Charakter hat die im fränkischen Rechte

erfolgte Verarbeitung gehabt. Die Franken haben, wie mehr-

mals betont, dem Römertum zwar keine eigene Organisation

belassen, es aber auch nicht in langobardischer Weise ignorirt;

sie haben es dem Staatswesen einverleibt und konnten dies

') S. oben S. 390. A. 1. Über die Verflachung des römischen Rechtes bei

Westgothen s. I. 19t, über die Schwäche desselben bei Burgundern I. 272.

*) Dabei fiel freilich die verschiedene Existenzdauer der betreffenden

Staaten in die Wagschale. Denn damit bängt die successive Überhand

-

nähme des germanischen Elementes und das Zurückweichen des römischen

Rechtes hei den Westgothen zusammen (I. 200. 203 ff.), was den Ostgothen

und sogar den Burgundern versagt blieb (I. 310f.).

s
) Namentlich im burgundischen Rechte fehlt in vielen Fällen ein Aus-

gleich beider Elemente
;
es besteht die (I. 286 f. erwähnte) Zwitterhaftigkeit.

Dennoch bemerkt man. vielleicht gerade deshalb, weil man noch die einzelnen

Bestandtheile (germanisches, römisches, sowie neues Recht) in Bewegung

sieht, die Führung germanischer Ideen, ungeachtet zahlreicher und wichtiger

römischer Details. Im westgothischen Rechte ist diese Zwitterhaftigkeit

geringer; s. I. 237.

*) S. I. 196, 27G. Man kann im allgemeinen, ebenso wie von Individuen,

auch von Völkern sagen, dass mau, bei entsprechender Reife, viel Fremdes

aufnehmen und verarbeiten kann, ohne seine Eigenart zu schädigen. Je

grösser die innere Kraft, desto grösser die Aufnahmsfähigkeit, namentlich,

wenn der Assimiliruug die nöthige Zeit gelassen wird. Lässt sieb das

Fremde uicht verdauen, sei es, weil Reife und Aufuahmsfähigkeit es nicht

zuiassen, oder weil die Zeit zu kurz ist, daun leidet der Organismus unter

dem Gegensätze des Eigenen und des Fremden Schaden und jedenfalls bleibt

der Vortheil, der aus der Berührung beider Elemente hervorgeheu könnte,

aus; s. S. 389. A. 2.

») S. I. 191, 272.
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ohne Gefahr thun. 1

) Daher sind die germanischen Ideen, sowohl

in der fränkischen Verfassung,2) als auch im Straf-, Process-

und Privatrechte,3) nicht nur nicht entwurzelt worden, sondern

sogar überwiegend und entfaltungsfähig geblieben; sie haben

nicht nur ein dem langobardischen analoges Beharrungsvermögen

an den Tag gelegt,4) sondern auch das Feld in so hohem Grade

beherrscht, dass römische Bestandteile weder in so grosser

Zahl, noch mit solcher Kraft eindrangen, wie bei Gothen und

Burgundern. Folglich blieb die Entwicklung eines Mischrechtes

aus. Die römischen Impulse haben, ungeachtet der auch hier

wichtigen Anknüpfungspunkte,3
) nicht die Rolle eines den ger-

manischen Ideen ebenbürtigen Factors gespielt; 6
) aber es ist

doch das Meiste, was sich brauchen Hess, in den Kreis der Ent-

wicklung gezogen worden, so dass es, mittelbar oder unmittelbar,

wirken konnte, den Gesichtskreis erweiterte und wichtige An-

regungen brachte, denen sich die Franken nicht verschlossen,

denen sie aber nicht unbeschränkt Zutritt gaben.7
) Die Ab-

') Die germanischen Nachschübe, das gegenseitige Zahlenverhältnis

und die Schwäche dos römischen Elementes im Norden und im Üentrum

Galliens, schlossen die Gelähr für den grössten Tlieil des fränkischen

Reiches aus.

) Sie äusserten sich in dem Bedürfnisse der Fühlungnahme mit dem

Volke (III. 113, 195f.), in der Stellung des Stammesherzogtums und der

Hundertschaft (III. 119, 123), in Grundherrschaft, Immunität und Leheus-

»vesen (III. 132ff., 137f., 142, 145ff.), im Thronrecht (III. 1 7

8

ff. ) im Finanz-

und Heerwesen (III. 205, 209. A. 1, 211, 214ff.), sowie in dem Gerichts-

wesen (III. 217 ff., 225); s. auch 248ff. und 263.

3
) 8. III. 276, 301, 324, 337.

4
) allerdings nnter leichtoren Verhältnissen.

) S. oben S. 363. A. 1.

•) Es war II. 238 von einem Gleichgewichte beider Elemoute im

fränkischen Reiche und von einer günstigen Mischung die Rede. Dies ist

von einem Mischrechte zu unterscheiden. Es kam eben jedem Elemente jene

Rolle zu, die es durch sein inneres Gewicht behaupten konnte. Das günstige

Verhältnis bestand darin, dass weder das römische Recht zurückgedräugt

oder an der Einflussübung gehindert, noch das germanische in seiner Ent-

faltung aufgehalten wurde. Die Mischung war also durch keine äusseren

Umstände bestimmt und nur durch die innere Kraft bedingt

’) Darin liegt der Unterschied zwischen der fränkischen Entwicklung

und der jener Völker, denen erst das fränkische Reich Anregungen brachte

(s. II. 239 und III. 346 ff), während eine unmittelbare Einwirkung des

römischen Rechtes auf zu grosse Hindernisse stiess.
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lenkungen der fränkischen Entwicklung beruhten daher, ebenso

wie bei den Langobarden, auf inneren Gründen nnd erfolgten

nicht direct unter römischem Einflüsse; sie wurden durch eigenes

Bedürfnis hervorgerufen; in der Ausgestaltung, die sich aus der

entwicklungsgeschichtlich bedingten Ablenkung ergab, war für

eine durch eigene Ideen vollzogene und germanischen Grundlagen

entsprechende Verarbeitung römischer Bestandtheile Raum; dem-

gemäss ist diese Verarbeitung anders, nämlich weit mehr ger-

manisch, ausgefallen, als in den Mischrechten der Westgothen

und Burgunder. Abschluss musste auch hier fehlen; 1
) denn

dieser Process, in dem die römischen Bestandtheile eine um so

viel schwächere Position einnahmen, bedurfte noch längerer Zeit,

als der betreffende Vorgang bei Westgothen und Burgundern;

der späteren Zeit blieb es Vorbehalten, von beiden Elementen

vieles an die Oberfläche zu ziehen.2) Aber für eine von Gallien

aus vorzunehmende Lösung der neuen Aufgaben im Westen hat

sich diese Gestaltung geeigneter erwiesen als die der Langobarden

für die von Italien aus zu lösende Aufgabe 3
) und deshalb haben

nicht die Langobarden sondern die Franken die Führung über-

nommen, was äusserlich in der Kaiserkrönung Karls d. Gr.

Ausdruck fand.

So erklärt es sich, dass man das römische Recht in mancher

Hinsicht auf sich wirken Hess, ohne den Zusammenhang mit dem

Leben zu verlieren; dass man sich römischen Vorbildern äusserlich

näherte und dabei doch von andern Ideen ausging; 4
) umgekehrt

auch, von anderen Ideen ausgehend, zu analogen Ergebnissen

gelangte.5) Die technische Anlehnung an römische Formen, die

den Vortheil fertiger Ausprägung boten, hat wohl das Ebenmaass

der Entwicklung gestört, war aber sachlich weniger wichtig.8)

') Wir haben dies bei jeder Institution wahrgenorameu.

2
)
Natürlichin einem anderen Verhältnisse in Frankreichaisin Deutschland.

») S. oben S. 389. A. 2.

*) Wir haben auf Adoption und Affatomie, sowie auf die Umwandlungen

des UrkundeuweseuB aufmerksam gemacht; ein interessantes Beispiel ist das

königliche Praeceptum; s. oben S. 339. A. 1.

6
) Das hat eben Tamassia theilweise übersehen; s. oben S. 364.

6
)
Wir konnten das au den fränkischen Formeln nackweisen. Nur da.

wo sich ein theoretisirender Zug geltend machte, ist es — wenn auch später —
zu grösserem Einflüsse des römischen Hechtes gekommen; so bei denAVestgothen

(I. 199.), noch mehr in den l’roducten der tiachlangobardischen Zeit; s. II. 127 ff.
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Im Provinzi airechte begegneten die Germanen, wie mehrmals

erwähnt wurde, manchen Erscheinungen, denen sie näher treten

konnten, weil sie ihren eigenen Entwicklungsansätzen entsprachen;

sie konnten also die betreffenden Formen annehmen, ohne ihren

Rechtsgrundlagen untreu zu werden, oder in eine ihren eigenen

Ideen gefährliche Nachahmung zu verfallen. 1

)
—

Wir gelangen daher zur Überzeugung, dass die Germanen

dem römischen Rechte, nebst der Beschleunigungder Entwicklung,'-)

eine Reihe von Impulsen zur Änderung und Anpassung ihres

Rechtes an die neuen Bedürfnisse, sowie manche technische

Mittel verdankten, dass sie aber, abgesehen von den Staaten,

in denen sie durch ungünstige Verhältnisse daran gehindert

wurden, sowohl die Auswahl der für sie brauchbaren Bestand-

theile, als auch die Verarbeitung derselben, nicht im Sinne des

römischen Rechtes, sondern überwiegend im Geiste des eigenen

Rechtsbedürfnisses Vornahmen; dasselbe gilt für die Benützung

der technischen Mittel; denn auch sie dienten nicht der Wahrung
des römischen Rechtes, sondern der Bereicherung des germanischen.

Die Neuerungen haben den Zusammenhang mit dem römischen

Rechtsboden verloren und eine förmliche Verkleidung erhalten,

in der sie in den germanischen Ideenkreis eintraten, dem sie

sich entweder anpassten, oder, wenn dies nicht thunlich war,

äusserlich angliederten; in beiden Fällen wurde der germanische

Rechtsgeist nicht alterirt; 11

) Alterirung trat nur da ein, wo, in-

folge ungünstigen Kräfteverhältnisses, das germanische Element

den Aufgaben nicht gewachsen war und sich ihnen nicht so

') Man muss eben die Nachahmung der Form, ja sogar die Ähnlichkeit

juristischer Ausprägung (z. B. im .Sklavenrechte) von einer Übernahme des

Inhaltes streng unterscheiden; nur letztere konnte dauerhafte Wirkungen

materieller Art hervorrufen, während die erstere häufig provisorische Be-

deutung hatte und in der späteren Entwicklung wegfiel, oder assimilirt wurde.

*) S. oben S. 380.

3
) S. 382. A. 1. wurden drei verschiedene Möglichkeiten erwogen, nämlich

der Ersatz einzelner Elemente des eigenen Rechtes durch entsprechende

Elemonte des fremden Rechtes, ferner Übernahme ganzer Elementencombination

(Rechtssystem), schliesslich Angliederung fremder Rechtsbestandtheile, ohne

Ausschaltung der entsprechenden eigenen Wir können wahrnehmen, dass,

in dom uns hier beschäftigenden Vorgänge, die dritte Eventualität die

grösste Rolle spielt; die zweite fehlt gänzlich, da sie sogar bei den Ost-

gotheu nicht durchwegs rein zu finden ist; die erste kommt theilweise in

den Mischrechten vor.
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schnell anpassen konnte. So wie man beobachten kann, dass

von einer fremden Sprache leichter die materiellen Bestandteile 1
)

übernommen werden, als die Synthaxis,2) so eignen sich auch

fremde Rechtsbestandtheile zur Aufnahme besser, als ihre

systematischen Grundlagen, fremde Rechtsbezeichnungen besser

als Institutionen.3) Vereinzelte, wenn auch zahlreiche, Worte

und Rechtsbestandtheile, können Lücken ausfüllen, die Ausdrucks-

und Gestaltungsweise erleichtern, ohne den Sprach- und Rechts-

geist nachhaltig zu beeinflussen; vorausgesetzt, dass die Kraft

vorhanden ist, die neuen Worte und Elemente dem eigenen

Rechte anzugleichen; in diesem Falle kann, bei Unzulänglichkeit

des eigenen Systems, eine Erweiterung desselben eintreten,

ohne dass deswegen die Grundauftassung preisgegeben wird. Die

notwendig werdende Erweiterung lässt vielfach einen Abschluss

vermissen; denn die Einfügung neuer Bestandteile lässt sich

bei Wahrung der eigenen Ideen schwer vollziehen. So hat das

germanische Recht in dieser Zeit keine abschliessende und

theoretisch homogene Ausgestaltung erfahren, sondern in den

meisten Fällen Übergangserscheinungen hervorgebracht, die sich

nur da concreter gestalteten, w'o Berührungspunkte den Übergang

praktisch erleichterten. 4
) Deshalb muss aber auch gesagt werden,

dass der Verlauf dieser Entwicklung nicht so sehr durch die

Einwirkung des fremden Rechtes, als vielmehr durch die äusseren

Erschütterungen, durch die Unzulänglichkeit der alten Verfassungs-

uud Rechtszustände, also durch die allgemeinen Schwierigkeiten

der Lage, gekennzeichnet ist.
5
) Wäre zu diesen Schwierigkeiten

') Nämlich einzelne Worte; s. Wundt: Völkerpsychologie I. Th. I. 477 ff.

2
) Dies beweist die Geschichte des Lehnwortes in den germanischen

und romanischen Sprachen, im Gegensätze zur Geschichte der Grammatik

dieser Sprachen.

s
) Dies ist aus der Verwendung der Bezeichnungen Testamentum,

Adoptio, Commodatum (Commendatum) u. s. w. zu ersehen, wobei die

Terminologie falsche Anwendung erfährt.

4
) S. oben S. 38s. A. 2.

5
) Denn selbst in den kurzlebigen Staaten, denen die stärkere Ein-

wirkung des römischen Elementes so gefährlich wurde, waren sowohl der

mächtige romanistische Einfluss, als auch das geringere Beharrungsvermögen

des germanischen Rechtes doch durch die allgemeine Lage bedingt, freilich

auch durch die individuelle Veranlagung hinsichtlich der Anpassungs- und

Verarbeitungsfähigkeit.
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thatsächlich noch eine Reception im vollen Sinne des Wortes

hinzugetreten, dann wären die vorher erwähnten Erschütterungen

so gesteigert worden, dass die Völker ihr Gleichgewicht gänzlich

verloren hätten. Nur dadurch, dass es zu keiner Reception in

diesem Sinne gekommen ist, 1
) blieben jene Folgen aus, die eine

Reception selbst in weniger complicirter Lage hätte hervorrufen

müssen.2
)
—

Es ist mithin die Frage, nach der praktischen Bedeutung

des römischrechtlichen Einflusses in den germanischen Staaten

des frühen Mittelalters, von der Frage nach der theoretischen

Kenntnis und Pflege des römischen Rechtes in dieser Zeit, zu

trennen. Erwähnt wurde,3) dass, selbst wenn alle Fitting'schen

Annahmen sich als zutreffend erweisen würden, man dennoch

aus dem Vorkommen bestimmter Quellen weder auf allgemeine

Verbreitung, noch auf Benützung derselben, schliessen dürfte.

Das Vorkommen, ja sogar die Verbreitung, sind vor allem vom

literarhistorischen Standpunkt wichtig, verbürgen aber weder

Benützung noch Verständnis. Nur wenn neben der Verbreitung

auch eingehende Bearbeitung feststellbar ist, kann man auf Be-

nützung schliessen, weil namhafte Verbreitung und Bearbeitung

ohne praktisches Bedürfnis kaum denkbar wären. Ist aber die

Verbreitung so schwach und zeigt die Bearbeitung so wenig

Verständnis, wie wir es sehen konnten,4) dann müssten sehr

schwerwiegende andere Gründe hinzutreten, um die Annahme

einer praktisch erheblichen Benützung dieser Quellen zu recht-

fertigen. Solche Gründe sind aber nicht nachweisbar. Der

Eindruck, den wir aus der verhältnismässig schwachen Ver-

*) Es ist schon I. 8. XVII bemorkt worden, dass man oft geneigt ist,

Reception anzunehmen, wo nur ein Ansporn zu einer im übrigen selbständigen

Entwicklung vorliegt, sowie, dass man umgekehrt der Bedeutung des An-

sporns nicht gerecht wird, daher die Selbständigkeit zu scharf betont. — Der

Hauptzweck der vorliegenden Untersuchung war die Feststellung des Grades

und der Art der Beeinflussung.

*) Es genügt die Alterirung des deutschen Rechtsgeistes durch die

spätere Reception des römischen Rechtes mit den hier besprochenen Er-

scheinungen zu vergleichen. Freilich kann man sagen, dass der hier bemerk-

bare Mangel eines befriedigenden Abschlusses für die Schaffung der Vor-

bedingungen der späteren Reception in die Wagschale fiel.

3) 8. II. 85 ff.

«) S I. I90f., 270 ff. II. 68 ff., 323 ff., 355ff.
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breitung, namentlich besserer Quellen, ferner aus dem offen-

sichtlichen Rückgänge des Verständnisses 1
) gewonnen haben,

entspricht vollkommen dem Eindrücke, den die Art der Ein-

wirkung des römischen Rechtes auf das germanische macht.

Beides hängt zusammen. Die Frage Fitting’ s,
2
) wie man denn

dazu hätte kommen können, von allen Wissenszweigen des

Altertums gerade die Rechtslehre preiszugeben, wird durch die

Desorganisation des Römertums, durch die innere Schwäche

des römischen und die Widerstandskraft des germanischen

Rechtes, schliesslich durch die Einengung des Anwendungs-

gebietes des römischen Rechtes beantwortet. Ein Wissenszweig,

dessen Früchte unmittelbar praktische Bedeutung haben, ge-

langt unter Umständen so ungünstiger Art, von selbst in eine

weitaus schlechtere Stellung, als alle anderen. Noch weniger

als Fitting's Auffassung vermag die rein deductive Annahme
Fustel's de Coulanges unparteiischer Kritik Stand zu halten.

Besondere Erwähnung erfordert der Weg, den die italienische

Schule — namentlich Giov. Tamassia3
)
— einschlägt. Sie

geht zwar auch von einer allgemeinen Voraussetzung 4
) aus, die

mitunter das Urtheil beeinflusst und beim Begegnen von Ähnlich-

keiten zwischen römischem und frühmittelalterlichem Rechte zu

oft Entlehnungen aus dem Vulgarrechte annehmen lässt. Da-

neben wird aber das methodisch richtige Princip vertreten, dass

vorerst jedes einzelne Institut des frühmittelalterlichen Rechtes,

sowohl unter Berücksichtigung der vulgarrechtlichen Form, als

auch der späteren mittelalterlichen Gestalt, also ohne die

*) Der Riickgang war schon in der Interpretation znm Cod. Theod.

evident; leider ermöglicht erst die neue Mommsen'sche Ausgabe des Cod.

Theod. die volle Würdigung dieses Rückganges; die Ausgabe konnte für

das vorliegende Werk nicht benützt werden. Als weitere Symptome des

Verfalles sind die spärliche Benützung des Justinianischen Rechtes im

langobardischen Italien, der gänzliche Mangel desselben im fränkischen

Reiche, die Stellung der Lex Romana Visig., sowie das Übergewicht der

Epitomen, erwähnt worden.

*) S. II. 87.

*) S. oben S. 363 ff.

4
)
Nämlich von der Voraussetzung, dass das italienische Recht, ebenso

wie die Sprache, romanisch sein müsse; man scheidet dabei nicht genügend

die Sprach- und Culturentwicklung von der Rechtsentwicklung, die doch —
namentlich bei den Langobarden — eigene Babuen gewandelt ist.
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Mängel Fustel’scher Deduction, untersucht werden müsse. Nur
muss bemerkt werden, dass, wenn auch die spätrömische Ent-

wicklung zweifellos als hochwichtige Vorstufe der mittelalter-

lichen 1

) germanischen zu betrachten ist, ihr doch nicht dieselbe

Bedeutung zukommt, wie der Gestaltung der germanischen

Rechtsideen in den Tochterrechten. Es wird durch sorgfältige

Heranziehung des spätrömischen Rechtes eine nützliche Grund-

lage für das Verständnis des Mittelalters in den Kreis wissen-

schaftlicher Forschung einbezogen; die Gleichstellung des vulgär-

rechtlichen Elementes mit dem germanischen muss aber zu

falschen Schlüssen verleiten. Denn es handelt sich hier nicht

um zwei ebenbürtige Grundlagen des mittelalterlichen Rechtes;

die beiden Elemente trateu mit jener Verschiedenheit auf, wie

sie, nach der ganzen Lage der Verhältnisse, jeweils, zwischen

den mitgebrachten, mehr oder weniger gereiften, eigenen Rechts-

gedanken einerseits, den Vorgefundenen, mehr oder weniger

brauchbaren, Producten andererseits, bestehen musste. Diese

Verschiedenheit war, jo nach der Intensität der beiden Elemente,

zahlreicher Abstufungen fähig; es geht also nicht an, das Ver-

hältnis in eine stabile Formel zu kleiden, am allerwenigsten

aber, durch Annahme gleicher Bedeutung, zu vereinfachen. Die

Ähnlichkeit gewisser mittelalterlicher und vulgarrechtlicher Ein-

richtungen, enthebt uns nicht der Pflicht, zu untersuchen, ob

die betreffenden mittelalterlichen Einrichtungen nicht dennoch

selbständig entstanden sind, ob nicht der Einfluss ähnlicher

Umstände in dem einen Falle das verfallende, in dem andern

das aufstrebende Recht, zu analogen Resultaten geführt hat.

Man muss bei jeder derartigen Ähnlichkeit auch fragen, ob das

betreffende vulgarrechtliehe Vorbild kräftig genug war, um den

Entwicklungsgang zu beeinflussen, ob es überhaupt den Germanen

hinlänglich bekannt war und ob nicht dennoch selbständige

Ausbildung vorliegt. Lässt sich aber ein Zusammenhang der

neuen Institution mit alten eigenen Ideen, oder gar mit alten,

wenn auch weniger entwickelten, Einrichtungen feststellen, so

darf schon die Benützung des fremden Vorbildes wenigstens

zweifelhaft erscheinen. Je besser die neue Institution in das

') Freilich mit den von Brunner angeregten Einschränkungen; s.

oben 8. SOS.
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Gesamtbild des eigenen Rechtes hineinpasst, je deutlicher die

Spuren, dass die eigene Entfaltung sich, aus äusseren oder

inneren Gründen, zur Schaffung einer solchen Institution durch-

ringen musste, desto begründeter erscheint der vorerwähnte

Zweifel. Man kann dann höchstens an eine Anlehnung, aber

nicht an eine Entlehnung im eigentlichen Sinne denken, an eine

Beschleunigung des Entwicklungsresultates und seiner Aus-

prägung unter Benützung eines vorhandenen Vorbildes, darf

aber den Gang der Entwicklung materiell nicht als einen von

der eigenen Basis abweichenden, also nicht als fremdrechtlichen

bezeichnen. Gewiss ist die Feststellung von Erscheinungen, die

Anlehnung, oder Beschleunigung des Entwicklungsresultates be-

weisen, nicht zu unterschätzen und als Bereicherung rechts-

historischer und rechtsvergleichender Erkenntnis zu betrachten.

Nur möge man diese Fälle nicht überschätzen und bedenken,

dass die Art und die Ursache der Verwendung fremder Bruch-

stücke wichtiger ist, als die blosse Thatsache, dass sie Ver-

wendung fanden. 1

)
—

Damit ist aber auch der grosse Unterschied zwischen diesen

Vorgängen und der Reception des ausgehenden Mittelalters ge-

kennzeichnet. Während wir es hier bloss mit einer Beschleunigung

der Entwicklung und mit der besprochenen Beeinflussungsart zu

thun haben, brachte die spätere Reception dem deutschen Rechte

ein in Form und Inhalt fremdes Rechtssystem, in dem sogar

jene germanischen Stoffe, die die italienische Doctrin dem
römischen Rechte zugeführt hatte, römischen Grundbegriffen

unterordnet wurden. War noch die Arbeit der Rechtsschule

von Pavia eine Leistung germanischen Rechtsgeistes, so hat in

der Reception die Macht des geschriebenen römischen Wortes

gesiegt; das Bedürfnis nach einheitlicher Rechtsgestaltung ist

durch die romanistische und romanisirende Wissenschaft, der die

lebendige Auffassung des eigenen Rechtes nicht mit Erfolg ent-

gegentreten konnte, äusserlich befriedigt worden. In den Zeiten,

') Es muss daher, wie mehrmals angedeutet wurde, in jedem Falle

geprüft werden, unter welchen Umständen, aus welchen Gründen und unter

welchen Änderungen der fremde Stoff eiudrang; ferner, ob er wirklich neue

Einrichtungen schuf, die ohne ihn nicht entstanden wären
;

schliesslich, ob

er Bich auf die Dauer in dieser Umgebung behauptet hat und nicht ver-

drängt wurde.
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die wir hier behandelt haben, waren der Zusammenhang des

Rechtes mit den rechtsbildenden Factoren, sowie die Macht der

Tradition, kräftig genug, der Stand der römischrechtlichen

Wissenschaft im Westen aber zu schwach, um eine der späteren

ähnliche Reception hervorzurufen. Deshalb kam es wohl zu

einer Weckung der vorhandenen Kräfte, zu einer Bereicherung

des Rechtes, überhaupt zu einer grösseren, wenn auch nicht

abschliessenden Entfaltung, aber zu keiner Entfremdung. 1

)
—

V.

Die vorerwähnte Beeinflussung alter Keime und vor-

handener Kräfte haben wir an einzelnen Institutionen beobachten

können. Überblickt man die gesammte Bewegung, die in dieser

Hinsicht stattgefunden hat, so kann man, neben dem schon be-

rührten Mangel entsprechenden Abschlusses, noch andere Merk-

male wahrnehmen.

Zunächst den unbewussten Charakter der Entwicklung,

der diesem Stadium eigen und durch innere und äussere Um-
stände begründet ist.2) Damit hängt es zusammen, dass das

*) An dieser Stelle wären zwei der älteren Litteratur augehörende

Werke zu erwähnen, nämlich: O. A. Schmidt: D. principielle Unterschied

zwisch. d. rüin. u. gern. R„ sowie Fr. v. Hahn: D. materielle Überein-

stimmung d. röm. u. germ. Kechtsprincipieu. Es ist natürlich schwer, auf

diese Werke einzugehen, obwohl dem Hahn'schen das Verdienst nicht abge-
’

sprochen werden kann, dass es Sitte und Rechtssatz trennt und die sog.

ethische Behandlung ansscheidet. Inhaltlich erscheint es aber noch mehr
verfehlt als das Schmidt'sche. Denn wenn Schmidt, bei dem damaligen

Stande der Wissenschaft die principielleu Unterschiede nicht richtig auf-

fassen konnte, so hat v. Hahn viele germanische Einrichtungen unterschätzt,

indem er sie als „Thatsachen“ oder „Sittensätze“ falsch beurtheilte, dafür

aber die scharfe Präcisirung römischer Hechtssätze abschwäcbte und derart

die materielle Übereinstimmung herstellto. Die Reception des römischen

Rechtes wurde sodann als Aufsteigen zu einer höheren Stufe des materiell

identischen Rechtes bezeichnet. Nebeubci ist Rechtsprinzip und Rccbts-

bodürfnis nicht auseinaudergehalteu worden.

2
) Das Recht hat zwar aufgehört sacral zu sein, ist aber deshalb noch

nicht zu einem durchwegs bewussten geworden. In der Rechts- und Sprachen-

geschichte können wir sehr verschiedene Bewnsstseinszustände unterscheiden;

selbst wenn mau z. B. mit Steiuthal (D. l'rspr. d Sprache 113 f.) Er-

klärungsgründe „wie sie sich in dem gegenwärtigen Bewusstsein finden“

gelten lässt, so wird mau doch den Einfiuss innerer und äusserer Umstände
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Rechtsleben durch die unpräcise Ausgestaltung der meisten

Institutionen weniger behindert wurde, als es sonst der Fall

gewesen wäre 1

) und dass verschiedene Keime, deren man

sich kaum bewusst war, erst unter dem Eindrücke des Be-

dürfnisses zur Geltung gelangten.2
) Dem entspricht auch das

Übergewicht der Rechtsanwendung über alle anderen Arten

anf die jeweiligen ßewusstseinsgrade nicht unterschätzen and das Entstehen

der Idcenasaociationen als einen unbewussten Vorgang betrachten. Namentlich,

wenn zn alten Ideen neue Eindrücke hinzutreten, denen man im Rahmen
des thatsächlichen Bedürfnisses, also nicht aus irgend welchen Erwägungen,

Rechnung tragen muss, weil es die Lage erheischt. Aus Nothwendigkeit

entstehen da unbewusste Ideenassociationen. Wenn man dabei nicht in die

frühere sacrale Corabination zurückverfällt, so geschieht das vornehmlich

deshalb, weil man einer neuen Religion entgegentritt aber ein inniger

Contact. zwischen germanischem Recht und der Kirche ist doch eingetreten,

ein innigerer als zwischen germanischem und römischem Recht.

') War ja doch nicht einmal das Verhältnis zwischen König und Volk,

zwischen Richter und Gerichtsgemeinde u. s. w. definirt. Wäre man sich

dieser Mängel bewusst gewesen, dann hätten sich die Zustände zuspitzen

müssen, man hätte nicht mit thatsächlichen Verhältnissen auskotnmen und

nicht so leicht den theoretisch bedeutsamen Gegensatz zwischen altem und

neuem Rechte überwinden können; nnr weil der Gegensatz znm grössten

Theile ein unbewusster war, erfuhr das Rechtsleben nicht so grosse

Störungen; als unwillkürlicher, gestaltete sich der ganze Vorgang leichter.

2
) Man darf hier mit v. Ihering (Geist d. röm. R. I.4 36) sagen, dass

die Kenntnis der Kechtssätze nur das Abbild des Bewusstseins der Zeit

von ihrem Rechte giebt, aber kein vollständiges Bild des Rechtes selbst.

Das Recht ist natürlich umfang- und inhaltsreicher, als die Rechtssätze.

Die Anschauung, die ein Volk von seinem Rechte hat, ist nicht identisch

mit dem wirklichen Bestände (s. Biorling: Jurist. Principienlehre I. 7.);

denn es ist sich mancher Rechtsideen gar nicht bewusst; z. B. weil noch

keine Gelegenheit war, diese vorhandenen Rechtsideen zu entfalten, oder

überhaupt an die Oberfläche troten zu lassen. Kommt nun eine solche Ge-

legenheit, z. B. eine Umwälzung, durch die aber das eigene Recht dennoch

nicht gebrochen wird, dann tritt aus der Vorrathskammer manches hervor,

dessen man sich nicht bewusst war. Umgekehrt kann ein Volk gewisse

Rechtseinrichtungen subjectiv überschätzen und als Lebensnerv betrachten,

obwohl die weitere Entwicklung beweist, dass die Existenz auch ohne diese

Einrichtung möglich ist; dies gilt z. B. flir die germanische Volksverfassung

und für die Volksversammlung, deren Rückgang lange nicht so verhängnis-

voll war, wie man es bei der Popularität dieser Einrichtungen hätte an-

nehmen können. Wir habeu beobachtet, dass viele, anscheinend neue, Producte

bloss als neuartige Entwicklung alter Ansätze erscheinen, als Entfaltung

unbewusster Keime.

r. Halbs d, Köm. Hecht in den gerrn. Volksstaaten. 111. 26
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der Rechtsbildung, 1

) insbesondere die geringe Autorität der

Rechtsschöpfung auf gesetzgeberischem Wege, sowie die

Unzulänglichkeit juristischer Bearbeitung und juristischer Auf-

fassung.

So wie die Entstehung der Rechtsaufzeichnungen unbe-

wussten Impulsen entsprang,2) so ist auch das römische Beispiel

hier nur von formeller Bedeutung gewesen.*) Die germanischen

Aufzeichnungen dienten, wenn man von manchen Theilen des

westgothischen Rechtes, von wenigen Bestimmungen des lango-

bardischen Edictes, vom Edictum Theodorici, sowie von einzelnen

karolingischen Capitularien, absieht, weder dem Zwecke plan-

voller Codification
, noch auch voller Zusammenfassung des

Volksrechtes. Deshalb bieten sie keine Übersicht darüber, was

die Völker und ihr Rechtsgeist zu schaffen fähig waren, sondern

bloss eine Reihe einfacher, natürlicher Bilder, die der augen-

blicklichen Stimmung, den herkömmlichen Anforderungen der

Rechtsanwendung und dem Stande der technischen Mittel ent-

') Die Kelle der einzelnen Gesetzgeber und ihres Absichtlichen Handelns

ist nicht schwerwiegend, jedenfalls geringer nie man bei dieser Umwälzung
erwarten sollte, wenn die Rechtsentwicklung eine voll bewusste gewesen

wäre. Neuerungen greifen nur dann durch, wenn sie dem Bedürfnisse ent-

sprechen; sonst vermögen sie sich nur unter weitgehenden Änderungen zu

behaupten. Daher ist die Anwendung wichtiger als die Statuirung, die,

falls sie nicht durchdringt, als Rechtsexperiment bezeichnet werden darf. —
Wenn man in der Rechtsgeschichte den wirklichen Geschehnissen — richtiger-

weise — grössere (um nicht zu sagen einzige) Bedeutung heimessen soll,

so muss jener Factor, der dem Reclitsgedanken Kechlseigenscliaft ver-

leiht, in den Vordergrund gerückt werden; dies geschieht aber, in den hier

behandelten Fällen, nicht durch Satzung, sondern durch Anwendung in der

Rechtssprechung; sie ist entscheidend; denn häufiger sind die Beispiele, in

denen die Satzung vor dem Brauch, als der Brauch vor der Satzung einhielt

;

weder das spätero Westgothenrecht, noch diu weitgehenden karolingischen

Neuerungen sind durchgedrungen; das Auf leben zurückgedrängter Elemente

im spanischen Rechte, die Überwindung so mancher karolingischen Reform

durch das deutsche und französische Recht, sprechen für die Schwäche der

Anwendung zu weit gehender Neuerungen, gegenüber der Kraft des alten,

offenbar durch traditionelle Anwendung, besser geschützten Rechtes.

«) S. oben S. 17 ff.

*) Es vermochte, angesichts der Schwächung der römischen Gesetz-

gebung, der Gesetzgebungsidee bei den Germanen zu keinem entscheidenden

Siege zu verhelfen; s. oben S. 374.
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sprachen. 1

) Die technischen Mittel selbst waren allerdings

römisch; aber trotz römischer Travestie blieb das Verhältnis

zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht unrömisch.2) In praktischer

Hinsicht vermochte übrigens die so geartete Gesetzgebung ihre

Aufgaben verhältnismässig besser zu erfüllen, als es bei materieller

Befolgung römischer Vorbilder geschehen wäre. Die Anordnungen

sind klar und unzweideutig; 3
) sie enthalten directe Befehle, be-

') Hievon sind freilich organisatorische Maassregeln, die die Stellung

der Kölner, ihr Zusammenleben mit den Germanen u. s. w. betreffen, auszu-

nelnnen; da ist bewusster Plan vorhanden.

*) Die Einzeluntersuchnng (s. oben S. 193 ff.; lehrt, dass die Entwicklung

des Rechtes und das Verhältnis seiner materiellen Quellen bei jedem Volke

anders ansfällt, sowie dass der von der rechtshistoriscben Schule auf-

gestellte Gegensatz zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht, der natur-

rechtlichen Befangenheit und einer unhistorischen Sucht nach festen Kategorien

entspricht, daher durch die neuere Kritik m. K. gerügt wird.

Es ist schon oben das Übergewicht der Kechtsanweudung über die

Kechtssatzung erwähnt worden. Die vielfachen Eiuschärfungen (z. ß. Bann-

bussen) beweisen, wie schwer es war Gesetzesrecht durchzuführen; der ein-

fache Gesetzesbefehl reichte nicht hin. Wohl ist bei einzelnen Völkern eine

Schwächung des Gewohnheitsrechtes bemerkbar, namentlich da die Übung
desselben nicht mehr ganz in den Händen derjenigen ruhte, die das

Gewohnheitsrecht nusgebildet hatten, sondern in den Händen von Organen,

die dem Königtum näher stnnden. Aus dieser Schwächung hat aber nicht

das Gesetzesrecht, sondern Autorität und Willkür der betreffenden Organe

Vortheil gezogen. Es ist zu keinem genau präcisirteu Verhältnisse zwischen

Gesetz und Gewohnheitsrecht gekommen, wobei auch der Umstand, dass

mehrere Factoren an der Schwächung des alten Gewohnheitsrechtes interessiert

waren, in die Wagschale fiel. Wo es, wie bei den Westgothen, zu einer

Einignng zwischen Staat und Kirche kam, die an der Schwächung des

Gewohnheitsrechtes intcressirten Factoren also zusammenwirkten, hat die

Gesetzesidee grössere Fortschritte gemacht; ähnliche Tendenzen weist die

Entwicklung in karolingischer Zeit auf. aber ohne Erfolg, da die der Staats-

idee abträglichen Kräfte schon zu mächtig waren und den Sieg der Gesetz-

gebung erschwerten. — Für die theoretische Behandlung des eutwicklungs-

historischen Verhältnisses zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht s. Wundt:
Völkerpsychologie I. 25 ff,, sowie Neukamp in Arch. f. bgl. K. XII. 92 ff.,

ferner die Werke von Bergbohm, ßierling, Neukamp und Brie.

Rechtsdogmatisch bietet das Problem in unserem Falle grosse Schwierigkeiten,

weil die gleichzeitigen Wandlungen, die Bereicherung des Kechtslebens,

die sociale Differenzirung, die territorialen Änderungen u. s. w. Veränderungen

der Ideenassociationen hervorrufen und das Verhältnis der Stabilitätsfactoren

zu den Veränderungsfnctorcn fortwährend verschieben.

3
) Wir sehen natürlich von redaktiouellen Zweideutigkeiten ab.

26 *
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ziehungsweise Strafandrohungen. Allerdings wurde dadurch,

dass den meisten Anordnungen spezielle Thatbestände zu Grunde
lagen, die Anwendbarkeit der Anordnungen eingeschränkt

; aber

wenigstens für die Fälle, denen die Normen galten, also für

typische Fälle, war zweifellose Anwendung möglich, für andere

war durch eine derartige Gesetzaufzeichnung die Elasticität der

Entwicklung weniger behindert als durch Normen allgemeiner Art.

Neben dieser ganz unrömischen Unzulänglichkeit der Gesetz-

gebung und im Zusammenhänge mit ihr, haben wir das ebenfalls

unzulängliche Rechtsverständnis erwähnt. Die Rechtsauffassung

ist, mit Ausnahme des späteren Westgothenrechtes, eine laien-

hafte. Sie hat zwar den divinatorischen Standpunkt überwunden,

ist aber eine äusserliche geblieben und reichte lur eine systematische

Durchbildung nicht hin, noch weniger für die Begründung eigener

Jurisprudenz. 1

)

Somit besteht der Fortschritt auf diesem Gebiete wohl in

der Anbahnung der Gesetzgebung und in der Erschütterung

volksrechtlicher Rechtsschaffung, aber der der Rechtsentwieklnng

noch anhaftende unbewusste Charakter hat den Sieg dieser

fortschrittlichen Ansätze verhindert. —
Es haftet ferner dem Rechte ein nur wenig überwundener

Subjecti vismus an. Die subjective Empfindung ist die primäre;

erst nach und nach geht man, je mehr die unbewusste Basis

verlassen wird, der objectiven Rechtsauffassung entgegen, indem

mau den Standpunkt der Gruppenordnung und der durch die-

selben vertretenen Interessen höheren Zwecken unterordnet; 2
)

) Für das Verhältnis zwischen Recht and Jurisprudenz kommt in

Retracht, dass das „vorvolkliche Recht* (wir bedienen uns da der Terminologie

Leist's; s. Altariscbes Jus civ. II. 1 ff.) durch die Staatsordnung nicht

beseitigt wurde und einen Stoff bildete, dem die römisch-kirchliche Rechts-

technik (und eine andere gAb es ja nicht) schwer beikomtnen konnte. Dieser

Umstand hat natürlich der fremdrechtlicben Beeinflussung Hindernisse bereitet.

s
) Man kann im Rechte, ebenso wie in der Sprache, eine eigenartige

Verbindung des objectiven und subjectiren Elementes beobachten, die in

diesem Falle auf dem Zusammenhang des Denkens mit dem Sprechen, in

jenem Falle anf dem Zusammenhang des Rechtsbedürfnisses mit der Rechts-

äusserung (Rechtshandlung, Rechtsprechung und Rechtssatzung) beruht. Es
gieht also eigentlich kein rein subjectives Recht, wohl aber die Möglichkeit

eines Übergewichtes des subjectiven Elementes über das objective. Der
Subjectivismus der Germanen verträgt sich mit der Gruppeustructur, so
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doch wird dadurch noch immer nicht der objective Standpunkt

erreicht, wie er nur einem starken Staatswesen entsprechen

würde; 1
) denn der individualistische Zug erschwert diese Ent-

wicklung.2) —

lang« d&B individuelle Interesse mit dem Qruppeniuteresse in Einklang ge-

bracht werden kann; wo dies nicht mehr der Kali ist, wird das Gruppenband

gesprengt und das Individuum freier, woraus aber in den meisten Fällen

keine Ausbildung directer Rechtsbeziehungen zwischeu Staat nnd Individuum

hervorgeht; s. oben S. 323. Subjectivismus und Individualismus hängen hier so

zusammen, dass für eine sonst gebotene Scheidung beider Begriffe, Schwierig-

keiten bestellen. Es bedarf natürlich keiner Erörterung, dass Subjectivismus

und Individualismus dennoch mit einem weitgehenden Altruismus verträglich sind.

*) Im römischen Rechte offenbarte sich der Gegensatz zwischen sub-

jectivem und objectivem Rechte vornehmlich auf privatrechtlichem Gebiete,

da auf öffentlichrechtlichem das snbjective Element sehr schwach vertreten

war. Den Germanen fehlt der allgemeine Begriff des objectiven Rechtes,

daher spielt das subjective Element auch auf öffentlichrecbtlichem Gebiete

eine bedeutendere Rolle. Wohl bot das alte sacrale Recht die Grundlage

für die Entwicklung einer über den Individuen schwebenden, objectiven,

Rechtsordnung; aber dieser Ansatz ist durch die Überwindung des heidnisch-

sacralen Rechtes vernichtet und durch das Christentum noch nicht voll ersetzt

worden. Aufzeichnungen und Satzungen haben zwar der objectiven Rechts-

auffassung eine neue Basis gegeben; aber die mangelnde Ausbildung der

Gesetzgebuugsgewalt vermochte dem Rechte in den meisten Fällen den

Charakter des „pactum“, d. h. einer durch den Willen der Genossen ge-

tragenen Schöpfung, nicht zu benehmen. So hat also die schwache Staats-

idee den Gegensatz zwischen objectivem und subjektivem Rechte, ferner die

Unterordnung des zweiten unter das erstere, nicht hervortreten lassen.

3
) Es ist oben (S. 404. A. 2.) erwähnt worden, dass in der Gruppenstructur

das Individuum weniger hervortritt, weil die homogenen Verhältnisse den

Einklang der Gruppeninteresseu mit den individuellen Bedürfnissen und Vor-

theilen ermöglichen. Erst wenn dieses Gleichgewicht erschüttert ist, tritt

der Individualismus auch der Gruppe gegenüber auf, hält aber dennoch dem

inzwischen stärker gewordenen staatlichen Gefüge Stand. Darin eben

äussert sich der germanische Individualismus und Subjectivismus, dass die

Schwächung der alten Verbände dem Staate noch keinen vollen Vortheil

bringt und dass man den Rückfall in das, wenn auch andersgeartete, Verbands-

wesen (Orundherrschaft u. s. w.) dem Fortschritte der Staatsidee vorzieht.

Jede Stärkung der Staatsgewalt wird, namentlich durch die mächtigeren

Elemente, behindert. Während z. B. der römische Patriziat sich mit den,

auch gegen ihn gerichteten, Fortschritten des Staates abfand und denselben

andere Vortheile abgewann, hat der germanische Adel diese Fortschritte

durchkreuzt und seine Vortheile durch Zersetzung der Staatsentwicklung

gesucht. Die subjective Auffassung war so stark, dass sie selbst einen

eventuell günstigen Ausgleich nicht zuliess.
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Ein weiteres, den erwähnten Eigenschaften entsprechendes

Merkmal dieser Entwicklungsstufe ist die, selbst in den Auf-

zeichnungen hervortretende, formalistische Auffassung der

einzelnen Rechtsverhältnisse und die noch immer schwache
Abstractionsfähigkeit. Leichter als einem allgemeinen

Principe, fügen sich die Germanen formellen Einzelnormen, die

sich den betreffenden Rechtsverhältnissen anpassen, daher auch

der subjectiven Empfindung, die nicht in der Lage ist auf einen

inneren Zusammenhang formell verschiedener Rechtsfälle einzu-

gehen, besser entsprechen, als eine allgemeine und abstracte

Regel. 1

)

Wir hatten Gelegenheit wahrzunehmen, welche Kraft noch

immer dem Formalismus in dieser Zeit eigen war; sie äusscrte

sich nicht nur in dem Festhalten an alten Formen und Symbolen,

sondern noch bedeutsamer in den Fesseln, welchen selbst die

Ausgestaltung des Rechtes verfiel. 2) Formalismus und Symbolismus

Denselben Zug sehen wir im Strafrechte, nämlich in dem Übergewichte

des privatstrafrechtlichen Gedankens, in der materiellen Beurtheilung des

Tbatbestandcs vom Standpunkte des Geschädigten, in der Hartnäckigkeit

der Fehde u. s. w. Da fand freilich eine Reibe von Fortschritten statt, aber

ebenfalls kein definitiver Sieg.

*) Es ist schon (s. oben S. 402) bemerkt worden, dass die germanischen

Rechtsaufzeichnungen, abgesehen von den erwähnten Ausnahmen, in der

Regel keine planvolle oder erschöpfende Zusammenfassung boten, sowie, dass

den meisten Anordnungen spezielle Thatbestäude vorschwebten Dieses

gesetzgeberisch ungenügende System, das dem Übergewichte der Recht-

sprechung und Rechtsanwendung (s. oben S. 402. A. 1.) entspricht, beruht

nicht auf jener Individualisiruugsfähigkeit, die man als höchste Richter-

eigenschaft zu betrachten hat, sondern auf dem schwachen Abstractions-

vermögen und auf dem vorbesprochenen Subjectivismus, dem die Casuistik

näher liegt, als jede andere Art. Somit besteht zwischen subjectiver Auf-

fassung und casuistischer Normirung einerseits und der mangelnden

Abstractionskraft andererseits eine innere Beziehung.

*) So z. B. werden strafrechtliche Thatbestände vermehrt; aber innerhalb

der neuen Kategorien wird nicht individualisirt, sondern formalistisch an

dom Typus festgehalten; hierher gehört auch die Behandlung der Absicht

und des Versuches, wo die Casuistik eine Differenzirung anbahnt, die aber

formalistisch erstarrt (s. III. 268.); ebenso die formalistische Bestimmung

der Deliote (s. III. 272.). Auch die Fortschritte des Zeugenbeweises haben

den Formalismus nicht überwunden (s. III. 291.) und sogar im Privatrecbte

ist, trotz dessen grosser Bereicherung, die Bedeutung der typischen Formen

unverbältnismässig wenig geschmälert werden (s. III. 304. A. 2. und 332 f.).
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bezwecken die deutliche Veranschaulichung der Theile, aus denen

sich die Rechtshandlung, oder das Rechtsverhältnis, zusanimen-

setzt; 1
) etwa so, wie die Geberdensprache den Satz und dessen

Bestandtheile veranschaulicht.

Aber ebenso, wie die Geberdensprache keine logische Syntax

ermöglicht, ebenso erschweren Formalismus und Symbolismus

die Bildung abgerundeter Begriffe. Die Form und das zu ihrer

Unterstützung dienende Symbol, finden, so wie die Geberde,

ihre innere Begründung in der, wenigstens für die typischen

Fälle zutreffenden, Übereinstimmung zwischen dem Gedanken

und seiner äusseren Veranschaulichung. Sie werden anerkannt

als Gewähr deutlicher Unterscheidung der Rechtsverhältnisse

untereinander 2
) und beherrschen daher, so lange sie im Vorder-

gründe bleiben, die Entwicklung in der Weise, dass die

formelle Unterscheidung, beziehungsweise Verbindung, das

Übergewicht behält und der begriffliche Zusammenhang formell

verschiedener Rechtsverhältnisse, nicht hervortritt. Wir haben

Ebenso, wie wir in der vor. Anm. auf die innere Beziehung zwischen Sub-

jectivisinus, Casuistik und Schwäche der Abstraction hingewiesen haben,

ebenso darf mau hier auf den inneren Zusammenhang zwischen Casuistik

und Formalismus hinweisen.

') Der Veranscbaulichungszweck ist ein formalistischer Zweck (s. III.

232. A. 1.) und da ist es besonders interessant, dass selbst das später ent-

wickelte Immobiliarverfahren diesen Charakter beibohielt (1. c). Das

Bedürfnis der Veranschaulichung ist aber auch im Sachenrechte (s. III. 325 f.)

und sogar im Obligationenrechte (s. III. 330. A. 2 und 4, 333. A. 1
,

334.

A. 1.) sehr stark.

Es ist übrigens sehr natürlich, dass das Eingreifen der Rechtshilfe .»

an die Voraussetzung der deutlichen Veranschaulichung geknüpft war.

Wenn wir bedenken, dass man es auch heute noch bei manchen Rechts-

verhältnissen für ungeeignet hält, dieselben vor ein äusseres Forum zu ziehen,

erscheint uns die formalistische Erschwerung der äusseren Wirksamkeit

undeutlich veranschaulichter Rechtsverhältnisse erklärlich, namentlich bei

der geringeren Autorität des Staates und des Gerichtes. Uinzu tritt, dass

auch heute Rechtsverhältnisse ohne Rechtshilfe dennoch gut besteben. Wir

dürfen also annelnnen, dass die formalistische Erschwerung äussererWirksamkeit

vielleicht praktisch weniger beengend war, als man anuehmen sollte. Dies

würde erklären, dass eine allgemeine Bereicherung des Rechtslcbens und

namhafte Fortbildung eintreten konnte, trotz des Formalismus und ohne

Überwindung desselben.

a
)
Von Formalismus und herkömmlichen Bräuchen umgeben, bewegt

man sich sicher in allen Lagen.
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es mit zahlreichen Symptomen dieser Auffassung zu thun; 1

)

') Man muss natürlich die Vereinigung verschiedener concreter Rechts-

verhältnisse, die, sei es auf subjectiristiscber, sei es auf formalistischer

Basis erfolgt, von der Erscheinung einheitlicher, abgeschlossener Begriffe

trennen. So s. B. wird mau mit Heus ler annehme» dürfen, dass Munt und

Qewere äusserlich einheitlich auftreten , dennoch sind es keine Abstractionen,

sondern Vereinigungen verschiedener concreter Rechtsverhältnisse, für welche

die subjective Gewalt des Berechtigten die einigende Grundlage abgiebt;

von diesem Standpunkte werden öffentlichrechtliche und privatrechtliche Be-

fugnisse verbunden; die begriffliche Unzulänglichkeit dieser auf einem

äusseren Momente ruhenden Vereinigung geht daraus hervor, dass die Ent-

wicklung der concreten Mundialverhaltnisse sich durch Scluuäleruug des

Grundbegriffes vollzieht; s. Heusler I. c. I. 108. Dasselbe gilt von der

scheinbaren Abstraction der Gewere; es genügt mit Heusler (1. c. L 395)

darauf hinzuweisen, dass „die Römer hinter die blosse Detention kein

dingliches Recht als die Abstraction derselben stellen“, während die Germanen

keine eigentliche Detention unterscheiden, „sondern nur eine Gewere, deren

rechtliche Abstraction ein dingliches Recht sein muss“, um in Verbindung

damit, was derselbe Forscher an anderer Stelle (1. c. II. 7.) und namentlich

Gierke (Priv. R, II. lff.; vgl. hier III. 324) sagen, zur Überzeugung zu

gelangen, dass auch hier keine Abstraction vorliegt; daneben kommt die

scharfe Trennung des Sachenrechtes an Mobilien und Immobilien in Betracht,

die nur im westgothiseben Rechte einer abstracto» Gestaltung gewichen ist.

Wichtig erscheint die Verbindung sachenrechtlicher und obligationenrechtlicher

Elemente in der Rolle des Salmanns, der coucrete Charakter der Zweck-

schenkung und überhaupt der Mangel eines allgemeinen Alienationbegriffes,

sowie die Verschiedenheit privatrecbtlicher Folgen im Pfandrechte je nach

den processrechtliclieu Grundlagen (s. III. 329), also aus formellen Gründen.

Ähnlich im Obligationenrechte. Es ist für die Wadia bezeichnend, dass

ihre Anwendung mit mehreren juristischen Vorgängen verkettet wird, welche

an und für sich gar nicht zusammengehören (s. Val de Lifivre: Launegild

188); verschiedene Rechtsgeschäfte setzen sich um die Wadia „wie um einen

gemeinsamen Krystallisationspunkt“ an; sowohl Launegild als Wadia treten

nicht nur bei verschiedenen Rechtsgeschäften, sondern auch in verschiedener

Function auf (als essentiale negotii, als Beweis, als Arrha u. s. w.); an der

Hand der Ausführungen Val de LiÄvre's wird es klar, welche Rolle das

rein äusserliche Moment als Bindemittel grundverschiedener Institutionen

spielte; s. auch Schöpfer in Arcli. giur. XXXI. 5 1 3 f. Auch im Familien-

rechte begegnen wir analogen Erscheinungen. Im Anschlüsse daran, was

über die Munt gesagt wurde, kommt die Anlehnung der Herrengewalt über

Knechte an die Familienmunt in Betracht. Es fehlt eine einheitliche Be-

stimmung des Begriffes der Verwandtschaft, die vielmehr, je nach dem

specicllen Zwecke, verschieden berechnet wurde (s. Ficker: Erbenfolge I.

472.), ferner fehlt ein einheitliches Repräsentationsrecht (Ficker 1. c. II.

105.). Abstracto Merkmale weist der Treuebegriff auf; Sickel in Gött.

gol. Anz. 1890, S. 213.
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sie dehnt sich sogar auf einen Theil der neuen Entwicklung

aus. 1

)

Je lebendiger der Einzeleindruck auftritt, desto schwerer

gelangt man zur Abstj-action. Ein Recht, das im allgemeinen

an den äusserlich wahrnehmbaren Erscheinungen festhält, reagirt

zwar entsprechend auf kräftige Anregungen, wie sie hier

namentlich von den neuen wirtschaftlichen Verhältnissen aus-

gehen; diese Anregungen fördern die Entwicklung neuer Rechts-

verhältnisse, aber vorläufig noch nicht deren Verallgemeinerung;

die Mehrung des Rechtsreichtums hat die Möglichkeit, aus den

immer zahlreicheren Einzelvorstellungen Begriffe zu abstrahiren,

vorläufig eher erschwert als beschleunigt.-) An den langsamen

Auch im Process- und Strafrechte gilt dasselbe. Namentlich ist der

Process um Liegenschaften in dieser Beziehung interessant; man sieht da,

wie sich die Kinzeltheile aneinander reihen, ohne dass eine begriffliche

Synthese entsteht. Die rein äusserliche Bestimmung strafrechtlicher Tliat-

bestände ist schon erwähnt (s. oben S. 406. A. 2.); hierher gehört auch die

äusserliche (Kombination politischer Verbrechen (III. 273. A. 4.) und die

Entwicklung des Strafensystems aus der alten einheitlichen Grundlago der

Friedlosigkeit; s. III. 273.

') Einzelnes davon ist schon in der vorigen Anm. erwähnt. Hier wäre

noch zu verweisen auf die separate Entwicklung des Immobiliarsachenrechtes

und deren Einfluss auf das Erbrecht; es giebt weder ein einheitliches Sachen-

recht, noch ein einheitliches Erbrecht; in diesem Falle war daher gerade die

fortschrittliche Entfaltung des Rechtslebens der Verallgemeinerung der Be-

griffe abträglich, weil die Fähigkeit abstracto Begriffe zu bilden, nicht hin-

reichte. Es ist (II. 184) erwähnt worden, dass der Gairethinx, trotz römischer

Details im langobardischen Obligationenrechte, die Verallgemeinerung der

Begriffe auf diesem Gebiete störte und wir haben analoge Erscheinungen an

der Entwicklung des fränkischen Obligationenrechtes wahrgenommen (III.

332.). Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, dass wir es hier mit

dem engsten Zusammenhänge zwischen Formalismus und Abstractionsmangel

(s. oben S. 406. A. 1.) zu thun haben; so z. B. beruht die, für Privat- und

Strafrecht gleich wichtige, Schablonisirung des Schadensersatzes, sowohl auf

dem Formalismus, der zur Feststellung typischer Fälle drängt, als auch auf

dem Abstractionsmangel, der eine Verallgemeinerung des Schadensbegriffes

hindert. Man findet Uierke's Bemerkung (Genoss. R. II. 462; s. auch

475), dass das Allgemeine im Kleide des Besonderen und das Besondere mit

dem Ansprüche auf allgemeine Giltigkeit auftritt, gerechtfertigt.

*) Wir haben dies an der (s. vorige Anm.) erwähnten Abzweigung

der beiden Theile des Sachenrechtes bemerkt. Im allgemeinen erfolgte, durch

die Vermehrung von Thatbeständen, natürlich eine Erweiterung des Rechts-

lebens und der Rechtsprechung. Dennoch ist es fraglich, ob man hier
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Fortschritten der Systematisirung und Abstractionsbildung im

römischen Rechte, kann man die grossen Schwierigkeiten, die

hier vorherrschen, ermessen, sowie die Gefahren des Rückfalles. 1

)

Schwer lallt es, die Einzelerscheinungen als Symptome eines

gemeinsamen Priucips aufzufassen. So wie man sprachlich, selbst

noch heute, eine und dieselbe Sache, je nach dem Entwicklungs-

stadium, in dem sie sich augenblicklich befindet, mit verschiedenen

Namen bezeichnet und den dem Wesen dieser Sache entsprechenden,

allgemeinen Namen weit seltener anwendet,2) ebenso geschieht

es auf dem Gebiete des Rechtes; auch da wird zunächst die

specielle Form eines jeden Rechtsverhältnisses separat erfasst,

bevor man sich der inneren, begrifflichen, Gemeinsamkeit formell

verschiedener, dennoch auf denselben Grundideen beruhender,

Verhältnisse, bewusst wird.

So hängen also einerseits der unbewusste Charakter der

Rechtsentwicklung, Subjectivismus, Formalismus und Abstractions-

mangel untereinander innerlich zusammen, andererseits stehen

sie, wie mehrfach erwähnt wurde, mit der Unzulänglichkeit der

Staatsidee, die ebenfalls unter dem Abstractionsmangel leidet,

in Verbindung; den äusseren Ausdruck dieses Complexes von

Eigenschaften bildet die Casuistik formalistisch festgestellter

Typen, deren Ergänzung nur von Fall zu Fall, aber nicht auf

Grund allgemeiner Principien, möglich ist.

Dennoch liegt auch hier ein Fortschritt vor. Das Über-

gewicht des Gewohnheitsrechtes und der Sitte, mit allen, der

Schaffung von Analogie annehmen darf. Je nach dem gegenseitigen Kräfte-

verhältnisse der an der Kechtsanwendung betheiligten Factoren überwiegt

entweder die Tendenz, einen neuen Fall unter eine neue Norm (beziehungs-

weise königliche Entscheidung) zu bringen, oder verwandte Fälle analog

zu behandeln. Gemäss den bisherigen Ausführungen wird man annehmen

dürfen, dass für diu Analogiebildung formelle Merkmale wichtiger waren,

als materielle; über die Zwischenstadien der Analogiephänomene s. W. Stern:

Die Analogie im volkstüm). Denken 14f. Die Anlehnung neuer Kechts-

formen an die alte Grundlage ist, au und für sich, noch nicht Analogie,

jedenfalls aber keine bewusste Analogie.

') Bekanntlich hat erst das classische römische Recht Personen und

Sachen in abstracter Weise hingestellt. Die Blütlie der römischen

Systematisirung fiel mit der Kräftigung der Staatsgewalt zusammen. Die

Zersetzung der staatlichen Verhältnisse brachte deu Verfall, der das Vulgar-

recht gerade hinsichtlich der Begriffsschärfe kennzeichnet.

'*) Z. B. Fohlen und Pferd.
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germanischen Entwicklung dieser Zeit anhaftenden Eigenheiten,

bildet, an und für sich, kein Hindernis der Verallgemeinerung.

Denn, ungeachtet des, die Abstraction erschwerenden Formalismus,

vermag auch das Gewohnheitsrecht allgemeine Merkmale anzu-

nehmen, aus denen manches abgeleitet wird, ebenso wie aus

abstracten Begriffen. Insoferne liegt also eigentlich schon iu

jedem festgefügten Complex von Sittensätzen der Keim der

Verallgemeinerung; mit der Zeit treten gewisse, besonders auf-

fallende, Eigenschaften der dem Complexe angehörenden Theile

in den Vordergrund und werden für das Ganze maassgebend. 1

)

Die culturellen Fortschritte, die den neuen Eindrücken und der

neuen Lage entsprangen, haben die erwähnte Beschleunigung

der Entwicklung2
) hervorgerufen. Dieser Beschleunigung aber

musste, angesichts der Bereicherung des Rechtslebens und der

Steigerung des Verkehres, nach und nach eine Vereinfachung

des überflüssigen Formalismus entspringen.3) War es auch, bei

dem erwähnten Complexe von Eigenschaften, durch die sich

diese Entwicklung auszeichnet, unmöglich, den Formalismus

fallen zu lassen, so konnte er doch den Bedürfnissen angepasst

werden und es konnte, von der formalistischen Basis aus, eine,

natürlich nicht abstracto, Systematik und Verallgemeinerung

angebahnt werden, die, obwohl von einer abstracten Begriffs-

bildung ganz verschieden, dennoch einen Fortschritt bedeutet.

Die Gemeinsamkeit formalistischer Gesichtspunkte ermöglichte

die Combination verschiedener Rechtshandlungen und Rechts-

geschäfte. 4
) Ein Sieg des begrifflichen Momentes über das

äusserliche, formelle, ist in dieser Zeit noch nicht erfolgt; der

von den Römern und der Kirche ausgehende Impuls zu abstractem

') S. Wundt: Logik I. 48ff. Freilich muss mau fragen, was jeweils,

als Haupteigenscliaft, in den Vordergrund tritt, ob die äusserlichen Momente,

oder die begrifflichen.

a
) S. obeu S. 380.

*) S. Vierkandt 1. c. 132, Wundt 1. c. I. I. 418ff.

*) Zunächst die Vereinigung formell verschiedener Theile eines Rechts-

geschärtes, gemäss dem Veranschaulichungsbedürfuisse, dem die äussere

Einheitlichkeit von Älienation und Besitzübort ragung, von Obligation und

Verbürgung u. s. w gut entsprach. Diese Concentrirungssucht mochte dazu

beigetragen haben, dass den Germanen schon in dieser Zeit ein so complicirtes

Institut, wie das Ordrepapier, mundgerecht wurde.
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Denken, der sich culturell geltend machte, 1

) hat die hier er-

wähnte Beschleunigung beeinflusst, aber noch keine begriffliche

Verallgemeinerung auf juristischem Gebiete zu Tage gefördert.2)

Die embryonale Systematik, 3
) ist nicht zu unterschätzen. Bewegt

sich auch das juristische Denken noch überwiegend auf alter

Grundlage und im Banne herkömmlicher Auffassungen, so hat

man doch diesen Ideen theilweisc nur formell Rechnung ge-

tragen und es haben sich Umgehungen eingebürgert, die einer

inneren Überwindung demjenigen, woran man äusserlich festhielt,

gleichkamen 4
) und die praktischen Folgen des Mangels allge-

meiner Begriffe einschränkten, ohne den Mangel selbst zu be-

seitigen und die fehlende Abstraction zu ersetzen. Wir haben

es also auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, mit eigener,

wenn auch durch den fremden Impuls beschleunigter, Entwicklung

zu thun. —
Als Begleiterscheinung der vorbesprochenen Eigenschaften

ist die ungenügende Abgrenzung der Rechtsgebiete

untereinander zu erwähnen. Allerdings kann man wahrnehmen,

dass die Entwicklnng einer Harmonie der einzelnen Theile des

Rechts- und Wirtschaftslebens entgegengeht; denn den Ver-

änderungen auf einem Rechtsgebiete entsprechen in der Regel

Veränderungen auf anderen Gebieten; der Zusammenhang der

betreffenden Umwandlungen ist in den meisten Fällen nach-

weisbar. Aber dieser Zusammenhang entspricht natürlich keiner

planmässigen Anlage und führt auch deshalb zu keiner Scheidung

des öffentlichen und privaten Rechtes, ja überhaupt zu keiner

Scheidung der Rechtsgebiete. Das Individuum ist bestrebt,

verschiedenartige Befugnisse in seinen Macht- und Rechtskreis

zu ziehen; eine Trennung der Individualinteressen von denen

der Gesammtheit kann nicht vollzogen werden, da man sich zu

einem dem Individuum übergeordneten öffentlichen Rechte nicht

durchringt; dem Rückgänge öffentlichrechtlicher Bedeutung alter

Verbände, wie der Sippe, steht andererseits die privatrechtliche

>) S. Th. I. S. 50.

*) 8. Gierke: Genoss. R. II. 14 f.

3
) Abgesehen von dem Westgothenrcckte, s. dasjenige, was II. 127

über das langobardische, sowie III. 37 Uber das salische Recht gesagt wurde.
4
) So das Launegild in seiner Fortbildung, oder die Umgehung der

Stellvertretung, Scheingescbäfte u. s. w.
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Gestaltung öffentlichrechtlicher Befugnisse entgegen. Wohl

ist, unter dem Eindrücke römisch -kirchlicher Impulse, eine

Differenzirung angebahnt worden, aber die Unzulänglichkeit der

Gesetzgebung hat ein Ausreifen verhindert; die Verwaltung

versagte und ist mit einem Theile des Gerichtswesens durch

Grundherrschaft und Immunität der Privatmacht verfallen; des-

gleichen hat das Steuerwesen vielfach seine öffentlichrechtliche

Bedeutung eingebüsst, ebenso wie das alte Heerwesen, mit dem

das Lehenswesen wetteiferte. Die aufkommende Scheidung des

öffentlichen und privaten Rechtes ist undurchführbar geblieben,

wenn auch die Bereicherung der einzelnen Rechtsgebiete den

inhaltlichen Umfang derselben vermehrte. 1

)

Es fehlte eben das Bewusstsein des Unterschiedes der den

einzelnen Rechtsgebieten zufallenden Aufgaben und die subjective

Auffassung liess dieses Bewusstsein schwer ausreifen.-) Wohl

fehlt keinem Rechte die gewisse Mittelschichte zwischen den

einzelnen Rechtsgebieten; ihr Vorhandensein begründet aber

nicht den Mangel des Bewusstseins der wesentlichen Unterschiede,

die man trotzdem empfindet. Hier wurde dagegen durch zahl-

reiche Combinationen dem öffentlichen Rechte die Kraft benommen,

wichtige Theile des Rechtslebens in seinen Bereich einzubeziehen,

während andererseits das Privatrecht nicht die Möglichkeit er-

langte, die betreffenden Verhältnisse privatrechtlich zu beherrschen.

VI.

Schwer fällt es vom Standpunkt der allgemeinen Ent-

wicklungsgeschichte den Charakter dieser Entwicklung zu

*> Es genügt auf das in den meisten Fällen ganz unzureichende Ver-

hältnis zwischen Straf- und Civilprocess hinzuweisen, auf das Verhältnis

zwischen Schadensersatz und Strafe; oder auf die schwankende Grenze

zwischen Verwaltnngsrecht und Process (s. wag Uber das Appellwegen gesagt,

wurde; oben S. 222. A. 4, 223. A. 1, 277. A. 4, 299. A. 9.), sowie zwischen

Verwaltunggrecbt und Strafrecht (s. oben S. 271. A. 2.) u. s. w.
2
) Uonfaute hat (Rev. gen. du dr., de la legislat. et de la jurisprud.

XXVI. S. 297 f.) die Gründe besprochen, die die Trennung zwischen öffent-

lichem und privatem Recht in Rom hervorgerufen habon. Die römigche

Scheidung hätte auf die Germanen schon deshalb Übergehen können, weil

ihnen doch das Privatrecht der Römer mehr Impulse bot, als das öffentliche.

Dennoch ist diese Scheidung nicht Übernommen worden, weil das germanische

Recht seine eigenen öffentlichrechtlichen Begriffe beibehalten und eigene

Combinationen des öffentlichen und privaten Rechtes entwickelt hat.
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bestimmen. Die Einzelforschung vermag nur den thatsächlichen

Gang der Ereignisse und das Gesammtergebnis festzustellen; sie

vermag aber nicht die Einfügung des Resultates in das allgemeine

Bild der menschlichen Geistesentwicklung vorzunehmen; noch

weniger ist sie in der Lage, auf Entwicklungsgesetze, deren Walten

so verschiedener Aulfassung und Erklärung unterliegt, zu schliessen.

Immer wieder kommt das alte Problem der griechischen

Philosophie, mit allen Zweifeln, die sich seit Her&klit und

Parmenides daran knüpften, in Betracht; denn das Ding, das sich

verändert, ist doch nicht n ur veränderlich. Daher die Schwierigkeit,

die sich für die Rechtsgeschichte aus dem Bleibenden und dem Ver-

änderlichen am Rechte ergiebt, ferner aus der im Laufe der Ent-

wicklungnichtleicht durchzuführenden ScheidungdesSubstautiellen

vom Accidentellen. Man läuft Gefahr, entweder in eine ungerecht-

fertigte Dogmatisirung der veränderlichen Erscheinungen, oder in

eine Unterschätzung des Bleibenden zu verfallen; daneben die Frage,

ob die beobachteten Änderungen qualitativer oder quantitativer

Art sind. 1

)

Angesichts dieser Schwierigkeiten erscheint die Erfassung

der in der Entwicklung wahrnehmbaren leitenden Ideen ge-

boten. Es ist rechtshistorisch von grösster Bedeutung, ob in

den Entwicklungserscheinungen die alten oder die neuen Ideen

überwiegen. Die einzelne Erscheinung mag rechtsdogmatisch

sogar als qualitative Aenderung zu betrachten sein; beruht sie

aber auf alten Ideen, so bedeutet sie entwicklungshistorisch doch

nur eine unwesentliche Aenderung; beruht sie dagegen auf einer

neuen Idee, dann mag sie rechtsdogmatisch nur als quantitative

Aenderung zu bezeichnen sein, sie ist doch von wesentlicherer

Bedeutung als im ersten Falle. Jedwede Idee kann je nach

der Kraft, mit der sie den Entwicklungsumständen begegnet,

dogmatisch verschiedene Ausprägungen erfahren; es liegen dann

die durch die Verhältnisse gebotenen und demnach veränderungs-

fähigen Verkleidungen derselben Grundidee vor. Umgekehrt kann

ein Zusammentreffen besonderer U mstände, aufGrund verschiedener

’) Könnte man das Recht als einen Stoff von bestiinmterQualität auf fassen,

so wären alle Veränderungen als quantitative zu bezeichnen. Das Kocht ist aber

kein lirstoff von einheitlich best imtuter (Qualität, ebenso wie es auch nicht qualitäts-

losist; es ist qualitativ vielseitig. Daher entstehen durch quantitativeÄnderungen

neue (Qualitäten, die ihrerseits vielfachen Umwertungen unterliegen.
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Ideen, analoge dogmatische Formen hervorbringen: in diesem Falle

bestehen, trotz augenblicklich analoger dogmatischer Umhüllung,

die verschiedenen Auffassungen fort. Auch für die Auseinander-

haltung des Substantiellen und Accidentellen bildet die Betrachtung

der leitenden Ideen die einzig verlässliche Richtschnur.

Es ist klar, dass man die historischen Entwicklungsergebnis.se

nicht nach einem theoretischen Ideal der (Kontinuität beurtheilen

kann. Die Rechtsgeschichte bestreitet gewiss nicht die Gesetz-

mässigkeit der Rechtsentwicklung; 1

) so wie in der Physik die

atomistische Auffassung der energetischen weichen musste, so

rechnet auch die Rechtsgeschichte mit einer Entwicklung, die

als Ergebnis der Energie der Rechtsbegriffe und Institutionen,

gegenüber den wechselnden Entwicklungsmodalitäten, erscheint.

Aber eben deshalb haben wir, neben der Evolution, die sich

ihrerseits entweder auf eigenen Grundlagen, oder unter fremden

Einflüssen vollzieht, mit der Möglichkeit der Autogenese, wenn

auch in noch so beschränktem Umfange, zu rechnen. Und deshalb,

weil man nicht in der Lage ist, alle Erscheinungen genetisch zu er-

klären und jede Autogenese die Entwicklung ablenkt, indem sie neue

Voraussetzungen schafft , muss man darauf verzichten, heterogene Er-

scheinungen auf einheitliche Entwicklungsgesetze zurückzuführen.3
)

Wir haben dem für die Entwicklung so wichtigen Ver-

hältnissezwischen dem Beharrungsvermögen und den Entwicklungs-

impulsen Aufmerksamkeit gewidmet.4
) Die Einzelforschung zeigt,

dass sich die letzteren entweder allmälig, wenn auch unausgesetzt,

äussern, oder aber eine plötzliche Verstärkung erfahren, sei es

durch Erschütterungen, oder durch den Einfluss fremder Ideen,

denen gegenüber das Beharrungsvermögen zu schwach ist, um eine

Ablenkung der Entwicklung zu verhindern. Jede Berührung mit

fremden Elementen wirkt ablenkend; natürlich verschieden je nach

dem, obman mithöher oder tieferstehenden Völkern in Fühlung tritt.

Hätten dieGermanen ihreStaaten in inferiorer IJ mgebung begründet,

') Zuzugeben ist freilich, dass sie ihr zn wenig Beachtung gehenkt;

*. Neukamp: Entw. Gosch, d. R. 1. Bd. Ein).

a
) Eg ist bekanntlich in der Regel schwer festznstellen, oh nicht trotz

scheinbarer Autogenese, dennoch unbekannte Einflüsse thiitig waren.

*) M. R. unterscheidet daher z. B. Tarde (Leg lois de la transformation

S. 126.) die Gesetze der Verursachung von denen der Evolution.

*) S. oben S. 372 ff.
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so hätte dies, bei Vorhandensein anderweitiger günstiger Umstände,

eine ruhigere Fortentwicklung des Rechtes auf alter Basis zurFolge

gehabt. Hier aber musste die Entwicklung theilweise jene neuen

Bahnen einschlagen, die wir zu besprechen Gelegenheit hatten. Eine

solche Ablenkung und desto mehr ein Abbruch der früheren Ent-

wicklung, wie wir ihn, freilich nurbei wenigen Völkern bemerken, ent-

scheidet über den Charakter der Continuität und des Fortschrittes

;

Continuität und Fortschritt sind eine, durch innere und äussere

Kräfte bestimmte Fortbewegung.

Je einfacher die Verhältnisse, desto gleichmässigcr die

Continuität. Erst die zunehmende Differenzirnng, für die sowohl

eigene innere Kräfte, als auch äussere, fremde Einflüsse thätig

sind, steigert das Veränderungsbedürfnis. Doch haben wir gesehen,

dass die fremden Einflüsse nur concrete und nicht abstracte

Wirkung übten, da für neue Abstractioncn der Boden fehlte und

der fremde Einfluss nicht so weit reichte, um die alten Grundideen

durch neue zu ersetzen. Liegt also keine lückenlose Continuität

vor, so finden wir doch genügende Gründe, um die Lücken und

Ablenkungen zu erklären und den historischen Zusammenhang fest-

zustellen ;') derselbe ist auch vom evolutionistischen Standpunkt

befriedigend,2) wenn man nicht eine theoretisch unbegründete

und rechtshistorisch haltlose Forderung nach gleichmässiger

Continuität erhebt. Das Organische der Entwicklung wird auch

dadurch nicht beeinträchtigt, dass sich z. B. die Mischrechte in

manchen Theilen neuer, in andern aber alter Bestandtheile be-

dienen; denn entscheidend ist nicht die Herkunft der Stoffe,

sondern ihre Verarbeitung und Eingliederung. Heterogene Stoffe

und Eigenschaften können ohne volle Schädigung der Continuität

vereinigt werden. So lange Beharrungsvermögen und Anpassungs-

fähigkeit in nöthigem Maasse vorhanden sind, so lange die Ent-

wicklung nur die Andersvertheilung der beweglichen Stoffe

herbeiführt und die Herstellung des Gleichgewichtes noch möglich

') Freilich darf inau sich nicht darüber täuschen, dass das gubjective Nacii-

empfinden des Zusammenhanges dabei eine Rolle spielt. Die wirklichenUrsachen

des psychischenGeschehen» sind niemals ao bestimmt erkennbar, dass man nicht die

wissenschaftlich gefährliche Wald zwischen den verschiedensten Ursachen hätte.

2
) Wir haben gesehen, dass sehr viele Erscheinungen als neue Variationen

alterGrundideen auftreten ; man braucht also nicht einmal zur sog. Katastrophen-

theorie zu greifen, um au der Entwicklungstheorie Correcturen vorzunehmen.
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ist, so lange also die für die Continuität erforderlichen Bedingungen

der Action und Reaction sich in demselben Körper vereinigen,

können sich die treibenden Kräfte auf gemeinsamen Mittellinien

begegnen; es sind dies natürlich nicht immer gerade Linien.

Unbestimmbar ist die Anzahl und veränderlich die Art der

Combinationen, weil der Intensitätsgrad der treibenden Kräfte

im allgemeinen veränderlich und auf jedem Gebiete verschieden

ist. So haben wir denn auch gesehen, dass ein Abschluss häutig

fehlt, dass Zwischenbildungen überwiegen, dass die Gruppirung

zumeist nach äusseren Merkmalen erfolgt, da zwar die divinatorische

Auffassung überwunden, eine auf innerem Zusammenhänge be-

ruhende jedoch noch nicht erreicht ist.

Es wurde auch bemerkt, dass, bei aller Anerkennung der

Continuität und Causalität, nicht behauptet werden kann, die

germanische Zeit hätte bereits alle concreten Keime der späteren

Entwicklung enthalten, obwohl zahlreiche Entwicklungsansätze

vorhanden waren, die unter dem Einflüsse der neuen Umstände

concrete Gestalt annehmen konnten. 1
) Jede derartige Ausprägung

bedeutet, selbst wenn sie im weiteren Verlaufe Zersetzungs-

producte hervorbringt, einen Fortschritt, insoferne die Zersetzung

ihrerseits zu neuen Gestaltungen führt. Der Ideenzusammenhang

erscheint wichtiger, als der Charakter der Einzelerscheinung,

die an und für sich als Rückschritt oder Zersetzung bezeichnet

werden mag.2
) Alles, was im Mittelalter zu wesentlicher Be-

deutung gelangte, hat sich hier bereits geäussert; im Hinblick

darauf kann man selbst rückschrittliche Erscheinungen als Be-

standtheile der fortschreitenden Entwicklung auffassen, deren allge-

meines Wesen in der Entfaltungdes Gegebenen überhaupt, nicht bloss

*) In der Regel lässt sich das Auftreten einer neuen Erscheinung erst

dann feststellen, wenn sie schon wahrnehmbare Folgen hat Es ist also

schwer zu sagen, ob die neue Erscheinung wirklich einer neuen Idee, oder

einer Gabelung in der Entfaltung alter Ideen entspringt.

*) So wird z. B. die Volksverfassung rückläufig und verfällt in Zer-

setzung, weil sie für die neuen Verhältnisse nicht brauchbar ist und der

fortschreitenden Entwicklung nicht entspricht. Dennoch kann man den

Zusammenhang der Neubildungen, die ihrerseits keinen Abschluss erfahren

und an und für sich als Rückschritte betrachtet werden kannten, mit den

Grundideen der alten Verfassungszustände beobachten. Die Einzelerscheinung

ist also eine rückschrittliche, während doch relativer Fortschritt, unter Be-

nützung alter Ideen, vorliegt.

v. Hainau, Kann Recht in ilen geran Volksntantun. 111. 27
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inderanundfiirsich fortschrittlichen Verbesserung desVorhandenen

besteht. 1
) Die Verkümmerung des römischen Rechtes, die an und für

sich als Rückschritt zu bezeichnen wäre, ist unter den beobachteten

Verhältnissen ein Product des organischen Fortschrittes gewesen.

Trotz mancher entwicklungshistorischer Analogien, die sich

aus dem Zusammentreffen von Rechtsanschauungen zweier Völker

derselben Rasse ergaben, konnte weder die durch das römische

Recht erreichte Stufe behauptet, noch auch wieder in derselben

Art erreicht werden. Dazu hat selbst die kräftigste Beeinflussung

nicht genügt; sie vermochte, wo sie mit grosser Wucht einsetzte,

die gennanischen Rechtsideen abzuschwächen, den römischen zu

einem äusserlichen Siege zu verhelfen; aber eine Herstellung

lebensfähiger Nachbildungen war unmöglich. Betrachtet man
jeden Rechtssatz vom Standpunkte seiner Bedeutung als Ent-

scheidungsnorm und vom Standpunkte der Organisatiousform,2)

so sieht man, dass die Entscheidungsnormen leicht veränderlich

sind; sie sind aber nicht ausschlaggebend, wenn ihnen nicht

gleichzeitig die nüthige Aenderung der Organisationsformen neue

Wurzeln giebt. Der Rückgang der römischen Organisations-

formen hat die Haltbarkeit und den Einfluss der römischen

Entscheidungsnormen abgeschwächt; ebenso hat die Veränderung

der germanischen Organisationsformen auf politischem, socialem und

wirtschaftlichem Gebiete, eine Veränderung und Bereicherung der

Entscheidungsnormen hervorgerufen; aberselbst da,wodie römischen

Entscheidungsnormen ein Übergewicht erlangten, wardasselbe nicht

dauerhaft, da die noch so sehr untergrabene germanische Organi-

sationsform nicht durch die römische ersetzt werden konnte. —
Sieht man also von theoretischen Entwicklungsgesetzen ab,

auf die wir hier nicht eingehen können, beurtheilt man Continuität

und Fortschritt auf Grund des vorliegenden rechtshistorischen

Weideganges, so vermag man auch den Charakter dieser Ent-

wicklung zu erfassen. Sie erscheint uns als ein Kampf der

') Von diesem Standpunkt ist also dio Romanisirung des ostgothischen

Rechtes kein Fortschritt, weil hier wohl ein Ersatz des Vorhandenen durch

zweifellos liühores Material stattfand, aber keine Entfaltung des Gegebenen

zu einem, den Verhältnissen besser augepassten Leben; der Abbruch der

früheren Entwicklung führte hierzukeinem Fortschritt, sondern zur Vernichtung.

'>) s. Ehrlich: Sociologie und Jurisprudenz (Mop. Abdr. aus der Österr.

Richter-Ztg. 190«.)
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beiden Elemente, die durch verschiedenartige Erschütterungen

aus dem Gleichgewichte gebracht wurden und die Erlangung

eines der neuen Lage entsprechenden Gleichgewichtes anstreben.

In diesen Kampf tritt das römische Element mit seinen zahlreichen

und hochentwickelten Rechtssätzen, deren Durchführung jedoch

unter den neuen Voraussetzungen und Machtverhältnissen er-

schwert ist; das germanische Element betritt den Kampfplatz

in ungenügender Ausrüstung und mit einem weit geringeren

Vorrath an Rechtssätzen, was aber durch die Kraft der Grund-

ideen, durch die Anpassungsfähigkeit und die thatsäch liehe Be-

herrschung der Lage, wett gemacht wird.

Der Kampf verlief überwiegend ohne dogmatisch feste

Resultate, 1

) unter Erzeugung von Neubildungen, die theilweise

als Aenderungen, theilweise als Wandlungen-) des anpassungs-

fähigen Materials erscheinen/ 1

) Die verschiedenen Anpassungs-

erfordernissc haben zu äusseren und inneren Verschiedenheiten

auf einzelnen Rechtsgebieten geführt, die eine ungleiche Ent-

') Sie erscheinen namentlich fiir das Staatsrecht, schwer feststellbar, so

sehr auch die Versuche von Bickel, Heyck u. A. anzuorkennen sind. Man
könnte vielleicht die Anregungen von G. Je 11 in ek (Verf. Änderung u.

Verf Wandlung.) filr die rechtshistoriscbe (Instruction auszunUtxen, theil-

weiso auch das Werk von Jul. Schwären (Elem. d. Politik. Berlin 18st!>.),

letzteres freilich etwas kritisch.

*) Die Grenze zwischen Wandlung nnd Änderung kann nur dann ge-

funden werden, wenn man nicht nur die alten Grundlagen, sondern auch die

mittelalterliche Fortentwicklung berücksichtigt. Eine Wandlung kann unter

Umständen einen so jähen Charakter annehmen, dass inan den Eindruck

wesentlicher Änderung gewinnt und erst aus der späteren mittelalterlichen

Fortentwicklung entnehmen kann, dass die alten Grundlagen dennoch nicht

ganz verwischt wurden. So macht z. B. die Unterbrechung des Königtums

bei Franken und Langobarden (Ägidiussage und italienisches Interregnum)

den Eindruck völligen Umsturzes, während sie nur mit der Umbildung der

staatlichen Aufgaben znsammenhängt; vergleicht man ihre Folgen mit detien

analoger Vorgänge bei Griechen und Römern, so bemerkt man sofort, dass

nur eine Wandlung vorliegt. In diesem Falle bedarf es freilich keines

Hiniibergreifens in das spätere Mittelalter; für andere Fragen wäre dies

jedoch vielfach nothwendig, so dass wir hier in der Darstellung auf die

Unterscheidung zwischen Wandlung und Änderung nicht weiter eingehen

konnten; angedeutet musste aber dieser Unterschied werden, da er für die

Geschichte des Immobiliarrechtes wichtig ist.

3
)

Es genügt auf die Lebensfähigkeit des genossenschaftlichen Ge-

dankens binzuweisen, der, ans einer Positiou verdrängt, neue findet, indem

S7*
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Wicklung der einzelnen Theile hervorriefen und sie in ungleicher

Weise von den alten Grundlagen entfernten; 1
) doch hat diese

ungleiche Entwicklung und die ungleiche Entfernung von den alten

Grundlagen den vorher besprochenen Charakter der Continuität

nicht zu vernichten vermocht. Mit Ausnahme jener Fälle, in

denen die ungünstige Gesammtlage dem germanischen Elemente

verhängnisvoll wurde und dem römischen Rechte zu kurzlebigen Er-

folgen verhalf, haben alle Ablenkungen eine, stellenweise unzukömm-

liche, Beschleunigung der Entwicklung und Bereicherung derselben

hervorgebracht, sie dadurch auch erschwert, abernicht abgebrochen.

Es bedeutet also keine Geringschätzung des römischen

Rechtes, wenn man ihm an der Hand der Ereignisse die Rolle

einräumt, die es thatsächlich hier gespielt hat, ohne ihm du: eh

aprioristische Rücksicht auf seine frühere und spätere Macht

eine andere Rolle zusprechen zu wollen. Es handelt sich nicht

darum, inwieferne das römische Recht an und für sich über dem
germanischen stand, sond rn darum, inwieferne es in dieser neuen

und schweren Lage aci, 11 bleiben und activ werden konnte.

Die Antwort auf diese Frage geben die Ereignisse; man darf

sie nur in den Ereignissen selbst suchen.

er die Bedeutung, die er in der Verfassung verlor, den neuen Verfaseungs-

zuständeu in Grundherrschaft und Immunitatsverband wieder abgewiunt.

Oder die mehrmals bervorgebobene Lebensfähigkeit des volksrechtlichen Ge-

dankens gegenüber dem Königtum, der, als die Volksversammlung unmöglich

wird, im Optimateutum eine den Verhältnissen angepasste neue Existenzform

findet, ohne in die vielleicht bessere, aber den alten Ideen fremde Form einer

repräsentativen Vorfassung einzulenken. Ebenso etwa die Bedeutung des

persönlichen Momentes in allenVolksverfassungswandlungen und die Ausnützung

neuer Machtmittel iu altem Sinne. Die Schwierigkeit der Bestimmung

genauer Grenzen hängt damit zusammen, dass os, ebenso wie in alter Zeit,

zu keiner klaren Auseinandersetzung zwischen Obrigkeit und Volk kam.

Vielfachen Anpassungen sind wir sogar im Urkundenwesen begegnet, ferner

im Erbrechte, also selbst auf Gebieten, die an und für sich zu grossen

Neuerungen Anlass boten.

') Wir haben gesehen, dass in dieser Beziehung eiu grosser Unter-

schied zwischen öffentlichem und privatem Hecht besteht.

Itrudt \on litlo llillifcr, Allwa-ser.
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